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Vorwort

Im Jahr 2011 ist es im Bereich der Grundrechte zu wichtigen Entwicklungen gekommen. Die Europäische Union (EU) hat 
zentrale Rechtsvorschriften und politische Dokumente zu folgenden Themen verabschiedet: Schutz von Opfern, Men-
schenhandel, Kampf gegen die sexuelle Ausbeutung von Kindern, Einsatz von Körperscannern sowie Integration von 
Roma und Drittstaatsangehörigen. Der Gerichtshof der Europäischen Union hat Grundsatzurteile zu unterschiedlichen 
Bereichen gefällt, darunter zu Asyl und Bürgerschaft. Auch die EU-Mitgliedstaaten haben eine Reihe von Initiativen 
vorangetrieben. Mehrere EU-Mitgliedstaaten haben ihre Kinderschutzsysteme reformiert, Schritte zur Bekämpfung 
der geschlechtsspezifischen Gewalt gegen Frauen ergriffen, sich redlich um eine kürzere Dauer von Gerichtsverfahren 
bemüht, Fortschritte bei der Umsetzung der Europäischen Bürgerinitiative gemacht und erkannt, dass dem Phänomen 
der Mehrfachdiskriminierung mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden muss.

Trotz dieser und weiterer positiver Entwicklungen von großer Bedeutung nennt dieser Jahresbericht der Agentur der 
Europäischen Union für Grundrechte (FRA) auch viele Herausforderungen, die wir anerkennen und analysieren und 
denen wir uns in angemessener Weise stellen müssen. Darüber hinaus hebt der Jahresbericht vielversprechende 
Praktiken hervor. Das sollte jedoch nicht von der Tatsache ablenken, dass vieles, was berichtet wird, weniger vielver-
sprechend ist und die Aufmerksamkeit und gemeinsame Anstrengungen all jener innerhalb der Europäischen Union 
erfordert, denen die Verwirklichung der Grundrechte für alle ein Anliegen ist.

Viele Herausforderungen, denen sich die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten heute stellen müssen, bleiben 
mit hoher Wahrscheinlichkeit auch noch in naher Zukunft bestehen. Das Jahr 2012 ist von entscheidender Bedeutung 
für die Fertigstellung des gemeinsamen europäischen Asylsystems und die Beendigung der Debatte über den neuen 
EU-Rahmen für den Datenschutz. Auf dem Gebiet des Kinderschutzes müssen die EU-Mitgliedstaaten Änderungen 
an Gesetzgebung und gängigen Verfahren vornehmen. Die Themen Rassismus, Gleichheit und Nichtdiskriminierung 
werden vermutlich auch weiterhin Anliegen von zentraler Bedeutung bleiben. Es werden Schritte ergriffen zur Umset-
zung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen – dem ersten 
internationalen Menschenrechtsvertrag, dem die Europäische Union beigetreten ist.

Wir danken dem Verwaltungsrat der FRA für die gewissenhafte Aufsicht bei der Erstellung des Jahresberichts, von 
der Entwurfsphase bis zur Veröffentlichung. Des Weiteren danken wir dem Wissenschaftlichen Ausschuss der FRA 
für seine unschätzbare Beratung und sachkundige Unterstützung, die dazu beiträgt, dass dieser zentrale Bericht der 
FRA wissenschaftlich begründet, stichhaltig und fundiert ist. Ein besonderes Dankeschön geht an die nationalen 
Verbindungsbeamten für ihre Anmerkungen zum Entwurf, durch die sowohl die Qualität als auch die Genauigkeit 
der Informationen über die EU-Mitgliedstaaten verbessert werden konnten. Unser Dank gilt zudem weiteren Einrich-
tungen und Mechanismen, wie etwa jenen des Europarats, die stets eine wertvolle Informationsquelle für diesen 
Bericht darstellen.

Ilze Brands Kehris Morten Kjaerum
Vorsitzende des Verwaltungsrats Direktor
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Einführung

Im Jahresbericht der FRA werden die Erfolge und Herausforderungen im Bereich Grundrechte vorgestellt, die 
in den 27 EU-Mitgliedstaaten und Kroatien im Jahr 2011 erzielt bzw. ermittelt wurden. Die ersten neun Kapitel 
behandeln die einzelnen Bereiche, die durch den Mehrjahresrahmen 2007-2012 der Agentur festgelegt wurden. 
Kapitel 10 bietet einen Überblick über die internationalen Verpflichtungen, die für die im vorliegenden Bericht 
abgedeckten Bereiche des EU-Rechts von Relevanz sind. Der diesjährige Themenschwerpunkt befasst sich mit 
der Grundrechtelandschaft in der EU. Zu jedem einzelnen Bereich beschreibt der Bericht wichtige Entwicklungen, 
vielversprechende Praktiken und Einzelheiten über die Tätigkeiten der FRA. Im Ausblick werden die bevorstehenden 
Herausforderungen vorgestellt. Bei der Erstellung des Berichts wurden zahlreiche Interessensgruppen konsultiert; 
außerdem wurde der Bericht internen und externen Qualitätskontrollen unterzogen.

Gemäß ihrer Gründungsverordnung „veröffentlicht [die 
Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA)] 
einen Jahresbericht über Grundrechtsfragen in ihrem 
Tätigkeitsbereich und gibt darin einige Beispiele für 
bewährte Verfahrensweisen“. 1 Der vorliegende Jahres-
bericht widmet sich daher vorrangig der Entwicklung der 
Grundrechte in der Europäischen Union (EU) und ihren 
27 Mitgliedstaaten und nicht den Tätigkeiten der FRA.

Beispiele bewährter Verfahren werden in blauen Kästen 
mit dem Titel „Vielversprechende Praktiken“ hervorge-
hoben. Sie werden bewusst als „vielversprechend“ und 
nicht als „bewährt“ bezeichnet, da die FRA sie nicht 
direkt untersucht oder bewertet. Dennoch sollen sie 
Interessensgruppen darin bestärken, Initiativen ggf. 
zu berücksichtigen oder zum Vorbild zu nehmen, und 
ermöglichen einen Erfahrungsaustausch.

Das Hauptanliegen des Berichts besteht darin, einen 
relevanten, zeitnahen, objektiven und vergleichbaren 
Überblick wichtiger Entwicklungen im Bereich der Grund-
rechte abzubilden. Der Bericht untersucht die EU und die 
27 EU-Mitgliedstaaten, berücksichtigt aber auch Entwick-
lungen auf Ebene des Europarates oder der Vereinten 

1 Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EG) 
Nr. 168/2007 des Rates vom 15. Februar 2007 zur Errichtung 
einer Agentur der Europäischen Union für Grundrechte, ABl. 
L 53 vom 22.2.2007, S. 1.

Nationen (UN), sofern sich diese auf die EU und ihre Mit-
gliedstaaten auswirken. Auf die Beiträge der Agentur 
geht der Bericht in Kurzform ein: In gelben Kästen mit 
dem Titel „Tätigkeiten der FRA“ werden einige der im 
Jahr 2011 durchgeführten Tätigkeiten in den einzelnen 
Bereichen umrissen.

Vom Bericht abgedeckte 
Bereiche, einschließlich 
Themenschwerpunkt
Die Gründungsverordnung der Agentur legt fest, dass 
sich der Jahresbericht mit den Bereichen beschäftigt, 
auf die sich die FRA gemäß dem vom Rat der Europäi-
schen Union vorgegebenen Mehrjahresrahmen mit einer 
Dauer von fünf Jahren konzentriert. Der erste Rahmen 
deckt die Jahre 2007-2012 ab und beauftragt die FRA 
mit Arbeiten in den folgenden neun Themenbereichen: 
„a) Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und damit einher-
gehende Intoleranz; b) Diskriminierung aus Gründen des 
Geschlechts, der Rasse oder der ethnischen Herkunft, der 
Religion oder der Weltanschauung, einer Behinderung, 
des Alters oder der sexuellen Ausrichtung und Diskri-
minierung von Angehörigen von Minderheiten sowie 
alle Kombinationen dieser Gründe (Mehrfachdiskrimi-
nierung); c) Entschädigung von Opfern; d) die Rechte 
des Kindes einschließlich des Kinderschutzes; e) Asyl, 
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Zuwanderung und Integration von Migranten; f) Visa 
und Grenzkontrolle; g) Teilhabe der Bürger der Union am 
demokratischen Funktionieren der EU; h) Informations-
gesellschaft und insbesondere Achtung der Privatsphäre 
und Schutz von personenbezogenen Daten; i) Zugang zu 
einer effizienten und unabhängigen Rechtsprechung.“2

Diese neun Themenbereiche geben für den Jahres-
bericht der FRA die Titel von neun Kapiteln vor, die 
wiederum in vier Bereiche gruppiert sind, um unter-
schiedlichen „Kapiteln“ der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union zu entsprechen. Zur Unterschei-
dung der Kapitel aus der Charta – Freiheiten (Kapitel II); 
Gleichheit (Kapitel III); Solidarität (Kapitel IV); Bürger-
rechte (Kapitel V) und Justizielle Rechte (Kapitel VI) 
– verwendet die FRA einen Farbcode. Die Kapitel des 
Jahresberichts, die mehrere Kapitel der Charta umfas-
sen, sind daher durch folgenden Farbcode erkennbar:

1. Asyl, Einwanderung und Integration

2. Grenzkontrolle und Visapolitik

3.  Informationsgesellschaft 
und Datenschutzdes

4. Rechte des Kindes und Schutz von Kindern

5. Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung

6. Rassismus und ethnische Diskriminierung

7.  Beteiligung der Unionsbürger3 an der 
demokratischen Funktionsweise der EU

8.  Zugang zu einer effizienten und 
unabhängigen Justiz

9. Rechte der Opfer von Straftaten

10.  EU-Mitgliedstaaten und 
internationale Verpflichtungen

Kapitel 10 wurde erstmals im Vorjahresbericht vor-
gestellt, nachdem sich das Europäische Parlament 
positiv zum vormaligen Anhang zu internationalen 
Verpflichtungen geäußert hatte.4 Das Kapitel ist Teil 

2 Artikel 2 des Beschlusses des Rates vom 28. Februar 2008 zur 
Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 168/2007 hinsichtlich 
der Annahme eines Mehrjahresrahmens für die Agentur der 
Europäischen Union für Grundrechte für den Zeitraum 2007-
2012 (2008/203/EG), ABl. L 63 vom 7.3.2008, S. 14-15.

3 Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird in diesem 
Bericht auf die durchgehende Nennung der männlichen und 
weiblichen Form verzichtet. Es sind selbstverständlich beide 
Geschlechter gemeint.

4 Europäisches Parlament, Bericht über die Lage der 
Grundrechte in der Europäischen Union (2009) – wirksame 
Umsetzung nach Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon, 
(2009/2161(INI)) A7-0344/2010, Absatz 32.

der Bemühungen, die Relevanz der Grundrechte für 
mehrere Ebenen darzustellen: Ein wirksamer Schutz 
der Grundrechte ist nur dann möglich, wenn lokale, 
nationale, europäische und internationale Normen und 
Verwaltungen alle effizient ineinandergreifen und inter-
agieren. Zur stärkeren Sensibilisierung für die internati-
onale Dimension der Grundrechte wird dieses Kapitel in 
jedem Jahresbericht aktualisiert. Im Gegensatz zu den 
übrigen Kapiteln, deren Themen sich mit dem Beschluss 
eines neuen Mehrjahresrahmens ändern können, bleibt 
dieses Kapitel regelmäßiger Bestandteil des Berichts.5

Da sich der aktuelle Mehrjahresrahmen dem Ende 
zuneigt, blickt der Jahresbericht mit dem Themen-
schwerpunkt zurück auf das Gesamtbild im Hinblick auf 
den Schutz der Grundrechte. Nach dem letztjährigen 
Themenschwerpunkt „Die Roma in der EU – eine Frage 
der Umsetzung von Grundrechten“ liegt der diesjäh-
rige auf dem Thema „Rechte zum Leben erwecken: 
Die Grundrechtelandschaft in der Europäischen Union“. 
Der Schwerpunkt untersucht einen dynamischen Zeit-
raum für den Schutz der Grundrechte in der Europäi-
schen Union. Er beschreibt in verständlicher Weise das 
Erscheinungsbild der gesamten „Landschaft“ sowie die 
Interaktion der verschiedenen Schichten, Rechte, Ver-
fahren und Einrichtungen sowie die Punkte, bei denen 
die FRA zum Mehrwert beiträgt.

Ein multimodularer Ansatz
Grundrechte umfassen alle Bereiche des menschlichen 
Lebens. Verschiedene Gruppen von Rechten sind für 
verschiedene Gruppen von Menschen von Interesse. 
Dieser Bericht wendet daher einen multimodularen 
Ansatz an, der es ermöglicht, einzelne Kapitel als in sich 
abgeschlossen zu betrachten. Jedes Kapitel beginnt mit 
einer eigenen Einführung, in der für diesen Bereich wich-
tige Entwicklungen aus den letzten Jahren zusammen-
gefasst werden. In einem Ausblick werden außerdem 
die größten Herausforderungen im Zusammenhang mit 
Grundrechten umrissen, die für die unmittelbare Zukunft 
erwartet werden – also solche, die nur knapp über das 
Jahr 2012 hinausgehen. Wie bereits in den Vorjahren wird 
großer Wert darauf gelegt, alle im Bericht enthaltenen 
Aussagen zu belegen und mit Verweisen zu versehen. 
Jedes Kapitel verfügt darüber hinaus über ein geson-
dertes und vollständiges Literaturverzeichnis. Das ist 
deshalb wichtig, da 90 % der Nichtregierungsorganisa-
tionen (NRO), die im Jahr 2011 an der Konsultation der 
Zivilgesellschaft zum Jahresbericht der FRA teilgenom-
men haben, angegeben haben, den Bericht als Referenz 
für weitere Analysen verwenden zu wollen.

5 Europäische Kommission, Vorschlag für einen Beschluss 
des Rates zur Festlegung eines Mehrjahresrahmens für die 
Agentur der Europäischen Union für Grundrechte für den 
Zeitraum 2013-2017, KOM(2011) 880 endgültig vom 13. 12.2011.
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Der multimodulare Ansatz spricht jedoch nicht gegen 
die Tatsache, dass die Kapitel untereinander verknüpft 
sind und viele von ihnen gemeinsam mit anderen gele-
sen werden sollten. Das Kapitel zum Zugang zur Justiz 
beschäftigt sich mit einem Querschnittsthema, das für 
alle Grundrechte gleichermaßen relevant ist, während 
die Kapitel zu Rassismus bzw. zu Gleichbehandlung 
naturgemäß eng miteinander verbunden sind. Wei-
tere Kapitel sollten in Kombination mit anderen gelesen 
werden, da beide bestimmte Elemente abdecken, diese 
jedoch von unterschiedlichen Standpunkten beleuchten 
oder in einem anderen Umfang behandeln. Dieser Fall 
trifft beispielsweise auf das Kapitel zu den Rechten des 
Kindes und das Kapitel zu den Rechten der Opfer von 
Straftaten zu, die beide das Thema Menschenhandel 
umfassen. Ein weiteres Beispiel ist die Integration von 
Drittstaatsangehörigen, die im Kapitel zu Asyl, Einwan-
derung und Integration untersucht wird, während die 
Integration von Roma und anderen benachteiligten 
Gruppen im Kapitel zu Rassismus und ethnischer Dis-
kriminierung analysiert wird. Alle Kapitel beziehen sich 
auch auf internationale Übereinkünfte. Ein vollständi-
ger Überblick über den Fortschritt im Hinblick auf die 
Ratifizierung und Unterzeichnung der relevanten inter-
nationalen Instrumente ist im Kapitel über EU-Mitglied-
staaten und internationale Verpflichtungen enthalten. 
Und selbstredend stellt der Themenschwerpunkt zur 
Grundrechtelandschaft der EU eine Ergänzung zu allen 
übrigen Kapiteln des Jahresberichts dar.

Der Jahresbericht wird durch eine eigenständige 
Zusammenfassung – Highlights 2011 – mit dem Titel 
Grundrechte: wesentliche juristische und politische Ent-
wicklungen im Jahr 2011 ergänzt. Die Veröffentlichung 
gibt die wichtigen Entwicklungen aus den jeweils abge-
deckten Bereichen wieder, die zu Beginn jedes Kapitels 
im Jahresbericht vorgestellt werden, und ergänzt diese 
durch Themen und Ereignisse, die 2011 von besonderer 
Bedeutung waren. „Highlights 2011“ enthält außerdem 
gelbe Kästen mit dem Titel „FRA-Publikation“, in denen 
auf Berichte der FRA aus dem Jahr 2011 verwiesen wird, 
die für das jeweilige Thema relevant sind. Der Jahresbe-
richt 2011 und „Highlights 2011“ werden in englischer, 
französischer und deutscher Sprache veröffentlicht.

FRA-Jahresbericht 2011: 
Erstellung, Gegenstand und 
zeitlicher Rahmen
Dieser Bericht stützt sich auf Daten und Informationen 
aus FRA-internen Untersuchungen und aus dem Netz-
werk der Agentur, FRANET, einem multidisziplinären 
Forschungsnetzwerk, das sich aus den nationalen Kon-
taktstellen der einzelnen EU-Mitgliedstaaten sowie des 
Beitrittslands Kroatien zusammensetzt. FRANET stellt der 
FRA objektive, verlässliche und vergleichbare sozial- und 

rechtswissenschaftliche Daten zu grundrechtebezoge-
nen Themen zur Verfügung, um die Vergleichsanalysen 
der Agentur zu erleichtern. Die Forschungsprojekte der 
FRA aus dem Jahr 2011 werden nur erwähnt, wenn die 
daraus gewonnenen Erkenntnisse von direktem Belang 
für das jeweilige Thema sind. Ein erster Entwurf des 
Berichts wird 27 Verbindungsbeamten der Regierun-
gen aller EU-Mitgliedstaaten vorgelegt, um die darin 
enthaltenen Informationen auf sachliche Richtigkeit zu 
prüfen. Anschließend wird der Entwurf einer internen 
Qualitätskontrolle bei der FRA unterzogen und dann dem 
Wissenschaftlichen Ausschuss der FRA zur Evaluierung 
unterbreitet. Grundsätzlich ist der Vorsitzende des Wis-
senschaftlichen Ausschusses für die Berichterstattung 
im Zusammenhang mit dem Jahresbericht zuständig. 
Nach Berücksichtigung der Anmerkungen der Interes-
sensgruppen, einschließlich des Verwaltungsrats der 
FRA, nahm der Verwaltungsrat den Bericht am 16. Mai 
2012 an.

Der Bericht konzentriert sich auf Entwicklungen, Ereig-
nisse und Debatten im Bereich der Grundrechte aus 
dem Zeitraum zwischen dem 1. Januar 2011 und dem 
31. Dezember 2011. Sofern relevant, berücksichtigt der 
Jahresbericht der FRA auch wichtige Ereignisse aus dem 
Zeitraum zwischen Oktober und Dezember 2010 oder 
von Anfang 2012. In geografischer Hinsicht deckt der 
Bericht Entwicklungen ab, die in der EU und ihren 27 Mit-
gliedstaaten sowie im Beitrittsland Kroatien stattfanden. 
Im Mai 2010 wurde Kroatien durch den Stabilitäts- und 
Assoziationsrat EU-Kroatien Beobachterstatus bei der 
FRA verliehen, so dass auch Entwicklungen aus dem 
Jahr 2011 aufgenommen werden konnten.6

Die FRA bemüht sich stets um eine weitere Verbesse-
rung dieses Berichts. Der Jahresbericht befindet sich in 
stetiger Weiterentwicklung und verfolgt das Ziel, ein 
zentrales Referenzdokument zu werden, das jährlich 
den aktuellen Stand der Grundrechtesituation in der EU 
widerspiegelt. Aus diesem Grund konsultiert die FRA 
eine Vielzahl an Interessensgruppen, einschließlich der 
350 NRO, die sich an der Plattform für Grundrechte (Fun-
damental Rights Platform) beteiligen. Aus demselben 
Grund begrüßt die FRA auch Rückmeldungen jeder Art 
unter folgender Adresse: annualreport@fra.europa.eu.

6 Vgl. Beschluss Nr. 1/2010 des Stabilitäts- und 
Assoziationsrates EU-Kroatien vom 25. Mai 2010 über die 
Beteiligung Kroatiens als Beobachter an den Arbeiten der 
Agentur der Europäischen Union für Grundrechte und über die 
entsprechenden Modalitäten (2010/636/EU), ABl. L 279 vom 
23.10.2010, S. 68. Vgl. auch Artikel 28 der Verordnung (EG) 
Nr. 168/2007 des Rates vom 15. Februar 2007 zur Errichtung 
einer Agentur der Europäischen Union für Grundrechte.

mailto:annualreport@fra.europa.eu.
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Grundrechte im  
Mehrebenensystem:  
Die Landschaft des 
Grundrechtsschutzes 
in� der� Europäischen Union

In den letzten Jahren hat sich ein komplexes Gefüge zum Schutz und zur Wahrung der Grundrechte aller 
Menschen in der EU herausgebildet, das sich aus nationalen und internationalen Einrichtungen sowie 
Einrichtungen des Europarates und der Europäischen Union (EU) zusammensetzt. Im Jahr 2011 veränderte 
sich diese Grundrechte-Landschaft weiter, was besonders auf das immer wichtiger werdende, komplexe 
Zusammenspiel unterschiedlicher Ebenen des Grundrechtsschutzes zurückzuführen ist. So richteten 
beispielsweise mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen Union nationale Menschenrechtsinstitutionen 
ein, die Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA) näherte sich dem fünften Jahr ihres 
Bestehens, und die EU selbst wurde erstmals direkt einem internationalen Menschenrechtsabkommen 
unterworfen – dem Übereinkommen der Vereinten Nationen (UN) über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen. In Anbetracht dieser Entwicklungen empfahl das UN-Regionalbüro für Europa in einem 
Bericht eine verstärkte Zusammenarbeit all dieser verschiedenen Einrichtungen, um das Risiko von Lücken 
beim Schutz der Grundrechte zu minimieren. Diesem Anspruch muss unbedingt Rechnung getragen werden, 
wenn die Grundrechte für alle in der EU lebenden Menschen Wirklichkeit werden sollen. Bei näherer 
Betrachtung der derzeitigen Grundrechte-Landschaft zeigt sich, dass es zunehmend wichtig wird, nicht nur 
die Staaten einzubeziehen, die ja die Pflicht haben, die Grundrechte zu schützen, sondern auch die einzelnen 
Bürger,1 die ein Recht auf den Schutz ihrer Grundrechte haben. Ihre Erfahrungen und Vorstellungen müssen 
berücksichtigt werden, um zu gewährleisten, dass die Strukturen zum Schutz der Grundrechte in der EU 
nicht zum Selbstzweck werden, sondern tatsächlich positive Veränderungen bewirken.

Die im März 2007 gegründete Agentur der Europäi-
schen Union für Grundrechte (FRA) näherte sich Ende 
2011 dem Tag ihres fünfjährigen Bestehens. Die Errich-
tung dieser EU-Agentur, die eigens mit dem Schutz der 
Grundrechte betraut wurde, spiegelt eine allgemeine 
Tendenz in der EU und ihren Mitgliedstaaten wider: Es 
findet eine verstärkte „Institutionalisierung“ sowie eine 
durchgängige Einbeziehung der Grundrechte in Gesetz-
gebung und Politikgestaltung statt.1

Während dieser fünf Jahre sind die Grundrechte in der 
EU zunehmend sichtbar geworden, was sich an wich-
tigen Entwicklungen wie dem Inkrafttreten des Ver-
trags von Lissabon im Jahr 2009 oder der Ernennung der 

1 Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird in diesem 
Bericht auf die durchgehende Nennung der männlichen und 
weiblichen Form verzichtet. Es sind selbstverständlich beide 
Geschlechter gemeint.

Vizepräsidentin der Europäischen Kommission Viviane 
Reding als Kommissarin für Justiz, Grundrechte und 
Bürgerschaft im Jahr 2010 ablesen ließ. Ebenfalls im 
Jahr 2010 richtete der Rat der Europäischen Union eine 
ständige Arbeitsgruppe ein, die sich speziell mit Grund-
rechten beschäftigt. Im Jahr 2011 schritten die Arbeiten 
zügig voran: Es fanden Verhandlungen über den Beitritt 
der EU zur Europäischen Konvention zum Schutze der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) statt, und 
das UN-Übereinkommen über die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen (Behindertenrechtskonven-
tion, BRK) trat für die EU am 22. Januar 2011 in Kraft. 
Dabei handelt es sich um den ersten grundlegenden 
internationalen Menschenrechtsvertrag, dem die EU 
beigetreten ist.

Diese jüngsten Entwicklungen müssen in einem wei-
ter gefassten Rahmen betrachtet werden. Auf natio-
naler, europäischer und internationaler Ebene gibt es 
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zahlreiche Einrichtungen mit unterschiedlichen Manda-
ten und Befugnissen, die für den Schutz, die Förderung 
oder die Überwachung der Grundrechte zuständig sind. 
Sie beraten auch die EU-Mitgliedstaaten darüber, wie 
diese den Schutz der Rechte verbessern und sicher-
stellen können, dass Grundrechte einen integralen 
Bestandteil von Recht und Politik bilden. Zusammen-
fassend können diese multiplen und interaktiven Ebe-
nen, die darauf ausgerichtet sind, die Umsetzung von 
Rechten zu fördern, als „Grundrechte-Landschaft“ 
bezeichnet werden.

Dieser Themenschwerpunkt dient einer näheren 
Betrachtung der Grundrechte-Landschaft. Als Aus-
gangspunkt dafür wird die nationale Ebene heran-
gezogen, denn lange bevor Menschenrechte auf 
internationaler Ebene geschützt wurden, wurden sie 
in den Gesetzen und Verfassungen zahlreicher Staaten 
anerkannt. Als neue internationale Menschenrechts-
instrumente geschaffen wurden und die EU-Mitglied-
staaten diesen beitraten, nahmen die Staaten diese 
Menschenrechtsstandards oder gleichwertige Bestim-
mungen in ihre nationalen Gesetze und Verfassungen 
auf. Zwischen den auf nationaler Ebene verankerten 
Rechten und den durch europäische und internatio-
nale Menschenrechtsinstrumente gewährten Rechten 
besteht seitdem ein fortwährender wechselseitiger Ein-
fluss.2 In ähnlicher Weise gründete sich das Grundrech-
tesystem der EU auch auf Standards des Europarates 
und der Vereinten Nationen sowie auf die gemeinsamen 
Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten. Erst 
in den 1960er Jahren begann die EU, Grundrechtsstan-
dards durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs der 
Europäischen Union (EuGH) zu entwickeln, die sich an 
derartigen Standards und Überlieferungen orientierte.

Abbildung� 1:�  Die vier Ebenen der 
Grundrechte-Landschaft

1. Nationale Ebene
2. Ebene der Europäischen Union
3. Ebene des Europarates
4. Ebene der Vereinten Nationen

Quelle: FRA, 2011

Die unterschiedlichen Ebenen der Landschaft sind formal 
und informell miteinander verbunden. So wendet sich 
beispielsweise eine Person im Fall einer Beschwerde 
über eine Grundrechtsverletzung in der Regel zuerst 
an ein nationales Gericht. Bezieht sich die Beschwerde 

2 Auf die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa (OSZE) wird hier zwar nicht weiter eingegangen, sie 
trägt jedoch auch zur allgemeinen Grundrechte-Landschaft 
der Region bei, beispielsweise durch die Arbeit des Hohen 
Kommissars für nationale Minderheiten der OSZE (HKNM, 
Den Haag) oder des Büros für demokratische Institutionen 
und Menschenrechte (BDIMR, Warschau).

auf einen vom Unionsrecht abgedeckten Bereich, kann 
das nationale Gericht die Sache dem EuGH vorlegen. 
Fällt die Beschwerde nicht in den Geltungsbereich des 
Unionsrechts und kommt es zu keinem für die Einzel-
person positiven Abschluss der Sache vor dem natio-
nalen Gerichtssystem – bzw. bietet das EU-System kein 
zufriedenstellendes Ergebnis –, dann besteht die Mög-
lichkeit, die Sache vor den Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte (EGMR) oder alternativ vor eines der 
UN-Vertragsorgane zu bringen, sofern diese über einen 
Mechanismus für individuelle Beschwerden verfügen.

Die verschiedenen Ebenen der Landschaft sind nicht 
nur durch Beschwerden von Einzelpersonen mitein-
ander verbunden, die im Allgemeinen zuerst auf nati-
onaler Ebene eingereicht und dann an eine höhere 
Ebene verwiesen werden. Die Wechselbeziehung zwi-
schen den Ebenen wird auch durch bestimmte Über-
wachungsmechanismen deutlich. Wenn ein Staat an 
einem Berichtsverfahren vor einem UN-Vertragsorgan 
beteiligt ist, z. B. indem er einen Bericht über die Men-
schenrechtssituation im eigenen Land einreicht, kann 
die nationale Menschenrechtsinstitution dieses Staates 
auch zu einer unabhängigen Sichtweise auf den Bericht 
des Staates beitragen oder dem UN-Vertragsorgan 
einen eigenen Bericht vorlegen. Bestimmte internati-
onale Konventionen schreiben sogar die Schaffung von 
Überwachungseinrichtungen auf nationaler Ebene vor, 
so z. B. das Fakultativprotokoll zum Übereinkommen der 
Vereinten Nationen gegen Folter und andere grausame, 
unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder 
Strafe (CAT-OP) und die BRK. Dabei handelt es sich um 
neue Entwicklungen, die zeigen, dass die politischen 
Handlungsebenen zunehmend miteinander verfloch-
ten sind. Dies spiegelt sich auch im Beitritt der EU zur 
BRK wider, die die EU dazu verpflichtet, einen Überwa-
chungsrahmen einzurichten.

Neben diesen strukturellen und verfahrenstechnischen 
Verknüpfungen üben die verschiedenen Ebenen der 
Landschaft auch bei der Gestaltung und Auslegung von 
Grundrechten Einfluss aufeinander aus. Diese Einfluss-
nahme ist wechselseitig und findet von der nationalen 
Ebene auf die europäische und internationale Ebene 
ebenso statt wie umgekehrt.

Daraus ergibt sich eine relativ komplexe Landschaft, 
sowohl aus der Sicht der Einzelperson, die ihre Rechte 
über ein Gericht geltend machen möchte, als auch aus 
der Sicht von Beobachtern, die verstehen möchten, wie 
die einzelnen Teile des Systems ineinandergreifen. Die 
Tatsache, dass die Umsetzung der Grundrechte kei-
neswegs perfekt ist, macht deutlich, dass es größerer 
Anstrengungen zur Verwirklichung dieser Rechte in 
der Praxis bedarf. Im ersten Abschnitt dieses Themen-
schwerpunktes werden die Rechte, Einrichtungen und 
Verfahren vorgestellt, die auf den einzelnen Regie-
rungsebenen relevant sind. Vor diesem Hintergrund 
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wird die FRA in diese Landschaft eingeordnet und der 
Mehrwert der Agentur ermittelt („Ein vernetzter Ansatz 
bei den Grundrechten“).

Die Landschaft: Rechte, 
Einrichtungen und Verfahren

Nationale Ebene

Das internationale Recht erkennt an, dass die primäre 
Verantwortung für die Wahrung, den Schutz, die Förde-
rung und die Verwirklichung der Grundrechte beim ein-
zelnen Staat liegt. Der Staat hat sowohl die Befugnisse 
als auch die Verantwortung für die Umsetzung dieser 
Rechte in die Praxis. Lokale und nationale Behörden 
beispielsweise sind verantwortlich für: die Gewähr-
leistung von öffentlicher Sicherheit und Ordnung durch 
Polizei und Gerichte, die Organisation von öffentlichen 
Leistungen wie Gesundheitsdienste und Bildung, die 
Organisation von Wahlen sowie die Regulierung vie-
ler Bereiche des täglichen Lebens, wie beispielsweise 
Arbeitsbeziehungen oder Verbraucherrechte. Zudem 
haben sich die Grundrechte zuerst auf nationaler Ebene 
herausgebildet; erst später wurden sie auch auf euro-
päischer und internationaler Ebene anerkannt und wei-
terentwickelt. Demzufolge beginnt die Darstellung der 
Grundrechte-Landschaft – die sich aus den Rechten, Ein-
richtungen und Verfahren auf nationaler, europäischer 
und internationaler Ebene zusammensetzt – auf der 
nationalen Ebene, die zusätzlich verschiedene Unter-
ebenen einschließt, unter anderem die Regionen und 
Gemeinden.

Abbildung 2:�  Relevante Einrichtungen auf 
nationaler Ebene

Gerichte
Nationale 
Menschenrechtsinstitutionen
Nationale Gleichbehandlungsstellen
Datenschutzbehörden
Lokale und regionale Einrichtungen

Nationale Ebene

Quelle: FRA, 2011

Rechte und Beschwerdemechanismen

Wie die Grundrechte in den nationalen Systemen in der 
EU geschützt werden, hängt mit der historischen Erfah-
rung der einzelnen Mitgliedstaaten zusammen. Allen 
gemein ist, dass Grundrechte in den EU-Mitgliedstaaten 
einen Rang genießen, der in der Regel anderen Rechts-
normen im nationalen System übergeordnet ist. In 

einigen Staaten enthält die Verfassung eine bestimmte 
Auflistung von Grundrechten, während in anderen die 
Verfassung auf ein gesondertes Dokument verweist. 
Alternativ kann das nationale Recht eine Bestimmung 
enthalten, der zufolge europäische und internationale 
Menschenrechtsverträge einen dem nationalen Recht 
übergeordneten Rang haben. Die Art von Rechten, die 
im Rahmen des nationalen Systems anerkannt wird, 
kann darüber hinaus von historischen Umständen 
abhängen. Trotz dieser Unterschiede besteht in der EU 
ein solider gemeinsamer Kern an Grundrechten, der in 
der Tatsache zum Ausdruck kommt, dass alle EU-Mit-
gliedstaaten Vertragsparteien der EMRK und einer 
Reihe von Menschenrechtsverträgen der Vereinten 
Nationen sind und sich auf die Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union geeinigt haben.

Hinsichtlich der Beschwerdemechanismen kann gesagt 
werden, dass sich die EU-Mitgliedstaaten verschiede-
ner nationaler Strukturen bedienen, um auf nationaler, 
europäischer und internationaler Ebene verankerte 
Rechte praktisch umzusetzen. Alle Mitgliedstaaten ver-
fügen über funktionsfähige Gerichtssysteme, die über 
individuelle Rechtsverletzungen befinden. Neben den 
Gerichten, die in der Regel ausreichend bekannt sind 
und auf die daher in diesem Themenschwerpunkt nicht 
näher eingegangen wird, haben viele Staaten zusätz-
liche unabhängige Mechanismen auf nationaler Ebene 
eingerichtet, um Beratung, Unterstützung oder sogar 
Rechtsbehelfe anzubieten. Dabei handelt es sich bei-
spielsweise um Bürgerbeauftragte, Datenschutzbehör-
den, nationale Gleichbehandlungsstellen oder nationale 
Menschenrechtsinstitutionen. In EU-Mitgliedstaaten, in 
denen diese Einrichtungen kein Mandat zur Beilegung 
von Streitigkeiten haben, können sie dennoch befugt 
sein, Einzelpersonen dabei zu unterstützen, ihren Fall 
vor ein Gericht zu bringen – allerdings bestehen dabei 
finanzielle und personelle Beschränkungen.

Diese Einrichtungen können sowohl auf nationaler als 
auch auf lokaler oder regionaler Ebene bestehen. Wenn 
Beschwerden im Zusammenhang mit Rechten einge-
reicht werden, sollten diese sinnvollerweise so nahe 
wie möglich am Wohnsitz des Opfers geregelt werden. 
Durch diese örtliche Nähe kann sichergestellt werden, 
dass Rechtsverletzungen rasch ein Ende bereitet wird 
und lokale und nationale Behörden die Möglichkeit 
haben, sich der Beschwerde anzunehmen und sich mit 
möglichen Problemen bei der Umsetzung von Rechten 
auseinanderzusetzen.

Einrichtungen zur Förderung des 
Grundrechtsschutzes
Alle EU-Mitgliedstaaten verfügen über eine oder 
mehrere Einrichtungen, die dafür zuständig sind, die 
Umsetzung von Grundrechten zu fördern. Die Aufgaben-
bereiche dieser Einrichtungen können auf bestimmte 



Grundrechte: Herausforderungen und Erfolge im Jahr 2011

14

Angelegenheiten beschränkt sein, und die Einrich-
tungen können verschiedene Funktionen innehaben. 
Dieser Themenschwerpunkt beschäftigt sich vorrangig 
mit drei Arten von Einrichtungen, nämlich nationalen 
Gleichbehandlungsstellen, Datenschutzbehörden und 
nationalen Menschenrechtsinstitutionen, wenngleich 
die EU-Mitgliedstaaten noch weitere Einrichtungen eta-
bliert haben. In einigen Mitgliedstaaten beispielsweise 
gibt es Einrichtungen, die für die Förderung spezifischer 
Rechte zuständig sind, wie der Rechte des Kindes, der 
Gleichstellung der Geschlechter oder des Verbots der 
Folter. Solch spezialisierte Einrichtungen werden häu-
fig geschaffen, um die Umsetzung von Grundrechten 
zu unterstützen, die durch bestimmte EU-Instrumente 
geschützt sind, wie etwa die Nichtdiskriminierungs-
richtlinien, oder durch UN-Verträge, etwa die Konven-
tion über die Rechte des Kindes, das Übereinkommen 
gegen Folter oder das Übereinkommen über die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen. In einigen Staaten 
gibt es Bürgerbeauftragte in unterschiedlicher Form, die 
beispielsweise die staatliche Verwaltung überwachen. 
Häufig decken sich diese Einrichtungen mit den natio-
nalen Menschenrechtsinstitutionen (siehe Kapitel 8), die 
gemäß den sogenannten „Pariser Grundsätzen“ der UN 
eingerichtet wurden.

Die Grundrechtsstrukturen unterscheiden sich also von 
einem EU-Mitgliedstaat zum anderen. Einige Mitglied-
staaten legen alle Angelegenheiten im Zusammen-
hang mit Grundrechten im Mandat einer einzelnen 
nationalen Menschenrechtsinstitution zusammen, in 
anderen bestehen verschiedene Einrichtungen mit ver-
schiedenen Zuständigkeiten und unterschiedlich stark 
ausgeprägten Befugnissen nebeneinander. In EU-Mit-
gliedstaaten die eine föderale Struktur aufweisen, 
beispielsweise Österreich, sind die Aufgabenbereiche 
aufgeteilt und die Einrichtungen sowohl auf nationaler 
als auch auf regionaler Ebene vorhanden. Unabhängig 
von der nationalen Struktur müssen Überschneidungen 
und Lücken zwischen den Aufgabenbereichen vermie-
den werden, um Einzelpersonen nicht unnötig zu ver-
wirren, wenn diese Beratung suchen oder von einem 
Beschwerdemechanismus Gebrauch machen möchten.3

Diese Einrichtungen sind in der Regel dazu befugt, 
nationale Behörden dahin gehend zu beraten oder 
ihnen Empfehlungen auszusprechen, wie nationale 
Gesetzgebung und Politiken weiterentwickelt und 
reformiert werden könnten, um die wirksame Umset-
zung der Rechte langfristig zu gewährleisten. Dieser 
Prozess kann auch systematisch erfolgen: In diesem 
Fall werden Gesetzesvorschläge während des Recht-
setzungsverfahrens automatisch darauf geprüft, ob sie 
den Verpflichtungen zur Achtung der Menschenrechte 
entsprechen. Das trifft beispielsweise auf den Aufga-
benbereich des Dänischen Instituts für Menschenrechte, 

3 FRA (2010a).

des Deutschen Instituts für Menschenrechte und der 
Griechischen Nationalen Kommission für Menschen-
rechte zu – allesamt akkreditierte nationale Men-
schenrechtsinstitutionen. Neben dieser externen und 
unabhängigen Beratung durch Experten führen häufig 
parlamentarische Fachausschüsse (z. B. in Finnland und 
im Vereinigten Königreich), sowie Dienste nationaler 
Parlamente, die unabhängige Rechtsgutachten erstellen 
(z. B. in Griechenland), oder nationale Ministerien (z. B. 
in Deutschland, den Niederlanden und Österreich), sys-
tematische Prüfungen auf die Wahrung der Grundrechte 
durch. Zwar können solch interne Verfahren externe 
Beiträge von unabhängigen Fachinstanzen nicht erset-
zen, dennoch bilden sie einen wichtigen Mechanismus 
für die Prävention von Grundrechtsverletzungen.

Gemäß Unionsrecht sind alle Mitgliedstaaten zur Ein-
richtung nationaler Gleichbehandlungsstellen in den 
Bereichen Nichtdiskriminierung und Geschlechter-
gleichstellung verpflichtet, die für die Förderung der 
Gleichbehandlung ohne Unterschied der Rasse oder 
ethnischen Herkunft sowie der Gleichstellung der 
Geschlechter zuständig sind; dieser Verpflichtung sind 
alle Mitgliedstaaten nachgekommen. Viele EU-Mitglied-
staaten haben auch Einrichtungen geschaffen, die sich 
mit anderen Formen von Diskriminierung befassen, wie 
der Diskriminierung aus Gründen der sexuellen Ausrich-
tung, einer Behinderung, des Alters, der Religion oder 
der Weltanschauung. In einigen EU-Mitgliedstaaten ist 
eine einzelne Einrichtung für die Gleichbehandlung in 
allen Bereichen zuständig, während in anderen spe-
zielle Einrichtungen für jeden Bereich existieren. In 
einigen Ländern lässt sich das Vorhandensein solcher 
Einrichtungen noch auf eine Zeit vor der entsprechen-
den EU-Gesetzgebung zurückführen (z. B. in Belgien, 
Irland, den Niederlanden, Schweden und dem Verei-
nigten Königreich), während andere neue Einrichtungen 
geschaffen (z. B. Deutschland, Frankreich, Italien und 
Spanien) oder die Aufgabenbereiche bestehender Ein-
richtungen erweitert haben (z. B. Griechenland, Lettland 
oder Zypern).

Diesen nationalen Gleichbehandlungsstellen kommen 
gemäß Unionsrecht zwei wichtige Aufgaben zu. Die 
erste besteht darin, Opfer bei der Verfolgung ihrer 
Beschwerde zu unterstützen. Zu diesem Zweck haben 
nationale Gleichbehandlungsstellen entweder die 
Befugnis erhalten, selbst Entscheidungen zu Beschwer-
den von Einzelpersonen zu erlassen, oder sie können 
Fälle im Namen des Opfers vor Gericht bringen bzw. 
einen Rechtsbeistand zur Seite zu stellen. Nationale 
Gleichbehandlungsstellen sind auch berechtigt, Erhe-
bungen durchzuführen, Berichte zu veröffentlichen und 
Empfehlungen auszusprechen. So können sie Informa-
tionen sammeln, aus denen Hindernisse für die Gleich-
behandlung oder das Ausmaß von Diskriminierungen 
in einem EU-Mitgliedstaat ersichtlich werden. Infolge-
dessen können sie nationale und lokale Behörden dabei 
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beraten, wie diese die Förderung von Gleichheit durch 
Politik und Gesetzgebung verbessern können. Darü-
ber hinaus können nationale Gleichbehandlungsstellen 
Sensibilisierungsmaßnahmen für Diskriminierung und 
Gleichbehandlung durchführen, wie etwa Kampag-
nen, die die Menschen auf ihre Rechte aufmerksam 
machen, oder Beratungs- und Weiterbildungsleistungen 
zur Nichtdiskriminierungs-Gesetzgebung für Beamte 
oder Arbeitgeber.

Ebenso haben alle EU-Mitgliedstaaten Einrichtungen auf 
nationaler Ebene geschaffen, um die Anwendung von 
Datenschutzvorschriften zu überwachen und deren Ein-
haltung sicherzustellen. In einigen Mitgliedstaaten gibt 
es eine zentrale Einrichtung, während andere die Befug-
nisse auf verschiedene Einrichtungen für bestimmte 
Branchen aufgeteilt haben, z. B. Gesundheitswesen, 
Postwesen oder Telekommunikation. Das Unions-
recht schreibt vor, dass diese Datenschutzbehörden 
bestimmte Befugnisse besitzen müssen, einschließ-
lich der Möglichkeit, nationale Behörden im Laufe des 
Gesetzgebungsverfahrens zu beraten, potenzielle Ver-
stöße zu untersuchen, an Gerichtsverfahren teilzuneh-
men und Beschwerden von Einzelpersonen anzuhören.

In einer Reihe von EU-Mitgliedstaaten gibt es Einrich-
tungen mit dem Auftrag, Grundrechte im Allgemeinen 
(auch jenseits von Diskriminierung) zu fördern. Gemäß 
internationalem Recht besteht keine Verpflichtung, sol-
che nationalen Menschenrechtsinstitutionen einzurich-
ten. Die Vereinten Nationen legen jedoch allen Staaten 
dringend nahe, dies zu tun, und zumindest auf politi-
scher Ebene haben sich all ihre Mitgliedstaaten dazu 
bereit erklärt.4 Es wurden internationale Kriterien auf-
gestellt, die sogenannten „Pariser Grundsätze“, um den 
einzelnen Staaten eine Anleitung an die Hand zu geben 
und nationale Menschenrechtsinstitutionen in gewisser 
Weise zu regulieren.5 Nationale Einrichtungen können 
beim internationalen Koordinationskomitee nationaler 
Institutionen für die Förderung und den Schutz der Men-
schenrechte (International Coordinating Committee of 
National Institutions for the Promotion and Protection 
of Human Rights, ICC) – einem Zusammenschluss von 
nationalen Menschenrechtsinstitutionen – vorstellig 
werden, das ermittelt, wieweit eine nationale Einrich-
tung die Kriterien des ICC erfüllt. Einrichtungen, die alle 
Kriterien erfüllen, erhalten „A-Status“; werden die Krite-
rien teilweise erfüllt, erhält die Einrichtung „B-Status“; 

4 Vereinte Nationen (UN), Resolution des Menschenrechtsrates 
(2011), National institutions for the promotion and 
protection of human rights, A/HRC/RES/17/9, 6. Juli 2011; 
UN, Generalversammlung (1993), Vienna Declaration and 
Programme of Action, UN Doc. A/CONF.157/23, 12. Juli 1993, 
Teil I, Absatz 36.

5 Eine genaue Beschreibung der Anforderungen aus den 
Pariser Grundsätzen und der Möglichkeiten, diese zu 
erfüllen, enthält Kapitel III.A, S. 31-43 in: UN, Amt des Hohen 
Kommissars für Menschenrechte (2010).

werden die Kriterien nicht erfüllt, „C-Status“. Die wich-
tigsten Kriterien sind:

ein Mandat, das alle Menschenrechte abdeckt;

durch die Verfassung oder Gesetzgebung aner-
kannte Unabhängigkeit von der Regierung;

angemessene personelle und finanzielle 
Ressourcen;

Pluralismus, unter anderem gewährleistet durch 
eine heterogene Mitgliedschaft und/oder wirksa-
me Kooperationen;

angemessene Befugnisse im Hinblick auf Bericht-
erstattung, Überwachung, Beratung und Unter-
suchung (keine obligatorische Anforderung), ein-
schließlich der Befugnis, der Kapazität und des 
Personals, Empfehlungen zu jeder beliebigen Ange-
legenheit im Zusammenhang mit Menschenrechten 
auszusprechen und Vorschläge zu gesetzgeberi-
schen und verwaltungstechnischen Maßnahmen 
zu unterbreiten.

Nationale Menschenrechtsinstitutionen haben also 
ähnliche Aufgaben wie die gemäß Unionsrecht einge-
richteten Gleichbehandlungsstellen, einschließlich allen 
oder einigen der folgenden:

Beratung nationaler Behörden zu verschiedenen 
Angelegenheiten in Bezug auf Menschenrechte;

Ausbau der Kenntnisse über Menschenrechte, ein-
schließlich Menschenrechtsbildung, Veröffentli-
chung von Berichten sowie Aktivitäten zur Weiter-
bildung und zum Kapazitätsaufbau;

Überwachung von Menschenrechtsverletzungen 
und Vorlage von Empfehlungen;

Annahme, Untersuchung und Beilegung von Be-
schwerden von Einzelpersonen.

In 17 der 27 EU-Mitgliedstaaten gibt es nationale Men-
schenrechtsinstitutionen, die durch das ICC akkreditiert 
wurden; davon haben lediglich zwölf nationale Men-
schenrechtsinstitutionen in zehn EU-Mitgliedstaaten 
A-Status erhalten. In einigen EU-Mitgliedstaaten handelt 
es sich bei der Gleichbehandlungsstelle und der natio-
nalen Menschenrechtsinstitution um ein und dieselbe 
Einrichtung, z. B. die Equality and Human Rights Com-
mission im Vereinigten Königreich, deren Mandat Men-
schenrechte im Allgemeinen umfasst, einschließlich der 
Nichtdiskriminierungsgesetze. Die Entwicklungen in den 
einzelnen EU-Mitgliedstaaten im Hinblick auf nationale 
Menschenrechtsinstitutionen im Jahr 2011 sind in Kapi-
tel 8 über den Zugang zur Justiz näher ausgeführt.
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Bemerkungen zur Landschaft

Im Hinblick auf die Gerichte bestehen nachweislich6

zahlreiche Hürden, die eine wirksame gerichtliche 
Umsetzung von Rechten bedrohen. Diese Hürden 
betreffen u. a. die Kosten für ein Gerichtsverfahren 
und die Angemessenheit finanzieller Unterstützung 
(wie Prozesskostenhilfe) zum Auffangen der finanziel-
len Last, aber auch die erheblichen Verzögerungen bei 
Gerichtsverfahren in einigen EU-Mitgliedstaaten. Beides 
hält Einzelpersonen davon ab, ihre Sache vor Gericht 
zu bringen. Darüber hinaus zögern Opfer von Men-
schenrechtsverletzungen häufig, ihren Fall vor Gericht 
zu bringen, da sie eine Viktimisierung fürchten und oft 
nicht über ihre materiellen und verfahrensrechtlichen 

6 FRA (2011a).

Rechte Bescheid wissen, insbesondere was im Unions- 
oder internationalen Recht verankerte Rechte betrifft.

Probleme wie diese können durch bestimmte ver-
fahrensrechtliche Regelungen gelöst werden, wie die 
Umkehr der Beweislast, die unter bestimmten Umstän-
den auf die beklagte Partei übertragen werden kann. 
Eine andere Lösung könnte darin bestehen, weiteren 
Einrichtungen die Befugnis zu erteilen, über Beschwer-
den von Einzelpersonen zu entscheiden. Dies trifft auf 
einige der Einrichtungen zu, wie die nationalen Men-
schenrechtsinstitutionen und die nationalen Gleichbe-
handlungsstellen in bestimmten EU-Mitgliedstaaten wie 
Belgien, Frankreich, Schweden und dem Vereinigten 
Königreich. Doch selbst wo diese Einrichtungen befugt 
sind, Beschwerden von Einzelpersonen beizulegen, 
ist ihre Kompetenz möglicherweise für eine rechtlich 
verbindliche Abhilfemaßnahme, wie die Anordnung 

Abbildung� 3:�  Nationale Menschenrechtsinstitutionen in den EU-Mitgliedstaaten und Kroatien, nach 
Akkreditierungsstatus

A-Status

B-Status

Nicht akkreditiert/
keine Institution

C-Status

Anmerkung:  Gemäß Unionsrecht sind zwar alle EU-Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, Gleichbehandlungsstellen und 
Datenschutzbehörden einzurichten, es gibt jedoch keine vergleichbare Verpflichtung zur Einrichtung einer 
nationalen Menschenrechtsinstitution. Infolgedessen stellt sich die Situation in den einzelnen EU-Mitgliedstaaten 
wie aus der Abbildung ersichtlich sehr unterschiedlich dar.

Quelle: FRA, 2011
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von Schadensersatz, unzureichend. Des Weiteren 
scheinen bestimmte Faktoren die Wirksamkeit dieser 
Einrichtungen zu untergraben. Hierzu zählt, dass Ein-
zelpersonen nur mangelnde Kenntnis ihrer Rechte, der 
Existenz dieser Beschwerdeverfahren oder sogar der 
entsprechenden Einrichtungen haben und auch nicht 
auf die Erfolgsaussichten einer Beschwerde vertrauen.7
Diese Faktoren erklären bis zu einem gewissen Grad, 
warum bei den Gleichbehandlungsstellen in einigen 
EU-Mitgliedstaaten eine hohe Anzahl von Beschwer-
den pro Jahr eingehen (die bisweilen in die Tausende 
geht, beispielsweise in Frankreich), während in anderen 
die Anzahl sehr gering ist (zum Teil nur einige wenige, 
z. B. in Estland). Da viele Diskriminierungsopfer keine 
förmliche Beschwerde einlegen, spiegelt die Anzahl 
der erfassten Fälle nicht die tatsächliche Häufigkeit von 
Grundrechtsverletzungen wider.

Inwieweit die genannten Einrichtungen die Umset-
zung von Grundrechten tatsächlich fördern können, 
hängt einerseits von den verfügbaren personellen 
und finanziellen Ressourcen ab, andererseits von den 
Befugnissen der jeweiligen Einrichtungen, die in den 
Mitgliedstaaten recht unterschiedlich ausfallen. In eini-
gen Mitgliedstaaten wurden auch Bedenken hinsichtlich 
der Unabhängigkeit dieser Einrichtungen laut, da diese 
teilweise eng mit einem Ministerium verbunden sind. 
Diese Verbindung kann physischer Art sein (wenn eine 
Einrichtung die Räumlichkeiten mit einem Ministerium 
teilt), finanzieller Art (wenn ein Ministerium die Höhe 
der Finanzierung festlegt) oder aber organisatorischer 
Art (wenn beispielsweise der Direktor der Einrichtung 
von einem Minister ernannt wird oder selbst einem 
Ministerium zugehörig ist). Diese Aspekte wirken sich 
in der Praxis nicht zwingend auf die Unabhängigkeit der 
Einrichtungen aus, sie bewirken jedoch unter Umstän-
den eine nachteilige Wahrnehmung, die Einzelne davon 
abhalten kann, sich an diese Einrichtungen zu wenden.

Ebene der Europäischen Union

Die EU ist auf dreifache Weise Teil der Grundrechte-Land-
schaft der Region: Sie gründet Einrichtungen und etab-
liert Verfahren, um sicherzustellen, dass die EU selbst 
die Grundrechte wahrt; sie verfügt über Verfahren, die 
dazu beitragen, dass die EU-Mitgliedstaaten das Uni-
onsrecht im Einklang mit diesen Rechten umsetzen; und 
sie schafft die Grundlage für eine Harmonisierung in 
bestimmten Bereichen des Grundrechtsschutzes.

Einrichtungen wie die FRA, der Europäische Daten-
schutzbeauftragte (EDSB) und der Europäische Bür-
gerbeauftragte bieten einen Rahmen, der sicherstellen 
soll, dass die EU selbst die Grundrechte wahrt. Darü-
ber hinaus haben die drei wichtigsten Akteure bei der 
Erarbeitung der EU-Gesetzgebung – die Europäische 

7 FRA (2010b).

Kommission, das Europäische Parlament und der Rat 
der Europäischen Union – Prüfungen zur Einhaltung 
der Grundrechtsstandards eingeführt, die einen fes-
ten Bestandteil im Prozess der Ausformulierung und 
Verhandlung von Gesetzgebung und Politik ausma-
chen. Die Strategie der Europäischen Kommission aus 
dem Jahr 2010 zur wirksamen Umsetzung der Charta 
der Grundrechte8 setzt als Ziel, dass die Union Vorbild 
sein muss im Hinblick auf Grundrechte, insbesondere 
während des Gesetzgebungsverfahrens. Die Kommis-
sion verpflichtete sich außerdem, Jahresberichte zu 
erstellen, die Bürger besser über die Anwendung der 
Charta zu informieren und die Fortschritte zu dokumen-
tieren.9 Zudem verfügt die EU über Einrichtungen wie 
den EuGH und den Europäischen Bürgerbeauftragten, 
die in unterschiedlichem Ausmaß dazu befugt sind, sich 
mit Beschwerden von Einzelpersonen zu befassen, die 
ihre Rechte durch die EU verletzt sehen.

Die EU hat eine Reihe von Mechanismen eingerichtet, 
um besser sicherstellen zu können, dass die EU-Mit-
gliedstaaten das Unionsrecht wie vorgeschrieben in 
Übereinstimmung mit den Grundrechten umsetzen. Die 
EU ist zwar dazu befugt, Rechtsvorschriften in verschie-
denen politischen Bereichen zu schaffen; die Befug-
nis, diese Gesetzgebung und Politik – durch Behörden, 
Gerichte und Strafverfolgungsbehörden – umzusetzen, 
liegt jedoch auf nationaler und lokaler Ebene. Bei der 
Umsetzung von Unionsrecht oder -Politik müssen die 
EU-Mitgliedstaaten die Grundrechte einhalten. Wenn 
die EU-Mitgliedstaaten diesen Verpflichtungen nicht 
nachkommen, kann die Europäische Kommission Ver-
fahren gegen sie einleiten.

Abbildung� 4: Relevante Einrichtungen auf EU-Ebene

Gerichtshof der Europäischen Union
Europäischer 
Datenschutzbeauftragter
Europäischer Bürgerbeauftragter
Politische Organe der EU
FRA

Europäische Union

Quelle: FRA, 2011
Wie erwähnt, darf die EU in gewissen eingeschränkten 
Bereichen Rechtsvorschriften und politische Strategien 
zu bestimmten Grundrechtsaspekten schaffen, z. B. in 
den Bereichen Diskriminierung oder Datenschutz. Dies 
umfasst auch die Erarbeitung gemeinsamer Regelun-
gen für alle EU-Mitgliedstaaten in diesen Bereichen. Ein 
Beispiel hierfür ist das Unionsrecht, das die Einrichtung 

8 Europäische Kommission (2010a); Europäische Kommission 
(2011a).

9 Europäische Kommission (2012a).
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von Verfahren oder Institutionen wie Gleichbehand-
lungsstellen und Datenschutzbehörden auf nationaler 
Ebene vorsieht, um den Schutz und die Förderung der 
Rechte zu gewährleisten. Tätig werden kann die EU 
jedoch nur innerhalb ihrer Zuständigkeitsgrenzen, die 
ihr die Mitgliedstaaten in den Verträgen übertragen 
haben. Darüber hinaus sind die Mitgliedstaaten durch 
das Unionsrecht nur dann zur Einhaltung der Grund-
rechte verpflichtet, wenn sie im Anwendungsbereich 
des Unionsrechts handeln.

Geschützte Rechte

Der Schutz der Grundrechte im Rahmen des Unions-
rechts hat sich im Laufe der Zeit deutlich weiterentwi-
ckelt. Durch Urteile des EuGH in Rechtssachen wurde 
herausgearbeitet, welche Rechte durch die „allgemei-
nen Grundsätze“ des Unionsrechts geschützt sind. Das 
Gericht hat so einen Katalog an Grundrechten erarbei-
tet. Dieser Katalog ist zwar nicht schriftlich niederge-
legt, dennoch müssen die EU und ihre Organe sowie alle 

Abbildung� 6: Interaktion der Grundrechte im Unionsrecht
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der Europäischen Union
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Quelle: FRA, 2011

Abbildung 5:� Umfang der Rechte und wichtigste Instrumente auf den vier Ebenen
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Anmerkung:  Die relative Länge der horizontalen Balken spiegelt das Spektrum der abgedeckten Rechte im Vergleich wider. Es 
besteht jedoch kein hierarchisches Verhältnis zwischen den unterschiedlichen Instrumenten. Die verschwommenen 
Grenzen der verfassungsrechtlichen Bestimmungen zeigen die breite Vielfalt der ausdrücklich verliehenen 
verfassungsmäßigen Rechte in den EU-Mitgliedstaaten. Die vollständigen Bezeichnungen der Übereinkommen sind 
in der Liste der Akronyme am Ende dieses Themenschwerpunktes enthalten.

Quelle: FRA, 2011
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EU-Mitgliedstaaten diesen einhalten, wann immer sie 
gemäß der EuGH-Definition „Tätigkeiten ausüben, die in 
den Anwendungsbereich des Unionsrechts fallen“. Für 
den Inhalt dieser ungeschriebenen Rechte ließ sich der 
EuGH von zwei Quellen inspirieren:

die gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen der 
EU-Mitgliedstaaten;

die Rechte, die durch internationale Menschen-
rechtsverträge anerkannt werden.

In der Praxis stützt sich der EuGH dabei vorrangig auf 
die EMRK und weniger auf internationale Menschen-
rechtsverträge, etwa der Vereinten Nationen. Im 
Jahr 1992 nahm die EU im Vertrag über die Europäische 
Union (EUV) ausdrücklich Bezug auf die EMRK, was zu 
einer eindeutigen vertraglichen Verpflichtung führte, 
die Achtung der Menschenrechte gemäß der EMRK 
und der gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen zu 
gewährleisten.

Im Jahr 2000 schuf die EU die Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union als formelle Gesamtheit der 
Rechte, die gemäß Unionsrecht geschützt sind. Die 
Charta wurde mit Inkrafttreten des Vertrags von Lissa-
bon zum 1. Dezember 2009 rechtsverbindlich. Die Auf-
listung der in der Charta enthaltenen Rechte stützt sich 
auf Unionsrecht in schriftlicher Form, die allgemeinen 
Grundsätze der EU und gemeinsame Verfassungsüber-
lieferungen sowie auf die in der EMRK, anderen Verträ-
gen des Europarates und Menschenrechtsverträgen der 
Vereinten Nationen enthaltenen Rechte.

Die Charta der Grundrechte schränkt die EU in der 
Ausübung ihrer Befugnisse ein: Die EU darf nicht in 
einer Art und Weise tätig werden, die die in der Charta 
festgehaltenen Rechte verletzt. Gemäß Artikel 51 der 
Charta „begründet [die Charta] weder neue Zuständig-
keiten noch neue Aufgaben für die Union, noch ändert 
sie die in den Verträgen festgelegten Zuständigkeiten 
und Aufgaben“. Die Charta verleiht der EU also nicht 
das Recht, neue Rechtsvorschriften zu schaffen, wenn 
sie dazu nicht auch schon vor Inkrafttreten der Charta 
befugt war. Gleichzeitig beinhaltet der rechtsverbind-
liche Charakter der Charta die Verpflichtung und die 
Aufgabe sicherzustellen, dass die Einrichtungen und 
Mitgliedstaaten der EU die Charta bei der Umsetzung 
von Unionsrecht nicht verletzen.

Neben diesen immanenten Regeln des Unions-
rechts – den allgemeinen Grundsätzen und der Charta 
der Grundrechte – ist die EU selbst auch direkt an die 
BRK gebunden und befindet sich darüber hinaus im 
Beitrittsverfahren zur EMRK, wie durch den Vertrag 
von Lissabon vorgeschrieben. In der Regel waren sol-
che europäischen und internationalen Verträge immer 
an Staaten gerichtet und sahen bislang einen direkten 

Beitritt internationaler Organisationen nicht oder nur 
selten vor. Obgleich die BRK und die EMRK hier beson-
dere Ausnahmen darstellen, kamen die Staats- und 
Regierungschefs aller Mitgliedstaaten des Europarates, 
und damit alle 27 EU-Mitgliedstaaten, im Mai 2005 über-
ein, dass der Beitritt der EU zu anderen Übereinkommen 
des Europarates in Erwägung gezogen werden sollte.

Gemäß Unionsrecht sind also die EU und ihre Mitglied-
staaten bei Tätigkeiten, die in den Anwendungsbereich 
des Unionsrechts fallen, dreifach an die Grundrechte 
gebunden:

durch die allgemeinen Rechtsgrundsätze, wie vom 
EuGH erarbeitet;

durch die Grundrechte, wie sie in der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union aufgeführt 
und definiert sind;

durch die Grundrechte, wie sie in der EMRK des Eu-
roparates anerkannt werden, zu deren Beitritt sich 
die EU nun auch verpflichtet hat.

Das Unionsrecht verpflichtet die Mitgliedstaaten 
im Hinblick auf Grundrechte nur dann, wenn sie im 
Anwendungsbereich der EU-Verträge handeln. Wie 
die Europäische Kommission regelmäßig hervorhebt, 
wird dies häufig missverstanden. Im Jahr 2011 betrafen 
55 % der Schreiben von Bürgern an die Kommission zum 
Thema Grundrechte Angelegenheiten, die außerhalb 
des Zuständigkeitsbereichs der EU lagen.10 Aus diesem 
Grund muss betont werden, dass die Reichweite des 
Grundrechtsschutzes im Rahmen des Unionsrechts vom 
konkreten Kontext abhängt.

Wenn eine Gesetzgebungsbefugnis vorliegt, kann 
die EU den Grundrechtsschutz in einem bestimm-
ten Bereich harmonisieren (vgl. beispielsweise die 
Datenschutzrichtlinie 95/46/EG).

Wenn die EU-Mitgliedstaaten im Anwendungsbe-
reich des Unionsrechts handeln, kann der EuGH durch 
die Bezugnahme auf Grundrechte Grenzen auferle-
gen, z. B. im Hinblick auf die Rechte von Familien-
angehörigen (siehe beispielsweise die Rechtssache 
Zambrano, in der der EuGH urteilte, dass die Eltern 
eines Kindes, das Staatsbürger eines Mitgliedstaates 
ist, eine Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung für 
das entsprechende Land bekommen müssen).

Wenn eine Situation nicht in den Anwendungsbe-
reich des Unionsrechts fällt, kann die Verletzung 
nicht im Rahmen des Unionsrechts geahndet wer-
den (z. B. die Misshandlung von Soldaten eines 
EU-Mitgliedstaates in einer Kaserne dieses Staates).

10 Europäische Kommission (2012a), S. 8.
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Grundsätzlich sieht Artikel 2 EUV vor, dass sich die 
Union auf folgende Werte gründet: „[…] die Achtung 
der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, 
Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschen-
rechte, einschließlich der Rechte der Personen, die 
Minderheiten angehören.“ Gemäß Artikel 7 EUV kann 
die EU feststellen, dass „die eindeutige Gefahr einer 
schwerwiegenden Verletzung [...] durch einen Mit-
gliedstaat besteht“ oder sogar „eine schwerwiegende 
und anhaltende Verletzung der in Artikel 2 genannten 
Werte durch einen Mitgliedstaat vorliegt“. Das erste 
Verfahren – die Feststellung der Gefahr einer Verlet-
zung – kann durch einen Vorschlag eingeleitet werden, 
der von einem Drittel der EU-Mitgliedstaaten, dem Euro-
päischen Parlament oder der Europäischen Kommission 
vorgelegt wird. Das zweite Verfahren – die Feststellung 
der Verletzung – kann durch ein Drittel der EU-Mitglied-
staaten oder die Europäische Kommission eingeleitet 
werden. Das Parlament kann das Verfahren zur Feststel-
lung einer Verletzung der in Artikel 2 genannten Werte 
nicht selbst einleiten; die endgültige Feststellung einer 
Verletzung durch den Europäischen Rat erfolgt jedoch 
erst nach Zustimmung des Parlaments.

Artikel 7 EUV bietet sogar die Möglichkeit, Sanktio-
nen über einen EU-Mitgliedstaat zu verhängen, indem 
der Rat beschließt, „bestimmte Rechte auszusetzen, 
die sich aus der Anwendung der Verträge auf den 
betroffenen Mitgliedstaat herleiten, einschließlich der 
Stimmrechte des Vertreters der Regierung dieses Mit-
gliedstaats im Rat“. Interessanterweise erlauben es die 
Verfahren gemäß Artikel 7 der EU, unter bestimmten 
eingeschränkten Voraussetzungen bei Verletzungen 
tätig zu werden, die nicht in den Anwendungsbereich 
des Unionsrechts fallen, wenn die Verletzung in einem 
Bereich erfolgt, „der unter die Handlungsautonomie 
eines Mitgliedstaats fällt“.11 Es muss jedoch unbedingt 
betont werden, dass diese Verfahren in der Hand der 
politischen Organe der EU liegen, während die Rolle 
des EuGH bei der gerichtlichen Kontrolle dieser Verfah-
ren begrenzt ist. Eine solche gerichtliche Kontrolle darf 
„lediglich im Hinblick auf die Einhaltung der in [Arti-
kel 7 EUV] vorgesehenen Verfahrensbestimmungen“ 
erfolgen (Artikel 269 AEUV).

Abgeordnete des Europäischen Parlaments haben in 
einigen Fällen die Anwendung von Artikel 7 vorgeschla-
gen, beispielsweise im Kontext der Beteiligung von 
Rumänien und Polen an den sogenannten CIA-Flügen 
im Jahr 2007 oder im Zusammenhang mit den Geset-
zesänderungen in Ungarn 2011 und 2012. Seit seiner Ein-
führung im Jahr 1999 hat die EU jedoch Artikel 7 EUV 
noch nie in der Praxis angewendet.

11 Europäische Kommission (2003).

Beschwerdemechanismen: der 
Gerichtshof der Europäischen Union

Im Anwendungsbereich des Unionsrechts wird eine 
regelmäßigere Grundrechtskontrolle durch die Stan-
dardverfahren vor dem EuGH gewährt, wie im Vertrag 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) 
festgehalten.

Der EuGH ist für Rechtssachen zuständig, die sich mit 
einer mutmaßlichen Verletzung der Charta der Grund-
rechte durch die EU oder durch einen Mitgliedstaat bei 
der Umsetzung von Unionsrecht befassen. Der EuGH 
ist nicht vorrangig als Menschenrechtsgerichtshof 
ausgelegt, der sich mit Beschwerden von Einzelper-
sonen befasst. Seine Rolle besteht vielmehr darin zu 
beurteilen, ob die EU-Organe selbst gegen das Unions-
recht verstoßen haben, oder nationale Gerichte bei der 
Auslegung des Unionsrechts zu beraten. Die Charta der 
Grundrechte gewinnt in diesem Zusammenhang immer 
mehr an Bedeutung. Im Jahr 2011 ist die Zahl der Urteile 
am Europäischen Gerichtshof, die ausdrücklich Bezug 
auf die Charta nahmen, gegenüber dem Vorjahr um 
mehr als 50 % angestiegen, nämlich von 27 auf 42.12

Grundsätzlich besteht für eine Einzelperson die Mög-
lichkeit, direkt beim EuGH Beschwerde einzulegen, 
wenn die EU die Charta der Grundrechte nicht einhält. 
Eine Einzelperson kann jedoch nur gegen einzelne 
an sie gerichtete oder sie unmittelbar und individuell 
betreffende Handlungen sowie gegen EU-Rechtsakte 
mit Verordnungscharakter Klage erheben, die sie unmit-
telbar betreffen und keine Durchführungsmaßnahmen 
nach sich ziehen. Diese Einschränkungen erschweren es 
demnach Einzelpersonen, Klage gegen einen Rechtsakt 
zu erheben, da durch die Gesetzgebung naturgemäß 
allgemeine Regeln aufgestellt werden, die für alle 
oder große Bevölkerungsgruppen gelten. Es ist daher 
unwahrscheinlich, dass eine Einzelperson die Bedingun-
gen für eine Klagebefugnis vor dem EuGH erfüllt, wenn 
diese nicht ausdrücklich durch einen Rechtsakt genannt 
werden, beispielsweise die Aufführung in einer Liste 
von Personen, die des Terrorismus verdächtigt werden. 
Des Weiteren kann eine Einzelperson im Bereich der 
vertraglichen und außervertraglichen Haftung der EU 
Schadensersatzklage einreichen (Artikel 340 AEUV).

Aus diesem Grund kommen Einzelpersonen in der Regel 
eher mittelbar an den EuGH heran. Das trifft beispiels-
weise zu, wenn eine Einzelperson eine Beschwerde vor 
ein nationales Gericht bringt und in diesem Fall Fragen 
bezüglich der Auslegung relevanter EU-Rechtsakte und 
ihrer Vereinbarkeit mit der Charta auftreten. In derar-
tigen Fällen kann das nationale Gericht entscheiden, 
diese Fragen für ein Gutachten an den EuGH weiterzu-
leiten (Ersuchen um eine Vorabentscheidung gemäß 

12 Europäische Kommission (2012b), S. 5.
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Artikel 267 AEUV). Dabei nehmen nationale Gerichte 
auch vermehrt Bezug auf die Charta – die Anzahl aus-
drücklicher Bezugnahmen ist 2011 gegenüber dem Vor-
jahr um 50 % gestiegen.13 Es muss darauf hingewiesen 
werden, dass die Gerichte letzter Instanz auf nationaler 
Ebene dazu verpflichtet sind, vom Vorabentscheidungs-
verfahren Gebrauch zu machen, wenn es gilt, Fragen 
zum Unionsrecht zu klären.

Während der unmittelbare Zugang zum EuGH für Einzel-
personen auf Nichtigkeitsklagen beschränkt ist, sieht 
das Vorabscheidungsverfahren einen einzigartigen und 
effizienten Dialog zwischen den nationalen Gerichten 
und dem EuGH vor. Es ist jedoch zu bemerken, dass 

13 Ibid., S. 5.

die Entscheidung, den Fall an den EuGH weiterzuleiten, 
dennoch beim nationalen Gericht liegt – nicht bei den 
durch die Rechtssache betroffenen Einzelpersonen. Der 
EuGH kann ein Gutachten über die Auslegung oder Gül-
tigkeit der EU-Rechtsakte abgeben und das nationale 
Gericht so bei der Anwendung der korrekten Auslegung 
des Unionsrechts in einem bestimmten Fall unterstüt-
zen. Er prüft auch, ob ein Mitgliedstaat die Charta der 
Grundrechte und die allgemeinen Grundsätze des Uni-
onsrechts bei der Umsetzung von Unionsrecht oder bei 
Handlungen im Anwendungsbereich des Unionsrechts 
einhält.

Abbildung� 7:� Wege der gerichtlichen Durchsetzung in der EU
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In ihrer wichtigen Rolle als „Hüterin“ der EU-Verträge 
hat die Europäische Kommission auch die Befugnis, ein 
Vertragsverletzungsverfahren gegen einen Mitglied-
staat einzuleiten. Diese Möglichkeit stellt einen wich-
tigen Mechanismus zum Schutz der Grundrechte in der 
EU dar und kann angewendet werden, wenn

ein Mitgliedstaat einen EU-Rechtsakt, der sich mit 
Menschenrechten befasst, nicht umsetzt;

ein Mitgliedstaat einen EU-Rechtsakt so umsetzt, 
dass er den Grundrechten widerspricht.

Ein von der Europäischen Kommission eingeleitetes 
Vertragsverletzungsverfahren verfolgt einen anderen 
Zweck als eine Beschwerde, die von einer Einzelper-
son eingereicht wird. Das Vertragsverletzungsverfah-
ren wird im Namen der Europäischen Kommission als 
Hüterin der Verträge vorgebracht und zielt in erster Linie 
darauf ab, die Einhaltung von Unionsrecht durch einen 
Mitgliedstaat sicherzustellen. In diesem Fall entscheidet 
die Europäische Kommission darüber, ob ein Verfahren 
eröffnet wird, und nicht die Einzelperson, deren Rechte 
möglicherweise verletzt wurden. Eine Einzelperson 
kann jedoch die Kommission über eine Grundrechts-
verletzung in Kenntnis setzen, was wiederum Anstoß 
für ein Vertragsverletzungsverfahren sein kann.

Einem solchen Vertragsverletzungsverfahren gehen 
informelle Konsultationen voraus, an denen der betref-
fende Staat und die Europäische Kommission beteiligt 
sind und bei denen potenzielle Probleme besprochen 
werden. Ein Beispiel hierfür sind die Konsultationen im 
Jahr 2010, als die Europäische Kommission ihre Absicht 
erklärte, ein förmliches Verfahren gegen Frankreich 
einzuleiten. Grund war eine mögliche Verletzung sei-
ner Verpflichtungen gemäß der Freizügigkeitsrichtlinie14

durch die Rückführung von Roma, die keine französi-
schen Staatsangehörigen waren. Da die Europäische 
Kommission mit den Zusagen und Gesetzesänderungen, 
die Frankreich zur ordnungsgemäßen Umsetzung der 
Richtlinie vornahm, zufrieden war, leitete sie schließlich 
kein Vertragsverletzungsverfahren gegen Frankreich 
ein.

Können jedoch Probleme durch informelle Konsultatio-
nen nicht gelöst werden (was lediglich für einen kleinen 
Teil der Fälle zutrifft), sendet die Europäische Kom-
mission dem Mitgliedstaat ein „Aufforderungsschrei-
ben“ zu, in dem sie ihre Haltung darlegt. Ein solches 
Aufforderungsschreiben an einen Mitgliedstaat leitet 
das förmliche Verfahren ein. In dieser Phase kann die 
Streitigkeit immer noch durch Verhandlungen beigelegt 
werden. Ist die Europäische Kommission mit dem Ergeb-
nis der Verhandlungen jedoch nicht zufrieden, stellt sie 
eine „mit Gründen versehene Stellungnahme“ zu, in der 

14 Richtlinie 2004/38/EG.

sie erläutert, warum ein Mitgliedstaat ihrer Auffassung 
nach Unionsrecht verletzt. Wenn der betreffende Staat 
den Aufforderungen, die in der Stellungnahme der Kom-
mission enthalten sind, nicht fristgerecht nachkommt, 
kann die Kommission den EuGH anrufen.

Ein Beispiel für einen Fall, in dem mehrere Mitglied-
staaten ihren Verpflichtungen zur Umsetzung gemäß 
den Verträgen nicht nachkamen, ist die Richtlinie zur 
Gleichbehandlung ohne Unterschied der Rasse, die die 
Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, Diskriminierung auf-
grund der Rasse oder der ethnischen Herkunft zu ver-
bieten. Die Europäische Kommission leitete Verfahren 
gegen nahezu alle EU-Mitgliedstaaten ein, da sie die 
Richtlinie zur Gleichbehandlung ohne Unterschied der 
Rasse15 nicht oder nur teilweise umgesetzt hatten.16

Nur fünf Fälle wurden jedoch tatsächlich vor den EuGH 
gebracht, während die übrigen EU-Mitgliedstaaten die 
Streitigkeit durch Verhandlungen beilegen konnten.17

Ein Beispiel aus jüngerer Zeit betrifft Ungarn. Im 
Jahr 2011 erwog die Europäische Kommission im Zusam-
menhang mit der neuen ungarischen Verfassung und 
den dazugehörigen Rechtsakten, ein Verfahren gegen 
Ungarn einzuleiten. Da Ungarn die von der Europä-
ischen Kommission vorgebrachten Bedenken nicht 
beseitigte, sandte diese drei Aufforderungsschreiben. 
In den Schreiben argumentierte sie, dass die ungari-
sche Gesetzgebung gegen das Unionsrecht verstoße, 
da sie die Unabhängigkeit der Zentralbank sowie der 
Datenschutzbehörden des Landes in Frage stelle; eine 
weitere Verletzung sei durch Maßnahmen gegeben, 
die die Justiz betreffen. Dazu gehörten Maßnahmen, 
durch die mehr als 200 Richter gezwungen würden, in 
den Ruhestand zu treten.

Beschwerdemechanismen: der 
Europäische Bürgerbeauftragte, der 
Petitionsausschuss des Parlaments und 
der Europäische Datenschutzbeauftragte

Neben dem förmlichen Gerichtsverfahren vor dem EuGH 
gibt es eine Reihe gerichtsähnlicher Mechanismen, in 
deren Rahmen eine Einzelperson ihre Beschwerde von 
einer EU-Einrichtung untersuchen lassen kann, die 
dann eine Empfehlung ausspricht. Das Ergebnis dieser 
gerichtsähnlichen Mechanismen ist nicht rechtsverbind-
lich. Es bestehen drei entsprechende Einrichtungen in 
der EU:

15 Richtlinie 2000/43/EG des Rates; FRA (2012a).
16 Europäische Kommission (2005); Europäische Kommission 

(2009).
17 EuGH, C-327/04, Kommission gegen Finnland, Finnland, Finnland

24. Februar 2005; EuGH, C-329/04, Kommission gegen 
Deutschland, 28.Deutschland, 28.Deutschland April 2005; EuGH, C-335/04, Kommission 
gegen Österreich, 4. Mai 2005; EuGH, C-320/04, Kommission 
gegen Luxemburg, 24. Februar 2005; EuGH, C-326/04, 
Kommission gegen Griechenland, 25.Kommission gegen Griechenland, 25.Kommission gegen Griechenland September 2004.
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Der Europäische Bürgerbeauftragte kann Beschwer-
den über mutmaßliche Missstände in den Einrich-
tungen und Organen der EU untersuchen. Dazu kön-
nen mutmaßliche Verletzungen von Grundrechten 
gehören, beispielsweise im Zusammenhang mit 
Diskriminierung oder dem Recht auf Zugang zu In-
formationen, die häufig auf eine Verweigerung des 
Zugangs zu offiziellen Dokumenten zurückgehen. 
Der Bürgerbeauftragte kann entweder von sich 
aus oder aufgrund von Beschwerden, die ihm un-
mittelbar oder über ein Mitglied des Europäischen 
Parlaments zugehen, Untersuchungen durchführen. 
Jeder EU-Bürger und jede natürliche oder juristische 
Person mit Wohnsitz oder satzungsmäßigem Sitz in 
einem Mitgliedstaat hat das Recht, eine Beschwer-
de einzureichen. Es ist zu beachten, dass dieses 
Recht in Artikel 43 der EU-Charta der Grundrechte 
verankert ist. Dabei handelt es sich um ein Grund-
recht im Sinne der Unionsbürgerschaft gemäß Ar-
tikel 24 AEUV. Im Jahr 2010 gingen beim Europäi-
schen Bürgerbeauftragten 2 667 Beschwerden ein, 
und 2 727 wurden in diesem Zeitraum bearbeitet; 
27 % von diesen fielen in den Zuständigkeitsbe-
reich des Bürgerbeauftragten.18

Ähnlich wie der Europäische Bürgerbeauftrag-
te nimmt der Petitionsausschuss des Europäi-
schen Parlaments gemäß Artikel 227 AEUV jede 
Beschwerde einer Einzelperson entgegen, deren 
Gegenstand in die Tätigkeitsbereiche der EU fällt. 
Anders als beim Bürgerbeauftragten kann sich die 
Beschwerde jedoch auch auf das Verhalten einer 
nationalen oder lokalen Behörde beziehen, und 
nicht nur auf das einer EU-Einrichtung.

Der Europäische Datenschutzbeauftragte (EDSB) 
muss gewährleisten, dass die Einrichtungen und 
Organe der EU das Recht auf Privatsphäre wahren. 
Er ist u. a. dazu befugt, Untersuchungen von Amts 
wegen durchzuführen oder Beschwerden von Ein-
zelpersonen zu bearbeiten, die der Ansicht sind, 
dass ihre personenbezogenen Daten von einer Ein-
richtung oder einem Organ der EU schlecht verwal-
tet wurden.

Weitere für Grundrechte zuständige Organe

Die Organe der EU, insbesondere das Europäische Par-
lament und die Europäische Kommission, führen häu-
fig Maßnahmen zur Förderung der Grundrechte durch. 
Das Europäische Parlament bestärkt andere Einrich-
tungen und die EU-Mitgliedstaaten regelmäßig darin, 
bestimmte grundrechtliche Herausforderungen durch 
Politik und Gesetzgebung anzugehen. Zusätzlich zu ihrer 
Rolle als Garant für die Einhaltung des Unionsrechts 
kann die Europäische Kommission Grundrechte auch 

18 Europäischer Bürgerbeauftragter (2010), S. 21.

durch die Koordinierung oder Finanzierung bestimm-
ter Programme oder Projekte, auch im Bereich der 
Forschung, voranbringen. So hält beispielsweise das 
Programm der Europäischen Kommission „Grundrechte 
und Unionsbürgerschaft“, das vom 1. Januar 2007 bis 
zum 31. Dezember 2013 läuft, rund 95 Mio. EUR für die 
Finanzierung von Projekten zur Förderung der Grund-
rechte bereit.

Wie in ihrer Strategie zur wirksamen Umsetzung der 
Charta der Grundrechte durch die EU dargelegt, hat 
die Europäische Kommission Methoden geschaffen, 
die die Einbeziehung der Grundrechtskomponente in 
die Gesetzgebung in allen Politikbereichen (inklusive 
Rechte des Kindes und Rechte von Menschen mit Behin-
derungen) gewährleisten sollen.19 In Fällen, in denen 
die Gesetzgebung Auswirkungen auf den Datenschutz 
haben kann, muss die Europäische Kommission den 
EDSB konsultieren.20 Darüber hinaus haben der Rat der 
Europäischen Union21 und das Europäische Parlament22

interne Verfahren eingeführt, um sicherzustellen, 
dass politische und gesetzgeberische Vorschläge der 
EU-Charta der Grundrechte entsprechen.

Bei der Europäischen Kommission werden Legislativvor-
schläge anhand der folgenden Grundrechts-Checkliste 
geprüft.23

Welche Grundrechte sind betroffen?

Handelt es sich dabei um absolute Rechte (die in 
keinem Fall eingeschränkt werden dürfen – zum 
Beispiel die Würde des Menschen und das Verbot 
der Folter)?

Wie wirken sich die verschiedenen ins Auge ge-
fassten politischen Optionen auf die Grundrechte 
aus? Handelt es sich dabei um positive (Förderung 
der Grundrechte) oder negative Auswirkungen 
(Einschränkung der Grundrechte)?

Haben die Optionen sowohl positive als auch ne-
gative Auswirkungen auf die einschlägigen Grund-
rechte (zum Beispiel eine negative Auswirkung auf 
die Freiheit der Meinungsäußerung und eine positi-
ve Auswirkung auf das geistige Eigentum)?

19 Europäische Kommission (2011b); Europäische Kommission 
(2010b).

20 Verordnung (EG) Nr. 45/2001, ABl. L 8 vom 12. Januar 2001, 
S. 1, Artikel 28 Absatz 2.

21 Rat der Europäischen Union (2011a).
22 Dies ist auf eine im Dezember 2009 vorgenommene 

Änderung der Geschäftsordnung des Europäischen 
Parlaments zurückzuführen. Siehe Artikel 36 der aktuellen 
Geschäftsordnung vom September 2011, verfügbar unter: 
www.europarl.europa.eu/RegData/reglement/2011/09-26/
EP-PE_REGL(2011)09-26_DE.rtf.

23 Europäische Kommission (2010a), S. 5.
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Sind etwaige Grundrechtseinschränkungen präzise 
und vorausschauend formuliert worden?

Für den Fall, dass es zu Grundrechtseinschränkun-
gen kommen sollte
- Sind diese zur Verwirklichung eines Ziels von all-

gemeinem Interesse oder zum Schutz der Rechte 
und Freiheiten Dritter (welcher?) erforderlich?

- Stehen sie in einem angemessenen Verhältnis zu 
dem angestrebten Ziel?

- Tragen sie dem Wesensgehalt der einschlägigen 
Grundrechte Rechnung?

In diesem Zusammenhang spielt die FRA eine wich-
tige Rolle. Ihre Aufgabe besteht darin, den relevanten 
Organen, Einrichtungen, Ämtern und Agenturen der 
EU und ihrer Mitgliedstaaten bei der Durchführung des 
Unionsrechts „in Bezug auf die Grundrechte Unterstüt-
zung zu gewähren und ihnen Fachkenntnisse bereitzu-
stellen, um ihnen die uneingeschränkte Achtung der 
Grundrechte zu erleichtern, wenn sie in ihrem jeweiligen 
Zuständigkeitsbereich Maßnahmen einleiten oder Akti-
onen festlegen“.24 Dazu unternimmt die FRA Folgendes:

Sie sammelt und analysiert Daten und Fakten aus 
den EU-Mitgliedstaaten, um die EU-Einrichtungen 
und die Mitgliedstaaten über die Situation der 
Grundrechte in der EU zu informieren. Insbesonde-
re setzt sie sie darüber in Kenntnis, inwieweit die 
Bürger ihre Rechte in der Praxis tatsächlich wahr-
nehmen können. Diese Tätigkeit umfasst Analysen 
der Rechtsvorschriften auf nationaler und EU-Ebe-
ne sowie Analysen soziologischer Daten und Infor-
mationen, die über umfangreiche Erhebungen und 
eingehende Befragungen erfasst werden.

Sie stellt auf Grundlage der gesammelten Fakten 
Unterstützung und Fachkenntnisse bereit. Zu die-
sem Zweck arbeitet sie Schlussfolgerungen und 
Gutachten zu bestimmten Themen für die Einrich-
tungen und Mitgliedstaaten der EU aus. Darüber 
hinaus können das Europäische Parlament, der Rat 
der Europäischen Union und die Europäische Kom-
mission bei der FRA Gutachten darüber einholen, 
ob ihre Legislativvorschläge „mit den Grundrech-
ten im Einklang stehen“.25 Diese besondere Auf-
gabe trägt zum übergeordneten Ziel der FRA bei, 
die Organe und Mitgliedstaaten der EU zu unter-
stützen, um ihnen die uneingeschränkte Achtung 
der Grundrechte zu erleichtern. Dabei befassen 
sich die Gutachten zu Legislativvorschlägen we-
der mit der Rechtmäßigkeit von Handlungen im 
Sinne von Artikel 263 AEUV noch mit der Frage, ob 
ein Mitgliedstaat einer Verpflichtung aus dem Ver-
trag im Sinne von Artikel 258 AEUV nicht nachge-

24 Verordnung (EG) Nr. 168/2007 des Rates, Artikel 2.
25 Ibid., Erwägungsgrund 13.

kommen ist.26 Im Jahr 2011 etwa gab die FRA zwei 
Gutachten zu Legislativvorschlägen – zur Europäi-
schen Ermittlungsanordnung in Strafsachen und zu 
Fluggastdatensätzen.

Sie ergreift Maßnahmen zur Sensibilisierung der 
Öffentlichkeit sowie bestimmter Zielgruppen, um 
das Verständnis für die Grundrechte zu fördern. 
Um Expertise und Ressourcen bündeln zu können, 
unterhält die FRA enge Beziehungen zu anderen 
internationalen Organisationen, die im Bereich der 
Grundrechte tätig sind, insbesondere zum Europa-
rat. Die Plattform für Grundrechte (Fundamental 
Rights Platform, FRP) der FRA und die Zusammen-
arbeit mit nationalen Menschenrechtsinstitutionen 
ermöglichen es der FRA, die Ansichten und das 
Fachwissen von Nichtregierungsorganisationen 
(NRO) und nationalen Menschenrechtsinstitutionen 
strukturiert zu sammeln.

Entscheidungsträger aus EU-Einrichtungen und Mit-
gliedstaaten können bei der Erarbeitung von politischen 
Strategien und Gesetzen auf die Arbeit der FRA zurück-
greifen. Auch andere internationale Einrichtungen wie 
der Europarat nutzen die umfangreichen Datenbestände 
und fundierten Informationen der FRA.

Bemerkungen zur Landschaft

Die EU-Ebene der Grundrechte-Landschaft bietet den 
EU-Mitgliedstaaten einen einzigartigen Mechanismus. 
Im Gegensatz zu Regelungen anderer internationa-
ler Organisationen ist das Unionsrecht in aller Regel 
unmittelbar und automatisch im jeweiligen nationalen 
Rechtssystem anwendbar und verdrängt nationales 
Recht, das ihm zuwiderläuft. Somit wenden die natio-
nalen Gerichte Unionsrecht an, die nationalen Behörden 
führen es aus. Verträge, gerichtliche Entscheidungen 
und Empfehlungen des Europarates und der Einrich-
tungen der Vereinten Nationen hingegen treten nicht 
automatisch auf nationaler Ebene in allen Mitgliedstaa-
ten in Kraft. Stattdessen muss jeder Staat aktiv Maß-
nahmen zu ihrer Umsetzung ergreifen. Die EU hat sich 
der Einzigartigkeit des Unionsrechts bedient, um die 
Umsetzung der Grundrechte zu stärken, vor allem in 
den Bereichen Datenschutz sowie Nichtdiskriminierung 
und Gleichstellung der Geschlechter. Im Zusammenhang 
mit diesen beiden Bereichen waren die EU-Mitglied-
staaten verpflichtet, nationale Datenschutzbehörden 
und Gleichbehandlungsstellen einzurichten. Angesichts 
der potenziellen Auswirkungen des Unionsrechts auf 
nationaler Ebene muss die EU besonders darauf ach-
ten, dass ihre Rechtsvorschriften in Einklang mit den 
Grundrechten stehen.

26 Ibid., Artikel 4 Absatz 2.
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Auf der EU-Ebene der Grundrechte-Landschaft soll die 
Achtung der Grundrechte durch Förderungsmaßnah-
men sichergestellt werden. Doch auch das Vertrags-
verletzungsverfahren vor dem EuGH spielt bei der 
Einhaltung der Grundrechte eine wichtige Rolle. Allein 
die Möglichkeit eines solchen Verfahrens scheint die 
EU-Mitgliedstaaten zur Einhaltung das Unionsrecht im 
Zusammenhang mit den Grundrechten zu bewegen, 
selbst wenn die Europäische Kommission dieses Verfah-
ren möglicherweise nicht bis zum Ende führt. Darüber 
hinaus sind entsprechend den Verpflichtungen aus dem 
Unionsrecht wichtige Elemente der Grundrechte-Land-
schaft – die Gleichbehandlungsstellen und Datenschutz-
behörden – eingerichtet oder weiterentwickelt worden, 
die Beschwerden auf nationaler Ebene ermöglichen. 
Dennoch bleibt es auch weiterhin die Herausforderung 
und gemeinsame Verantwortung aller Akteure auf 
allen Ebenen, die Bevölkerung in den Mitgliedstaaten 
besser darüber zu informieren, wann Unionsrecht zur 
Anwendung kommt und welche Behörden folglich die 
richtigen Ansprechpartner im Fall einer Grundrechts-
verletzung sind.27

Was die externe gerichtliche Kontrolle betrifft, so ist 
die EU noch keine Vertragspartei der EMRK und unter-
liegt daher keiner externen gerichtlichen Prüfung. Dies 
wird sich durch den Beitritt der EU zur EMRK ändern. 
Das Ausmaß der daraus entstehenden Verpflichtungen 
hängt dabei vom Inhalt der endgültigen ratifizierten 
Beitrittsvereinbarung ab.

Die von der Europäischen Kommission vorgesehene 
Folgenabschätzung untersucht die Auswirkungen auf 
die Grundrechte im Bereich der Gesetzgebung und ist 
ein vielversprechender Schritt in die richtige Richtung. 
Da derartige Mechanismen in erster Linie vom inter-
nen Fachwissen der jeweiligen politischen Einrichtung 
abhängig sind, profitieren sie von externen Gutachten 
unabhängiger Sachverständigeneinrichtungen.

Ebene des Europarates

Alle Mitgliedstaaten der EU sind auch Mitglieder des 
Europarates. Im Laufe der vergangenen 60 Jahre hat 
der Europarat maßgeblich zur Ausweitung und Ver-
besserung des Grundrechtsschutzes in Europa bei-
getragen und einen wichtigen Beitrag zur Förderung 
und Wahrung des Rechtsstaatsprinzips geleistet. Zu 
diesen Verbesserungen zählen zum einen Standards – 
beispielsweise im Bereich bürgerlicher und politischer 
Rechte, sozialer Rechte oder den Rechten von Per-
sonen, die Minderheiten angehören – zum anderen 
erlässt der Europarat Maßnahmen gegen Rassismus 
und Menschenhandel, Konventionen, Empfehlungen 

27 Siehe: https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home
&plang=de&init=true oder www.ombudsman.europa.eu/
atyourservice/ interactiveguide.faces.

und andere rechtliche Instrumente, die vom Minister-
komitee verabschiedet werden. Der Europarat bemüht 
sich auch um die aktive Überwachung der Einhaltung 
dieser Standards, die durch mehrere spezielle Mecha-
nismen erfolgt. Darunter fallen beispielsweise gericht-
liche oder gerichtsähnliche Organe mit der Befugnis, 
Beschwerden über Menschenrechtsverletzungen anzu-
hören und darüber zu urteilen, ob Gesetzgebung und 
Praxis in den Vertragsstaaten übereinstimmen, wie der 
Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) 
und der Europäische Ausschuss für soziale Rechte 
(European Committee of Social Rights, ECSR). Überwa-
chung erfolgt auch durch nichtgerichtliche Organe, die 
die Umsetzung der Menschenrechtsstandards in den 
Mitgliedstaaten kontrollieren, Fälle der Nichtbefolgung 
dieser Standards aufdecken und den Mitgliedstaaten 
entsprechende Lösungen vorschlagen oder Empfeh-
lungen aussprechen.

Abbildung 9:�  Relevante Einrichtungen auf Ebene des 
Europarates

EGMR
ECSR
Spezielle Überwachungsorgane
Kommissar
Politische Einrichtungen

Europarat 

Quelle: FRA, 2011

Geschützte Rechte

Die Staaten, die die Europäische Menschenrechtskon-
vention ratifiziert haben, haben sich verpflichtet, die 
in der Konvention definierten grundlegenden bürger-
lichen und politischen Rechte nicht nur für ihre Staats-
angehörigen, sondern für jede Person innerhalb ihres 
Hoheitsgebietes anzuerkennen und zu gewährleisten.

Zu den in der Konvention anerkannten Rechten und 
Freiheiten gehören z. B. das Recht auf Leben (Arti-
kel 2), das Recht auf ein faires Verfahren (Artikel 6) 
und auf wirksame Beschwerde (Artikel 13), das Recht 
auf Achtung des Privat- und Familienlebens (Artikel 8), 
die Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit (Arti-
kel 9), die Freiheit der Meinungsäußerung (Artikel 10), 
die Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit (Arti-
kel 11) und der Schutz des Eigentums. Die Konvention 
verbietet insbesondere die Folter und unmenschliche 
oder erniedrigende Strafe oder Behandlung (Artikel 3), 
Zwangsarbeit (Artikel 4), den willkürlichen und unrecht-
mäßigen Freiheitsentzug (Artikel 5) sowie Diskriminie-
rung beim Genuss der in der Konvention anerkannten 
Rechte und Freiheiten (Artikel 14). Weitere Rechte und 

https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=de&init=true
https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=de&init=true
http://www.ombudsman.europa.eu/atyourservice/
http://www.ombudsman.europa.eu/atyourservice/
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Freiheiten, wie ein allgemeines Diskriminierungsverbot, 
sind in Zusatzprotokolle aufgenommen worden.

Alle EU-Mitgliedstaaten haben die EMRK und das 
dazugehörige Protokoll Nr. 1, in dem unter anderem 
das Recht auf Eigentum, das Recht auf Bildung und das 
Recht auf freie Wahlen verankert sind, sowie Protokoll 
Nr. 6 über die Abschaffung der Todesstrafe ratifiziert. 
Seit dem Jahr 1999 ist mit dem Vertrag von Amster-
dam die Ratifizierung der EMRK eine ausdrückliche 
Voraussetzung für den Beitritt zur EU (siehe Artikel 2 
und Artikel 49 EUV).

Die Europäische Sozialcharta (ESC, 1961 verabschie-
det und 1996 revidiert) ist die natürliche Ergänzung 
zur EMRK und legt die Grundrechte im sozialen und 
wirtschaftlichen Bereich fest. Sie erkennt Rechte im 
Zusammenhang mit Arbeit, sozialem und gesetzlichem 
Schutz, Wohnung, Gesundheit, Bildung, Freizügigkeit 
und Nichtdiskriminierung an. Alle EU-Mitgliedstaaten 
sind entweder der ursprünglichen Charta aus dem Jahr 
1961 oder der revidierten Charta beigetreten.

Unter der Federführung des Europarates wurden ins-
gesamt über 200 Verträge geschaffen, von denen 
sich viele mit speziellen Grundrechtsthemen beschäf-
tigen, einschließlich Datenschutz,28 Folter,29 Rechte 
von Opfern,30 Rechte des Kindes31 und Schutz von 
Minderheiten.32

Beschwerdemechanismen

Der EGMR ist zuständig für Beschwerden von Einzelper-
sonen sowie von Personengruppen, Unternehmen, NRO 
oder sogar Vertragsparteien, die ihn wegen der mut-
maßlichen Verletzung ihrer durch die EMRK geschützten 
Rechte durch eine Vertragspartei anrufen. Sobald die 
EU selbst Vertragspartei der EMRK wird, können Ein-
zelpersonen direkt beim EGMR Beschwerde über die 
Verletzung der Konvention durch die EU einreichen.

Gemäß dem Grundsatz, dass die Vertragsparteien in 
erster Linie für die Umsetzung der Menschenrechte 
verantwortlich sind, können Fälle erst dann vor den 

28 Europarat, Europäisches Übereinkommen zum Schutz 
des Menschen bei der automatischen Verarbeitung 
personenbezogener Daten, SEV-Nr. 108, 1981, sowie das 
zugehörige Zusatzprotokoll, SEV-Nr. 181, 2001.

29 Europarat, Europäisches Übereinkommen zur Verhütung von 
Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung 
oder Strafe, SEV-Nr. 126, 1987.

30 Europarat, Europäisches Übereinkommen über die 
Entschädigung für Opfer von Gewalttaten, SEV-Nr. 116, 1983.

31 Europarat, Europäisches Übereinkommen über die 
Ausübung von Kinderrechten, SEV-Nr. 160, 1996; Europarat, 
Übereinkommen des Europarates zum Schutz von Kindern 
vor sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch, 
SEV-Nr. 201, 2007.

32 Europarat, Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler 
Minderheiten, SEV-Nr. 157, 1995.

Gerichtshof gebracht werden, wenn alle nationalen 
Rechtsbehelfe ausgeschöpft sind. Einzelpersonen müs-
sen also ihren Fall bezüglich der Verletzung ihrer in der 
Konvention festgelegten Rechte erst bis zur letztmög-
lichen gerichtlichen Instanz des betreffenden Landes 
gebracht haben. So wird dem Staat selbst eine erste 
Möglichkeit geboten, auf nationaler Ebene eine Ent-
schädigung für die mutmaßliche Verletzung zu leisten. 
Der Beschwerdeführer muss persönlich und unmittelbar 
Opfer einer Verletzung der Konvention sein und ihm 
muss infolgedessen ein erheblicher Nachteil entstanden 
sein. Eine Beschwerde beim EGMR muss innerhalb von 
sechs Monaten nach der letzten richterlichen Entschei-
dung im betreffenden Fall (in der Regel ein Urteil des 
Obersten Gerichts des betreffenden Landes) gestellt 
werden.

Die Urteile des EGMR zu Individualbeschwerden sind 
rechtsverbindlich. Die betroffenen Vertragsparteien 
sind zu ihrer Befolgung verpflichtet: Sie müssen die 
angeordnete Entschädigung zahlen und ggf. weitere 
besondere Maßnahmen zur Wiederherstellung der 
Rechte des Beschwerdeführers treffen oder sogar all-
gemeine Maßnahmen ergreifen, insbesondere Ände-
rungen der Gesetzgebung, um ähnliche Verletzungen 
in der Zukunft zu vermeiden. Ob die Urteile des EGMR 
ordnungsgemäß befolgt werden, überwacht das Minis-
terkomitee des Europarates, das sich aus Vertretern der 
47 Mitgliedstaaten zusammensetzt.

Die größte Herausforderung für den EGMR ist die Zahl 
der eingehenden Beschwerden, die seine Kapazität zur 
Urteilssprechung bei weitem übersteigt (siehe Kapitel 8 
und 10). Dies ist teilweise darauf zurückzuführen, dass 
der Großteil der eingereichten Fälle nicht zulässig ist – 
sie entsprechen also nicht den wesentlichen Vorausset-
zungen für eine Beschwerde, z. B. dass alle nationalen 
Rechtsbehelfe ausgeschöpft sein müssen oder dass die 
Beschwerde sich auf ein in der EMRK anerkanntes Recht 
beziehen muss. Auch fußen viele Fälle auf identischen 
Problemen, d. h. ein und dieselbe Regelung oder Praxis 
in einem nationalen Rechtssystem führt zu einer großen 
Anzahl an Fällen.

Mehrere Schritte sollen helfen, diese Probleme zu 
beseitigen. Das 1998 in Kraft getretene Protokoll Nr. 11 
zur EMRK sprach dem EGMR die alleinige Zuständigkeit 
für Individualbeschwerden zu und machte ihn so zum 
ständigen Gerichtshof. Darüber hinaus entwickelte der 
EGMR ein Pilotverfahren für Urteile, das 2004 erstmalig 
angewendet wurde. Im Rahmen dieses Verfahrens kann 
der EGMR bei Beschwerden, die auf einem strukturellen 
oder systemischen Problem beruhen, das Anlass für 
ähnliche Beschwerden war oder sein könnte, Urteile 
in einem oder mehreren Fällen aussprechen während 
andere ähnliche Beschwerden zurückgehalten werden, 
bis die durch das Piloturteil angeordneten Korrektur-
maßnahmen ergriffen wurden. Im Jahr 2010 schließlich 
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trat das Protokoll Nr. 14 in Kraft und brachte weitere 
Reformen mit sich, die die langfristige Effizienz des 
Gerichtshofs gewährleisten sollen, indem sie die Fil-
terung und Bearbeitung von Beschwerden optimieren: 
Unter anderem können nun in den einfachsten Fällen 
einzelne Richter allein Entscheidungen treffen, vor-
rangig Zulässigkeitsprüfungen, und es gibt ein neues 
Zulässigkeitskriterium des „erheblichen Nachteils“. 
Außerdem erhält das Ministerkomitee des Europara-
tes das Recht, ein Vertragsverletzungsverfahren gegen 
einen Staat einzuleiten, der sich weigert, ein Urteil des 
Gerichtshofs zu befolgen (Artikel 46 Absatz 4 EMRK). Es 
ist noch nicht möglich, die Auswirkungen des Inkrafttre-
tens von Protokoll Nr. 14 in vollem Umfang zu beurtei-
len. Bis Ende 2011 waren beim EGMR noch über 150 000
Beschwerden anhängig, und die Reform der Kontrollme-
chanismen war noch nicht vollzogen. Eine hochrangige 
Konferenz zur Zukunft des Europäischen Gerichtshofs 
für Menschenrechte fand vom 18. bis zum 20. April 2012 
in Brighton statt, bei der ein Paket konkreter Refor-
men beschlossen wurde, um sicherzustellen, dass der 
Gerichtshof zum Wohle aller 800 Millionen Bürger der 
Mitgliedstaaten des Europarates wirksam agieren kann.

Der Europäische Ausschuss für soziale Rechte (ECSR) ist 
ein unabhängiges, gerichtsähnliches Organ, das die in 
der ESC verankerten Rechte auslegt und darüber befin-
det, ob Gesetzgebung und Praxis in den Vertragsstaaten 
der ESC übereinstimmen. Das Überwachungsverfahren 
umfasst zwei Komponenten: Ein Berichterstattungsver-
fahren ermöglicht es dem ECSR, von den Vertragsstaaten 
eingereichte Berichte zu prüfen und eine Schlussfolge-
rung darüber abzugeben, ob die in der ESC verankerten 
Rechte gewahrt worden sind. Für die Parteien, die das 
Zusatzprotokoll zur ESC angenommen haben, besteht 
außerdem ein Verfahren für Kollektivbeschwerden. 
Anfang 2012 waren zwölf EU-Mitgliedstaaten Vertrags-
parteien des Zusatzprotokolls zur ESC (siehe Kapitel 10 
zu internationalen Verpflichtungen).33 Gemäß diesem 
Protokoll können nationale und internationale Organisa-
tionen wie Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände und 
internationale NRO Beschwerde einlegen; Individualbe-
schwerden sind auf direktem Wege nicht vorgesehen. 
Der ECSR prüft die Beschwerde und entscheidet im Falle 
der Zulässigkeit darüber, ob die Beschwerde begründet 
ist. Diese Entscheidung wird den betroffenen Parteien 
sowie dem Ministerkomitee in Form eines öffentlich 
zugänglichen Berichts vorlegt. Auf der Basis dessen, 
wie der entsprechende Vertragsstaat über die von ihm 
getroffenen Abhilfemaßnahmen informiert, erlässt das 
Ministerkomitee schließlich eine Resolution. Gegebe-
nenfalls empfiehlt es dem betroffenen Staat, bestimmte 
Maßnahmen zu ergreifen, um die Einhaltung der ESC zu 
gewährleisten.

33 Europarat, Zusatzprotokoll zur Europäischen Sozialcharta 
über Kollektivbeschwerden, SEV-Nr. 158, 1995.

Einrichtungen, die für die Förderung und 
den Schutz der Grundrechte zuständig sind

Der Menschenrechtskommissar des Europarates ist 
ein unabhängiges nichtgerichtliches Organ mit der 
Aufgabe, die Sensibilisierung für und die Achtung von 
Menschenrechten in den Mitgliedstaaten zu fördern. 
Als nichtgerichtliches Organ kann der Menschenrechts-
kommissar keine Individualbeschwerden entgegenneh-
men. Die Tätigkeiten des Kommissars konzentrieren sich 
auf drei Bereiche: Regelmäßige Länderbesuche sowie 
Gespräche mit nationalen Behörden und der Zivilge-
sellschaft, aus denen Empfehlungen hervorgehen; the-
matische Arbeit und Sensibilisierungsmaßnahmen zu 
bestimmten Menschenrechtsangelegenheiten, um die 
bessere Umsetzung von Rechten zu unterstützen; und 
schließlich Zusammenarbeit mit anderen Organen des 
Europarates und internationalen Menschenrechtsinstitu-
tionen sowie mit nationalen Menschenrechtsstrukturen, 
NRO und weiteren einschlägigen Interessengruppen.

Innerhalb des Europarates existieren verschiedene 
Organe, die dafür zuständig sind, die Umsetzung von 
Grundrechten zu fördern. Einige dieser Organe wurden 
gemäß bestimmten Übereinkommen des Europarates 
oder zur Überwachung von deren Umsetzung durch die 
entsprechenden Vertragsparteien eingerichtet, z. B.:

das Europäische Komitee zur Verhütung von Folter 
und unmenschlicher oder erniedrigender Behand-
lung oder Strafe (CPT);

der Beratende Ausschuss für das Rahmenabkom-
men zum Schutz nationaler Minderheiten (FCNM);

der Europäische Sachverständigenausschuss für die 
Charter der Regional- oder Minderheitensprachen 
(CAHLR);

die Expertengruppe für die Bekämpfung von Men-
schenhandel (GRETA);

das Komitee der Parteien des Übereinkommens 
zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung 
und sexuellem Missbrauch;

die Expertengruppe für Maßnahmen gegen Gewalt 
gegen Frauen und gegen häusliche Gewalt (Über-
einkommen des Europarates zur Verhütung und Be-
kämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher 
Gewalt).

Andere Institutionen beurteilen nicht die Umsetzung 
eines speziellen Abkommens durch die jeweiligen 
Unterzeichnerstaaten, sondern richten sich an alle 
Mitgliedstaaten des Europarates (und sogar darüber 
hinaus). Zu dieser Kategorie gehören u. a.:
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die Europäische Kommission gegen Rassismus und 
Intoleranz (ECRI), die sich hauptsächlich mit der Dis-
kriminierung aufgrund von Rasse, ethnischer Her-
kunft, Staatsangehörigkeit, Hautfarbe, Religion und 
Sprache sowie mit Fremdenfeindlichkeit, Antisemi-
tismus und Intoleranz beschäftigt;34

die Europäische Kommission für Demokratie durch 
Recht (Venedig-Kommission), dem beratenden 
Organ des Europarates in verfassungsrechtlichen 
Fragen;

die Europäische Kommission für die Wirksamkeit 
der Justiz (CEPEJ), deren Ziel die Verbesserung von 
Effizienz und Funktionsweise der Justiz in den Mit-
gliedstaaten sowie die Verfolgung der Umsetzung 
der zu diesem Zweck vom Europarat verabschiede-
ten Instrumente ist.

Die Überwachung erfolgt in der Regel durch die Beob-
achtung der Situation in einem bestimmten Staat und 
anschließenden Empfehlungen. Die Berichte und Emp-
fehlungen übermittelt das jeweilige Überwachungsor-
gan direkt an den betreffenden Staat oder übergibt sie 
an das Ministerkomitee, z. B. im Falle des Beratenden 
Ausschusses für das FCNM, oder an einen Ausschuss 
der Vertragsstaaten, wie im Falle der GRETA, der dann 
wiederum eine an den betreffenden Staat gerichtete 
Empfehlung aussprechen kann. Einige der Mechanis-
men, wie die ECRI, können auch allgemeine politische 
Empfehlungen abgeben, die sich an alle Mitgliedstaaten 
richten. Grundsätzlich setzen sich die Überwachungsor-
gane aus unabhängigen Sachverständigen des jeweili-
gen Menschenrechtsbereichs zusammen, die von den 
Mitgliedstaaten oder dem Ministerkomitee aufgrund 
ihrer moralischen Autorität und ihres anerkannten Fach-
wissens ernannt werden.

Informationen werden auf verschiedenen Wegen 
gesammelt. Einige Einrichtungen, wie das CPT, erfas-
sen Informationen prinzipiell aus erster Hand, indem sie 
in den einzelnen Ländern neben Behörden vor allem 
relevante Orte wie etwa Haftanstalten besuchen und 
mit betroffenen Personen wie etwa Häftlingen spre-
chen. Andere Institutionen beziehen ihre Informatio-
nen hauptsächlich aus Staatsberichten, die die Staaten 
im Rahmen eines Berichterstattungsverfahrens selbst 
herausgeben. Viele Einrichtungen kombinieren diese 
beiden Ansätze miteinander.

Darüber hinaus ist die Rolle der politischen Organe 
des Europarates zu beachten. Wie bereits erwähnt, 
ist das Ministerkomitee, das sich aus Vertretern der 
Staaten zusammensetzt, wichtig für die Überwa-
chung oder Nachbereitung der Umsetzung von Emp-
fehlungen und Beratungsleistungen der meisten 

34 Europarat, Ministerkomitee (2002); Europarat, ECRI (2009).

Überwachungseinrichtungen; außerdem kommt ihm 
eine entscheidende Bedeutung bei der Überwachung 
der Befolgung von Urteilen, Entscheidungen und Emp-
fehlungen des EGMR und des ECSR zu. Das Minister-
komitee ist auch zuständig für die Annahme neuer 
Menschenrechtsstandards, unabhängig davon, ob es 
sich um rechtsverbindliche Standards wie Übereinkom-
men oder um bloße Empfehlungen handelt. Einige Emp-
fehlungen sehen vor, die Reaktion der Mitgliedstaaten 
in einem zweiten Moment zu überprüfen.

Des Weiteren gibt es bei der Parlamentarischen Ver-
sammlung, die sich aus Vertretern der nationalen Par-
lamente zusammensetzt, mehrere Ausschüsse (u. a. 
den Ausschuss für Recht und Menschenrechte, den 
Ausschuss für Migration, Flüchtlinge und Vertriebene, 
den Ausschuss für Gleichbehandlung und Nichtdiskrimi-
nierung sowie den Ausschuss für die Einhaltung der von 
den Mitgliedstaaten des Europarates eingegangenen 
Verpflichtungen und Zusagen), die bestimmte Men-
schenrechtsaspekte untersuchen. Dazu gehört häufig 
das Zusammentragen von Informationen zu bestimmten 
Menschenrechtsthemen durch Besuche vor Ort, Sekun-
därforschung und die Konsultation von Sachverstän-
digen oder NRO. Auf Grundlage dieser Informationen 
werden Berichte erstellt, die wiederum zur Annahme 
einer Resolution oder einer Empfehlung führen können. 
Auch wenn derartige Instrumente hauptsächlich poli-
tischen Wert haben und nicht rechtsverbindlich sind, 
haben sie in der Vergangenheit häufig den Grundstein 
für den Erlass neuer Standards im Bereich der Men-
schenrechte gelegt.

Bemerkungen zur Landschaft

Der Europarat nutzt eine Vielzahl von Instrumenten, um 
die Umsetzung von Grundrechten zu schützen und zu 
fördern. Dazu gehören gerichtliche oder gerichtsähnli-
che Verfahren für Beschwerden über die mutmaßliche 
Verletzung von Rechten. Darüber hinaus überwachen 
verschiedene Einrichtungen die Umsetzung von Rech-
ten und beraten die Staaten bezüglich einer besseren 
Umsetzung der einschlägigen Standards. Um in der 
Praxis größere Wirkung zu erzielen, wäre es hilfreich, 
wenn der Europarat und die EU ihre Zusammenarbeit 
weiter perfektionieren würden. Wenn die EU-Mitglied-
staaten Unionsrecht anwenden, müssen sie gleichzeitig 
die Menschenrechte gemäß den Standards des Euro-
parates beachten. Dies ist durchaus von praktischer 
Relevanz. So befand der EGMR beispielsweise, dass 
EU-Mitgliedstaaten in Anwendung von EU-Rechtsvor-
schriften zum Asylrecht die EMRK verletzten.35 Und der 
ECSR befand, dass ein EU-Mitgliedstaat in Anwendung 

35 EGMR, M.S.S. gegen Belgien und Griechenland, Nr.M.S.S. gegen Belgien und Griechenland, Nr.M.S.S. gegen Belgien und Griechenland 30696/09, 
21. Januar 2011.
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von EU-Rechtsvorschriften zur Freizügigkeit die ESC 
verletzt habe.36

Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, die EU-Ebene zu 
nutzen. Es ist ebenfalls wichtig sicherzustellen, dass 
EU-Rechtsprechung, EU-Gesetzgebung und EU-Ver-
waltung gleichermaßen zu einer erfolgreichen Ent-
wicklung der Standards des Europarates beitragen. 
Weiterhin sollten alle EU-Instrumente, die sich auf die 
Grundrechte der EU-Bürger auswirken, den Standards 
des Europarates Genüge leisten. Die vom Ministerko-
mitee des Europarates im Jahr 2005 herausgegebenen 
„Leitlinien für die Beziehungen zwischen Europarat und 
Europäischer Union“ wiesen bereits auf die Notwendig-
keit hin, die rechtliche Zusammenarbeit und die Abstim-
mung von Rechtstexten zwischen EU und Europarat zu 
verbessern.37

Dieser Grundsatz wurde anschließend in dem Memo-
randum of Understanding vom 23. Mai 2007 zwischen 
dem Europarat und der EU festgehalten. Gemäß dieses 
Memorandums gilt der Europarat als europaweite Refe-
renzquelle für Menschenrechte. Die EU wird u. a. dazu 
aufgerufen, in ihren Dokumenten auf Standards des 
Europarates Bezug zu nehmen, die Entscheidungen und 
Schlussfolgerungen seiner Überwachungsstrukturen zu 
berücksichtigen und die Kohärenz ihrer Gesetzgebung 
mit den einschlägigen Übereinkommen des Europarates 
zu gewährleisten. Außerdem sollen EU und Europarat 
bei Bedarf ihr Fachwissen austauschen, wenn sie neue 
Initiativen im Bereich Menschenrechte ausarbeiten. 
Die Leitlinien aus dem Jahr 2005 bezeichneten die FRA 
bereits vor ihrer Gründung als Einrichtung, durch die die 
Zusammenarbeit, die Kohärenz und die Komplementa-
rität zwischen der Arbeit des Europarates und der EU im 
Bereich Grundrechte weiter verstärkt werden könne.

Die Standards und Verfahren des Europarates wenden 
sich vorrangig an Staaten. Die beschränkten Kompe-
tenzen der EU erlauben es dieser nur ausgewählten 
Übereinkommen des Europarates beizutreten. Die 
bereits beschriebene Notwendigkeit EU-spezifischer 
Verfahren und Einrichtungen bleibt also bestehen. 
Außerdem kann die große Vielzahl der Mechanismen 
im Rahmen des Systems des Europarates nicht über die 
Tatsache hinwegtäuschen, dass nicht alle Instrumente 
des Europarates für alle 27 Mitgliedstaaten der EU ver-
bindlich sind. Darüber hinaus bieten jene Instrumente, 
die für alle EU-Mitgliedstaaten verbindlich sind, keine 
vergleichbare Bewertung aller beteiligten Staaten zu 
einem bestimmten Zeitpunkt. Stattdessen werden Staa-
tengruppen zu verschiedenen Zeitpunkten überwacht; 
dies ist von den entsprechenden Überwachungszyklen 
abhängig. Hinzu kommt, dass die durch den Europarat 

36 Europarat, Europäischer Ausschuss für soziale Rechte (2011).
37 Europarat, Ministerkomitee (2005).

eingerichteten Überwachungsverfahren selten die 
Erfassung von Primärdaten gestatten.

Ebene der Vereinten Nationen

In der im Jahr 1948 verabschiedeten Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte (AEMR) der Vereinten 
Nationen wurde erstmalig in einem internationalen 
Dokument das Konzept der „Menschenrechte“ dar-
gelegt. Obwohl es sich um eine Erklärung und keinen 
rechtsverbindlichen Vertrag handelt, diente die AEMR 
als Ausgangspunkt für eine Vielzahl von Menschen-
rechtsverträgen. Dazu gehören allgemeine Verträge, 
die weit gefasste bürgerliche, politische, wirtschaft-
liche und soziale Rechte beinhalten, sowie Verträge, 
die auf spezielle Themen abzielen, z. B. Folter oder die 
Stellung besonders benachteiligter Gruppen wie ethni-
sche Minderheiten, Frauen, Kinder und Menschen mit 
Behinderungen. Die Schaffung von Menschenrechtsver-
trägen bleibt ein andauernder Prozess; zu den jüngs-
ten Dokumenten zählen dabei die BRK und das ICPED. 
Alle EU-Mitgliedstaaten sind Mitglieder der Vereinten 
Nationen und Vertragsparteien eines Großteils ihrer 
Menschenrechtsverträge.

Auf Ebene der Vereinten Nationen entstand eine Viel-
zahl von Einrichtungen mit verschiedenen Befugnissen, 
um die Umsetzung von Menschenrechten voranzu-
bringen. Jeder Menschenrechtsvertrag der UN enthält 
eine Bestimmung zur Schaffung eines Ausschusses 
unabhängiger Sachverständiger, der als „Vertragsor-
gan“ bezeichnet wird. Vertragsorganen werden häu-
fig gerichtsähnliche Befugnisse zugesprochen, z. B. in 
Bezug auf Entscheidungen über Individualbeschwer-
den. Wenn ein Staat einem Vertrag beigetreten ist, 
hat er die Option, den entsprechenden Beschwerde-
verfahren gesondert zuzustimmen. Jenseits der Indi-
vidualbeschwerde überprüfen die Vertragsorgane das 
Verhalten von Staaten auch im Rahmen von Bericht-
erstattungsverfahren. Dabei hat der einzelne Staat in 
der Regel alle drei bis fünf Jahre darüber Bericht zu 
erstatten, welche Maßnahmen er zur Umsetzung der 
im einschlägigen Vertrag anerkannten Rechte ergriffen 
hat. Auf der Grundlage dieses Verfahrens nimmt das 
Vertragsorgan anschließend „Schlussbemerkungen“ 
an, die dem Staat als Unterstützung für die Verbesse-
rung bestimmter Grundrechtsaspekte dienen sollen. 
Die Vertragsorgane bieten Staaten auch allgemeinere 
Beratungsleistungen zur Auslegung der in den Verträ-
gen anerkannten Rechte.38

Jeder Staat kann einem UN-Menschenrechtsvertrag 
beitreten; er muss dies jedoch nicht allein aufgrund 
seiner Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen tun. 

38 Siehe Kapitel 10 dieses Jahresberichts, in dem dargelegt wird, 
welchen Verträgen EU-Mitgliedstaaten beigetreten sind und 
ob sie im Jahr 2011 überwacht wurden.
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Alle UN-Mitgliedstaaten unterliegen jedoch im Rahmen 
der „Allgemeinen periodischen Überprüfung“ (Universal 
Periodic Review, UPR) einer gewissen Form der Über-Periodic Review, UPR) einer gewissen Form der Über-Periodic Review
wachung durch den UN-Menschenrechtsrat. Dabei wer-
den alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen einer 
Bewertung unterzogen und erhalten anschließend 
Empfehlungen zur Verbesserung der Umsetzung von 
Menschenrechten auf nationaler Ebene. Im Jahr 2011 
nahmen neun EU-Mitgliedstaaten an der Allgemeinen 
periodischen Überprüfung teil (siehe Kapitel 10).

Abbildung� 10:�  Relevante Einrichtungen auf Ebene 
der Vereinten Nationen

10 Vertragsorgane
35 Thematische Sonderverfahren
Menschenrechtsrat
Allgemeine periodische 
Überprüfung (UPR)

Vereinte Nationen

Quelle: FRA, 2011

Geschützte Rechte

Seit der Annahme der AEMR im Jahr 1948 haben die 
UN-Mitgliedstaaten bei der Schaffung zahlreicher 
Menschenrechtsverträge zusammengearbeitet. Die 
Mitgliedstaaten sind nicht dazu verpflichtet, diesen 
Verträgen beizutreten. Sechs Kernverträge wurden 
von allen 27 EU-Mitgliedstaaten sowie vom Beitrittsland 
Kroatien ratifiziert (siehe Kapitel 10 zum Status der Rati-
fizierung von UN-Übereinkommen). Diese sechs Ver-
träge decken die folgenden Bereiche ab:

den Schutz gegen Diskriminierung aufgrund der Ras-
se (Internationales Übereinkommen zur Beseitigung 
jeder Form von Rassendiskriminierung, ICERD, 1965);

wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (In-
ternationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Rechte, ICESCR, 1966);

bürgerliche und politische Rechte (Internationa-
ler Pakt über bürgerliche und politische Rechte, 
CCPR, 1966);

die Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der 
Frau (Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form 
von Diskriminierung der Frau, CEDAW, 1979);

den Schutz gegen Folter (Übereinkommen gegen 
Folter und andere grausame, unmenschliche oder 
erniedrigende Behandlung oder Strafe, CAT, 1984);

den Schutz der Rechte des Kindes (Übereinkommen 
über die Rechte des Kindes, CRC, 1989).

Neben den Verpflichtungen, die ein Beitritt zu diesen 
Verträgen mit sich bringt, sind die Staaten auch allein 
durch ihre Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen 
bereits zur Umsetzung von Grundrechtsstandards ver-
pflichtet. Gemäß Artikel 55 und Artikel 56 der Charta der 
Vereinten Nationen „verpflichten sich [alle Mitgliedstaa-
ten], gemeinsam und jeder für sich mit der Organisation 
zusammenzuarbeiten“, um „die allgemeine Achtung 
und Verwirklichung der Menschenrechte“ zu erreichen. 
Im Laufe der vergangenen 60 Jahre haben die Vereinten 
Nationen eine Praxis zur Überwachung der Umsetzung 
von Rechten durch ein eigens für Menschenrechtsan-
gelegenheiten eingerichtetes Organ entwickelt – den 
Menschenrechtsrat, dem Vertreter von 47 Staaten 
angehören. Dieser Mechanismus kommt neben den 
Überwachungsverfahren im Rahmen der einzelnen 
Menschenrechtsverträge auf alle Staaten zur Anwen-
dung. Bei der Beurteilung, ob ein Staat die Charta der 
Vereinten Nationen und die Menschenrechte achtet, 
wendet der Menschenrechtsrat die AEMR sowie ggf. 
weitere relevante Menschenrechtsverträge an.

Alle EU-Mitgliedstaaten sind verschiedenen Verträgen 
der Vereinten Nationen beigetreten, die EU selbst jedoch 
nur der BRK. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, 
dass sich internationale Menschenrechtsverträge an 
Staaten richten, da Staaten über die rechtliche Befugnis 
und die administrative Kapazität verfügen, um die durch 
die Verträge entstehenden Verpflichtungen erfüllen zu 
können. Die Entwicklung der EU und die schrittweise 
Ausweitung ihrer Befugnisse in verschiedenen politi-
schen Bereichen haben aber die Frage aufgeworfen, 
ob die EU selbst Vertragspartei internationaler Verträge 
werden sollte. Hinsichtlich der BRK wurde anerkannt, 
dass die EU über verschiedene Befugnisse verfügt, die 
sich auf die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
auswirken können. Daher beinhaltet dieser Vertrag 
eine spezielle Bestimmung, die es der EU erlaubt, ihm 
beizutreten.

Wichtig ist auch anzumerken, dass Verträge der Ver-
einten Nationen tendenziell mehr Rechte abdecken als 
diejenigen, die in nationalen Verfassungen oder in der 
Charta der Grundrechte der Europäischen Union aner-
kannt werden. Die UN-Kinderrechtskonvention bei-
spielsweise enthält eine Liste von rund 40 spezifischen 
Rechten des Kindes; die EU-Charta der Grundrechte hin-
gegen enthält nur eine allgemeine Bestimmung. Ebenso 
sind auch einige Rechte nicht in der EU-Charta enthal-
ten, die im Internationalen Pakt über bürgerliche und 
politische Rechte (ICCPR) aufgeführt werden (wie die 
Rechte von Minderheiten in Artikel 27) oder im ICESCR 
enthalten sind (wie das Recht auf Nahrung in Artikel 11). 
Während das Recht auf Gesundheit und das Recht 
auf Wohnung zwar in der Grundrechte-Charta der EU 
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genannt werden, sind sie dennoch stärker eingegrenzt 
formuliert als im ICESCR (Artikel 11 und 12). Gleichzeitig 
beinhaltet die EU-Charta der Grundrechte ein ausdrück-
liches Recht auf den Schutz personenbezogener Daten 
(Artikel 8), das in den Verträgen der Vereinten Nationen 
nicht aufgeführt wird. Der Datenschutz wird jedoch im 
Allgemeinen als integraler Bestandteil des Rechtes auf 
den Schutz des Privatlebens betrachtet, das durch den 
ICCPR geschützt ist (Artikel 17). Ein weiteres Beispiel 
für eine Verpflichtung durch die Vereinten Nationen, 
die weitreichender ist als das Unionsrecht, steht im 
Zusammenhang mit dem Begriff der Gleichstellung. 
Im internationalen Recht wird anerkannt, dass die Ver-
pflichtung, alle Menschen gleich zu behandeln, positive 
rechtliche Schutzmaßnahmen erfordern könnte. Das 
Unionsrecht geht an dieser Stelle nicht so weit: Bislang 
legt es nur fest, dass der Grundsatz der Gleichbehand-
lung die EU-Mitgliedstaaten nicht daran hindert, etwa nicht daran hindert, etwa nicht daran hindert
zum Erreichen eines bestimmten Geschlechtergleich-
gewichts bzw. zum Ausgleich von Benachteiligungen 
aufgrund der ethnischen Herkunft spezifische Vergüns-
tigungen beizubehalten oder zu beschließen.

Beschwerdemechanismen

Die Charta der Vereinten Nationen erlegt den Staaten 
Menschenrechtsverpflichtungen auf, und alle Staaten 
der Welt sind mindestens einem spezifischen Men-
schenrechtsvertrag beigetreten. Aufgrund dieser Situ-
ation gibt es grob betrachtet zwei Arten von Organen, 
die für die Überwachung von Staaten zuständig sind: 
die Organe, die durch die Charta der Vereinten Nationen 
geschaffen wurden, und die Organe, die im Rahmen der 
verschiedenen Menschenrechtsverträge der Vereinten 
Nationen eingerichtet wurden.

Jeder der genannten wichtigsten Menschenrechtsver-
träge der Vereinten Nationen sieht ein Überwachungs-
organ vor, das sich aus unabhängigen Sachverständigen 
zusammensetzt (die „Vertragsorgane“). Die meisten, 
jedoch nicht alle dieser Organe sind dazu befugt, Indivi-
dualbeschwerden bezüglich der Verletzung von Rechten 
anzunehmen (siehe Tabelle 1). Jeder Staat muss jedoch 
dazu gesondert seine Zustimmung geben. Um eine 
Beschwerde einreichen zu können, muss eine Einzelper-
son die Zulässigkeitskriterien erfüllen, die denen beim 
EGMR ähneln, z. B. müssen alle nationalen Rechtsbe-
helfe ausgeschöpft sein. Wenn ein Vertragsorgan eine 
Entscheidung über eine Beschwerde trifft, können 

Tabelle 1:�  Vertragsorgane der Vereinten Nationen – Möglichkeit und Annahme von Individualbeschwerden und 
Anzahl der Fälle

ICERD ICESCR CCPR CEDAWICERD ICESCR CCPR CEDAWICERD ICESCR CCPR CEDAWICERD ICESCR CCPR CEDAW CAT CRC ICRMW BRK ICPEDCRC ICRMW BRK ICPEDCRC ICRMW BRK ICPEDCRC ICRMW BRK ICPED
Jahr (Inkrafttreten) 1965 

(1969)
1966 

(1976)
1966 

(1976)
1979 

(1981)
1984 

(1987)
1989 

(1990)
1990

(2003)
2006 

(2008)
2006 
(2010)

Gesamtanzahl der 
Vertragsstaaten 
(EU-Mitgliedstaaten 
und Kroatien)

175 
(28)

160
(28)

167
(28)

187
(28)

150
(28)

193
(28)

45
(0)

109
(20)

30
(5)

Individualbeschwer-
den (Bestimmung)

Ja
(Artikel 

14)

Nein
(FP 2008 

(noch nicht 
in Kraft))

Ja
(FP 1966 
(1976))

Ja
(FP 1999 
(2000))

Ja
(Artikel 

22)

Nein
(FP 2011 

(noch nicht 
in Kraft))

Nein
(Artikel 77 
(noch nicht 
in Kraft))

Ja
(FP 2006 
(2008))

Ja
(Artikel 

31)

Gesamtanzahl der 
Staaten, die Individu-
albeschwerden zu-
lassen (EU-Mitglied-
staaten und Kroatien)

54
(23)

7 
(1)

114
(27)

104
(25)

66
(23)

0 
(0)

2 
(0)

65
(17)

13
(4)

Gesamtanzahl 
der Mitteilungen/
Fälle, in denen 
eine Verletzung 
festgestellt wurde 
(EU-Mitgliedstaaten 
und Kroatien)

49 / 12
(9)

k. A. 2133k. A. 2133 / 
745 

(104)

39 / 9
(5)

484 / 67
(30)

k. A. k. A. 0 k. A. k. A. 0 k. A. k. A. 0 
(0)

0 
(0)

Anmerkung:  Die Daten beziehen sich auf alle Fälle seit Einführung der Mechanismen bis März 2012. Die Akronyme werden in einer Liste 
in Kapitel 10 zu Beginn des Abschnittes über geschützte Rechte erläutert. Verträge, die Individualbeschwerden vorsehen, 
sind grün gekennzeichnet, Verträge, die keine Individualbeschwerden vorsehen, gelb. Die vollständigen Bezeichnungen der 
Übereinkommen sind in der Liste der Akronyme am Ende dieses Themenschwerpunktes enthalten.

Quelle: FRA, 2012; auf der Grundlage von Daten des Amts des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte (OHCHR)
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bestimmte Maßnahmen, wie etwa die Entlassung einer 
Person aus ungerechtfertigter Haft, empfohlen werden; 
außerdem kann die Zahlung einer Entschädigung ange-
ordnet werden. Die verabschiedeten Entscheidungen 
sind nicht rechtsverbindlich. Dennoch kommt ihnen ein 
großes Gewicht zu.

Im Rahmen der Charta der Vereinten Nationen sind die 
Möglichkeiten für Einzelpersonen, Beschwerde einzu-
reichen, stärker eingeschränkt. Die vom Menschen-
rechtsrat eingerichteten „Sonderverfahren“ sehen 
unabhängige Experten oder Arbeitsgruppen vor, die die 
Menschenrechte in einem bestimmten Staat oder, was 
häufiger vorkommt, ein bestimmtes Menschenrechts-
thema untersuchen sollen, z. B. das Recht auf Bildung 
oder das Verbot der Folter. Eine Einzelperson kann sich 
mit ihrer Beschwerde über einen Staat an ein solches 
Sonderorgan wenden, wenn sie in den Geltungsbereich 
des entsprechenden Sonderverfahrens fällt. Bis auf 
wenige Ausnahmen kann sich der entsprechende Sach-
verständige dann des Falles annehmen. Dieses Verfah-
ren ist jedoch in der Regel darauf begrenzt, den Staat an 
seine internationalen Verpflichtungen zu erinnern und 
weitere Informationen zum jeweiligen Fall anzufordern. 
Dennoch führt dieses Verfahren in bestimmten Fällen 
nachweislich zu Verbesserungen, selbst wenn das Aus-
maß des Erfolges dieser größtenteils diplomatischen 
Maßnahme unklar bleibt.

Im Rahmen eines weiteren Beschwerdemechanismus, 
dem früheren „1503-Verfahren“, werden Beschwerden 
von Einzelpersonen aus allen Staaten angenommen, 
sofern die Beschwerde bestimmten grundlegenden 
Kriterien entspricht. So muss die Beschwerde etwa 
„beständige Muster grober und bestätigter Verletzun-
gen der Menschenrechte“ betreffen.

Einrichtungen, die für die Förderung 
von Grundrechten zuständig sind

Neben der Annahme von Beschwerden dienen die 
UN-Vertragsorgane auf weitere zweifache Weise dem 
Grundrechteschutz: Sie erstellen Berichte zu einzel-
nen Ländern und arbeiten allgemeine Bemerkungen 
aus, die sich an alle Staaten richten. Im Rahmen der 
Länderberichterstattung sind die Staaten verpflich-
tet, regelmäßig jedem Vertragsorgan den Status der 
Umsetzung der entsprechenden Rechte sowie ergrif-
fene Maßnahmen zur Umsetzung des entsprechenden 
Vertrages zu melden. Im Anschluss an einen Dialog mit 
Staatsvertretern gibt das entsprechende Vertragsorgan 
dann seine Schlussbemerkungen ab und erläutert, wo 
Verbesserungen notwendig sind. Mit den allgemeinen 
Bemerkungen gibt jedes Vertragsorgan seine Stellung-
nahme dazu ab, was zur vollständigen Umsetzung eines 
bestimmten Rechtes erforderlich ist. Der Ausschuss 
gegen Folter hat noch einen Unterausschuss für die 
Prävention von Folter eingerichtet, dessen Aufgabe der 

Besuch von Haftanstalten ist. Das Fakultativprotokoll 
zum Übereinkommen gegen Folter (CAT-OP) sieht der-
artige Besuche vor und verpflichtet darüber hinaus die 
Staaten, nationale Präventionsmechanismen einzurich-
ten (siehe Kapitel 8), wodurch letztendlich die Zustän-
digkeit für die Überwachung gemäß den internationalen 
Standards auf die nationale Ebene übertragen wird. Die 
Stellungnahmen der Vertragsorgane sind zwar nicht 
rechtsverbindlich, sie bieten Gesetzgebern und politi-
schen Akteuren jedoch eine wertvolle Orientierungs-
hilfe. Ihre praktische Relevanz hängt auch davon ab, 
inwieweit sie in den nationalen Verwaltungen bekannt 
sind und in die nationale Politikgestaltung einfließen.

Parallel zur durch die Vertragsorgane vorgenomme-
nen Überwachung beurteilt der Menschenrechtsrat wie 
bereits erwähnt alle vier Jahre in einer Allgemeinen 
periodischen Überprüfung, wie jeder UN-Mitgliedstaat 
die Menschenrechte umsetzt. Der Menschenrechtsrat 
prüft einen vom jeweiligen Staat eingereichten Bericht, 
einen vom OHCHR verfassten Bericht (einschließlich 
Informationen über die Menschenrechtssituation in 
diesem Staat, die von den Vertragsorganen stammen 
oder im Rahmen der Sonderverfahren eingegangen 
sind) sowie einen ebenfalls vom OHCHR erarbeiteten 
Bericht auf der Grundlage von Informationen, die von 
anderen relevanten Interessensgruppen eingereicht 
wurden, darunter NRO, nationale Menschenrechtsin-
stitutionen, Menschenrechtsverteidiger, akademische 
Einrichtungen und Forschungseinrichtungen, regionale 
Organisationen und Vertreter der Zivilgesellschaft. 
Anschließend spricht der Rat Empfehlungen aus, die 
der betroffene Staat im Grunde nach eigenem Ermessen 
befolgen kann oder auch nicht. In der Regel befolgen 
die Staaten jedoch einen Großteil der Empfehlungen.

Die Sonderverfahren des Menschenrechtsrates befas-
sen sich nicht nur mit Individualbeschwerden, sondern 
insbesondere mit der Überwachung von Staaten auf 
Grundlage von Länderbesuchen als auch anderen Infor-
mationen wie z. B. Berichten von NRO. Empfehlungen 
werden auf Grundlage solcher Berichte ausgesprochen. 
Im Rahmen der Sonderverfahren können Texte entste-
hen, die später als politische Leitlinien zu bestimmten 
Themen verwendet werden und rechtliche Standards 
vorwegnehmen können. Freilich ist die eigentliche Erar-
beitung von rechtlichen Standards Aufgabe des Bera-
tenden Ausschusses des Menschenrechtsrates, einem 
Organ unabhängiger Sachverständiger.

Bemerkungen zur Landschaft

Die Mechanismen auf Ebene der Vereinten Nationen zur 
Förderung der Umsetzung von Grundrechten auf natio-
naler Ebene können als schwächer bezeichnet werden 
als diejenigen auf nationaler Ebene bzw. auf Ebene der 
EU oder des Europarates. Dies ist hauptsächlich dar-
auf zurückzuführen, dass die Vereinten Nationen über 
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begrenzte Durchsetzungsbefugnisse verfügen und die 
Entscheidungen ihrer Mechanismen im Allgemeinen 
nicht rechtsverbindlich sind (auch wenn die UN-Verträge 
selbst sehr wohl rechtsverbindlich sind). Die Kombi-
nation aus schwachen Durchsetzungsbefugnissen und 
starken maßgeblichen Standards legt nahe, dass Poten-
zial für eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen der 
Ebene der Vereinten Nationen und der EU besteht.

Ähnlich wie die Organe des Europarates überwachen 
die Mechanismen der Vereinten Nationen die EU nicht 
direkt und treten auch nicht direkt mit ihr in Kontakt, 
sondern primär mit einzelnen EU-Mitgliedstaaten. 
Eine Ausnahme von diesem Prinzip stellt die BRK dar, 
der die EU selbst beigetreten ist. Das bedeutet jedoch 
nicht, dass von den Vertragsorganen bearbeitete Indi-
vidualbeschwerden oder Empfehlungen verschiede-
ner UN-Organe von den Einrichtungen und Organen 
der EU nicht berücksichtigt werden müssen. Während 
der EuGH sich weniger auf Dokumente der Vereinten 
Nationen stützt als auf Rechtsquellen des Europarates, 
haben sich die politischen Einrichtungen der EU bei der 
Ausarbeitung von Recht und Politik sehr wohl an den 
Empfehlungen der Organe der Vereinten Nationen ori-
entiert. Die besten Beispiele für ein Zusammenspiel der 
beiden Systeme sind neben dem Bereich der Rechte 
von Personen mit Behinderungen39 wahrscheinlich 
die Rechte des Kindes und das Asylrecht. In diesen 
Bereichen sind die Standards der Vereinten Nationen 
besonders relevant und ausführlich. Und auch die EU 
verfügt hier über umfangreiche Befugnisse und berät 
sich folglich regelmäßig mit dem Hohen Kommissar der 
Vereinten Nationen für Flüchtlinge (UNHCR). Allgemein 
kann geschlossen werden, dass die Europäische Kom-
mission bei der Auslegung der Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union auf Standards und Empfehlun-
gen der Vereinten Nationen zurückgreifen kann und soll, 
um die UN-Kompatibilität von politischen und gesetz-
geberischen Vorschlägen in der EU zu gewährleisten. 
Die FRA nimmt bei ihrer Sammlung und Analyse von 
Daten ebenfalls auf die Dokumente und Standards der 
Vereinten Nationen Bezug.

Ein vernetzter Ansatz bei den 
Grundrechten

Herausforderungen

In der Grundrechte-Landschaft des Europäischen Meh-
rebenensystems gibt es eine Vielzahl von Einrichtun-
gen zum Schutz der Grundrechte. Einige Institutionen 
schützen die Grundrechte in Einzelfällen, beispielsweise 
bei Gerichtsverfahren oder gerichtsähnlichen Mecha-
nismen. Andere Einrichtungen dagegen setzen sich mit 

39 Europäische Kommission (2010b).

dem System der Grundrechte insgesamt auseinander 
und wenden Mechanismen wie Folgenabschätzungen, 
Mainstreaming und Überwachung von Rechten, allge-
meine Beratung und faktengestützte Grundrechtsbe-
ratung an. Diese Mechanismen haben eine fördernde 
Wirkung und unterstützen die Staaten bei der Umset-
zung der Grundrechte in ihren politischen Strategien 
und Rechtsvorschriften, so dass künftigen Verstößen 
vorgebeugt wird. Eine der Herausforderungen für die 
europäische Grundrechte-Landschaft besteht darin, zu 
gewährleisten, dass alle Ebenen des Systems effizi-
ent arbeiten und eine Vielzahl von Mechanismen zum 
Schutz und zur Förderung der Grundrechte sowie zur 
gegenseitigen Information genutzt wird (horizontale 
Dimension).

Eine weitere Herausforderung ist es, die Interaktion 
zwischen den verschiedenen Ebenen der Grund-
rechte-Landschaft (vertikale Dimension) zu fördern. 
Die Grundrechte können nur dann wirksam geschützt 
werden, wenn die Ebenen gut miteinander vernetzt 
sind. Die Grundrechte müssen dort geschützt werden, 
wo es darauf ankommt – also im täglichen Leben der 
Menschen. Die Umsetzung der Rechte erfolgt durch die 
Gerichte und Verwaltungen des Staates auf nationaler 
und lokaler Ebene. Um die praktische Umsetzung der 
Rechte zu verbessern, müssen also Verträge, Urteile 
und Leitlinien von der internationalen Ebene unbedingt 
auf die nationale und lokale Ebene übertragen wer-
den. Gleichzeitig ist bei der Entwicklung von Standards 
und politischen Strategien auf allen Regierungsebenen 
unbedingt die Situation an der Basis zu berücksichtigen.

Die Rolle der FRA

Die FRA wurde als unabhängige Sachverständigen-
einrichtung gegründet. In gewisser Weise ist die FRA 
für die EU das, was die nationalen Menschenrechts-
institutionen für die Mitgliedstaaten sind: Sie ist eine 
Menschenrechtsinstitution für die EU. So verweist ihre 
Gründungsverordnung auf die „Berücksichtigung der 
Grundsätze, die für den Status und die Arbeitsweise 
nationaler Institutionen zur Förderung und zum Schutz 
der Menschenrechte gelten (der ‚Pariser Grundsätze’)“.  
Ihre Rolle besteht darin, die Organe und Mitgliedstaaten 
der EU bei der Umsetzung von Unionsrecht in grund-
rechtsbezogenen Fragen zu beraten. In dieser Eigen-
schaft kann die FRA die institutionelle und politische 
Realität mitgestalten.

Im Rückblick auf die ersten fünf Jahre des Bestehens 
der FRA (2007 bis 2012) kann der Ansatz der Agentur 
mit den folgenden Tätigkeiten und Funktionen zusam-
mengefasst werden:

EU-weite sozial- und rechtswissenschaftliche For-
schung mit Schwerpunkt auf der Situation vor Ort;
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Schwerpunkt auf den Rechteinhabern (Einzelperso-
nen) anstatt auf den Pflichtenträgern (Staaten);

Kontakt zur Zivilgesellschaft sowie zu allen 
Regierungsebenen;

Rolle als unabhängige Sachverständigeneinrich-
tung in der EU;

Beitrag zu einem vernetzten Ansatz für den Schutz 
der Grundrechte in der EU.

Sensibilisierung für die eigenen 
Rechte und Beratungsleistungen 
durch EU-weite sozial- und 
rechtswissenschaftliche Forschung

Das Wissen um die eigenen Rechte auf nationaler 
Ebene ist nach wie vor beschränkt. Gleichzeitig wird 
die EU bisweilen auf internationaler Ebene kritisiert, sie 
konzentriere sich auf die Menschenrechte außerhalb 
ihrer Grenzen und nehme sie innerhalb der EU nicht 
ernst genug. Eine Möglichkeit, um diesen Kritikpunk-
ten zu begegnen, besteht in der Sensibilisierung für 
die Grundrechtssituation in der EU. Hierfür sind Daten 
und Informationen aus einer EU-weiten vergleichenden 
Perspektive nötig. Unterschiedliche Methoden bei der 
Datenerhebung führen allerdings dazu, dass Sekundär-
daten zwischen den EU-Mitgliedstaaten selten mitei-
nander vergleichbar sind. Aufgrund unterschiedlicher 
Definitionen in Studien zu geschlechtsspezifischer 
Gewalt beispielsweise beziehen sich manche Erhe-
bungen ausschließlich auf Gewalt gegen Frauen im 
gebärfähigen Alter, während sich andere lediglich auf 
häusliche Gewalt konzentrieren. Um eine bessere Ver-
gleichbarkeit zu gewährleisten, sammelt die FRA ihre 
eigenen Primärdaten. Sie führt Feldforschungen mittels 
quantitativer und/oder qualitativer Erhebungen durch. 
Die Experten der FRA konzipieren und erarbeiten Erhe-
bungen, die auf vielfältige Weise durchgeführt werden, 
unter anderem durch persönliche Befragungen oder als 
Online-Fragebögen.

Mit dieser Art der Forschung soll dem Mangel an ver-
lässlichen und vergleichbaren Informationen und Daten 
entgegengewirkt werden. Zudem ergänzt die FRA ihre 
sozialwissenschaftlichen Forschungen durch rechtswis-
senschaftliche Arbeiten. Hierzu untersucht sie Rechts-
vorschriften, die die Menschen in der EU betreffen. 
Nationale Sachverständige sammeln im Auftrag der 
Agentur Informationen darüber, wie die Grundrechte 
in den Rechtsrahmen der EU-Mitgliedstaaten geschützt 
werden. Dabei nutzen sie Quellen wie Rechtsinstru-
mente, Urteile und Fachliteratur. Zusätzlich zu diesem 
kombinierten sozial- und rechtswissenschaftlichen 
Ansatz ermittelt die FRA „vielversprechende Praktiken“ 
in der EU, die in ihrer Einhaltung, Förderung und Achtung 

der Grundrechte hohes Potenzial aufweisen. Bei dieser 
Herangehensweise werden auch Bereiche ermittelt, 
in denen noch Maßnahmen ergriffen werden müssen, 
um international akzeptierte Maßstäbe zu erreichen. 
Wenn dieser Ansatz weiterverfolgt wird, wird dies den 
Austausch von Know-how in der EU weiter verbessern.

Konzentration auf die Erfahrungen und 
Wahrnehmungen der Rechteinhaber 
statt auf die Pflichtenträger
Innerhalb der Grundrechte-Landschaft der Europäischen 
Union konzentrieren sich die Überwachungstätigkeiten 
auf die Leistung der Staaten. Einige Instrumente sehen 
zwar die Möglichkeit vor, auch Vertreter der Zivilgesell-
schaft des jeweiligen Staates zu konsultieren, jedoch ist 
die Überwachung in der Regel schwerpunktmäßig auf 
die Rechtsvorschriften, die Politik oder die Rechtspre-
chung der Pflichtenträger gemäß der entsprechenden 
Konvention ausgerichtet, also auf die Staaten. Darüber 
hinaus muss jedoch auch bewertet werden, wie sich 
die aus den Grundrechten hervorgehenden Verpflich-
tungen auf die Situation vor Ort auswirken – auf das 
tägliche Leben der Rechteinhaber, also derjenigen, 
die einen Anspruch darauf haben, dass der Staat ihre 
Grundrechte schützt. So wird bei der Anwendung des 
von den Vereinten Nationen entwickelten Indikator-
modells Structure – Process – Outcome (Struktur – Pro-
zess – Ergebnis)40 klar, dass die Wahrnehmungen und 
Erfahrungen der Rechteinhaber in Betracht zu ziehen 
sind; gilt es doch, sich nicht nur auf die Resultate auf 
Papier zu verlassen, sondern herauszufinden, wie die 
praktischen Ergebnisse für die Menschen vor Ort aus-
sehen. Auf nationaler Ebene führen Forschungsein-
richtungen, nationale Menschenrechtsinstitutionen 
und Regierungsstellen verschiedene Erhebungen und 
partizipative Studien durch. Ebenfalls erforderlich sind 
vergleichbare Daten, damit innerhalb der gesamten EU 
Vergleiche angestellt werden können. Die FRA führt 
solche umfangreiche Datenerhebungen durch, ohne 
dabei eine Überwachungsbehörde zu sein.

Ausgehend von den Erfahrungen, die die FRA bei der 
Durchführung einer der bisher umfangreichsten Erhe-
bungen zur Diskriminierung von Angehörigen von Min-
derheiten gemacht hat (der Erhebung der Europäischen 
Union zu Minderheiten und Diskriminierung, EU-MIDIS), 
arbeitet die Agentur derzeit an Erhebungen in ande-
ren Bereichen, darunter geschlechtsspezifische Gewalt 
gegen Frauen sowie Erfahrungen mit Diskriminierung, 
Hassverbrechen und Viktimisierung von Menschen, die 
sich selbst als Lesben, Schwule, Bisexuelle und/oder 
Transgender-Personen (LGBT) bezeichnen. Eine weitere 
Reihe von Erhebungen wird sich mit nationalen Strate-
gien zur Integration der Roma beschäftigen. Bis zum 

40 Verordnung (EG) Nr. 168/2007 des Rates, 
Erwägungsgrund 20.
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Jahr 2020 soll die FRA eine regelmäßige Roma-Erhebung 
zur Messung der Fortschritte vor Ort durchführen und 
dabei mit einschlägigen Stellen zusammenarbeiten, um 
Daten zum Zugang von Roma zu Beschäftigung, Bildung, 
medizinischer Versorgung und Wohnraum zu sammeln. 
Die Agentur wird statistische Primärdaten bereitstellen, 
die aus Befragungen einer umfangreichen, zufällig aus-
gewählten und möglichst repräsentativen Stichprobe 
der Zielbevölkerung abgeleitet werden. Dieser Ansatz 
erlaubt das Sammeln von vergleichbaren Daten, da in 
jedem EU-Mitgliedstaat die gleiche Methode zum Ein-
satz kommt.

Einbeziehung der Zivilgesellschaft in 
alle Grundrechtsthemen
Der Grad, zu dem die Zivilgesellschaft in die Programm-
planung, die Politikgestaltung und die allgemeine 
Debatte zum Schutz der Grundrechte einbezogen wird, 
unterscheidet sich in den einzelnen EU-Mitgliedstaa-
ten. Zivilgesellschaftliche Akteure, die im Bereich der 
Grundrechte tätig sind, können an der Plattform für 
Grundrechte (Fundamental Rights Platform, FRP) der 
FRA mitwirken,41 die mehr als 350 Organisationen der 
Zivilgesellschaft zusammenbringt. Das Besondere der 
Plattform liegt in der direkten Partnerschaft zwischen 
der Zivilgesellschaft und einer EU-Agentur sowie im 
übergreifenden Ansatz zu den verschiedenen Grund-
rechtsfragen, der einen Dialog zwischen den verschie-
denen Sektoren entstehen lässt. Die Teilnehmer der 
FRP können die Arbeit der FRA mitgestalten,42 und die 
FRA erhält zugleich Informationen direkt von der Basis, 
was für die Auseinandersetzung mit relevanten The-
men sowie eine faktengestützte Grundrechtsberatung 
unerlässlich ist.

Die Teilnehmer der FRP kommen einmal jährlich auf 
der Sitzung der Plattform für Grundrechte zusammen, 
wo die Möglichkeit einer direkten Interaktion zwischen 
der FRA und den Organisationen der Zivilgesellschaft 
besteht. Bei jeder Sitzung werden spezifische Grund-
rechtsthemen hervorgehoben und es gibt Gelegenheit, 
Ideen und vielversprechende Praktiken auszutauschen 
und Kontakte zu knüpfen. Im Jahr 2011 konzentrierte 
sich die FRP-Sitzung auf den Zugang zur Justiz und die 
Einbeziehung der Zivilgesellschaft in die Umsetzung 
des Übereinkommens der Vereinten Nationen über 
die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Dank 
interessanter und offener Diskussionen zwischen den 
Projektleitern der FRA und den Vertretern der Zivilge-
sellschaft entstand ein reger Informationsfluss zu einer 
Reihe der Tätigkeitsbereiche der FRA – Ideen wurden 
ausgetauscht und gemeinsame Anliegen geteilt. Eine 
derartige Einbeziehung der Zivilgesellschaft durch einen 
internationalen Akteur und die damit verbundenen 

41 UN (2008), S. 6.
42 Verordnung (EG) Nr. 168/2007 des Rates, Artikel 10.

Interaktionsmöglichkeiten sind einzigartig, können bei-
spielhaft wirken und vielleicht auf andere internationale 
Akteure oder EU-Agenturen übertragen werden.43

Bereitstellung faktengestützter 
Grundrechtsberatung durch Experten
Die drei EU-Organe, die als Mitgesetzgeber fungieren 
(die Europäische Kommission, das Europäische Par-
lament und der Rat der Europäischen Union) haben 
kürzlich ihre Bemühungen verstärkt, um sicherzustel-
len, dass potenzielle Konflikte im Zusammenhang mit 
den Grundrechten so früh wie möglich im Politikzyklus 
erkannt und Spannungen somit vermieden werden. 
Interne Bewertungen dieser Art profitieren von ergän-
zenden Beiträgen von unabhängigen und spezialisierten 
Einrichtungen wie der FRA. Der Europäische Rat44 und 
das Europäische Parlament45 haben diesen Nutzen aus-
drücklich gewürdigt.

Im Jahr 2011 erstellte die FRA auf Ersuchen des Euro-
päischen Parlaments ein Gutachten über den Entwurf 
einer Richtlinie über die Europäische Ermittlungsanord-
nung in Strafsachen. Ziel des Richtlinienentwurfs war 
die gegenseitige Anerkennung von Anordnungen in 
Bezug auf vorliegende und neue Beweise. Die Richt-
linie sollte die bestehende „lückenhafte Regelung“ 
durch eine umfassende Gesetzgebung ersetzen. Die 
FRA ermittelte in ihrer Analyse die einschlägigen Grund-
rechtsstandards anhand der Rechtsprechung des EGMR 
und des EuGH sowie anhand der Charta der Grund-
rechte der Europäischen Union. Auf dieser Grundlage 
legte sie ein besonderes Augenmerk auf die Prüfung 
durch den Staat, der eine Europäische Ermittlungsan-
ordnung ausführt, und sprach sich für die Einführung 
eines berechtigten Zurückweisungsgrunds mit Bezug 
auf die Grundrechte aus. Die FRA berücksichtigte auch 
praktische Bedenken, insbesondere die potenziellen 
Auswirkungen auf die Wirksamkeit bei grenzüberque-
renden Ermittlungen.

Ebenfalls auf Ersuchen des Europäischen Parlaments 
erstellte die FRA im Jahr 2011 ein Gutachten über den 
Vorschlag für eine Richtlinie zur Verwendung von Flug-
gastdatensätzen (PNR-Richtlinie). Als Ausgangspunkt 
dienten dabei bereits vorhandene Gutachten des EDSB 
und der Artikel-29-Datenschutzgruppe. Das Gutach-
ten der FRA wurde als Ergänzung zu diesen beiden 
Gutachten konzipiert. Der zusätzliche Nutzen einer 
Sachverständigeneinrichtung besteht darin, grund-
rechtsbezogene Fragen aus einer weitergefassten 
Perspektive der Grundrechte anzusprechen. Im Fall 

43 Die Ergebnisse der Konsultationen aus dem Jahr 2011 stehen 
auf der FRA-Website sowie über e-FRP zur Verfügung.

44 Siehe beispielsweise Artikel 51 („Beirat“) der Verordnung 
(EU) Nr. 439/2010 des Europäischen Parlaments und des 
Rates, ABl. L 132 vom 29. Mai 2010, S. 11.

45 Europäischer Rat (2010), S. 8.
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der PNR-Richtlinie betrafen die Bedenken im Hinblick 
auf die Grundrechte das Diskriminierungsverbot, die 
Grundsätze der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit 
für die Wahrung der Grundrechte, die wirksame Über-
wachung, um die Rechte der Fluggäste sicherzustellen, 
sowie die Notwendigkeit der Datensammlung.

Die FRA bietet den EU-Mitgliedstaaten außerdem 
fachliche Beratung im Bereich der Grundrechte an. 
Die Mitgliedstaaten können Informationen oder Daten 
anfordern, mit deren Hilfe sie eine bessere Wahrung 
der Grundrechte in Bereichen erzielen können, die 
in den Zuständigkeitsbereich der EU fallen. Die Bera-
tungsleistung der FRA kann beispielsweise in Form 
von Zugang zu im Rahmen ihrer Forschungstätigkeit 
ermittelten Daten und Fakten oder die Erleichterung 
des Informationsaustausches zwischen den EU-Mit-
gliedstaaten erfolgen. In ihrer Mittlerfunktion bringt 
die FRA die maßgeblichen Akteure aus den verschie-
denen Mitgliedstaaten zusammen, um vielverspre-
chende Praktiken und Erfahrungen zu verbreiten, die 
die Umsetzung der Rechte auf nationaler oder lokaler 
Ebene verbessern. So rief die FRA beispielsweise auf 
Ersuchen der Europäischen Kommission im Jahr 2011 ein 
Projekt ins Leben, mit dem vielversprechende Prakti-
ken im Bereich der Opferhilfsdienste ermittelt werden 
sollten. Vielversprechende Praktiken ermöglichen den 
Austausch von Fachwissen – dies spiegelt sich auch in 
dem Fahrplan zur Stärkung der Rechte und des Schutzes 
von Opfern der Europäischen Kommission wider, der 
eine künftige Empfehlung an die EU-Mitgliedstaaten 
auf der Grundlage von vielversprechenden Praktiken 
aus den Mitgliedstaaten vorsieht.46

Im Rahmen ihrer faktengestützten Grundrechtsberatung 
unterstützt die FRA die EU-Mitgliedstaaten auch, indem 
sie maßgeschneiderte Instrumente für bestimmte 
Interessengruppen bereitstellt. Dies kann Schulungen 
und andere Beratungsangebote umfassen, damit den 
Herausforderungen, die die Agentur im Rahmen ihrer 
Tätigkeit ermittelt hat, begegnet werden kann. So hat 
die FRA beispielsweise im Jahr 2011 ein Handbuch zum 
europäischen Antidiskriminierungsrecht veröffentlicht, europäischen Antidiskriminierungsrecht veröffentlicht, europäischen Antidiskriminierungsrecht
das in Zusammenarbeit mit dem EGMR in Straßburg 
erarbeitet wurde und Juristen durch das Antidiskrimi-
nierungsrecht führt. Weitere Beispiele sind Schulungs-
materialien und Bildungsinhalte wie Handbücher zu 
menschenrechtsbasierter Polizeiarbeit, Handbücher für 
Juristen, Schulungen für Grenzschutzbeamte oder Jour-
nalisten zu den Themen Menschenrechte und Vielfalt, 
Grundrechtsindikatoren für die Integration von Roma 
und die Rechte des Kindes sowie Verhaltenskodizes.

46 Europäisches Parlament (2009), Absatz 38.

Beitrag zu einer Regierungsebenen 
übergreifenden Zusammenarbeit für 
den Grundrechtsschutz in der EU
Bereits im Jahr 2005 vereinbarten die Staats- und 
Regierungschefs der Mitgliedstaaten des Europara-
tes in Warschau einen Aktionsplan zur Förderung der 
Zusammenarbeit mit anderen internationalen (UN) und 
europäischen Einrichtungen.47 Der Aktionsplan ruft 
dazu auf, die Leistungen und Maßstäbe der anderen 
Einrichtungen zu berücksichtigen. So ist im Aktionsplan 
beispielsweise verankert, dass die FRA, deren Errich-
tung zum damaligen Zeitpunkt noch nicht beschlossen 
war, als eine „Gelegenheit zur weiteren Vertiefung 
der Zusammenarbeit mit dem Europarat verstanden 
werden“ und „zu größerer Kohärenz und verstärkter 
Komplementarität beitragen“ sollte.48

Die FRA macht in allen Aspekten ihrer Tätigkeit auf 
die Maßstäbe der Vereinten Nationen und des Euro-
parates aufmerksam. In ihrem Jahresbericht widmet 
sie beispielsweise ein ganzes Kapitel den internati-
onalen Menschenrechtsverpflichtungen der EU und 
ihrer Mitgliedstaaten, einschließlich des Beitrittslands 
Kroatien (siehe Kapitel 10). Durch diesen integrierten 
Ansatz wird die Interaktion zwischen den verschiede-
nen Regierungsebenen transparenter. Die FRA selbst 
ist ein Beispiel für eine stabile Verbindung zwischen 
der nationalen und der europäischen Ebene, da sich 
ihr Verwaltungsrat aus unabhängigen Sachverständi-
gen zusammensetzt, die im Idealfall entweder einer 
nationalen Menschenrechtsinstitution vorstehen oder 
zumindest mit „verantwortungsvollen Aufgaben“ in 
einer nationalen Menschenrechtsorganisation betraut 
sind. Weitere Beispiele für solche institutionellen Ver-
bindungen zwischen den verschiedenen Ebenen (natio-
nale Ebene, EU, Europarat) sind das CAT-OP und die BRK, 
die jeweils zeigen, dass Überwachungsmechanismen 
immer mehr auf direkte Verknüpfungen zwischen der 
nationalen und internationalen Ebene setzen. Veran-
schaulicht durch diese Beispiele zeigt diese Entwick-
lung, weshalb es wichtig ist, auf die übergeordnete 
Grundrechte-Landschaft Bezug zu nehmen.

Der integrierte Ansatz der FRA beschränkt sich nicht auf 
die übernationale Ebene (Vereinte Nationen, Europa-
rat, EU), sondern schließt auch die subnationale Ebene 
(Regionen, Gemeinden) mit ein. Dieser übergreifende 
Ansatz zeigt sich beispielsweise in dem jährlichen 
Dialog, den die FRA mit dem Ausschuss der Regionen 
abhält. Ebenso gilt dies für das FRA-Projekt der „Regie-
rungsebenen übergreifenden Zusammenarbeit“, das 
Wissen und Erfahrung zu der Frage bündeln soll, wie die 
betroffenen Ebenen bei der Einführung von Strategien 
und Maßnahmen im Zusammenhang mit Grundrechten 

47 Rat der Europäischen Union (2011b), S. 1.
48 Europarat, Ministerkomitee (2005), Teil IV.
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auf verschiedenen Verwaltungsebenen wirksam 
zusammenarbeiten können.49 Ein solcher vernetzter 
Ansatz für den Schutz der Grundrechte kann dazu bei-
tragen, die Grundrechte-Landschaft insgesamt effizien-
ter zu machen. Nur durch die kontinuierliche Interaktion 
aller Ebenen und Akteure der Grundrechte-Landschaft 
können Gesetze für alle Menschen in die Praxis umge-
setzt werden.

Ausblick
Der vorliegende Themenschwerpunkt des Jahresbe-
richts hat sich mit der Grundrechte-Landschaft inner-
halb der EU beschäftigt. Er untersucht Grundrechte und 
deren Achtung, Schutz und Förderung auf drei Ebe-
nen – der nationalen (Staaten), der europäischen (EU 
und Europarat) und der internationalen Ebene (Vereinte 
Nationen) – und beschreibt die wesentlichen Rechte, 
Einrichtungen und Verfahren auf den verschiedenen 
politischen Handlungsebenen.

Der Themenschwerpunkt zeigt – ohne erschöpfend sein 
zu wollen –, dass sich die Realität in Europa durchaus 
komplex gestaltet. Um Wirkung zu erzielen erfordern die 
ineinandergreifenden Ebenen des Grundrechtsschutzes 
einen vernetzten Ansatz. Eine verstärkte Interaktion 
und Koordination bergen Potenzial für weitere Verbes-
serungen in der allgemeinen Grundrechte-Landschaft.

Es gibt jedoch auch Schwachstellen: Auf allen Hand-
lungsebenen lässt sich ein Mangel an Wissen um die 
eigenen Rechte feststellen. Den Menschen fehlt es 
an Kenntnis ihrer Grundrechte oder der entsprechen-
den Einrichtungen und Verfahren, die sie unterstützen 
können.

49 Ibid., Anhang I, Absatz 8.

Dieses mangelnde Wissen unterstreicht die Notwen-
digkeit, Beschwerdeverfahren und Gerichte – wichtige 
Säulen aller Systeme – durch zusätzliche Mechanismen 
und politische Strategien zu ergänzen. Es bedarf einer 
aktiven Förderung der Rechte auf allen politischen 
Handlungsebenen. Dazu benötigen öffentliche Behör-
den faktengestützte Grundrechtsberatung durch unab-
hängige Sachverständigeneinrichtungen. Auf EU-Ebene 
besteht auch Bedarf an relevanten, objektiven und ver-
lässlichen Daten, die über die unterschiedlichen Realitä-
ten aller EU-Mitgliedstaaten hinweg vergleichbar sind. 
Dazu sind Mechanismen zur Datenerfassung erforder-
lich, die sich von herkömmlichen Überwachungsver-
fahren unterscheiden.

In diesem Kontext ist die FRA – mit ihrem dedizier-
ten Aufgabe, den speziellen Arbeitsverfahren, ihrem 
Fachwissen und ihrer Erfahrung – ein Bestandteil der 
EU-Grundrechte-Landschaft.

Die folgenden neun Kapitel des Jahresberichts befas-
sen sich mit der Grundrechtssituation im Jahr 2011 im 
Zusammenhang mit den folgenden Themenbereichen: 
Asyl, Einwanderung und Integration; Grenzkontrolle und 
Visapolitik; Informationsgesellschaft und Datenschutz; 
Rechte des Kindes und Schutz von Kindern; Gleichbe-
handlung und Nichtdiskriminierung; Rassismus und eth-
nische Diskriminierung; Beteiligung der Unionsbürger an 
der demokratischen Funktionsweise der EU; Zugang zu 
einer effizienten und unabhängigen Justiz; Rechte der 
Opfer von Straftaten. Aus einer Analyse der Achtung 
von Grundrechten in diesen Bereichen ist hervorgegan-
gen, dass eine wirksame vernetzte Grundrechte-Land-
schaft in der EU und darüber hinaus notwendig ist.
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Akronyme
AEUV Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
BRK Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit 

Behinderungen (Behindertenrechtskonvention)
CAHLR Europäischer Sachverständigenausschuss der Regional- oder Minderheitensprachen
CAOD Konvention des Europarates über den Zugang zu amtlichen Dokumenten
CAT Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche 

oder erniedrigende Behandlung oder Strafe
CAT-OP Fakultativprotokoll zum Übereinkommen gegen Folter und andere 

grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe
CATHB Konvention des Europarates gegen Menschenhandel
CCVVC Europäisches Übereinkommen über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten
CEDAW Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau
CEPEJ Europäische Kommission für die Wirksamkeit der Justiz
CPIPPD Übereinkommen des Europarates zum Schutz des Menschen bei 

der automatischen Verarbeitung personenbezogener Daten
CPIPPD-Zusatzprotokoll Zusatzprotokoll zum CPIPPD bezüglich Kontrollstellen 

und grenzüberschreitendem Datenverkehr
CPT Europäisches Komitee zur Verhütung von Folter und unmenschlicher 

oder erniedrigender Behandlung oder Strafe
CRC Übereinkommen über die Rechte des Kindes
CSEC Übereinkommen des Europarates zum Schutz von Kindern vor 

sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch
CVW Übereinkommen des Europarates zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt 

gegen Frauen und häuslicher Gewalt (Übereinkommen von Istanbul)
ECECR Europäisches Übereinkommen über die Ausübung von Kinderrechten
ECPT Europäisches Übereinkommen zur Verhütung von Folter und 

unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe
ECRI Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz
ECRML Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen
ECSR Europäischer Ausschuss für soziale Rechte
EGMR Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte
EMRK (in der durch 
Protokoll Nr. 14 
geänderten Fassung)

Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten (Europäische Menschenrechtskonvention)

ESC (1996) Europäische Sozialcharta (revidierte Fassung von 1996)
EUV Vertrag über die Europäische Union
FCNM Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten
ICCPR Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte
ICERD Internationales Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung
ICESCR Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte
ICPED Internationales Übereinkommen zum Schutz aller 

Menschen vor dem Verschwindenlassen
ICRMW Internationales Übereinkommen über den Schutz der Rechte 

aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Familien
OHCHR Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte
Oviedo-Konvention Übereinkommen über Menschenrechte und Biomedizin
Venedig-Kommission Europäische Kommission für Demokratie durch Recht
UN Vereinte Nationen
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EU
21. Januar – Die Große Kammer 
des Europäischen Gerichtshofs 

für Menschenrechte fällt ihr 
Urteil zu Überstellungen nach 

Griechenland gemäß der 
Dublin-II-Verordnung in der 

Rechtssache M.S.S. gegen 
Belgien und Griechenland.

 Januar
 Februar
 März
 April
 Mai
 Juni

16. Juli – Die Internationale 
Arbeitsorganisation 

verabschiedet ein 
Übereinkommen und 

eine Empfehlung über 
Hausangestellte.

 Juli
 August
 September
 Oktober
 November
 Dezember

Januar 
23. Februar – Die Europäische Kommission stellt eine Evaluierung bestehender und 
anhängiger EU-Rückübernahmeabkommen vor.

Februar 
8. März – Der Gerichtshof der Europäischen Union urteilt in der Rechtssache 
Zambrano, dass Artikel 20 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV) ein Bleiberecht für Migranten in einer irregulären Situation impliziert, die 
Eltern eines Kindes mit EU-Staatsbürgerschaft sind.

März  
28. April – Der Gerichtshof der Europäischen Union urteilt in der Rechtssache 
El Dridi, dass Personen, deren Rückführungsverfahren anhängig sind, für ihren 
unrechtmäßigen Aufenthalt nicht strafrechtlich in Haft genommen werden dürfen.

April 
4. Mai – Die Europäische Kommission verabschiedet eine Mitteilung zur Migration.
5. Mai – Der Gerichtshof der Europäischen Union urteilt in der Rechtssache McCarthy 
aufbauend auf der Rechtssache Zambrano, dass einem EU-Bürger seine Rechte nicht 
entzogen werden, indem seinem Ehegatten, der ein Drittstaatsangehöriger ist, eine 
Aufenthaltserlaubnis verwehrt wird.
11. Mai – Die Daueraufenthaltsrichtlinie wird überarbeitet, und ihr Anwendungsbereich 
wird auf Personen ausgeweitet, die internationalen Schutz genießen.

Mai 
1. Juni – Die Europäische Kommission stellt überarbeitete Vorschläge zur Änderung der 
Richtlinie über Aufnahmebedingungen und der Asylverfahrensrichtlinie vor.
19. Juni – Das Europäisches Unterstützungsbüro für Asylfragen (EASO) nimmt seinen 
Betrieb auf.
20. Juni – Die Europäische Kommission und Eurostat veröffentlichen die Saragossa-
Pilotstudie zu Indikatoren für die Integration von Einwanderern.

Juni 
20. Juli – Die Europäische Kommission stellt die Europäische Agenda für die Integration 
von Drittstaatsangehörigen vor.
28. Juli – Der Gerichtshof der Europäischen Union fällt sein Urteil in der Rechtssache 
Samba Diouf über das Fehlen eines Rechtsbehelfs im Rahmen eines beschleunigten 
Asylverfahrens.

Juli 
August/September/Oktober 
15. November – Der Gerichtshof der Europäischen Union klärt die Rechtssache 
Zambrano in der Rechtssache Dereci und führt eine strenge Prüfung zur 
Familienzusammenführung nach Artikel 20 AEUV ein.
15. November – Die Europäische Kommission veröffentlicht ein Grünbuch zum 
Recht auf Familienzusammenführung von in der Europäischen Union lebenden 
Drittstaatsangehörigen.

November 
2. Dezember – Die Europäische Kommission veröffentlicht eine Mitteilung über 
verstärkte EU-interne Solidarität im Asylbereich.
7. Dezember – Der Gerichtshof der Europäischen Union klärt in der Rechtssache 
Achughbabian, in welchen Fällen eine strafrechtliche Inhaftnahme von Personen in 
Rückführungsverfahren ausnahmsweise zulässig ist.
13. Dezember – Das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union 
verabschieden eine Richtlinie über eine kombinierten Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis 
für Drittstaatsangehörige.
13. Dezember – Das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union 
verabschieden eine Neufassung der Anerkennungsrichtlinie.
21. Dezember – Der Gerichtshof der Europäischen Union klärt in der Rechtssache N. S. 
und andere die Notwendigkeit, die Grundrechte im Rahmen von Überstellungen gemäß 
Dublin II zu wahren.

Dezember 

UN und Europarat
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1
Asyl, Einwanderung 
und Integration

Einige Fälle der Überstellung von Asylbewerbern im Rahmen der Dublin II-Verordnung gaben im Jahr 2011 
Anlass zur Besorgnis. Entsprechende Beschwerden wurden auch vor dem Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte (EGMR) und dem Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) vorgetragen. Mehrere EU-
Mitgliedstaaten haben ihre Asylverfahren reformiert. Während die besondere Situation beispielsweise 
von asylsuchenden Kindern auf EU-Ebene zunehmend anerkannt wurde, gibt es nach wie vor Hinweise auf 
allgemeine Mängel bei Asylverfahren, beispielsweise das Fehlenwirksamer Rechtsbehelfe. Im Zusammenhang 
mit Rückführungsverfahren hatten viele EU-Mitgliedstaaten Ende 2011 noch keine effizienten und unabhängigen 
Überwachungssysteme eingeführt. Für Migranten1 mit Aufenthaltsrecht wurde eine neue Europäische 
Agenda für die Integration von Drittstaatsangehörigen verabschiedet. Integration ist definiert als beidseitige 
Verantwortung, die sowohl die Aufnahmegesellschaft als auch die Migranten wahrnehmen müssen. Allerdings 
zeigen die Erfahrungen aus dem Jahr 2011, dass in verschiedenen Bereichen, beispielsweise Gesundheit, Bildung, 
Beschäftigung und Wohnen, nach wie vor Mängel bestehen.

Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklungen im Jahr 2011 
bei den politischen Strategien und Verfahren in der EU 
und in den Mitgliedstaaten in den Bereichen Asyl, Ein-
wanderung und Integration von Migranten. Es sollte 
zusammen mit Kapitel 2 gelesen werden (Grenzkon-
trollen und Visapolitik).

1.1. Asyl�

Im Jahr 2011 wurden in den 27 EU-Mitgliedstaaten 
301 000 Asylanträge gestellt. Verglichen mit 2010 ent-
spricht dies einem Anstieg um 42 000 Anträge. Euros-
tat schätzt ausgehend von den für 21 Mitgliedstaaten 
verfügbaren Daten zum Anteil der wiederholten Asyl-
bewerber, dass es sich dabei um ca. 90 % neue Bewer-
ber und 10 % wiederholte Bewerber handelte. Die 
Bewerber waren hauptsächlich Staatsangehörige der 
folgenden Länder: Afghanistan (28 000 bzw. 9 % der 
Gesamtzahl der Bewerber), Russland (18 200 bzw. 6 %), 

1 Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird in diesem 
Bericht auf die durchgehende Nennung der männlichen und 
weiblichen Form verzichtet. Es sind selbstverständlich beide 
Geschlechter gemeint.

Wichtige Entwicklungen in den Bereichen 
Asyl, Einwanderung und Integration:

 Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) erlässt 
wichtige Urteile zur Familienzusammenführung zur 
strafrechtlichen Inhaftierung von Migranten im 
Rückführungsverfahren, zum Recht auf wirksame 
Rechtsbehelfe in beschleunigten Asylverfahren sowie zur 
Überstellung von Asylbewerbern auf Grundlage der Dublin 
II-Verordnung.
 Die Große Kammer des EGMR erlässt ein Urteil in der Sache
M.S.S. gegen Belgien und Griechenland zur Anwendung der M.S.S. gegen Belgien und Griechenland zur Anwendung der M.S.S. gegen Belgien und Griechenland
Dublin II-Verordnung.
 Der Anwendungsbereich der Richtlinie betreffend die 
Rechtsstellung langfristig Aufenthaltsberechtigter wird auf 
Flüchtlinge und Personen mit subsidiärem Schutzstatus 
ausgedehnt.
 Inhaftierung ist nach wie vor die häufigste Maßnahme, um 
Migranten an einer Flucht zu hindern, obwohl die meisten 
EU-Mitgliedstaaten mittlerweile rechtliche Alternativen zur 
Inhaftierung geschaffen haben.
 Die Rechte von Migranten in einer irregulären Situation 
finden größere Beachtung; so verabschiedet beispielsweise 



Grundrechte: Herausforderungen und Erfolge im Jahr 2011

44

Pakistan (15 700 bzw. 5 %), Irak (15 200 bzw. 5 %) und 
Serbien (13 900 bzw. 5 %). Die meisten Anträge wur-
den in Frankreich gestellt (56 300 Anträge), gefolgt 
von Deutschland (53 300), Italien (34 100), Belgien 
(31 900), Schweden (29 700), dem Vereinigten König-
reich (26 400), Niederlande (14 600), Österreich 
(14 400), Griechenland (9 300) und Polen (6 900). Auf 
diese 10 EU-Mitgliedstaaten entfielen über 90 % der 
im Jahr 2011 registrieren Asylbewerber in der EU-27. Im 
Vergleich mit der Einwohnerzahl jedes Mitgliedstaats 
lagen die höchsten Quoten der registrierten Bewerber 
bei Malta (4 500 Bewerbungen pro Million Einwohner), 
Luxemburg (4 200), Schweden (3 200), Belgien (2 900) 
und Zypern (2 200).2

Die Bevölkerungsbewegungen von Nordafrika nach 
Europa, insbesondere im Zuge des arabischen Früh-
lings, und das Urteil des EGMR in der Rechtssache 
M.S.S. gegen Belgien und Griechenland zu Überstel Belgien und Griechenland zu Überstel Belgien und Griechenland -
lungen nach Griechenland im Rahmen der Dublin-II-Ver-
ordnung heizten die Debatte um die EU-Asylpolitiken 
im Jahr 2011 an. Die Verhandlungen zum EU-Asylpaket 
dauerten an. Die Änderung von vier Asylinstrumenten 
war Ende 2011 jedoch noch nicht abgeschlossen, so dass 
bis zum Ablauf der im Haager Programm und im Stock-
holmer Programm festgelegten Frist (Ende 2012) ledig-
lich noch 12 Monate verbleiben, um eine Einigung über 
ein gemeinsames europäisches Asylsystem (GEAS) zu 
erzielen.

In diesem Kapitel stellt die FRA vier ihrer Themenschwer-
punkte vor: Dublin II (Verordnung (EG) Nr. 343/2003 des 
Rates); Neuankömmlinge aus Nordafrika; Verhandlun-
gen zum Asylpaket; volle Aufnahme des Geschäfts-
betriebs des Europäischen Unterstützungsbüros für 
Asylfragen (EASO). Dieser Themenschwerpunkt ist 
ergänzend zum Jahresbericht des EASO zu betrachten, 

2 Eurostat (2011).

der eine detaillierte Übersicht über asylbezogene The-
men auf EU-Ebene bietet.3

Das Kapitel geht zudem auf die Bedeutung des Urteils 
des EGMR in der Rechtssache M.S.S. sowie des Urteils 
des EuGH zu Dublin II ein und untersucht in diesem 
Zusammenhang das Thema Asylverfahren und ins-
besondere das Recht auf wirksamen Rechtsbehelf 
gegen eine abschlägige Asylentscheidung in den 
EU-Mitgliedstaaten. Außerdem befasst sich das Kapitel 
mit umstrittenen Bestimmungen der Neufassung der 
Asylverfahren-Richtlinie und der Dublin-II-Verordnung 
in Bezug auf wirksame Rechtsbehelfe.4

1.1.1. Wesentliche Entwicklungen

Im Januar 2011 sprach die Große Kammer des EGMR 
ihr Urteil in der Rechtssache M.S.S. gegen Belgien und 
Griechenland. Die Rechtssache behandelte die von 
Belgien veranlasste Rückführung eines afghanischen 
Asylbewerbers nach Griechenland im Rahmen der 
Verordnung Dublin II. Der EGMR befand, dass sowohl 
Belgien als auch Griechenland gegen Artikel 3 (Verbot 
der unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung) 
und Artikel 13 (Recht auf wirksame Beschwerde) der 
Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) ver-
stoßen hatten. In der Folge dieses Urteils ging die Zahl 
der Rückführungen nach Griechenland im Rahmen der 
Dublin-II-Verordnung im Jahr 2011 erheblich zurück.5

Auch der EuGH überprüfte die Verantwortlichkeit der 
Mitgliedstaaten im Rahmen der Dublin-II-Verordnung 
und urteilte im Dezember in zwei ähnlichen Rechtssa-
chen, die von Irland und vom Vereinigten Königreich
vorgebracht wurden. Der Gerichtshof befand, dass 
Mitgliedstaaten davon absehen müssen, Asylsuchende 
nach der Dublin-II-Verordnung an ein Land zu überstel-
len, in dem für sie das ernsthafte Risiko einer unmensch-
lichen oder erniedrigenden Behandlung besteht.6 Der 
Gerichtshof stellte klar, dass unter Unionsrecht nicht 
angenommen werden könne, dass ein Mitgliedstaat 
die Grundrechte einhält. In seinem Urteil verweist der 
Gerichtshof ausführlich auf die Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union. Der hessische Verwaltungsge-
richtshof7 sowie der Verwaltungsgerichtshof von Sofia 

3 Weitere Informationen siehe: EASO, Annual Report for 2011 
(noch nicht veröffentlicht).

4 Europäische Kommission (2011a).
5 Im Jahr 2011 wurden laut dem Ministerium für Bürgerschutz 

55 Personen nach Griechenland rückgeführt, hauptsächlich 
aus Bulgarien (43), der Schweiz (5) und Ungarn (3).

6 Verbundene Rechtssachen C-411/10 (Vereinigtes Königreich), 
eingereicht vom Court of Appeal (England und Wales), NS/
Secretary of State for the Home Department und C-493/10 Secretary of State for the Home Department und C-493/10 Secretary of State for the Home Department
(Irland), eingereicht vom High Court (Irland), M. E. und 
andere/Refugee Applications Commissioner, Minister for 
Justice, Equality and Law Reform, 21. Dezember 2011.

7 EuGH, Kaveh Puid/Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, 
Rechtssache C-4/11, Ersuchen um eine Vorabentscheidung, 
eingereicht am 5. Januar 2011.

die Internationale Arbeitsorganisation (International 
Labour Organization, ILO) ein Übereinkommen sowie eine 
Empfehlung zu Hausangestellten, die sich auch auf Personen 
in irregulärer Situation erstrecken.
 Die Europäische Kommission unterbreitet neue Pläne 
zur Bereitstellung von EU-Mitteln für innerstaatliche 
Angelegenheiten, um für eine effektivere Verwendung der 
Mittel im Falle von Notsituationen an den Grenzen zu sorgen.
 Die Europäische Kommission leistet mit der Verabschiedung 
der Europäischen Agenda für die Integration von 
Drittstaatsangehörigen einen Beitrag zum Bemühen um ein 
besseres Verständnis und eine verstärkte Förderung der 
Integration.
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reichten im Januar bzw. Oktober 2011 ebenfalls je eine 
Rechtssache mit weiter gefassten Fragen in Bezug auf 
Dublin II ein. Bis Ende 2011 war noch keine Anhörung in 
diesen beiden Rechtssachen angesetzt worden.

Die Europäische Kommission hatte im Jahr 2008 bereits 
einen formellen Mechanismus zur Aufschiebung von 
Überstellungen nach Dublin II in Mitgliedstaaten vorge-
schlagen, in denen Asylanträge nicht korrekt beurteilt 
werden können und der gewährte Grad der Sicherheit 
unzureichend ist.8 Ende 2011 wurde eine politische Eini-
gung erzielt, mit der zur Ablösung des früheren Not-
fallmechanismus ein Frühwarn-, Bereitschafts- und 
Krisenmanagementmechanismus eingerichtet werden 
sollte, der Überstellungen nach Dublin II formell auf-
schieben würde, falls ernsthafte Mängel im Asylsystem 
festgestellt werden.

Neuankömmlinge in Verbindung mit den Ereignissen 
und Konflikten in Nordafrika standen im Mittelpunkt 
der öffentlichen Debatte zum Thema Asyl (die Daten 
zu Neuankömmlingen sind Kapitel 2 zu entnehmen). 
Der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Natio-
nen (UNHCR) hat betont, dass es sich bei vielen der 
60 000 Ankömmlinge aus Tunesien und Libyen zwar 
um Wirtschaftsmigranten handelt, dass jedoch auch 
ein erheblicher Anteil von Personen schutzbedürftig 
ist.9 Die EU bezeichnete die Neuankünfte aus Nordaf-
rika jedoch nicht als „Massenzustrom von Vertriebenen 
aus Drittländern“, was zur Anwendung eines EU-Inst-
ruments, der „Richtlinie für die Gewährung vorüberge-
henden Schutzes“10 im Falle eines Massenzustroms von 
Vertriebenen, geführt hätte. Die Arbeiten zur Schaf-
fung eines GEAS schritten im Jahr 2011 weiter voran. 
Auf Gesetzgebungsseite wurden einige Fortschritte 
erzielt. Zum einen wurde die Daueraufenthaltsricht-
linie (2003/109/EG) im Mai 2011 auf Personen, die 
internationalen Schutz genießen, ausgeweitet.11 Zum 
anderen wurde am 13. Dezember die Neufassung der 
Anerkennungsrichtlinie veröffentlicht, die festlegt, wer 
Anspruch auf internationalen Schutz hat, und die Rechte 
und Pflichten dieser Personen regelt.12 Die geänderte 
Richtlinie setzt sich stärker für das Wohl des Kindes 
ein und konzentriert sich mehr auf geschlechtsspezi-
fische Formen der Verfolgung. Sie schreibt vor, dass 
geschlechtsspezifische Aspekte, z. B. die Geschlecht-
sidentität, angemessen berücksichtigt werden, wenn 
die Zugehörigkeit einer Person zu einer bestimmten 
sozialen Gruppe bestimmt wird. Lesben, Schwule, Bise-
xuelle und Transgender-Personen (LGBT-Personen), die 
in der EU Asyl suchen, werden somit in einer Zeit bes-
ser geschützt, in der LGBT-Personen oftmals Vorurtei-

8 Europäische Kommission (2008), Artikel 31.
9 UNHCR (2011a).
10 Richtlinie 2001/55/EG des Rates, ABl. L 212 vom 7.8.2001, 

S. 12.
11 Richtlinie 2011/51/EU, ABl. L 132 vom 19.5.2011, S. 1.
12 Richtlinie 2011/95/EU, ABl. L 337 vom 20.12.2011, S. 9.

len und Diskriminierung ausgesetzt sind, wie eine im 
Jahr 2011 veröffentlichte Studie (Fleeing homophobia: 
Asylum claims related to sexual orientation and gender 
identity in Europe) belegte. Diese Studie wurde vom 
Europäischen Flüchtlingsfonds und dem Niederländi-
schen Ministerium für Inneres und Königreichsbezie-
hungen finanziert. Die geänderte Richtlinie gleicht 
zudem den Inhalt der Rechte der Personen mit sub-
sidiärem Schutzstatus und Flüchtlingen in Bezug auf 
den Familienverband, medizinische Versorgung und 
Beschäftigung an.

Die Europäische Kommission legte zudem auf der 
Grundlage von Rückmeldungen aus den Verhandlungen 
über die im Jahr 2009 vorgelegten Neufassungsvor-
schläge je einen überarbeiteten Vorschlag zur Ände-
rung der Richtlinie über Aufnahmebedingungen und 
der Asylverfahrensrichtlinie vor.13 Die Verhandlungen 
zu diesen beiden Instrumenten sowie die Neufassungs-
vorschläge für die Änderung der Dublin-II-Verordnung 
und der EURODAC-Richtlinie14 dauerten zum Ende des 
Berichtszeitraums jedoch noch an.

Die griechische Regierung wandte sich mit einem 
schriftlichen Hilfeersuchen an den Exekutivdirektor des 
EASO. Am 1. April wurde vereinbart, Asyl-Unterstüt-
zungsteams nach Griechenland zu entsenden.15 Die Mit-
teilung der Europäischen Kommission über verstärkte 
EU-interne Solidarität im Asylbereich, die am Ende des 
Berichtszeitraums veröffentlicht wurde, sieht für das 
EASO eine wichtige Rolle vor.16 Laut seiner Gründungs-
verordnung besteht die Rolle des EASO in Folgendem: 
Erleichterung und Koordinierung der Zusammenarbeit 
zwischen den Mitgliedstaaten; Beitrag zur Umsetzung 
des gemeinsamen europäischen Asylsystems; Leis-
tung von Notfallunterstützung für Mitgliedstaaten, die 
besonderem Druck ausgesetzt sind, unter anderem 
durch die Koordinierung von Asyl-Unterstützungsteams 
(ein Pool aus Sachverständigen, Sachbearbeitern und 
Dolmetschern aus den Mitgliedstaaten), die kurzfristig 
in Krisensituationen entsendet werden können; Unter-
stützung der Neuansiedlung und Umsiedlung; Unter-
stützung der auswärtigen Dimension der Asylpolitik. 
Das EASO nahm am 19. Juni17 seinen vollen Geschäfts-
betrieb auf, und im Dezember trat zum ersten Mal der 
Beirat, bestehend aus dem EASO und Organisationen 
der Zivilgesellschaft, zusammen.

13 Europäische Kommission (2011a); Europäische Kommission 
(2011b).

14 Rat der Europäischen Union (2011).
15 Malmström, C. (2011).
16 Europäische Kommission (2011c).
17 Artikel 54 der Verordnung (EU) Nr. 439/2010, ABl. L 132 vom 

29.5.2010.
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1.1.2. Asylverfahren: Zugang zu einem 
wirksamen Rechtsbehelf

Im Jahr 2011 wurden in den 27 EU-Mitgliedstaaten 
237 400 Entscheidungen über Asylanträge in erster 
Instanz getroffen. Bei drei Vierteln der Entscheidun-
gen in erster Instanz im Jahr 2011 (177 900) handelte es 
sich um Ablehnungen. 29 000 Bewerbern (12 %) wurde 
Flüchtlingsstatus zuerkannt, 21 400 (9 %) fielen unter 
den subsidiären Schutzstatus, und 9 100 (4 %) erhielten 
einen Aufenthaltstitel aus humanitären Gründen.18

Sechs EU-Mitgliedstaaten19 haben ihre Asylverfahren zwi-
schen November 2010 und Dezember 2011 geändert. In 
fünf Mitgliedstaaten wurden Änderungen in Bezug auf 
das Einlegen von Rechtsbehelfen eingeführt, bei denen 
die Verfahrensgarantien in einigen Fällen erweitert und 
in anderen Fällen eingeschränkt wurden. Griechenland
führte wieder ein Rechtsbehelfsverfahren ein und räumte 
dem Hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen 
das Recht ein, vor den Verwaltungsgerichten in Flücht-
lings- und Asylbewerberfällen zu intervenieren. Slowe-
nien verlängerte die Fristen für Rechtsbehelfe. Ungarn
führte weitere Ausnahmen zum automatischen Schutz 
vor Abschiebung nach dem Einlegen eines Rechtsbehelfs 
ein. Bulgarien änderte andere Elemente des Prüfprozes-
ses. Dänemark straffte seine Verfahren in erster Instanz, 
um die Bearbeitungszeiten zu verkürzen, ohne die Quali-
tät der Entscheidungen zu beeinträchtigen.

In Bezug auf Asyl- und Ausweisungsfälle hat der EGMR 
immer wieder betont, dass die Wirksamkeit eines 
Rechtsbehelfs im Sinne von Artikel 13 angesichts der 
nicht wiedergutzumachenden Schäden, die bei Folter 
oder Misshandlung eintreten können, unabhängig und 
besonders gründlich zu prüfen ist.20 Außerdem hat der 
EGMR festgelegt, dass die betroffene Person grund-
sätzlich Zugang zu einem Rechtsbehelf haben sollte, 
der sie während des zugehörigen Verfahrens vor der 
Abschiebung schützt.21

Dieser Unterabschnitt weist unter Berücksichtigung der 
Auswirkungen des M.S.S.-Urteils auf mögliche Lücken 
zwischen den Anforderungen des EGMR und der Praxis 

18 Eurostat (2012).
19 Bulgarien, Änderung des Asyl- und Flüchtlingsgesetzes, 

20. Mai 2011; Griechenland, Präsidialerlass 114/2010 
(OG A’ 195/22.11.2010), Gesetz 3900/2010 (OG A 213/17.12.2010); 
Italien, Gesetzesverordnung, 1. September 2011; Österreich, 
Änderung des Fremdenrechts, 2011; Slowenien, Gesetz 
zur Änderung des Gesetzes über internationalen Schutz, 
23. November 2010; Ungarn, Gesetz Nr. LXXX von 2007 zum 
Asyl, geändert durch Gesetz Nr. CXXXV von 2010.

20 EGMR, Shamayev und andere/Georgien und Russland, Shamayev und andere/Georgien und Russland, Shamayev und andere/Georgien und Russland
Nr. 36378/02, 12. April 2005; EGMR, Jabari/Türkei, Jabari/Türkei, Jabari/Türkei
Nr. 40035/98, 11. Juli 2000.

21 EGMR, � onka/Belgien, Nr. 51564/99, 5. Februar 2002: 
Gebremedhin [Gaberamadhien]/Frankreich, Nr. 25389/05, 
26. April 2007; EGMR, M.S.S./Belgien und Griechenland, 
Nr. 30696/09, 21. Januar 2011.

in den EU-Mitgliedstaaten in Bezug auf das Recht auf 
einen wirksamen Rechtsbehelf hin. Hierzu werden die 
geltenden Fristen für das Einlegen von Rechtsbehelfen 
und die Bestimmungen für das Bleiberecht im Gast-
land während des Rechtsbehelfsverfahrens analysiert. 
Die Analyse befasst sich mit regulären Asylverfahren, 
beschleunigten Verfahren sowie Überstellungsent-
scheidungen, die nach der Dublin-II-Verordnung getrof-
fen werden.

1.1.3. Reguläre Fristen für Rechtsbehelfe

In Bezug auf reguläre Asylverfahren gab es im Jahr 2011 
nur wenige Änderungen. Die Fristen für das Einlegen 
eines Rechtsbehelfs reichten weiterhin von fünf Tagen 
für inhaftierte Bewerber im Vereinigten Königreich
bis zu zwei Monaten in Spanien. Griechenland führte 
Ende 2010 wieder ein Rechtsbehelfsverfahren ein, 
gemäß dem Rechtsbehelfe binnen 30 Tagen einge-
legt werden müssen. Am Ende des Berichtszeitraums 
verfügte die Hälfte der in Abbildung 1.1 aufgeführten 
Länder über Fristen von rund zwei Wochen. Sieben 
EU-Mitgliedstaaten nennen einen Monat als Zeitrahmen 
zwischen der Bekanntgabe einer abschlägigen Entschei-
dung und dem Ende der Frist, bis zu der Bewerber einen 
Rechtsbehelf einlegen müssen. Drei Länder (Belgien, 
Italien und das Vereinigte Königreich) setzen inhaftier-
ten Bewerbern kürzere Fristen. Solche kurzen Fristen 
können für inhaftierte Bewerber sehr heikel sein, die 
eine Prüfung ihrer Asylentscheidung wünschen, da sie 
in der Regel überdurchschnittlich große Schwierigkeiten 
beim Zugang zu Informationen, zu Prozesskostenhilfe 
und zu sprachlicher Unterstützung haben. Abbildung 1.1 
zeigt eine Übersicht über die Fristen für Rechtsbehelfe 
mit Stand vom 31. Dezember 2011.

In den in Abbildung 1.1 dargestellten Ländern außer 
in Estland, in Italien, in der Slowakei und in Spanien
ist ein abgewiesener Bewerber automatisch vor einer 
Abschiebung geschützt, bis das Gericht den Rechtsbe-
helf geprüft hat bzw., wenn kein Rechtsbehelf eingelegt 
wurde, bis die Frist zum Einlegen eines Rechtsbehelfs 
verstrichen ist.22 In Estland und Spanien wird durch 
Einlegen eines Rechtsbehelfs gegen eine abschlägige 
Entscheidung deren Durchführung nicht ausgesetzt, da 

22 Das Kapitel „Quellennachweise“ enthält die nationalen 
Rechtsvorschriften zum automatischen Bleiberecht während 
regulärer Asylverfahren.
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eine Aufschiebung separat beantragt werden muss.23 In 
Italien verhindern Rechtsbehelfe, die von Antragstel-
lern eingelegt werden, die beim irregulären Eindringen 
in das Land oder aufgrund des irregulären Aufenthalts 
im Land in Haft genommen wurden, die Durchsetzung 
der Abschiebung nicht, da auch hier eine Aussetzung 
separat zu beantragen ist und von Fall zu Fall beschie-
den wird.24 In der Slowakei ist keine automatische Aus-

23 In Estland führt ein gegen eine Ablehnung des Asylantrags 
eingelegter Rechtsbehelf nicht zu deren Aufschiebung. Der 
Entscheidung über die Ablehnung des Asylantrags ist eine 
Aufforderung zum Verlassen des Staatsgebiets beigefügt 
(Artikel 25 Absatz 2 des Gesetzes über die Gewährung von 
internationalem Schutz für Fremde). Nach dem 17. Tag der 
Ausstellung dieser Aufforderung vollstrecken die Behörden 
diese (Artikel 8 des Gesetzes über die Pflicht zum Verlassen 
und das Verbot der Einreise), sofern das Verwaltungsgericht 
die Durchführung nicht aufgeschoben hat (Artikel 26 des 
Gesetzes über die Gewährung von internationalem Schutz 
für Fremde). In Spanien sieht Artikel 29 Absatz 2 von 
Gesetz 12/2009 vor, dass zusammen mit dem Rechtsbehelf 
ein Antrag auf Aufschiebung zu stellen ist. Ein solcher 
Antrag wird automatisch als Antrag auf eine dringende 
Vorsorgemaßnahme (im Sinne von Artikel 135 des Gesetzes 
über die Verwaltungsgerichtsbarkeit) bearbeitet. Eine 
Entscheidung über die Gewährung einer Aussetzung wird 
binnen 3 Tagen geschlossen.

24 Italien, Artikel 35 der Gesetzesverordnung Nr. 25 vom 
28. Januar 2008, geändert durch Artikel 19 Absatz 4 der 
Gesetzesverordnung vom 1. September 2011.

setzung der Abschiebung vorgesehen, beispielsweise, 
wenn der Bewerber für ein besonders schweres Ver-
brechen verurteilt wurde oder aus triftigen Gründen als 
Gefahr für die Sicherheit des Landes betrachtet werden 
kann.25

1.1.4. Beschleunigte Verfahren

Auch im Jahr 2011 ermöglichten die meisten Asylsys-
teme in der EU, dass bestimmte Anträge in beschleunig-
ten Verfahren bearbeitet werden. Solche Verfahren sind 
im Allgemeinen für betrügerische oder offensichtlich 
unbegründete Anträge vorgesehen, obwohl sie biswei-
len allgemeiner angewendet werden. Beschleunigte 
Verfahren zeichnen sich durch weniger Schutzmecha-
nismen aus, einschließlich in der Regel kürzerer Fris-
ten für das Einlegen von Rechtsbehelfen. Am Ende des 
Berichtszeitraums sah die Hälfte der EU-Mitgliedstaaten 
beschleunigte Verfahren mit kürzeren Fristen zum Ein-
legen von Rechtsbehelfen vor (siehe Staaten in Abbil-
dung 1.2). In drei dieser Mitgliedstaaten (Deutschland, 

25 Slowakei, Artikel 21 des Asylgesetzes. Siehe 
auch Polen, Artikel 108 und 130 Absatz 3 der 
Verwaltungsprozessordnung.

Abbildung� 1.1:� Fristen für das Einlegen von Rechtsbehelfen (reguläres Asylverfahren) in Tagen, nach Land
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Hinweise:  In Wochen oder Monaten angegebene Fristen wurden in sieben bzw. 30 Tage umgerechnet. Die Tabelle gibt jedoch 
nicht alle Einzelheiten wieder, z. B., ob es sich bei „Tagen“ um Werk- oder Kalendertage handelt. Dänemark ist 
nicht enthalten, da alle abschlägigen Entscheidungen automatisch geprüft werden (Ausländergesetz, Artikel 53a 
Absatz 1). In Belgien, Italien und im Vereinigten Königreich gelten für inhaftierte Bewerber andere Fristen. In den 
Niederlanden gibt es zudem zwei unterschiedliche Fristen: eine für allgemeine Verfahren („allg. Verfahren“) und eine 
für erweiterte Verfahren („erw. Verfahren“).

Quelle:    Nationale Gesetzgebung mit Stand 31. Dezember 2011; die nationalen Rechtsvorschriften in Bezug auf Fristen für das 
Einlegen von Rechtsbehelfen (reguläres Asylverfahren) sind dem Kapitel „Quellennachweise“ zu entnehmen



Grundrechte: Herausforderungen und Erfolge im Jahr 2011

48

Slowakei und Teile der Tschechischen Republik)26 hat-
ten die Bewerber kein automatisches Bleiberecht im 
Gastland während des Rechtsbehelfsverfahrens, da dies 
nur von Fall zu Fall gewährt werden konnte, in der Regel 
auf Antrag (siehe Abbildung 1.2).

In vier anderen Ländern (Estland, Finnland, Frankreich
und Schweden) ist die Frist für das Einlegen von Rechts-
behelfen gegen eine Entscheidung im beschleunigten 
Verfahren die gleiche wie bei einem regulären Verfah-
ren, jedoch wird das Bleiberecht im Land während des 
Rechtsbehelfsverfahrens nicht automatisch, sondern 
von Fall zu Fall nach einer Prüfung durch das Gericht 
gewährt. Darüber hinaus prüfte der EGMR kurz nach 
dem Berichtszeitraum den Fall eines Asylbewerbers aus 
Darfur, der vor Abschluss des Rechtsbehelfsverfahrens 
aus Frankreich abgeschoben wurde. Der EGMR erkannte 
auf einen Verstoß gegen Artikel 13 (Recht auf wirksame 
Beschwerde) in Verbindung mit Artikel 3 (Verbot der 
unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung).27

26 In der Tschechischen Republik gibt es gemäß Artikel 32 
Absatz 3 des Asylgesetzes im Fall von Entscheidungen bei 
sicheren Herkunftsstaaten oder sicheren Drittstaaten keine 
automatische Aufschiebung (jedoch ist die automatische 
aufschiebende Wirkung in anderen offensichtlich 
unbegründeten Fällen im Sinne von Artikel 16 vorgesehen).

27 EGMR, I. M./Frankreich, Nr. 9152/09, 2. Februar 2012.

In den Niederlanden, Österreich und Ungarn werden 
alle Anträge zunächst einer vorläufigen Bewertung 
unterzogen. Für die Anträge, über die nicht im Rahmen 
der ersten Prüfung entschieden werden kann, wird ein 
erweitertes Asylverfahren durchgeführt. Die Fristen 
zum Einlegen von Rechtsbehelfen gegen Entscheidun-
gen, die in der ersten Prüfungsphase getroffen werden, 
sind mit 3 bis 14 Tagen verhältnismäßig kurz.28 Nur in 
Ungarn wird das Bleiberecht automatisch gewährt.29 In 
den Niederlanden muss die Person eine einstweilige 
Maßnahme zur Aufschiebung der Abschiebung bean-
tragen. In Österreich kann das Bundesasylamt das 
Bleiberecht aufheben, wenn es dies für den jeweiligen 
Fall als angemessen erachtet. Wenn einer Person das 
Bleiberecht entzogen wird, kann sie den Asylgerichts-
hof auffordern, die Aufhebung zu prüfen und ihr das 
Bleiberecht wieder zu gewähren.30

28 Niederlande, Ausländergesetz, Artikel 69 Absatz 2; 
Österreich, Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz, 
Paragraf 63 Absatz 5; Ungarn, Gesetz Nr. LXXX von 2007 zum 
Asyl, Artikel 53 Absatz 3.

29 Ungarn, Gesetz Nr. LXXX von 2007 zum Asyl, Artikel 53 
Absatz 3.

30 Niederlande, Ausländergesetz, Artikel 82 Absatz 2; 
Niederlande, Allgemeines Verwaltungsgesetz, Artikel 8 
Absatz 81; Österreich, Asylgesetz, Paragraf 36 Absätze 1 und 
2 sowie Paragraf 38.

Abbildung� 1.2:�  Fristen für das Einlegen von Rechtsbehelfen und das Bleiberecht (beschleunigtes Verfahren) in 
Tagen, 13 EU-Mitgliedstaaten und Kroatien
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Hinweise:   In Wochen oder Monaten angegebene Fristen, wurden in sieben bzw. 30 Tage umgerechnet. Die Tabelle gibt 
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Quelle:    Nationale Gesetzgebung mit Stand 31. Dezember 2011; die nationalen Rechtsvorschriften in Bezug auf Fristen 
für das Einlegen von Rechtsbehelfen und das Bleiberecht (beschleunigtes Asylverfahren) sind dem Kapitel 
„Quellennachweise“ zu entnehmen
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1.1.5. Dublin II

Verfahren nach der Dublin II-Verordnung sehen offen-
bar weniger Schutzfunktionen und kürzere Fristen für 
Rechtsbehelfe vor als alle anderen Verfahren. Fünf 
EU-Mitgliedstaaten (Belgien, Frankreich,Griechenland, 
Italien und Slowenien) haben ihre Dublin-Verfahren im 
Jahr 2011 geändert. Nach dem Urteil des EGMR in der 
Sache M.S.S. führte beispielsweise Belgien die Mög-
lichkeit ein, in außerordentlich dringenden Fällen einen 
Antrag auf Aufschiebung einer Ausweisung zu stellen.

Ende 2011 sah das Rechtssystem von fünf EU-Mitglied-
staaten keine Möglichkeit vor, eine Überstellung durch 
ein befasstes Gericht aufschieben zu lassen. Des Wei-
teren konnten in Dänemark keine Rechtsmittel gegen 
eine Entscheidung gemäß der Dublin II-Verordnung gel-
tend gemacht werden, und im Vereinigten Königreich
waren keine Rechtsbehelfe innerhalb des Landes gegen 
Dublin II-Entscheidungen möglich.

In anderen Mitgliedstaaten kann wiederum eine auf-
schiebende Wirkung im Rahmen der Einzelfallprüfung 
zugesprochen werden. Wobei allerdings in einigen 
Fällen die Einspruchsfristen nach wie vor extrem kurz 
sind – etwa in Rumänien (zwei Tage) oder Ungarn (drei 
Tage). In sechs Mitgliedstaaten bewirkt ein Rechtsbe-
helf eine automatische Aufschiebung der Überstellung.

Die vorgeschlagene Überarbeitung der EU-Rechtsvor-
schriften zu Dublin II und zu Asylverfahren (die noch 
andauert) bietet die Gelegenheit, einige der vorste-
hend beschriebenen Verfahrensmängel zu beheben. 
Artikel 19 Absatz 2 und Artikel 20 Absatz 1 der Dub-
lin-II-Verordnung sehen vor, dass Entscheidungen über 
die Überstellung eines Bewerbers an den zuständigen 
Mitgliedstaat einer Überprüfung unterzogen wer-
den können. Das Bleiberecht wird nicht automatisch 
gewährt, jedoch können die Gerichte von Fall zu Fall 
entscheiden, die Durchführung aufzuschieben, wenn 
das innerstaatliche Recht dies zulässt. In ihrem Vor-
schlag von 2009 zur Änderung der Dublin-II-Verordnung 
schlägt die Europäische Kommission vor, die Wirksam-
keit von Rechtsbehelfen gegen abschlägige Überstel-
lungsentscheidungen zu stärken, indem das prüfende 
Gericht verpflichtet wird, binnen sieben Tagen über die 
Aufschiebung der Überstellung zu entscheiden.31

Vorgeschlagene Änderungen an der Asylverfah-
ren-Richtlinie32 betreffen auch das Recht auf einen 
wirksamen Rechtsbehelf (Artikel 39 der derzeitigen 
Richtlinie). Unter anderem schlägt die Europäische 
Kommission vor, dass die Fristen „angemessen“ sein 
sollen und „den Zugang eines Antragstellers zu einem 

31 Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2008).
32 Kommission der Europäischen Gemeinschaften (2009).

Abbildung 1.3:�  Fristen für das Einlegen von Rechtsbehelfen und aufschiebende Wirkung (Dublin-Verfahren) in 
Tagen, nach Ländern
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Hinweise:  Sofern die Fristen in Wochen oder Monaten angegeben sind, wurden sie in 7 bzw. 30 Tagen umgerechnet. In Dänemark   Sofern die Fristen in Wochen oder Monaten angegeben sind, wurden sie in 7 bzw. 30 Tagen umgerechnet. In Dänemark   
und im Vereinigten Königreich stehen keine Rechtsbehelfe (innerhalb des Landes) gegen Dublin II-Entscheidungen zur 
verfügung. In Malta werden alle Entschediungen gemäß der Dublin II-Verordnung automatisch geprüft.

Quelle:    Auf der Grundlage des jeweiligen nationalen rechts; die nationalen Rechtsvorschriften in Bezug auf Fristen fur das Einlegen     Auf der Grundlage des jeweiligen nationalen rechts; die nationalen Rechtsvorschriften in Bezug auf Fristen fur das Einlegen     
von Rechtsbehelfen und der aufschiebenden Wirkung (Dublin-Verfahren) sind den „Quellennachweisen“ zu entnehmen
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wirksamen Rechtsbehelf nach Absatz 1 weder unmög-
lich machen noch übermäßig erschweren“ sollen. 
Außerdem sollte das Bleiberecht im Gastland während 
des Rechtsbehelfsverfahrens in der Regel automatisch 
gelten. Bei beschleunigten Verfahren oder bestimmten 
Unzulässigkeitsentscheidungen können Ausnahmen 
angewendet werden, sofern das Gericht befugt ist, 
das Bleiberecht von Fall zu Fall zu gewähren. Im Fall 
von Verfahren an der Grenze sind keine Ausnahmen 
zulässig. Ein geänderter Vorschlag, den die Kommission 
im Juli vorlegte, behält die meisten dieser Änderun-
gen bei, lässt jedoch mehr Situationen zu, in denen ein 
Antrag im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens 
und damit ohne automatisches Bleiberecht während 
des Rechtsbehelfsverfahrens bearbeitet werden kann. 
Außerdem sieht er die Möglichkeit eines nicht automa-
tischen Bleiberechts vor, wenn ein reguläres Verfahren 
angewendet wird, sofern ein Grund zur Beschleunigung 
des Verfahrens vorliegt.33

Kurze Fristen für das Einlegen von Rechtsbehelfen 
beeinträchtigen die Qualität dieses Rechts. Sie erschwe-
ren das Einlegen von Rechtsbehelfen oder verhindern 
es sogar. In der Vergangenheit haben Verfassungsge-
richte in Österreich und in der Tschechischen Repu-
blik Fristen von zwei bzw. sieben Tagen für zu kurz 
erachtet.34 Im Gegenzug befand der EuGH, dass „eine 
Frist von 15 Tagen für die Vorbereitung und Einreichung 
eines Rechtsbehelfs im Grundsatz nicht tatsächlich 
unzureichend, sondern gegenüber den berührten Rech-
ten und Belangen angemessen und verhältnismäßig“ 
erscheint.35 Es ist zwar schwierig, eine Mindestfrist 
festzulegen, bei deren Unterschreitung ein Recht auf 
das Einlegen eines Rechtsbehelfs keinen Sinn mehr 
hätte, jedoch ist es fraglich, ob Fristen von lediglich 
ein paar Tagen im Sinne von Artikel 13 der EMRK und 
Artikel 47 der Charta der Grundrechte (die beide das 
Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf einräumen) 
als annehmbar gelten können. Dies ist insbesondere der 
Fall, wenn es bei der Gewährung von Rechtsbeistand 
und sprachlicher Unterstützung Lücken gibt, was eine 
rechtzeitige Vorbereitung des Rechtsbehelfs erschwert. 
Ähnliches gilt, wenn es unmöglich oder unrealistisch ist, 
ein Bleiberecht gewährt zu bekommen, bis das Gericht 
den Rechtsbehelf überprüft hat.

33 Europäische Kommission (2011a).
34 Österreich, Österreichischer Verfassungsgerichtshof, 

Entscheidung zu G31/98, G79/98, G82/98, G108/98 vom 
24. Juni 1998 über die Abschaffung einer Zweitagesfrist; 
Tschechische Republik, Verfassungsgericht der 
Tschechischen Republik (Ústavní soud � eské republiky), 
Entscheidung Nr. 9/2010 Coll., die im Januar 2010 in Kraft trat 
und eine Siebentagesfrist abschaffte.

35 EuGH, Rechtssache C-69/10, Brahim Samba Diouf/Ministre 
du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration.

1.2. Einwanderung
Im Jahr 2011 brachte die Kommission drei Mitteilungen 
ein: eine zur Migration36, eine über den Dialog mit den 
Ländern des südlichen Mittelmeerraums über Migra-
tion, Mobilität und Sicherheit37 und eine über einen 
Gesamtansatz für Migration und Mobilität38. In dem 
Paket werden die Verstärkung der Grenzkontrollen, die 
Fertigstellung des gemeinsamen europäischen Asylsys-
tems (GEAS), der Austausch von vorbildlichen Verfahren 
zur erfolgreichen Integration von Migranten39 und ein 
strategischer Ansatz für Beziehungen zu Drittländern 
im Hinblick auf Migration, einschließlich Dialogen zu 
Mobilitätspartnerschaften, vorgeschlagen.

Die Bedenken der EU-Organe hinsichtlich der mittel-
fristigen demografischen Herausforderungen für die EU 
sowie hinsichtlich der Tatsache, dass den Herausforde-
rungen mit legaler Migration begegnet wird, nehmen 
immer mehr zu.40 Am 14. Oktober nahm das Europäische 
Parlament einen Bericht zum demografischen Wandel 
und dessen Folgen auf die künftige Kohäsionspolitik 
der EU an.41

Im Hinblick auf diese Bedenken befasst sich dieser 
Abschnitt zunächst mit den erzielten Fortschritten bei 
der Förderung der legalen Migration in die EU. Anschlie-
ßend wird auf die Rechte von Migranten in einer irre-
gulären Situation eingegangen, ein Bereich, in dem die 
FRA im Jahr 2011 viel Arbeit geleistet hat. Außerdem gibt 
dieser Abschnitt einen Überblick über die Umsetzung 
von zwei Schutzmaßnahmen in der Rückführungsricht-
linie (2008/115/EG):42die Einführung von Alternativen 
zur Inhaftnahme und die Schaffung eines wirksamen 
Systems zur Überwachung von zwangsweisen Rück-
führungen ein Jahr nach Ablauf der Umsetzungsfrist.

1.2.1. Legale Migration

Die wachsende Anerkennung der Tatsache, dass die 
europäische Wirtschaft Wanderarbeitnehmer benötigt, 
brachte in diesem Bereich einige Entwicklungen bei den 
EU-Rechtsvorschriften mit sich. Ende des Jahres wurde 
die Richtlinie über die kombinierte Aufenthalts-/Arbeits-
erlaubnis formell verabschiedet.43 Die Richtlinie verein-
facht die Migrationsverfahren und gewährleistet, dass 
Arbeitnehmer aus Nicht-EU-Ländern, die sich rechtmäßig 

36 Europäische Kommission (2011d).
37 Europäische Kommission (2011e).
38 Europäische Kommission (2011f).
39 Europäische Kommission (2011g).
40 Europäische Kommission (2011d), S. 3 und S. 16.
41 Europäisches Parlament (2011a).
42 Richtlinie 2008/115/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 16. Dezember 2008, ABl. L 348 vom 
24. Dezember 2008, S. 98.

43 Richtlinie 2011/98/EU des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 13. Dezember 2011, ABl. L 343 vom 
23. Dezember 2011.
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in einem Mitgliedstaat aufhalten, ein „gemeinsames 
Bündel von Rechten“ erhalten, das sie mit den Bür-
gern des entsprechenden Mitgliedstaats gleichstellt, 
z. B. durch die Anerkennung von beruflichen Bildungs-
abschlüssen und Zugang zu den Systemen der sozialen 
Sicherheit. Die Richtlinie stellt einen kleinen, aber wich-
tigen Schritt in Richtung einer gemeinsamen europäi-
schen Politik der Wirtschaftsmigration dar. Außerdem 
wurde die Verordnung Nr. 1231/2010 verabschiedet, die 
den Geltungsbereich der für EU-Bürger geltenden Sys-
teme der sozialen Sicherheit auf Drittstaatsangehörige 
ausdehnt, die innerhalb der EU umziehen.44

Die Verhandlungen über die Vorschläge für eine Richt-
linie zu Saisonarbeitnehmern und eine Richtlinie zu 
konzerninternen Entsendungen dauerten während des 
Berichtszeitraums an.45 Die Richtlinie zu Saisonarbeit-
nehmern sieht die Möglichkeit einer regulären Zuwan-
derung von gering qualifizierten Arbeitskräften vor und 
eröffnet, sofern sie verabschiedet wird, die Gelegen-
heit, Unregelmäßigkeiten an der Arbeitsstelle und damit 
indirekt die Verletzung von Grundrechten zu reduzieren. 
Der Vorschlag zu konzernintern entsandten Arbeitneh-
mern enthält eine Reihe klarer verfahrensbezogener 
Rechte sowie Garantien in Bezug auf die Entlohnung, 
Arbeitsbedingungen und andere Rechte zum Schutz 
künftiger konzernintern entsandter Arbeitnehmer 
gegen ungerechte/unzureichende Arbeitsbedingun-
gen sowie zur Gewährleistung einer fairen Behandlung.

AKTIVITÄT DER FRA

Fehlende Arbeits- und 
Aufenthaltserlaubnis erhöht 
Ausbeutungsrisiko
Ein Bericht der FRA aus dem Jahr 2011 zur 
Situation von Migranten, die als Hausangestellte 
arbeiten, in 10 EU-Mitgliedstaaten zeigt, dass das 
Fehlen einer Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis 
deren Ausbeutungsrisiko erhöht. Dabei kamen 
erschreckende Berichte über den Missbrauch von 
Hausangestellten ans Licht. Der Bericht untersucht 
in Form von Interviews mit Migranten und 
Vertretern von Hilfsorganisationen die erhöhten 
Risiken des Missbrauchs und der Ausbeutung, 
denen diese Arbeitnehmer ausgesetzt sind. Dabei 
handelt es sich fast ausschließlich um Frauen, 
deren Angst vor Entdeckung und Abschiebung sie 
daran hindert, ihre Rechte in Anspruch zu nehmen, 
sei es in Bezug auf medizinische Versorgung oder 
die Beanspruchung nicht gezahlter Löhne.
Weitere Informationen: FRA (2011d).

44 Verordnung (EU) Nr. 1231/2010 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom vom 24. November 2010, ABl. L 344 vom 
29.12.2010, S. 1.

45 Europäische Kommission (2010).

Berichte der Europäischen Kommission zu drei vorhan-
denen Richtlinien deckten zahlreiche Lücken auf, die 
mit den Grundrechten in Verbindung stehen. In dem 
Bericht über die Anwendung der Richtlinie 2004/114/EG 
des Rates über die Zulassung von Drittstaatsangehöri-
gen zur Absolvierung eines Studiums oder zur Teilnahme 
an einem Schüleraustausch, einer unbezahlten Ausbil-
dungsmaßnahme oder einem Freiwilligendienst46 wurde 
darauf hingewiesen, dass die Mitgliedstaaten verfah-
renstechnische Garantien und Transparenzgrundsätze 
anwenden müssen. Ein zweiter Bericht über die Anwen-
dung der Richtlinie 2003/109/EG des Rates betreffend 
die Rechtsstellung der langfristig aufenthaltsberech-
tigten Drittstaatsangehörigen warf Bedenken in Bezug 
auf die „restriktive Auslegung des Anwendungsbereichs 
der Richtlinie, zusätzliche Einreisebedingungen wie 
hohe Gebühren, illegale Hindernisse für die Mobilität 
innerhalb der EU, Verwässern des Rechts auf Gleich-
behandlung und des Ausweisungsschutzes“ auf.47 Ein 
Bericht über die Anwendung der Richtlinie 2005/71/EG 
des Rates über ein besonderes Zulassungsverfahren für 
Drittstaatsangehörige zum Zwecke der wissenschaftli-
chen Forschung48 weist darauf hin, dass eine Definition 
des Begriffs „Forscher“ im Sinne der Richtlinie in weni-
ger als der Hälfte der Mitgliedstaaten vorhanden ist. 
Dies hat vermutlich Auswirkungen auf die einheitliche 
Anwendung der Richtlinie, einschließlich der grund-
rechterelevanten Bestimmungen, die in Bezug auf die 
gleiche Behandlung wie die Staatsangehörigen des 
jeweiligen Mitgliedstaats, die Mobilität innerhalb der 
EU, die Transparenz der Bedingungen und die Dauer der 
Aufenthaltserlaubnisse für Familienmitglieder noch nicht 
vollständig umgesetzt wurden.

In der Rechtssache Zambrano sprach der EuGH ein 
wichtiges Urteil zum Recht auf Familienzusammenfüh-
rung von Drittstaatsangehörigen, die irregulär in der 
EU leben. Die Rechtssache betraf die kolumbianischen 
Eltern (die sich irregulär im Land aufhielten) zweier 
Kinder, die in Belgien geboren worden waren, über 
die belgische Staatsangehörigkeit verfügen und noch 
niemals das Land verlassen hatten. Das Gericht stellte 
klar, dass ein Mitgliedstaat aufgrund von Artikel 20 
des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union einem Drittstaatsangehörigen den Aufenthalt 
in diesem Mitgliedstaat nicht verwehren darf, wenn 
der Drittstaatsangehörige ein minderjähriges Kind mit 
EU-Staatsbürgerschaft hat. Eine Verwehrung einer Auf-
enthalts- und Arbeitserlaubnis ist nicht zulässig, wenn 
derartige Entscheidungen diesen Kindern „den tatsäch-
lichen Genuss des Kernbestands der Rechte, die ihnen 
der Unionsbürgerstatus verleiht, verwehren würde“.49

46 Europäische Kommission (2011h).
47 Europäische Kommission (2011i), S. 4.
48 Europäische Kommission (2011j).
49 EuGH, C-34/09, Gerardo Ruiz Zambrano/Office national de 

l’emploi (ONEm), 8. März 2011.
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In zwei nachfolgenden Urteilen (McCarthy bzw. Dereci 
und andere)50 in Bezug auf Ehepartner, Kinder und sons-
tige Verwandte erkannte der EuGH nicht auf eine Ver-
wehrung eines solchen Genusses, wenn der betroffene 
EU-Staatsbürger nach Richtlinie 2004/38/EG in einen 
anderen EU-Mitgliedstaat reisen und sich dort mit seiner 
Familie wiedervereinigen kann.

Neben ihrer Richtlinie betreffend die Familienzusam-
menführung (Richtlinie 2003/86/EG) untersucht die Euro-
päische Kommission diesen Sachverhalt auch in ihrem 
Grünbuch zum Recht auf Familienzusammenführung 
von in der Europäischen Union lebenden Drittstaatsan-
gehörigen (veröffentlicht am 15. November 2011) und 
befragt die Interessengruppen zu den ihrer Ansicht nach 
erforderlichen Schritten für wirksamere Vorschriften zur 
Familienzusammenführung auf EU-Ebene.51

1.2.2.  Rechte von Migranten in einer 
irregulären Situation

Dank einer Reihe von Veranstaltungen im Jahr 2011 stehen 
die Rechte von Migranten in einer irregulären Situation 
nun auf den Agenden politischer Entscheidungsträger. 
Die Mitgliedstaaten können zwar entscheiden, wer in 
ihr Hoheitsgebiet einreisen und dort bleiben darf, jedoch 
dürfen der jeweiligen Person die grundlegenden Men-
schenrechte nicht verwehrt werden. Die Konferenz über 
Grundrechte, die der polnische Ratsvorsitz zusammen 
mit der FRA im November 2011 veranstaltet hat, widmete 
sich ausschließlich dieser Personengruppe.52

Erstmals lenkten das Europäische Parlament und der Aus-
schuss der Regionen die Aufmerksamkeit auf die Rechte 
von Migranten in einer irregulären Situation53. Die IAO ver-
abschiedete ein Übereinkommen und eine Empfehlung 
für Hausangestellte, bei denen viele Bestimmungen auf 
alle Arbeitnehmer zutreffen, also auch auf Arbeitnehmer 
in einer irregulären Situation.54 Im Juli 2011 ist außerdem 
die Frist zur Umsetzung der Richtlinie über Sanktionen 
gegen Arbeitgeber abgelaufen.55 Laut Artikel 6 müssen 
die EU-Mitgliedstaaten Mechanismen bereitstellen, die 
gewährleisten, dass Wanderarbeitnehmer in einer irregu-
lären Situation entweder bei einem Arbeitnehmer einen 
Anspruch auf fällige Vergütungen geltend machen kön-
nen oder sich an eine zuständige Behörde des jeweiligen 
EU-Mitgliedstaats wenden können, um ein Verfahren für 
die Einziehung der Vergütung einzuleiten.

50 EuGH, C-434/09, Shirley McCarthy/Secretary of State for the 
Home Department, 5. Ma 2011; EuGH, C-256/11, Dereci und 
andere/Bundesministerium für Inneres, 15. November 2011.

51 Europäische Kommission (2011k).
52 FRA (2011a).
53 Europäisches Parlament (2011b).
54 Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation 

(IAO) (2011).
55 Richtlinie 2009/52/EG vom 18. Juni 2009, ABl. L 168 vom 

30.6.2009, S. 24.

AKTIVITÄT DER FRA

Irreguläre Migranten: Schwierigkeiten 
beim Zugang zu grundlegenden 
Rechten
Die FRA hat in drei Berichten aus dem Jahr 2011 
die rechtlichen und praktischen Hindernisse doku-
mentiert, vor denen Migranten in einer irregulären 
Situation beim Zugang zu grundlegenden Rech-
ten stehen. In 19 Mitgliedstaaten beispielsweise 
ist der Zugang zu medizinischer Versorgung auf 
Notfallbehandlungen beschränkt, und in 11 dieser 
Mitgliedstaaten kann den Migranten eine solche 
Behandlung in Rechnung gestellt werden. Viele 
können sich dies möglicherweise nicht leisten: In 
Schweden kostet z. B. eine Entbindung bisweilen 
über 2 500 EUR. Auch beim Recht auf Bildung be-
gegnen Migranten Schwierigkeiten. In den meisten 
EU-Mitgliedstaaten sind für den Besuch der Grund-
schule eine Geburtsurkunde, ein Ausweis oder 
sonstige Dokumente erforderlich, die Migranten 
in einer irregulären Situation nicht vorlegen kön-
nen, so dass die Schulen die Kinder dieser Migran-
ten nicht aufnehmen können. Festnahmen in der 
Nähe von Schulen und Krankenhäusern sowie die 
Berichts- und Datenaustauschverfahren zwischen 
Dienstleistern und den Gerichten auf der einen Sei-
te und der Einwanderungspolizei auf der anderen 
Seite wirken sich unverhältnismäßig stark auf die 
Zugangsmöglichkeiten der Migranten zu grundle-
genden Rechten aus. Die Angst vor Entdeckung und 
Ausweisung entmutigt Migranten nicht nur, grund-
legende Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, 
sondern hält sie außerdem davon ab, Missbrauch 
und Ausbeutung bei den Behörden zu melden.
Weitere Informationen: Die Grundrechte von Migranten in 
einer irregulären Situation (FRA, 2011b); Migranten in einer 
irregulären Situation: Zugang zu medizinischer Versorgung in 
zehn Mitgliedstaaten der Europäischen Union (FRA, 2011c); 
MigrantInnen in einer irregulären Situation, die als Hausange-
stellte arbeiten: grundrechtliche Herausforderungen für die 
Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten (FRA, 2011d).

Die Forschungen der FRA deckten zudem auf, dass ein 
erheblicher Anteil von Migranten in Rückführungsver-
fahren nicht abgeschoben werden kann. Die Abschie-
bung kann aus verschiedenen Gründen ausgesetzt, 
aufgeschoben oder nicht vollstreckt werden, z. B. auf-
grund von rechtlichen, humanitären oder technischen 
Hindernissen. Personen in Rückführungsverfahren, 
die nicht abgeschoben werden, geraten oftmals und 
bisweilen für einen längeren Zeitraum in einen rechtli-
chen Schwebezustand mit eingeschränktem bzw. ohne 
Zugang zu grundlegenden Menschenrechten. Die Behör-
den erkennen ihre Präsenz zwar de facto oder formal 
an, jedoch erhalten nicht abgeschobene Personen nicht 
ausdrücklich ein Bleiberecht. Angesichts der großen 
Unterschiede zwischen den bestehenden nationalen 
Praktiken in Bezug auf die Rechte von nicht abgescho-
benen Personen sowie die Möglichkeit, eine Aufent-
haltserlaubnis zu gewähren, wenn die Abschiebung im 
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Laufe der Zeit nicht vollstreckt werden kann, könnte die 
EU eine harmonisierende Rolle spielen.

Die Europäische Kommission veröffentlichte im Februar 
eine Evaluierung der von der EU bis dahin unterzeichne-
ten EU-Rückübernahmeabkommen,56 die die Rücküber-
nahme von Drittstaatsangehörigen in ihr Herkunftsland 
erleichtern sollen. Die Evaluierung betont, dass bei der 
Durchführung der Abkommen die Grundrechte res-
pektiert werden müssen, insbesondere Artikel 18 der 
Charta der Grundrechte über das Recht auf Asyl sowie 
der Grundsatz der Nichtzurückweisung.

Die Inhaftnahme vor der Abschiebung blieb in vielen 
Mitgliedstaaten ein kontroverses Thema. Der EGMR 
sprach mehrere Urteile zu vorgeblichen Verletzungen 
von Artikel 5 Absatz 1 (Recht auf Freiheit und Sicherheit 
der Person) der EMRK, insbesondere in Bezug auf die 
Frage, ob eine Inhaftnahme willkürlich war oder nicht.57

In der Rechtssache El Dridi58 überprüfte der EuGH das 
Mittel der Inhaftnahme als Reaktion auf irreguläre 
Einwanderung. Der Gerichtshof befand, dass es den 
Mitgliedstaaten nach Artikel 15 und 16 der Rückführungs-
richtlinie untersagt ist, eine Haftstrafe für einen „illegal 
aufhältigen“ Drittstaatsangehörigen ausschließlich des-
halb zu verhängen, weil sich der Drittstaatsangehörige 
trotz Abschiebungsanordnung illegal im Staatsgebiet 
aufhält. In der Rechtssache Achughbabian stellt der EuGH 
klar: Die einzigen Ausnahmen von dieser Regel bestehen 
dann, wenn sich die betroffene Person im Hoheitsgebiet 
des Mitgliedstaats aufhält, obwohl eine Abschiebungsa-
nordnung besteht, für die kein Rechtfertigungsgrund für 
seine Nichtrückkehr vorliegt, und wenn die 18-monatige 
Höchstdauer des Freiheitsentzugs, die die Rückführungs-
richtlinie vorsieht, erreicht ist, vorausgesetzt, die Aus-
nahmen stehen im Einklang mit dem EMRK.59

Die EU-Mitgliedstaaten wandten die Inhaftnahme irre-
gulärer Einwanderer weiterhin ausgiebig zur Erleichte-
rung der Abschiebung an. Der Freiheitsentzug betraf 
auch Familien mit Kindern, die gelegentlich in Einrich-
tungen untergebracht wurden, die ihren Bedürfnissen 
nicht genügen. Die Vollstreckung einer Rückführungs-
entscheidung stellt eine Herausforderung für Strafver-
folgungsbehörden dar. In der Regel erhalten Migranten 
die Rückführungsentscheidung am Ende des Einwande-
rungsprozesses, wenn sie alle Möglichkeiten für einen 

56 Europäische Kommission (2011l), S. 10-11.
57 Einschlägige Rechtssachen sind dem Kapitel 

„Quellennachweise“ zu entnehmen.
58 EuGH, C-61/11 PPU, Hassen El Dridi, alias Karim Soufi, Hassen El Dridi, alias Karim Soufi, Hassen El Dridi, alias Karim Soufi

28. April 2011.
59 EuGH, C329/11, Alexandre Achughbabian/Prefet du 

Val-de-Marne, 6. Dezember 2011, Randnummern 48 
and 49. Ein ähnlicher Fall ist noch anhängig: EuGH, 
Rechtssache C-187/11, Vorabentscheidungsersuchen des 
Tribunale di Treviso (Italien) eingereicht am 20. April 2011 – 
Strafverfahren/Elena Vermisheva.

rechtmäßigen Aufenthalt im Land ausgeschöpft haben. 
Wenn der Migrant Einwanderungs- oder Asylverfahren 
als unfair erachtet, wird er weniger dazu geneigt sein, 
mit den Behörden zusammenzuarbeiten, wenn am Ende 
des Prozesses die Abschiebung droht.

Vielversprechende Praktik

Größeres Vertrauen der Migranten in 
das System 
Im Rahmen eines Pilotprojekts in Solihull im 
Vereinigten Königreich sollten Migranten von 
Anfang an in Einwanderungs- oder Asylverfahren 
eingebunden werden. Das Pilotprojekt wurde von 
2007 bis 2008 durchgeführt und zeigte, dass eine 
frühe Einbeziehung zahlreiche Vorteile mit sich 
bringt, darunter: mehr Fälle werden binnen sechs 
Monaten abgeschlossen, der Flüchtlingsstatus 
wird häufiger in erster Instanz verliehen, es 
werden weniger Rechtsbehelfe eingelegt, und es 
sind weniger Rechtsbehelfe zulässig.

Aufbauend auf dieser Erfahrung startete die Region 
Midlands and East des Vereinigten Königreichs im 
November� 2010 das Early Legal Advice Project, 
mit dem die Qualität der Entscheidungen in erster 
Instanz durch die frühzeitige Bereitstellung von 
Rechtsberatung und Rechtsbeistand verbessert 
werden soll. Ziel dieses Projekts ist es nicht nur, so 
viele richtige Entscheidungen in erster Instanz wie 
möglich zu treffen, sondern auch schutzbedürftige 
Personen früher zu ermitteln, öffentliche Mittel 
wirksamer zu verwalten und das Vertrauen in das 
System zu stärken. Bisher war die Reaktion auf 
das Projekt insgesamt positiv.
Weitere Informationen siehe: www.ukba.homeoffice.
gov.uk/aboutus/your-region/midlands-east/controlling-
migration/early-legal-advice-project. Eine Evaluierung des 
Solihull-Pilotprojekts ist dem Bericht des unabhängigen 
Gutachters unter folgender Adresse zu entnehmen: www.
asylumaid.org.uk/data/files/publications/137/Solihull_Pilot.pdf.

1.2.3.  Alternativen zur Inhaftnahme

Die Inhaftnahme von Einwanderern in Europa gibt immer 
mehr Anlass zu Bedenken. Alternativen zur Inhaftnahme 
werden immer mehr als praktisches Instrument erach-
tet, um die Notwendigkeit für unpopulären und kostspie-
ligen Freiheitsentzug zu reduzieren. Die International 
Detention Coalition veröffentlichte Anfang 2011 ein 
Handbuch, das erfolgreiche Programme zur Vermeidung 
von unnötiger Inhaftnahme dokumentiert.60

Das Unionsrecht gestattet die Inhaftnahme einer 
Person in einer irregulären Situation, um eine Rück-
führungsentscheidung umzusetzen, vorausgesetzt, 
bestimmte Bedingungen sind erfüllt. Nach Artikel 15 der 

60 International Detention Coalition (2011); UNHCR (2011b).

http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/aboutus/your-region/midlands-east/controlling-migration/early-legal-advice-project
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/aboutus/your-region/midlands-east/controlling-migration/early-legal-advice-project
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/aboutus/your-region/midlands-east/controlling-migration/early-legal-advice-project
http://www.asylumaid.org.uk/data/files/publications/137/Solihull_Pilot.pdf
http://www.asylumaid.org.uk/data/files/publications/137/Solihull_Pilot.pdf
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Rückführungsrichtlinie ist der Freiheitsentzug nur recht-
mäßig, wenn Fluchtgefahr besteht oder angenommen 
wird, dass der Migrant seine Rückführung anderweitig 
behindern wird. Bestehen diese Risiken nicht, sollten 
Migranten sich ohne Einschränkungen ihrer Freizügig-
keit in der Gemeinschaft aufhalten dürfen.

Wenn Fluchtgefahr oder das Risiko einer Behinderung 
der Rückführung besteht, schreibt die Rückführungs-
richtlinie vor, dass die Behörden untersuchen, ob ein 
solches Risiko durch andere Maßnahmen als die Inhaft-
nahme wirksam gemindert werden kann, bevor eine 
Inhaftnahme angeordnet wird.61 Solche Maßnahmen 
werden als Alternativen zur Inhaftnahme bezeichnet. 
Dieser Unterabschnitt bietet einen Überblick über den 

61 In Artikel 15 Absatz 1 der Rückführungsrichtlinie heißt es, 
dass eine Inhaftnahme angeordnet werden kann, „sofern 
in dem konkreten Fall keine anderen ausreichenden, jedoch 
weniger intensiven Zwangsmaßnahmen wirksam angewandt 
werden können“. Im Zusammenspiel mit Erwägungsgrund 16 
definiert Artikel 15 Absatz 1 die Pflicht, in jedem einzelnen 
Fall zu untersuchen, ob Alternativen zur Inhaftnahme 
ausreichen würden, bevor Freiheitsentzug angeordnet wird.

Stand der Einführung von Alternativen zur Inhaftnahme 
in den Mitgliedstaaten Ende 2011 – ein Jahr nach Ablauf 
der Frist für die Umsetzung der Rückführungsrichtlinie 
in nationales Recht.62

Zu den Alternativen zur Inhaftnahme zählt eine Vielzahl 
von nicht-freiheitsentziehenden Maßnahmen. Diese 
können Einschränkungen der Grundrechte beinhalten, 
insbesondere der Freizügigkeit, die weniger intensiv 
sind als Freiheitsentzug. Typische Maßnahmen umfas-
sen Einschränkungen in Bezug auf den Aufenthaltsort, 
die Pflicht, sich regelmäßig bei der Polizei zu melden, 
oder Entlassung auf Kaution.

62 Artikel 20 der Richtlinie 2008/115/EG setzt den 
24. Dezember 2010 als Frist für die Umsetzung fest.

Abbildung 1.4.:�  Fortschreitende Einführung von Alternativen zur Inhaftierung im nationalen Recht, nach 
Ländern

eingeführt vor
November 2010

eingeführt nach
November 2010

Noch nicht eingeführt
(Stand: Dezember 2011)

Quelle: FRA, 2011
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Alternativen zur Inhaftierung, die im Strafrechtssys-
tem eine lange Tradition haben, werden zunehmend 
wichtiger in Verfahren, die auf die Rückführung von 
Migranten in einer irregulären Situation in ihre Her-
kunftsländer ausgerichtet sind (Rückführungsverfah-
ren). Im November 2010 noch hatten nur zwei Drittel der 
EU-Mitgliedstaaten in ihrer Gesetzgebung Alternativen 
zur Inhaftierung vorgesehen. Während des Berichtszeit-
raums stieg dieser Anteil, und Ende 2011 hatten lediglich 
zwei Mitgliedstaaten, Malta und Zypern, noch keine 
solchen Alternativen geschaffen63 (siehe Abbildung 1.4). 
Für diese Entwicklung gibt es zwei Erklärungen: die Not-
wendigkeit zur Umsetzung der Rückführungsrichtlinie 
und den Wunsch, die Zahl der Abschiebehäftlinge zu 
senken. Das kroatische Recht sieht keine Alternativen 
vor, mit Ausnahme von Artikel 100 des Ausländerge-
setzes, nach dem Angehörige fremder Staaten im offe-
nen Vollzug festgehalten werden können, wenn sie aus 
gesundheitlichen oder anderen erwiesenen Gründen 
nicht hafttauglich sind.

Die Einführung von Alternativen zur Inhaftierung in das 
nationale Ausländer- oder Einwanderungsrecht bietet 
noch keine Gewähr, dass in der Praxis davon Gebrauch 
gemacht wird.

Viele EU-Mitgliedstaaten erheben statistische Daten 
zu diesen Alternativen nicht systematisch, sodass der 
Umfang ihrer Anwendung schwer abzuschätzen ist. 
Dennoch hat es den Anschein, dass in mehreren EU- 
Mitgliedstaaten Alternativen weitaus weniger häufig 
zum Einsatz kommen als die Inhaftierung. In Bulgarien
wurden im Jahr 2011 Alternativen zur Inhaftnahme für 
42 Ausländer angewendet, während 1 057 Personen 
in Haft genommen wurden.64 In Litauen wurden im 
gleichen Zeitraum für 11 Ausländer Alternativen zur 
Inhaftnahme angewendet, während 473 Ausländer 
inhaftiert wurden (davon 232 für maximal 48 Stunden).65

Amnesty International Niederlande erklärte in einem 
Bericht über die Inhaftierung von Ausländern in den 
Niederlanden (Vreemdelingendetentie in Nederland), 
dass die niederländische Regierung in Fällen anhängiger 
Abschiebung und in Fällen mit hochgefährdeten Perso-
nen kaum Alternativen zur Inhaftnahme anwendet.66 In 
Slowenien wurden im ersten Halbjahr 2011 nur in zwei 
Fällen weniger intensive Maßnahmen angeordnet, bei 

63 In Malta sieht Artikel 25A(13) des Immigration Act die Immigration Act die Immigration Act
Möglichkeit vor, aus der Inhaftierung entlassenen Personen 
eine Meldepflicht aufzuerlegen.

64 Information des bulgarischen Innenministeriums, der FRA im 
Februar 2012 vorgelegt.

65 Information des litauischen Grenzschutzes, der FRA im 
März 2012 vorgelegt.

66 Amnesty International, Niederlande (2010). Siehe auch 
zwei Rechtssachen, laut deren Urteil Alternativen zur 
Inhaftnahme angemessen gewesen wären: Niederlande, 
Arrondissementgericht Den Haag, Rechtbank‘s-Gravenhage, 
Rechtssache Nr. AWB 11/523, LJN BR3477, 24. Februar 2011 
und Rechtssache Nr. AWB 10/43573, LJN BP0328, 
4. Januar 2011.

denen illegalen Migranten der Aufenthalt außerhalb 
des Ausländerzentrums nach Artikel 59 des alten Aus-
ländergesetzes gestattet wurde.67

In einigen Ländern werden Alternativen häufiger ange-
wendet, z. B. in Österreich, wo während des Berichts-
zeitraums in 1 012 Fällen Alternativen angewendet 
wurden (verglichen mit 5 152 Inhaftnahmen).68

In Bezug auf die in der nationalen Gesetzgebung vor-
gesehenen Arten von Alternativen haben sich ten-
denziell traditionelle Formen gehalten. Am häufigsten 
werden in den nationalen Rechtsvorschriften regelmä-
ßiges Melden bei der Polizei (23 EU-Mitgliedstaaten) 
und Einschränkungen in Bezug auf den Aufenthalts-
ort (19 EU-Mitgliedstaaten) angewendet. Zu den Ein-
schränkungen in Bezug auf den Aufenthaltsort zählt 
die Pflicht, sich an einem bestimmten Ort oder in einem 
bestimmten Gebiet im Land aufzuhalten. Solche Ein-
schränkungen werden oft mit anderen Einschränkun-
gen kombiniert, z. B. in Frankreich69, wo Dokumente 
ausgehändigt werden müssen. Bei den bestimmten 
Orten kann es sich um von der Regierung oder von 
NRO verwaltete offene oder halboffene Einrichtungen, 
Hotels, Wohnheime oder von Privatpersonen bereit-
gestellte Quartiere handeln. Die verhängte Regelung 
kann unterschiedlich sein, jedoch muss sich die Person 
in der Regel zu bestimmten Zeiten am angegebenen Ort 
aufhalten und darf sich nur von dort entfernen, wenn 
dies ordnungsgemäß dokumentiert ist.

Im Zusammenhang mit dem Strafrecht ist es nicht 
ungewöhnlich, dass eine in Haft genommene Person 
gegen eine Geldhinterlegung freikommt, die verfällt, 
falls die Person nicht bei den Behörden vorstellig wird. 
Ein Drittel der EU-Mitgliedstaaten wendet diese Alter-
native auch im Vorfeld von Abschiebungsverfahren 
an (siehe Tabelle 1.1). Vier Länder setzen mittlerweile 
auch elektronische Überwachungsmaßnahmen ein; 
diese Alternative wird – wenn überhaupt – jedoch nur 
selten angewendet.70 Die Methode ist kostspielig und 

67 Information der Grenzschutzpolizei, der nationalen 
FRANET-Anlaufstelle für Slowenien im Oktober 2011 
vorgelegt.

68 Österreich, Bundesministerium für Inneres, amtliche 
Monatsstatistiken: www.bmi.gv.at/cms/BMI_Niederlassung/
statistiken.

69 Frankreich, Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du 
droit d’asile, Artikel 552-4.

70 Laut dem Kenntnisstand der zuständigen Behörden 
wurden im Jahr 2011 (bis Mitte Oktober) in Dänemark 
und Portugal keine Fälle elektronisch überwachten 
Hausarrests verzeichnet. Zwischen dem 1. Januar 2011 und 
dem 16. Oktober 2011 wurden im Vereinigten Königreich 
50 Personen unter elektronisch überwachten Hausarrest 
gestellt, während für über 50 000 Personen Einschränkungen 
in Bezug auf den Aufenthaltsort verhängt wurden. In 
Frankreich ist elektronisch überwachter Hausarrest nur für 
Eltern möglich, die ein Kind betreuen. Diese Alternative 
wurde im Jahr 2011 eingeführt; es liegen noch keine Daten zu 
deren Anwendung vor.

http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_Niederlassung/statistiken
http://www.bmi.gv.at/cms/BMI_Niederlassung/statistiken
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bringt erhebliche Einschränkungen anderer Rechte mit 
sich, z. B. der Rechte auf Freizügigkeit und Privatsphäre. 
Da elektronisch überwachter Hausarrest in erster Linie 
gegen Straftäter verhängt wird, wird dieser mit Krimi-
nalität assoziiert, was ein weiteres Argument gegen den 
Einsatz in Einwanderungsverfahren darstellt.

Die Hälfte der Mitgliedstaaten sieht als Alternative die 
Aushändigung von Dokumenten vor (siehe Tabelle 1.1). 
Diese Maßnahme gewährleistet, dass gültige Ausweis- 
und Reisedokumente während des Rückführungs- und 
Abschiebungsverfahrens nicht verloren gehen oder zer-
stört werden.

Neben den traditionellen Alternativen zur Inhaftnahme 
wurden im Namen von Pilotprojekten innovative Maß-
nahmen eingeführt, die Elemente der Sozialarbeit mit 
an bestimmten Orten zugebrachter Zeit kombinieren. 

Das Projekt der offenen Häuser für Familien mit Kindern 
in Belgien sowie das Familienzusammenführungspro-
jekt in Glasgow im Vereinigten Königreich gehen über 
Einschränkungen in Bezug auf den Aufenthaltsort hin-
aus, indem die Migranten Informationen und Beratung 
erhalten, die sich auf die Rückführung (im Vereinigten 
Königreich sowie im Rahmen von Initiativen in Deutsch-
land71) oder weitere Themen (Belgien) beziehen. Die 
Ergebnisse des Projekts in Belgien waren positiv: Nach 
drei Jahren wurden insgesamt rund 250 Familien mit ca. 
450 Kindern in diesen offenen Häusern untergebracht. 
Die Rate der Fluchtfälle blieb mit 20-25 % niedrig.72

71 In einigen deutschen Bundesländern wurden 
Rückkehreinrichtungen ins Leben gerufen, in denen 
Migranten persönlich unterstützt und beraten werden, um 
eine freiwillige Rückkehr zu unterstützen.

72 Jesuiten-Flüchtlingsdienst (2011).

Tabelle� 1.1.: Art der verwendeten Alternativen, nach Ländern

Land
Abgabe der 

Ausweis-
papiere

Kaution/
Sicherheiten

Regelmäßiges 
Vorstellig-

werden

Zugewiesener 
Wohnsitz

Zugewiesener 
Wohnsitz und 

Beratung

Elektronische 
Überwachung

AT X X X
BE X
BG X
CZ X X
DE X X X
DK X X X X X
EE X X X
EL X X X X
ES X X X
FI X X X
FR X X X X
HU X X X
IE X X X
IT X X X
LT X* X X
LU X X
LV X X
NL X X* X X
PL x X
PT X X X
RO X X
SE X X X
SI X X X X
SK X X
UK X** X X X X X

Hinweise: *   Gilt für Minderjährige, die unter Vormundschaft einer Organisation oder Person stehen (Litauen, Gesetz über die 
Rechtsstellung von Ausländern, Artikel 115.2.3; Niederlande, Absatz A6/5.3.3.3 des Ausländerrunschreibens).

**  Im Vereinigten Königreich gilt die Pflicht zur Abgabe der Ausweispapiere für alle Personen ohne Aufenthaltsgenehmigung. 
Daher wird diese auch nicht als Alternative zur Inhaftierung betrachtet.

Quelle:  Auf der Grundlage des jeweiligen nationalen Rechts; die nationalen Rechtsvorschriften diesbezüglich sind den   Auf der Grundlage des jeweiligen nationalen Rechts; die nationalen Rechtsvorschriften diesbezüglich sind den   
„Quellennachweisen“ zu entnehmen
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Die in der Tabelle aufgeführten Alternativen zur Inhaft-
nahme sind nicht vollständig, da es noch weitere Alter-
nativen gibt. In Dänemark beispielsweise können die 
Behörden beschließen, die finanziellen Zuwendungen 
abgelehnter Asylbewerber zu kürzen, die die Rückfüh-
rungsvorkehrungen behindern.73 In Estland müssen 
Ausländer die Polizei über einen Wechsel des Wohnorts 
oder eine längere Abwesenheit vom Wohnort infor-
mieren.74 In Spanien kann das Gericht jedwede andere 
Vorsorgemaßnahme treffen, die als angemessen und 
ausreichend erachtet wird.75

1.2.4. Überwachung von zwangsweisen 
Rückführungen

Trotz des Bemühens, die freiwillige Rückkehr zu fördern, 
bleiben zwangsweise Rückführungen in der EU an der 
Tagesordnung. Die verfügbaren Daten (nur 2009) bele-
gen die zwangsweise Rückführung von 173 370 Perso-
nen aus 26 EU-Mitgliedstaaten.76

Nach der Rückführungsrichtlinie sind die EU-Mitglied-
staaten verpflichtet, ein wirksames System für die 
Überwachung von Rückführungen zu schaffen (Artikel 8 
Absatz 6). Eine wirksame Überwachung zwangswei-
ser Rückführungen kommt sowohl der rückgeführten 
Person als auch der rückführenden Behörde zugute. 
Sie senkt das Risiko von Misshandlungen, erhöht die 
Rechenschaftspflicht, verbessert die öffentliche Akzep-
tanz von Rückführungen, unterstützt die Deeskalation 
von Spannungen, ermittelt und verifiziert mögliche Ver-
stöße umgehend und kann daher die Notwendigkeit 
von Rechtsstreitigkeiten reduzieren. Die Kosten kön-
nen über den EU-Rückkehrfonds kofinanziert werden. 
Dieser Unterabschnitt bietet einen Überblick über die 
Mitgliedstaaten, die wirksame Überwachungssysteme 
im Sinne von Artikel 8 Absatz 6 der Rückführungsricht-
linie umsetzen.

Im Jahr 2011 wurden zwangsweise Rückführungen von 
2 059 Personen im Rahmen von 42 gemeinsamen Fron-
tex-Aktionen durchgeführt, die größtenteils auch von 
Frontex kofinanziert waren. Frontex ist die EU-Agentur, 
die die operative Zusammenarbeit zwischen den Mit-
gliedstaaten im Bereich der Grenzkontrolle koordiniert.77

Laut der geänderten Frontex-Verordnung erarbeitet 
die Agentur einen Verhaltenskodex, der „eine humane 

73 Artikel 42a Absatz 11 Ziffer ii des dänischen 
Ausländergesetzes; zwischen dem 1. Januar 2011 und dem 
10. Oktober 2011 traf der dänische Einwanderungsdienst 
276 solcher Entscheidungen.

74 Estland, Artikel 10 des Gesetzes über die Pflicht zum 
Verlassen des Landes und das Einreiseverbot.

75 Spanien, Organgesetz 4/2000 (in der geänderten Fassung), 
Artikel 61 Absatz 1.

76 Berechnungen der FRA auf der Grundlage der Zahlen in 
Matrix (2011), S. 23. Für Irland waren keine Daten verfügbar.

77 Information von Frontex, der FRA am 16. Januar 2012 
vorgelegt.

Rückführung unter Beachtung der Grundrechte, darunter 
vor allem der Grundsätze der Achtung der Menschen-
würde und des Verbots der Folter und unmenschlicher 
oder erniedrigender Strafe oder Behandlung sowie des 
Rechts auf Freiheit und Sicherheit sowie des Rechts 
auf Schutz personenbezogener Daten und des Rechts 
auf Nichtdiskriminierung, gewährleisten“ soll (Artikel 9 
Absatz 1a). Im April veröffentlichte Frontex einen Verhal-
tenskodex, der auch für Rückführungen gilt. Die Pflicht 
zur Einrichtung eines wirksamen Systems zur Überwa-
chung von Rückführungen gemäß Artikel 8 Absatz 6 
der Rückführungsrichtlinie gilt auch für von Frontex 
koordinierte Rückführungen (Artikel 9 Absatz 1b). In 
der Praxis haben jedoch nur vier Mitgliedstaaten (Däne-
mark, Luxemburg, die Niederlande und Österreich) im 
Jahr 2011 Überwachungsmechanismen für von Frontex 
koordinierte Rückführungsflüge eingesetzt; von diesen 
Mitgliedstaaten haben drei bereits im Jahr 2010 Flüge 
überwacht. Bei schwerwiegenden Verletzungen der 
Grundrechte kann Frontex eine gemeinsame Aktion 
aussetzen oder beenden (Artikel 3 Absatz 1a).

Die Europäische Kommission hat im Jahr 2011 eine Studie 
über die Umsetzung von Artikel 8 Absatz 6 der Rückfüh-
rungsrichtlinie finanziert.78 Dieser Unterabschnitt baut 
auf den Ergebnissen dieser Studie auf und setzt sich 
mit den Ergebnissen zum 31. Dezember auseinander. 
Bis Ende 2011 hatten mindestens 13 an die Richtlinie 
gebundene Mitgliedstaaten kein wirksames System für 
die Überwachung von Rückführungen geschaffen. Diese 
Länder lassen sich wie folgt einteilen: kein Überwa-
chungssystem eingeführt (Frankreich, Italien, Malta, 
Polen, Slowenien und Zypern); die Strafverfolgungs-
behörden, die für die Durchführung der Rückführung 
verantwortlich sind, übernehmen die Überwachung 
(Belgien und Rumänien); das Überwachungssystem 
deckt nur bestimmte Fälle ab (Spanien, wo die Justiz 
nur bestimmte Ausweisungsfälle überwacht); die Über-
wachsungssysteme sind nicht einsatzfähig (Bulgarien, 
Finnland, Griechenland und Schweden).

Umfang der Überwachung

Die Struktur der Gemeinsamen Leitlinien für Sicher-
heitsvorschriften bei gemeinsamen Rückführungen 
nach Artikel 8 Absatz 5 der Rückführungsrichtlinie 
sowie die Verfahrensgarantien (Kapitel III der Richtlinie) 
und die Inhaftnahme für die Zwecke der Abschiebung 
(Kapitel IV der Richtlinie) legen den Umfang der Über-
wachung von Rückführungen eindeutig fest. Gemäß 
diesen Richtlinien sollten alle Phasen des Rückführungs-
prozesses abgedeckt sein. Dies umfasst die Phasen vor 
der Rückführung, vor dem Abflug und während des Flu-
ges, die Transitphase und die Ankunftsphase. Weitere 
Standards in Bezug auf die Grundrechte, die überwacht 
werden müssen, betreffen Zwangsmaßnahmen. Solche 

78 Matrix Insight (2011).
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Maßnahmen sollten im Sinne der Richtlinie als letztes 
Mittel bei Widerstand gegen die Rückführung ange-
wandt werden. In diesem Fall und im Einklang mit den 
Grundrechten sollten diese Maßnahmen unter gebüh-
render Berücksichtigung der Menschenwürde und 
körperlichen Unversehrtheit (Artikel 8 Absatz 4) nicht 
über die Grenze des Vertretbaren hinausgehen. Bei der 
Durchführung von Rückführungen müssen das Wohl des 
Kindes, familiäre Bindungen und der Gesundheitszu-
stand der Person unter Wahrung des Grundsatzes der 
Nichtzurückweisung berücksichtigt werden (Artikel 5).

Die meisten EU-Mitgliedstaaten konzentrieren sich bei 
zwangsweisen Rückführungen auf die Überwachung in 
den Phasen vor der Rückführung und vor dem Abflug, 
obwohl einige auch die körperliche Rückführung, ein-
schließlich Flugbegleitung, abdecken.79 Nur wenige Mit-
gliedstaaten (z. B. Luxemburg und die Niederlande) 
berücksichtigen bei der Überwachung zwangsweiser 
Rückführungen auch die Ankunftsphase.80

Unabhängigkeit

Die Wirksamkeit der Überwachung kann nicht ohne die 
Unabhängigkeit der Behörden gewährleistet werden, 
die die Rückführung umsetzen. Die FRA sieht diese 
Unabhängigkeit nicht als gegeben an, wenn die über-
wachende Organisation der Regierungsstelle angehört 
oder mit der Regierungsstelle verbunden ist, die für 
die Verwaltung der Rückführung verantwortlich ist. Auf 
der Grundlage dieser Kriterien verfügten Ende 2011 nur 
12 Mitgliedstaaten über ein wirksames System für die 
Überwachung von Rückführungen. Daraus ausgeschlos-
sen sind Systeme, die nicht einsatzfähig sind, da sie 
noch nicht rechtlich umgesetzt wurden (Belgien und 
Griechenland),81 sowie Systeme mit internen Kontroll-
mechanismen, die von den Behörden durchgeführt wer-
den, die die Rückführung umsetzen,82 oder bei denen 
die Justiz die Überwachung übernimmt.83

79 Matrix Insight (2011), S. 26.
80 Matrix Insight (2011), S. 45.
81 In Belgien übernimmt derzeit die Polizei die Überwachung, 

bis ein Gesetzesvorschlag zur Ernennung einer 
unabhängigen Instanz umgesetzt wird, den das Parlament 
am 21. November 2011 verabschiedet hat (Artikel 22 §3 
von Vorschlag 1825/008). In Griechenland wurde der 
Mechanismus durch das Gesetz 3907/2011 eingerichtet. 
Der gemeinsame Ministerialbeschluss, der zur Umsetzung 
des Gesetzes erforderlich ist, das auch die Struktur und den 
Betrieb des Überwachungssystems regelt, war Ende 2011 
noch nicht veröffentlicht. Der Ministerialbeschluss 801/2011 
(OG B 3027 2011) regelte die Vorbereitung zur Eröffnung der 
einschlägigen Dienststelle.

82 In Rumänien überwacht die Einwanderungsbehörde die 
Rückführungen. In ähnlicher Weise überwacht in Belgien die 
Polizei die Rückführungen, bis der o. g. Gesetzesvorschlag 
verabschiedet wird.

83 In Frankreich und Spanien besteht der einzige vorhandene 
Überwachungsmechanismus in der allgemeinen 
gerichtlichen Kontrolle über die Handlungen der 
Strafverfolgungsbehörden.

Dort, wo unabhängige Überwachungsmechanismen 
vorhanden sind, die entweder ausdrücklich benannt 
wurden oder auf eigene Initiative der Organisationen 
hin handeln, werden diese von drei allgemeinen Arten 
von Akteuren umgesetzt:

Nationale Präventionsmechanismen gemäß dem 
Fakultativprotokoll zum Übereinkommen gegen 
Folter, z. B. Bürgerbeauftragte, Menschenrechts-
kommissionen und Justizkanzler. Diese Mechanis-
men gibt es in vier Ländern84. Ihr Aufgabenbereich 
ist sehr breit gefasst, so dass es zu Kapazitätspro-
blemen kommen kann, wenn zwangsweise Rück-
führungen systematisch überwacht werden sollen.

Sonstige unabhängige Regierungseinrichtungen, 
z. B. eigens für die Überwachung zwangswei-
ser Rückführungen eingerichtete Kommissionen 
(Überwachungsausschuss für Rückführungen, SCR, 
Commissie Integraal Toezicht Terugkeer (CITT), Commissie Integraal Toezicht Terugkeer (CITT), Commissie Integraal Toezicht Terugkeer
Niederlande), Migrationsüberwachungsstellen 
(Hohe Kommission für Einwanderung und interkul-
turellen Dialog, Portugal) oder die Staatsanwalt-
schaft (Ungarn).

Nichtregierungsorganisationen (NRO), z. B. das 
Rote Kreuz (sechs EU-Mitgliedstaaten).85 Auch 
wenn die Finanzierung durch die Regierung Fragen 
hinsichtlich der Unabhängigkeit von NRO aufwerfen 
könnte, werden sie in Abbildung 5 als unabhängig 
gekennzeichnet, sofern ihre Unabhängigkeit ge-
setzlich verankert ist und sie nicht durch Anord-
nungen des für Rückführungen verantwortlichen 
Ministeriums gebunden sind.

Es gibt eine Reihe weiterer Faktoren, die die Unab-
hängigkeit und die Wirksamkeit der Überwachungs-
mechanismen beeinflussen. Diese können sich auf die 
Häufigkeit der Überwachungen, die Kapazität der Über-
wachungsorganisation für die Ermittlung der überwach-
ten Rückführungen, ausreichende Mittel im Gegensatz 
zu strengen Haushaltsbeschränkungen oder -kontrollen 
sowie auf die Fähigkeit der Überwachungsorganisation 
zur Bildung einer unabhängigen Meinung beziehen.

84 Dänemark (Bürgerbeauftragter); Lettland 
(Bürgerbeauftragter); Österreich (Kommissionen 
des Menschenrechtsbeirats); Tschechische Republik 
(Bürgerbeauftragter). In Finnland obliegt die Aufgabe dem 
Bürgerbeauftragten und dem Justizkanzler, der in der Praxis 
nicht über Kapazitäten zur Überwachung zwangsweiser 
Rückführungen verfügt.

85 Deutschland (verschiedene NRO an mindestens drei 
Flughäfen); Estland (Rotes Kreuz); Litauen (Rotes Kreuz); 
Österreich (Verein Menschenrechte Österreich). In der 
Slowakei können NRO an der Überwachung beteiligt sein.
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Vielversprechende Praktik

Unabhängige Überwachung
Der Überwachungsausschuss für Rückführungen 
(Commissie Integraal Toezicht Terugkeer, CITT) ist 
eine unabhängige Kontrollstelle zur Überwachung 
von Rückführungen in den Niederlanden. Der 
Ausschuss kann Einzel- und Sammelrückführungen 
kontrollieren und begleiten oder den gesamten 
Rückführungsprozess kontrollieren, einschließlich 
der Verfahren und Arbeitsweisen der Dienststelle 
für Rückführung und Rückkehr (Dienst Terugkeer 
& Vertrek). Außerdem berät er die Regierung 
hinsichtlich der Verbesserung des integrierten 
Rückführungsprozesses. Der Ausschuss kann 
unabhängig entscheiden, wann und wie oft 
er zwangsweise Rückführungen überwacht. 
Sein Hauptaugenmerk liegt auf Ausweisungen 
gefährdeter Gruppen sowie auf Ausweisungen, 
die das öffentliche Interesse auf sich ziehen, 
z.� B. Ausweisungen von Gruppen in organisierten 
Charterflügen. Außerdem konzentriert sich der 
Ausschuss auf Fälle, in denen davon ausgegangen 
wird, dass Zwangsmaßnahmen erforderlich 
werden, wenn beispielsweise Ausländer mit 
krimineller und/oder gewalttätiger Vorgeschichte 
ausgewiesen werden. Zu den Mitgliedern des 
Teams des Ausschusses zählen ein Arzt und ein 
Psychologe. Diese können zur Beobachtung von 
Ausweisungen von Minderjährigen oder in Fällen 
mit medizinisch relevanten Aspekten eingesetzt 
werden.
Weitere Informationen unter: www.commissieterugkeer.nl.

Berichterstattung

Die Berichterstattung zu Ergebnissen ist für ein wirk-
sames Überwachungssystem unerlässlich, da dies 
die Rechenschaftspflicht der Regierungsstellen und 
die Glaubwürdigkeit der Überwachungsorganisation 
gewährleistet. Von den 12 Mitgliedstaaten mit einsatzfä-
higen und unabhängigen Überwachungsorganisationen 
veröffentlichen lediglich 8 (Dänemark, Deutschland, 
Lettland, Litauen, die Niederlande, Österreich, die Slo-
wakei und die Tschechische Republik) zumindest teil-
weise die Ergebnisse der Überwachungsaufträge. Einige 
Mitgliedstaaten veröffentlichen die Berichte komplett, 
während die meisten Mitgliedstaaten fallspezifische 
Berichte und Analysen für den internen Gebrauch erar-
beiten und Zusammenfassungen, Statistiken oder die 
daraus hervorgehenden Empfehlungen für die Behör-
den veröffentlichen.

In Österreich veröffentlicht der Menschenrechtsbei-
rat jährliche Berichte, einschließlich Empfehlungen 
für das Bundesministerium für Inneres, er berichtet 

jedoch nicht über jede überwachte Rückführung.86 In 
seinem Jahresbericht 2010 hieß es beispielsweise, dass 
Menschenrechtsfragen in allen Phasen zwangsweiser 
Rückführungen berücksichtigt werden müssten. In 
Litauen legen die Beobachter nach jeder überwachten 
Rückführung einen Kurzbericht vor, der den gesamten 
Rückführungsprozess beschreibt und bewertet und 
Empfehlungen zur Verbesserung des Rückführungs- 
und Ausweisungsverfahrens enthält. Diese Dokumente 
werden dem Projektkoordinator beim Roten Kreuz vor-
gelegt und nicht veröffentlicht, wobei jedoch die Emp-
fehlungen im Rahmen einer Konferenz auch Vertretern 
des Staates und von NRO unterbreitet werden.

1.3. Integration
Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit der Integration von 
Migranten, einschließlich Drittstaatsangehörigen mit 
Aufenthaltsrecht, und deren Kindern. In den gemein-
samen Grundprinzipien für die Politik der Integration 
von Einwanderern in der EU der Rates der Europäischen 
Union vom November 200487 heißt es: „Die Eingliede-
rung ist ein dynamischer, in beide Richtungen gehender 
Prozess des gegenseitigen Entgegenkommens aller Ein-
wanderer und aller in den Mitgliedstaaten ansässigen 
Personen.“ Diese gemeinsamen Grundsätze beziehen 
sich auf verschiedene Gruppen von Migranten, die 
sich in der EU aufhalten, jedoch konzentrieren sich die 
Mitteilungen und Richtlinien der EU insbesondere auf 
rechtmäßig in der EU aufhältige Drittstaatsangehörige.

Im Jahr 2011 veröffentlicht die Europäische Kommission 
die Europäische Agenda für die Integration von Dritt-
staatsangehörigen.88 Integration gilt als langfristiger, 
mehrdimensionaler Prozess, der die Aufnahmebereit-
schaft der Aufnahmegesellschaft erfordert, die die 
Rechte und die Kultur der Einwanderer achten und sie 
über ihre Pflichten aufklären muss. Zugleich müssen 
Migranten ihre Bereitschaft unter Beweis stellen, sich 
zu integrieren und die Gesetze und Werte der Gesell-
schaft, in der sie leben, zu achten. Diese Mitteilung hebt 
die Herausforderungen für die europäische Integration 
hervor und enthält Empfehlungen und Vorschläge für 
Maßnahmen.

Grundlage für die Integration von Drittstaatsangehöri-
gen sollten verlässliche Zusicherungen der Grundrechte 
und der Gleichbehandlung sein, die auf dem gegen-
seitigen Respekt der unterschiedlichen Kulturen und 
Traditionen aufbauen sollten. Nach Unionsrecht hängen 
die einer Person zustehenden Rechte von ihrem Status 
ab. So haben einerseits Migranten in einer irregulären 

86 Österreich, Menschenrechtsbeirat (2010), S. 20.
87 Rat der Europäischen Union (2004), S. 15.
88 Europäische Kommission (2011g); es sei auch auf die daraus 

hervorgehenden Schlussfolgerungen des Rates „Justiz und 
Inneres“ vom Dezember 2011 verwiesen.

http://www.commissieterugkeer.nl
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Situation nur minimale Rechte, während andererseits 
für Asylbewerber konkrete Rechtsvorschriften gelten 
(z. B. die Richtlinie über Aufnahmebedingungen). Die 
Rechte langfristig aufenthaltsberechtigter Drittstaats-
angehöriger entsprechen den Rechten von EU-Bürgern. 
Andere Personenkategorien fallen zwischen diese Ext-
reme: Studierende, Forscher, Personen, die mit ihrer 
Familie zusammengeführt werden, hochqualifizierte 
Wanderarbeitnehmer, Flüchtlinge und Personen mit 
subsidiärem Schutzstatus haben jeweils spezifische 
Rechte. Je wahrscheinlicher oder wünschenswerter es 

ist, dass Angehörige einer Kategorie im Land bleiben, 
desto mehr Rechte hat die Kategorie.

Bei einer solchen Fragmentierung der Rechte wird 
jedoch nicht berücksichtigt, dass Personen oftmals 
die Kategorie wechseln. Aus Asylbewerbern kön-
nen langfristig Aufenthaltsberechtigte werden. Nicht 
rückgeführte Personen können eine befristete Auf-
enthaltserlaubnis erhalten und mit der Zeit auch Teil 
der ansässigen Bevölkerung werden. Erfahrungen 
mit Inhaftnahme oder Benachteiligung in den ersten 
Monaten und Jahren im Gastland können zu erheblichen 

Abbildung� 1.5: Unabhängige Systeme zur Überwachung zwangsweiser Rückführungen, nach Land

Kein unabhängiges
Überwachungssystem

Unabhängiges
Überwachungssystem
vorhanden

Hinweis:  Die Karte veranschaulicht die Unabhängigkeit der Überwachungsstellen von den Behörden, die die Rückführung 
verwalten. Weitere mögliche Mängel wie eine eingeschränkte Abdeckung oder Kapazität der Überwachungsstellen sind 
nicht dargestellt. In Belgien und Griechenland war die Einführung der Überwachungsmechanismen Ende 2011 noch nicht 
abgeschlossen. In Deutschland gibt es an manchen Flughäfen Überwachungsmechanismen, jedoch nicht landesweit. 
Irland und das Vereinigte Königreich sind nicht aufgeführt, da sie nicht an die Rückführungsrichtlinie gebunden sind.

Quelle:  FRA, 2011; Grundlage: Matrix/ICMPD und über FRANET gesammelte Informationen
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psychologischen Hemmnissen für eine spätere erfolg-
reiche Integration führen. Die Europäische Agenda für 
die Integration von Drittstaatsangehörigen geht nicht 
darauf ein, dass die Erfahrungen bei der Aufnahme von 
Migranten in einer irregulären Situation ihre spätere 
Integrationsfähigkeit nach Erhalt des rechtmäßigen 
Aufenthaltsstatus beeinträchtigen könnten.

Wie die FRA bereits in ihrem Jahresbericht 2010 
beschrieb, müssen Migranten in einer Reihe von 
EU-Mitgliedstaaten vor der Einreise bestimmte Voraus-
setzungen erfüllen, um eine Aufenthaltserlaubnis zu 
erhalten. Diese Voraussetzungen werden als erforderli-
che Vorbedingungen für die Integration erachtet. Solche 
Maßnahmen vor der Einreise werden auch im Grünbuch 
zum Recht auf Familienzusammenführung behandelt, 
in dem die Frage aufgeworfen wird, ob solche Maß-
nahmen tatsächlich Integrationszwecken dienen, wie 
sie in der Praxis überprüft werden können und welche 
Maßnahmen am wirkungsvollsten sind. Einige Mitglied-
staaten verlangen für die Zulassung der Einreise in das 
Hoheitsgebiet von Familienangehörigen das Bestehen 
eines Tests, z. B. zu Kenntnissen der Sprache oder der 
Kultur des Gastlandes. Zur Erleichterung der Integration 
und zur besseren Vorbereitung neuer Migranten wäre es 
eine vielversprechendere Praktik, ihnen vor der Einreise 
Informationen über das Leben in ihrem neuen Wohnsitz-
staat in der EU bereitzustellen.

Laut der Europäischen Agenda wird Integration durch die 
aktive Teilnahme der Migranten an der Aufnahmegesell-
schaft erreicht. In einer im Juni 2011 von Eurostat ver-
öffentlichten Pilotstudie89 wurden die zur Berechnung 
von Indikatoren für die Integration von Einwanderern 
erforderlichen Daten in vier Politikbereichen darge-
stellt, die zur Messung und Überwachung der Ergeb-
nisse von Integrationsstrategien vorgeschlagen werden: 
Beschäftigung, Bildung, soziale Eingliederung und aktive 
Bürgerschaft. Die Studie schlüsselt Daten zu verschie-
denen Gruppen von Einwanderern nach dem jeweili-
gen Geburtsland und dem Land der Staatsbürgerschaft 
auf, einschließlich langfristig aufenthaltsberechtigten 
Drittstaatsangehörigen und Drittstaatsangehörigen, 
die die Staatsbürgerschaft des Gastlandes angenom-
men haben. Diese Politikbereiche können parallel zum 
EU-Rahmen für nationale Strategien zur Integration der 
Roma90 zur Verbesserung der Situation von Roma in 
Mitgliedstaaten in Bezug auf Bildung, Beschäftigung, 
Wohnraum, Gesundheitsfürsorge und grundlegende 
Dienste betrachtet werden. Die statistischen Informatio-
nen berücksichtigen Themen wie die Teilnahme am poli-
tischen, gesellschaftlichen und kulturellen Leben nicht 
so stark. Ein genauerer Blick auf diese Themen zeigt 
deutliche Unterschiede bei den Zugangs- und Beteili-
gungsraten zwischen den verschiedenen Gruppen von 

89 Eurostat (2011).
90 Europäische Kommission (2011m).

Migranten und der Mehrheitsbevölkerung sowie auch 
vielversprechende Praktiken für die Integration.

AKTIVITÄT DER FRA

Achtung und Schutz von Angehörigen 
von Minderheiten
Im September 2011 veröffentlichte die FRA einen 
Bericht über die Achtung und den Schutz von 
Angehörigen von Minderheiten (Respect for and 
protection of persons belonging to minorities). Der 
Bericht untersucht, was der Vertrag von Lissabon 
für den Schutz von Minderheiten bedeutet, 
und beschreibt politische Strategien, die die EU 
in diesem Bereich kürzlich verabschiedet hat. 
Außerdem geht der Bericht auf die fortdauernde 
Diskriminierung in vielen Lebensbereichen 
ein, z. B. in der Beschäftigung, beim Zugang zu 
Wohnraum, bei der medizinischen Versorgung 
und in der Bildung.

1.3.1. Gesundheit

Rechtliche und politische Entwicklungen in 
der medizinischen Versorgung mit Auswir-
kungen auf Migranten

Es gibt einige Rechtsvorschriften, die die Gleichbe-
handlung von EU-Bürgern und langfristig aufenthalts-
berechtigten Drittstaatsangehörigen91 sowie Personen 
mit internationalem Schutzstatus92 in zahlreichen 
wirtschaftlichen und sozialen Angelegenheiten, ein-
schließlich der medizinischen Versorgung, garantieren. 
Artikel 30 der Qualifikationsrichtlinie93 sichert Flücht-
lingen und Personen mit subsidiärem Schutzstatus 
zudem den Zugang zu medizinischer Versorgung zu 
den gleichen Bedingungen wie für Staatsangehörige 
des jeweiligen Mitgliedstaats zu. Mit der Veröffentli-
chung der Neufassung wurde eine zuvor bestehende 
Einschränkung für Personen, denen subsidiärer Schutz-
status gewährt wurde, aufgehoben.

Einige EU-Mitgliedstaaten haben jedoch Maßnahmen 
eingeführt, die möglicherweise die wirtschaftlichen 
Barrieren erhöhen und dabei den Zugang von Mig-
ranten zu medizinischer Versorgung einschränken. In 
Dänemark wurden im Juni 2011 beispielsweise Rege-
lungen eingeführt, nach denen Patienten, die mehr als 
sieben Jahre im Land leben, die Kosten für Dolmetsch-
leistungen bei der Inanspruchnahme medizinischer Hilfe 
selbst tragen. Im Gegensatz dazu können Personen, die 

91 Richtlinie 2003/109/EG des Rates vom 25. November 2003, 
ABl. L 16 vom 23.1.2004, S. 44.

92 Richtlinie 2011/51/EU vom 11. Mai 2011, ABl. L 132 vom 
19.5.2011, S. 1.

93 Richtlinie 2011/95/EU vom 13. Dezember 2011, ABl. L 337 vom 
20.12.2011, S. 9.
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weniger als sieben Jahre im Land leben, diese Leistun-
gen kostenlos nutzen.94

Einige Mitgliedstaaten haben außerdem Änderungen 
eingeführt, die die Krankenversicherungskosten für 
Drittstaatsangehörige erhöhen. Dies war beispiels-
weise in der Tschechischen Republik der Fall, wo sich 
die Höhe des Versicherungsschutzes für Drittstaats-
angehörige, die eine Aufenthaltserlaubnis für mehr 
als 90 Tage beantragen, durch Gesetzesänderungen 
verdoppelt hat. Seit Januar 2011 müssen diese Perso-
nen Versicherungspolicen mit einer Deckungssumme 
von bis zu 60 000 EUR abschließen, wohingegen die 
Schwelle zuvor bei 30 000 EUR lag.95

Einige EU-Mitgliedstaaten haben nationale Integrati-
onsstrategien für Migranten mit einer Komponente für 
medizinische Versorgung verabschiedet. Dies ist bei-
spielsweise in Zypern der Fall, wo erstmals ein Akti-
onsplan zur Integration von aufenthaltsberechtigten 
Einwanderern verabschiedet wurde.96 Im Gesundheits-
bereich soll mit Hilfe des Aktionsplans der Zugang zu 
Informationen und zu medizinischer Behandlung erleich-
tert und der Umgang von medizinischen Dienstleistern 
mit Einwanderern verbessert werden. Alle legalen 
Einwanderer genießen Krankenversicherungsschutz.

Auch wenn die medizinische Versorgung in Zypern
für Asylbewerber, deren Einkommen unter einer 
bestimmten Schwelle liegt, kostenlos ist, so berichtet 
die Europäische Kommission gegen Rassismus und 
Intoleranz (ECRI) des Europarates,97 dass diese Leistung 
den Berechtigten in der Regel systematisch verwehrt 
wird. Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen 
äußern laut der ECRI Bedenken, dass Flüchtlingen spezi-
elle Behandlungen im Ausland immer wieder verwehrt 
werden, wenn die erforderliche medizinische Behand-
lung oder der entsprechende Eingriff in Zypern nicht 
durchgeführt werden kann, obwohl diese Personen 
einen Anspruch auf kostenlose medizinische Versor-
gung auf derselben Grundlage wie Zyprer und andere 
EU-Bürger haben.

Ähnlich wie Zypern mit seinem Aktionsplan nahm die 
Regierung der Tschechischen Republik ein Konzept zur 
Integration von Ausländern an, das die Ministerien für 
Inneres und Gesundheit verpflichtet, bis Ende 2011 einen 
Vorschlag zur Verbesserung der Situation der medizini-
schen Versorgung für Ausländer vorzulegen.

94 Dänemark, Verwaltungsverordnung Nr. 446 vom 
12. Mai 2011.

95 Tschechische Republik, Zakon o pobytucizinc� Nr. 326/1999, 
1. Januar 2000, zuletzt geändert durch Gesetz 427/2010, 
1. Januar 2011.

96 Zypern, � � � � � � Æ � � � � � � � � � � � � � � �  � � � �  µ� � � � � � � 
 � ¹ � 	
� � � µ� � � 	 � � � µ� µ� � � � � � ¹ � � 2010-2012.

97 ECRI (2011a).

Als weiteres Beispiel ist Österreich zu nennen, des-
sen nationaler Aktionsplan für Integration bestimmte 
Empfehlungen zur medizinischen Versorgung enthält. 
Dieser Plan wird vom Bundesministerium für Inneres 
koordiniert und soll benachteiligte Personengruppen 
mit Migrationshintergrund sensibilisieren und die 
Inanspruchnahme von Gesundheitsvorsorgeleistun-
gen durch diese Gruppen fördern. Zur Verbesserung 
des Zugangs zu medizinischer Versorgung wird u. a. 
medizinisches Personal ermutigt, seine Sprachkennt-
nisse zu erweitern, und angestrebt, mehr medizinisches 
Personal mit Migrationshintergrund zu beschäftigen.98

Im März hat das Ministerium für Arbeit, Soziales und 
Familie der Slowakischen Republik (Slowakischen Republik (Slowakischen Republik Ministerstvo prace, 
socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky) das Kon-
zept für die Integration von Ausländern (Koncepcia inte-
gracie cudzincov v. Slovenskej republike) geändert, das 
im Mai 2009 verabschiedet wurde.99 Kern dieser Strate-
gie ist die Integration von Drittstaatsangehörigen, die 
sich rechtmäßig in der Slowakei aufhalten. Die Strategie 
führt eine Reihe von Maßnahmen ein, die zu einer bes-
seren Gesundheitssituation von Drittstaatsangehörigen 
führen könnten, insbesondere durch die Erleichterung 
eines unabhängigen Zugangs zum Gesundheitssystem.

Vielversprechende Praktik

Erfassung des Migrantenstatus in 
Gesundheitsdatenbanken
Im Jahr� 2011 erarbeitete das Gesundheits-
ministerium der Slowakei (Ministrstvo za 
zdravje) einen Vorschlag für ein Gesetz über 
Gesundheitsdatenbanken (Predlog Zakona 
o� zbirkah podatkov v. zdravstvu). Dieses 
Gesetz definiert die Rechte und Pflichten von 
Gesundheitsdienstleistern und anderen Akteuren 
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 
und der Verwaltung von Datenbanken im Bereich 
der medizinischen Versorgung. Das Gesetz 
sieht vor, dass mehrere Datenbanken die Daten 
nach Migrantenstatus aufschlüsseln, darunter: 
das Register für chronische Krankheiten; 
das Register für Gesundheitsvorsorge für 
Kinder und Jugendliche; das Register für 
Gesundheitsvorsorge von Erwachsenen; das 
Register für Reproduktivmedizin; die Datenbank 
für die Behandlung in Krankenhäusern und 
anderen stationären Einrichtungen; die 
Datenbank für die Gesundheit der wirtschaftlich 
aktiven Bevölkerung, arbeitsbezogene 
Verletzungen und Berufskrankheiten sowie 
zulässige krankheitsbedingte Fehlzeiten von 
Arbeitnehmern.

98 Österreich, BMI (2011), Seite 29-32.
99 Slowakei, Ministerium für Arbeit, Soziales und Familie (2011).
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In den wenigen Mitgliedstaaten, die im Jahr 2011 Daten 
zu Ungleichheiten bei der medizinischen Versorgung 
zwischen der Mehrheitsbevölkerung und Migran-
tengruppen veröffentlicht haben, zeichnen sich zwei 
wesentliche Tendenzen ab: Im Vergleich mit der Mehr-
heitsbevölkerung nehmen Migrantengruppen Leistun-
gen der Gesundheitsvorsorge seltener in Anspruch 
(Dänemark,100 Deutschland101 und Österreich102) und 
sind in einer schlechteren gesundheitlichen Verfassung 
(Dänemark103 und die Niederlande104).

Bei Flüchtlingen sowie Asylbewerbern ist das Risiko 
eines schlechten Gesundheitszustands und von psy-
chischen Gesundheitsproblemen besonders groß. Laut 
der Equality and Human Rights Commission (EHRC) im 
Vereinigten Königreich sind Flüchtlinge und Asylbe-
werber aufgrund der Auswirkungen des Umzugs und 
von möglichen traumatischen Erfahrungen besonders 
stark von gesundheitlichen Auswirkungen betroffen.105

1.3.2. Bildung

In seinem Bericht über Malta äußerte der Ausschuss 
für die Beseitigung der Rassendiskriminierung (CERD) 
Bedenken hinsichtlich Schwierigkeiten, denen Einwan-
derinnen und insbesondere Flüchtlinge und Asylbe-
werberinnen in Bezug auf einen wirksamen Zugang zu 
Bildung ausgesetzt sind.106

Anforderungen hinsichtlich des Wohnsitzes können 
ebenfalls Barrieren darstellen, die Migranten und Dritt-
staatsangehörige an einem gleichberechtigten Zugang 
zu Vorschuldbildung und Erziehungsbeihilfen hindern. In 
der Tschechischen Republik beispielsweise schreiben 
Gemeinden oft vor, dass Antragsteller, die ihre Kinder an 
einer Vorschulbildungseinrichtung anmelden möchten, 
in dieser Gemeinde dauerhaft aufenthaltsberechtigt 
sind. Der Bürgerbeauftragte (Ve� ejny ochrance prav� ejny ochrance prav� ) 
erachtet diese Praxis als diskriminierend und sieht die-
ses Erfordernis im Widerspruch zum nationalen Schul-
gesetz (ökolsky zakon).107 Außerdem empfahl er, das 
allgemeine Recht auf Gleichbehandlung beim Zugang 
zur Vorschuldbildung zu garantieren.108

100 Kjoller M. et al. (2007).
101 Deutschland, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

(BAMF) (2011).
102 Österreich, Statistik Austria (2011), S. 66.
103 Kjoller M. et al. (2007).
104 Can, M. (2011).
105 Vereinigtes Königreich, Equality and Human Rights 

Commission (EHRC) (2010).
106 Vereinte Nationen, Ausschuss für die Beseitigung der 

Rassendiskriminierung (CERD) (2011), S. 4.
107 Tschechische Republik, Gesetz zur Vorschulbildung, 

Grundschulbildung, Sekundärbildung, Tertiärbildung, 
Berufsbildung und sonstigen Bildung (Schulgesetz), 
Nr. 561/2004, 1. Januar 2005, zuletzt geändert durch 
Gesetz Nr. 73/2011, 25. März 2011.

108 Tschechische Republik, Ve� ejny ochrance prav � ejny ochrance prav � (2010).

In Italien wird der Zugang zur Vorschulbildung, zu Erzie-
hungsbeihilfen und Stipendien für Drittstaatsangehörige 
und EU-Bürger in einigen Gemeinden durch restriktive 
Anforderungen der lokalen Behörden hinsichtlich des 
Wohnsitzes erschwert. In einigen Gemeinden sind eine 
Aufenthaltserlaubnis und eine Eintragung in das Ein-
wohnermelderegister erforderlich. In anderen Gemein-
den wird eine Mindestwohndauer von mehreren Jahren 
(in manchen Regionen bis zu 15 Jahre) vorausgesetzt, 
damit Sozialdienstleistungen in Anspruch genommen 
werden können, was selbst für Migranten eine Barriere 
darstellt, die schon lange in der Gemeinde wohnen. In 
seinem Jahresbericht 2011 bezeichnete das nationale 
Büro gegen Rassendiskriminierung (Ufficio Nazionale 
Antidiscriminazioni Razziali, UNAR) VerwaltungsvorAntidiscriminazioni Razziali, UNAR) VerwaltungsvorAntidiscriminazioni Razziali -
schriften, die den Zugang zur Vorschulbildung oder zu 
Erziehungsbeihilfen oder Stipendien einschränken, als 
institutionelle Diskriminierung.109 Einige Gemeinden in 
Italien haben ähnlich restriktive Kriterien für Migran-
ten verabschiedet, die schon lange in der Gemeinde 
wohnen und Zugang zu Sozialwohnungen sowie Miet-
zuschüsse benötigen (weitere Informationen sind dem 
Abschnitt „Wohnraum“ zu entnehmen).

In Österreich sieht das im Jahr 2011 eingeführte Schul-
pflichtgesetz110 vor, dass der Schulbesuch für Kinder 
mit ständigem Wohnsitz in Österreich verpflichtend 
ist, jedoch besteht diese Schulpflicht nicht für Kinder 
mit befristetem Aufenthaltstitel.

In Frankreich wurden im Rahmen der Erhebung Tra-
jectoires et Origines über die Bevölkerungsvielfalt in 
Frankreich zwischen September 2008 und Februar 2009 
in französischen Städten 21 000 Personen befragt. Die 
ersten Ergebnisse wurden Ende 2010 veröffentlicht.111

Bei den Befragten handelte es sich um Einwanderer, 
Nachkommen von Einwanderern und Personen aus der 
Mehrheitsbevölkerung. Ziel der Erhebung war es, den 
Zugang der Einwanderer und ihrer in Frankreich gebo-
renen Kinder zu Ressourcen zu untersuchen. Die ersten 
Ergebnisse der Erhebung zeigen Folgendes:

In Bezug auf die Bildung sind in der Hochschulbil-
dung verglichen mit der Mehrheitsbevölkerung 
erheblich weniger Personen mit Migrationshinter-
grund vertreten. Während 53 % der Mehrheitsbe-
völkerung Hochschulbildung in Anspruch nehmen, 
liegt dieser Anteil unter den Nachkommen von tür-
kischen Einwanderern bei lediglich 25 %. Die Antei-
le der Nachkommen von Einwanderern aus ande-
ren Ländern: Algerien 41 %, Portugal 43 %, Afrika 
südlich der Sahara 44 %. Ursache für diese Unter-
schiede sind die unterschiedlichen Wege, die in der 

109 Italien, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR) 
(2011).

110 Österreich, Bundesgesetz über die Schulpflicht 
BGBl. 76/1985, zuletzt geändert durch BGBl. I 113/2006.

111 Brinbaum, Y. et al. (2010), S. 50.
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weiterbildenden Schule eingeschlagen werden und 
wiederum teilweise die unterschiedliche soziale 
Herkunft der Untergruppen widerspiegeln.112

Die Unterschiede zwischen den beruflichen Lauf-
bahnen der Mehrheitsbevölkerung und der Min-
derheitenbevölkerungen können auf eine diskri-
minierende Behandlung bei der Bildungsberatung 
zurückzuführen sein. Durchschnittlich 14 % der 
Nachkommen von Einwanderern gaben an, bei der 
Beratung über den einzuschlagenden Bildungsweg 
weniger gut behandelt worden zu sein – dieser 
Wert ist etwa dreimal so hoch wie bei der Gesamt-
bevölkerung. Besonders hoch ist der Anteil unter 
Nachkommen von Einwanderern aus der afrikani-
schen Sahelzone (24 %), aus Marokko und Tune-
sien (23 %), aus der Türkei (22 %), aus Algerien 
(20 %) sowie aus West- und Zentralafrika (20 %). 
Die Hauptmotive, die als mögliche Gründe für diese 
benachteiligende Behandlung angegeben werden, 
sind die Herkunft und die Hautfarbe.113

Die faktische Segregation in der Bildung kann das 
Ergebnis einer Wohnsegregation und von Vermei-
dungsstrategien der Eltern sein. Vermeidungsstra-
tegien sind in Familien der Mehrheitsbevölkerung 
am häufigsten: 30 % der Kinder dieser Gruppe be-
suchen Schulen außerhalb ihres Einzugsgebiets. 
Nachkommen von Einwanderern vermeiden Schu-
len in ihrem Einzugsgebiet dagegen weniger oft: 
16 % der Befragten mit türkischem Hintergrund, 
18 % mit Hintergrund in der afrikanischen Sahel-
zone, 20 % mit west- oder zentralafrikanischen 
Hintergrund und 21 % mit algerischem Hintergrund 
besuchen Schulen außerhalb ihres Einzugsgebiets.

Bei Kindern mit einem Minderheitenhintergrund 
ist es wahrscheinlicher, dass sie Schulen mit ei-
nem hohen Anteil von Einwandererkindern besu-
chen (durchschnittlich 51 % im Vergleich zu 17 % 
der Mehrheitsbevölkerung).114 Dies kann auf die 
Wohnsegregation zurückzuführen sein, aufgrund 
der es unwahrscheinlicher ist, dass Kinder mit Mig-
rationshintergrund Schulen besuchen, die auch von 
Kindern aus der Mehrheitsbevölkerung besucht 
werden.

Untersuchungen in acht Mitgliedstaaten (Deutschland, 
Frankreich, Italien, Niederlande, Polen, Portugal, 
Ungarn und Vereinigtes Königreich115) bestätigen Hin-
weise auf Segregation, die zu Vermeidungsstrategien 
führt. In ihrer Veröffentlichung aus dem Jahr 2011 mit 
dem Titel Die Abwertung der Anderen. Eine europäische 

112 Ebenda, S. 49.
113 Ebenda, S. 45-51.
114 Ebenda, S. 51.
115 Die Erhebung wurde in England, Wales und Schottland, aber 

nicht in Nordirland durchgeführt.

Zustandsbeschreibung zu Intoleranz, Vorurteilen und 
Diskriminierung analysierte die Friedrich-Ebert-Stiftung 
„telefonische Interviews von 1 000 repräsentativ ausge-
wählten Befragten ab 16 Jahren je Land, die im Herbst 
und Winter 2008 im Rahmen der [von der Universität 
Bielefeld durchgeführten] Studie Group-based Enmity 
in Europe“ durchgeführt wurden.116 In der Analyse der 
Umfrageergebnisse heißt es: „In Bezug auf die Schul-
wahl stimmen insgesamt 41 Prozent aller europäischen 
Befragten eher oder sogar voll zu, ihr Kind nicht bei 
einer Schule anmelden zu wollen, in der die Mehrheit 
der Kinder aus Zuwandererfamilien stammt. In Deutsch-
land, Großbritannien und den Niederlanden vertritt 
jeweils über die Hälfte der Befragten diese Meinung. 
In Frankreich, Italien und Polen möchte jeweils rund ein 
Drittel der Befragten vermeiden, dass ihr Kind überwie-
gend mit Schüler/innen aus Zuwandererfamilien die 
Schulbank drückt, während es in Portugal für jeden 
Vierten nicht infrage kommt, sein Kind in eine solche 
Schule zu schicken.“117

1.3.3. Beschäftigung

Migranten und der Arbeitsmarkt

Es gibt Hinweise darauf, dass eine Reihe von Migranten-
gruppen auf dem Arbeitsmarkt in den EU-Mitgliedstaa-
ten schlechter gestellt ist als die Mehrheitsbevölkerung. 
Auswirkungen hiervon können niedrigere Beschäfti-
gungsraten, eine Überqualifizierung für die ausgeübte 
Tätigkeit oder eine Über- oder Unterrepräsentierung 
von Migranten und ethnischen Minderheiten in Wirt-
schaftszweigen verglichen mit der Mehrheitsbevölke-
rung sein.118

Die französische Beobachtungsstelle für Ungleichbe-
handlung (Observatoire des inégalités) veröffentlichte 
im Dezember 2010 Daten, die darauf hindeuten, dass 
Personen mit Migrationshintergrund auf dem Arbeits-
markt in Frankreich ein anderes Profil als die Mehrheits-
bevölkerung haben.119 Diese Daten für das Jahr 2007 
zeigen, dass von den gebürtigen Franzosen 23 % einen 
Beruf in der Kategorie „Arbeiter“ (ouvriers) ausüben, 
wohingegen dieser Anteil bei anderen Gruppen sehr viel 
höher ist: 43 % der Algerier, 52 % der Marokkaner, 49 % 
der Tunesier, 66 % der Türken und 35 % der übrigen 
Afrikaner sind als Arbeiter tätig.

Im Vereinigten Königreich ist der Anteil der Erwerbs-
losen bei Angehörigen von Migrantengruppen und 
ethnischen Minderheiten höher als bei der weißen 
Mehrheitsbevölkerung.120 Im letzten Quartal 2010 lag 

116 Zick, A. et al. (2011), S. 18.
117 Ebenda.
118 Europäisches Zentrum für die Förderung der Berufsbildung 

(Cedefop) (2011).
119 Beobachtungsstelle für Ungleichbehandlung (2010).
120 Vereinigtes Königreich, Office for National Statistics (2011).
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die Gesamtarbeitslosenquote in Großbritannien bei 
4,9 %, wobei die Arbeitslosenquote der weißen Bevöl-
kerung bei 4,5 % lag. Die durchschnittliche Arbeitslo-
senquote für ethnische Minderheitengruppen lag bei 
8,5 %. Innerhalb dieser Gruppe entfiel die höchste 
Arbeitslosenquote auf Personen mit gemischt ethni-
schem Hintergrund (12,8 %) gefolgt von „Schwarzen 
oder schwarzen Briten“ (11,5 %). Die „asiatische oder 
britisch-asiatische“ Bevölkerung schnitt mit einer 
Arbeitslosenquote von 6,8 % im Verhältnis besser ab.

AKTIVITÄT DER FRA

Migranten, Minderheiten und 
Beschäftigung
Im Juli 2011 veröffentlichte die FRA ihren Bericht 
Migranten, Minderheiten und Beschäftigung – 
Ausgrenzung und Diskriminierung in den 
27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union – 
Aktualisierung 2003-2008. Der Bericht enthält 
eine vergleichende Übersicht und die Analyse 
der Daten und Informationen zur Dokumentation 
von Diskriminierung am Arbeitsplatz und auf den 
Arbeitsmärkten in der gesamten EU. Er verdeutlicht, 
dass es zwischen der Situation von Ausländern, 
Einwanderern und Minderheitengruppen 
auf dem Arbeitsmarkt und der Situation der 
Mehrheitsbevölkerung durchgängige Muster der 
Ungleichheit gibt.

Die neuesten verfügbaren Daten aus Österreich zeigen, 
dass 15 % der Migranten der zweiten Generation 15 % 
(sowie 29 % der Migranten der ersten Generation) im 
Jahr 2008 für die ausgeübte Tätigkeit überqualifiziert 
waren, verglichen mit 10 % bei Personen ohne Mig-
rationshintergrund.121 Daten aus dem Jahr 2010 zeigen, 
dass in Österreich die meisten Menschen im Handel 
und in der Sachgütererzeugung arbeiten und Perso-
nen mit Migrationshintergrund in diesen Wirtschafts-
zweigen stärker vertreten sind als Personen ohne 
Migrationshintergrund.122

In Belgien zeigen die vom Föderalen öffentlichen 
Dienst Beschäftigung, Arbeit und Soziale Konzertierung 
(Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid 
en Sociaal Overleg) veröffentlichten Daten, dass die 
Beschäftigungsquote gebürtiger Belgier im Jahr 2009 
bei 63,2 % lag.123 Für Migranten aus der EU lag die 
Quote bei 52,2 % verglichen mit 47,1 % für Migranten 
aus Nicht-EU-Ländern. Ähnliche Unterschiede lassen 
sich bei den Arbeitslosenquoten beobachten: 6,6 % 
der gebürtigen Belgier waren arbeitslos verglichen 

121 Österreich, Statistik Austria (2011), S. 57.
122 Österreich, Statistik Austria (2011).
123 Belgien, Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid 

en Sociaal Overleg (2011).

mit 16,2 % der Migranten aus der EU und 21,9 % der 
Migranten aus Nicht-EU-Ländern.

In Dänemark zeigen Statistiken des Handels- und 
Büroangestelltenverbands (Handels- og Kontorfunk-
tionærernes Forbund, HK), dass die Arbeitslosenquote tionærernes Forbund, HK), dass die Arbeitslosenquote tionærernes Forbund
für Personen mit Migrationshintergrund im Jahr 2010 
bei 9,2 % lag, während 4,1 % der gebürtigen Dänen 
arbeitslos waren.124 Außerdem zeigen die neuesten ver-
fügbaren statistischen Daten aus Dänemark, dass im 
Jahr 2010 die Beschäftigungsquote von Personen däni-
scher Herkunft bei 74,1 % und die von Nachkommen 
von Migranten bei 58 % lag. Innerhalb dieser Gruppe 
betrug die Beschäftigungsquote von Nachkommen 
aus westlichen Ländern 66,7 % verglichen mit 56 % 
bei Nachkommen aus nicht-westlichen Ländern.125 Als 
„westliche Länder“ gelten hierbei Skandinavien, die 
EU-Mitgliedstaaten, Andorra, Liechtenstein, Monaco, 
San Marino, die Schweiz, Vatikanstadt, Kanada, die 
Vereinigten Staaten, Australien und Neuseeland. Alle 
anderen Länder gelten als nicht-westliche Länder.126

Auch in Deutschland ist der berufliche Erfolg von Per-
sonen mit Migrationshintergrund niedriger als der der 
gebürtigen Deutschen. Die neuesten verfügbaren Daten 
(zum Jahr 2009) zeigen, dass die Arbeitslosenquote von 
13 % bei Personen mit Migrationshintergrund höher ist 
als bei Personen ohne Migrationshintergrund (6,5 %).127

40,8 % der Personen mit Migrationshintergrund waren 
Arbeiter – auch dieser Anteil liegt wesentlich höher als 
bei den Personen ohne Migrationshintergrund (23,1 %).

In den Niederlanden lag die Arbeitslosenquote bei Per-
sonen mit nicht-westlichem Migrationshintergrund im 
Jahr 2010 bei 12,6 % verglichen mit 4,5 % bei Personen 
ohne Migrationshintergrund.128 Die Nettoerwerbsquote 
bei Personen mit nicht-westlichem Migrationshinter-
grund betrug 52,8 % verglichen mit 69,4 % bei Per-
sonen ohne Migrationshintergrund. Zum Zweck dieser 
Untersuchung galten Personen aus der Türkei und 
afrikanischen, lateinamerikanischen und asiatischen 
Ländern (mit Ausnahme von Indonesien und Japan) 
als Personen mit nicht-westlichem Migrationshinter-
grund. Die erste Generation umfasst außerhalb der Nie-
derlande geborene Personen. Die zweite Generation 
besteht aus in den Niederlanden geborenen Personen, 
bei denen mindestens ein Elternteil außerhalb der Nie-
derlande geboren ist.129

124 Dänemark, Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund 
(2011).

125 Dänemark, Danmarks Statistik (2011a).
126 Dänemark, Danmarks Statistik (2011b).
127 Deutschland, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 

(BAMF) (2011).
128 Niederlande, Centraal Bureau voor de Statistiek (2011a).
129 Niederlande, Centraal Bureau voor de Statistiek (2011b).
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„Asylbewerber, Wanderarbeitnehmer, nicht-weiße 
und muslimische Zyprer sind [in Zypern] nach wie 
vor verbreiteter Diskriminierung in der Beschäftigung 
ausgesetzt, die oftmals einer tief verwurzelten Einstellung 
des Protektionismus zugeschrieben wird.“
ECRI (2011a), S. 22

Beseitigung von Hindernissen

Während die oben genannten statistischen Daten und 
Fälle darauf hindeuten, dass für Migranten in der EU 
Hindernisse beim Zugang zum Arbeitsmarkt bestehen, 
haben einige Mitgliedstaaten Strategien und Gesetze 
verabschiedet, um solche Hindernisse zu beseitigen. 
Langfristig kann dies zu einer erfolgreicheren Integra-
tion der Migranten der ersten und zweiten Generation 
aus EU- und Nicht-EU-Ländern in den Arbeitsmarkt 
führen.

In Österreich wurde im April 2011 eine Bestimmung aus 
dem Ausländerbeschäftigungsgesetz gestrichen, nach 
der Arbeitgeber bei Personalabbau vorrangig ausländi-
sche Mitarbeiter entlassen mussten.130 In Deutschland
wurde im Juli 2011 ein Gesetz verabschiedet, das die 
Anerkennung von im Ausland erworbenen Qualifikati-
onen durch die Einführung eines zentralen Verfahrens 
erleichtert.131

1.3.4. Wohnraum

In Bulgarien berichtete der Flüchtlingsrat (� � � � Å ç è êù † 
è � ÄÇ  É Å Ñ Ç Ö Å áàù ù � â ù � ç Å á ù ) in seinem Bericht über 
die Integration von Flüchtlingen für den Zeitraum 2008-
2010, dass Flüchtlinge beim Zugang zu kommunalem 
und privatem Wohnraum immer noch mit Hindernissen 
und Schwierigkeiten zu kämpfen hätten. Ursachen für 
diese Schwierigkeiten sind Zulassungsvoraussetzungen 
wie die Anmeldung in einer Gemeinde, eine von den 
Gemeinden selbst vorgegebene Wohndauer sowie eine 
diskriminierende Haltung und Zurückhaltung bei Wohn-
raumeigentümern, wenn es darum geht, an Ausländer 
mit Flüchtlingsstatus oder humanitärem Schutzstatus 
zu vermieten.132

Der Präsident der Region Venetien in Italien legte 
einen (noch zu verabschiedenden) Gesetzesvorschlag 
vor, gemäß dem Migranten 15 Jahre lang in der Region 
gewohnt haben müssen, bevor sie Zugang zu den ört-
lichen Sozialdienstleistungen erhalten, einschließlich 
Sozialwohnungen und Mietzuschüsse.133 Wenn sich 
Migranten in das Einwohnermelderegister (iscrizione 
anagrafica) eintragen lassen möchten, müssen sie 

130 Österreich, Parlament (2011).
131 Deutschland, Bundesministerium für Bildung und Forschung 

(2011a); Deutschland, Bundesministerium für Bildung und 
Forschung (2011b).

132 Bulgarien, Bulgarischer Flüchtlingsrat (2009).
133 Italien, Regionalrat Venetien (2011).

bestimmte Wohnraumanforderungen erfüllen, die für 
italienische Bürger nicht vorgeschrieben sind. So muss 
beispielsweise eine Bescheinigung einer kommunalen 
oder örtlichen Gesundheitsstelle vorgelegt werden, 
die bestätigt, dass die bewohnbare Fläche der Woh-
nung im Verhältnis zur Anzahl der Bewohner über eine 
bestimmte Mindestgröße verfügt. Da Sozialdienstleis-
tungen in der Regel erst nach der Eintragung gewährt 
werden, wären Drittstaatsangehörige, die diese Vor-
aussetzungen nicht erfüllen können, vom Zugang zu 
Sozialwohnungen und Mietzuschüssen ausgeschlos-
sen. Das nationale Büro gegen Rassendiskriminierung 
(Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, UNAR) Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, UNAR) Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali
veröffentlichte eine Stellungnahme, in der die Voraus-
setzung eines Nachweises der italienischen Staats-
bürgerschaft oder einer sehr langen Wohndauer für 
öffentliche Dienstleistungen als Diskriminierung aus 
Gründen der Staatsangehörigkeit bezeichnet wird.134

Im April 2011 leitete die Europäische Kommission ein 
Vertragsverletzungsverfahren gegen Italien in Bezug 
auf Gesetze in der Region Friaul-Julisch Venetien ein, 
die den Zugang zu Sozialwohnungen von der Wohn-
dauer abhängig machen oder italienische Staatsbürger 
im Vergleich zu Drittstaatsangehörigen, die im Sinne 
der Richtlinie 2003/109/EG als langfristig aufenthalts-
berechtigt gelten, in anderer Weise bevorzugen.135

In ihrem Bericht über Spanien im Jahr 2011 merkt die 
ECRI an, dass das neue Gesetz über die Rechte und Frei-
heiten von Ausländern diskriminierende Einschränkun-
gen begünstigt, indem das Recht auf Wohnraumbeihilfe 
zu gleichen Bedingungen wie für spanische Staatsbür-
ger nur langfristig aufenthaltsberechtigten Ausländern 
gewährt wird und Entscheidungen in anderen Fällen 
dem Ermessen der autonomen Gemeinden überlassen 
werden, die in diesem Bereich zuständig sind.136

Nicht-EU-Bürger können auch von gemeinnützigen 
Wohnraumprogrammen ausgeschlossen sein. So 
legt beispielsweise das im Jahr 2003 verabschiedete 
Wohnraumgesetz in Slowenien fest, dass nur slowe-
nische Bürger und dauerhaft aufenthaltsberechtigte 
EU-Bürger das Recht haben, gemeinnützige Mietwoh-
nungen, Mietzuschüsse und Wohnungsdarlehen zu 
beantragen, sofern der Grundsatz der Gegenseitigkeit 
erfüllt ist, d. h., wenn slowenische Bürger in anderen 
EU-Mitgliedstaaten Zugang zu ähnlichen Programmen 
haben.137

Die bereits erwähnte Erhebung Trajectoires et Origi-
nes über die Bevölkerungsvielfalt in Frankreich ent-
hält eine Analyse der Ungleichheiten beim Zugang zu 

134 Italien, UNAR (2010).
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Wohnraum.138 Die ersten Ergebnisse der Erhebung zei-
gen, dass Einwanderer und ihre Kinder seltener Wohn-
eigentum besitzen und häufiger in Sozialwohnungen 
leben als die Mehrheitsbevölkerung. Dies trifft insbe-
sondere auf Personen aus Nordafrika und afrikanischen 
Ländern südlich der Sahara sowie aus der Türkei zu. 
Ein Fünftel der Befragten aus Algerien und afrikani-
schen Ländern südlich der Sahara berichten, dass sie 
in Bezug auf den Zugang zu Wohnraum diskriminiert 
wurden. Das Gefühl der Segregation ist unter Mietern 
von Sozialwohnungen am stärksten, insbesondere 
bei Einwanderern und französischen Bürgern aus den 
Übersee-Départements.139 Auf der Grundlage der Ergeb-
nisse hat das nationale Institut für demografische Stu-
dien (Institut national d‘études démographiques, INED) 
im April 2011 einen Bericht zur Wohnsegregation von 
Einwanderern in Frankreich veröffentlicht.140 Dieser 
Bericht zeigt, dass 42 % der Bevölkerungsgruppen aus 
Nordafrika, afrikanischen Ländern südlich der Sahara 
sowie aus der Türkei in den 10 % der Wohngegenden 
mit den höchsten Arbeitslosenquoten leben. Von der 
Mehrheitsbevölkerung leben lediglich 10 % in diesen 
Wohngegenden.

In Deutschland würden laut der vorstehend genannten 
Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung 50 % der deutschen 
Befragten „ungern in eine Wohngegend ziehen, in der 
viele Zuwanderer/innen leben“ und finden „derartige 
Wohnviertel problematisch“.141

Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, 
Flüchtlinge und Integration in Deutschland wies dar-
auf hin, dass Migranten auf dem Wohnungsmarkt oft-
mals Opfer von Diskriminierung sind.142 Sie rief Makler 
und Immobilienverbände auf, neue Möglichkeiten 
zu suchen, um diese Diskriminierung zu verhindern, 
indem sie ihre Mitarbeiter sensibilisieren und schulen. 
Das Institut für ethnische Studien am Sozialforschungs-
zentrum von Litauen führte im Jahr 2010 eine öffent-
liche Meinungsumfrage zur sozialen Distanz zwischen 
verschiedenen sozialen Gruppen sowie zur Einstellung 
gegenüber dem Thema Zuwanderung durch. Insgesamt 
wurden 1 008 Personen im Alter zwischen 15 und 74 Jah-
ren befragt. Die Ergebnisse der Erhebung wurden im 
Dezember 2010 veröffentlicht und zeigen, dass 63,8 % 
der Befragten die Zuweisung von Sozialwohnungen an 
Einwanderer nicht befürworten würden.143

Im Dezember 2010 wurden in Spanien die Ergeb-
nisse einer von der baskischen Beobachtungsstelle 
für Einwanderung (Ikuspegi) durchgeführten Erhe-
bung veröffentlicht, bei der 1 200 Personen mit 

138 Pan Ké Shon, J.-L. und Robello, S. (2010).
139 Ebenda, S. 93.
140 Pan Ké Shon, J.-L. und Robello, S. (2011).
141 Zick, A. et al. (2011).
142 Deutschland, MiGAZIN (2011).
143 Litauen, � ibas Karolis (2010) S. 7.

Migrationshintergrund und gebürtige Spanier befragt 
wurden. 56,2 % der Migranten gaben an, große 
Schwierigkeiten beim Mieten einer Wohnung gehabt 
zu haben.144 Eine Meinungsumfrage der Regierung 
von Katalonien, bei der mit 1 600 gebürtigen Spaniern 
persönliche Gespräche geführt wurden, ergab, dass 
lediglich 48,5 % der Befragten eine Wohnung an eine 
Migrantenfamilie vermieten würden.145

Obdachlosigkeit

Im September 2011 verabschiedete das Europäische 
Parlament eine Entschließung zu einer EU-Strategie zur 
Bekämpfung der Obdachlosigkeit. Diese Entschließung 
ist unter anderem deswegen so bedeutsam, da Mig-
ranten (egal, ob Drittstaatsangehörige oder EU-Bürger) 
in einigen EU-Mitgliedstaaten einen bedeutenden und 
zunehmenden Anteil des Personenkreises bilden, der 
Unterstützungsleistungen für Obdachlose in Anspruch 
nimmt.146

Eine Ende 2010 veröffentlichte Studie, die die Situation 
ausländischer Obdachloser in Kopenhagen, Dänemark, 
darstellt, zeigt, dass diese Personen in drei Hauptgrup-
pen eingeteilt werden können: EU-Bürger aus Mittel- 
und Osteuropa; ethnische Gruppen aus afrikanischen 
Ländern; Bürger aus skandinavischen Ländern.147 Die 
ersten beiden Gruppen sind im vergangenen Jahr grö-
ßer geworden. Eine der auffälligsten Untergruppen sind 
rumänische Bürger mit Roma-Hintergrund, die oftmals 
großer Armut ausgesetzt sind.

Das Zentrum für die Finanzierung und Entwicklung von 
Wohnraum (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus/
Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet) 
in Finnland berichtet, dass die Obdachlosigkeit unter 
Einwanderern zugenommen hat, obwohl die Anzahl der 
Obdachlosen im Zeitraum 2000-2010 erheblich zurück-
gegangen ist. Im Jahr 2010 handelte es sich bei ca. 9 % 
der alleinstehenden Obdachlosen um Einwanderer, 
während der Anteil der Migranten unter den obdach-
losen Familien bei über 40 % lag.148 Die jährlich von 
der nationalen Behörde für Gesundheit und Soziales 
(Socialstyrelsen) in Schweden veröffentlichte Reihe der 
Sozialberichte zeigt ebenfalls, dass die Obdachlosigkeit 
unter Migranten zunimmt. Außerdem hebt die Reihe die 
Gefährdung von Migrantengruppen und die Verbreitung 
von ethnischer Wohnsegregation hervor.149
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Im November 2010 veröffentlichte das polnische Insti-
tut für öffentliche Angelegenheiten einen Bericht über 
eine Pilotstudie zu Obdachlosigkeit unter Flüchtlingen 
in Polen. Die Studie wurde im Jahr 2010 im Auftrag des 
UNHCR durchgeführt und basierte auf ausführlichen 
Gesprächen mit Flüchtlingen aus Tschetschenien. Als 
Hauptursachen für die Obdachlosigkeit wurden man-
gelnder kommunaler und sozialer Wohnraum, die 
schlechte wirtschaftliche Situation von Flüchtlingen, die 
Zurückhaltung von Vermietern bei der Vermietung von 
Wohnungen an Ausländer, insbesondere an alleinerzie-
hende Mütter und Familien mit vielen Kindern, sowie 
die Tatsache angeführt, dass einige Vermieter von 
Flüchtlingen höhere Mieten als von Polen verlangen.150

Ungarn stellt ein Beispiel für einige einschlägige Ent-
wicklungen im Bereich der Gesetzgebung auf natio-
naler Ebene dar. Die geänderte Gesetzgebung, die im 
Dezember 2011 in Kraft trat, erlaubt die Verhängung 
einer Geldbuße von ca. 500 EUR (150 000 HUF) oder 
einer Haftstrafe von 60 Tagen für Personen, die sich 
gewohnheitsmäßig an öffentlichen Stellen aufhalten.151

Laut den Bewertungen mehrerer internationaler und 
nationaler Akteure der Zivilgesellschaft könnte dies 
schwerwiegende Folgen für ethnische Minderheiten 
und Flüchtlinge haben.152

Politische Beteiligung

Die politische Beteiligung von Drittstaatsangehörigen 
blieb in einigen EU-Mitgliedstaaten ein wichtiges Diskus-
sionsthema. In ihrer oben bereits erwähnten Mitteilung 
zur Integration betonte die Europäische Kommission die 
Bedeutung der Beteiligung von Migranten am demo-
grafischen Prozess und legte nahe, die Hindernisse für 
die politische Beteiligung von Migranten zu beseitigen. 
Auf der Ebene des Europarates bat der Kongress der 
Gemeinden und Regionen das Ministerkomitee des 
Europarates, die Mitgliedstaaten aufzufordern, dafür 
zu garantieren, dass alle Formen der demografischen 
Beteiligung auf lokaler Ebene allen Menschen offen ste-
hen, unabhängig von Staatsangehörigkeit oder Nationa-
lität.153 In ihrem Jahresbericht 2010 berichtete die FRA, 
dass die Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten aufenthalts-
berechtigten Drittstaatsangehörigen unter bestimm-
ten Umständen das Wahlrecht bei kommunalen oder 
örtlichen Wahlen einräumt. Kein weiteres Land dehnte 
sein Wahlrecht im Jahr 2011 auf Nicht-EU-Bürger aus. In 
Zypern lehnte das Repräsentantenhaus am 13. Oktober 
zwei Gesetzesentwürfe ab, deren Gegenstand die Aus-
dehnung des Wahlrechts auf kommunaler und lokaler 
Ebene auf langfristig aufenthaltsberechtigte Einwan-
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derer war, die keine EU-Bürger sind. In Berlin wurde 
parallel zu den Wahlen zum Abgeordnetenhaus eine 
symbolische Wahl für Nicht-EU-Bürger organisiert, um 
auf die Anzahl der Berliner aufmerksam zu machen, 
die Steuern zahlen, aber in Deutschland nicht wählen 
dürfen.154 In Belgien wurde von Parlamentariern aus 
einer Minderheitenpartei der Opposition im Jahr 2010 
im Repräsentantenhaus sowie im Jahr 2011 im Senat 
ein Vorschlag zur Abschaffung des Wahlrechts für 
Nicht-EU-Bürger eingebracht.155

Vielversprechende Praktik 

Politische Beteiligung von Migranten
Das Immigrant Parliament of Finland, ein vom 
Ministerium für Inneres finanziertes Projekt, soll 
die öffentliche Meinung zu einschlägigen Themen 
beeinflussen und Einwanderern in der finnischen 
Einwanderungsdebatte Gehör zu verschaffen. 
Das Projekt wird über keinen offiziellen Status 
verfügen. Die ersten Wahlen zum Immigrant 
Parliament werden im Jahr� 2012 parallel zu den 
Kommunalwahlen durchgeführt. Insgesamt 
werden 50� Vertreter in das Parlament gewählt. 
Wahlberechtigt sind im Ausland geborene 
finnische Staatsbürger, Ausländer, die seit 
mindestens einem Jahr in Finnland leben, sowie 
die Kinder von Einwanderern.
Weitere Informationen: www.ipf.fi

Ausblick

Die EU muss bis Ende 2012 ein gemeinsames europäi-
sches Asylsystem geschaffen haben. Das Europäische 
Unterstützungsbüro für Asylfragen wird auf praktischer 
Ebene eine immer bedeutendere Rolle spielen, indem 
es die nationalen Asylsysteme mit Informationen und 
Instrumenten unterstützt.

Angesichts des Fortbestehens unterschiedlicher Auffas-
sungen zwischen der Europäischen Kommission, dem 
Rat der Europäischen Union und dem Europäischen 
Parlament wird es eine schwierige Aufgabe bleiben, 
das überarbeitete Asylpaket in eine endgültige Form 
zu bringen.

Es bedarf eines Mechanismus, mit dessen Hilfe beurteilt 
werden kann, ob die Grundrechte von Asylbewerbern, 
die unter der Dublin II-Verordnung in einen anderen 
EU-Mitgliedstaat überstellt werden, bedroht sind.

154 Citizens of Europe e. V., Jede Stimme (2011).
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Die Tatsache, dass Migranten in einer irregulären Situ-
ation der Gefahr von Ausbeutung und Missbrauch aus-
gesetzt sind, wird weiterhin Grund zur Besorgnis geben. 
Politische Entscheidungsträger, auch auf EU-Ebene, 
dürften ihre Aufmerksamkeit insbesondere auf die Lage 
jener Personen richten, die aus rechtlichen, humanitären 
oder praktischen Gründen nicht ausgewiesen werden.

Was die Rechte irregulärer Migranten betrifft, werden 
die Erfahrungen mit der Umsetzung der Richtlinie über 
Sanktionen gegen Arbeitgeber erweisen, ob die beste-
henden Mechanismen Wirkung zeigen, zumindest im 
Hinblick auf das Recht, die Auszahlung einbehaltener 
Löhne einzuklagen.

Die Verabschiedung der Richtlinie über die Bedin-
gungen für die Einreise und den Aufenthalt von Dritt-
staatsangehörigen zwecks Ausübung einer saisonalen 
Beschäftigung würde die Einreise nicht qualifizierter 
Arbeitnehmer in die EU erleichtern. Dieses Instrument 
könnte die Nachfrage nach Arbeitskräften verringern, 
die sich irregulär im Staatsgebiet von EU-Mitgliedstaa-
ten aufhalten und die typischerweise dem Risiko einer 
Ausbeutung ausgesetzt sind.

Im Bereich der gesellschaftlichen Integration von Mig-
ranten besteht die Herausforderung in den EU-Mitglied-
staaten künftig darin, sicherzustellen, dass Integration 
auch weiterhin als wechselseitiger Prozess verstanden 
wird. Dieser besteht darin, Diskriminierung zu bekämp-
fen und gleichzeitig den Nutzen von Vielfalt in der Auf-
nahmegesellschaft zu erkennen.

Es bedarf – basierend auf gemeinsamen Indikatoren – 
einer kontinuierlichen Überwachung des Integrations-
prozesses auf politischer, kultureller und sozialer Ebene, 
um die Integration von Drittstaatsangehörigen, die sich 
rechtmäßig in der EU aufhalten, weiter voranzutreiben.

Die Modernisierung der Richtlinie über die Anerken-
nung von Berufsqualifikationen, die in einem Grünbuch 
der Europäischen Kommission angekündigt wurde, 
könnte die Mobilität bestimmter Drittstaatsangehöri-
ger verbessern, die ihre Qualifikationen innerhalb der 
EU erlangt haben: Familienmitglieder von EU-Bürgern, 
langfristig Aufenthaltsberechtigte, Flüchtlinge und Inha-
ber der Blauen Karte EU.
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Finnland, Gesetz über Verwaltungsgerichtsverfahren, 
Artikel 22.

Frankreich, Code de l’entrée et du séjour des étrangers 
et du droit d’asile, L731-2.

Griechenland, Präsidialerlass 114/2010, Arti-
kel 25 Absatz 1 Buchstabe a.

Irland, Refugee Act 1996 (in der geänderten Fassung), 
Artikel 13 Absatz 4.

Italien, Gesetzesverordnung (Decreto Legislativo) 
Nr. 25 vom 28. Januar 2008, Artikel 35, geändert durch 
Artikel 19 Absatz 3 der Gesetzesverordnung vom 
1. September 2011.

Kroatien, Asylgesetz 2007, Narodne novine, Nr. 79/07, 
30. Juli 2007, Article 67.

Lettland, Asylgesetz 2009, Artikel 30 Absatz 2.

Litauen, Gesetz über den Rechtsstatus von Ausländern, 
Artikel 138.

Luxembourg, Loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile mai 2006 relative au droit d’asile mai
et © des formes complémentaires de protection, Arti-
kel 19 Absatz 3.

Malta, Flüchtlingsgesetz, Artikel 7 Absatz 2.

Niederlande, Allgemeines Verfahren, Ausländergesetz, 
Artikel 69 Absatz 2.

Niederlande, Erweitertes Verfahren, Ausländergesetz, 
Artikel 69 Absatz 1.

Österreich, Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz, 
Paragraf 63 Absatz 5.

Polen, Verwaltungsprozessordnung, Artikel 129 
Absatz 2.

Portugal, Gesetz 27/2008 vom 30. Juni, Artikel 30 
Absatz 1.

Rumänien, Gesetz 122 zum Asyl, Artikel 55 Absatz 1.

Schweden, Gesetz über Verwaltungsgerichtsverfahren 
(1971:291), Artikel 6.

Schweden, Verwaltungsverfahrensgesetz (1984:223), 
Artikel 23.

Slowakei, Asylgesetz, Artikel 21 Absatz 1.

Slowenien, Schutzgesetz, amtliche konsolidierte Ver-
sion, Artikel 74 Absatz 2, 4. Februar 2011.

Spanien, Asylgesetz, Artikel 29, 12/2009.

Spanien, Gesetz 29/1998 über die Verwaltungsgerichts-
barkeit, Artikel 46.

Tschechische Republik, Asylgesetz, Artikel 32 Absatz 1.

Ungarn, Gesetz Nr. LXXX von 2007 zum Asyl, Artikel 68 
Absatz 2.

Vereinigtes Königreich, Consolidated Asylum and Immi-
gration Tribunal (Procedure) Rules 2005, Nr. 230 (L.1) 
Rule 7, 4.7, 4.7 April 2005.

Zypern, Flüchtlingsgesetz 2000, Artikel 28f Absatz 2.

Abbildung 1.2: Fristen für das Einlegen 
von Rechtsbehelfen und das Bleiberecht 
(beschleunigtes Verfahren)
Bulgarien, Asyl- und Flüchtlingsgesetz, Artikel 87.

Deutschland, Asylverfahrensgesetz (AsylVfG), Para-
graf 36 Absatz 3.

Griechenland, Präsidialerlass 114/2010, Arti-
kel 25 Absatz 1 Buchstabe b.

Irland, Refugee Act 1996 (in der geänderten Fassung), 
Artikel 13 Absatz 5 Buchstabe a.
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Kroatien, Asylgesetz 2007, Amtsblatt (Narodne novine) 
Nr. 79/07, 30. Juli 2007, Artikel 56.

Luxembourg, Loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile mai 2006 relative au droit d’asile mai
et © des formes complémentaires de protection, Arti-
kel 20 Absatz 4.

Polen, Gesetz über die Gewährung von Schutz für Aus-
länder im Hoheitsgebiet der Republik Polen, Artikel 34 
Absatz 4 Satz 4.

Portugal, Gesetz 27/2008 vom 30. Juni, Artikel 22.

Rumänien, Gesetz 122 zum Asyl, Artikel 80 Absatz 1.

Slowakei, Asylgesetz, Artikel 21 Absatz 2 und Arti-
kel 22 Absatz 1, und Zivilprozessordnung, Artikel 250 
Buchstabe n.

Slowenien, Schutzgesetz, amtliche konsolidierte Ver-
sion, Artikel 74 Absatz 2, 4. Februar 2011.

Tschechische Republik, Artikel 32 Absatz 2 des Asylge-
setzes, geändert durch die Entscheidung 9/2010 Coll. 
des Verfassungsgerichts (Januar 2010).

Vereinigtes Königreich, Asylum and Immigration Tri-
bunal (Fast Track) Procedure Rules 2005, No. 560 (L.12) 
Rule 8, 4. April 2005.

Zypern, Flüchtlingsgesetz 2000, Artikel 28f Absatz 1.

Abbildung 1.3: Fristen für das Einlegen 
von Rechtsbehelfen und das Bleiberecht 
(Dublin-Verfahren)
Belgien, Ausländergesetz, Artikel 39/70 und 39/79.

Bulgarien, Asyl- und Flüchtlingsgesetz, Artikel 84 
Absatz 4 und Artikel 88 Absatz 1.

Dänemark, Ausländergesetz, Artikel 48a bis 48d.

Deutschland, Asylverfahrensgesetz (AsylVfG), Paragra-
fen 34, 34a und 74.

Estland, Gesetz über die Gewährung von internationa-
lem Schutz für Ausländer, Artikel 26 Absatz 3.

Finnland, Gesetz über Verwaltungsgerichtsverfahren, 
Artikel 22 und Artikel 201 Absatz 2, und Ausländerge-
setz, Artikel 199.

Frankreich, ™ L731-2(2), L742-4, 741-4(1), Code de l’entrée 
et du séjour des étrangers et du droit d’asile, modifié par 
Loi ń  2011-672, 16. Juni 2011, Artikel 68 und 95.

Griechenland, Präsidialerlass 114/2010, Artikel 24 
Absätze 1b und 2.

Irland, Artikel 32 Absatz 2 Buchstabe c, (Artikel 22) 
Erlass, Artikel 6 Absatz 2 Buchstabe b, (Artikel 22) Erlass.

Italien, Gesetzesverordnung Nr. 150, Artikel 19 Absätze 3 
und 4, 1. September 2011.

Lettland, Asylgesetz 2009, Artikel 30 Absätze 1 und 2.

Litauen, Gesetz über den Rechtsstatus von Ausländern, 
Artikel 138, Artikel 139 Absätze 2 und 3, 29. April 2004.

Luxemburg, Loi sur la libre circulation des personnes et 
immigration, protection internationale, Artikel 17.

Malta, Flüchtlingsgesetz, Artikel 23 Absatz 4 und Arti-
kel 24 Absatz 2.

Niederlande, Ausländergesetz, Artikel 69 Absatz 2 und 
Allgemeines Verwaltungsgesetz, Artikel 8 Absatz 81.

Österreich, Asylgesetz 2005, konsolidierte Fassung, 
Paragraf 22 Absatz 12 und Paragraf 36 Absätze 1 und 2, 
14. Dezember 2011.

Polen, Verwaltungsprozessordnung, Artikel 129 und 
Artikel 130 Absätze 1 und 2.

Portugal, Gesetz 27/2008 vom 30. Juni, Artikel 37 
Absatz 4.

Rumänien, Ausländergesetz, Artikel 121.

Schweden, Ausländergesetz, SFS 2005:716, Kapitel 8 
Artikel 6, Kapitel 12 Artikel 10, Kapitel 14 Artikel 6 und 23.

Slowakei, Asylgesetz, Artikel 21 Absatz 2 und Zivilpro-
zessordnung, Artikel 250 Buchstabe n.

Slowenien, internationales Schutzgesetz, amtliche kon-
solidierte Version, Artikel 74 Absatz 3, 4. Februar 2011, 
und Gesetz über Verwaltungsstreitsachen, Artikel 32 
Absatz 2, zuletzt geändert durch ZUS-1A am 15. Juli 2010.

Spanien, Ausländergesetz 12/2009, Artikel 29, Regula-
dora del derecho de asilo y de la protecciû n subsidiaria, 
30. Oktober.

Tschechische Republik, Asylgesetz, Artikel 32 Absätze 2 
und 3.

Ungarn, Gesetz Nr. LXXX von 2007 zum Asyl, Artikel 49 
Absätze 7 und 9.

Vereinigtes Königreich, Nationality, Immigration and 
Asylum Act 2002, Artikel 82.

Zypern, Flüchtlingsgesetz 2000, Artikel 11B Absatz 3 
und Artikel 28.

Tabelle 1.1: Arten von Alternativen zur 
Inhaftnahme
Belgien, Ausländergesetz, Artikel 75 Absätze 5 bis 8.

Bulgarien, Ausländergesetz, Artikel 44 Absatz 5.

Dänemark, Ausländergesetz, Artikel 34 Absatz 1 Zif-
fern i, ii, iii und iv sowie Artikel 34 Absätze 2 bis 5, 
Artikel 34a Absatz 1 und Artikel 35 Absatz 5.

Deutschland, Aufenthaltsgesetz (AufenthG), 
Paragraf 61.
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Estland, Artikel 10 des Gesetzes über die Pflicht zum 
Verlassen des Landes und das Einreiseverbot.

Finnland, Ausländergesetz 301/2004, Artikel 118, 119 
und 120.

Frankreich, CESEDA, Artikel L 552-4, L 552-4.1 (elektro-
nischer Hausarrest im Jahr 2011 für Personen eingefügt, 
die ein Kind betreuen) und L 552-5.

Griechenland, Gesetz 3907/2011, Artikel 30 Absatz 1 in 
Verbindung mit Artikel 22 Absatz 3.

Irland, Einwanderungsgesetz 2004, Artikel 14 Absatz 1, 
und Einwanderungsgesetz 2003, Artikel 5 Absatz 4.

Italien, Gesetzesdekret Nr. 89 vom 23. Juni 2011 (Gaz-
zetta Ufficiale n. 129 vom 23. Juni 2011), Artikel 3 Absatz 1 
Buchstabe d Satz 2.

Lettland, Einwanderungsgesetz, Artikel 51 Absatz 3.

Litauen, Gesetz über den Rechtsstatus von Ausländern, 
Artikel 115 Absatz 2.

Luxemburg, Loi du 1er juillet 2011 modifiant la loi sur la 
libre circulation des personnes, Änderung der Artikel 120 
und 125, 29. August 2008.

Niederlande, Ausländergesetz, Artikel 52 Absatz 1, Arti-
kel 54 und 56 bis 58 sowie Vreemdelingencirculaire, 
Artikel A6/1.1 und A6/5.3.3.3.

Österreich, Fremdenpolizeigesetz 2005, Paragraf 77 
Absatz 3 (Freilassung auf Kaution am 1. Juli 2011 
eingeführt).

Polen, Ausländergesetz, Artikel 90.1 Absatz 3.

Portugal, Gesetz 23/2007, Artikel 142 Absatz 1, 4. Juli.

Rumänien, Ausländergesetz, Artikel 102 bis 104 (gültig 
für geduldete Personen).

Schweden, Ausländergesetz, 2005:716, Kapitel 10 Arti-
kel 6 und 8.

Slowakei, Gesetz vom 21. Oktober 2011 über den Auf-
enthalt von Ausländern (am 1. Januar 2012 in Kraft 
getreten).

Slowenien, Ausländergesetz 2011, Artikel 73, 76 und 
81 Absatz 2.

Spanien, Ausländergesetz 4/2000, Artikel 61.

Tschechische Republik, Gesetz 326/1999 über den Auf-
enthalt von Ausländern im Hoheitsgebiet der Tschechi-
schen Republik, Artikel 123.

Ungarn, Gesetz über die Einreise und Aufenthaltserlaub-
nis von Drittstaatsangehörigen II, Artikel 48 Absatz 2 
und Artikel 62.

Vereinigtes Königreich, 1971 Immigration Act, Sche-
dule 2, Artikel 4, 21, 22 und 29 bis 34. Elektronischer 

Hausarrest siehe Asylum and Immigration Act 2004 
(Treatment of Claimants, etc.), S. 36.

Fußnote 21: Automatisches Bleiberecht (re-
guläres Asylverfahren)
Belgien, Ausländergesetz, Artikel 39/70.

Bulgarien, Asyl- und Flüchtlingsgesetz, Artikel 88.

Deutschland, Asylverfahrensgesetz (AsylVfG), 
Paragraf 75.

Finnland, Ausländergesetz, Artikel 201 Absatz 1.

Frankreich, Code de l’entrée et du séjour des étrangers 
et du droit d’asile, Artikel L742-3.

Griechenland, Präsidialerlass 114/2010, Artikel 25 
Absatz 2.

Irland, Refugee Act 1996, Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe c.

Kroatien, Asylgesetz, Artikel 30.

Lettland, Asylgesetz 2009, Artikel 30 Absatz 1.

Litauen, Gesetz über den Rechtsstatus von Ausländern, 
Artikel 139.

Luxembourg, Loi du 5 mai 2006 relative au droit d’asile mai 2006 relative au droit d’asile mai
et © des formes complémentaires de protection, Arti-
kel 19 Absatz 3.

Malta, Verfahrensstandards für die Untersuchung von 
Anträgen auf Flüchtlingsstatus, Artikel 12 Absatz 1.

Niederlande, Ausländergesetz, Artikel 8 Buchstabe h 
und Artikel 82 Absätze 1 und 2 sowie Allgemeines Ver-
waltungsgesetz, Artikel 8 Absatz 81.

Österreich, Asylgesetz 2005, Paragraf 36 Absätze 1 und 2.

Polen, Verwaltungsprozessordnung, Artikel 129 
Absatz 2.

Portugal, Gesetz 27/2008 vom 30. Juni, Artikel 30 
Absatz 1.

Rumänien, Ausländergesetz, Artikel 55 Absatz 2.

Schweden, Ausländergesetz, Kapitel 12 Artikel 8a.

Slowenien, Schutzgesetz, Artikel 74 Absatz 4.

Tschechische Republik, Asylgesetz, Artikel 32 Absatz 3.

Ungarn, Asylgesetz 2007, Artikel 68.

Vereinigtes Königreich, Nationality, Immigration 
and Asylum Act 2002 (c.41), Artikel 92 und 94, 
7. November 2002.

Zypern, Flüchtlingsgesetz 2000, Artikel 8 Absatz 1 
Buchstabe a.





 



EU 
 Januar
 Februar
 März
 April
 Mai
 Juni
 Juli
 August
 September
 Oktober
 November
 Dezember 

Januar 
Februar 
2. März – Frontex beendet die Einsetzung von Soforteinsatzteams für 
Grenzsicherungszwecke (RABITs) in Griechenland. 

10. März – Die Europäische Kommission schlägt Änderungen des Schengener 
Grenzkodex vor, unter anderem hinsichtlich des Umgangs mit Asylanträgen bei 
gemeinsamen Grenzkontrollen. 

31. März – Frontex verabschiedet die Grundrechtsstrategie. 

März  
5. April – Die Bestimmung des Visakodex der Gemeinschaft, wonach 
Antragstellern, deren Visumantrag abgelehnt wurde, ein Rechtsmittel zusteht, tritt 
in Kraft. 

April 
24. Mai – Die Europäische Kommission schlägt die Aussetzung der Visumfreiheit in 
Fällen des Missbrauchs der Asylsysteme vor. 

Mai  
Juni  
Juli  
August  
16. September – Die Europäische Kommission schlägt einen Mechanismus für die 
vorübergehende Wiedereinführung von Grenzkontrollen vor. 

September 
11. Oktober – Das Visa-Informationssystem (VIS) der EU wird in Nordafrika in 
Betrieb genommen. 

25. Oktober – Die Europäische Kommission beschließt eine Mitteilung über 
intelligente Grenzen.

25. Oktober – Der Rat der Europäischen Union errichtet in Tallinn eine Agentur für 
das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen.

25. Oktober – Das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union 
ändern die Gründungsverordnung von Frontex und stärken ihre Terminologie der 
Grundrechte. 

Oktober  
15. November – Die Europäische Kommission schlägt ein Instrument der 
finanziellen Solidarität vor, um die Mitgliedstaaten in den Bereichen Außengrenzen 
und Visa zu unterstützen. 

November  
12. Dezember – Die Europäische Kommission legt einen Vorschlag für ein 
Europäisches Grenzüberwachungssystem (Eurosur) vor. 

Dezember  

UN und Europarat



81

2
Grenzkontrolle  
und Visapolitik 

Die Diskussion über Staatsgrenzen und Asyl war in der EU im Jahr 2011 in erster Linie vom Migrationsdruck auf 
die Mittelmeer-Anrainerstaaten der EU geprägt. Der Zustrom von Einwanderern1 in diesen Mitgliedstaaten nahm 
infolge des arabischen Frühlings und des Aufstands in Libyen stark zu und heizte die öffentliche Debatte an. Die 
Neuankömmlinge reisten oftmals in andere EU-Mitgliedstaaten weiter, die sich daraufhin zum Teil veranlasst sahen, 
Polizeikontrollen an den Schengen-Grenzen zu verschärfen. Dieser Zustrom sowie die Reaktionen darauf ließen 
das Schengener Abkommen oftmals in den Mittelpunkt der öffentlichen Debatten rücken. Dabei ging es im Kern um 
die Einhaltung der Vereinbarungen, die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten und die Verzögerung neuer 
Beitritte. Die Lage der Menschen, die irregulär über die Außengrenzen der EU einreisen, ist zu einem dringlichen 
Grundrechtsproblem geworden.

Dieses Kapitel beschreibt die Entwicklungen bei den 
politischen Strategien und Verfahren in der EU und in 
den Mitgliedstaaten in den Bereichen Grenzkontrolle 
und Visapolitik im Jahr 2011. Es befasst sich mit den Her-
ausforderungen, denen sich die EU im Zusammenhang 
mit Grundrechten stellen muss, insbesondere hinsicht-
lich der Zuwanderungsströme, die zusätzlichen Druck 
auf die südlichen Mittelmeergrenzen der EU ausüben, 
und mit den im Laufe des Jahres von der EU vorgelegten 
Gesetzesvorschlägen. Anschließend befasst sich die-
ses Kapitel mit dem Visakodex und geht vor allem auf 
das Rechtsmittel ein, das Antragstellern zusteht, deren 
Visumantrag abgelehnt wurde. Es empfiehlt sich, dieses 
Kapitel zusammen mit Kapitel 1 zu Asylrecht, Einwan-
derung und Integration zu lesen, um sich einen umfas-
senden Überblick über diesen Bereich zu verschaffen.

2.1. Grenzkontrolle1

Die Verabschiedung der neuen Verordnung der EU-Agen-
tur Frontex, die die Zusammenarbeit der Mitgliedstaa-
ten an den Außengrenzen koordiniert, war ein wichtiger 
Schritt auf dem Weg zu einem Grundrechtsrahmen im 

1 Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird in diesem 
Bericht auf die durchgehende Nennung der männlichen und 
weiblichen Form verzichtet. Es sind selbstverständlich beide 
Geschlechter gemeint.

Wichtige Entwicklungen in den Bereichen 
Grenzkontrolle und Visapolitik:

 Die Notsituation an den Außengrenzen der EU und die 
große Zahl der Neuankömmlinge in den EU-Mittelmeer- 
Anrainerstaaten in Verbindung mit der Frage der Weiterreise 
in andere EU-Mitgliedstaaten hat eine Diskussion darüber 
ausgelöst, ob die wiedereinführung von Grenzkontrollen 
innerhalb der Schengen-Staaten das Recht auf Freizügigkeit 
innerhalb der EU in Frage stellt.

 In einigen EU-Mitgliedstaaten kommt es aufgrund der 
Befreiung von der Visumpflicht vermehrt zu Asylanträgen, 
woraufhin die Europäische Kommission eine Bestimmung 
vorgeschlagen hat, die eine Aufhebung der visumfreien 
Einreise dann vorsieht, wenn diese zu einem erheblichen 
Anstieg der irregulären Migration oder vermehrt zu 
Asylanträgen geführt hat.

 Im estnischen Tallinn wird die EU-Agentur für das 
Betriebsmanagement von IT-Großsystemen in den Bereichen 
Freiheit, Sicherheit und Recht eingerichtet.

 Die Europäische Kommission schlägt einen 
gemeinsamen Rahmen für die Zusammenarbeit und den 
Informationsaustausch zwischen den EU-Mitgliedstaaten und 
Frontex vor.

 Die Gründungsverordnung für Frontex wird dahingehend 
geändert, dass die Grundrechte mehr Gewicht erhalten.
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Zusammenhang mit sensiblen Grenzkontrollfragen.2

Einige Bestimmungen dieser Verordnung zielen darauf 
ab, die Einhaltung der Grundrechte bei allen Tätigkeiten 
von Frontex zu stärken. Gemäß Artikel 26 muss Frontex 
einen wirksamen Mechanismus einführen, mit dem die 
Einhaltung der Grundrechte überwacht wird, ein Kon-
sultationsforum einsetzen, das in Grundrechtsfragen 
unterstützt und zu dem die FRA und andere einschlä-
gige Organisationen eingeladen werden, sowie einen 
Grundrechtsbeauftragten benennen.

AKTIVITÄT DER FRA

Einbindung der Grundrechte in 
Maßnahmen des Grenzmanagements 
der EU
Im Jahr 2011 arbeiteten die FRA und Frontex 
gemeinsam an der Umsetzung der am 26. Mai 2010 
unterzeichneten Zusammenarbeitsvereinbarung, 
die die Achtung der Grundrechte im Bereich des 
Grenzmanagements stärken soll. Die Vereinbarung 
beschreibt die Zusammenarbeit bei gemeinsamen 
Aktionen (Artikel 3), die Risikoanalyse (Artikel 4), 
die Ausbildung der Grenzschutzbeamten und des 
Frontex-Personals im Bereich der Grundrechte 
(Artikel 5 und 8), die Forschung (Artikel 6), 
Rückführungen (Artikel 7), Arbeitsprogramme und 
Aktionspläne (Artikel 9).

Im Rahmen der geleisteten Arbeit hat die FRA 
zur Entwicklung der Grundrechtsstrategie von 
Frontex beigetragen, die am 31. März vom 
Frontex-Verwaltungsrat verabschiedet wurde. Die 
FRA beteiligte sich außerdem an der Ausarbeitung 
des Aktionsplans für Grundrechte zur Umsetzung 
dieser Strategie. Die FRA hat Briefings für zwei 
gemeinsame Aktionen (Minerva und Hammer) 
bezüglich See- und Luftgrenzen veranstaltet. Im 
Zusammenhang mit ihrem Projekt zur Behandlung 
von Drittstaatsangehörigen an den Außengrenzen 
der EU beobachtete die FRA gemeinsame 
Patrouillen auf See vor den Küsten Griechenlands
und Spaniens. Die beiden Agenturen einigten sich 
auf einen Plan zur Schulung des Frontex-Personals 
im Bereich der Grundrechte.
Υ ηιέηήη I λτνήύ οέινληλ άλέηή:  γέές: / / τήο. ηάήνςο. ηά/ τήοΥ ηυωιέη/
ύ ηί ιο/ ύ ή- 2 7 0 5 1 0 αηλ. γέύ

2.1.1.  Notsituationen an den 
EU-Außengrenzen

Die Lage der Menschen, die über die EU-Außengrenze 
zwischen Griechenland und der Türkei irregulär in die 
EU einreisten, führte zu einem dringlichen Grund-
rechtsproblem. Andere Mitgliedstaaten setzten im 

2 Verordnung (EU) Nr. 1168/2011, ABl. L 304 vom 22.11.2011, S. 1. 

Rahmen des Dubliner Übereinkommens die Überstel-
lung von Asylbewerbern nach Griechenland aus.

Auf Antrag Griechenlands setzte Frontex an der 
Landgrenze zur Türkei vom 2. November 2010 bis 
zum 2. März 2011 Soforteinsatzteams für Grenzsiche-
rungszwecke (Rabits) ein. Während dieser Zeit ent-
deckten die Teams insgesamt 11 809 Migranten, die 
die Grenze illegal überschritten, das sind durchschnitt-
lich 58 Migranten pro Tag.3 Im Laufe des Jahres 2011 
kamen weiterhin Migranten, jedoch in geringerer Zahl. 
Als Folgemaßnahme zum Einsatz der Rabits startete 
Frontex die gemeinsame Aktion Κνωηιί νλ Λολί . An der 
türkischen Grenze wurden im Rahmen von Poseidon 
im Dezember 3781 Migranten festgenommen, das sind 
durchschnittlich 121 Migranten pro Tag. Laut Frontex 
wurden 2011 insgesamt 55 017 irreguläre Migranten 
beim Überqueren der griechisch-türkischen Land-
grenze aufgegriffen, was einem Anstieg von 14 % 
gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Im Zuge des Einsatzes ihrer Soforteinsatzteams für 
Grenzsicherungszwecke (Μοςιί  B νήί ηή I λέηήδηλέινλ 
Ρηού ω, Rabit) wendete Frontex erhebliche Ressour-
cen auf, um die Behandlung von Personen bei Verfah-
ren an der Grenze zur Türkei zu verbessern. Dadurch 
wurde das Risiko verringert, dass Migranten, die ille-
gal nach Griechenland eingereist sind, ohne jedes 
offizielle Verfahren umgehend wieder in die Türkei 
rücküberführt werden. Die operative Unterstützung 
der EU durch Frontex bezieht sich allerdings nur auf 
die Ersterfassung und erstreckt sich nicht auf den 
größten Missstand hinsichtlich der Grundrechte: die 
unmenschlichen Bedingungen, unter denen Menschen 
in grenznahen Auffangeinrichtungen untergebracht 
werden. Das Mandat von Frontex schließt die Behand-
lung von Personen, die illegal die Grenze übertreten 
haben, nicht ein. In einem Bericht, der im Septem-
ber erschien, äußerte Human Rights Watch Beden-
ken bezüglich der Rolle von Frontex: Human Rights 
Watch merkte an, dass Frontex die Überstellung von 
Migranten in Abschiebezentren in Griechenland, in 
denen unmenschliche und erniedrigende Bedingun-
gen herrschen, erleichtern würde. Der Bericht verwies 
auf das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Men-
schenrechte (EGMR) in der Sache Η . Ο. Ο.  πηπηλ B ηβπιηλ 
άλί  G ήιησγηλβολί , in dem festgestellt wurde, dass die άλί  G ήιησγηλβολί , in dem festgestellt wurde, dass die άλί  G ήιησγηλβολί
entsprechenden Haftpraktiken Griechenlands gegen 
Artikel 3 der Europäischen Menschenrechtskonven-
tion (EMRK) verstießen. Auf Antrag von vier Mitglie-
dern des Europäischen Parlaments von der Fraktion 
„Die Grünen/Europäische Freie Allianz“ wurde eine 
Studie in Auftrag gegeben – F ΜΙ ΝΡE Π A πηλσώ:  Υ γισγ 
πάοήολέηηω τνή H άύ ολ Μιπγέω? 4πάοήολέηηω τνή H άύ ολ Μιπγέω? 4πάοήολέηηω τνή H άύ ολ Μιπγέω? .  In dieser Studie wird 

3 Frontex (2011a). 
4 Keller, S. ηέ οβ. (2011). 

http://fra.europa.eu/fraWebsite/media/mr-270510_en.htm
http://fra.europa.eu/fraWebsite/media/mr-270510_en.htm


Grenzkontrolle und Visapolitik  

83

eine wachsamere Haltung von Frontex gegenüber der 
Einhaltung der Grundrechte gefordert.

Der griechische Minister für Bürgerschutz stellte am 
6. September vor dem Kabinett das umfassende Pro-
gramm zum Grenzmanagement für die Bekämpfung 
irregulärer Migration vor.5 Das Programm enthält 
Vorhaben für den Bau einer Mauer entlang der 12 km 
langen griechisch-türkischen Landgrenze in der Region 
Evros nahe Orestiada. Kritiker halten das Mauerprojekt 
für eine ungeeignete und nicht wirksame Maßnahme.

Auch wenn keine zuverlässigen statistischen Daten die 
Zahl der Todesopfer auf See dokumentieren, haben 
Organisationen der Zivilgesellschaft anhand indi-
rekter Quellen versucht, das Ausmaß der Tragödie 
abzuschätzen, beispielsweise anhand von Medienbe-
richten über Vorfälle und anhand von Augenzeugen-
berichten. Festung Europa, eine in Italien ansässige 
Nichtregierungsorganisation, hat auf der Grundlage 
einer systematischen Auswertung von Presseartikeln 
die umfassendste Schätzung aufgestellt. Aus dieser 
Schätzung geht hervor, dass im Jahr 2011 die höchste 
Zahl der Todesfälle unter Migranten im Mittelmeer 
seit 1994 verzeichnet wurde: Bis Anfang Dezember 
waren allein in der Straße von Sizilien 2251 Migranten 
umgekommen oder galten als vermisst.

Der schwerste Zwischenfall ereignete sich am 6. April, 
als mehr als 220 Menschen aus Somalia, Eritrea und 
Côte d‘Ivoire ertranken, nachdem ihr Schiff 63 Kilo-
meter südlich von Lampedusa, Italien, kenterte.6

Eine weitere Tragödie ereignete sich am 31. Juli, als 
25 Migranten ums Leben kamen, nachdem ihr Schiff 
im Hafen von Lampedusa angelegt hatte.7 Nach diesen 
Todesfällen8 gab der Hohe Flüchtlingskommissar der 
Vereinten Nationen (UNHCR) eine Erklärung heraus 
und forderte darin nachdrücklich Verbesserungen des 
Seerettungssystems.9

5 Griechenland, Ministerium für Bürgerschutz (2011). 
6 UNHCR (2011a). 
7 Italien, Camera dei deputati, Assemblea (2011). 
8 The Guardian (2011). 
9 Nachrichtenzentrum der Vereinten Nationen (2011). 

AKTIVITÄT DER FRA

Die schwierige Lage an der 
griechischen Grenze
Die FRA erstellte im Jahr 2011 den thematischen 
Lagebericht Τνύ  Αύ πολπ ύ ιέ ηιληύ  ί ήιλπβισγηλ 
G ήάλί ήησγέωςήνυβηύ –  ί ιη Οιέάοέινλ δνλ 
Κηήωνληλ,  ί ιη ί ιη πήιησγιωσγη Λολί πήηλz η 
ιββηποβ ü υηήωσγήηιέηλ. In dem Bericht werden die 
Faktoren erläutert, die zur gegenwärtigen Lage 
in der griechischen Region Evros beigetragen 
haben, und es werden als Hauptproblem die 
Schwierigkeiten bei der Koordinierung der 
Reaktionen lokaler Behörden aufgezeigt. Die 
Zuständigkeiten für das Migrationsmanagement 
sind auf vier Ministerien aufgeteilt, was die 
eindeutige Zuweisung von Zuständigkeiten 
auf lokaler Ebene erschwert. Ein möglicher 
Ansatz, der sich in anderen EU-Mitgliedstaaten 
bereits bewährt hat, wäre die Entwicklung eines 
speziellen Koordinierungsmechanismus auf 
lokaler operativer Ebene.
Υ ηιέηήη I λτνήύ οέινληλ άλέηή:  γέές: / / τήο. ηάήνςο. ηά/ τήοΥ ηυ-
ωιέη/ ήηωηοήσγ/ ςάυβισοέινλω/ ςάυβισοέινλωαςηήαώηοή/ 2 0 1 1 /
ςάυαπήηηό- υνήί ηή- ωιέάοέινλαηλ. γέύ

Im Gefolge des arabischen Frühlings traf binnen kurzer 
Zeit eine große Anzahl an Flüchtlingen in Italien und 
Malta ein. Wie aus Angaben von Frontex gegenüber 
der FRA hervorgeht, überquerten infolge der Revolu-
tion in Tunesien und des Krieges in Libyen im Jahr 2011 
nahezu 63 000 Menschen das Mittelmeer. Die Hälfte der 
Flüchtlinge waren Tunesier, 25 000 waren Libyer und 
die übrigen kamen aus afrikanischen Ländern südlich 
der Sahara und aus Asien.

Die große Mehrheit der Flüchtlinge traf zwischen 
Februar und April ein, als rund 51 000 Menschen die 
kleine italienische Insel Lampedusa und 1 579 Flücht-
linge Malta erreichten. Allein in der Nacht vom 4. auf 
den 5. April kamen 840 Migranten nach Lampedusa, 
627 dieser Migranten waren zuvor von der italienischen 
Küstenwache gerettet worden.10 Im März forderte der 
UNHCR eine schnelle Überführung der 5 000 auf Lam-
pedusa aufgenommenen Flüchtlinge auf das italieni-
sche Festland, da das Auffanglager auf Lampedusa nur 
für maximal 850 Personen ausgelegt ist.11 Es dauerte 
mehrere Wochen, bis mit der Überführung begonnen 
wurde.

Aufgrund von Uneinigkeit zwischen EU-Mitgliedstaaten 
darüber, welches der nächstgelegene sichere Hafen sei, 
konnten gerettete Migranten nur mit Verzögerung an 
Land gehen. Berichten zufolge steckten im Juli 2011 

10 ASCA ( A πηλz ιο Οέού ςο ∆ άνέιί ιολο Ν οz ινλοβη), (2011); Frontex 
(2011b).

11 UNHCR (2011b). 

http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_per_year/2011/pub_greek-border-situation_en.htm
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_per_year/2011/pub_greek-border-situation_en.htm
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_per_year/2011/pub_greek-border-situation_en.htm
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mehr als 100 Migranten mehrere Tage lang auf einem 
Schiff unter dem Kommando der Organisation des Nord-
atlantikvertrages (NATO) fest, weil sich Italien, Malta 
und Spanien nicht einig wurden, wohin sie gebracht 
werden sollten. In einem weiteren Vorfall wurden 104 
von 112 Migranten aus Tunesien in tunesische Hoheits-
gewässer zurückgebracht, nachdem sie am 22. August 
2011 von italienischen Schiffen gerettet worden waren.

Ende September 2011 brach im Auffanglager von Lam-
pedusa ein Aufstand gegen Zwangsrückführungen 
nach Tunesien aus, bei dem die Lagereinrichtungen 
schwer beschädigt wurden. Daraufhin erklärte Italien
den Hafen für nicht sicher. Das UN-Hochkommissariat 
für Flüchtlinge (UNHCR) und andere Organisationen 
äusserten sich zu dieser Entscheidung wie folgt: Sie 
„untergrub das gesamte Seerettungssystem für Mig-
ranten und Asylbewerber und könnte Rettungsopera-
tionen zugleich gefährlicher und schwieriger machen“. 
Die Einrichtungen in Lampedusa waren zum Ende des 
Berichtszeitraums noch immer außer Betrieb.

Der im Jahr 2011 von der Europäischen Kommission 
vorgelegte Vorschlag für eine Änderung des Schen-
gener Grenzkodex (siehe Abschnitt 2.1.2 über die 
Schengen-Zusammenarbeit) enthält Bestimmungen 
für eine bessere Fachschulung der Grenzschutzbeam-
ten in der Erkennung von Situationen mit besonders 
schutzbedürftigen Personen, insbesondere unbeglei-
teten Minderjährigen und Opfern von Menschenhandel 
(Artikel 15).

Am Ende des Berichtszeitraums veröffentlichte die 
Europäische Kommission einen Vorschlag zur Errich-
tung eines Europäischen Grenzüberwachungssystems 
(Eurosur).12 Ziel des Vorschlags ist es, die Kontrolle der 
Außengrenzen des Schengen-Raums durch die Einrich-
tung eines Systems für den Austausch von Überwa-
chungsinformationen zwischen den EU-Mitgliedstaaten 
und Frontex zu verstärken und einen Rechtsrahmen für 
den Informationsaustausch und die Zusammenarbeit 
zwischen den Mitgliedstaaten und Frontex zu schaffen. 
Gemäß dem Vorschlag für eine Verordnung soll Eurosur 
eingerichtet werden, um die Prävention von irregulärer 
Migration und grenzüberschreitender Kriminalität an 
den Land- und Seeaußengrenzen des Schengen-Raums 
zu verbessern und die Zahl der Menschen, die ihr Leben 
auf See verlieren, zu verringern. Der Vorschlag weist 
darauf hin, dass die EU-Mitgliedstaaten und Frontex 
die Rechtsvorschriften der EU im Zusammenhang mit 
Grundrechten und Datenschutz uneingeschränkt ein-
halten müssen. Der Vorschlag für eine Verordnung 
sieht auch die Möglichkeit einer Zusammenarbeit mit 
Drittländern vor, untersagt jedoch den Austausch von 
Informationen mit einem Drittland, das diese verwen-
den könnte, um Personen oder Gruppen ausfindig zu 

12 Europäische Kommission (2011a). 

machen, die ernsthaft gefährdet sind, Opfer von Folter, 
einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung 
oder Strafe bzw. einer anderen Verletzung der Grund-
rechte zu werden. Die Entwicklung von Eurosur muss 
streng überwacht werden. Da das System auf bereits 
vorhandenen nationalen oder europäischen Instru-
menten und Werkzeugen basiert, ist mit Eurosur eine 
Synergie zu erwarten, die sich vor allem in den Berei-
chen Asylrecht und Datenschutz auf die Grundrechte 
auswirken kann.

AKTIVITÄT DER FRA

Schwachstellen und 
vielversprechende Praktiken 
für das Migrationsmanagement 
an den Grenzen
Die FRA hat im Jahr 2011 Migranten, 
Grenzbehörden, Fischer und andere Beteiligte 
befragt, um Informationen über die Verfahren für 
das Aufgreifen von Migranten, die Seerettung, 
die Ausschiffung und die erste Aufnahme an 
der Südgrenze des Mittelmeers zu erheben. 
Die Umfragen ergaben, dass es Mängel bei 
der Suche nach auf See vermissten Migranten, 
aber auch positive Rettungspraktiken gibt. 
Kommunikationsbarrieren und die Notwendigkeit 
eines schnellen Handelns machen es 
schwierig, bedrohte Gruppen zu ermitteln, wie 
unbegleitete Kinder, Asylbewerber und Opfer 
von Menschenhandel. Die FRA erörterte die 
vorläufigen Ergebnisse der Untersuchung mit 
Interessengruppen in Griechenland, Italien, Malta 
und Spanien.

Akteure der Zivilgesellschaft spielen eine wichtige 
Rolle, wenn es darum geht, den neu angekommenen 
Migranten Unterstützung und Schutz zu gewähren. 
Einige von ihnen – darunter die spanische NRO Accem, 
der italienische Flüchtlingsrat, der Europäische Rat für 
Flüchtlinge und im Exil lebende Personen, der Jesui-
ten-Flüchtlingsdienst in Malta, Praksis in Griechenland 
und Save the Children Italy – haben sich an dem von 
der Europäischen Kommission kofinanzierten Projekt 
DRIVE unter der Leitung der International Catholic Mig-
ration Commission (ICMC) beteiligt. Der Projektbericht 
weist auf Mängel hin und spricht praktische Empfeh-
lungen für Verfahren bezüglich des Erstkontakts nach 
der Ausschiffung aus, die auf die individuellen Bedürf-
nisse abgestimmt sind und als schutzbedarfsgerechte 
Maßnahmen bezeichnet werden.13

13 ICMC (2011). 



Grenzkontrolle und Visapolitik  

85

2.1.2. Schengen-Zusammenarbeit

Die Freizügigkeit innerhalb der EU wurde 2011 auf die 
Probe gestellt. Die Ankunft tunesischer Migranten im 
Zuge des arabischen Frühlings veranlasste Frankreich, 
die Polizeikontrollen an seinen Binnengrenzübergangs-
stellen zu Italien zu verstärken. Um eine Verletzung 
des Schengener Grenzkodex zu vermeiden, wurden 
die Kontrollen an jedem Grenzübergang auf maximal 
sechs aufeinanderfolgende Stunden beschränkt und 
beinhalteten keine systematischen Kontrollen aller 
anwesenden Personen.

Die italienischen Behörden wurden kritisiert, weil sie 
angeblich versucht hatten, einige Migranten zur Einreise 
in andere EU-Mitgliedstaaten zu überreden, und damit 
nicht dem Geist des Schengener Übereinkommens 
entsprachen. Die Angelegenheit löste in der EU eine 
Debatte über einen Mechanismus zur vorübergehenden 
Wiedereinführung von Binnengrenzkontrollen aus. Die 
dänische Regierung kündigte strengere Zollkontrollen 
an den Grenzübergängen der dänischen Festlandgren-
zen an, um grenzüberschreitende Kriminalität wie Dro-
genschmuggel zu bekämpfen. Während die Europäische 
Kommission diese Pläne prüfte, entschied sich die däni-
sche Regierung, sie nicht weiter zu verfolgen.

Die Niederlande änderten ihre Gesetzgebung zu mobilen 
Patrouillen, die der Staatsrat, der bei Gesetzesvorschlä-
gen berät,14 zuvor als nicht mit den EU-Rechtsvorschrif-
ten vereinbar befunden hatte. In einer diesbezüglichen 
Entscheidung befand das Arrondissementgericht Den 
Haag, dass sich die Grenzkontrollen im Sinne dieses 
neuen Gesetzes nicht von den Grenzkontrollen unter-
scheiden, die laut Schengener Grenzkodex untersagt 
sind (Artikel 21). Daher wurde befunden, dass sowohl 
die Praxis als auch das Gesetz gegen Artikel 21 des 
Schengener Grenzkodex verstoßen.15

Auf EU-Ebene forderte der Rat der Europäischen Union 
die Wiedereinführung von Grenzkontrollen „nur als 
letztes Mittel“, um in Ausnahmefällen, die das Funktio-
nieren der Schengen-Zusammenarbeit gefährden könn-
ten, zu reagieren. Neben dem Vorschlag zur Änderung 
des Mechanismus des Schengener Grenzkodex, der es 
ermöglicht, in Ausnahmefällen an den Binnengrenzen 
vorübergehend Kontrollen wiedereinzuführen16, legte 
die Europäische Kommission außerdem einen Vorschlag 
für einen Evaluierungsmechanismus zur Überprüfung 
der Anwendung des Schengen-Besitzstands vor.17

Die Europäische Kommission unterbreitete den Vor-
schlag, den Außengrenzenfonds durch einen Fonds 

14 Niederlande, Staatsrat (2010). 
15 Niederlande (2011). 
16 Europäische Kommission (2011b); Europäische Kommission 

(2011c). 
17 Europäische Kommission (2010e). 

für die innere Sicherheit zu ersetzen, um die Anstren-
gungen der EU-Mitgliedstaaten an den Außengrenzen 
stärker zu unterstützen, Soforthilfemaßnahmen in Aus-
nahmefällen zur Verfügung zu stellen, die Entwicklung 
des Pakets „Intelligente Grenzen“ zu fördern sowie 
die Einführung und den Betrieb von Eurosur zu unter-
stützen. Der Fonds soll auch für die Verwaltung des 
Schengen-Raums und den Evaluierungs- und Überwa-
chungsmechanismus zur Überprüfung der Anwendung 
des Schengen-Besitzstands eingesetzt werden.

Am 25. Oktober veröffentlichte die Europäische Kom-
mission eine Mitteilung über intelligente Grenzen, in 
der die Verwendung neuer Systeme für die Grenzüber-
wachung bewertet wird. Diese Mitteilung umfasst zwei 
Komponenten: das vorgeschlagene Einreise-/Ausreise-
system, mit dem unter Einsatz von Informationstech-
nologie Drittstaatsangehörige überwacht werden, um 
zu gewährleisten, dass sie nicht länger als vorgesehen 
bleiben, und das Registrierungsprogramm für Reisende, 
das die Kontrolle registrierter Reisender, die über Mar-
ken für die elektronische Feststellung der Identität ver-
fügen, an den Grenzen beschleunigen und Reisende 
ermitteln soll, deren Visa abgelaufen sind. Angesichts 
der möglichen Auswirkungen auf die Privatsphäre 
werfen die vorgestellten Technologien Fragen hinsicht-
lich der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit des 
Umfangs der Datenerhebung und -speicherung auf.18

Im Jahr 2011 erarbeiteten die EU-Mitgliedstaaten nati-
onale Komponenten zur Einführung des Schengener 
Informationssystems der zweiten Generation (SIS II). 
Gemäß den Rechtsinstrumenten, die das System unter-
mauern, können Grenzschutzbehörden, Polizei- und 
Zollbeamte, für die Ausstellung von Visa zuständige 
Behörden und nationale Justizbehörden die SIS-II-Aus-
schreibungen zu Personen und Gegenständen abrufen. 
Die genannten Behörden haben nur im Bereich ihrer 
rechtlichen Zuständigkeit Zugang zu den Daten.19 SIS II 
soll im ersten Quartal 2013 in Betrieb genommen wer-
den. Die Europäische Kommission entwickelt und testet 
zurzeit die zentralen Elemente und die Kommunikati-
onsinfrastruktur von SIS II.

2.1.3.  Das Schengen-Evaluierungssys-
tem und die Grundrechte

Die Bestimmungen zur Regelung des Schengener 
Evaluierungsmechanismus werden zurzeit geprüft.20

Im September legte die Europäische Kommission 
einen Vorschlag zur Ersetzung des vorhandenen 

18 Europäische Kommission (2011d). 
19 Weitere Informationen über das Schengener 

Informationssystem unter: www.consilium.
europa.eu/policies/council-configurations/
justice-et-affaires-interieures-(jai)/
sirene-schengen-information-system?lang=de#?lang=de. 

20 Europäische Kommission (2011c). 
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zwischenstaatlichen Ansatzes durch ein neues System 
vor, das der Europäischen Kommission selbst mehr 
Verantwortung überträgt. Der Vorschlag erkennt an, 
dass alle Bereiche des Schengen-Besitzstands bewer-
tet werden müssen und dass bei der Anwendung des 
Besitzstands besonderes Augenmerk auf den Grund-
rechten liegen muss.21 Gemäß dem ordentlichen Gesetz-
gebungsverfahren würde der Vorschlag die Europäische 
Kommission zu Folgendem ermächtigen:

Leitung der Teams von Sachverständigen bei (an-
gekündigten und nicht angekündigten) Besuchen 
vor Ort;

Annahme der Berichte (nach Konsultation eines 
Ausschusses, dem Sachverständige aus den Mit-
gliedstaaten angehören) mit den Empfehlungen zur 
Behebung von Mängeln, die im Laufe der Inspek-
tionen festgestellt wurden, und zur Durchführung 
konkreter Folgemaßnahmen durch die betroffenen 
Mitgliedstaaten;

Bereitstellung angemessener Unterstützung für 
den betreffenden Mitgliedstaat und Hilfe durch die 
EU-Agenturen in Fällen schwerer Mängel;

Ersuchen an Frontex, anhand des Fachwissens 
Empfehlungen darüber auszusprechen, wo unan-
gekündigte Besuche durchgeführt werden sollten; 
Auslöser für ein solches Ersuchen könnten auch Be-
denken im Hinblick auf die Grundrechte sein;

Vorschlag im Falle schwerer Mängel, einen be-
stimmten Grenzübergang vorübergehend zu 
schließen.22

Gemäß den aktuellen Rechtsvorschriften wird die rich-
tige Anwendung der Schengen-Vereinbarungen durch 
einen EU-Mitgliedstaat und ein Bewerber- oder Bei-
trittsland im Rahmen einer zwischenstaatlichen Gut-
achterprüfung evaluiert, wobei jeder EU-Mitgliedstaat 
mindestens alle fünf Jahre einmal bewertet wird. Die 
Evaluierungen werden von der Arbeitsgruppe „Schen-
gen-Bewertung“ durchgeführt, der Sachverständige 
aus den Mitgliedstaaten sowie ein Vertreter des 
Sekretariats des Rates der Europäischen Union und ein 
Beobachter der Europäischen Kommission angehören. 
Die Evaluierungen sind nach Bereich gegliedert: Kont-
rolle über Landgrenzen, Seegrenzen und Luftgrenzen, 
polizeiliche Zusammenarbeit, Visa und konsularische 
Zusammenarbeit, Datenschutz sowie das Sirene-System 
des SIS. Der bewertete Mitgliedstaat erstellt als Folge-
maßnahme einen Bericht oder einen Aktionsplan, in 
dem er darlegt, wie er die ermittelten Schwachstellen 

21 E υηλί ο.
22 E υηλί ο.

beseitigen wird, und legt regelmäßig Fortschrittsbe-
richte vor, bis alle Schwachstellen beseitigt sind.

Der Schengener Grenzkodex ist das Herzstück des 
Schengen-Evaluierungsprozesses. Er enthält zahlreiche 
Verweise auf die Grundrechte. Er umfasst jedoch nur 
wenige Informationen, die den Schluss zulassen, dass 
die Arbeitsgruppe „Schengen-Bewertung“ auch die 
Einhaltung der Grundrechte bewertet. Die FRA konsul-
tierte die EU-Mitgliedstaaten, um festzustellen, ob die 
Bewerter während oder als Ergebnis der Evaluierungen 
diesbezüglich Bedenken äußern. Aufgrund der vertrau-
lichen Natur der Berichte waren die Rückmeldungen aus 
den Mitgliedstaaten jedoch begrenzt.

In den Jahren 2010 und 2011 wurden 14 Evaluierungen 
in sieben EU-Mitgliedstaaten vorgenommen. Die hohe 
Zahl der Evaluierungen ist auf den geplanten Schen-
gen-Beitritt von Bulgarien und Rumänien zurück-
zuführen. Drei der sieben geprüften Mitgliedstaaten 
stellten keine Informationen über die Ergebnisse zur 
Verfügung. Weitere drei Länder (Österreich, Portugal 
und Rumänien) gaben an, dass sich die Empfehlungen 
nur auf technische und organisatorische Fragen bezo-
gen hätten und nicht mit den Grundrechten im Zusam-
menhang standen. Nur ein Mitgliedstaat, Bulgarien, 
teilte mit, dass sich die anschließend umgesetzten 
Empfehlungen auf die Grundrechte bezogen hatten. In 
den Empfehlungen wurde Bulgarien aufgefordert, für 
Unterbringungsmöglichkeiten für Migranten in einer 
irregulären Situation, die an oder in der Nähe der Grenze 
festgenommen wurden, zu sorgen.

Obwohl die grundlegenden Rechte im Schengener 
Grenzkodex explizit erwähnt werden und in verschie-
denen Phasen der Grenzkontrolle eine Rolle spielen, 
muss offensichtlich davon ausgegangen werden, dass 
sich die Evaluierungen bislang zumindest nicht syste-
matisch mit Grundrechtsfragen befasst haben. Künftige 
Evaluierungen könnten bestimmte Grundrechtsbelange 
berücksichtigen, darauf reagieren und dadurch ausge-
löst werden. Zu den grundlegenden Rechten, die im 
Schengener Grenzkodex garantiert werden, gehören 
unter anderem die Würde des Menschen, Nichtdiskri-
minierung, die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen 
und Ziele, die Rechte von Personen, die internationa-
len Schutz beantragen, die Rechte von Kindern und 
Opfern von Menschenhandel sowie der Grundsatz der 
Nicht-Zurückweisung, der die Rückführung von Migran-
ten an Orte verbietet, wo ihr Leben oder ihre Freiheit in 
Gefahr sein könnte. Sie sollten daher bei den Evaluie-
rungen berücksichtigt werden, die die Umsetzung der 
Schengen-Vorschriften in verschiedenen Phasen des 
Grenzkontrollprozesses überprüfen, z. B. bei der Durch-
führung und den Verfahren der Risikoanalyse, bei den 
Kontrollen in der ersten und zweiten Kontrolllinie, bei 
Befragungen von Verdächtigen und gefährdeten Rei-
senden, bei der Verweisung, Verweigerung der Einreise, 
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Rückführung und Einschränkung des Rechts auf Freizü-
gigkeit sowie in den Lehrplänen für Grenzschutzbeamte 
in diesen Bereichen.

2.1.4.  Die externe Dimension der Grenz-
kontrollstrategien der EU

Die externe Dimension der Grenzkontrollstrategien der 
EU entwickelte sich im Jahr 2011 weiter. Die geänderte 
Frontex-Verordnung stärkt die Zusammenarbeit der 
Agentur mit Drittstaaten. Frontex kann Verbindungs-
beamte einsetzen, die Kontakte zu den zuständigen 
Behörden in Drittstaaten herstellen und pflegen, um 
die illegale Einwanderung zu bekämpfen und die Rück-
führung von Migranten in einer irregulären Situation zu 
vereinfachen.23

Der Vorschlag der Europäischen Kommission zur 
Änderung des Schengener Grenzkodex enthält eine 
Bestimmung, die bilaterale Abkommen mit Behörden 
außerhalb der EU über gemeinsame Grenzkontrollen 
entweder im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats oder 
in dem des Drittstaats erlaubt.24 Die Beantragung 
internationalen Schutzes ist in beiden Fällen gere-
gelt (Anhang VI). Der Vorschlag sieht vor, dass ein 
Drittstaatsangehöriger, der bei im Hoheitsgebiet des 
Drittstaats anwesenden Grenzschutzbeamten des Mit-
gliedstaats internationalen Schutz beantragt, Zugang 
zum Hoheitsgebiet des betreffenden Mitgliedstaats 
erhalten muss, wo das entsprechende Verfahren ein-
geleitet werden kann. Einem Drittstaatsangehörigen, 
der im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats internatio-
nalen Schutz beantragt, muss Zugang zu den einschlä-
gigen Verfahren des Mitgliedstaats gewährt werden, 
auch wenn der Drittstaatsangehörige die von einem 
Grenzschutzbeamten des Drittstaats vorgenommene 
Ausreisekontrolle noch nicht passiert hat.

2.2.  Eine gemeinsame 
Visapolitik

Der Visakodex der Gemeinschaft (Verordnung (EG) 
Nr. 810/2009, kurz Visakodex) legt Verfahren und Vor-
aussetzungen für die Erteilung von Visa für die Durch-
reise durch das Hoheitsgebiet eines EU-Mitgliedstaats 
oder für geplante Aufenthalte in diesem Gebiet von 
höchstens drei Monaten je Sechsmonatszeitraum 
fest.25 Der Visakodex fordert, dass die in der Europä-
ischen Menschenrechtskonvention und der Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union verankerten 
Grundrechte für jede Person gelten müssen, die ein 
Visum beantragt.26

23 Geänderte Frontex-Verordnung, Artikel 14. 
24 Europäische Kommission (2011e). 
25 Verordnung (EG) Nr. 810/2009, ABl. L243 vom 15.9.2009, S. 3, 

Artikel 58, S. 26. 
26 E υηλί ο, Erwägungsgrund 29. 
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Der Kodex geht außerdem auf das Verhalten des Per-
sonals ein, d. h. der Konsularbediensteten, die sicher-
stellen müssen, dass die Antragsteller zuvorkommend 
behandelt werden (Artikel 39). In ihren laufenden 
Bemühungen um die Harmonisierung der Verfahren 
überarbeitete die Europäische Kommission das im 
Jahr 2010 beschlossene Handbuch für die Bearbeitung 
von Visumanträgen und die Änderung von bereits 
erteilten Visa.27 Das Handbuch legt ausdrücklich fest, 
dass die Bearbeitung von Visumanträgen auf professi-
onelle und respektvolle Weise erfolgen und in vollem 
Umfang mit dem Verbot unmenschlicher oder ernied-
rigender Behandlung und dem Diskriminierungsverbot 
im Einklang stehen sollte, die in den Artikeln 3 und 14 
der Europäischen Menschenrechtskonvention bzw. in 
den Artikeln 4 und 21 der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union festgeschrieben sind.

Vielversprechende Praktik

Bekämpfung der Korruption in den 
Verfahren für die Visumerteilung
Aus der Sicht des Antragstellers und der 
Öffentlichkeit erscheinen die Verfahren 
für die Visumerteilung möglicherweise als 
zu wenig transparent. Aus diesem Grund 
richtete die tschechische Regierung eine 
Antikorruptions-Hotline in tschechischer und 
englischer Sprache ein. Mit dieser Hotline 
sollen Fälle von Korruption aufgedeckt und 
erfasst werden, die Einwanderer und andere 
Ausländer möglicherweise erfahren, wenn sie mit 
Einwanderungsbehörden und -beamten zu tun 
haben, beispielsweise bei der Beantragung eines 
Visums oder einer Aufenthaltsgenehmigung.

2.2.1. Externe Dienstleistungserbringer

Um die steigende Zahl der Anträge und die zusätzli-
chen technischen Anforderungen, wie die Erfassung der 
biometrischen Identifikatoren, zu bewältigen, arbeiten 
viele EU-Mitgliedstaaten mit externen Dienstleistungs-
erbringern zusammen. Anhang X des Visakodex stellt 
die Mindestanforderungen für eine solche Zusammen-
arbeit auf und weitet unter anderem die Anforderungen 
an das Verhalten des Personals auf externe Dienstleis-
tungserbringer aus.

27 Europäische Kommission (2010); Europäische Kommission 
(2011f). 
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Die französische Datenschutzbehörde (C νύ ύ ιωωινλ 
Νοέινλοβη ί η β’ I λτνήύ οέιΧάη ηέ ί ηω Λιυηήέé ω,  CNIL) beur-
teilte das Outsourcing der Erfassung biometrischer Iden-
tifikatoren als „ernste Bedrohung für die Privatsphäre 
und die persönlichen Freiheiten“. Die Behörde äußerte 
„ernsthafte Bedenken“ angesichts der „möglichen Ver-
wendung dieser Daten durch Dienstleistungserbringer 
und die lokalen Behörden“.28

2.2.2. Das Visa-Informationssystem (VIS)

Das Visa-Informationssystem (VIS)29 enthält Daten zu 
zulässigen Anträgen auf Visa für einen kurzfristigen 
Aufenthalt und wurde am 11. Oktober 2011 in Nordaf-
rika (Algerien, Ägypten, Libyen, Marokko, Mauretanien 
und Tunesien) in Betrieb genommen. Es soll außerdem 
noch im Nahen Osten (Israel, Jordanien, Libanon und 
Syrien) und anschließend in der Golfregion (Afghanis-
tan, Bahrain, Irak, Iran, Jemen, Kuwait, Oman, Qatar, 
Saudi-Arabien und Vereinigte Arabische Emirate) ein-
geführt werden.30 Das VIS wird nach und nach in den 
verschiedenen Regionen eingeführt, bis alle Konsulate 
der Schengen-Staaten angebunden sind.

Sowohl der Visakodex (Artikel 43 über die Zusammen-
arbeit mit externen Dienstleistungserbringern) als 
auch die VIS-Verordnung (Artikel 31, 37, 39, 41 über die 
Übermittlung von Daten, das Recht auf Auskunft, die 
Zusammenarbeit zur Gewährleistung der Datenschutz-
rechte und die Kontrolltätigkeit der nationalen Kont-
rollstelle) beziehen sich auf die Datenschutzrichtlinie 
(Richtlinie 95/46/EG).31 Die Daten werden für höchstens 
fünf Jahre im VIS gespeichert, gerechnet entweder ab 
dem Ablauf des Visums oder ab der Ablehnung des 
Visumantrags. Personen, deren Daten im VIS erfasst 
wurden, haben ein Recht auf Auskunft und können eine 
Kopie ihrer Daten beim zuständigen Schengen-Staat 
beantragen. Sie können außerdem beantragen, dass 
sie betreffende unrichtige Daten berichtigt und unrecht-
mäßig gespeicherte Daten gelöscht werden. In jedem 
Schengen-Staat überwachen nationale Kontrollstel-
len unabhängig die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung 
im VIS gespeicherter personenbezogener Daten. Der 
Europäische Datenschutzbeauftragte überwacht die 
Tätigkeiten der Verwaltungsbehörde zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten. Bis dato ist noch unklar, wie 
die Datenschutzbestimmungen umgesetzt werden.

Zur Verwaltung der Informationssysteme Eurodac, VIS 
und SIS II errichtete die EU am 25. Oktober 2011 eine 
Agentur für das Betriebsmanagement von IT-Großsys-
temen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des 

28 Frankreich, französische Datenschutzbehörde (2009; 2010). 
29 Verordnung (EG) Nr. 767/2008, ABl. L 218 vom 13.8.2008, 

S. 60. 
30 Europäische Kommission (2009). 
31 Richtlinie 95/46/EG, ABl. L 281 vom 23.11.1995. 

Rechts.32 In Erwägungsgrund 21 der Verordnung wird 
die Agentur mit Sitz in Estland aufgefordert, mit ande-
ren Agenturen der Union zusammenzuarbeiten, insbe-
sondere mit denjenigen, die im Raum der Freiheit, der 
Sicherheit und des Rechts tätig sind, vor allem mit der 
FRA. Die Aufgaben im Zusammenhang mit der Entwick-
lung und der Vorbereitung des Betriebsmanagements 
von SIS II und VIS werden in Straßburg (Frankreich) aus-
geführt, und ein Backup-System für diese IT-Systeme 
wurde in Sankt Johann im Pongau (Österreich) installiert.

2.2.3. Aussetzung der Visumfreiheit

Der EU-Prozess der Visaliberalisierung wurde 
2010 und 2011 auf die Probe gestellt, als die Zahl der 
Asylbewerber aus Serbien und der ehemaligen jugo-
slawischen Republik Mazedonien (EJRM) infolge der 
im Jahr 2009 für diese beiden Länder eingeführten 
Visumfreiheit anstieg. Die steigende Zahl der Anträge 
betraf vor allem Belgien, Deutschland und Schweden.33

Im Jahr 2011 stellten 4 245 serbische Staatsangehörige 
einen Asylantrag in Deutschland, 2 635 in Schweden 
und 1 415 in Belgien. In Deutschland war die Zahl der 
Anträge zwischen Mai und Juli rückläufig, allerdings 
wurde im Verlauf der zweiten Jahreshälfte erneut ein 
erheblicher Anstieg verzeichnet. Bei der großen Mehr-
heit der Antragsteller handelte es sich um Roma. Im 
Jahr 2010 waren in Deutschland, einem der wenigen 
EU-Länder, die die ethnische Zugehörigkeit der Asylbe-
werber erfassen, 95 % aller Asylbewerber aus Serbien 
und 86 % aller Staatsangehörigen aus der EJRM Roma. 
In Schweden waren fast alle Asylbewerber aus Serbien 
und der EJRM Roma. In Belgien handelte es sich bei den 
serbischen und mazedonischen Asylbewerbern rund zur 
Hälfte um Roma und zur Hälfte um Albaner.34

Antragstellern aus der EJRM und aus Serbien wurde 
im Jahr 2010 selten Schutz gewährt. Die Gesamt-
schutzquote in den EU-27 belief sich für Antragsteller 
aus Serbien auf 2,46 % bei Entscheidungen in erster 
Instanz und 7,77 % bei endgültigen Entscheidungen. 
Für Antragsteller aus der EJRM waren die Quoten noch 
niedriger: Die Gesamtschutzquote in den EU-27 bei 
Entscheidungen in erster Instanz belief sich auf 1,32 % 
und bei endgültigen Entscheidungen auf 1,85 %.35 Die 
verfügbaren Zahlen für 2011 zeigen eine ähnliche Ten-
denz: 2,75 % der serbischen Staatsangehörigen und 
1,23 % der mazedonischen Staatsangehörigen wurde 
bei Entscheidungen in erster Instanz Schutz gewährt.36

Die Statistik zu endgültigen Entscheidungen für 2011 

32 Verordnung (EU) Nr. 1077/2011 des Europäischen Parlaments 
und des Rates, ABl. L 286 vom 1.11.2011, S. 1. 

33 Weitere Informationen über die Zahl der Asylanträge unter: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-
11-048/EN/KS-SF-11-048-EN.PDF. 

34 Europäische Stabilitätsinitiative (2011). 
35 Eurostat, alle Daten wurden am 16. Dezember 2011 

extrahiert. 
36 Eurostat, alle Daten wurden am 21. März 2012 extrahiert. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-11-048/EN/KS-SF-11-048-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-11-048/EN/KS-SF-11-048-EN.PDF
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lag zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts noch 
nicht vor.

Als Reaktion auf die steigende Zahl der Asylbewerber 
forderten Frankreich und die Niederlande Ende 2010 
die Einführung einer Schutzklausel, die die Visumfrei-
heit im Notfall aussetzt. Die Europäische Kommission 
schlug eine Klausel in der Visa-Verordnung (Verordnung 
(EG) Nr. 539/2001) vor, die eine vorübergehende Aus-
setzung der Visumfreiheit für Drittstaatsangehörige in 
genau definierten Ausnahmefällen erlaubt.37 Die Klau-
sel enthält einen allgemeinen Rahmen für die Zukunft 
und bezieht sich nicht auf bestimmte Drittstaaten. Der 
Vorschlag sieht vor, dass die Europäische Kommis-
sion die Informationen und statistischen Angaben der 
Mitgliedstaaten bewertet und mit Unterstützung von 
Ausschüssen, die sich aus Vertretern der EU-Länder 
zusammensetzen, in einem Komitologieverfahren 
eine Entscheidung zur vorübergehenden Aussetzung 
der Visumfreiheit für einen oder mehrere Drittstaaten 
annimmt. Am 13. Dezember 2011 billigte der Rat „Justiz 
und Inneres“ einen allgemeinen Ansatz für bestimmte 
Elemente der Änderung der Visa-Verordnung und 
ermöglichte damit die Aufnahme von Verhandlungen 
mit dem Europäischen Parlament. 17 NRO richteten 
sich im Oktober in einem Schreiben an das zuständige 
Mitglied der Europäischen Kommission und äußerten 
ihre Bedenken, dass die EU-Mitgliedstaaten damit die 
Länder des westlichen Balkans davon abhielten, die 
Ausreise ethnischer Gruppen, vor allem der Roma, zu 
erlauben. Damit bestünde die Gefahr von Verletzungen 
des Grundrechts auf Ausreise aus einem Land, auch dem 
eigenen. Die Maßnahmen galten vor allem Asylbewer-
bern, einschließlich Roma.

2.2.4.  Rechtsmittel gegen ablehnende 
Visumbescheide

Gegen die Ablehnung eines Visumantrags, die Annul-
lierung eines Visums oder die Aufhebung eines Visums 
(Artikel 32 Absatz 3, Artikel 34 Absatz 7) kann in Über-
einstimmung mit den Verfahren des nationalen Rechts 
ein Rechtsmittel eingelegt werden.

Der Visakodex enthält ein Standardformular in 
Anhang VI, auf dem die Behörden die Begründung 
für die Verweigerung, Annullierung oder Aufhebung 
eines Visums erläutern können. Der Antragsteller hat 
Anspruch auf eine Kopie des ausgefüllten Formulars, 
das ihm auch Informationen über die Wahrnehmung 
des Beschwerderechts zur Verfügung stellt.

37 Europäische Kommission (2011g). 

Alle EU-Mitgliedstaaten und die assoziierten Länder, 
die sich an der Schengen-Zusammenarbeit beteiligen,38

haben ein Verfahren eingeführt, das bei Einlegen eines 
Rechtsmittels gegen die Verweigerung eines Schen-
gen-Visums zu befolgen ist.

EU-Mitgliedstaaten, die in einem Drittstaat oder einer 
bestimmten Region des Drittstaats nicht über ein Kon-
sulat verfügen, können Vertretungsvereinbarungen mit 
anderen Mitgliedstaaten treffen. Beabsichtigt das Kon-
sulat des vertretenden Mitgliedstaats, die Ablehnung 
eines Visumantrags, so übermittelt es den betreffenden 
Antrag den zuständigen Behörden des vertretenen Mit-
gliedstaats, damit diese die endgültige Entscheidung 
über den Antrag treffen (Artikel 8 Absatz 2). Das Kon-
sulat des vertretenden Mitgliedstaats unterrichtet den 
Antragsteller über die vom vertretenen Mitgliedstaat 
getroffene Entscheidung (Artikel 32 Absatz 4). Die übli-
chere Vereinbarung sieht jedoch so aus, dass der ver-
tretene Mitgliedstaat die Behörden des vertretenden 
Mitgliedstaats ermächtigt, nach Prüfung des Antrags 
die Visumerteilung zu verweigern. Die Rechtsmittel 
gegen Ablehnungsbescheide sind gegen den Mitglied-
staat einzulegen, der endgültig über den Visumantrag 
entschieden hat.

Der Visakodex enthält keine Vorgaben bezüglich 
der Unabhängigkeit des Berufungsgremiums. Abbil-
dung 2.1 gibt einen Überblick über die Lösungen in den 
EU-Mitgliedstaaten, wenn das Visum von einer diplo-
matischen oder konsularischen Vertretung verweigert 
wurde. Die bestehenden Berufungsgremien können 
grob in drei Gruppen eingeteilt werden: gerichtliche 
Organe, gerichtsähnliche Organe und Behörden. Fol-
gende EU-Mitgliedstaaten setzen Gerichte als Beru-
fungsorgane ein: In Bulgarien, Griechenland, Italien
und Litauen kann sich der Antragsteller direkt an die 
Verwaltungsgerichte wenden. In Luxemburg kann 
man vor dem Verwaltungstribunal und anschließend 
vor dem Verwaltungsgericht Rechtsmittel gegen einen 
blehnungsbescheid einlegen. In Österreich kann die 
Ablehnung eines Visumantrags vor dem Verwaltungs-
gericht und/oder dem Verfassungsgericht angefochten 
werden. In Zypern können Rechtsmittel beim Obersten 
Gerichtshof geltend gemacht werden. In Lettland, Slo-
wenien und Schweden kann der

Antragsteller beim Konsulat eine Überprüfung der Ent-
scheidung beantragen, außerdem stehen ihm weitere 
Rechtsmittel beim Verwaltungsgericht zur Verfügung. In 
Deutschland kann der Antragsteller nach einer Ableh-
nung entweder die nochmalige Überprüfung der Ent-
scheidung durch das Konsulat beantragen oder direkt 

38 Weitere Informationen über die an der 
Schengen-Zusammenarbeit beteiligten Mitgliedstaaten unter: 
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_
security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/
l33020_de.htm. 

http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_de.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_de.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_movement_of_persons_asylum_immigration/l33020_de.htm
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Klage beim Verwaltungsgericht in Berlin einreichen. 
Dasselbe Rechtsmittelsystem gilt in Spanien, wo der 
Oberste Gerichtshof in Madrid zuständig ist.

Andere EU-Mitgliedstaaten haben Berufungsorgane 
innerhalb ihrer Verwaltung eingerichtet. In Estland, 
Finnland, Polen und Ungarn können Antragsteller beim 
Ministerium für auswärtige Angelegenheiten Rechts-
mittel gegen die Ablehnung eines Visum antrags gel-
tend machen. In Rumänien wird nach dem Beitritt des 
Landes zum Schengenraum das Ministerium für Aus-
wärtiges solche Rechtsbehelfe entgegennehmen. In 
Dänemark ist das Justizministerium, in den Niederlan-
den das Ministerium für Inneres und Beziehungen des 
Königreichs und in Portugal der Dienst für Ausländer 
und Staatsgrenzen zuständig.

In einigen EU-Mitgliedstaaten ist das Berufungsorgan 
eine gerichtsähnliche Einrichtung. In Belgien ist es der 
Rat für Ausländerstreitsachen, in Frankreich die Kom-
mission für Rechtsbehelfe gegen die Verweigerung von 
Visa, in Malta die Berufungsbehörde für Einwanderung 
und in der Slowakei die Beschwerdekommission. In der 
Tschechischen Republik dient die Berufungskommission 
zum Aufenthalt ausländischer Staatsan gehöriger als 
Berufungsorgan, doch es steht auch dem Konsulat offen, 
seine Entscheidung vor der Einleitung eines offiziellen 

Berufungsverfahrens nochmals zu überprüfen.Die folgen-
den beiden Fälle aus Deutschland veranschaulichen, wie 
der Staat die Ziele der Erleichterung der legalen Reisetä-
tigkeit und der Bekämpfung der illegalen Einwanderung 
miteinander vereinbart. In einem Fall wog das Bundes-
verwaltungsgericht ab, ob der Bekämpfung der illegalen 
Einwanderung im öffentlichen Interesse oder dem beson-
deren Schutz familiärer Bindungen größeres Gewicht bei-
zumessen wäre, und hielt mit der Begründung an einer 
Ablehnung des Visumantrags fest, dass begründete 
Zweifel an der Bereitschaft der Antragstellerin bestün-
den, in ihr Heimatland zurückzukehren. Sie hatte deutlich 
gemacht, dass sie wegen ihrer Kinder einen Dauerauf-
enthalt in Deutschland anstrebte.39 In einem anderen Fall 
entschied das Verwaltungsgericht in Berlin jedoch, dass 
die Verlängerung eines Visums während eines früheren 
Aufenthalts kein ausreichender Grund sei, die Bereitschaft 
einer Person zur Rückkehr in ihr Heimatland in Frage zu 
stellen. Das Gericht entschied zugunsten der Klägerin und 
befand, dass Personen, die ein Schengen-Visum verlän-
gern, nicht automatisch den Anspruch auf die Erteilung 
eines anderen Visums verlieren.40

39 Deutschland, Bundesverwaltungsgericht, 1 C 1.10. 
40 Deutschland, Verwaltungsgericht Berlin, 3. Kammer, 

3 K 301.09 V. 

Abbildung 2.1: Berufungsorgane und Grad ihrer Unabhängigkeit, nach Land 

Gerichtliche
Organe

Gerichtsähnliche
Organe 

Behörden 

∆άηββη: F ΜA , 2 0 1 1



Grenzkontrolle und Visapolitik  

91

Im Jahr 2011 erhob die FRA statistische Daten zur Zahl 
der Rechtsmittel gegen Visumbescheide und zur Zahl 
der aufgehobenen Entscheidungen, um festzustellen, 
ob Rechtsmittel zum Anfechten von Visumentscheidun-
gen vorhanden sind. Nur fünf der EU-Mitgliedstaaten, 
die sich an der Schengen-Zusammenarbeit beteiligen, 
konnten entsprechende Zahlen für 2011 vorlegen. 
Aus Tabelle 2.1 geht hervor, dass Rechtsmittel gegen 
Visumentscheidungen erfolgreich sein können, wenn-
gleich die Zahl der aufgehobenen Entscheidungen in 
den fünf untersuchten Ländern erheblich voneinander 
abweicht.41

Ausblick
Es zeichnet sich eindeutig die Gefahr ab, dass die Pro-
bleme, vor denen die EU im Jahr 2011 stand, in den 
kommenden Jahren fortbestehen. Sollten keine Ver-
änderungen stattfinden, wird das Eintreffen einer gro-
ßen Anzahl von Personen an den EU-Außengrenzen die 
Einhaltung der Grundrechte weiterhin auf eine harte 
Probe stellen. Derartige Zuströme machen fehlende 
Aufnahmekapazitäten der einzelnen Staaten deutlich 
und zeigen auf, wie komplex das Unterfangen ist, den 
Schutz an den Grenzen zu gewährleisten und zugleich 
wirksame Verweisungsmechanismen zu schaffen.

Die organisatorischen Kapazitäten können nur ausge-
baut werden, wenn der politische Wille dazu vorhanden 
ist und durchgreifende Maßnahmen getroffen werden. 
Von wesentlicher Bedeutung wird dabei der Zugang 
zu EU-Finanzmitteln und deren wirksame Nutzung zur 
Erweiterung der Aufnahmekapazitäten unter Beachtung 
der Grundrechte sein.

41 Die in der Tabelle angegebenen Zahlen umfassen 
möglicherweise nicht nur Schengen-Visa, sondern auch Visa 
mit räumlich beschränkter Gültigkeit und nationale Visa. 

Die Grundrechtsprinzipien, die im Schengener Grenz-
kodex und im Visakodex niedergelegt sind, müssen in 
der Praxis umgesetzt werden. Bei künftigen Evaluierun-
gen des Schengener Abkommens ist der Anwendung 
dieser Prinzipien die gebührende Aufmerksamkeit zu 
widmen. Die überarbeitete Frontex-Verordnung und die 
Umsetzung ihrer Grundrechtestrategie dürften in dieser 
Hinsicht gesteigerte Erwartungen auslösen.

Auf dem Gebiet der Visapolitik wird die Wahrung der 
Grundrechte im Zusammenhang mit dem Datenschutz 
und dem Schutz der Privatsphäre nach wie vor Anlass 
zu Besorgnis bieten. Neue Grenzüberwachungssysteme 
und die Speicherung personenbezogener Daten sind 
bereits in Gebrauch oder werden gerade entwickelt: das 
Visa-Informationssystem (VIS) wird zurzeit eingeführt, 
das Schengener Informationssystem der 2. Generation 
(SIS II) wird vorbereitet; die Europäische Kommission hat 
ihren Vorschlag im Hinblick auf Eurosur unterbreitet, und 
man diskutiert über „intelligente Grenzen“. Derartige 
technologische Fortschritte werden weiterhin Besorgnis 
bezüglich der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit 
der Datenerhebung und -speicherung hervorrufen und 
auch die Frage aufwerfen, wie sie sich auf die Privat-
sphäre der Menschen auswirken, deren personenbezo-
gene Daten erhoben und gespeichert werden.

Tabelle� 2.1:�  Zahl der eingelegten Rechtsmittel gegen Visumbescheide und der aufgehobenen Entscheidungen, 
nach Land

Land Zahl der ausgestellten Schengen-Land Zahl der ausgestellten Schengen-
Visa für einen kurzfristigen Auf-
enthalt (C) im gleichen Zeitraum 

Zahl der 
Rechts-
mittel 

Zeitraum Entscheidung 
aufgehoben/ 

erneut zu prüfen 
DK 95 453 932 2011 39* 

EE 72 616 81 5. April bis 
27. September 2011 15 

HU 150 893 121 5. April bis 31. August 2011 121 5. April bis 31. August 2011 41 
LV 166 239 34 2011 1 
PL 389 484 683 5. April bis 31. August 2011 683 5. April bis 31. August 2011 123 
PT 90 689 421 5. April bis 31. Oktober 2011 236 421 5. April bis 31. Oktober 2011 236 421 5. April bis 31. Oktober 2011 236 

H ιλχ ηιω:   * I λ D ä ληύ οήό ωιλί  ι λ ί ηλ Μησγέωύ ιέέηβλ,  ü υηή ί ιη 2 0 1 1  η λέωσγιηί ηλ χ άήί η,  ο άσγ ί ιη 2 0 1 0  η ιλπηβηπέηλ Μησγέωύ ιέέηβ η λέγοβέηλ.
∆άηββη:    F ΜA ,  2 0 1 2 ;  ο άτ ί ηή G ήάλί βοπη δ νλ I λτνήύ οέινληλ ί ηή z άωέä λί ιπηλ B ηγö ήί ηλ,  ί ιη 2 0 1 1  ü υηή ί οω Ν ηέz χ ηήό F ήοληέ η ιλπηήηισγέ χ άήί ηλ
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Europäischen Kommission über den Einsatz von Körperscannern auf EU-Flughäfen zu.
29. September – Unterzeichnung des Abkommens über Fluggastdatensätze (PNR-
Daten) zwischen der EU und Australien.

September 
25. Oktober – Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Errichtung 
einer Europäischen Agentur für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im 
Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts
27. Oktober – Das Europäische Parlament verabschiedet eine legislative 
Entschließung zum Entwurf eines Beschlusses des Rates über den Abschluss des 
Abkommens zwischen der Europäischen Union und Australien über die Verarbeitung 
von Fluggastdatensätzen (Passenger Name Records – PNR) und deren Übermittlung 
durch die Fluggesellschaften an den Australian Customs and Border Protection 
Service.

Oktober 
10. November – Die Europäische Kommission verabschiedet eine Verordnung zur 
Änderung der Verordnung zur Ergänzung der gemeinsamen Grundstandards für 
die Sicherheit der Zivilluftfahrt bezüglich des Einsatzes von Sicherheitsscannern an 
EU-Flughäfen.
11. November – Die Europäische Kommission verabschiedet eine 
Durchführungsverordnung betreffend die gemeinsamen Grundstandards in der 
Luftsicherheit bezüglich des Einsatzes von Sicherheitsscannern an EU-Flughäfen.
24. November – Der Gerichtshof der Europäischen Union urteilt in zwei Rechtssachen 
in Bezug auf den Datenschutz und die Informationsgesellschaft: ASNEF und FECEMD 
gegen Administración del Estado und Scarlet Extended SA gegen Société belge des 
auteurs, compositeurs et éditeurs.

November 
13. Dezember – Der Europäische Rat gibt grünes Licht für das PNR-Abkommen 
zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten von Amerika.

Dezember  

UN und Europarat
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3
Informationsgesellschaft 
und Datenschutz

Die zwei Themen Sicherheit und Technologie beherrschten die Debatte im Jahr 2011 – dem Jahr, in dem sich die 
Terroranschläge vom 11. September in den USA zum zehnten Mal jährten. Angesichts dieses Jahrestages flammte 
die Auseinandersetzung darüber auf, wie Sicherheit, Schutz der Privatsphäre und Datenschutz in ein ausgewogenes 
Verhältnis gebracht werden können, und bezog sich hierbei auf aktuelle Themen wie die Vorratsspeicherung 
von Telekommunikationsdaten, die Sammlung und Auswertung von Fluggastdatensätzen, die Einrichtung eines 
Systems zum Aufspüren der Finanzierung des Terrorismus und den Einsatz von Ganzkörper-Scannern. Besonders im 
Zusammenhang mit sozialen Netzwerken im Internet kam außerdem die Frage auf, in welcher Weise der Rechtsrahmen 
im Bereich des Datenschutzes an den technischen Fortschritt angepasst werden muss.

Dieses Kapitel beschreibt wesentliche Änderungen 
bezüglich der Rechtsvorschriften, Strategien und Ver-
fahren in der Europäischen Union (EU) und den Mit-
gliedstaaten im Bereich des Datenschutzes im Jahr 2011. 
Zunächst werden die wichtigsten Entwicklungen auf 
europäischer Ebene beschrieben. Anschließend werden 
die vielbeachteten Themen des Jahres 2011 angespro-
chen: Vorratsdatenspeicherung, Fluggastdatensätze 
(Passenger Name Record, PNR), Systeme zum Aufspü-
ren der Terrorismusfinanzierung, Einsatz von Körper-
scannern und soziale Netzwerke.

3.1. Allgemeiner Überblick
Im November 2010 legte die Europäische Kommission 
eine Mitteilung im Bereich des Datenschutzes vor.1 In 
der Mitteilung erläutert die Kommission ihr Konzept für 
eine Reform der EU-Vorschriften für den Schutz perso-
nenbezogener Daten in sämtlichen Tätigkeitsbereichen 
der EU unter besonderer Berücksichtigung der Heraus-
forderungen der Globalisierung und der neuen Techno-
logien. Mit dem Konzept werden mehrere Ziele verfolgt: 
Stärkung der Rechte des Einzelnen, mehr Transparenz 
und Förderung des Bewusstseins für den Datenschutz, 
bessere Kontrolle des Betroffenen über seine Daten, 
Gewährleistung der Einwilligung ohne Zwang und in 

1 Europäische Kommission (2010a).

Wichtige Entwicklungen in den Bereichen 
Informationsgesellschaft und Datenschutz:

 In einigen EU-Mitgliedstaaten äußern die Gerichte und 
Parlamente Bedenken im Hinblick auf das nationale Recht zur 
Umsetzung der Richtlinie über die Vorratsspeicherung von 
Daten; Ende 2010 verabschiedet die Europäische Kommission 
einen Bewertungsbericht über diese Richtlinie.
 Das Europäische Parlament billigt das Abkommen über 
Fluggastdatensätze zwischen der EU und Australien, die 
Billigung des entsprechenden Abkommens zwischen der 
EU und den USA steht allerdings noch aus; die Europäische 
Kommission schlägt eine Richtlinie zum Austausch von 
Fluggastdaten zu Strafverfolgungszwecken zwischen den 
EU-Mitgliedstaaten vor.
 Die EU führt neue Vorschriften für den Einsatz von 
Ganzkörperscannern an europäischen Flughäfen ein. Die 
praktische Anwendung dieser Scanner wird unterdessen 
in einer Reihe von EU-Mitgliedstaaten bereits erprobt und 
bewertet.
 Die Europäische Kommission unterbreitet Optionen für 
ein europäisches System zum Aufspüren der Finanzierung 
des Terrorismus; unterdessen wird die Umsetzung der 
bestehenden Zusammenarbeit zwischen der EU und den USA, 
des sogenannten Programms zum Aufspüren der Finanzierung 
des Terrorismus, zwei Überprüfungen unterzogen, die beide 
mehr Transparenz fordern.
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Kenntnis der Sachlage, Prüfung des Schutzes sensibler 
Daten sowie wirksamere Rechtsbehelfe und Sanktio-
nen. In seiner Stellungnahme zur Mitteilung forderte 
der Europäische Datenschutzbeauftragte ehrgeizigere 
Lösungen, die den Bürgern2 eine bessere Kontrolle über 
ihre personenbezogenen Daten bieten und das System 
damit wirksamer machen. Er betonte, dass die Einbezie-
hung der polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit 
in den Rechtsrahmen für einen wirksamen Datenschutz 
unabdingbar sind.3

Die Eurobarometer-Umfrage A ωωιωκεί ν ςσ D ρωρ иές -
ωί φωιςσ ρσε E υί φωέςσιφ I εί σωιωř  ισ ωπί  E κές∆ί ρσ з σιςσ
(Einstellungen zu Datenschutz und elektronischer Iden-
tität in der Europäischen Union) wurde im Jahr 2011 ver-
öffentlicht.4 Die wichtigsten Ergebnisse der Umfrage, 
in deren Rahmen 26 574 Europäer ab 15 Jahren in den 
27 Mitgliedstaaten befragt wurden, zeigen, dass für drei 
von vier Europäern die Offenlegung von personenbe-
zogenen Daten ein zunehmender Teil des modernen 
Lebens ist, wobei die Art und Weise der Verwendung 
dieser Daten durch die Unternehmen (darunter Suchma-
schinen und soziale Netzwerke) Anlass zur Sorge gibt. 
Aus dem Bericht geht hervor, dass 62 % der EU-Bürger 
zum Schutz ihrer Identität nur die unbedingt notwendi-
gen Daten angeben, während 75 % sich wünschen, dass 
online gespeicherte personenbezogene Daten gelöscht 
werden, wann immer sie sich dazu entscheiden – das 
ist das sogenannte Recht auf Vergessen („right to be 
forgotten“). Viele Europäer wünschen sich darüber hin-
aus Maßnahmen der EU: 90 % befürworten einheitliche 
Datenschutzrechte in der gesamten EU. Die Umfrage 
wurde von Ende November bis Mitte Dezember 2010 
durchgeführt. Alle Befragungen erfolgten in einem per-
sönlichen Interview in der Wohnung und in der Landes-
sprache des Befragten.

šК ί πέ ρυν ειί  H ä υοωί  εί έ αί οέρΕωί σ E κές∆ä ί έ ινω εί έ A σνιφπω,  
ερνν еýд з σωί έσί πΠ ί σ ( ειί  ∆ί ένςσί σαί ůςΕί σί  D ρωί σ ςπσί  
н ιννί σ εί έ B ί ωέςοοί σί σ σκωůί σ)  ί ισί  G ί υενωέροί  ρκοί έυί Εω 
Χ ί έεί σ νςυυωί  ( 5 1  % ) .  щιί έ ύςσ ůί πσ E κές∆ä ί έσ νισε εροü έ,  
ερνν ειί νί σ з σωί έσί πΠ ί σ ειί  о κωůκσΕ νςυφπί έ D ρωί σ 
όü σοωιΕ κσωί ένρΕω Χ ί έεί σ νςυυωί  ( 4 0  % )  ςεί έ ερνν ειί νί  
з σωί έσί πΠ ί σ Εί ůΧ κσΕί σ Χ ί έεί σ νςυυωί σ,  ειί  м∆οί έ ůκ 
ί σωνφπä ειΕί σ ( 3 9  % ) . χ
E κέςαρέςΠ ί ωί έ т∆ί ůιρυ3 5 9 ,  Attitudes on Data Protection and 
Electronic Identity in the European Union ,  B έü ννί υ,  J κσι 2 0 1 1 ,  т. 1 9 0  

In ihrem Bericht аπί  E ύςυύισΕ  иέιύρφř    ρσενφρ∆ί :  
3 0 ř ί ρέν ροωί έ ωπί  мE C D  иέιύρφř  G κιεί υισί ν (Entwicklung 
der Datenschutzlandschaft: 30 Jahre nach Annahme der 

2 Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird in diesem 
Bericht auf die durchgehende Nennung der männlichen und 
weiblichen Form verzichtet. Es sind selbstverständlich beide 
Geschlechter gemeint.

3 Europäischer Datenschutzbeauftragter (2011a).
4 Europäische Kommission (2011a).

OECD-Datenschutzleitlinien)5 beschreibt die OECD aktu-
elle Tendenzen in der Verarbeitung personenbezogener 
Daten und die damit verbundenen Datenschutzrisiken. 
Der Bericht weist auf Initiativen und innovative Ansätze 
zum Schutz der Privatsphäre hin, wobei der Schwer-
punkt auf wirtschaftlichen Tätigkeiten liegt. Die OECD 
veröffentlichte außerdem ein Economic Paper zur Rege-
lung des grenzüberschreitenden Datenaustauschs, um 
der zunehmenden Gefährdung der Privatsphäre ange-
sichts der steigenden Zahl der internetbasierten Daten-
übertragungen in einer globalisierten Weltwirtschaft zu 
begegnen. Das Economic Paper enthält eine systemati-
sche Bestandsaufnahme der Vorschriften auf globaler 
Ebene und untersucht die den Vorschriften zugrunde 
liegenden politischen Konzepte6 mit dem Ziel, einen 
Beitrag zu der Debatte über die künftige Regelung des 
grenzüberschreitenden Datenaustauschs zu leisten.

Im Europarat wurde die Debatte in Bezug auf die 
Änderung des Übereinkommens des Europarates über 
den Schutz des Menschen bei der automatischen Ver-
arbeitung personenbezogener Daten (SEV Nr. 108) 
fortgesetzt.7 Dem Bericht des Europarates über die 
zugehörige Konsultation zufolge8 wiesen die Befrag-
ten auf die Bedeutung der Gewährleistung der Verein-
barkeit mit den Schutzvorschriften der EU hin. Darüber 
hinaus nahm das Ministerkomitee des Europarates 
Ende November 2010 eine Empfehlung betreffend den 
Schutz des Menschen bei der automatischen Verarbei-
tung personenbezogener Daten im Zusammenhang 
mit Profiling an . 9 Die Empfehlung zielt auf die Defini-
tion einer fairen und rechtmäßigen Profilerstellung bei 
uneingeschränkter Achtung der Grundrechte ab, ins-
besondere des Rechts auf Schutz der Privatsphäre und 
der personenbezogenen Daten sowie des Grundsatzes 
der Nichtdiskriminierung. Außerdem veröffentlichte der 
Europarat am 20. September 2011 den Entwurf einer 
Strategie für die Verwaltung des Internets (2012-2015), 
der am 15. März 2012 verabschiedet wurde und in dem 
die Förderung von Datenschutz und Schutz der Privat-
sphäre zu einem der Hauptziele erklärt wird. Schließlich 
wurde im Jahr 2011 eine Überprüfung der folgenden 
Empfehlungen des Ministerkomitees eingeleitet: Emp-
fehlung Nr. R (87) 15 zur Regelung der Benutzung perso-
nenbezogener Daten durch die Polizei und Empfehlung 
Nr. R (89) 2 zum Schutz personenbezogener Daten, die 
für Beschäftigungszwecke verwendet werden.

Auf EU-Ebene hat die Rolle des Datenschutzes im 
Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts 
Interesse erregt. Eine für das Europäische Parla-
ment durchgeführte Studie beschäftigte sich mit den 

5 Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD) (2011a).

6 OECD (2011b).
7 Europarat (2011a).
8 Europarat (2011b).
9 Europarat (2010).
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neuen Herausforderungen im Zusammenhang mit 
Datenschutzstrategien und -systemen, die in den 
Anwendungsbereich der polizeilichen und justiziellen 
Zusammenarbeit in Strafsachen fallen.10 Die Studie 
enthält eine Reihe allgemeiner Grundsätze und Stan-
dards, die sicherstellen sollen, dass der Datenschutz in 
allen Phasen der Politikgestaltung in der EU wirklich 
gewährleistet ist und dass dieses Grundrecht wirksam 
umgesetzt wird.

Auf der Konferenz der europäischen Datenschutzbeauf-
tragten wurde eine Entschließung angenommen, die 
die Notwendigkeit eines umfassenden Datenschutzrah-
mens im Bereich der Strafverfolgung betont.11

Die Verordnung zur Errichtung einer Europäischen Agen-
tur für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen 
im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts 
wurde am 25. Oktober 2011 erlassen.12 Die neue Agentur 
ist für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen 
im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts 
zuständig: der EU-Datenbank der zweiten Generation 
zur Verwaltung und Verteilung von Daten zu Personen 
und Sachen, die für die nationale Sicherheit, die Grenz-
kontrolle und die Strafverfolgung von Interesse sind 
(SIS II); eines Visa-Informationssystems (VIS) sowie 
einer europäischen Fingerabdruck-Datenbank zur 
Ermittlung von Asylbewerbern und illegal eingereisten 
Personen (Eurodac).

10 Bigo, D. ί ωρυ. (2011).
11 Konferenz der europäischen Datenschutzbeauftragten (2011).
12 Verordnung (EU) Nr. 1077/2011, ABl. L 286 vom 1.11.2011.

Auf allgemeinerer Ebene ist die Unabhängigkeit der 
Datenschutzbehörden (siehe die Liste der nationalen 
Datenschutzbehörden in Tabelle 3.1) nach wie vor ein 
wichtiges Anliegen. Wie bereits im letzten Jahresbericht 
mitgeteilt, hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) in 
einem Urteil13 befunden, dass die deutschen Daten-
schutzbehörden ihre Aufgaben auf Länderebene nicht 
in völliger Unabhängigkeit wahrnehmen; außerdem 
wurde berichtet, dass die Europäische Kommission 
Österreich vor dem EuGH wegen unzureichender Unab-
hängigkeit seiner Datenschutzbehörde verklagt hat.14 In 
den Diskussionen über die neue ungarische Verfassung, 
die Anfang 2012 in Kraft trat, ging es vor allem um die 
Unabhängigkeit der ungarischen Datenschutzbehörde. 
Die Europäische Kommission leitete am 17. Januar 2012 
diesbezüglich beschleunigte Vertragsverletzungsver-
fahren gegen Ungarn ein.15

13 EuGH C-518/07, E κές∆ä ινφπί  K ςΠ Π ιννιςσ/ B κσεί νέί ∆καυιό 
D ί κωνφπυρσε, 9.D ί κωνφπυρσε, 9.D ί κωνφπυρσε März 2010.

14 Europäische Kommission (2010b).
15 Europäische Kommission (2012).

Tabelle� 3.1: Gemäß Unionsrecht erforderliche Stellen� – Datenschutzbehörden (nach Land)

Land Name der Stelle in englischer Sprache Land Name der Stelle in englischer Sprache Name der Stelle in der Landessprache 
(Alternativsprache) 

AT A κνωέιρσ D ρωρ иέςωί φωιςσ C ςΠ Π ιννιςσ Österreichische Datenschutzkommission

BE C ςΠ Π ιννιςσ οςέ ωπί  ∆έςωί φωιςσ ςο ∆έιύρφř

C ςΠ Π ιννιςσ εί  υρ ∆έςωί φωιςσ εί  υρ ύιί  
∆έιύé ί / C ςΠ Π ιννιί  ύςςέ εί  αί νφπί έΠ ισΕ 

ύρσ εί  ∆ί ένςςσυιτόί  υί ύί σννοί ί έ/ Ausschuss ύρσ εί  ∆ί ένςςσυιτόί  υί ύί σννοί ί έ/ Ausschuss ύρσ εί  ∆ί ένςςσυιτόί  υί ύί σννοί ί έ/
für den Schutz des Privatlebens

BG C ςΠ Π ιννιςσ οςέ иί ένςσρυ D ρωρ иέςωί φωιςσ Комисията за защита на личните данни

CY C ςΠ Π ιννιςσί έ οςέ иί ένςσρυ D ρωρ иέςωί φωιςσ Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας
∆εδοµ ένων Προσωπικού Χαρακτήρα

CZ аπί  мοųφί  οςέ иί ένςσρυ D ρωρ иέςωί φωιςσ з řρε ∆ές  ςφπέρσκ ςνςασιφπ κερτřρε ∆ές  ςφπέρσκ ςνςασιφπ κερτř ů

DE аπί  F ί εί έρυ C ςΠ Π ιννιςσί έ οςέ D ρωρ 
иέςωί φωιςσ ρσε F έί ί εςΠ  ςο I σοςέΠ ρωιςσ 

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit

DK D ρσινπ D ρωρ иέςωί φωιςσ A Εί σφř D ρωρωιυνř σί ω

EE E νωςσιρσ D ρωρ иέςωί φωιςσ I σν∆ί φωςέρωί A σεΠ ί όριωνί  I σν∆ί όωνιςςσ
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Land Name der Stelle in englischer Sprache Land Name der Stelle in englischer Sprache Name der Stelle in der Landessprache 
(Alternativsprache) 

EL H ί υυί σιφ D ρωρ иέςωί φωιςσ A κωπςέιωř Αρχή Προστασίας ∆εδοµ ένων
Προσωπικού Χαρακτήρα

ES т∆ρσινπ D ρωρ иέςωί φωιςσ A κωπςέιωř A Εί σφιρ E ν∆ρñ ςυρ εί  иέςωί φφιó σ εί  D ρωςν,  A E иD

FI мοųφί  ςο ωπί  D ρωρ иέςωί φωιςσ мΠ ακενΠ ρσ аιί ωςνκςτρύρυωκκωί ωκσ ωςιΠ ινως ,  
D ρωρςΠ ακενΠ ρσσί σν αř έå

FR оρωιςσρυ C ςΠ Π ιννιςσ οςέ ισοςέΠ ρωιςσ 
ωί φπσςυςΕř  ρσε οέί ί εςΠ νωί φπσςυςΕř  ρσε οέί ί εςΠ ν

C ςΠ Π ιννιςσ оρωιςσρυί  εί  
υ’ I σοςέΠ ρωιδκί  ί ω εί ν   ιαί έωé ν

HU A κωπςέιωř  οςέ D ρωρ иέςωί φωιςσ ρσε 
F έί ί εςΠ  ςο I σοςέΠ ρωιςσ

о ί Π ůί ωι A ερωύé εί υΠ ι é ν 
I σοςέΠ á φιó νůραρενá Ε H ρωó νá ΕI σοςέΠ á φιó νůραρενá Ε H ρωó νá Ε

IE D ρωρ иέςωί φωιςσ C ςΠ Π ιννιςσί έ A σ C ς ιΠ ινισé ιέ C ςνρσωρ тςσέρí

IT D ρωρ иέςωί φωιςσ A κωπςέιωř G ρέρσωί  ∆ί έ υρ ∆έςωί ůιςσί  εί ι ερωι ∆ί ένςσρυι

LT тωρωί  D ρωρ иέςωί φωιςσ щρυνωř αισė εκςΠ ί σų ρ∆νρκΕςν ισν∆ί όφιτρ

LU оρωιςσρυ C ςΠ Π ιννιςσ οςέ ωπί  иέςωί φωιςσ ςο D ρωρ C ςΠ Π ιννιςσ σρωιςσρυί  ∆ςκέ υρ 
∆έςωί φωιςσ εί ν εςσσé ί ν

LV D ρωρ тωρωί  I σν∆ί φωςέρωί D ρωκ ύρυνων ισν∆ί όφιτρ

MT мοųφί  ςο ωπί  D ρωρ иέςωί φωιςσ C ςΠ Π ιννιςσί έ

NL D κωφπ D ρωρ иέςωί φωιςσ A κωπςέιωř C ςυυί Εί  αί νφπί έΠ ισΕ ∆ί ένςςσνΕί Εί ύί σν

PL аπί  B κέί ρκ ςο ωπί  I σν∆ί φωςέ G ί σί έρυ 
οςέ ωπί  иέςωί φωιςσ ςο иί ένςσρυ D ρωρ G ί σί έρυσř  I σν∆ί όωςέ мφπέςσř  D ρσř φπ мνςαςΧ ř φπ

PT иςέωκΕκί νί  D ρωρ иέςωί φωιςσ A κωπςέιωř C ςΠ ιννã ς  оρφιςσρυ εί  иέςωί φç ã ς  εί  D ρεςν

RO аπί  оρωιςσρυ тκ∆ί έύινςέř  A κωπςέιωř  
οςέ иί ένςσρυ D ρωρ иέςφί ννισΕοςέ иί ένςσρυ D ρωρ иέςφί ννισΕ

A κωςέιωρωί ρ оρţιςσρυă εί  тκ∆έρύί Επί έί  ρ 
иέί υκφέăέιι D ρωί υςέ φκ C ρέρφωί έ иί ένςσρυ

SE аπί  тΧ ί εινπ D ρωρ I σν∆ί φωιςσ B ςρέε D ρωρισν∆ί όωιςσί σ

SI I σοςέΠ ρωιςσ C ςΠ Π ιννιςσί έ I σοςέΠ ρφιτνόι ∆ςςαυρščί σί φ

SK мοųφί  οςέ иί ένςσρυ D ρωρ иέςωί φωιςσ 
ςο ωπί  тυςύρό яί ∆καυιφ Ú έρε σρ ςφπέρσκ ςνςασýφπ ú ερτςύ

UK аπί  мοųφί  ςο ωπί  I σοςέΠ ρωιςσ C ςΠ Π ιννιςσί έ тΧ ř εεορ’ έ C ςΠ ινιř σř εε G Χ ř αςερί ωπ

с κί υυί :  πωω∆: / / ί φ. ί κές∆ρ. ί κ/ τκνωιφί / ερωρ- ∆έςωί φωιςσ/ αςειί ν/ ρκωπςέιωιί ν/ ί κ/ ισεί ήΓ ί σ. πωΠ  ύ ςΠ  3 1 .  D ί ůί Π αί έ 2 0 1 1

š D ιί  з σραπä σΕιΕόί ιω εί έ D ρωί σνφπκωůαί ρκοωέρΕωί σ Χ ιέε 
Π ιω A έωιόί υ 1 6  εί ν щί έωέρΕν ü αί έ ειί  A έαί ιωνΧ ί ινί  εί έ E з  
κσε A έωιόί υ 8  εί έ G έκσεέί φπωί φπρέωρ Ερέρσωιί έω.  F ί έσί έ 
νισε ειί  К ιωΕυιί ενωρρωί σ σρφπ εί σ E з - щςένφπέιοωί σ οü έ 
εί σ D ρωί σνφπκωů ( яιφπωυισιί  9 5 / 4 6 / E G )  Εί πρυωί σ,  ί ισί  
K ςσωέςυυνωί υυί  ί ισůκέιφπωί σ,  ειί  ειί  A σΧ ί σεκσΕ εί έ 
яιφπωυισιί  ü αί έΧ ρφπω κσε ισ ύö υυιΕί έ з σραπä σΕιΕόί ιω 
πρσεί υω.  е. . . д A υυί ισ ερν яινιός  ∆ςυιωινφπί έ E ισţ κννσρπΠ ί  
εκέφπ ειί  νωρρωυιφπί  A κονιφπω ινω ρκνέί ιφπί σε,  κΠ  ειί  
K ςσωέςυυνωί υυί  αί ι εί έ κσραπä σΕιΕί σ н ρπέσί πΠ κσΕ ιπέί έ 
A κοΕραί σ ůκ αί πισεί έσ. χ
E κές∆ä ινφπί  K ςΠ Π ιννιςσ,  иέί ννί Π ιωωί ιυκσΕ I и/ 1 2 / 2 4 ,  B έü ννί υ,  1 7 . J ρσκρέ 2 0 1 2

3.2. Vorratsdaten speicherung
Gemäß einer EU-Richtlinie müssen Internetdienstan-
bieter und Betreiber von Telekommunikationsdiensten 
umfassende Verkehrsdaten über die nicht auf den Inhalt 
bezogene Nutzung des Internets und der Kommunika-
tionsdienste speichern. Diese EU-Richtlinie über die 
Vorratsspeicherung von Daten16 hat seit ihrer Verab-
schiedung im Jahr 2006 immer wieder Fragen im Hin-
blick auf die Grundrechte aufgeworfen. Im April 2011 
veröffentlichte die Europäische Kommission einen 
Bericht, der die Umsetzung und Anwendung dieser 
Richtlinie bewertete.17 Laut diesem Bericht garantiert 

16 Richtlinie 2006/24/EG, ABl. L 105 vom 13.4.2006.
17 Europäische Kommission (2011b).

Tabelle 3.1: (Fortsetzung)

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/eu/index_en.htm
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die Richtlinie selbst nicht, dass auf Vorrat gespeicherte 
Daten in voller Übereinstimmung mit dem Recht auf 
Privatsphäre und Schutz personenbezogener Daten 
gespeichert, abgerufen und verwendet werden. Der 
Kommission zufolge war das Ziel der Richtlinie ledig-
lich eine teilweise Harmonisierung der Herangehens-
weise an die Vorratsdatenspeicherung. Daher ist das 
Fehlen eines gemeinsamen Ansatzes der EU-Mitglied-
staaten – sei es in Bezug auf konkrete Vorschriften der 
Richtlinie wie etwa die Speicherfristen oder in Bezug 
auf Aspekte außerhalb ihres Anwendungsbereichs wie 
die Erstattung der Kosten für obligatorische Vorrats-
datenspeicherung – nicht verwunderlich.18 Die Euro-
päische Kommission gelangte zu dem Schluss, dass 
historische Kommunikationsdaten eine wichtige Rolle 
für strafrechtliche Ermittlungen spielen und dass die 
EU die Vorratsdatenspeicherung daher weiterhin als 
Sicherheitsmaßnahme unterstützen und regeln sollte.

Die Europäische Kommission konsultierte interessierte 
Gruppen zu Möglichkeiten für eine Änderung des 
Rechtsrahmens für die Vorratsdatenspeicherung. Der 
Europäische Datenschutzbeauftragte gelangte in seiner 
Stellungnahme zum B ί Χ ί έωκσΕναί έιφπω zur Richtlinie zu B ί Χ ί έωκσΕναί έιφπω zur Richtlinie zu B ί Χ ί έωκσΕναί έιφπω
dem Schluss, dass die Richtlinie die Anforderungen nicht 
erfüllt, die durch die Grundrechte auf Privatsphäre und 
Datenschutz gestellt werden.19

šD ιί  яιφπωυισιί  еü αί έ ειί  щςέέρωνν∆ί ιφπί έκσΕ ύςσ D ρωί σд ινω 
ůΧ ί ιοί υυςν ερν ρΠ  Π ί ινωί σ ισ ειί  иέιύρων∆πä έί  ί ισΕέί ιοί σεί  
I σνωέκΠ ί σω,  ερν τί Π ρυν ύςσ εί έ E з  ιΠ  H ισαυιφό ρκο з Π ορσΕ 
κσε A σůρπυ εί έ К ί σνφπί σ,  ειί  ερύςσ αί ωέςοοί σ Χ ί έεί σ,  
ρσΕί σςΠ Π ί σ Χ κέεί . χ
E κές∆ä ινφπί έ D ρωί σνφπκωůαί ρκοωέρΕωί έ,  šDie Stunde der 
Wahrheit für die Richtlinie über die Vorratsspeicherung 
von Datenχ,  яί εί  ύςΠ  3 . D ί ůί Π αί έ 2 0 1 0  ισ B έü ννί υ

Auf nationaler Ebene wurde diese Richtlinie von 
Deutschland, den Niederlanden, Rumänien, Schweden, 
der Tschechischen Republik und Zypern kritisiert. Am 22. 
März 2011 erklärte das Verfassungsgericht der Tschechi-
schen Republik bestimmte nationale Bestimmungen20

zur Umsetzung der Richtlinie für verfassungswidrig;21

das entsprechende Verfahren war von einer Gruppe aus 
51 Abgeordneten des tschechischen Parlaments ange-
strengt worden. Das Gericht bemängelte beispielsweise 
die Unverhältnismäßigkeit des Eingreifens der nationa-
len Rechtsvorschriften in das Recht auf Privatsphäre, 
das Fehlen einer eindeutigen Definition des Zwecks 
der Vorratsdatenspeicherung, das Fehlen einer aus-
drücklichen Liste der Institutionen, die zum Zugriff auf 

18 E αί σερ, S. 31.
19 Europäischer Datenschutzbeauftragter (2010).
20 Tschechische Republik, Gesetz über elektronische 

Kommunikation Nr. 127/2005 Coll., Abschnitte 3 und 4; 
Verordnung zur Umsetzung der Richtlinie über die 
Vorratsspeicherung von Daten.

21 Tschechische Republik, Verfassungsgericht, Entscheidung Nr. 
Pl ÚS 24/10, 22. März 2011.

die Daten berechtigt sind, das Fehlen einer Pflicht zur 
Information der betroffenen Personen und das Fehlen 
einer angemessenen Überprüfung der Rechtmäßigkeit. 
Auch in Zypern erklärte der Oberste Gerichtshof die 
nationalen Bestimmungen zur Umsetzung der Richtli-
nie über die Vorratsspeicherung von Daten für verfas-
sungswidrig.22 Im betreffenden Fall ging es darum, dass 
Polizeibeamte auf gerichtlichen Beschluss hin Zugang 
zu Telekommunikationsdaten erhalten. Der Gerichts-
hof befand, dass die Richtlinie über die Vorratsspeiche-
rung von Daten die Mitgliedstaaten nicht verpflichtet, 
Rechtsvorschriften zu erlassen, die der Polizei den 
Zugang zu solchen Daten ermöglicht, da dies nicht in 
den Geltungsbereich der Richtlinie fällt. Der Gerichtshof 
stellte außerdem fest, dass die betreffenden gerichtli-
chen Beschlüsse vor einer Verfassungsreform gefasst 
wurden, die Ausnahmen vom Recht auf die Vertraulich-
keit der Kommunikation vorsieht.

Zwei Ausschüsse des niederländischen Senats bekun-
deten in einem Brief an den Minister für Sicherheit und 
Recht vom 31. Mai 2011 ihre Enttäuschung über die Ein-
schätzung der Europäischen Kommission bezüglich der 
Richtlinie über die Vorratsspeicherung von Daten.23 Die 
Ausschüsse widersprachen der Kommission in mehre-
ren Punkten. Sie bezeichneten die Bewertung als nicht 
zufriedenstellend, weil sie die Notwendigkeit der Richt-
linie nicht nachgewiesen und der Angemessenheit der 
Vorratsdatenspeicherung nicht genügend Aufmerksam-
keit gewidmet habe. Außerdem stellten die Ausschüsse 
die angewandte Methodik infrage und schlugen vor, die 
Richtlinie wieder zurückzuziehen.24

Deutschland beabsichtigt, die Richtlinie über die Vor-
ratsspeicherung von Daten in deutsches Recht umzu-
setzen und dabei sowohl die Richtlinie selbst als auch 
die Bedingungen eines Urteils des Bundesverfassungs-
gerichts aus dem Jahr 2010 zu berücksichtigen.25 Bislang 
konnte jedoch kein Konsens über einen neuen Geset-
zesvorschlag erreicht werden. In Deutschland erklärte 
der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages, es lasse 
sich keine Umsetzung dieser Richtlinie durchführen, die 
eine Vereinbarkeit mit der Grundrechte-Charta der EU 
zweifelsfrei sicherstelle.26 Seine Zweifel betrafen ins-
besondere die wirtschaftliche Betätigungsfreiheit, da 
Unternehmen gemäß der Richtlinie verpflichtet wären, 
kostenintensive Strukturen für die Vorratsspeicherung 
von Kommunikationsdaten aufzubauen und zu pflegen. 
Ein weiteres Gutachten des Bundestages gelangte zu 
dem Schluss, dass die Vorratsdatenspeicherung die Auf-

22 Zypern, Oberster Gerichtshof, C πέινωςν К ρωνιρν κ σε ρ σεί έί , 
Beschwerdesachen 65/2009, 78/2009, 82/2009, 15-22/2010, 
Entscheidung vom 1. Februar 2011.

23 Niederlande, Senat (2011a).
24 Niederlande, Senat (2011b).
25 Deutschland, Bundesverfassungsgericht (BVerfG), 

1 B ύя 2 5 6 / 0 8  ύ ςΠ  2 . 3 . 2 0 1 0 , 2. März 2010.
26 Derksen, R. (2011).
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klärungsquote von Straftaten in keinem EU-Mitgliedstaat 
deutlich erhöht habe.27 Das Gutachten wies allerdings 
darauf hin, dass zu den Auswirkungen der Richtlinie auf 
die Aufklärungsquote von Straftaten keine statistischen 
Daten verfügbar sind. Auch der Bundesbeauftragte für 
Datenschutz und Informationsfreiheit verwies auf das 
Fehlen von Nachweisen dafür, dass die Aufdeckung von 
Straftaten durch die Vorratsdatenspeicherung deutlich 
zugenommen habe.28 Demgegenüber hat die deutsche 
Bundespolizei Belege dafür veröffentlicht, dass sich 
das Fehlen der Vorratsdatenspeicherung nachteilig auf 
strafrechtliche Ermittlungen auswirkt.29 Die Ergebnisse 
einer vom Bundesjustizministerium in Auftrag gegebe-
nen und vom Max-Planck-Institut für ausländisches und 
internationales Strafrecht durchgeführten Studie stellen 
den Nutzen einer Vorratsdatenspeicherung in Frage. Die 
Ergebnisse dieser großangelegten Untersuchung wur-
den dem Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages 
am 27. Januar 2012 vorgelegt.30

In Schweden wurde Ende 2010 ein Gesetzentwurf zur 
Umsetzung der Vorratsspeicherung von Daten ein-
gebracht, der sich auf Verkehrsdaten bezieht.31 Die 
Partei der Grünen, die Schwedendemokraten und die 
Linkspartei konnten jedoch mit ihrem Stimmenanteil 
die Umsetzung der Richtlinie verzögern. Sie wird dem 
Parlament frühestens am 17. März 2012 erneut vorge-
legt. Auch in Rumänien hat das Plenum des Senats den 
neuen Gesetzesvorschlag am 21. Dezember 2011 ein-
stimmig abgelehnt, nachdem das Verfassungsgericht 
das Gesetz zur Umsetzung in nationales Recht 2009 für 
verfassungswidrig erklärt hatte.32

3.3. Fluggastdatensätze
Fluggastdatensätze (иρννί σΕί έ о ρΠ ί  яί φςέε, PNR) 
werden von den Fluggästen zur Verfügung gestellt, 
von den Fluggesellschaften erhoben und in deren 
Buchungs-/Abfertigungssystemen gespeichert. Kurz 
nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 
erließen Länder außerhalb der EU Vorschriften, denen 
zufolge Fluggesellschaften, die Flüge in das, aus dem 
oder über das Gebiet der betreffenden Länder anbieten, 
deren Behörden die Fluggastdaten übermitteln müs-
sen, die sie in ihren computergestützten Buchungs-
systemen gespeichert haben. Die frühzeitig vor dem 
Abflug übermittelten Fluggastdaten helfen Strafverfol-
gungsbehörden, die Fluggäste im Hinblick auf mögliche 

27 Becher, J. (2011).
28 Deutschland, Bundesbeauftragter für den Datenschutz und 

die Informationsfreiheit (2011).
29 Deutschland, Bundesministerium des Innern (2011a).
30 Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales 

Strafrecht (2012).
31 Schweden, Regierungsbehörden von Schweden (2010).
32 Rumänien, Verfassungsgericht Rumäniens, Entscheidung 

Nr. 1258, 8. Oktober 2009.

Verbindungen zum Terrorismus oder zu anderen Formen 
schwerer Kriminalität zu überprüfen.33

EU-Einrichtungen handelten im Jahr 2011 Abkommen 
mit verschiedenen Ländern über den Austausch von 
PNR-Daten aus. Das Europäische Parlament billigte das 
PNR-Abkommen zwischen der EU und Australien,34 die 
Billigung des PNR-Abkommens zwischen der EU und den 
USA steht allerdings noch aus.35 Diese Abkommen über 
Fluggastdaten ersetzen die früheren Abkommen aus den 
Jahren 2008 und 2007. Das Europäische Parlament for-
derte eine Änderung des Entwurfs des Abkommens mit 
den USA, um die Dauer der Datenspeicherung zu kürzen 
und um sicherzustellen, dass EU-Bürger Rechtsmittel 
gegen Reisesperren im Zusammenhang mit PNR-Daten 
einlegen können.36 Der Europäische Datenschutzbe-
auftragte gab zu beiden Abkommen Stellungnahmen 
ab.37 Er begrüßte die Schutzmaßnahmen in Bezug auf 
Datensicherheit und Aufsicht, die in beiden Abkommen 
vorgesehen sind, äußerte jedoch auch Bedenken hin-
sichtlich allgemeiner grundrechtlicher Grundsätze, wie 
Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit.

Im Februar veröffentlichte die Europäische Kommission 
einen neuen Vorschlag für eine Richtlinie über den Aus-
tausch von PNR-Daten zwischen EU-Mitgliedstaaten 
für Strafverfolgungszwecke.38 Der Vorschlag für eine 
PNR-Richtlinie greift einen Gesetzesvorschlag aus dem 
Jahr 2007 auf, und zwar den Rahmenbeschluss über 
die Verwendung von Fluggastdatensätzen39, der vor 
Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon verabschiedet 
wurde. Mehrere Einrichtungen der EU äußerten Zweifel 
an der Verhältnismäßigkeit des Vorschlags angesichts 
seiner Auswirkungen auf das Recht auf Achtung des Pri-
vatlebens und das Recht auf Schutz personenbezogener 
Daten (Artikel 7, 8 und 52 der Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union). Der Europäische Datenschutz-
beauftragte betonte, dass die Notwendigkeit und 
Verhältnismäßigkeit dieses Systems, das eine großan-
gelegte Sammlung von Fluggastdatensätzen zu Zwe-
cken einer systematischen Bewertung aller Passagiere 
mit sich bringt, klar belegt werden müssen.40 Die Emp-
fehlungen des Europäischen Datenschutzbeauftrag-
ten betreffen die folgenden Aspekte des Vorschlags: 
Beschränkung des Anwendungsbereichs; Speicherfrist; 
Liste der zu speichernden Fluggastdaten; Stärkung der 
Grundsätze des Datenschutzes und Gewährleistung 
einer umfassenden Bewertung des Systems. Die Arti-
kel-29-Datenschutzgruppe stellte die Notwendigkeit 
und Verhältnismäßigkeit von PNR-Systemen ebenfalls 

33 Europäische Kommission (2011c), S. 3.
34 Europäisches Parlament (2011a).
35 Rat der Europäischen Union (2011).
36 Europäische Kommission (2011d).
37 Europäischer Datenschutzbeauftragter (2011a); Europäischer 

Datenschutzbeauftragter (2011b).
38 Europäische Kommission (2011c).
39 Europäische Kommission (2007).
40 Europäischer Datenschutzbeauftragter (2011a).
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in Frage und ersuchte um eine weitere Klärung des 
Anwendungsbereichs des Vorschlags.41 Der Europä-
ische Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) hielt 
die geplante Rechtsvorschrift für unverhältnismäßig, da 
die Notwendigkeit einer generellen und wahllosen Ver-
wendung der Daten aller Fluggäste von internationalen 
Flügen in dem Vorschlag nicht ausreichend begründet 
wird.4243

šB ί ύςέ σί κί  К ρß σρπΠ ί σ ί ισΕί οü πέω Χ ί έεί σ,  νςυυωί σ 
ειί  ρσΧ ί σεαρέί σ К ρß σρπΠ ί σ οü έ ειί  E έπί ακσΕ 
∆ί ένςσί σαί ůςΕί σί έ D ρωί σ οü έ тωέρούί έοςυΕκσΕν-  κσε 
К ιΕέρωιςσνόςσωέςυυůΧ ί φόί  αί Χ ί έωί ω κσε šтιφπί έπί ιωνυü φόί σχ 
ί έΠ ιωωί υω Χ ί έεί σ.  E ισ σί κί έ щςένφπυρΕ ü αί έ εί σ A κνωρκνφπ 
ύςσ иоя- D ρωί σ νςυυωί  κσαί εισΕω ί ισί  κΠ ορννί σεί  
F ςυΕί σρανφπä ωůκσΕ Π ιω ůκύί έυä ννιΕί σ κσε ρόωκί υυί σ 
I σοςέΠ ρωιςσί σ ü αί έ ειί  н ιέόνρΠ όί ιω,  ειί  K ςνωί σ κσε ειί  
F ςυΕί σ οü έ ειί  Εί σρσσωί σ G έκσεέί φπωί  αί ισπρυωί σ. χ
тφπέί ιαί σ εί ν тωä σειΕί σ тρφπύί ένωä σειΕί σρκννφπκννί ν οü έ 
ισωί έσρωιςσρυί ν чκΧ ρσεί έκσΕν- ,  F υü φπωυισΕν-  κσε тωέροέί φπω ( К ί ιτί έν 
C ςΠ Π ιωωί ί )  ρσ ειί  K ςΠ Π ιννρέισ C ί φιυιρ К ρυνωέö Π ,  яί οί έί σů C К 1 1 0 8 ,  
2 1 . J κσι 2 0 1 1 ,  ύί έοü Εαρέ κσωί έ: Χ Χ Χ . φςΠ Π ιννιί - Π ί ιτί έν. συ

AKTIVITÄT DER FRA

Zweites Gutachten betreffend einen 
Vorschlag für eine Richtlinie über die 
Verwendung von Fluggastdatensätzen 
und seine Übereinstimmung mit den 
Grundrechten
Auf Ersuchen des Europäischen Parlaments 
erstellte die FRA ein Gutachten betreffend den 
neuen Vorschlag der Europäischen Kommission für 
eine PNR-Richtlinie und seine Übereinstimmung 
mit den Grundrechten.43 Die FRA hatte bereits 
im Oktober 2008 auf Ersuchen des Rates der 
Europäischen Union ein erstes Gutachten zu 
Fluggastdatensätzen erstellt.

Im zweiten Gutachten werden Fragen im Hinblick 
auf die Grundrechte angesprochen, die sich auf 
Folgendes konzentrieren: die Risiken der mittelbaren 
Diskriminierung in Bezug auf die Profilerstellung und 
die Bedeutung der Erhebung geeigneter statistischer 
Daten zur Aufdeckung dieser Art der mittelbaren 
Diskriminierung, die Bedeutung der Grundsätze 
der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit für 
die Wahrung der Grundrechte sowie die wirksame 
proaktive Überwachung, um die Rechte der 
Fluggäste sicherzustellen. Das Gutachten wird in 
den Erörterungen des Rates der Europäischen Union 
und des Europäischen Parlaments berücksichtigt 
werden.

41 Artikel-29-Datenschutzgruppe (2011).
42 EWSA (2011a).
43 Europäische Kommission (2011c).
44 Commission européenne (2011d).

Das Vereinigte Königreich unterstützt eine 
EU-PNR-Richtlinie, die eine Bestimmung für innerge-
meinschaftliche Flüge enthält. Die Regierung ist der 
Ansicht, dass klare Abkommen über Fluggastdaten-
sätze zwischen der EU und Drittländern maßgeblich 
dazu beitragen, eine Situation der Rechtssicherheit 
für Fluggesellschaften zu schaffen, die Flüge in diese 
Länder anbieten. Außerdem fördern solche Abkommen 
den schnellen und sicheren Austausch von PNR-Daten 
unter Einhaltung aller erforderlichen datenschutzrecht-
lichen Garantien.45 Der Sonderausschuss des britischen 
Oberhauses für EU-Angelegenheiten (Unterausschuss 
für innere Angelegenheiten) erklärte, Europa käme 
nicht um EU-weite Rechtsvorschriften umhin. Er ver-
tritt die Ansicht, dass eine einheitliche Legislativmaß-
nahme die Erhebung von PNR-Daten auf Flügen in alle 
Mitgliedstaaten sowie den Austausch solcher Daten 
mit den Behörden anderer Mitgliedstaaten abdecken 
sollte.46 Am 10. Mai äußerte der Einwanderungsmi-
nister des Vereinigten Königreichs in einer Erklärung 
vor dem britischen Unterhaus Bedenken bezüglich der 
Fluggastdatensätze, indem er die Notwendigkeit und 
Verhältnismäßigkeit der PNR-Daten in Frage stellte.47

In Frankreich erklärte der Innenminister, dass er die 
Schaffung eines europäischen PNR-Systems aktiv 
unterstütze, und gab bekannt, dass ein interministeri-
elles Team aufgestellt worden sei, das die Einführung 
eines Systems für die Verarbeitung von Fluggastdaten-
sätzen prüfen werde, das alle Länder außerhalb des 
Schengen-Raums abdeckt.48 Es waren jedoch auch 
kritische Stimmen zu hören. Die französische Daten-
schutzbehörde veröffentlichte am 17. Februar 2011 eine 
Stellungnahme, in der sie betont, dass die Wirksamkeit 
des Systems noch nicht klar nachgewiesen worden sei, 
obwohl bereits seit vier Jahren ein PNR-Vorläufersys-
tem getestet werde. Sie wies außerdem darauf hin, 
dass die Fehlalarmrate nach wie vor extrem hoch sei. 
Die französische Datenschutzbehörde äußerte jedoch 
ihre Bereitschaft, die aktuellen Tests fortzusetzen und 
damit eine künftige französische Plattform für die Ver-
arbeitung von PNR-Daten im Kontext eines EU-weiten 
PNR-Systems vorzubereiten.49

In anderen Mitgliedstaaten, insbesondere in Österreich, 
der Tschechischen Republik und Rumänien, äußerten 
die Parlamente Zweifel bezüglich eines EU-Systems für 
die Erhebung und Analyse von PNR-Daten.

Österreich steht der Verwendung von Fluggastdaten-
sätzen innerhalb der EU als zusätzliches Instrument im 
Kampf gegen den Terrorismus skeptisch gegenüber, 
eine Haltung, die von den Mitgliedern des Parlaments 

45 Vereinigtes Königreich, Home Office (2011a).
46 Vereinigtes Königreich, House of Lords (2011), S. 7.
47 Vereinigtes Königreich, Home Office (2011b).
48 Frankreich, Le Fur (2010).
49 Frankreich, Datenschutzbehörde (2011).
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aller politischen Parteien im April untermauert wurde. 
Dem Bundesinnenminister zufolge unterstützt Öster-
reich ein solches System nur, wenn drei Bedingungen 
erfüllt sind: Die Lösungen müssen im Einklang mit 
den Menschenrechten stehen, die Verwendung von 
PNR-Daten muss bei der Terrorismusbekämpfung einen 
erheblichen Nutzen bringen, und die finanziellen und 
personellen Ressourcen müssen in einem angemes-
senen Verhältnis zum Wert des Systems stehen.50 Der 
österreichische Datenschutzrat veröffentlichte im Feb-
ruar 2011 eine Stellungnahme zum Vorschlag der EU 
für eine PNR-Richtlinie und wies darauf hin, dass die 
Speicherung personenbezogener Daten aller Fluggäste 
ohne begründeten Verdacht ein Eingreifen in das Recht 
auf Privatsphäre darstellt. In solchen Fällen müsse der 
Gesetzgeber die Angemessenheit und Notwendigkeit 
eines solchen Eingreifens eindeutig nachweisen. Nach 
Auffassung des Datenschutzrates weist der Vorschlag 
der EU eine solche Angemessenheit und Notwendigkeit 
nicht ausreichend nach.51

Im ersten Halbjahr 2011 appellierten der Senat52 und die 
Abgeordnetenkammer der Tschechischen Republik53

an die Regierung, bei der Ausarbeitung des PNR-Vor-
schlags das in der Verfassung verankerte Recht auf 
Privatsphäre genau einzuhalten. Beide gesetzgeben-
den Kammern vertraten die Ansicht, dass Straftaten 
im Zusammenhang mit Fluggastdatensätzen genauer 
definiert werden müssen, um die Verhältnismäßigkeit 
zu gewährleisten. Sie wiesen außerdem darauf hin, 
dass es keine weiteren Vorschriften für die Form gebe, 
in der die Daten gespeichert werden, und befanden 
die Speicherfrist für unangemessen. Die beiden Kam-
mern lehnten es auch ab, die Pflicht zum Speichern und 
Übermitteln der Daten auf Flüge zwischen EU-Ländern 
auszudehnen.

Der rumänische Senat (тί σρωκυ) vertrat in einer Stel-
lungnahme zum Vorschlag für eine PNR-Richtlinie54 die 
Auffassung, dass der Vorschlag zwar mit dem Subsi-
diaritätsprinzip im Einklang steht, nicht aber mit dem 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Der Senat begrün-
dete seine Zweifel an der Verhältnismäßigkeit damit, 
dass seiner Ansicht nach die Definitionen einiger zu 
erfassender Datentypen unklar seien und dass schwer-
wiegende Entscheidungen nicht auf der Grundlage einer 
automatischen Verarbeitung der PNR-Daten getroffen 

50 Österreich, Parlament (2011).
51 Österreich, Datenschutzrat (2011).
52 Tschechische Republik, Senat, Entscheidung Nr. 207, 

28. April 2011.
53 Tschechische Republik, Abgeordnetenkammer, Entscheidung 

Nr. 446, 28. April 2011.
54 Europäische Kommission (2011c).

werden sollten.55 Ähnliche Bedenken wurden auch in 
Litauen56, Portugal57 und Deutschland58 geäußert.

Die Debatte über die Wahrung der Grundrechte durch 
den Vorschlag für ein EU-PNR-System wird voraussicht-
lich im Jahr 2012 fortgesetzt.

3.4.  Programm zum Aufspüren 
der Finanzierung des 
Terrorismus

Das Programm zum Aufspüren der Finanzierung des Ter-
rorismus (аί έέςέινω F ισρσφί  аέρφόισΕ иέςΕέρΠ Π ί , TFTP) 
hat eine weitere wichtige Debatte in der EU ausgelöst, 
in deren Rahmen gefordert wird, dass Datenschutz 
und Sicherheitserwägungen in ein ausgewogenes Ver-
hältnis gebracht werden. Diese Pläne sehen vor, dass 
den Sicherheitsdiensten Zahlungsverkehrsdaten aus 
bestimmten Zahlungsverkehrsdatendiensten übermit-
telt werden, bei denen es sich um sichere Plattformen 
handelt, die für Intra- und Interbankenanwendungen 
entwickelt wurden. Hinter dem Programm steckt 
die Grundidee, zur Bekämpfung des Terrorismus die 
Geldkanäle unter Verwendung allgemeiner, für inter-
nationale Finanztransaktionen entwickelter Verkehrs-
datenstandards zurückzuverfolgen. Das Programm 
zum Aufspüren der Finanzierung des Terrorismus war 
ursprünglich ein Programm der US-Regierung und Teil 
ihres „globalen Kriegs gegen den Terror“.

Unter dem TFTP-Abkommen59 zwischen der EU und den 
USA, das 2010 in Kraft trat, ist Europol verpflichtet zu 
überprüfen, ob die Ersuchen der USA zur Übermittlung 
von Zahlungsverkehrsdaten gemäß den Bestimmun-
gen dieses Abkommens verhältnismäßig und notwen-
dig sind. Das Abkommen sieht einen regelmäßigen 
gemeinsamen Überprüfungsmechanismus vor, durch 
den die Umsetzung und Wirksamkeit des Abkommens 
einschließlich der darin für Europol vorgesehenen 
Rolle überwacht wird.60 Im November 2010 stellte die 
gemeinsame Kontrollinstanz von Europol (GKI) im Zuge 
einer Inspektion fest, dass die schriftlichen Ersuchen, 
die bei Europol eingegangen waren, nicht spezifisch 
genug formuliert waren, um eine Entscheidung über 
ihre Genehmigung oder Ablehnung zu ermöglichen. 
Dennoch hatte Europol jedem eingegangenen Ersuchen 
stattgegeben.

55 Rumänien, Senat des rumänischen Parlaments (2011).
56 Litauen, Ausschuss für Europäische Angelegenheiten des 

Seimas (2011).
57 Portugal, Datenschutzbehörde (2011).
58 Deutschland, Bundesbeauftragter für den Datenschutz und 

die Informationsfreiheit (2011), S. 145.
59 Europäische Union, Vereinigte Staaten von Amerika (2010).
60 Gemeinsame Kontrollinstanz von Europol (2011).
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Als der GKI-Bericht am 16. März 2011 im Ausschuss des 
Europäischen Parlaments für bürgerliche Freiheiten, Jus-
tiz und Inneres erörtert wurde, äußerten Abgeordnete 
des Europäischen Parlaments schwerwiegende Beden-
ken im Hinblick auf den Datenschutz. Die Reaktion des 
Ausschusses sei von „Unzufriedenheit, Beunruhigung 
und Unbehagen“ geprägt, erklärte der Ausschussvorsit-
zende, und fügte hinzu, dass „das EP [Europäische Parla-
ment] die Umsetzung dieses Abkommens kontrollieren 
muss“.61 Nach Angaben des deutschen Bundesbeauf-
tragten für den Datenschutz und die Informations-
freiheit standen die meisten Zahlungsverkehrsdaten, 
die an die US-Behörden übermittelt wurden und dort 
jahrelang gespeichert werden, in keinem Zusammen-
hang zum internationalen Terrorismus und drohten für 
andere Zwecke verwendet zu werden. Nach Ansicht 
des Bundesbeauftragten für den Datenschutz eignet 
sich Europol nicht als Kontrollbehörde für den Daten-
austausch mit den USA, da es selbst Nutznießer dieses 
Austausches ist.62

Die Europäische Kommission veröffentlichte die erste 
gemeinsam von der EU und den USA vorgenommene 
Überprüfung des TFTP, die, wie im Abkommen vorgese-
hen, im März 2011 stattfand.63 Im gemeinsamen Bericht 
über diese Überprüfung wird festgestellt, dass Europol 
seine Aufgaben mit großer Ernsthaftigkeit erfüllt und 
die notwendigen Vorkehrungen getroffen hatte, um 
ihnen professionell und im Einklang mit dem Abkom-
men nachzukommen. Dennoch stimmte der Bericht der 
GKI darin zu, dass „offenbar noch Spielraum für genau-
ere und zielgerichtetere Begründungen für die Ersuchen 
besteht“, die Europol in die Lage versetzen würden, 
„seine Aufgaben noch effektiver zu erfüllen“.64 Der 
gemeinsame Bericht enthält mehrere Empfehlungen, 
die die Umsetzung des Abkommens weiter verbessern 
sollen, und kommt vor allem zu dem Schluss, dass mehr 
Transparenz in Bezug auf den zusätzlichen Nutzen, den 
das Programm für die Terrorismusbekämpfung bringt, in 
Bezug auf die Gesamtmengen der betreffenden Daten 
und in Bezug auf andere wichtige Aspekte erheblich 
dazu beitragen würde, ein breiteres Publikum vom 
tatsächlichen Nutzen des TFTP und des Abkommens 
zu überzeugen und das Vertrauen in das Programm zu 

61 Europäisches Parlament (2011b).
62 Deutschland, Bundesbeauftragter für den Datenschutz und 

die Informationsfreiheit (2011).
63 Europäische Kommission (2011e).
64 E αί σερ, S. 12.

stärken. Wo immer möglich, sollte eine solche Trans-
parenz angestrebt werden, ohne die Wirksamkeit des 
Programms zu gefährden.

Als Reaktion auf das Ersuchen des Europäischen Parla-
ments und des Rates der Europäischen Union stellte die 
Europäische Kommission im Juli verschiedene Optionen 
für ein EU-System zum Aufspüren der Terrorismusfinan-
zierung (EU-TFTS) vor.65 Die Mitteilung der Europäischen 
Kommission wurde einmal kurz im Ausschuss für bür-
gerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE) des Europä-
ischen Parlaments erörtert, aber nicht weiter behandelt. 
Der Rat der Europäischen Union hielt mehrere Diskussi-
onsrunden ab, unter anderem auf Ministerebene, wobei 
vor allem die Kosten eines künftigen EU-TFTS und seine 
Vereinbarkeit mit dem bestehenden Abkommen mit 
den Vereinigten Staaten von Amerika erörtert wurden.

Die Mitteilung betont die Notwendigkeit, dass die Grund-
rechte, insbesondere das Recht auf Datenschutz, unein-
geschränkt eingehalten werden müssen. Auf Ebene der 
EU-Mitgliedstaaten wurde zu diesem Thema noch keine 
Einigung erzielt. Die Regierung des Vereinigten König-
reichs hob hervor, dass sie sich dem bestehenden TFTP 
vollständig verpflichtet fühle, aber der Ansicht sei, dass 
die grundlegende Frage noch zufriedenstellend beant-
wortet werden müsse, weshalb überhaupt ein EU-TFTS 
eingerichtet werden müsse. Nach Angaben des deut-
schen Bundesbeauftragten für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit würde der Vorschlag der Euro-
päischen Kommission ähnliche Grundsätze verfolgen 
wie das Abkommen zwischen der Europäischen Union 
und den Vereinigten Staaten von Amerika und zu einer 
Massenspeicherung von Daten führen, die zum Großteil 
unverdächtige Personen betreffen.66

3.5. Körperscanner
Der Einsatz von Körperscannern (oder „Sicherheitsscan-
nern“ – so der Begriff, den die Europäische Kommis-
sion in ihrer Mitteilung aus dem Jahr 2010 ü αί έ εί σ 
E ισνρωů ύςσ тιφπί έπί ιωννφρσσί έσ ρκο E з - F υκΕπä οί σ
verwendete)67 war 2011 wegen der Auswirkungen 
ihres Einsatzes auf die Würde und Privatsphäre des 
Menschen ein umstrittenes Thema. Das Europäische 
Parlament68 und der Europäische Wirtschafts- und 
Sozialausschuss69 hielten Anhörungen in dieser Ange-
legenheit ab. Ende 2011 verabschiedete die Europäische 
Kommission Rechtsvorschriften über den Einsatz von 

65 Europäische Kommission (2011f).
66 Deutschland, Bundesbeauftragter für den Datenschutz und 

die Informationsfreiheit (2011).
67 Europäische Kommission (2010c).
68 Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres 

(LIBE) (2010).
69 EWSA (2011b).



Grundrechte: Herausforderungen und Erfolge im Jahr 2011

106

Körperscannern an EU-Flughäfen.70 Der Europäische 
Datenschutzbeauftragte kritisierte die Annahme der 
neuen Rechtsvorschriften über ein Regelungsverfahren, 
weil die Vorschläge mehr als rein technische Maßnah-
men enthalten, da sie Auswirkungen auf die Grund-
rechte haben.71

AKTIVITÄT DER FRA

Körperscanner und Grundrechte
Die FRA stellte ihr Gutachten аπί  κνί  ςο αςεř  
νφρσσί έν:  1 0 δκί νωιςσν ρσε ρσνΧ ί έν (Der Einsatz 
von Körperscannern: 10 Fragen und Antwor-
ten) im Januar 2011 auf einer vom Europäischen 
Wirtschafts- und Sozialausschuss veranstalteten 
Anhörung vor. Darin empfahl sie die folgenden 
praktischen Maßnahmen zur Wahrung der Grund-
rechte der Fluggäste: Die Bilder werden von einer 
Kontrollperson geprüft, die räumliche Distanz zu 
der kontrollierten Person hat; die Bilder werden 
nicht gespeichert oder archiviert; das Gesicht der 
kontrollierten Person wird unkenntlich gemacht, 
damit die erzeugten Bilder anonymisiert sind; 
die verwendeten Scanner erzeugen ein genorm-
tes Bild des Körpers (mimic board), damit keine 
Bilder, sondern Ergebnisse angezeigt werden. 
Laut FRA-Gutachten sollten die Fluggäste wäh-
len können, ob die Kontrolle durch Körperscanner 
oder konventionellere Sicherheitsprüfungen wie 
Abtasten erfolgen soll. Hierzu sollten sie vorab 
vollständig unterrichtet werden, damit sie eine 
fundierte Entscheidung treffen können.

Die Rechtsvorschriften erlauben es den EU-Mitglied-
staaten und Flughäfen, Körperscanner unter bestimmten 
Bedingungen, die Bedenken in Bezug auf die Grund-
rechte berücksichtigen, als eine mögliche Methode der 
Fluggastkontrolle an EU-Kontrollpunkten einzusetzen 
und zu verwenden. Sicherheitsscanner dürfen beispiels-
weise nicht dazu dienen, Bilder zu speichern, zurückzu-
halten, zu kopieren, auszudrucken oder abzurufen; jeder 
unbefugte Zugang zum Bild sowie seine unbefugte Ver-
wendung ist untersagt und zu verhindern; der mensch-
liche Überprüfer, der das Bild auswertet, muss sich an 
einem Ort befinden, von dem aus er den kontrollierten 
Fluggast nicht sehen kann, und das Bild darf nicht mit 
Daten verknüpft werden, die die kontrollierte oder eine 
andere Person betreffen. Die Fluggäste müssen über 
die Bedingungen unterrichtet werden, unter denen die 
Kontrollen mit dem Sicherheitsscanner erfolgen. Außer-
dem erhalten die Fluggäste das Recht, die Kontrolle mit 
dem Scanner zu verweigern und sich einer alternativen 
Kontrollmethode zu unterziehen.72

70 Verordnung (EU) Nr. 1141/2011 der Kommission; 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1147/2011 der 
Kommission.

71 Europäischer Datenschutzbeauftragter (2011c).
72 Europäische Kommission (2011g).
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Es wird erwartet, dass die EU-Mitgliedstaaten wei-
terhin unterschiedliche Ansätze verfolgen. In Italien
beispielsweise wurde Anfang 2011 an drei Flughäfen 
(Rom Fiumicino, Mailand Malpensa und Venedig) eine 
zweite Testphase mit einer neuen Technologie einge-
leitet73, die jedoch erst seit Mai an nur zwei der drei 
Flughäfen (Rom und Mailand) eingesetzt wird74. Die 
erste Testphase fand im Jahr 2010 statt (Rom Fiumi-
cino, Mailand Malpensa, Venedig und Palermo). Der 
Nationalen Behörde für Zivilluftfahrt75 zufolge haben 
die getesteten Sicherheitsscanner keine Auswirkungen 
auf die Gesundheit und gewährleisten die Wahrung der 
Privatsphäre der Fluggäste. Die ermittelten Ergebnisse 
entsprächen jedoch angesichts der Fehlalarme und der 
langen Abfertigungszeiten nur teilweise den Erwar-
tungen. Der deutsche Bundesinnenminister entschied 
aufgrund von Feldversuchen, an deutschen Flughäfen 
vorerst auf den Einsatz von Ganzkörperscannern zu 
verzichten. Während der Feldversuche mit zwei Ganz-
körperscannern am Flughafen Hamburg wurde deut-
lich, dass die Technologie noch nicht so ausgereift ist, 
dass die verfügbaren Geräte im Alltag einsetzbar sind.76

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit vertritt die Ansicht, dass der recht-
mäßige Einsatz von Körperscannern die Erfüllung der 
folgenden Bedingungen voraussetzt: Die Speicherung 
der Daten und die Anzeige der Körperkonturen auf dem 
Bildschirm sind auszuschließen.77

Bedenken in Bezug auf das Recht auf Privatsphäre, den 
Datenschutz, die Würde und mögliche Gesundheitsri-
siken wurden auch in Schweden78 und Slowenien79

geäußert.

73 Italien, Nationale Behörde für Zivilluftfahrt (2010).
74 Italien, Nationale Behörde für Zivilluftfahrt (2011).
75 E αί σερ.
76 Deutschland, Bundesinnenminister (2011b).
77 Deutschland, Bundesbeauftragter für den Datenschutz und 

die Informationsfreiheit (2011).
78 Schweden, Justizausschuss des schwedischen Parlaments 
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79 Slowenien, Innenministerium (2010); Slowenien, 

Datenschutzbeauftragter (2011).
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3.6. Soziale Netzwerke
Die Nutzung, Speicherung und Übertragung personen-
bezogener Daten durch soziale Netzwerke ist aufgrund 
der persönlichen Natur der betroffenen Daten und den 
daraus resultierenden Auswirkungen auf das Recht 
auf Privatsphäre zu einem weiteren zentralen Thema 
öffentlicher Debatten geworden.

Die Datenschutzbehörden in den nordischen Ländern 
stellten Facebook rund 40 Fragen über den Umgang 
des Unternehmens mit personenbezogenen Daten. 
Facebook beantwortete die Fragen im September80 und 
bestätigte, dass das Unternehmen anhand von Infor-
mationen aus Statusaktualisierungen der Nutzer und 
„Gefällt mir“-Angaben gezielte Werbung anzeigen kann. 
Das Unternehmen versicherte jedoch, dass es anderen 
Unternehmen gegenüber keine personenbezogenen 
Daten offenlege, mit Ausnahme der Daten, die der Nut-
zer bereit sei, im Rahmen der Installation von Anwen-
dungen preiszugeben. Facebook ist der Ansicht, dass 
das Unternehmen den europäischen Datenschutzvor-
schriften unterliegt, da sich seine Hauptniederlassung 
in Irland befindet.81

Die österreichische Gruppe „Europe versus Facebook“ 
sah sich in ihrem Recht auf Privatsphäre verletzt und 
reichte im August beim irischen Datenschutzbeauftrag-
ten 22 Beschwerden gegen Facebook Ireland ein, der 
Niederlassung, die für alle Tätigkeiten von Facebook 
außerhalb der USA und Kanada verantwortlich ist. Die 
Beschwerden umfassten Folgendes: Bei Anklicken der 
Schaltfläche „Gefällt mir“ werden Daten erstellt, anhand 
derer die Nutzer zurückverfolgt werden können; „Tags“ 
(Suchbegriffe) können ohne Zustimmung des Nutzers 
angewendet werden; „Pokes“ (Anstups-Funktion), Mel-
dungen, Bilder und Nachrichten sind auch nach ihrer 
Löschung noch sichtbar.82 Im September gab der iri-
sche Datenschutzbeauftragte seine Absicht bekannt, 
diesen Beschwerden nachzugehen und eine Unter-
suchung durchzuführen.83 Da sich die internationale 
Hauptniederlassung von Facebook in Irland befindet, 
wird der irische Datenschutzbeauftragte alle Tätigkeiten 
untersuchen, die den irischen und europäischen Daten-
schutzvorschriften unterliegen. Alle Entscheidungen 
des Datenschutzbeauftragten könnten Auswirkungen 
für Millionen von Nutzern weltweit haben.

Die folgenden Themen riefen in den EU-Mitgliedstaaten 
Bedenken in Bezug auf soziale Netzwerke hervor: Unsi-
cherheit über den privaten oder öffentlichen Status von 
Meldungen, die in sozialen Netzwerken veröffentlicht 

80 Norwegen, Datenschutzkommission (2011).
81 Schweden, Datenschutzkommission (2011).
82 Weitere Informationen unter: www.europe-v-facebook.org.
83 Siehe auch: http://m.zdnet.com/blog/facebook/irish-

dataprotection-commissioner-to-begin-facebook-audit/4262, 
abgerufen am 14. Oktober 2011.

werden; die Erstellung von Profilen und Rückverfolgung 
von Nutzern in sozialen Netzwerken; der mangelnde 
Schutz von Kindern in sozialen Netzwerken.

In Frankreich entschied das Arbeitsgericht in Boulo-
gne-Billancourt am 19. November 2010 in einer Rechts-
sache in Bezug auf den öffentlichen Charakter von 
Meldungen, die in sozialen Netzwerken veröffentlicht 
werden. Die Rechtssache betraf drei Mitarbeiter, die 
entlassen wurden, weil sie ihre Vorgesetzten auf Face-
book kritisiert hatten.84 Das Gericht befand, dass die 
im sozialen Netzwerk verfassten Kommentare für die 
Öffentlichkeit zugänglich waren, da sie für „Freunde von 
Freunden“ zugänglich waren. Die Nachrichten waren 
nicht mehr privat, da Personen darauf zugreifen konn-
ten, die nicht an der Diskussion beteiligt waren. Daher 
wurde die Entlassung als begründet angesehen. Es 
besteht allerdings einige Unsicherheit hinsichtlich der 
Rechtsprechung in dieser Angelegenheit. Der Staats-
anwalt von Périgueux beispielsweise kam in einem 
ähnlichen Fall zu einem anderen Schluss. Er vertrat die 
Auffassung, dass die Meldungen von zwei Mitarbei-
tern über ihre Vorgesetzten in ausreichendem Maße 
geschützt waren, um als privat angesehen zu werden, 
da sie nur für die Kontakte des betreffenden Mitarbei-
ters sichtbar waren und nicht für den zweiten Kreis der 
Kontakte.85 Die Unternehmen der Branche haben schnell 
auf diese Rechtsunsicherheit reagiert. Am 30. Juni star-
tete Google die Plattform Google+, ein weiteres sozi-
ales Netzwerk, in dem Nachrichten mit verschiedenen 
Kreisen („Circles“) geteilt werden können, die der Nut-
zer festlegt. Am 13. September führte Facebook neue 
Werkzeuge ein, die es den Nutzern ermöglichen, ihre 
Listen der „Freunde“ zu strukturieren und damit besser 
zu kontrollieren, welche Informationen geteilt werden.86

Dennoch bleibt relativ unsicher, ob die in sozialen Netz-
werken erfassten Nachrichten öffentlicher oder privater 
Natur sind.

Auf Initiative des unabhängigen Landeszentrums für 
Datenschutz in Schleswig-Holstein mussten in Schles-
wig-Holstein angesiedelte deutsche Internetseiten bis 
Ende September die Facebook-Schaltfläche „Gefällt mir“ 
entfernen, ansonsten drohte ihnen ein Bußgeld in Höhe 
von bis zu 50 000 EUR. Die Sorge war, dass diese Schalt-
fläche verwendet würde, um Nutzer zurückzuverfolgen 
und Nutzerprofile zu erstellen.87

84 Frankreich, Arbeitsgericht Boulogne-Billancourt, 
19. November 2010, К Π ί . B . / тA т A υωί σ тιέ; B . / тA т A υωί σ тιέ; B . / тA т A υωί σ тιέ К Π ί . т. / тA т 
A υωί σ тιέ.A υωί σ тιέ.A υωί σ тιέ

85 Le Monde (2011a).
86 Le Monde (2011b).
87 Deutschland, Landesbeauftragter für Datenschutz 

Schleswig-Holstein (2010).

http://www.europe-v-facebook.org
http://m.zdnet.com/blog/facebook/irish-dataprotection-commissioner-to-begin-facebook-audit/4262
http://m.zdnet.com/blog/facebook/irish-dataprotection-commissioner-to-begin-facebook-audit/4262
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šD ιί  F ςέΠ κυιί έκσΕί σ ισ εί σ о κωůκσΕναί εισΕκσΕί σ 
κσε D ρωί σνφπκωůέιφπωυισιί σ ύςσ F ρφί αςςό Εί σü Εί σ 
σιφπω ρσσä πί έσε εί σ έί φπωυιφπί σ A σοςέεί έκσΕί σ 
ρσ Εί νί ωůί νόςσοςέΠ ί  H ισΧ ί ινί ,  ρσ Χ ιέόνρΠ ί  
D ρωί σνφπκωůί ισΧ ιυυιΕκσΕί σ κσε ρσ ρυυΕί Π ί ισί  
G ί νφπä οωναί εισΕκσΕί σ. χ
D ί κωνφπυρσε ,  з σραπä σΕιΕί ν   ρσεί νůί σωέκΠ  
οü έ D ρωί σνφπκωů тφπυί νΧ ιΕ- H ςυνωί ισ

Die spanische Datenschutzbehörde äußerte ihre Beden-
ken in Bezug auf die steigende Zahl der gemeldeten 
Verletzungen der Privatsphäre in sozialen Netzwerken, 
insbesondere bei Kindern (40 im Jahr 2010 gegenüber 
32 im Jahr 2009). Zur Lösung dieses Problems kam die 
spanische Datenschutzbehörde mit Vertretern wichtiger 
sozialer Netzwerke wie Tuenti und Facebook zusam-
men, um deren Datenschutzkonzepte zu verbessern 
und Kindern unter 14 Jahren den Zugang zu solchen 
Netzwerken zu verwehren.

Tuenti versprach daraufhin, bis zu 300 000 Profile pro 
Jahr zu überprüfen und die Profile von Kindern unter 
14 Jahren zu entfernen. Facebook gab auf Ersuchen 
der spanischen Datenschutzbehörde bekannt, dass 
das Unternehmen das Mindestalter für den Zugang 
zum Netzwerk in Spanien auf 14 Jahre anheben werde. 
Darüber hinaus versprach Facebook, bessere Kontrollen 
zu entwickeln und verschiedene Optionen für ein Alters-
verifikationssystem in Kombination mit einem System 
für die Zustimmung der Eltern zu prüfen.88

Ausblick
Institutionen und Mitgliedstaaten der EU werden 
weiterhin vor dem Problem stehen, den Schutz der 
Grundrechte und Sicherheitserwägungen in ein ausge-
wogenes Verhältnis zu bringen. Die laufende Diskussion 
über die Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung wird 
einen Aspekt dieser umfassenden Debatte darstellen.

Die EU-Institutionen werden die Debatte über den 
EU-Rahmen für den Datenschutz fortsetzen. Im Januar 
2012 unterbreitete die Europäische Kommission Vor-
schläge zur Reform des aktuellen Rahmens. Sie beste-
hen aus einem Vorschlag für eine Verordnung, welche 
die Datenschutzrichtlinie aus dem Jahr 1995 ablösen 
soll, und für eine neue Verordnung zur Regelung des 
Schutzes personenbezogener Daten, die zu Zwecken 
der Verhütung, Aufdeckung, Aufklärung oder Verfol-
gung von Straftaten und damit zusammenhängender 
Tätigkeiten der Justiz verarbeitet werden.

88 Spanien, spanische Datenschutzbehörde (2011a), S. 28.

Die Haltung zum Schutz der Daten von Benutzern und 
Anbietern sozialer Plattformen und anderer Online-Tools 
wird auch weiterhin für hitzige Debatten in der Öffent-
lichkeit sorgen und dürfte zunehmend zum Gegen-
stand gerichtlicher Auseinandersetzungen werden. 
Die Verfügbarkeit und Nutzung von Rechtsbehelfen 
muss sorgfältig geprüft werden, um zu gewährleisten, 
dass die Grundrechte beim Einsatz neuer Informations- 
und Kommunikationstechnologien in vollem Umfang 
gewahrt bleiben.

Wahrscheinlich wird sich der EuGH erneut mit einem 
weiteren Problembereich befassen: der Unabhängigkeit 
der Datenschutzbehörden.
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UN und Europarat EU
 Januar
 Februar
 März

7. April – Das Ministerkomitee des Europarates 
verabschiedet das Übereinkommen zur Verhütung und 
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher 

Gewalt (Übereinkommen von Istanbul).

7. April – Der Ausschuss für die Rechte des Kindes gibt 
seine Schlussbemerkungen zu Dänemark heraus.

18. April – Der Ausschuss der Vereinten Nationen für die 
Rechte des Kindes veröffentlicht den General Comment 

Nr. 13 zum Recht des Kindes auf Freiheit von allen For-
men der Gewalt.

 April
11. Mai – Das Übereinkommen des Europarats zur 

Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und 
häuslicher Gewalt (Übereinkommen von Istanbul) wird zur 
Unterzeichnung aufgelegt und noch am selben Tag von elf 

Mitgliedstaaten unterzeichnet.

 Mai
20. Juni – Der Ausschuss der Vereinten Nationen für die Rechte 

des Kindes gibt seine Schlussbemerkungen zu Finnland heraus.

 Juni
 Juli
4. August – Der Ausschuss der Vereinten Nationen für 

die Rechte des Kindes gibt seine Schlussbemerkungen 
zur Tschechischen Republik heraus.

 August
21. September – Das Ministerkomitee des Europarats 

verabschiedet Leitlinien für eine kinderfreundliche 
medizinische Versorgung.

 September
7. Oktober – Der Ausschuss der Vereinten Nationen 

für die Rechte des Kindes veröffentlicht seine 
Schlussbemerkungen zu Schweden im Hinblick auf 

das Fakultativprotokoll betreffend den Verkauf 
von Kindern, die Kinderprostitution und die 

Kinderpornografie.

31. Oktober – Der Ausschuss der Vereinten Nationen für 
die Rechte des Kindes gibt seine Schlussbemerkungen 

zu Italien heraus.

 Oktober
16. November – Das Ministerkomitee des Europarats 

verabschiedet seine Empfehlung zu Kinderrechten 
sowie kinder- und familienfreundlichen sozialen 

Diensten.

 November 
19. Dezember – Die Generalversammlung der Vereinten 

Nationen verabschiedet das dritte Fakultativprotokoll zur 
Kinderrechtskonvention.

 Dezember

Januar 
15. Februar – Die Europäische Kommission stellt die 
EU-Agenda für die Rechte des Kindes vor.

Februar 
März 
5. April – Das Europäische Parlament und der Rat der 
Europäischen Union verabschieden eine Richtlinie zur 
Verhütung und Bekämpfung des Menschenhandels 
und zum Schutz seiner Opfer sowie zur Ersetzung des 
Rahmenbeschlusses 2002/629/JI des Rates.

April 
18. Mai – Die Europäische Kommission verabschiedet einen 
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments 
und des Rates zur Einführung von Mindeststandards für die 
Rechte und den Schutz von Opfern von Straftaten sowie für 
die Opferhilfe.

Mai 
Juni 
Juli 
August 
September 
Oktober 
November 
13.–14. Dezember – Schlussfolgerungen des Rates zur 
Bekämpfung der sexuellen Ausbeutung von Kindern 
und der Kinderpornografie im Internet – Verbesserung 
der Wirksamkeit polizeilicher Maßnahmen in den 
Mitgliedstaaten und in Drittländern.

13.–14. Dezember – Europäisches Parlament und Rat der 
Europäischen Union verabschieden eine Richtlinie zur 
Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs und der sexuellen 
Ausbeutung von Kindern sowie der Kinderpornografie 
sowie zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2004/68/JI 
des Rates.

Dezember  
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4
Rechte des Kindes und 
Schutz von Kindern

Im Jahr 2011 waren bei EU-Gesetzgebung und Politik wichtige Fortschritte hin zu einem besseren Schutz der 
Rechte des Kindes zu verzeichnen. Die entsprechenden Entwicklungen auf EU-Ebene haben Auswirkungen 
darauf, wie die EU-Mitgliedstaaten Straftaten im Zusammenhang mit Kinderhandel, sexuellem Missbrauch, 
sexueller Ausbeutung und Kinderpornografie vorbeugen, wie sie Opfer solcher Verbrechen schützen und wie sie 
strafrechtlich gegen Täter1 vorgehen. Die neue EU-Agenda für die Rechte des Kindes legt hier Schwerpunkte fest, 
beispielsweise eine Verbesserung der Kenntnisse über die Lage und Bedürfnisse besonders schutzbedürftiger 
Kinder. Nach wie vor treffen begleitete sowie unbegleitete Migrantenkinder in der EU ein – eine Situation, auf 
die Behörden, soziale Dienste und andere Stellen angemessen reagieren müssen.

In diesem Kapitel werden die wichtigsten Entwicklungen 
und Trends auf dem Gebiet der Kinderrechte analysiert, 
die in der EU und ihren Mitgliedstaaten zu verzeichnen 
sind; besondere Themenschwerpunkte sind Gewalt 
gegen Kinder, sexueller Missbrauch und sexuelle Aus-
beutung von Kindern, Kinderhandel, Kinder und Migra-
tion, kinderfreundliche Justiz, Entwicklungen in Bezug 
auf grenzübergreifende Scheidungen und Trennung der 
Eltern, Teilhabe der Kinder und Datenerhebung.1

In der EU-Agenda für die Rechte des Kindes wurden 
weitere spezielle Aktionen für Bereiche niedergelegt, 
in denen die EU und ihre Mitgliedstaaten tätig werden 
können. Zu den elf in der Agenda aufgeführten spezi-
ellen Aktionen zählen unter anderem:

Förderung der Anwendung der Leitlinien des Eu-
roparates vom 17. November 2010 für eine kin-
derfreundliche Justiz, die bei künftigen Rechts-
instrumenten im Bereich Zivil- und Strafjustiz 
berücksichtigt werden sollen;

Unterstützung des Austauschs erfolgreicher Prakti-
ken sowie Schulungsmaßnahmen für Betreuer, Be-
hörden und sonstige Akteure, die in engem Kontakt 
zu unbegleiteten Kindern stehen (2011-2014);

1 Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird in diesem 
Bericht auf die durchgehende Nennung der männlichen und 
weiblichen Form verzichtet. Es sind selbstverständlich beide 
Geschlechter gemeint.

Wichtige Entwicklungen im Bereich der Rechte 
des Kindes und des Schutzes von Kindern:

 Die EU-Agenda für die Rechte des Kindes, die Richtlinie 
zur Verhütung und Bekämpfung des Menschenhandels 
und zum Schutz seiner Opfer sowie die Richtlinie 
zur Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs und 
der sexuellen Ausbeutung von Kindern sowie der 
Kinderpornografie bilden einen neuen Referenzrahmen 
auf EU-Ebene.
 Neun EU-Mitgliedstaaten reformieren zurzeit ihre 
Kinderschutzbestimmungen, nachdem die nationale 
Gesetzgebung im Bereich Kinderschutz überprüft worden 
war. Darüber hinaus sind zahlreiche EU-Mitgliedstaaten 
damit befasst, ihr Familienrecht zu reformieren.
 11 EU-Mitgliedstaaten unterzeichnen das Übereinkommen 
des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von 
Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt, welches 
auch den Schutz von Mädchen einschließt. Fünf 
EU-Mitgliedstaaten sowie Kroatien ratifizieren das 
Übereinkommen des Europarats zum Schutz von Kindern 
vor sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch.
 Im Zusammenhang mit den Asyl- und 
Einwanderungsbestimmungen wird beispielsweise 
über Einschränkungen im Zusammenhang mit der 
Altersbestimmung auf nationaler Ebene diskutiert, 
und die Europäische Kommission richtet eine 
Sachverständigengruppe zum Thema unbegleitete 
Minderjährige ein.
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besonderes Augenmerk auf Kinder im Zusammen-
hang mit dem EU-Rahmen für nationale Strategien 
zur Integration der Roma, Unterstützung der Mit-
gliedstaaten bei der raschen Einführung und Be-
triebsbereitschaft der Hotline 116000 für vermiss-
te Kinder und der Systeme zur Alarmierung der 
Öffentlichkeit (2011-2012).2

Die Konvention der Vereinten Nationen (дδτňι ∆ цкňτεδž, 
UN) über die Rechte des Kindes (UN-Kinderrechtskon-
vention, KRK) bildet den Hintergrund für die Bewertung 
der zahlreichen Entwicklungen, die auf diesem Gebiet 
zu verzeichnen sind. Alle EU-Mitgliedstaaten und Kro-
atien haben die Kinderrechtskonvention ratifiziert. Im 
Dezember 2011 verabschiedete die Generalversamm-
lung der Vereinten Nationen ein drittes Zusatzprotokoll 
zur KRK, mit dem das zuvor fehlende Kommunikati-
onsverfahren (d. h. Individualbeschwerdeverfahren)3

eingeführt wurde. Dieses Verfahren ermöglicht Einzel-
personen, Gruppen oder deren Vertretern, die sich in 
ihren Rechten gemäß der KRK verletzt sehen, sich mit 
einer Beschwerde direkt an den Ausschuss der Verein-
ten Nationen für die Rechte des Kindes als Überwa-
chungsinstanz zu wenden. Die Verabschiedung dieses 
Protokolls ermöglicht Kindern, sich einzeln oder als 
Gruppe mit Beschwerden direkt an den Ausschuss zu 
wenden, und trägt auf diese Weise dazu bei, die Aner-
kennung von Kindern als Rechtssubjekte und Träger 
von Rechten weltweit durchzusetzen.

4.1. Gewalt gegen Kinder
Im April 2011 verabschiedete das Ministerkomitee des 
Europarates das Übereinkommen zur Verhütung und 
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher 
Gewalt, das sich auch auf Mädchen erstreckt.4 Dieses 
Übereinkommen wurde von elf EU-Mitgliedstaaten 
unterzeichnet, war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung 
aber noch von keinem ratifiziert (siehe Kapitel 10 zu 
internationalen Verpflichtungen). In Anbetracht des all-
gemeinen Fehlens von vergleichbaren Daten zur Gewalt 
gegen Kinder in Europa wird die EU-weite Erhebung der 
Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA) 
über Gewalt gegen Frauen dringend benötigte Informa-
tionen bereitstellen, denn sie umfasst auch Angaben zu 
Gewalterfahrungen, die erwachsene Frauen als Kinder 
gemacht haben, und zu Kindern, die Zeugen von Gewalt 
gegen ihre Mütter werden.

2 Siehe hierzu Europäische Kommission (2011a).
3 Vereinte Nationen, Kinderrechtskonvention (2011), 

Fakultativprotokoll zur Kinderrechtskonvention betreffend 
ein Individualbeschwerdeverfahren.

4 Europarat, Übereinkommen zur Verhütung und Bekämpfung 
von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt.
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άι сηňžv ι άбτδ∆ρτсηι δ C ηкάňк ∆ι ά G άť δ∆άι сηňι  w ι ά∆ι δ ∆τι  
яι сηňι  ∆ι ž Кτδ∆ι ž z ť  z ι δňάкρι δ лτι ρι δ ∆ι ά E д .  зτι  κι бι δ 
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In Schulen und im Strafvollzug haben zwar alle EU-Mit-
gliedstaaten die körperliche Züchtigung von Kindern 
verboten, doch für den häuslichen Bereich und sons-
tige Betreuungseinrichtungen hatten bis Oktober 2011 
lediglich 16 EU-Mitgliedstaaten körperliche Züchtigung 
in jeglicher Form untersagt: Bulgarien, Dänemark, 
Deutschland, Finnland, Griechenland, Lettland, Luxem-
burg, Österreich, die Niederlande, Polen, Portugal, 
Rumänien, Spanien, Schweden, Ungarn und Zypern.5

Im Jahr 2011 waren eine Reihe von EU-Mitgliedstaaten 
dabei, ihre Kinderschutzsysteme in Teilen oder ins-
gesamt zu reformieren, um bestehende Mängel und 
deren äußerst schädliche Folgen für manche Kinder zu 
beseitigen. Bei den entsprechenden Überprüfungen – in 
Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Litauen, 
den Niederlanden, Portugal, Rumänien, Slowenien 
und dem Vereinigten Königreich (England und Wales) – 
ging es nicht nur um den Umgang sozialer Dienste mit 
schutzbedürftigen Kindern, sondern auch um angemes-
sene Reaktionen von Bediensteten des Bildungs- und 
Gesundheitswesens auf Fälle, in denen Gewalt gegen 
Kinder oder der Verdacht darauf gemeldet wird.

In Deutschland wurde im Oktober 2011 ein Bundes-
kinderschutzgesetz verabschiedet, in dessen Rahmen 
unter anderem vorgesehen ist, auf Länderebene Netz-
werke von Einrichtungen, professionellen Helfern und 
sozialen Diensten zu schaffen, mit Kindern befasstes 
Personal auf Vorstrafen zu überprüfen und das Mandat 
der Jugendämter zu erweitern. Das Gesetz legt großes 
Gewicht auf Zusammenarbeit und soll die Kommunika-
tion zwischen verschiedenen Fachleuten, die mit Kin-
dern befasst sind, durch die Schaffung eines Netzwerks 
und durch die Förderung des Informationsaustauschs 
zwischen verschiedenen Stellen verbessern. Dieser 
weitreichende Vorstoß wurde zwar positiv aufgenom-
men, die Experten befürchten jedoch, dass er aufgrund 
der derzeitigen Unterfinanzierung schwer umzusetzen 
sein wird.6

Obwohl Gesetzgebung und Politik auf nationaler Ebene 
oftmals der Gewalt gegen Kinder im familiären Umfeld 
entgegenwirken, ist die Identifikation und Unterstüt-
zung der kindlichen Opfer nach wie vor schwierig. 
Als wesentliche Schwäche wurde dabei die fehlende 

5 Global Initiative to end all corporal punishment of 
children (2011).

6 Deutscher Juristinnenbund (2011).
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Tabelle� 4.1: Verbot körperlicher Züchtigung, nach Ländern

Land Verbot im häus-
lichen Bereich

Verbot in Schulen Verbot als Disziplinarmaß-Verbot in Schulen Verbot als Disziplinarmaß-
nahme im Strafvollzug

Verbot in sonstigen 
Betreuungseinrichtungen

AT JA JA JA JA
BE NEIN JA JA IN EINIGEN
BG JA JA JA JA
CY JA JA JA JA
CZ NEIN JA JA NEIN
DE JA JA JA JA
DK JA JA JA JA
EE NEIN JA JA NEIN
EL JA JA JA JA
ES JA JA JA JA
FI JA JA JA JA
FR NEIN JA JA NEIN
HU JA JA JA JA
IE NEIN JA JA IN EINIGEN
IT NEIN JA JA JA
LT NEIN JA JA NEIN
LU JA JA JA JA
LV JA JA JA JA
MT NEIN JA JA NEIN
NL JA JA JA JA
PL JA JA JA JA
PT JA JA JA JA
RO JA JA JA JA
SE JA JA JA JA
SI NEIN JA JA IN EINIGEN
SK NEIN JA JA JA
UK NEIN JA JA IN EINIGEN

HR JA JA JA JA
и ť ι ρρι :  G ρεбкρι  I δτňτкňτv ι  ο ü ά ∆ τι  A бžсηкοοť δκ ∆ ι ά Π ö άί ι άρτсηι δ л ü сηňτκť δκ v εδ К τδ∆ι άδ,  Weltweiter Forschritt beim Verbot jeglicher 

körperlicher Züchtigung ,  е Πňεбι ά2 0 1 1

Abstimmung zwischen verschiedenen kommunalen 
sozialen Diensten erkannt. In Dänemark beispielsweise 
befand das Gericht der Stadt Hjorring (H όεάάτδκ B y άι ň) 
ein Ehepaar des Missbrauchs seiner Kinder und Pflege-
kinder für schuldig; Tatbestände waren unter anderem 
gewaltsame Übergriffe, Inzucht und Freiheitsberau-
bung. Nachdem das Gericht erfahren hatte, dass die 
Kommune des früheren Wohnsitzes der Familie der 
Kommune, in die sie später zugezogen war, Informa-
tionen, die auf Missbrauch innerhalb der Familie hin-
deuteten, vorenthalten hatte, verurteilte es Erstere zur 
Erstattung der Kosten für die Pflegestellen der Kinder, 
die dem Missbrauch zum Opfer gefallen waren.7

Weiterhin gingen Berichte über Gewalt an Schulen oder 
in anderen Einrichtungen ein. Im österreichischen Wien 
beispielsweise wurden 2011 mehr als 300 Fälle von 

7 Dänemark, Gericht Dänemarks (2011), A δΠρкκι ωy δ∆τκηι ∆ι / аE   
εκ H A о, RAFD-585/2011, 21. Juni 2011.

Kindesmissbrauch bekannt, die bis in die 1950er-Jahre 
zurückreichten. Gemeldet wurden zum Teil sehr schwer-
wiegende Übergriffe wie Bandenvergewaltigung. Der 
Gemeinderat von Wien richtete eine Kommission ein, 
die den Fällen nachgeht und den Opfern Unterstützung 
einschließlich finanzieller Wiedergutmachung zukom-
men lässt. Ein Abschlussbericht zu diesem Problem 
wird für Ende 2012 erwartet. Die Stadt hat eigens eine 
Ombudsstelle für Kinder in Wohngemeinschaften einge-
richtet. Sie soll im Frühjahr 2012 ihre Arbeit aufnehmen.8

In ganz Europa gibt es die Hotline 116111 für Kinder in 
Not. Im Mai 2011 stellte die Kommission in einer Umfrage 
fest, dass der Bekanntheitsgrad dieses Diensts selten 
über 1 % und nirgends über 7 % hinausgeht. Diese 
Ergebnisse unterstreichen die Notwendigkeit, intensiver 

8 Weitere Informationen unter: www.wien.gv.at/menschen-
gesellschaft/kinderheime.html.

http://www.wien.gv.at/menschen-gesellschaft/kinderheime.html
http://www.wien.gv.at/menschen-gesellschaft/kinderheime.html
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über diese Hotline zu informieren.9 Plan International 
und Child Helpline International haben die Mitgliedstaa-
ten der EU aufgefordert, von Missbrauch betroffenen 
Kindern in Betreuungseinrichtungen den Zugang zu 
solchen Kinder- und Jugendnotrufen zu erleichtern.10

Die London School of Economics stellte in ihrer Unter-
suchung EU Kids Online fest, dass Mobbing, definiert 
als verletzendes oder gemeines Verhalten gegenüber 
anderen, unter Kindern sowohl im Internet als auch 
außerhalb davon vorkommt, „offline“ allerdings häufi-
ger anzutreffen ist (siehe Abbildung 4.1).11 Die Erhebung 
wurde in den Jahren 2009 bis 2011 unter 25 000 Kindern 
im Alter von 9 bis 16 Jahren in 25 Ländern durchgeführt 
(darunter die 27 EU-Mitgliedstaaten mit Ausnahme Lett-
lands, Luxemburgs, Maltas und der Slowakei).

9 Europäische Kommission (2011b).
10 Bazan, C. (2011).
11 Livingstone, S. ι ň к ρ. (2011).

4.1.1  Anderweitige Unterbringung 
als in Heimen

Die Unterbringung von Kindern in Heimen kann zu 
schwierigen und problematischen Situationen führen, 
wie der Bericht des französischen Bürgerbeauftragten 
über die Lage in Frankreich 2011 deutlich machte.12 Die 
EU-Mitgliedstaaten, insbesondere Bulgarien, setzten 
ihre Bemühungen um eine anderweitige Unterbringung 
(Deinstitutionalisierung) fort, um der großen Zahl an 
Kindern gerecht zu werden, die in Heimen leben und 
daher keine familiäre oder familienähnliche Betreuung 
erhalten.

Wie die FRA in ihrem Jahresbericht G άť δ∆άι сηňι :  H ι άкť ž-
οεά∆ι άť δκι δ ť δ∆ E άοερκι  τω  кηά2 0 1 0  hervorhebt, wur-
den die Todesfälle und körperlichen Verletzungen von 
Kindern mit Behinderungen in bulgarischen Heimen auf 
die gemeinsame Anordnung des Generalstaatsanwalts 
und des Helsinki-Komitees in Bulgarien hin untersucht.13

Die Nachforschungen des Generalstaatsanwalts ergaben, 

12 Frankreich, Le Défenseur des droits (2011).
13 FRA (2011a), S. 72.

Abbildung� 4.1:  Kinder im Alter von 9 bis 16� Jahren, die nach eigenen Angaben in den letzten Jahren Opfer von 
Mobbing wurden, nach Ländern, in Prozent
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dass bei den Ermittlungen seiner Behörden bezüglich 
dieser Todes- und Verletzungsfälle erhebliche Mängel 
aufgetreten waren und dass überdies die angestreng-
ten Gerichtsverfahren nicht weiterverfolgt wurden.14

Dennoch wurde im Zuge der anhaltenden Bemühungen 
Bulgariens, Kinder anderweitig als in Heimen unterzu-
bringen, im Dezember 2010 das Gesetz über Gesundheit 
dahingehend geändert, dass nun bei Kindern, die außer-
halb ihrer Familien untergebracht sind, im Todesfall eine 
Autopsie vorgeschrieben ist. Ferner sieht die Gesetzes-
änderung die Einrichtung einer besonderen Abteilung für 
derartige Fälle bei der Staatsanwaltschaft vor.

Eine Heimunterbringung muss nicht zwangsläufig mit 
Gewalt verbunden sein, beeinträchtigt jedoch das Recht 
auf Freiheit und Sicherheit in einer Weise, die nicht immer 
gerechtfertigt ist. Im Urteil in der Rechtssache A .  ť δ∆ 
кδ∆ι άι  κι κι δ B ť ρκкάτι δ, das im November veröffent-
licht wurde, befasste sich der Europäische Gerichtshof 
für Menschenrechte (EGMR) mit dem Recht von Kindern 
auf Freiheit und Sicherheit in einem Heim für jugendli-
che Straftäter, die asoziales Verhalten an den Tag gelegt 
hatten. In Anbetracht der strengen Vorschriften, denen 
sie in diesem Heim unterworfen waren, und der Dauer 
ihres dortigen Aufenthalts urteilte der EGMR, dass das 
Recht der Kläger auf Freiheit verletzt worden war. Der 
EGMR stellte fest, dass der Begriff „asoziales Verhalten“ 
im bulgarischen Recht nicht näher definiert war und die 
Handlungen, die darunter fielen, nicht im Einzelnen auf-
geführt wurden. Außerdem merkte er an, dass in der 
bulgarischen Rechtsprechung auch das Weglaufen von 
Zuhause, Landstreicherei und Prostitution unter den Tat-
bestand des asozialen Verhaltens fielen und zur Unter-
bringung in einer besonderen Einrichtung führten.15

Das Europäische Netzwerk für Kinder- und Jugendan-
waltschaften (ENOC) veröffentlichte im Dezember 2011 
einen Bericht zur Achtung der Rechte von Kindern und 
Jugendlichen, die in Heimen untergebracht sind (яι ž-
ί ι сň εο ňηι  яτκηňž εο C ητρ∆άι δ кδ∆ вεť δκ пι εί ρι  оτv τδκ 
τδ I δžňτňť ňτεδкρ C кάι :  зňкňι  εο пρкy ).16 Der Bericht, der 
auf der Grundlage einer Erhebung von ENOC-Büros in 
ganz Europa entstand, beschreibt den Stand der Kin-
derrechte und die Realität von Kindern in Heimen mit 
Ausnahme von Einrichtungen für jugendliche Straftäter, 
Kinder mit psychischen Erkrankungen und Pflegestel-
len. Die wichtigsten Erkenntnisse des Berichts besa-
gen, dass der Wortlaut der meisten Gesetze im Hinblick 
auf die Gründe für eine Einweisung so uneindeutig 
ist, dass die Justiz- oder andere zuständige Behörden 
(z. B. Kinderschutzbehörden oder Sozialämter) einen 
großen Ermessensspielraum haben. Außerdem ist im 
Falle einer freiwilligen Einweisung eine systematische 

14 Bulgarien, Bulgarian Helsinki Committee (2011).
15 EGMR, яι сηňžžксηι  A .  ť δ∆ к δ∆ι άι / B ť ρκкάτι δ,  

29. November 2011.
16 ENOC (2011).

Überprüfung nicht immer gewährleistet; und obwohl es 
in vielen Ländern Beschwerdeverfahren gibt, ist nicht 
immer klar, inwieweit diese für Kinder zugänglich sind 
und wie oft sie davon Gebrauch machen.

Vielversprechende Praktik

Normen für die Vormünder von ihren 
Eltern getrennter Kinder in Europa 
Im Rahmen des Programms DAPHNE, das der 
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und 
Kinder dient, entwickelte die Nichtregierungs-
organisation Defence for Children im Einklang 
mit der Kinderrechtskonvention und den Quality-
4Children-Standards für außerhalb ihrer Familien 
untergebrachte Kinder grundlegende Normen für 
Vormünder unbegleiteter Minderjähriger. Im Mit-
telpunkt dieser Normen, die unter dem Titel C εάι  
зňкδ∆кά∆ž οεά G ť кά∆τкδž εο зι ί кάкňι ∆ C ητρ∆άι δ er-
schienen, stehen die Qualifikationen und Aufga-
ben des Vormunds im Hinblick auf die Aufnahme, 
die Rückführung, die rechtlichen Verfahren und 
eine dauerhafte Lösung für das Kind. Ordnungs-
gemäße Vormundschaftssysteme sind eine we-
sentliche Voraussetzung dafür, von ihren Eltern 
getrennten Kindern dauerhafte Lösungen zu bie-
ten, sei es die Rückführung in ihr Herkunftsland, 
die Überstellung in ein anderes Land� – beispiels-
weise zwecks Familienzusammenführung� – oder 
die Integration in das Aufnahmeland. Ausgangs-
punkt für die Entwicklung der Richtlinien waren 
die Ansichten von Kindern in acht Mitgliedstaa-
ten über die idealen Merkmale eines Vormunds. 
Erfasst wurden die Länder Belgien, Dänemark, 
Deutschland, Irland, Italien, die Niederlande, die 
Slowakei und Schweden.
р ι τňι άι  I δοεάωкňτεδι δ:  w w w . ∆ι οι δсι οεάсητρ∆άι δ. δρ

In Spanien richtete sich das Augenmerk der Öffentlich-
keit in erster Linie auf die „gestohlenen Kinder“, die von 
den 1940er-Jahren bis in die 1980er-Jahre ohne Wis-
sen oder Zustimmung ihrer Mütter in Krankenhäusern 
zur Adoption freigegeben wurden. Dies soll in einigen 
Krankenhäusern gängige Praxis unter Beteiligung von 
Ärzten, Krankenschwestern und Nonnen gewesen sein. 
Im Juni 2011 erklärte der Generalstaatsanwalt, dass in 
162 von 849 untersuchten Fällen Hinweise auf ein Ver-
brechen vorlagen und Klage erhoben wurde.17 Aller-
dings mehren sich die Hinweise darauf, dass Hunderte 
von Kindern betroffen gewesen sein könnten. Auf die 
Beschwerden verschiedener Organisationen – beispiels-
weise des Nationalen Verbands der Opfer rechtswidri-
ger Adoptionen ( A žεсτксτó δ ц ксτεδкρ ∆ι  A οι сňк∆εž ί εά 
A ∆εί сτεδι ž I άάι κť ρкάι ž) und SOS Geraubte Babys (зез 
B ι бé ž яεбк∆εž) – hin, dass die Behörden die Einrichtung 
von Registern für die Suche nach vermissten Angehöri-

17 Agencia EFE (2011a).

http://www.defenceforchildren.nl
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gen verschleppten,18 wies der Generalstaatsanwalt dar-
auf hin, dass die Untersuchungen eine gewisse Zeit in 
Anspruch nehmen würden, da sie mit sämtlichen Auto-
nomen Gemeinschaften Spaniens abgestimmt werden 
müssten, denn es sei von einer Beteiligung mehrerer 
Netzwerke auszugehen.

4.2.  Sexueller Missbrauch und 
sexuelle Ausbeutung

In diesem Abschnitt geht es um sexuellen Missbrauch 
und sexuelle Ausbeutung von Kindern unter dem vor-
wiegenden Aspekt der Richtlinie des Europäischen 
Parlaments und des Rates der Europäischen Union zur 
Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs und der sexuel-
len Ausbeutung von Kindern sowie der Kinderpornogra-
fie, die im November 2011 verabschiedet wurde und den 
Rahmenbeschluss 2004/68/JI vom 22. Dezember 2003 
zur Bekämpfung der sexuellen Ausbeutung von Kindern 
und der Kinderpornografie ersetzte.

Zwar steht den EU-Mitgliedstaaten eine Frist von zwei 
Jahren zu, um die Richtlinie in nationales Recht umzu-
setzen, doch leiteten Estland, Frankreich, Litauen, 
Luxemburg, Malta, Österreich, die Niederlande, Polen, 
Slowenien, Spanien, die Tschechische Republik und 
Kroatien bereits 2011 eine Änderung ihres Strafrechts 
in die Wege, indem verschiedene Formen von Gewalt 
im Internet oder sexueller Gewalt unter Strafe gestellt 
wurden.

Die Richtlinie legt EU-weite Anforderungen an die Ver-
hütung aller Formen des sexuellen Missbrauchs und 
der sexuellen Ausbeutung von Kindern, an die Straf-
verfolgung der Täter und an den Schutz der Opfer 
fest. Sie verbessert den bestehenden internationalen 
Rechtsrahmen, insbesondere das Fakultativprotokoll 
zum Übereinkommen über die Kinderrechte betreffend 
den Verkauf von Kindern, die Kinderprostitution und 
die Kinderpornografie (siehe auch Kapitel 10 zu inter-
nationalen Verpflichtungen). Die Richtlinie definiert 
nicht nur Straftaten im Zusammenhang mit sexuellem 
Missbrauch und sexueller Ausbeutung von Kindern 
sowie Kinderpornografie, sondern auch im Zusam-
menhang mit der Kontaktaufnahme zu Kindern für 
sexuelle Zwecke sowie mit der Anstiftung, der Beihilfe 
und dem Versuch dazu. Dabei liegt es im Ermessen der 
Mitgliedstaaten zu entscheiden, ob auf gegenseitigem 
Einverständnis beruhende sexuelle Handlungen Gleich-
gestellter Anwendung finden, die ein vergleichbares 
Alter und einen vergleichbaren mentalen und körperli-
chen Entwicklungsstand oder Reifegrad haben, sofern 
die sexuellen Handlungen nicht mit Missbrauch ver-
bunden sind.

18 Agencia EFE (2011b).

Beim Entwurf der Richtlinie wurde darauf geachtet, das 
Recht der Kinder auf Schutz und das Recht auf freie Mei-
nungsäußerung gegeneinander abzuwägen. Daher wird 
in den Erwägungsgründen der Richtlinie festgestellt, 
dass Kinderpornografie eine bestimmte Art von Inhalt 
darstellt, der nicht als freie Meinungsäußerung gelten 
kann.19 Aus diesem Grund sind die EU-Mitgliedstaaten 
verpflichtet, für die umgehende Entfernung von in 
ihrem Hoheitsgebiet gehosteten Webseiten zu sorgen, 
über die kinderpornografische Inhalte heruntergeladen 
oder verbreitet werden. Sie müssen sich außerdem um 
die Entfernung solcher Seiten bemühen, wenn diese 
außerhalb ihres Hoheitsgebiets gehostet werden, 
indem sie zum Beispiel mit anderen Staaten zusam-
menarbeiten. Da die Entfernung kinderpornografischer 
Inhalte an der Quelle nicht immer möglich ist, werden 
die Mitgliedstaaten durch die Richtlinie ermächtigt, 
den Zugang zu diesen Seiten für die Internetbenutzer 
in ihrem Hoheitsgebiet zu sperren; diese Maßnahmen 
müssen allerdings in transparenten Verfahren festge-
legt werden und ausreichende Sicherheitsvorkehrun-
gen bieten, insbesondere um sicherzustellen, dass die 
Einschränkung auf das Notwendige beschränkt und 
verhältnismäßig ist und dass Nutzer über den Grund 
für die Beschränkung informiert werden. Diese Sicher-
heitsvorkehrungen schließen auch die Möglichkeit von 
Rechtsmitteln ein.

In all diesen Aspekten ergänzt die Richtlinie auch das 
Übereinkommen des Europarates zum Schutz von 
Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexuellem 
Missbrauch aus dem Jahr 2007, das bis März 2012 von 
insgesamt elf EU-Mitgliedstaaten ratifiziert worden 
war, wobei die Ratifizierung in Bulgarien, Finnland, 
Luxemburg, Österreich und Rumänien sowie Kroatien
im Jahr 2011 erfolgte (siehe auch Kapitel 10 zu interna-
tionalen Verpflichtungen).

In einigen EU-Mitgliedstaaten kam es zu öffentlichen 
Debatten über ein ausgewogenes Verhältnis zwischen 
der Sperrung oder Löschung von Websites, die Kin-
derpornografie enthalten, und der Meinungsfreiheit. 
Der Bürgerbeauftragte von Polen organisierte im 
Februar 2011 eine Debatte, in deren Verlauf Kinder-
rechtsorganisationen die Sperrung von Websites all-
gemein begrüßten, während andere Organisationen der 
Zivilgesellschaft einwandten, dass diese als Vorwand 
benutzt werden könnte, andere unerwünschte, politisch 
umstrittene Inhalte auf Internetseiten zu verbieten.20

Die Richtlinie nennt überdies erschwerende Umstände, 
die beispielsweise vorliegen, wenn das Opfer der Straf-
tat ein Kind in einer besonders schwachen Position 
ist, beispielsweise ein Kind mit einer geistigen oder 

19 Richtlinie 2011/93/EU, Erwägungsgrund 46.
20 Weitere Informationen unter: http://brpo.gov.pl/index.

php?md=8841.
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körperlichen Behinderung, in einer Abhängigkeitssi-
tuation oder in einem Zustand der körperlichen oder 
geistigen Unfähigkeit infolge von Drogenmissbrauch. 
Erschwerende Umstände liegen auch dann vor, wenn 
die Straftat begangen wird von einem Familienmitglied, 
einer mit dem Kind unter einem Dach lebenden Person 
oder einer Person, die ein Vertrauensverhältnis oder 
ihre Autorität, beispielsweise als Vormund oder Lehrer, 
missbraucht hat, oder wenn es sich um einen Wieder-
holungstäter handelt.

Um Wiederholungen von Straftaten zu vermeiden, 
sieht die Richtlinie vor, dass Personen, die rechtskräf-
tig verurteilt wurden, von beruflichen Tätigkeiten, bei 
denen es zu direkten und regelmäßigen Kontakten mit 
Kindern kommt, ausgeschlossen werden. Bei der Ein-
stellung von Personen für Tätigkeiten, bei denen es zu 
solchen Kontakten mit Kindern kommt, haben Arbeit-
geber das Recht, Informationen über im Strafregister 
eingetragene Verurteilungen wegen in der Richtlinie 
aufgeführten Straftaten und über Verbote der Ausübung 
solcher Tätigkeiten einzuholen. In Dänemark sind die 
Arbeitgeber seit Januar 2011 verpflichtet, Beschäftigte, 
die direkten Kontakt zu Kindern unter 15 Jahren haben, 
auf Vorstrafen zu überprüfen.

Die Richtlinie sieht ferner Interventionsprogramme vor, 
um das Risiko einer Wiederholung von Sexualstraftaten 
gegen Kinder zu verhindern oder möglichst gering zu 
halten. In diesem Zusammenhang stellt die Richtlinie die 
Kontaktaufnahme zu Kindern für sexuelle Zwecke mit 
Mitteln der Informations- und Kommunikationstechno-
logie ebenso unter Strafe wie Kindersextourismus, bei 
dem die Straftat im Staatsgebiet eines Mitgliedstaats 
oder von einem Staatsangehörigen eines Mitglied-
staats außerhalb des Unionsgebiets begangen wird. 
Österreich und Slowenien haben ihr Strafrecht 2011 
dahingehend geändert, dass die Kontaktaufnahme zu 
Missbrauchszwecken unter Strafe gestellt wird und eine 
Reihe von Handlungen als Straftaten im Sinne der Kin-
derpornografie definiert werden.

Im Dezember 2011 verabschiedete der Rat Justiz und 
Inneres der EU Schlussfolgerungen zur Bekämpfung 
der sexuellen Ausbeutung von Kindern und der Kin-
derpornografie im Internet.21 Darin ist vorgesehen, 
dass die EU-Mitgliedstaaten bei solchen Straftaten 
durch eine möglichst umfassende und rasche Zusam-
menarbeit effektive Ermittlungen und eine wirksame 
Strafverfolgung gewährleisten. Darüber hinaus wird die 
Europäische Kommission aufgefordert, neben anderen 
Maßnahmen zu untersuchen, auf welche Weise die Ent-
fernung von Kinderpornografie wirkungsvoller gestaltet 
werden kann. Die EU-Mitgliedstaaten werden gebeten, 
Überlegungen anzustellen, inwieweit der sexuelle Miss-
brauch von Kindern im Internet mit Hilfe von Europol 

21 Rat der Europäischen Union (2011).

bekämpft werden kann, beispielsweise durch den 
Austausch von Informationen über Webseiten mit Kin-
derpornografie, so dass diese entfernt werden können 
oder ihr Inhalt gesperrt werden kann.22 Der Exekutiv-
direktor des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- 
und Verbrechensbekämpfung unterstrich im April die 
internationale Dimension dieses Phänomens, indem 
er ein globales Vorgehen gegen Kindesmissbrauch im 
Internet, eine der häufigsten Formen der Computerkri-
minalität, anregte.23

Dem vorstehend erwähnten Bericht EU Kids Online 
zufolge verbringen Kinder im Durchschnitt täglich 
88 Minuten im Internet und sind bei der ersten Nutzung 
des Internets durchschnittlich neun Jahre alt.24 Vor dem 
Hintergrund der ausgiebigen und frühen Nutzung des 
Internets und sozialer Netzwerke sowie der erwiesenen 
Missbrauchsfälle stellte die Europäische Kommission in 
ihrem Bericht зсηť ňz  ∆ι ά Кτδ∆ι ά τδ ∆ι ά ∆τκτňкρι δ р ι ρň25

fest, dass sich alle EU-Mitgliedstaaten dieser Probleme 
bewusst sind und sich verstärkt um ihre Lösung bemü-
hen. Sie beteiligen sich aktiv an dem EU-Programm 
„Sicheres Internet“, das von 2009 bis 2013 läuft. Die-
ses Programm zielt darauf ab, die Verwendung des 
Internets und anderer Kommunikationstechnologien 
insbesondere für Kinder und Jugendliche sicherer zu 
machen, die Benutzer, insbesondere Kinder, Eltern, 
Betreuer, Lehrer und Erzieher aufzuklären und rechts-
widrige Inhalte sowie schädliches Verhalten im Internet 
zu bekämpfen. Der Bericht der Kommission weist aller-
dings auch darauf hin, dass die Reaktionen der Mitglied-
staaten voneinander abweichen, und kommt zu dem 
Schluss, dass auf europäischer Ebene weitere Schritte 
unternommen werden müssen, um an bewährte Prak-
tiken in den Mitgliedstaaten anzuknüpfen.

In einigen EU-Mitgliedstaaten wurden Anstrengungen 
unternommen, um den sexuellen Missbrauch und die 
sexuelle Ausbeutung von Kindern innerhalb der katho-
lischen Kirche zu bekämpfen. In Deutschland beispiels-
weise hat die katholische Kirche eine Reihe konkreter 
Schritte eingeleitet, um auf die zunehmende Zahl gegen 
sie erhobener Missbrauchsvorwürfe zu reagieren. Ers-
tens hat sie zwei Forschungsprojekte in Auftrag gege-
ben, eines zum sexuellen Missbrauch von Kindern durch 
katholische Priester und Angehörige religiöser Orden, 
und ein weiteres zu sexuellen Übergriffen aus psych-
iatrischer und psychologischer Sicht. Zweitens hat sie 
zwei Hotlines eingerichtet, eine für Opfer von sexuellem 
Missbrauch im Allgemeinen und eine weitere für Miss-
brauchsfälle, die sich in den 1950er- und 1960er-Jahren 

22 E бι δ∆к.
23 Weitere Informationen zur Erklärung des Exekutivdirektors: 

www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=38069&Cr=inter
net&Cr1.

24 O’Neill, B. ι ňкρ. (2011).
25 Europäische Kommission (2011b).
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http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=38069&Cr=internet&Cr1


Grundrechte: Herausforderungen und Erfolge im Jahr 2011

122

in katholischen Kinderheimen ereigneten.26 Papst Bene-
dikt XVI empfing während seines Deutschlandbesuchs 
im September 2011 eine Gruppe von Opfern und betonte 
bei dieser Gelegenheit, dass der katholischen Kirche 
daran gelegen ist, die Missbrauchsdelikte in ihren Ein-
richtungen in vollem Umfang aufzuarbeiten.27

Bei der Vorstellung des von Amnesty International in 
Auftrag gegebenen Berichts I δ пρкτδ зτκηň28 räumte der 
Minister für Kinder und Jugendliche in Irland staatliche 
Versäumnisse ein und kündigte eine Reihe von Refor-
men an. In diesem Bericht wird untersucht, aus welchen 
Gründen es möglich wurde, dass Tausende irische Kin-
der in staatlich finanzierten Heimen missbraucht und 
ausgebeutet wurden, wie die Berichte von Ferns, Ryan, 
Murphy und Cloyne über Kindesmissbrauch in Irland 
zuvor aufgedeckt hatten. Dem Bericht von Amnesty 
International zufolge lag die Wurzel dieses Problems in 
der „unterwürfigen Haltung gegenüber der Hierarchie 
der Römisch-Katholischen Kirche“,29 die eine Untersu-
chung und strafrechtliche Ahndung des Missbrauchs 
verhinderte, so dass nicht die Machtlosen, sondern die 
Mächtigen unter den Schutz des Gesetzes gestellt wur-
den. Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass die Kinder 
einem nicht funktionierenden, chaotischen und unregu-
lierten Kinderschutzsystem ausgeliefert waren, in dem 
niemand dafür zur Rechenschaft gezogen wurde, dass 
dieses System seine Schutzbefohlenen weder schützte 
noch für sie sorgte.

4.3. Kinderhandel
Im April 2011 verabschiedete die EU die Richtlinie zur 
Verhütung und Bekämpfung des Menschenhandels und 
zum Schutz seiner Opfer sowie zur Ersetzung des Rah-
menbeschlusses 2002/629/JI des Rates zur Bekämpfung 
des Menschenhandels.30 Die EU-Mitgliedstaaten müssen 
diese Richtlinie spätestens am 6. April 2013 umgesetzt 
haben.

Die neue Richtlinie enthält eine starke Kinderschutz-
komponente, die sich bereits in der Definition von 
Menschenhandel niederschlägt. Sie legt fest, dass im 
besonderen Fall des Kinderhandels jene Handlungen, 
die normalerweise eine Straftat bedingen, beispiels-
weise die Androhung oder Anwendung von Gewalt oder 
anderer Formen der Nötigung, nicht länger nachgewie-
sen werden müssen – dies entspricht auch dem Überein-
kommen des Europarats gegen den Menschenhandel. 
Mehrere Artikel der Richtlinie sind dem Schutz von 
Opfern des Menschenhandels im Kindesalter gewidmet 

26 Weitere Informationen: www.hilfe-missbrauch.de und www.
heimkinder-hotline.de.

27 Heiliger Stuhl (2011).
28 Holohan, C. (2011).
29 E бι δ∆к, S. 8.
30 Richtlinie 2011/36/EU, ABl. L 101 vom 15.4.2011, S. 1.

und befassen sich insbesondere mit der Behandlung 
von Kindern in strafrechtlichen Ermittlungen und Ver-
fahren sowie von unbegleiteten Kindern. Die Richtlinie 
trägt der größeren Gefährdung von Kindern und ihrem 
erhöhten Risiko, Opfer von Menschenhandel zu wer-
den, Rechnung und sieht vor, dass in solchen Fällen 
besonderer Gefährdung ein höheres Strafmaß ange-
messen ist. Die Richtlinie bezieht wichtige Grundsätze 
des Kinderschutzes wie das Wohl des Kindes mit ein 
und sieht konkrete Anforderungen an den Kinderschutz 
vor, beispielsweise eine unentgeltliche Rechtsberatung, 
die Ernennung eines Vormunds und, zur Verhinderung 
sekundärer Viktimisierung, eine begrenzte Anzahl von 
Vernehmungen, die durch speziell ausgebildete Fach-
leute durchgeführt werden sollten. Die Richtlinie sieht 
die Möglichkeit vor, dass Vernehmungen auf Video 
aufgezeichnet werden, und fordert besondere Schu-
lungsprogramme, „um Menschen, insbesondere Kinder, 
zu sensibilisieren und die Gefahr, dass sie Opfer des 
Menschenhandels werden, zu verringern“.

Die Europäische Kommission erarbeitet zurzeit eine 
Strategie zur Bekämpfung des Menschenhandels, die 
voraussichtlich im Mai 2012 verabschiedet werden wird 
und die verschiedenen Maßnahmen, die unter der 
Richtlinie vorgesehen sind, ergänzen soll. Eine Reihe 
von EU-Mitgliedstaaten arbeiteten auch 2011 an der 
Weiterentwicklung ihrer Gesetzgebung und Politik zur 
Bekämpfung des Menschenhandels, darunter Bulga-
rien, Dänemark, Griechenland, Irland, Malta, Österreich, 
Rumänien, die Slowakei, Slowenien, Spanien, die Tsche-
chische Republik und das Vereinigte Königreich.

Die Slowakei beispielsweise verabschiedete im Feb-
ruar 2011 ein nationales Programm zur Bekämpfung 
des Menschenhandels für die Jahre 2011 bis 2014, das 
Maßnahmen zur Verhütung des Menschenhandels, 
zum Schutz der Opfer und zur Strafverfolgung vor-
sieht. Andere EU-Mitgliedstaaten führten Gesetzesre-
formen durch, um neue Formen der Ausbeutung in die 
rechtlichen Definitionen von Menschenhandel einzu-
beziehen. In Rumänien beispielsweise wird laut dem 
überarbeiteten Gesetz gegen Menschenhandel nun 
auch das Ausbeuten von Kindern zum Zweck des Bet-
telns als Menschenhandel definiert. Dem Jahresbericht 
des US-amerikanischen Außenministeriums zum Men-
schenhandel, аάкοfi сΠτδκ τδ пι άžεδž, ist zu entnehmen, 
dass Estland als einziger EU-Mitgliedstaat noch kein 
Gesetz gegen Menschenhandel hat. Um diese Lücke zu 
schließen, hat die estnische Regierung im August 2011 
einen Vorschlag zu einer entsprechenden Überprüfung 
des Strafgesetzbuches unterbreitet.

Dem Jahresbericht des US-amerikanischen Außenminis-
teriums zum Menschenhandel, аάкοfi сΠτδκ τδ пι άžεδž, 
ist zu entnehmen, dass Estland als einziger EU-Mit-
gliedstaat noch kein Gesetz gegen Menschenhandel 
hat. Zwecks Schließung dieser Lücke hat die estnische 

http://www.hilfe-missbrauch.de
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Regierung im August 2011 einen Vorschlag zu einer 
entsprechenden Überprüfung des Strafgesetzbuchs 
unterbreitet.31

Wie bereits in früheren Jahren besteht in den meis-
ten EU-Mitgliedstaaten das Problem fort, dass es an 
Angaben über die Zahl der Opfer von Kinderhandel 
mangelt, dass die Daten aus unterschiedlichen Quellen 
stammen und nicht systematisch erhoben werden. In 
Rumänien wurde das Generalinspektorat der rumäni-
schen Polizei im Zuge einer Überprüfung der Rechtslage 
beauftragt, eine nationale Datenbank aufzubauen, in 
der die Daten von Opfern und Menschenhändlern, die 
von verschiedenen Organisationen einschließlich NROs 
gesammelt wurden, zusammengetragen werden. Das 
Inspektorat soll halbjährlich einen statistischen Bericht 
veröffentlichen.

Außerdem sieht die neue Richtlinie vor, dass alle EU-Mit-
gliedstaaten nationale Berichterstatter oder einen 
gleichwertigen Mechanismus einführen. Im Anschluss 
an einen entsprechenden Beschluss des Rates der 
Europäischen Union vom Juni 200932 haben einige Mit-
gliedstaaten bereits nationale Berichterstatter und ein 
informelles Netz von Berichterstattern eingeführt. Im 
Juli 2011 fand unter dem polnischen Ratsvorsitz und 
unter Leitung der EU-Koordinatorin für die Bekämpfung 
des Menschenhandels die vierte Tagung des informel-
len EU-Netzes von nationalen Berichterstattern oder 
gleichwertigen Mechanismen zum Thema Menschen-
handel in Brüssel statt. Im Mittelpunkt der Tagung 
stand das Thema Hilfe und Unterstützung für die Opfer 
des Menschenhandels.33 In den Artikeln 19 und 20 der 
Richtlinie ist vorgesehen, dass die nationalen Bericht-
erstatter die Entwicklungen beim Menschenhandel 
bewerten, die Ergebnisse der Maßnahmen zur Bekämp-
fung des Menschenhandels messen, hierzu statistische 
Daten erheben und diese an den EU-Koordinator für 
die Bekämpfung des Menschenhandels weiterleiten.34

Über den Koordinator sollen diese Informationen in den 
Bericht der Europäischen Kommission einfließen, der 
alle zwei Jahre eine gemeinsame Grundlage bieten soll, 
um die Fortschritte bei der Bekämpfung des Menschen-
handels zu vergleichen und zu bewerten.

31 Vereinigte Staaten von Amerika, Ministerium für Auswärtige 
Angelegenheiten (2011), S. 156.

32 Rat der Europäischen Union (2009).
33 Polen, Ministerium des Inneren (2011).
34 Siehe auch Kapitel 7 des vorliegenden Berichts.

AKTIVITÄT DER FRA

Gemeinsame Bemühungen um 
die Aufdeckung und den Schutz 
von Opfern des Kinderhandels an 
europäischen Grenzen
Gemeinsam mit weiteren internationalen Akteuren 
hat die FRA im Rahmen einer Operation der Frontex, 
welche die Zusammenarbeit der EU-Mitgliedstaaten 
bei der Sicherung der Grenzen koordiniert, an einer 
Schulung für Grenzschutzbeamte mitgewirkt, die 
sich bemühen, Opfer von Kinderhandel zu erkennen. 
Vom 5. Oktober bis 15. November führte Frontex 
an 24 europäischen Flughäfen die gemeinsame 
Operation „Hammer“ durch. Außerdem übermittelte 
die FRA der Frontex Informationen, die in operative 
Richtlinien für den Schutz von Kindern einfließen 
sollen, die europäische Luftgrenzen überqueren.

4.4. Kinder und Migration
4.4.1.  Von ihren Eltern getrennte 

Kinder im Umfeld von Migration 
oder Asyl

Nachdem die Europäische Kommission im Mai 2010 den 
Aktionsplan für unbegleitete Minderjährige (2010–2014) 
verabschiedet und der Rat Justiz und Inneres im Juni 2010 
damit zusammenhängende Schlussfolgerungen35 heraus-
gebracht hatte, richtete die Europäische Kommission 2011 
eine Expertengruppe zu unbegleiteten Minderjährigen im 
Migrationsprozess ein. Diese Gruppe, die zweimal jährlich 
zusammentreten soll, besteht aus von den EU-Mitglied-
staaten benannten Experten sowie aus Stakeholdern 
und privaten Experten, die in Abhängigkeit von den zu 
erörternden Themen eingeladen werden.

Die erste Sitzung der Expertengruppe, die im Juni 2011 
stattfand, war dem Thema Vormundschaft gewidmet, 
das für den Schutz unbegleiteter Minderjähriger eine 
wichtige Rolle spielt. Die Europäische Kommission kün-
digt in ihrem Aktionsplan an, zu bewerten, ob gezielte 
Änderungen im Hinblick auf die Vormundschaft erfor-
derlich sind oder ein spezifisches Instrument geschaf-
fen werden muss, um gemeinsame Normen für die 
Aufnahme und Unterstützung aller unbegleiteten 
Minderjährigen festzulegen. Die Mitgliedstaaten wer-
den im Zuge des Aktionsplans aufgefordert, die Ein-
führung von Kontrollmechanismen zur Überwachung 
der Qualität der Vormundschaft in Erwägung zu zie-
hen, um zu gewährleisten, dass das Kindeswohl im 
gesamten Entscheidungsprozess vertreten wird, und 
insbesondere Missbrauch vorzubeugen.36 Angespro-

35 FRA (2011a), S. 74; siehe auch FRA (2010), S. 19-20.
36 Europäische Kommission (2010), Absatz 4.1.
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chen werden außerdem die Themen Rechtsbeistand, 
Zugang zu Unterbringung und Versorgung, erste 
Befragungen, Bildungsmöglichkeiten und geeignete 
Gesundheitsversorgung.

Im Zusammenhang mit der якητωτ κι κι δ G άτι сηι δρкδ∆
(Griechenland) ging der EGMR auf viele dieser Themen 
ein. In seinem Urteil, das im April erging, befand der 
EGMR auf Verstöße gegen Artikel 3 (Verbot unmensch-
licher oder erniedrigender Behandlung), Artikel 5 (Recht 
auf Freiheit und Sicherheit, insbesondere Absatz 1 und 4) 
sowie Artikel 13 (Recht auf wirksame Beschwerde) der 
Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK). Bei 
dem Verfahren ging es um Eivas Rahimi, einen 16-jährigen 
Staatsangehörigen von Afghanistan, der 2007 ohne die 
vorgeschriebenen Reisedokumente auf der griechischen 
Insel Lesbos eintraf. Die griechischen Behörden nahmen 
ihm fest und händigten ihm als unbegleitetem Minderjäh-
rigen eine Ausweisungsverfügung aus. Rahimi, zu diesem 
Zeitpunkt noch ein Kind, stellte daraufhin einen Antrag 
auf Asyl. Der EGMR stellte fest, dass der griechische Staat 
keinen Nachweis dafür erbracht hatte, dass Rahimi tat-
sächlich unbegleitet war. In seiner Haft, so das Urteil, sei 
ihm weder eine Rechtsberatung noch eine Rechtsvertre-
tung zur Verfügung gestellt worden. Und obwohl Rahimi 
den Behörden mitgeteilt hatte, dass er ausschließlich Farsi 
sprach, was diese nie bezweifelt hatten, war das ihm 
ausgehändigte Informationsblatt zu Rechtsmitteln, wie 
der EGMR feststellte, in Arabisch abgefasst. Rahimi hatte 
sich darüber beklagt, dass er zusammen mit Erwachsenen 
einsitzen musste. Der EGMR machte darauf aufmerksam, 
dass es in der Haftanstalt auch keine Möglichkeiten der 
Freizeitgestaltung und keine Kommunikationsmöglichkei-
ten mit der Außenwelt gab. In Anbetracht seines Alters 
und seiner persönlichen Lage, so der EGMR, befand sich 
Rahimi in einem Zustand äußerster Gefährdung.37

Die Methoden zur Bestimmung des Alters einer Per-
son, die Asyl oder Schutz beantragt, sind in mehre-
ren EU-Mitgliedstaaten nach wie vor umstritten. 
Der Aktionsplan der Kommission zu unbegleiteten 
Minderjährigen,38 die Schlussfolgerungen des Rates zu 
unbegleiteten Minderjährigen39 und der General Com-
ment Nr. 6 des Ausschusses der Vereinten Nationen für 
die Rechte des Kindes40 sehen vor, dass im Falle von 
Ungewissheit im Hinblick auf das Alter und bei Vorlie-
gen der Möglichkeit, dass es sich um ein Kind handeln 
könnte, die betreffende Person bis zum Nachweis des 
Gegenteils als Kind behandelt werden und den entspre-
chenden notwendigen Schutz erhalten muss.

37 EGMR, яι сηňžžксηι  якητωτ/ G άτι сηι δρкδ∆, Nr.яι сηňžžксηι  якητωτ/ G άτι сηι δρкδ∆, Nr.яι сηňžžксηι  якητωτ/ G άτι сηι δρкδ∆ 8687/08, 
5. April 2011. Zu verwandten Aspekten im Hinblick auf den 
Schutz unbegleiteter Minderjähriger, die um Asyl ersuchen, 
siehe FRA (2010) und FRA (2011b).

38 Europäische Kommission (2010), Absatz 4.2.
39 Rat der Europäischen Union (2010), Absatz 11.
40 Ausschuss der Vereinten Nationen für die Rechte des 

Kindes (2005), Absatz 31 Buchstabe i.

Darüber hinaus veröffentlichte das Programm Separated 
Children in Europe im Mai einen Bericht über die aktu-
ellen Gesetze, Politiken und Verfahrensweisen bezüg-
lich der Altersbestimmung in 16 europäischen Staaten 
(яι v τι w  εο сť άάι δň ρкw ž,  ί ερτсτι ž кδ∆ ί άксňτсι ž άι ρкňτδκ 
ňε  кκι  кžžι žžωι δň τδ 1 6 E ť άεί ι кδ C εť δňάτι ž), in dem 
15 EU-Mitgliedstaaten (Belgien, Dänemark, Estland, 
Finnland, Irland, Italien, Malta, Österreich, die Nieder-
lande, Polen, Portugal, Slowenien, Spanien, Ungarn und 
das Vereinigte Königreich) sowie Norwegen behandelt 
werden.41 Der Bericht führt eine Reihe schwerwiegender 
Hindernisse auf, die Kindern den Zugang zu wirksamen 
Rechtsmitteln gegen die Ergebnisse von Altersbestim-
mungen versperren. Die wichtigsten Hindernisse für eine 
Beschwerde, die in der Studie genannt werden, beste-
hen darin, dass „1) die Ergebnisse der Altersbestimmung 
oftmals nicht einer einzelnen (z. B. administrativen) 
Entscheidung unterliegen, sondern entweder Bestand-
teil eines umfassenderen Verfahrens (üblicherweise 
des Asylverfahrens) sind oder lediglich die Grundlage 
für nachfolgende Entscheidungen (z. B. Ausweisung, 
Unterbringung bei Erwachsenen usw.) bilden, gegen die 
dann Beschwerde eingelegt werden kann; 2) Kinder in 
mehreren Ländern nicht hinreichend über Rechtsmittel 
aufgeklärt werden; 3) Kindern darüber hinaus oftmals 
keine hinreichende Unterstützung für Rechtsmittel gegen 
die Ergebnisse von Altersbestimmungen gewährt wird; 
4) das Gesetz in einem Fall nicht vorsieht, dass Einzel-
personen eine Altersbestimmung verlangen können.42

Auf nationaler Ebene veröffentlichte der spanische
Bürgerbeauftragte (D ι οι δžεά ∆ι ρ пť ι бρε) einen Bericht 
über die Verfahren zur Altersbestimmung von Migran-
ten.43 In diesem Bericht wird geltend gemacht, dass die 
Verfahren zur Altersbestimmung anhand der Knochen-
reife oder der Mineralisierung der Zähne nach einhelli-
ger Ansicht der Wissenschaft von hohen Fehlermargen 
gekennzeichnet sind. In ähnlicher Weise verweist der 
Bericht auf die Unzulänglichkeit von Verfahren, bei 
denen Kinder zu nichttherapeutischen Zwecken Strah-
lung ausgesetzt werden. Die Wissenschaft, so der 
Bericht, hält es für unverzichtbar, bei Studien über die 
Altersbestimmung den Einfluss bestimmter pathologi-
scher, ernährungsbedingter, hygienischer und von der 
körperlichen Tätigkeit abhängiger Faktoren zu berück-
sichtigen, wobei der Einfluss ethnischer Faktoren noch 
nicht geklärt ist. Der Bericht kommt zu dem Schluss, 
dass zunehmend ein stärker ganzheitlich orientierter 
Ansatz der Altersbestimmung befürwortet wird, bei 
dem medizinische Untersuchungen gegenüber psycho-
sozialen Beurteilungen zurücktreten, wenn auch über 
die Bestandteile einer solchen ganzheitlichen Methode 
unter den Wissenschaftlern noch kein Einvernehmen 
herrscht.

41 Save the Children (2011a).
42 Save the Children (2011a), S. 30.
43 Spanien, der amtierende Bürgerbeauftragte (2011).
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Die britische Regierung hatte bekanntgegeben, dass sie 
ab Dezember 2010 im Zusammenhang mit der Einwan-
derung keine Kinder mehr inhaftieren werde. Berichten 
von Organisationen der Zivilgesellschaft zufolge wer-
den diese Inhaftierungen allerdings trotz dieser Politi-
känderung fortgesetzt. Von Mai bis August 2011 saßen 
in Flughäfen und Häfen im Großraum London und im 
Südosten 697 Kinder ein, von denen beinahe ein Drit-
tel unbegleitet war.44 Nachdem die oberste staatliche 
Gefängnisaufsicht, Her Majesty‘s Inspectorate of Pri-
sons, an drei Terminals des Flughafens Heathrow unan-
gemeldete Inspektionen durchgeführt hatte, äußerte 
sie sich überdies besorgt über die Betreuung dieser 
Inhaftierten. So wisse das Personal nicht, auf welche 
Weise es Opfer von Kinderhandel an die zuständigen 
Behörden melden müsse.45

Anlass zu ernster Besorgnis bietet die Lage von Migran-
tenkindern im Aufnahmelager Lampedusa in Italien. Der 
Hohe Kommissar der Vereinten Nationen für Flüchtlinge 
(UNHCR) stellte in einem Aufruf zur Verbesserung der 
Lage fest, dass in diesem Lager, das für 850 Bewohner 
ausgelegt ist, im März rund 2000 Menschen untergebracht 
waren.46 Die Organisation Save the Children forderte in 
einem ähnlichen Aufruf die sofortige Verlegung von 
530 vorwiegend unbegleiteten Kindern aus Lampedusa.47

Die Internationale Organisation für Migration (IOM) ver-
öffentlichte im Dezember 2011 einen Bericht, in dem 
festgestellt wurde, dass die Tschechische Republik
gemäß Absatz 178 ihres Ausländergesetzes ausländi-
sche Staatsangehörige nach Vollendung des 15. Lebens-
jahrs als rechtsfähig einstuft, wenn sie in der Lage sind, 
ihren Willen zum Ausdruck zu bringen und eigenständig 
zu handeln. Infolgedessen werden unbegleitete Min-
derjährige, die älter als 15 Jahre sind, unter denselben 
Bedingungen inhaftiert wie Erwachsene, obwohl aus-
ländische Staatsangehörige im Erwachsenenalter bis zu 
180 Tagen, im Alter von weniger als 18 Jahren jedoch 
höchstens 90 Tage festgehalten werden dürfen.48

In Griechenland befand der Vorsitzende des Verwal-
tungsgerichts der Ersten Instanz von Piräus, dass die 
Inhaftierung des Klägers, eines unbegleiteten Kindes, 
dem Wohl des Kindes und seinem Anspruch auf beson-
deren Schutz und Unterstützung widersprach und gegen 
die Kinderrechtskonvention verstieß.49

Örtlichen Behörden fehlt es oft an den für eine ange-
messene Betreuung unbegleiteter Kinder erforderlichen 

44 The Children’s Society (2011).
45 Vereinigtes Königreich, Her Majesty’s Inspectorate of 

Prisons (2011).
46 UNHCR (2011).
47 Save the Children (2011b).
48 Hancilova, B. und Knauder, B. (2011), S. 89.
49 Griechenland, Verwaltungsgericht der Ersten Instanz von 

Piräus, Entscheidung 229/2011, 21. März 2011.

Ressourcen; verdeutlicht wurde dieses Problem durch 
die Maßnahmen, die der Vorsitzende des Regionalrats 
des Départements Seine-Saint-Denis in Frankreich im 
September 2011 ergriff. Da sich der Flughafen Charles 
de Gaulle in diesem Département befindet, reisen hier 
viele Menschen nach Frankreich ein. Von den nahezu 
6000 unbegleiteten Minderjährigen, die 2010 in Frank-
reich eintrafen, kamen 934 am Flughaften Charles de 
Gaulle an. Die Kosten für die Unterstützung dieser unbe-
gleiteten Minderjährigen entfielen auf das Département 
Seine-Saint-Denis und machten mit 35 Mio. EUR rund 
20 % des Haushaltsbetrags aus, den es für Sozialleis-
tungen für Kinder vorsieht; für das Jahr 2011 wurden 
die Kosten für die Unterstützung unbegleiteter Minder-
jähriger sogar auf 42 Mio. EUR geschätzt.50 Dies führte 
dazu, dass sich der Vorsitzende des Regionalrats im 
September 2011 weigerte, weitere Neuankömmlinge 
aufzunehmen, so dass 80 unbegleitete Minderjährige 
keine Unterkunft erhielten; auf diese Weise wollte er 
die Regierung darauf aufmerksam machen, dass die 
Kosten für die Unterstützung unbegleiteter Minderjäh-
riger gerechter auf die Départements verteilt werden 
müssten. Nach der Unterzeichnung einer Übereinkunft 
mit dem Justizministerium, das die Aufteilung der Neu-
ankömmlinge auf alle Départements in der Region Paris 
vorsah, wurde deren Aufnahme im Oktober 2011 fort-
gesetzt; die Staatsanwaltschaft von Paris übernahm 
die Aufgabe, für jedes Kind, das in Seine-Saint-Denis 
untergebracht wird, neun Kinder in die Zuständigkeit 
anderer Départements zu überweisen.

Um Lastenteilung ging es auch in Spanien, wo die nati-
onale Regierung der Autonomen Gemeinschaft der 
Kanarischen Inseln Beihilfen gewährte, um die Kosten 
für die Aufnahme und Überstellung unbegleiteter Min-
derjähriger zu decken. Die spanische Regierung billigte 
den Königlichen Erlass 724/2001 vom 20. Mai 2011 zur 
Gewährung einer direkten Beihilfe an die Autonome 
Gemeinschaft der Kanarischen Inseln für die Auf-
nahme und Überstellung unbegleiteter ausländischer 
Minderjähriger (яι кρ D ι сάι ňε 7 2 4 / 2 0 0 1  ∆ι  2 0 ∆ι  ωкy ε  
∆ι 2 0 1 1 ,  ί εά ι ρ αť ι  žι  άι κť ρк ρк сεδсι žτεδ ∆ι  ť δк žť б-
v ι δсτεδ ∆τάι сňк к ρк C εωť δτ∆к∆ A ť ňεδεωк ∆ι  C кδкάτкž 
ί кάк ι ρ ňάкžρк∆ε y ксεκτ∆к ∆ι  ωι δεάι ž ι x ňάкδόι άεž δε  
ксεωί кδк∆εž).51 Diese Beihilfe dient zur Finanzierung 
der Überstellung solcher Minderjähriger in andere Auto-
nome Gemeinschaften und ihrer Unterbringung auf den 
Kanarischen Inseln während der Transfervorbereitung.

4.4.2.  Kinder mit irregulärem 
Migrationsstatus

Für Kinder mit irregulärem Migrationsstatus ist es 
schwierig, von ihren Rechten Gebrauch zu machen. 
Die Parlamentarische Versammlung des Europarats 

50 Frankreich, Département Seine-Saint-Denis (2011).
51 Spanien, Königlicher Erlass 724/2011 vom 20. Mai 2011.
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verabschiedete im Oktober 2011 eine Empfehlung zu 
Migrantenkindern ohne Papiere, die sich in einer irre-
gulären Lage befinden.52 Diese Empfehlung bezieht sich 
neben den Bereichen Inhaftierung und Ausbeutung auf 
Bildung, Gesundheitswesen und Wohnraum. Auch der 
Besitzstand der EU billigt Kindern, die sich in einer irre-
gulären Lage befinden, bestimmte Rechte zu, beispiels-
weise das Recht auf Bildung.

Auf nationaler Ebene haben die EU-Mitgliedstaaten 
rechtliche Reformen durchgeführt, die für Kinder ohne 
Papiere von Belang sind. In Spanien beispielsweise 
können widerrechtlich im Land ansässige Frauen, die 
Opfer geschlechtsspezifischer Gewalt werden, nach 
dem neuen Organgesetz 10/2011 eine Aufenthaltsge-
nehmigung für ihre Kinder beantragen, wenn diese min-
derjährig, behindert oder nicht in der Lage sind, für sich 
selbst zu sorgen. Diese vorläufige Aufenthaltsgenehmi-
gung wird automatisch erteilt. In vergleichbarer Weise 
gewährte der Oberste Gerichtshof einer algerischen 
Frau und ihren Kindern Asyl, die vor der wiederholten 
körperlichen und seelischen Gewalt ihres Mannes bzw. 
des Vaters der Kinder geflohen war. Diese Entscheidung 
erging, nachdem die Asyl- und Flüchtlingsbehörde (е fi -
сτδк ∆ι  A žτρε y яι οť κτε) ihren Asylantrag zunächst abge-
lehnt und ihr stattdessen eine Aufenthaltsgenehmigung 
aus humanitären Gründen erteilt hatte. Die Frau und 
ihre Kinder legten Rechtsmittel gegen diesen Beschluss 
ein, und der Nationale Gerichtshof ( A ť ∆τι δсτк ц ксτε -
δкρ) erkannte ihr Recht auf Asyl in Spanien an – eine 
Entscheidung, die der Oberste Gerichtshof bestätigte.53

In den Niederlanden sprach das Oberste Verwaltungs-
gericht ein bahnbrechendes Urteil zur Gewährung von 
Kindergeld für Kinder von Migranten, die sich in einer 
irregulären Lage befinden. Nach dem Recht der Nieder-
lande steht allein Einwohnern mit Aufenthaltsgenehmi-
gung Kindergeld zu. Das Gericht machte geltend, dass 
der niederländische Staat den betreffenden Personen 
zwar die Einreise in sein Hoheitsgebiet nicht genehmigt, 
ihren Aufenthalt in den Niederlanden für einen längeren 
Zeitraum jedoch bewusst geduldet hatte. Abgesehen von 
ihrer Verpflichtung, im Sinne von Artikel 8 der Europä-
ischen Menschenrechtskonvention (EMRK) das Privat- 
und Familienleben zu achten, hätten die Niederlande bis 
zu einem bestimmten Grad auch bewusst die aus der 
Kinderrechtskonvention rührende Verpflichtung auf sich 
genommen, für die Kinder dieser Personen zu sorgen. 
Das Fehlen eines Aufenthaltsstatus, wie ihn Artikel 2 des 
Gesetzes über das Kindergeld vorsieht, bedinge daher 
keinen Ausschluss besagter Gruppe von dieser Leistung.54

52 Europarat, PACE (2011a).
53 Spanien, Entscheidung 4013/2011 des Obersten Gerichtshofs 

Spaniens, 15. Juni 2011.
54 Niederlande, Oberstes Verwaltungsgericht, LJN: BR1905, 

Nr. 08/6595, 15. Juli 2011.

Im Hinblick auf die Entwicklung der Rechtsprechung 
ist festzustellen, dass der EGMR in der Rechtssache 
Ккδкκкάкňδкω ť δ∆ кδ∆ι άι  κι κι δ B ι ρκτι δ (Belgien) im 
Dezember 2011 auf einen Verstoß gegen Artikel 3 (Verbot 
unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung) und 
Artikel 5 (Recht auf Freiheit und Sicherheit) der EMRK 
befand. Eine tamilische Familie, bestehend aus einer 
Mutter und ihren drei Kindern, war beinahe vier Monate 
lang in einem Lager festgehalten worden, dessen Inhaf-
tierungsbedingungen der EGMR bereits zuvor als den 
Bedürfnissen von Kindern nicht angemessen bewertet 
hatte. Die Lage der Kinder stellte eine unmenschliche 
und erniedrigende Behandlung und somit einen Verstoß 
gegen Artikel 3 dar. Außerdem war der EGMR der Ansicht, 
dass die belgischen Behörden, indem sie die Kinder unter 
Bedingungen, die ihrer besonderen Gefährdung als Min-
derjährige nicht gerecht wurden, in einem geschlossenen 
Lager für erwachsene illegale Einwanderer unterbrach-
ten, das in Artikel 5 Absatz 1 garantierte Recht der Kinder 
auf Freiheit nicht hinreichend gewährleistet hatten.55

Im März 2011 erließ der Gerichtshof der Europäischen 
Union (EuGH) ein Präzedenzurteil in Bezug auf die Rechte 
von Kindern, die zwar Unionsbürger sind, deren Eltern 
aber über keinen regulären Aufenthaltsstatus in einem 
EU-Mitgliedstaat verfügen.56 In der Rechtssache лкωбάкδε
ging es um die Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung für 
einen Bürger Kolumbiens, der illegal in Belgien ansässig 
war und zwei im Unterhalt von ihm abhängige Kinder mit 
belgischer Staatsangehörigkeit hatte. Eine Aufenthalts-
verweigerung für den Elternteil, so der EuGH, hätte zur 
Folge, dass sich die Kinder gezwungen sehen würden, das 
Gebiet der Union zu verlassen, um ihre Eltern zu begleiten. 
Ebenso bestehe die Gefahr, dass der Elternteil, wenn ihm 
keine Arbeitserlaubnis erteilt werde, nicht über die für 
seinen Unterhalt und den seiner Angehörigen erforder-
lichen Mittel verfüge, was ebenfalls zur Folge hätte, dass 
sich seine Kinder – Unionsbürger – gezwungen sähen, 
das Hoheitsgebiet der Union zu verlassen. Dann wäre 
es den Kindern unmöglich, den Kernbestand der Rechte, 
die ihnen der Unionsbürgerstatus verleiht, in Anspruch zu 
nehmen. Dem Gerichtshof zufolge schließt Artikel 20 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV) aus, dass ein Mitgliedstaat einem Drittstaatsan-
gehörigen eine Aufenthalts- oder Arbeitsgenehmigung 
vorenthält, wenn seine Kinder in diesem Mitgliedstaat 
ansässig sind und über dessen Staatsangehörigkeit 
verfügen, falls den Kindern durch eine entsprechende 
Ablehnung der tatsächliche Genuss des Kernbestands 
der Rechte, die ihnen der Unionsbürgerstatus verleiht, 
verwehrt wird. Der Fall ist daher von grundlegender 
Bedeutung für die Anerkennung der Rechte von Kindern 

55 EGMR,  я ι сηňžžксηι  К кδкκкάкňδкω ť δ∆ к δ∆ι άι / B ι ρκτι δ, 
Nr. 15297/09.

56 Das Verfahren ging auf ein Vorabentscheidungsersuchen des 
Tribunal du travail de Bruxelles (Belgien) zurück. Siehe auch 
EuGH, Rechtssache C-34/09, яť τz  лкωбάкδε/е οfi сι  δ кňτεδкρ 
∆ι  ρ’ ι ωί ρετ, Große Kammer, 8.∆ι  ρ’ ι ωί ρετ, Große Kammer, 8.∆ι  ρ’ ι ωί ρετ März 2011.
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als Unionsbürgern und für die allgemeine Definition des 
Rechts auf Familienleben unter dem Recht der EU.

4.5.  Kinderfreundliche Justiz
Das Ziel, Kindern Zugang zum Recht zu verschaffen, 
fand in einige EU-Dokumente Eingang, die 2011 ver-
abschiedet wurden, beispielsweise in die EU-Agenda 
für die Rechte des Kindes und in Richtlinien der EU, 
beispielsweise die Richtlinie zur Bekämpfung des 
Menschenhandels, die Richtlinie zur Bekämpfung des 
sexuellen Missbrauchs und der sexuellen Ausbeutung 
von Kindern sowie der Kinderpornografie57 und die vor-
geschlagene neue Richtlinie zum Opferschutz58 (siehe 
Kapitel 9, „Rechte der Opfer von Straftaten“).

Die оι τňρτδτι δ οü ά ι τδι  Πτδ∆ι άοάι ť δ∆ρτсηι   ť žňτz , die das 
Ministerkomitee des Europarats im November 2010 ver-
abschiedete, sind zu einem maßgeblichen Dokument 
auf diesem Gebiet geworden.59 Diese Leitlinien behan-
deln die Stellung und Rolle, die Ansichten, Rechte und 
Bedürfnisse von Kindern in Gerichtsverfahren sowie 
in Alternativen zu solchen Verfahren. Sie behandeln 
den Zugang zum Recht für Kinder auch in den Fällen, in 
denen Kindern selbst Straftaten vorgeworfen werden. 
Die Europäische Kommission und die FRA haben zwei 
sich ergänzende Studien gestartet, um statistische sowie 
qualitative Daten zur Einbeziehung von Kindern in das 
Justizsystem zu sammeln und Indikatoren zu entwickeln.

In einer Reihe von Reformen des Familien- und Straf-
rechts wurden die Richtlinien des Europarates und 
andere einschlägige internationale Instrumente berück-
sichtigt. In der Tschechischen Republik beispielsweise 
wird in einem Vorschlag für die Änderung des Zivilrechts 
bekräftigt, dass in allen Verfahren die Meinung des Kin-
des einzuholen ist und bei rechtlichen Entscheidungen 
seine Wünsche zu berücksichtigen sind.

In Polen traten im August 2011 gesetzliche Bestimmun-
gen in Kraft, mit denen die Vollstreckung von Gerichts-
beschlüssen über den Kontakt zwischen einem Kind und 
einem nicht bei dem Kind wohnenden Elternteil erleich-
tert wird.60 Hierzu sieht die Zivilprozessordnung einen 
zweistufigen Durchsetzungsmechanismus vor. Wenn ein 
Elternteil den Kontakt des anderen Elternteils zu einem 
Kind oder mehreren Kindern entgegen einer gericht-
lichen Anordnung unterbindet, kann das Gericht eine 
Abmahnung übermitteln. Bei fortdauerndem Verstoß 

57 Richtlinie Nr. 2011/36/EU; Richtlinie Nr. 2011/93/EU.
58 Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments 

und des Rates zur Einführung von Mindeststandards für die 
Rechte und den Schutz von Opfern von Straftaten sowie für 
die Opferhilfe.

59 Europarat, Ministerkomitee (2010).
60 Polen, Gesetz vom 26. Mai 2011 zur Änderung der 

Zivilprozessordnung, Amtsblatt 2011, Nr. 144, Beitrag 854.

kann das Gericht dem zuwiderhandelnden Elternteil 
Bußgelder auferlegen, deren Höhe sich nach dem Aus-
maß des Verstoßes und der finanziellen Lage der betref-
fenden Person richtet. Das Gericht kann den Elternteil, 
der den Kontakt unterbindet, zur Erstattung der dadurch 
entstandenen Kosten heranziehen. Außerdem empfiehlt 
das polnische Justizministerium in diesem Zusammen-
hang die Anwendung eines besonderen Protokolls für 
die Vernehmung von Kindern in Strafverfahren und hat 
Informationsbroschüren herausgegeben, die Kinder über 
ihre Rechte vor Gericht aufklären, beispielsweise mit 
dem Titel: „Ich werde als Zeuge vor Gericht aussagen“.61

Vielversprechende Praktik 

Anhörungen in kinderfreundlichen 
Räumen
Im Rahmen seiner Strategie zur Verbrechen-
sverhütung� 2008–2011 richtete das Innenmini-
sterium der Tschechischen Republik 30� Räume 
ein, die speziell für die Anhörung von Kindern, 
die Opfer von Straftaten wurden, vorgesehen 
sind. Auf diese Weise sollen Polizeibeamte Kinder 
in einer angenehmen und kinderfreundlichen 
Atmosphäre befragen können, damit sich das Kind 
während der polizeilichen Ermittlungen sicherer 
fühlt. Die Räume sind mit kinderfreundlichem 
Mobiliar ausgestattet, in bunten Farben gestrichen 
und mit Büchern, Spielsachen und Malmaterialien 
bestückt. Sie sind auch mit allen Geräten 
ausgestattet, die eine Videoaufzeichnung von 
Aussagen ermöglichen.

Ähnliche Einrichtungen gibt es in Bulgarien, wo 
Kinder in besonders eingerichteten, sogenannten 
blauen Räumen befragt werden. Im August 
verabschiedete Bulgarien außerdem ein politisches 
Konzept für Kinder in Gerichtsverfahren, das eine 
an den Menschenrechten orientierte Reform der 
gesamten Jugendgerichtsbarkeit vorsieht, um dem 
Wohl von Kindern besser Rechnung zu tragen.
аžсηι сητžсηι  яι ί ť бρτΠ,  н τδτžňι άτť ω ∆ι ž I δδι άι δ ( 2 0 1 1 ) ,  
зňкδ∆кά∆кť žžňкňňť δκ бι žεδ∆ι άι ά я ä ť ωι  οü ά ∆τι  ъι άδι ηωť δκ 
v εδ н τδ∆ι άόä ηάτκι δ τδ зňάкοv ι άοкηάι δ.  зτι ηι :  w w w . ω v сά. сz / /
сρкδι Π/ / žňкδ∆кά∆- v y бкv ι δτ- žί ι сτкρδτ- v y žρι сηεv ι - ωτžňδεžňτ-
ί άε - ∆ι ňžΠι ηε - ť скžňδτΠк- ňάι žňδτηε - άτz ι δτ. кžί x

B ť ρκкάτι δ,  н τδτžňι άάкň ( 2 0 1 1 ) ,  Кεδz ι ί ň οü ά ∆τι  пερτňτΠ ∆ι ž 
зňккňι ž кť ο ∆ι ω G ι бτι ň ∆ι ά Кτδ∆ι άκι άτсηňžбкάΠι τň ( Концепция 
за държавна политика в областта на правосъдието 
на детето) .  зτι ηι :  w w w . žňάкňι κy . бκ/ пť бρτскňτεδž/ ъτι w .
кžί x ? ρкδκ= бκ- B G & I ∆= 1 1 7

61 Für weitere Informationen siehe: http://fdn.pl/
bede-swiadkiem-w-sadzie. 
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4.5.1.  Kinderfreundliche Justiz im 
Umfeld von Kinderhandel, 
sexuellem Missbrauch und 
sexueller Ausbeutung von 
Kindern sowie Kinderpornografie

Die EU-Richtlinien zur Bekämpfung des Menschenhan-
dels und zur Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs 
und der sexuellen Ausbeutung von Kindern sowie der 
Kinderpornografie enthalten genaue Anweisungen, wie 
der Zugang zu einer kinderfreundlichen Justiz gewähr-
leistet werden kann. Die Richtlinie zur Bekämpfung des 
Menschenhandels sieht vor, dass Kinder, die Opfer von 
Menschenhandel werden, eine kostenlose Rechtsbera-
tung und rechtliche Vertretung beanspruchen können, 
und dass im Falle eines Interessenskonflikts zwischen 
den Eltern und dem Kind ein rechtlicher Vertreter beru-
fen werden sollte. Die Vernehmung sollte unter Aus-
schluss der Öffentlichkeit stattfinden. Die Richtlinie zur 
Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs sieht vor, dass 
die Vernehmung des Opfers im Kindesalter durch zu die-
sem Zweck ausgebildete Fachleute in Räumen erfolgt, 
die für diesen Zweck eingerichtet oder entsprechend 
angepasst wurden. Es sollten möglichst wenige Ver-
nehmungen durchgeführt werden.

Die Art und Weise, wie Kindern Zugang zur Justiz 
gewährt wird, wann und durch wen sie über Gerichts-
verfahren aufgeklärt werden und zu welchem Zeitpunkt 
sie einbezogen werden, unterscheidet sich in den ver-
schiedenen EU-Mitgliedstaaten, Regionen und zwischen 
bestimmten Gerichten. Im Zuge der Umsetzung beider 
Richtlinien im Jahr 2013 sollte der Schutz von Kindern 
bei strafrechtlichen Ermittlungen und Verfahren stärker 
standardisiert werden.

4.6.  Entwicklungen auf dem 
Gebiet grenzübergrei-
fender Scheidungen und 
Trennungen der Eltern

Die Verordnung Nr. 2201/2003 des Rates der Europäi-
schen Union, auch bekannt als Brüssel-IIa-Verordnung, 
bestimmt weiterhin den Umgang der EU-Mitgliedstaa-
ten mit Kindern bei grenzübergreifenden Scheidungen 
oder Trennungen der Eltern, insbesondere im Hinblick 
auf die elterliche Verantwortung. Zu dieser Verantwor-
tung zählen das Sorgerecht und das Umgangsrecht, die 
Vormundschaft, die Pflegschaft und entsprechende 
Rechtsinstitute sowie die Unterbringung des Kindes 
in einer Pflegefamilie oder in einem Heim. Des Weite-
ren steht sie im Zusammenhang mit Maßnahmen zum 
Schutz von Kindern, mit Besuchsrechten und mit Fällen 

von Kindesentführung.62Artikel 11 der Verordnung sieht 
vor, dass beim Erwirken der Rückgabe eines Kindes, das 
widerrechtlich in einen anderen als den Mitgliedstaat 
verbracht wurde, in dem es seinen gewöhnlichen Auf-
enthalt hatte, oder dort zurückgehalten wird, das Kind 
während des Verfahrens angehört werden muss, sofern 
dies nicht aufgrund seines Alters oder seines Reifegrads 
unangebracht erscheint.

In der Rechtssache A κť τάάι  лкάάкκк κι κι δ зτωεδι  пι ρz 63

hatte ein deutsches Gericht den EuGH ersucht zu bestä-
tigen, dass es ausnahmsweise nicht zur Vollstreckung 
der Entscheidung eines spanischen Gerichts, das die 
Rückgabe eines Kindes angeordnet hatte, verpflichtet 
sei, da das spanische Gericht zwar bescheinigt habe, 
dass es vor dem Sorgerechtsurteil seiner Verpflichtung 
zur Anhörung des Kindes nachgekommen sei, eine sol-
che Anhörung jedoch nicht stattgefunden habe. Nach 
dem Dafürhalten des EuGH setzt das in Artikel 24 der 
Grundrechte-Charta verankerte Recht des Kindes auf 
Anhörung voraus, dass dem Kind Zugang zu den juris-
tischen Verfahren und Bedingungen gewährt wird, 
die ihm eine freie Äußerung seiner Meinung ermögli-
chen, und dass diese Meinung vom Gericht eingeholt 
wird. Artikel 24 der Grundrechte-Charta und Artikel 42 
Absatz 2 Buchstabe a der Verordnung Nr. 2201/2003. 
so der EuGH, gebieten es, dass das Gericht dem Kind 
nach Maßgabe des Kindeswohls und unter Berücksich-
tigung der Umstände jedes Einzelfalls die rechtlichen 
Verfahren und Bedingungen zur Verfügung stellt, die es 
ihm ermöglichen, seine Meinung frei zu äußern. Gemäß 
diesen Bestimmungen muss dem Kind eine echte und 
wirksame Möglichkeit geboten werden, sich zu äußern. 
Dennoch urteilte der EuGH, dass sich das deutsche 
Gericht der Vollstreckung einer mit einer Bescheini-
gung versehenen Entscheidung, mit der die Rückgabe 
des Kindes angeordnet wurde, nicht entgegenstellen 
könne, da für die Beurteilung der Frage, ob ein Verstoß 
gegen besagte Bestimmungen vorliege, ausschließlich 
die spanischen Gerichte zuständig seien.

Ein wesentliches Thema der Brüssel-IIa-Verordnung 
ist die Festlegung des gewöhnlichen Wohnsitzes des 
Kindes. In der Rechtssache н ι άсάι ∆τ κι κι δ C ηкοοι , die 
der Court of Appeal (England und Wales) an den EuGH 
verwiesen hatte, ging es um das Verbringen eines zwei 
Monate alten Kindes aus dem Vereinigten Königreich 
auf die Insel La Réunion (Frankreich). In seinem Urteil 
stellte der EuGH fest, dass der Begriff „gewöhnlicher 
Aufenthalt“ für die Zwecke der Artikel 8 und 10 der 
Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 eine gewisse Integra-
tion des Kindes in ein soziales und familiäres Umfeld 
voraussetzt. Zu berücksichtigen seien dabei zum einen 

62 Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 des Rates vom 
27. November 2003, Artikel 1.

63 EuGH, Rechtssache C-491/10 PPU,  εžι бк A ∆εδτ A κť τάάι
лкάάкκк/зτωεδι  п ι ρz , 22. Dezember 2010.
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die Dauer, die Regelmäßigkeit und die Umstände des 
Aufenthalts im Hoheitsgebiet des betreffenden EU-Mit-
gliedstaats sowie die Gründe für diesen Aufenthalt und 
den Umzug der Mutter in diesen Staat und zum anderen, 
insbesondere wegen des Alters des Kindes, die geo-
grafische und familiäre Herkunft der Mutter sowie die 
familiären und sozialen Bindungen der Mutter und des 
Kindes in dem betreffenden Mitgliedstaat.64

Seit Juni 2011 ist die Verordnung (EG) Nr. 4/2009 des 
Rates der Europäischen Union, die eine Reihe von 
Fragen im Zusammenhang mit grenzübergreifenden 
Unterhaltssachen regelt, vollständig in Kraft.65 Diese 
Verordnung dient in erster Linie dazu, es einem Unter-
haltsberechtigten ohne Umstände zu ermöglichen, in 
einem Mitgliedstaat eine Entscheidung, beispielsweise 
eine Eintragung zu erwirken, die automatisch in einem 
anderen Mitgliedstaat ohne weitere Formalitäten voll-
streckbar ist. Sie ist anwendbar auf Unterhaltspflichten 
zwischen Eltern und Kindern. Die Wirksamkeit dieser 
Verordnung in der Praxis bleibt abzuwarten.

Ferner sind EU-Mitgliedstaaten wie Belgien, Irland, 
Österreich, Polen, Slowenien, die Tschechische Repu-
blik und das Vereinigte Königreich dabei, ihr Familien-
recht in Teilen oder insgesamt zu reformieren.

In Belgien beispielsweise stimmte die Abgeordne-
tenkammer im Juli einem Gesetzentwurf zu, der die 
Schaffung eines Kinder- und Jugendgerichtshof vor-
sieht. Dieses Gesetz dient im Wesentlichen dem Ziel, 
die Zuständigkeit für Fragen des Familien- und Jugend-
rechts unter den Justizbehörden neu zu ordnen, indem 
ein besonderer Gerichtshof geschaffen wird, der für alle 
damit verbundenen Bereiche zuständig ist. Von diesem 
Konzept eines „einzigen Gerichtshofs“ verspricht man 
sich eine größere Einheitlichkeit in der Rechtsprechung, 
einen besseren Zugang zum Recht und vereinfachte 
Verfahren für die Bürger. In Österreich hat das Justiz-
ministerium eine Änderung des Gesetzes über Sorge- 
und Besuchsrechte vorgeschlagen, das die Interessen 
von Müttern und Vätern ausgewogen berücksichtigen 
und dem Wohl des Kindes dienen soll.66 Im Jahr 2012 
werden mehrere österreichische Bezirksgerichte in 
Pilotprojekten von der neugeschaffenen Familienge-
richtshilfe unterstützt.67 Mit dieser neuen Einrichtung 
werden Eltern und Kinder ebenso wie Richter in kind-
schaftsrechtlichen Verfahren von Sozialarbeitern und 
Psychologen gezielt unterstützt.

64 EuGH, Rechtssache C-491/10 PPU,  εžι бк A ∆εδτ A κť τάάι  
лкάάкκк/ зτωεδι  пι ρz , 22. Dezember 2010.

65 EuGH, Rechtssache C-497/10 PPU ,  B кάбкάк н ι άсάι ∆τ/ яτсηкά∆ 
C ηкοοι ,  22. Dezember 2010.

66 Verordnung (EG) Nr. 4/2009 des Rates, ABl. L 7 vom 
10. Januar 2009, S. 1.

67 Österreich ,  Entwurf des Bundesgesetzes, mit dem das 
Kindschaftsrecht im Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch 
und das Außerstreitgesetz sowie das Ehegesetz geändert 
werden (2011).

4.7. Teilhabe der Kinder
In Artikel 24 Absatz 1 der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union wird das Recht von Kindern aner-
kannt, ihre Meinung frei zu äußern, und die Mitglied-
staaten der EU werden aufgefordert, diese Meinung in 
einer dem Alter und Reifegrad der Kinder entsprechen-
den Weise zu berücksichtigen.

Wie die Strategie des Europarates für Kinderrechte 
und die Agenda der EU-Kommission für die Rechte 
des Kindes zeigen, wird der Teilhabe von Kindern an 
sie betreffenden Entscheidungen auf internationaler 
Ebene zunehmend Gewicht beigemessen, doch in der 
Praxis wird sie auf der Ebene der EU-Mitgliedstaaten je 
nach Bereich und Alter des Kindes ganz unterschiedlich 
gehandhabt.

Im Dezember veröffentlichte das Kinderhilfswerk der 
Vereinten Nationen (UNICEF) gemeinsam mit Save the 
Children einen Leitfaden zum General Comment Nr. 12, 
in dem der Ausschuss der Vereinten Nationen für die 
Rechte des Kindes das Recht auf Anhörung erläutert 
hat. Dieser Leitfaden mit dem Titel E v ι άy  сητρ∆’ ž άτκηň 
ňε  бι  ηι кά∆ –  к άι žεť άсι  κť τ∆ι  εδ ňηι  C εωωτňňι ι  εδ ňηι  
яτκηňž εο ňηι  C ητρ∆ G ι δι άкρ C εωωι δň ц ε . 1 2 . , der vom 
Ausschuss für die Rechte des Kindes begrüßt wurde, 
erläutert besagten General Comment und unterstützt 
dessen praktische Umsetzung durch Beispiele aus 
Gesetzgebung und Politik, Richtlinien für Praktiker, 
Forschungsergebnisse und Beispiele für eine sinnvolle 
Teilhabe in der Praxis.68

Ein starkes Zeichen zugunsten dieses Anliegens setzte 
Österreich, indem es die Beteiligung des Kindes und 
die Berücksichtigung seiner Meinung in allen das Kind 
betreffenden Angelegenheiten in der Verfassung ver-
ankerte. Diese Neuerung erfolgte im Rahmen einer 
größeren Verfassungsreform, in der folgende Kinder-
rechte angeführt wurden: der Anspruch auf Schutz und 
Fürsorge, der Anspruch auf persönliche Beziehungen 
zu beiden Elternteilen, das Verbot von Kinderarbeit, 
das Verbot körperlicher Bestrafungen, das Recht auf 
gewaltfreie Erziehung sowie das Recht von Kindern 
mit Behinderungen auf den Schutz und die Fürsorge, 
die ihren besonderen Bedürfnissen Rechnung tragen.69

Kritiker beklagen allerdings, dass die Verfassungsreform 
nicht alle Rechte berücksichtigt, die in der Kinderrechts-
konvention niedergelegt sind, und dass sie umfassender 
hätte gestaltet werden müssen.70

Die Revision des Familienrechts in England und 
Wales, die mit Unterstützung des Justizministeriums, 

68 Österreich, Justizwesen (2011)
69 Lansdown, G. (2011).
70 Österreich, Bundesverfassungsgesetz über die Rechte von 

Kindern.
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des Bildungsministeriums und der Regierung von 
Wales 2010 in die Wege geleitet wurde, soll der Über-
lastung der Familiengerichte entgegenwirken, Verzöge-
rungen abbauen und die Effektivität steigern. Der damit 
betraute Fachausschuss hat die verstärkte Teilhabe von 
Kindern eingeleitet, indem er sie zu ihren Erfahrungen 
in familienrechtlichen Verfahren befragte und ihre Wün-
sche in Bezug auf ein neues Familienrecht einholte. Im 
März 2011 gab der Ausschuss einen ersten Zwischen-
bericht heraus, und im November 2011 erschien der 
Abschlussbericht71 nebst einem Leitfaden, der die Ein-
beziehung kleiner Kinder erleichtern soll. Bestandteil 
dieses Leitfadens ist neben altersgerechten Erläute-
rungen über das bestehende Recht und die möglicher-
weise vorgesehenen Änderungen auch ein Werkzeug, 
mit dessen Hilfe Kinder ihre Ansichten vorbringen 
können.72 Das Büro des Children‘s Rights Director for 
England (Leiter der Kinderrechtskommission in England) 
hat eine Reihe von Konsultationen veranstaltet. Es gab 
eine kinderfreundliche Fassung seines Abschlussbe-
richts heraus, in der deutlich gemacht wird, auf welche 
Weise die Vorschläge der Kinder in die Empfehlungen 
des Abschlussberichts eingeflossen sind.73

Mehrere nationale Bürgerbeauftragte, beispielsweise 
diejenigen Estlands und Schwedens, holten bei der 
Planung ihrer Arbeit die Meinung von Kindern ein. Die 
Büros anderer Bürgerbeauftragter, beispielsweise in 
Griechenland, Irland und Kroatien, richteten Jugend-
beratungskomitees ein. Der Bürgerbeauftragte für 
die Rechte des Kindes in Griechenland beispielsweise 
rief ein Komitee aus 20 bis 30 Mädchen und Jungen im 
Alter von 13 bis 17 Jahren ins Leben. Es soll zwei Jahre 
lang bestehen und sich viermal jährlich mit dem Bür-
gerbeauftragten treffen. Auf der Sitzung im Juli 2011 
besprachen die Kinder die Kinderrechte im Internet, die 
wirtschaftliche und soziale Krise, das Recht auf Bildung 
und Gesundheit sowie Probleme der Gewalt.

In der Slowakei setzt sich das neu gegründete Komitee 
für Kinder und Jugendliche für eine stärkere Teilhabe 
von Kindern und Jugendlichen an politischen Entschei-
dungen ein (dieses Komitee dient dem Rat der Regie-
rung für Menschenrechte, nationale Minderheiten und 
Gleichstellung der Geschlechter, einem ständigen Bera-
tungsorgan für die slowakische Regierung, als Exper-
tengremium). Auf seiner ersten Sitzung im August 2011 
setzte das Komitee eine Taskforce ein, die beauftragt 
wurde, einen Mechanismus für die direkte Teilhabe 
und Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen in 
seine Arbeit zu entwerfen. Außerdem wurden Schritte 
unternommen, Vertreter von Kindern und Jugendlichen 
von Anfang an in die Entwicklung dieses vorgesehenen 

71 Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte (2011).
72 Siehe: www.justice.gov.uk/downloads/publications/

moj/2011/family-justice-review-final-report.pdf.
73 Vereinigtes Königreich, Justizministerium (2011a).

Mechanismus einzubinden, um diesen kinderfreundlich 
zu gestalten und auf die besonderen Bedürfnisse, die 
Sprache und die Weltsicht von Kindern abzustimmen.74

Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss 
betont in seiner Stellungnahme zur Mitteilung über die 
EU-Agenda für die Rechte des Kindes vom Dezember, 
dass die Teilhabe von Kindern gefördert werden muss.75

Unter anderem fordert er geschützte Anhörungen für 
Kinder, die Opfer sexuellen Missbrauchs geworden oder 
von dem Scheidungsverfahren ihrer Eltern betroffen 
sind. Die Vernehmung von Kindern als Zeugen, so der 
Ausschuss, muss zur Vermeidung zusätzlicher Trauma-
tisierungen mit Unterstützung besonders ausgebildeter 
Fachleute und möglichst in neutralen Räumlichkeiten 
außerhalb des Gerichts durchgeführt werden.76

Auf Ersuchen des Bürgerbeauftragten, der sich gegen 
die Vorschrift wandte, dass bei Kindern erst ab dem 
Alter von 16 Jahren eine Einwilligung zu einer psych-
iatrischen Behandlung eingeholt werden muss, über-
prüfte das Verfassungsgericht in Polen das Gesetz zum 
Schutz der geistigen Gesundheit. Der Bürgerbeauftragte 
machte geltend, dass das Zivilrecht Kindern ab dem 
Alter von 13 Jahren eine eingeschränkte Rechtsfähigkeit 
zugesteht. Aus diesem Grund sollten auch eine Reihe 
von Gesetzen mit Bezug auf die Gesundheitsversorgung 
Kindern das Recht einräumen, zu wesentlichen Fragen, 
wie medizinischen Eingriffen, in einer ihrer persönli-
chen Reife und Entwicklung angemessenen Weise ihre 
Meinung zu äußern. Das Gericht entschied, dass die 
Kinderrechtskonvention keine hinreichende Grundlage 
für die Rechtmäßigkeit dieses Anspruchs bot. Es kam 
in seinem Urteil zu dem Schluss, dass das betreffende 
Gesetz im Hinblick auf das Mindestalter, das für eine 
Einwilligung vorgesehen ist, weder gegen die Verfas-
sung noch gegen die Kinderrechtskonvention verstößt.77

Aufgrund von Unzuständigkeit befasste sich das Gericht 
allerdings nicht mit der Frage, ob Altersfestlegungen für 
Einwilligungen in anderen Gesetzen rechtmäßig sind, 
beispielsweise in Bezug auf Schwangerschaftsabbrü-
che oder Knochenmarktransplantationen, bei denen 
bereits 13-Jährige zur Einwilligung aufgefordert werden 
müssen, oder in Bezug auf die Teilnahme an medizini-
schen Versuchen, die von der „persönlichen Reife“ des 
Betroffenen abhängig gemacht wird.

4.8. Datenerhebung
Leider fehlt es in den meisten EU-Mitgliedstaaten nach 
wie vor an einer koordinierten Erhebung von Daten über 
die Umsetzung von Kinderrechten. Normalerweise 

74 Vereinigtes Königreich, Justizministerium (2011b).
75 Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss (2011).
76 E бι δ∆к, Absatz 1.13.
77 Polen, Urteil des Verfassungsgerichtshofs, 11. Oktober 2011, 

K 16/10.
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sammeln in den Staaten jeweils verschiedene Minis-
terien – etwa das Justiz-, Innen- oder Sozialministe-
rium – sowie Nichtregierungsorganisationen Daten 
über Opfer verschiedener Straftaten wie Menschen-
handel, häusliche Gewalt oder sexueller Missbrauch 
bzw. über die Zahl unbegleiteter Minderjähriger, die 
Asyl beantragen. Doch es gibt keinen zentralisierten, 
spezialisierten Mechanismus für die Datenerhebung. 
Die Richtlinie zur Bekämpfung des Menschenhandels 
greift dieses Problem auf, indem der Europäischen 
Kommission die Aufgabe zugewiesen wird, alle zwei 
Jahre einen Bericht über die Erhebung und Auswertung 
solcher Daten vorzulegen.

Vielversprechende Praktik

Zentralisierung der Erhebung von Daten 
über gefährdete Kinder
Das Gesetz zur Reform des Kinderschutzes 
(ρετ άι οεάωкδň ρк ί άεňι сňτεδ ∆ι  ρ’ ι δοкδсι )78 aus 
dem Jahr� 2007 verpflichtet alle Départements 
in Frankreich zum Aufbau eines zentralisierten 
Systems für die Erhebung, Beurteilung und 
Auswertung von „besorgniserregenden 
Informationen“ (τδοεάωкňτεδž ί άι εссť ί кδňι ž) über 
gefährdete oder von einer Gefährdung bedrohte 
Kinder. Die Nationale Beobachtungsstelle 
für gefährdete Kinder (е бžι άv кňετάι  δкňτεδкρ 
∆ι  ρ’ ι δοкδсι  ι δ ∆кδκι ά) veröffentlichte im 
Oktober� 2011 einen Bericht, in dem die auf diesem 
Gebiet eingeführten Datenerhebungsverfahren 
im Einzelnen beschrieben werden. Grundlage 
für den Bericht sind die Einrichtung von 
Beobachtungsstellen für Kinderschutz in den 
Départements (εбžι άv кňετάι ž ∆ι ί кάňι ωι δňкť x  ∆ι  
ρк ί άεňι сňτεδ ∆ι  ρ’ ι δοкδсι ) und die Übermittlung 
anonymisierter Daten gemäß der im März� 2011 
verabschiedeten Verordnung� 2011-222.
зτι ηι : е бžι άv кňετάι  δкňτεδкρ ∆ι  ρ’ ι δοкδсι  ι δ ∆кδκι ά ( 2 0 1 1 ) ,  
E δαť ι ňι  δкňτεδкρι  τδοεάωкňτεδž ί άι εссť ί кδňι ž,  v ι άοü κбкά 
ť δňι ά:  ηňňί : / / εδι ∆. κεť v . οά/ ∆εсž/ ί άε∆ť сňτεδ- τδňι άδι / сητοοάι ž/
ι δαť ι ňι тτί тv 1 5 . ί ∆ο

Ausblick78

Eine schnelle Ratifizierung des Übereinkommens zur 
Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen 
und häuslicher Gewalt, besser bekannt als Überein-
kommen von Istanbul, durch die EU-Mitgliedstaaten 
würde einen besseren Schutz für Mädchen, die Opfer 
von geschlechtsspezifischer Gewalt sind, und Kinder, 
die häuslicher Gewalt ausgesetzt sind, gewährleisten. 
In ähnlicher Weise dürften die Reformen der Kinder-
schutzsysteme, die zurzeit in mehreren EU-Mitglied-
staaten im Gange sind, sowohl den Zugang zu sozialen 

78 Frankreich, Gesetz Nr. 2007-293 vom 5. März 2007 zur 
Reform des Kinderschutzes, SANX0600056L, 5. März 2007.

Diensten für Kinder als auch die Reaktionen auf Berichte 
über Gewalttaten gegen Kinder verbessern.

Die Auswirkungen der neuen Richtlinie zur Bekämpfung 
des sexuellen Missbrauchs und der sexuellen Ausbeu-
tung von Kindern sowie der Kinderpornografie werden 
sich bemerkbar machen, sobald die Richtlinie in natio-
nales Recht umgesetzt wird. Sie dürfte den Schutz von 
Kindern vor sexuellem Missbrauch und sexueller Aus-
beutung erhöhen und zu einer wirksameren Verfolgung 
der Straftäter führen.

Parallel dazu wird die Bekämpfung der sexuellen Aus-
beutung von Kindern und der Kinderpornografie im 
Internet weiterhin der uneingeschränkten Aufmerk-
samkeit und Wachsamkeit der EU-Institutionen und 
-Organe sowie der EU-Mitgliedstaaten bedürfen.

Kinder, die Opfer von Menschenhandel werden, dürften 
ein höheres Maß an Schutz genießen, sobald die neue 
Richtlinie zur Verhütung und Bekämpfung des Men-
schenhandels und zum Schutz seiner Opfer Wirkung 
zeigt und nach und nach über die EU-Mitgliedstaaten 
hinaus Geltung erlangt.

Die Verordnung des Rates der Europäischen Union über 
die Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstre-
ckung von Entscheidungen in Ehesachen und in Ver-
fahren betreffend die elterliche Verantwortung wird 
weiterhin den Umgang der EU-Mitgliedstaaten mit 
Kindern im Zusammenhang mit grenzübergreifenden 
Scheidungen oder Trennungen der Eltern beeinflus-
sen. Sie wird sich auch weiterhin auf das Recht der 
Kinder auswirken, in diesen und anderen justiziellen 
Angelegenheiten angehört zu werden. Die derzeitigen 
Bemühungen, das Rechtssystem kinderfreundlicher zu 
gestalten, werden vor diesem Hintergrund von beson-
derem Interesse sein. Erkenntnisse aus den Forschungs-
arbeiten der Europäischen Kommission und der FRA zu 
kinderfreundlicher Justiz werden nationale Behörden 
bei der Umsetzung der Richtlinien zum Menschenhandel 
sowie zu sexuellem Missbrauch und sexueller Ausbeu-
tung unterstützen.

http://oned.gouv.fr/docs/production-interne/chiffres/enquete_ip_v15.pdf
http://oned.gouv.fr/docs/production-interne/chiffres/enquete_ip_v15.pdf
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Übereinkommens des 

Europarates zur Verhütung und 
Bekämpfung von Gewalt gegen 

Frauen und häuslicher Gewalt 
(Übereinkommen von Istanbul) 

durch das Ministerkomitee. 
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28. September – Entschließung des Europäischen Parlaments zu Menschenrechten, 
sexueller Orientierung und Geschlechtsidentität.

September  
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5
Gleichbehandlung und 
Nichtdiskriminierung

Die EU und ihre Mitgliedstaaten ergriffen 2011 eine ganze Reihe rechtlicher und politischer Maßnahmen, um 
Herausforderungen im Bereich Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung zu begegnen. Dies war für Lesben, 
Schwule, Bisexuelle und Transgenderpersonen (LGBT) sowie für Menschen mit Behinderungen von besonderem 
Belang. Es wurde zunehmend anerkannt, dass Mehrfachdiskriminierung und intersektionelle Diskriminierung 
ein reales Problem darstellen. Ein weiterer Schwerpunkt der öffentlichen Debatte war die Zulässigkeit von 
Einschränkungen der Religions- und Glaubensfreiheit, sowohl in der Rechtsprechung als auch in der nationalen 
Gesetzgebung.

Dieses Kapitel untersucht die Entwicklungen in der 
Gesetzgebung, Politik und Praxis, die sich im Jahr 2011 
in den Bereichen Gleichbehandlung und Nichtdiskriminie-
rung auf übernationaler und nationaler Ebene ereignet 
haben. Das Kapitel befasst sich zunächst mit den Entwick-
lungen in der Gesetzgebung zur Nichtdiskriminierung und 
der allgemeinen Politik sowie mit den Entwicklungen 
im Bereich der Gleichbehandlungsstellen. Im Anschluss 
daran werden Entwicklungen untersucht, die mit den 
folgenden Diskriminierungsgründen im Zusammenhang 
stehen: Mehrfachdiskriminierung, Diskriminierung auf-
grund des Geschlechts, der sexuellen Ausrichtung und 
der Geschlechtsidentität, einer Behinderung, des Alters, 
der Religion oder der Weltanschauung. Das Kapitel sollte 
in Verbindung mit Kapitel 6 über Rassismus und ethni-
sche Diskriminierung gelesen werden.

5.1. Horizontale 
Entwicklungen

Der Rat der Europäischen Union setzte seine Beratun-
gen über den Vorschlag der Europäischen Kommission 
für eine horizontale Richtlinie fort, nicht nur Diskrimi-
nierungen in Beruf und m Beschäftigung, sondern auch 
Diskriminierungen aus Gründen der sexuellen Ausrich-
tung, des Alters, einer Behinderung, der Religion oder 
Weltanschauung verbietet („horizontale Richtlinie“).1

1 Europäische Kommission (2008).

Wichtige Entwicklungen im Bereich 
Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung:

 Gleichbehandlungsstellen und Rechtsanwälte 
in den Mitgliedstaaten der EU beginnen, wegen 
Mehrfachdiskriminierung aktiv zu werden und sammeln 
Daten zu Fällen, in denen eine Diskriminierung aus mehreren 
Gründen zugleich erfolgt.
 Verschiedene EU-Mitgliedstaaten leiten gesetzliche, 
institutionelle und politische Initiativen ein, mit denen der 
Diskriminierung aufgrund des Geschlechts entgegengewirkt 
werden soll; doch die Einkommensunterschiede zwischen 
Männern und Frauen auf dem Arbeitsmarkt verringern sich in 
nur der Hälfte aller EU-Mitgliedstaaten.
 Die Mitgliedstaaten der EU unternehmen erhebliche 
Anstrengungen, um Daten über die Lebenssituation von 
Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgenderpersonen 
zu sammeln; zudem wertet eine Reihe von 
Mitgliedstaaten gleichgeschlechtliche Partner nun auch 
als „Familienangehörige“, wenn es um Freizügigkeit und 
Familienzusammenführung geht.
 Die Europäische Kommission stellt klar, wie die EU das 
UN-Übereinkommen über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen umsetzen wird, und drei weitere 
EU-Mitgliedstaaten ratifizieren dieses Übereinkommen.
 Die Vorbereitungen für das Europäische Jahr des aktiven 
Alterns 2012 beginnen. Die Rechtsprechung leistet dazu 
einen wichtigen Beitrag, indem sie insbesondere die 
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Auf nationaler Ebene nahmen einige EU-Mitgliedstaaten 
Rechtsvorschriften zur Nichtdiskriminierung an und 
setzten damit das Gleichbehandlungsrecht der EU in 
nationales Recht um. So traten in Polen am 1. Januar neue 
Gesetze zur Umsetzung der Gleichbehandlungsrichtlinie,2
der Richtlinie zur Gleichbehandlung ohne Unterschied 
der Rasse3 und der Richtlinien zur Gleichstellung der 
Geschlechter4 in Kraft.5 Damit setzte Polen die Bestim-
mungen zum Schutz von Personen, die Diskriminie-
rungen aufgrund ihres Geschlechts, ihrer sexuellen 
Ausrichtung, ihrer Rasse oder ethnischen Herkunft, 
ihres Alters, einer Behinderung, ihrer Religion, Welt-
anschauung oder Nationalität ausgesetzt sind, in nati-
onales Recht um. In den Rechtsvorschriften werden 
verschiedene Formen der Diskriminierung genannt, 
z. B. unmittelbare Diskriminierung, mittelbare Diskri-
minierung, Ungleichbehandlung, die als unmittelbare 
Diskriminierung wahrgenommen wird, oder die Auf-
forderung zur Diskriminierung von Personen (etwa im 
Beschäftigungsbereich oder beim Zugang zu Wohn-
raum) aus Gründen, die durch das EU-Recht geschützt 
sind. Die Rechtsvorschriften gehen auch auf Belästi-
gung, sexuelle Belästigung und Diskriminierung als 
Folge der Benachteiligung einer Person aufgrund der 
Ablehnung oder aber der Duldung solcher Verhaltens-
weisen ein. Nach dem neuen Recht hat jede natürliche 
oder juristische Person, die eine Ungleichbehandlung 
erfährt, Anspruch auf eine Entschädigung.

Ebenso billigte der Ministerrat in Spanien im Mai 2011 
das Gesetz über die Gleichbehandlung und Nichtdis-
kriminierung (аťžбκ∆łž  ι κ иκб Кħłκσťοų ι κ Кσąοųι οι  ι κ 
кťοłž  б ħž  ι κłκťī ωħο∆ωϊ ħ) . 6

2 Richtlinie 2000/78/EG des Rates, ABl. L 303 vom 2.12.2000, 
S. 16.

3 Richtlinie 2000/43/EG des Rates, ABl. L 180 vom 19.7.2000, 
S. 22.

4 Richtlinie 2004/113/EG des Rates, ABl. L 373 vom 21.12.2004, 
S. 37; Richtlinie 2006/54/EG, ABl. L 204 vom 27.6.2006, S. 23.

5 Polen, Gleichbehandlungsgesetz.
6 Spanien, Gesetz über die Gleichbehandlung und 

Nichtdiskriminierung (2011).

Vielversprechende Praktik

Sensibilisierung: Kampf gegen 
Diskriminierung, Kampagnen zur 
Gleichbehandlung
In Deutschland startete die A ħłωι ωšőťωī ωħωκťąħσš-
šłκųųκ ι κš B ąħι κš im November� 2011 eine Pla-
katkampagne. Sie soll Menschen, die sich diskri-
miniert fühlen, dazu ermuntern, entsprechende 
Beratung zu suchen. Das Motto der Kampagne 
lautete „мκωħ с κħš∆ε ľ οššł  ωħ κωħκ д∆εąςųοι κ! е. 
Die Kampagne lief bis Januar� 2012. Zu ihren The-
men gehörten sechs Diskriminierungsgründe: Al-
ter, Behinderung, ethnische Herkunft, Geschlecht, 
Religion oder Weltanschauung und sexuelle Iden-
tität. All diese Gründe sind durch das A ųųσκī κωħκ 
G ųκω∆εςκεοħι ųąħσšσκšκłу geschützt.
A ħłωι ωšőťωī ωħωκťąħσššłκųųκ ι κš B ąħι κš:  εł ł ľ : / / ă ă ă . οħłωι ωš-
őťωī ωħωκťąħσššłκųųκ. ι κ/ D E / дκťţ ω∆κ/ мοī ľ οσħκ2 0 1 1 / őοī ľ οσ-
ħκρħž ι κ. εł ī ų; řšκššωžħωι = A 4 E 5 B C 6 9 C E A 8 9 7 F 8 E 2 E F A 1 2 A 8 A 5 D
A C 4 B . 2 ρ∆ωι 1 0 3

Bis 2010 hatten alle EU-Mitgliedstaaten eine oder meh-
rere für die Förderung der Gleichbehandlung zuständige 
Stellen („Gleichbehandlungsstellen“) eingesetzt oder 
benannt und kamen damit ihren Verpflichtungen im 
Sinne der Richtlinien zur Gleichstellung der Geschlechter 
und zur Gleichbehandlung ohne Unterschied der Rasse 
nach (Tabelle 5.1). Wichtige institutionelle Änderungen 
auf diesem Gebiet fanden 2011 in Frankreich statt, wo 
mit Wirkung zum Mai 2011 die Einrichtung eines von der 
Verfassung unabhängigen Rechtsverteidigers (D όήκħ-
šκąť ι κš D ťžωł š) gemäß dem grundlegenden Gesetz 
Nr. 2011-333 und dem grundlegenden Gesetz Nr. 2011-334 
vom 29. März 2011 geschaffen wurde. Der Rechtsvertei-
diger nimmt Aufgaben wahr, für die bisher der Bürgerbe-
auftragte der Republik (с όι ωοłκąť ι κ ųο тόľ ąςųωčąκ), der 
Anwalt der Kinder (D όήκħšκąť ι κš κħήοħłš), die nationale 
Ethikkommission (C ž ī ī ωššωžħ я οłωžħοųκ ι κ D όžħłžųžσωκ 
ι κ ųο дό∆ąťωłό) und die Hohe Behörde gegen Diskriminie-
rung und für Gleichbehandlung (   οąłκ A ąłž ťωłό ι κ иął łκ 
∆žħłťκ ųκš D ωš∆ťωī ωħοłωžħš κł  ľ žąť ų’ E σοųωłό,  HALDE) – die 
frühere Gleichbehandlungsstelle – zuständig waren.

5.2. Mehrfach diskriminierung
Dieser Abschnitt beleuchtet die Entwicklungen des Jah-
res 2011 auf dem Gebiet der Mehrfachdiskriminierung. 
Mehrfachdiskriminierung ist ein recht neuer Begriff im 
Bereich der Gleichbehandlung, doch die Sensibilisie-
rung dafür nimmt zu. Es gibt dafür zwar noch keine 
eigene Rechtsgrundlage, doch die politischen Organe 
der EU und die Organisationen der Zivilgesellschaft 
widmen diesem Thema immer mehr Aufmerksamkeit. 
Der Abschnitt beginnt mit einen Überblick über die ein-
schlägige Gesetzgebung und Politik in der EU sowie auf 
nationaler Ebene. Im Anschluss daran wird dargestellt, 

Diskriminierung aufgrund des Alters bekämpft, dabei bleibt 
die Beschäftigungsquote junger Menschen hinter derjenigen 
älterer zurück.
 Die Rechtsprechung stellt klar, in welchen Fällen 
Einschränkungen der Religionsfreiheit gerechtfertigt sind 
und in welchen Fällen sie als diskriminierend gewertet 
werden können; die Diskussion über einige nationale 
Gesetzesvorlagen und deren Auswirkungen auf verschiedene 
religiöse Praktiken von Juden2 und Muslimen ist noch nicht 
abgeschlossen.

http://www.antidiskriminierungsstelle.de/DE/Service/Kampagne2011/kampagne_node.html;jsessionid=A4E5BC69CEA897F8E2EFA12A8A5DAC4B.2_cid103
http://www.antidiskriminierungsstelle.de/DE/Service/Kampagne2011/kampagne_node.html;jsessionid=A4E5BC69CEA897F8E2EFA12A8A5DAC4B.2_cid103
http://www.antidiskriminierungsstelle.de/DE/Service/Kampagne2011/kampagne_node.html;jsessionid=A4E5BC69CEA897F8E2EFA12A8A5DAC4B.2_cid103
http://www.antidiskriminierungsstelle.de/DE/Service/Kampagne2011/kampagne_node.html;jsessionid=A4E5BC69CEA897F8E2EFA12A8A5DAC4B.2_cid103
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Tabelle 5.1:  Nach EU-Recht vorgeschriebene Stellen: nationale Gleichbehandlungsstellen und ihre jeweiligen 
Mandate, nach Land 
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AT Anwaltschaft für 
Gleichbehandlung
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BE

Zentrum für 
Chancengleichheit 
und Bekämpfung 
des Rassismus 

C κħł ťąī  ţ žž ť σκųωřőεκωι  
ţ οħ őοħšκħ κħ ţ žž ť 
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BG Kommission für den Schutz 
vor Diskriminierung

Комисия за защита
от дискриминация Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã

CY
Amt des Verwaltungs-
kommissars 
(Bürgerbeauftragter)
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ι κš B ąħι κš Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã

DK
Dänisches Institut für 
Menschenrechte

Кħšłωłął  ήž ť 
с κħħκšőκťκł łωσεκι κť Ã ÃÃ Ã Ã * Ã * Ã * Ã * Ã ÃÃ Ã Ã

Amt für Gleichbehandlung иωσκςκεοħι ųωħσšħοţ ħκł  Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã

EE
Beauftragter für 
Geschlechter-gleichstellung 
und Gleichbehandlung 

дžžųωšκ ţ ž ťι žωσąšųωőőąšκ řο 
ţ ž ťι šκ őžεłųκī ωšκ ţ žųωħωő – – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – –

EL Griechischer 
Bürgerbeauftragter � � � � � � � � � � � � � � � � � � Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã

ES
Rat für die Förderung der 
Gleichbehandlung ohne 
Unterschied der Rasse 
oder ethnischen Herkunft

C ž ħšκřž  ľ οťο ųο аťž ī ž∆ωϊ ħ 
ι κ ųο Кσąοųι οι  ι κ кťοłž  
б я ž  D ωš∆ťωī ωħο∆ωϊ ħ 
ι κ ųοš аκťšžħοš ľ ž ť κų 
з ťωσκħ тο∆ωοų ž  όłħω∆ž

Ã Ã Ã

FI

Bürgerbeauftragter für 
Gleichstellungsfragen кοšο- A ťţ žţ οųłąąłκł łą Ã Ã Ã

Bürgerbeauftragter 
für Minderheiten нοεκī ī ωšłžţ οųłąąłκł łą Ã Ã Ã

FR Rechtsverteidiger D όήκħšκąť ι κš ι ťžωłš Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã

HU
Grundrechte-kommissar A ųοľ ţ κłő оžσžő B ωуłžšο Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã

Gleichstellungsbehörde E σбκħųő B οħοš-
ī ž ι    οłžšοσ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã

IE Gleichstellungsbehörde A ħ łυι οťδš C ž ī εωžħοħħοωš Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã

IT
Nationales Büro gegen 
Diskriminierung aus 
Gründen der Rasse

рήп∆ωž  я οуωžħοųκ 
A ħłωι ωš∆ťωī ωħοуωž -
ħω тοууωοųω (UNAR)

Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã
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La
nd Bezeichnung der 

Stelle auf Deutsch
Bezeichnung in der 
Landessprache

Beschäftigung
Über den Beschäftigungs-
bereich hinaus (Bildung, 
Güter und Dienstleistun-

gen, Wohnraum usw.)
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LT Büro des Gleichstellungs-
beauftragten 

ибσωų σοųωī бςωų őžħ-
ł ťžųωκťωοąš łοťħбςο Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã

LU Zentrum für 
Gleichbehandlung 

C κħł ťκ ľ žąť ų’ κσοųωłκ 
ι κ ł ťοωłκī κħł  Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã

LV Büro des 
Bürgerbeauftragten кωκšīςšοťσο B ωťžřš īςšοťσο B ωťžřš ī – – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – –

MT

Nationale Kommission 
zur Förderung der 
Gleichbehandlung (NCPE) 

Кų- мąī ī ωššřžħω я οууřž -
ħοųω σħοųų- аťž ī žууřžħω 
łοų- рσă οųřοħуο 

Ã Ã ÃÃ Ã – –– –

Amt für 
Arbeitsbeziehungen 
und Beschäftigungs-
verhältnisse (DIER) 

D ωľ οťłωī κħł  łοť- тκųοууřžħω-
řωκł  Кħι ąšłťωřοųω ą łοų- Кī ľ ωκσ Ã Ã ÃÃ Ã – –– –

NL Kommission für 
Gleichbehandlung 

C ž ī ī ωššωκ G κųωřőκ 
B κεοħι κųωħσ (CGB) Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã

PL
Menschenrechts-
beauftragter/ Kommissar 
für den Schutz der 
Menschenrechte

туκ∆уħωő аťοă  
з ςбă οłκųšőω∆ε Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ ÃÃ ÃÃ ÃÃ Ã

PT

Kommission für 
Bürgerrechte und 
Gleichstellung der 
Geschlechter 

C ž ī ωššοž  ľ οťο 
ο C ωι οι οħωο κ ο Кσąοųι οι κ 
ι κ G κħκťž  (CIG) 

Ã Ã Ã ÃÃ Ã ÃÃ Ã ÃÃ Ã ÃÃ Ã ÃÃ Ã ÃÃ Ã ÃÃ Ã ÃÃ Ã Ã

Kommission für 
Gleichstellung im Bereich 
der Arbeit und der 
Beschäftigung (CITE) 

C ž ī ωššοž  ľ οťο ο Кσąοųι οι κ 
ħž  кťοςοųεž  κ ħž  E ī ľ ťκσž  Ã Ã ÃÃ Ã

Hochkommissariat für 
Einwanderung und 
interkulturellen Dialog 

A ųłž  C ž ī ωššοťωοι ž  ľ οťο 
ο Кī ωσťο∆οž  κ D ωοųžσž  
Кħłκť∆ąųłąťοų (ACIDI)

– – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – –– – – – – – – – – – – – – – – –

RO
Nationaler Rat zur 
Bekämpfung von 
Diskriminierung (NCCD) 

C ž ħšωųωąų я οłωžħοų 
ľ κħłťą C ž ī ςοłοťκο 
D ωš∆ťωī ωħοťωω Б CNCD

Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã

SE Beauftragter für 
Gleichbehandlungs-fragen 

D ωšőťωī ωħκťωħσšž ī -
ςąι šī οħħκħ (DO) Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã

SI
Amt für Chancengleichheit 
/ Anwaltschaft für 
den Grundsatz der 
Gleichbehandlung 

рťοι  уο E ħοőκ с žžħžšłω Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã *

SK Centre national pour les 
droits de l’homme

дųžţ κħšőό ħδťž ι ħό šł ťκ-
ι ωšőž  ľ ťκ ľąι šőό ľ ťδţ οľąι šőό ľ ťδţ οľ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã

UK

Commission pour l’égalité 
et les droits de l’homme

E č ąοųωłб οħι    ąī οħ 
тωσεłš C ž ī ī ωššωžħ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã

Commission pour l’égalité 
en Irlande du Nord

E č ąοųωłб C ž ī ī ωššωžħ 
ήž ť я ž ťłεκťħ Кťκųοħι Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã

HR Büro des 
Bürgerbeauftragten 

рťκι ą ľ ąčőžσ 
ľ ťοţ žςťοħωłκųřο Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã Ã ÃÃ Ã Ã ÃÃ Ã Ã ÃÃ Ã Ã ÃÃ Ã Ã ÃÃ Ã Ã Ã Ã Ã ÃÃ Ã ÃÃ Ã ÃÃ Ã ÃÃ Ã ÃÃ Ã Ã

  ωħă κωšκ:  *  я ω∆εł  ο ąšš∆εųωκαųω∆ε;  * * я οłωžħοųωłθł / F οī ωųωκħšłοħι ;  Б  A ħσοςκħ ς κω D ťą∆őųκσąħσ ħ ω∆εł  ţ κťήΙ σςοť

щąκųųκ:  E čąωħκł ,  2 0 1 2  

Tabelle 5.1: (Fortsetzung)
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welche Formen Mehrfachdiskriminierung annehmen 
kann. Dazu werden Fälle geschildert, die in einigen 
EU-Mitgliedstaaten von den Gleichbehandlungsstellen 
untersucht oder vor Gericht verhandelt wurden.

Zunächst ist jedoch eine klare Begriffsbestimmung 
notwendig: Mehrfachdiskriminierung beschreibt eine 
Situation, in der eine Person aus mehr als einem 
geschützten Grund diskriminiert wird. Bei der Mehr-
fachdiskriminierung wird unterschieden nach additiver 
und intersektioneller Diskriminierung.7

Bei der additiven Mehrfachdiskriminierung kann zwi-
schen den verschiedenen Diskriminierungsgründen 
klar differenziert werden. Ein Beispiel dafür wäre eine 
ältere Frau, die an ihrem Arbeitsplatz aufgrund ihres 
Geschlechts und beim Zugang zur medizinischen Ver-
sorgung aufgrund ihres Alters diskriminiert wird.

Intersektionelle Diskriminierung liegt vor, wenn eine 
diskriminierende Behandlung auf eine Kombination 
(oder Überschneidung) von mindestens zwei Gründen 
zurückgeführt werden kann. Ein Beispiel dafür wäre 
eine Roma-Frau, die gegen ihren Willen sterilisiert 
wird (siehe Kapitel 6 zur Rechtsprechung in derarti-
gen Situationen). Diese diskriminierende Behandlung 
beruht nicht nur auf dem Geschlecht der Frau (da nicht 
alle Frauen diese Behandlung erleben), und auch nicht 
nur auf ihrer Herkunft (da Roma-Männer mit dieser 
Behandlung nicht konfrontiert sind). Die diskriminie-
rende Behandlung beruht also auf der spezifischen 
Kombination von Geschlecht und Herkunft.

5.2.1. Überblick über die Lage im 
Jahr 2011

Der Begriff der Mehrfachdiskriminierung ist zwar noch 
nicht in einer eigenen Rechtsgrundlage verankert, doch 
die politischen Institutionen und Organisationen der 
Zivilgesellschaft in der EU haben die damit verbunde-
nen Herausforderungen für die Zivilgesellschaft bereits 
klar erkannt.

Zwar sind die EU-Mitgliedstaaten nach den geltenden 
EU-Richtlinien zur Gleichbehandlung nicht ausdrücklich 
dazu verpflichtet, Mehrfachdiskriminierung als eigen-
ständige Kategorie der Diskriminierung zu behandeln, 
doch wird der Begriff durch das Sekundärrecht der EU 
erfasst. Die Richtlinie zur Gleichbehandlung ohne Unter-
schied der Rasse und die Richtlinie zur Gleichbehandlung 
in Beschäftigung und Beruf erkennen den Begriff als 
konzeptionelle und faktische Realität an. Zudem dürfte 
mit der Annahme der vorgeschlagenen Änderungen zum 
Entwurf der horizontalen Richtlinie durch das Europäi-
sche Parlament eine rechtliche Definition von Mehrfach-
diskriminierung in das EU-Recht aufgenommen werden.

7 FRA (2012).

Das Europäische Parlament bezog sich in sechs ange-
nommenen Entschließungen des Jahres 2011 ebenfalls 
auf den Begriff der Mehrfachdiskriminierung:

Entschließung des Europäischen Parlaments 
vom 8. März 2011 zur Gleichstellung von Frauen 
und Männern in der Europäischen Union – 2010 
(2010/2138(INI))

Entschließung des Europäischen Parlaments vom 
9. März 2011 zur EU-Strategie zur Integration der 
Roma (2010/2276(INI))

Entschließung des Europäischen Parlaments vom 
12. Mai 2011 zu dem vorgeschlagenen und durch 
eine Empfehlung ergänzten IAO-Übereinkommen 
über Hausangestellte

Entschließung des Europäischen Parlaments vom 
8. Juni 2011 zu der außenpolitischen Dimension der 
Sozialpolitik, Förderung von arbeits- und sozial-
rechtlichen Standards und soziale Verantwortung 
der Unternehmen (2010/2205(INI))

Entschließung des Europäischen Parlaments vom 
13. September 2011 zu der Lage der Frauen kurz vor 
dem Rentenalter (2011/2091(INI))

Entschließung des Europäischen Parlaments vom 
26. Oktober 2011 zu der Agenda für neue Kompe-
tenzen und neue Beschäftigungsmöglichkeiten 
(2011/2067(INI))

Im Juni 2011 räumte der Rat der Europäischen Union ein, 
dass es wichtig sei, sich im Kontext der EU-Strategie für 
Menschen mit Behinderungen 2010-2020 mit Mehrfach-
diskriminierung zu befassen.8 Bereits im Mai 2011 hatte 
der Rat dazu aufgerufen, die Schwierigkeiten der von 
Mehrfachdiskriminierung bedrohten Roma-Frauen und 
-Mädchen stärker in den Fokus zu rücken.9

Mit dem Thema Mehrfachdiskriminierung befassen 
sich auch gesamteuropäische Nichtregierungsorgani-
sationen (NRO), die auf dem Gebiet der Grundrechte 
tätig sind, wie etwa das Europäische Netzwerk gegen 
Rassismus (ENAR).10

Sechs EU-Mitgliedstaaten verfügen auf nationaler 
Ebene über Gesetze gegen Mehrfachdiskriminierung: 

8 Rat der Europäischen Union, Rat „Beschäftigung, 
Sozialpolitik, Gesundheit und Verbraucherschutz“ (EPSCO) 
(2011a).

9 EPSCO (2011b).
10 Europäisches Netzwerk gegen Rassismus (ENAR) (2011).
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Bulgarien,11 Deutschland,12 Griechenland,13 Italien,14

Österreich15 und Rumänien.16 In den Gesetzestexten 
wird Mehrfachdiskriminierung jedoch nicht immer als 
solche bezeichnet, in der Regel ist von „doppelter“ Dis-
kriminierung, d. h. Diskriminierung aus zwei Gründen, 
die Rede. In Österreich (per Gesetz) und Deutschland 
(durch amtliche Richtlinien) sind Gerichte und Gleich-
behandlungsstellen gehalten, Opfern höhere Entschädi-
gungen zuzusprechen, wenn sie aus mehreren Gründen 
diskriminiert wurden.

In der Praxis erfassen die nationalen Gleichbehand-
lungsstellen bei der Entgegennahme von Beschwerden 
wegen Diskriminierung nicht systematisch alle Diskrimi-
nierungsgründe, die für die jeweiligen Fälle von Belang 
sein könnten; oftmals ordnen sie eine Beschwerde nur 
unter einem einzigen Diskriminierungsgrund ein. Wenn 
die Gleichbehandlungsstellen mehr als einen Grund 
melden, dann handelt es sich in der Regel um eine 
Kombination von nur zwei Gründen.

In sieben EU-Mitgliedstaaten (Belgien, Luxemburg, 
Österreich, Portugal, Slowenien, Ungarn und Vereinig-
tes Königreich) erfassen die Gleichbehandlungsstellen 
Fälle, bei denen mehr als ein Diskriminierungsgrund 
vorliegt, in einer eigenen Kategorie, sodass gewisse 
Rückschlüsse auf die Zahl der Beschwerden wegen 
Mehrfachdiskriminierung gezogen werden können. 
Die Gleichbehandlungsstellen in Luxemburg, Slowe-
nien, Ungarn und dem Vereinigten Königreich erheben 
spezifische Daten zur Mehrfachdiskriminierung, obwohl 
die Gesetzgebung ihrer Länder diese nicht explizit 
verbietet.

In sechs weiteren EU-Mitgliedstaaten (Bulgarien, 
Deutschland, Griechenland, Italien, Polen und Rumä-
nien) sammeln die Gleichbehandlungsstellen keine 
Daten zur Mehrfachdiskriminierung, obwohl es gesetz-
liche Bestimmungen zur Mehrfachdiskriminierung gibt. 
In Griechenland enthält das Gesetz zur Umsetzung der 
Richtlinien zur Nichtdiskriminierung kein ausdrückliches 
Verbot der Mehrfachdiskriminierung. Dennoch werden 
Arbeitsinspektoren, die die Anwendung dieses Geset-
zes im Privatsektor überprüfen, dazu angehalten, Fälle 

11 Bulgarien, Gesetz über den Schutz vor Diskriminierung, 
1. Januar 2004.

12 Deutschland, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 
vom 14. August 2006 (BGBl. I S. 1897); Deutschland, Gesetz 
über die Gleichbehandlung der Soldatinnen und Soldaten 
vom 14. August 2006 (BGBl. I S. 1897, 1904)

13 Griechenland, Gesetz 3996/2011 über die Reform der 
Arbeitsaufsichtsbehörde.

14 Italien, Gesetzesdekret 215/2003, Artikel 1; Italien, 
Gesetzesdekret 216/2003 Artikel 1.

15 Österreich, Bundes- Behindertengleichstellungsgesetz, Absatz 
11; Österreich, Behinderteneinstellungsgesetz, Artikel 2, 
Absatz 70; Artikel 3, Absatz 24e; Österreich, Bundesgesetz 
über die Gleichbehandlung, Artikel 1, Absatz 12 (13); Artikel 1, 
Absatz 51 (1); Artikel 1, Absatz 26 (13), Absatz. 19a.

16 Rumänien, Anti-Diskriminierungsgesetz, Artikel 2.

der Mehrfachdiskriminierung zu berücksichtigen. Es ist 
jedoch noch genauer zu prüfen, ob das aktuelle Bild auf 
die Erfassungspraktiken der Gleichbehandlungsstellen 
zurückzuführen ist – insofern, als diese nur höchstens 
zwei Diskriminierungsgründe erfassen – oder ob bei der 
Mehrfachdiskriminierung in der Praxis wirklich meist 
nur zwei Gründe eine Rolle spielen.

Ende 2010 veröffentlichte die Gleichbehandlungsstelle 
in Deutschland einen Forschungsbericht zur Häufigkeit 
von Mehrfachdiskriminierung.17 Dem Bericht zufolge 
ging es bei 357 bzw. 7,8 % der Beschwerden, die im 
Zeitraum zwischen August 2006 und November 2010 
eingereicht wurden, um Mehrfachdiskriminierungen. 
Von diesen Fällen bezog sich der größte Anteil auf die 
Kombination von Geschlecht und Alter (21 %), gefolgt 
von Behinderung und Alter (17 %), ethnischer Herkunft 
in Verbindung mit anderen Gründen (8 %), Behinderung 
und Geschlecht (8 %), sexueller Identität und Behinde-
rung (3,5 %) sowie ethnischer Herkunft, Religion und 
Geschlecht (3,5 %).

5.2.2. Anerkennung von 
Mehrfachdiskriminierung 
in der Rechtsprechung

Eine Reihe von Fällen, die im Jahr 2011 vor nationalen 
Gerichten verhandelt wurden, hätte unter dem Aspekt 
der Mehrfachdiskriminierung untersucht werden kön-
nen, was jedoch nicht geschah. In den meisten der 
folgenden Fälle stützte sich das Urteil nur auf einen 
einzigen Diskriminierungsgrund.

In Belgien ergingen im Jahr 2011 mehrere richterli-
che Entscheidungen zu Fällen, in denen Frauen in der 
Öffentlichkeit ein Kopftuch trugen. An dieser Recht-
sprechung waren das Gericht erster Instanz in Brüssel, 
das Polizeigericht Brüssel, das Berufungsgericht Lüttich 
und das Strafgericht Dendermonde beteiligt. In allen 
Fällen ging es um eine Kombination von Diskriminierung 
aufgrund des Geschlechts und Diskriminierung aufgrund 
der Religion oder Weltanschauung.

Im Januar 2011 befand das Gericht erster Instanz in Brüs-
sel, dass das Tragen eines Kopftuchs auf einer Bowling-
bahn kein erwiesenes Sicherheitsrisiko darstellt.18 Das 
Gericht kam zu dem Schluss, dass der Grundsatz der 
Nichtdiskriminierung verletzt wird, wenn einer Kopf-
tuchträgerin der Zutritt zu einer Bowlingbahn allein 
wegen ihres Kopftuchs verweigert wird. Das Gericht 
sah darin insofern eine mittelbare Diskriminierung, als 
eine neutrale Maßnahme eine besondere Belastung für 
Kopftuch tragende Frauen darstellt.

17 Deutschland, Antidiskriminierungsstelle des Bundes (2010).
18 Belgien, Gericht erster Instanz, Brüssel, 25. Januar 2011.
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Das Polizeigericht in Brüssel erließ ebenfalls im 
Januar 2011 ein Urteil. Das Gericht sah in einer Gemein-
deverordnung über das Verbot jeglicher Art von Klei-
dung, die das Gesicht ganz oder größtenteils verhüllt, 
eine Verletzung der Religionsfreiheit.

Das Berufungsgericht Lüttich entschied in einem Fall, in 
dem eine Frau eine Kopfbedeckung trug, um die Folgen 
ihrer Chemotherapie zu verdecken. Ihr war der Zutritt 
zum Restaurant einer Bowlingbahn verweigert wor-
den, weil sie sich geweigert hatte, ihre Kopfbedeckung 
abzunehmen. Im Februar 2011 hob das Berufungsgericht 
Lüttich das Urteil auf, das im Mai 2010 vom Gericht ers-
ter Instanz in Huy verhängt worden war. In der Begrün-
dung hieß es, dass die Weigerung, Personen ein einer 
Bowlingbahn angegliedertes Restaurant betreten zu 
lassen, nur weil sie eine Kopfbedeckung tragen, eine 
mittelbare Diskriminierung gegenüber Personen dar-
stellt, die aus religiösen oder gesundheitlichen Gründen 
eine Kopfbedeckung tragen. Dieser Fall ist derzeit beim 
Kassationsgericht anhängig.

In einem weiteren im Februar 2011 ergangenen Urteil 
kam das Strafgericht Dendermonde zu dem Schluss, 
dass kein diskriminierendes Verhalten vorlag, als 
ein Immobilienmakler einer Kopftuchträgerin einen 
abschlägigen Bescheid für eine Immobilie erteilte, 
obwohl diese verfügbar war. Nach Ansicht des Gerichts 
lag kein Beweis für eine Diskriminierung aufgrund der 
Religion der Interessentin vor, da nicht feststellbar war, 
ob der Immobilienmakler die Interessentin nur wegen 
ihrer Kopfbedeckung ablehnte.19

Der Beauftragte für Gleichbehandlungsfragen (D ωšőťω-
ī ωħκťωħσšž ī ςąι šī οħħκħ) in Schweden erzielte eine 
Einigung mit einer Schule in Stockholm, die einer Schü-
lerin das Tragen eines Kopftuchs während des Unter-
richts verboten hatte.20 Er reichte eine Klage gegen die 
Schule wegen Diskriminierung aufgrund der Religion 
und des Geschlechts ein. Die Parteien erzielten eine 
Einigung, in der der Schülerin 40 000 SEK (ca. 4500 EUR) 
zugesprochen wurden. Der neue Schulleiter schaffte die 
Kleiderordnung im August 2011 ab. In einem ähnlichen 
Fall wurde einer Schülerin, die auf einer Einführungs-
veranstaltung für Sommerpraktika ein Kopftuch trug, 
ein Praktikumsplatz verweigert. Der Beauftragte für 
Gleichbehandlungsfragen leitete ein Verfahren wegen 
Diskriminierung aufgrund des Geschlechts und der Reli-
gion ein, doch die Klage wurde aus Verfahrensgründen 
abgewiesen.

19 Belgien, Strafgericht Dendermonde, 14. Februar 2011.
20 Schweden, Beauftragter für Gleichbehandlungsfragen 

(2011a), Sache NB 2009/1224.

AKTIVITÄT DER FRA

Nachweis von 
Mehrfachdiskriminierung vor Gericht
Die FRA kommt in ihrer Untersuchung zur 
Mehrfachdiskriminierung beim Zugang zur 
medizinischen Versorgung zu dem Ergebnis, dass 
Mehrfachdiskriminierung bei den Argumenten, 
die von Rechtsanwälten vor Gericht vorgebracht 
werden, oftmals keine besondere Rolle spielt. Einer 
der Hauptgründe dafür ist, dass Rechtsberater 
dazu neigen, ihre Beweisführung auf nur 
einem Diskriminierungsgrund aufzubauen. Die 
Konzentration auf einen einzigen, überzeugenden 
Grund ist eine taktische Entscheidung mit dem Ziel, 
die Erfolgschancen zu maximieren.
F тA  ( 2 0 1 2 ) ,  Ungleichbehandlung und Mehrfachdiskriminierung im 
Gesundheitswesen

Die Gleichbehandlungskommission in Österreich befand 
im Jahr 2011 in einer Beschwerde, die von einer Frau 
kolumbianischer Herkunft eingereicht worden war, dass 
eine Mehrfachdiskriminierung vorlag. Nach Angaben 
der Frau war sie von einem Kollegen aufgrund ihrer 
ethnischen Herkunft sexuell belästigt worden. Nachdem 
sie sich den Zudringlichkeiten ihres Kollegen mehrfach 
widersetzt hatte, erstattete sie Anzeige bei der Polizei. 
Sie wurde schließlich mit der Begründung entlassen, 
dass ihre Deutschkenntnisse mangelhaft seien. Die 
Kommission stellte fest, dass sexuelle Belästigung 
und Belästigung aufgrund ihrer ethnischen Herkunft, 
Diskriminierung aufgrund ihres Geschlechts und Dis-
kriminierung aufgrund ihrer ethnischen Herkunft die 
ausschlaggebenden Faktoren für ihre Entlassung waren. 
In diesem Fall wurden die Diskriminierungsgründe „par-
allel“, d. h. unabhängig voneinander statt in Verbindung 
miteinander, untersucht.21

In Portugal beantragte ein im dritten Stockwerk eines 
Gebäudes ohne Aufzug wohnendes älteres Paar mit 
Behinderungen den Einbau eines Treppenlifts. Da die 
Miteigentümer dies ablehnten, reichte das Paar Klage 
beim Gericht erster Instanz ein. Das Gericht stellte eine 
Schutzanordnung aus und ordnete den Einbau des Trep-
penlifts an. Die Miteigentümer legten Berufung ein, 
doch das Berufungsgericht in Lissabon lehnte diesen 
Antrag ab. Auch wenn der Begriff „mehrfache oder 
intersektionelle Diskriminierung“ im Urteil des Beru-
fungsgerichts nicht ausdrücklich vorkam, beruhte es 
dennoch auf der Überschneidung von zwei Gründen: 
Alter und Behinderung.

21 Österreich, Gleichbehandlungskommission (2011), Sache 
GBK I/230/09-M, 1. Februar 2011.
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5.3. Diskriminierung aufgrund 
des Geschlechts

Dieser Abschnitt befasst sich mit der Diskriminierung auf-
grund des Geschlechts. Zunächst wird auf die institutio-
nellen und rechtlichen Entwicklungen und die Einsetzung 
von Gleichbehandlungsstellen, die sich mit Diskriminie-
rungen aufgrund des Geschlechts befassen, eingegangen. 
Im Anschluss daran wird die mittelbare Diskriminierung 
auf dem Arbeitsmarkt anhand von Beispielen belegt. 
Abschließend wird der Schutz von Arbeitnehmerinnen 
bei Schwangerschaft und Mutterschaft unter dem Blick-
winkel der Nichtdiskriminierung beleuchtet.

5.3.1. Institutionelle und rechtliche 
Entwicklungen im Hinblick auf 
Diskriminierung aufgrund des 
Geschlechts

Im Januar 2011 nahm „UN Women“ – die Abteilung der 
Vereinten Nationen für die Gleichstellung der Geschlech-
ter und die Stärkung der Stellung der Frau – ihre Arbeit 
zur Förderung der Geschlechtergleichstellung auf. „UN 
Women“ entstand aus der Zusammenlegung von vier bis-
her getrennten Abteilungen der Vereinten Nationen – der 
Abteilung zur Frauenförderung (D ωţ ωšωžħ ήžť łεκ A ι ţ οħ∆κ-
ī κħł  žή ц ž ī κħ), dem internationalen Forschungs- und 
Ausbildungsinstitut zur Förderung der Frau (Кħłκťħοłω-
žħοų тκšκοť∆ε οħι  кťοωħωħσ Кħšłωłąłκ ήž ť ł εκ A ι ţ οħ∆κ-
ī κħł  žή ц ž ī κħ), der Dienststelle des Sonderberaters 
für Gleichstellungsfragen und Frauenförderung (з ήп∆κ žή 
łεκ дľ κ∆ωοų A ι ţ ωšκť žħ G κħι κť Кššąκš οħι  A ι ţ οħ∆κī κħł  
žή ц ž ī κħ) und dem Entwicklungsfonds der Vereinten 
Nationen für Frauen (ря  D κţ κųž ľ ī κħł  F ąħι  ήžť ц ž ī κħ). 
Die Abteilung „UN Women“ sieht ihre Hauptaufgaben 
darin, zwischenstaatliche Stellen bei der Ausarbeitung 
politischer Maßnahmen und Standards zu unterstützen, 
bei der Umsetzung dieser Standards behilflich zu sein 
und darüber zu wachen, dass das System der Vereinten 
Nationen seinen Selbstverpflichtungen in Bezug auf die 
Gleichstellung der Geschlechter nachkommt.

Mehrere EU-Mitgliedstaaten haben ihre Stellen zur För-
derung der Gleichstellung der Geschlechter reformiert. 
In Dänemark wurde im März 2011 das Dänische Institut 
für Menschenrechte (DIHR) als Stelle benannt, die für 
die Förderung, Untersuchung, Überwachung und Unter-
stützung der Gleichbehandlung aller Menschen, ein-
schließlich Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts, 
zuständig ist. Mit diesem neuen Mandat kann das DIHR 
Diskriminierungsopfer unterstützen, Erhebungen durch-
führen, Berichte veröffentlichen und Empfehlungen zu 
allen Themen geben, die mit Diskriminierungen auf-
grund des Geschlechts im Zusammenhang stehen.

Der Rat für Geschlechtergleichstellung (тοι ο ţ ųοι б 
дт ľ ťκ ťž ι žţ ą ťžţ ħžšť ) in der Slowakei stellte seine 
Tätigkeit ein, sein Mandat wurde dem neu geschaffenen 
Rat für Menschenrechte, nationale Minderheiten und 
Geschlechtergleichstellung (тοι ο ţ ųοι б дт ľ ťκ ľąι šőκ ľąι šőκ ľ
ľ ťοţ ο,  ħοťžι ħžšłħκ ī κħšωħб ο ťžι žţ ą ťžţ ħžšť) übertra-
gen. Dieser Rat überwacht mehrere Ausschüsse, darun-
ter auch der Ausschuss für Geschlechtergleichstellung 
(нбςžť ľ ťκ ťž ι žţ ą ťžţ ħžšť).22

In Finnland wurde im Mai 2011 das Gesetz über die Gleich-
stellung von Frauen und Männern (иοőω ħοωšłκħ řο ī ωκš-
łκħ ţ οųωšκšłο łοšο- οťţ žšłο) durch das Gesetz Nr. 488/2011 
geändert.23 Mit der Reform wurden strafrechtliche 
Bestimmungen über das Verbot diskriminierender Aus-
sagen in Ausschreibungen für Lehr- oder Ausbildungs-
stellen aufgenommen. Nach dem neuen Gesetz werden 
Verstöße gegen dieses Verbot mit einer Geldbuße wegen 
diskriminierender Stellenausschreibungen geahndet. Der 
Staatsanwalt darf bei diskriminierenden Stellenausschrei-
bungen jedoch nur dann Anklage erheben, wenn ihm der 
Fall vom Bürgerbeauftragten für Gleichstellungsfragen 
(кοšο- οťţ žţ οųłąąłκł łą) gemeldet wurde.

Im Zusammenhang mit der Entwicklung der Recht-
sprechung befand das Oberlandesgericht Karlsruhe 
in Deutschland, dass eine Stellenanzeige für einen 
Geschäftsführer nicht geschlechtsneutral aufgesetzt 
worden war. In der Anzeige wurde nur die männliche 
Form G κš∆εθήłšήΙ εťκť verwendet, was laut den Nichtdis-
kriminierungsgesetzen gegen das Diskriminierungsver-
bot verstößt. Im September 2011 sprach das Gericht der 
Klägerin, deren Bewerbung abgelehnt worden war, eine 
finanzielle Entschädigung in Höhe von 13 000 EUR zu.24

5.3.2. Belege für mittelbare 
Diskriminierung auf 
dem Arbeitsmarkt: das 
geschlechtsspezifische 
Lohngefälle und die 
gläserne Decke

Wie aus den von Eurostat jährlich veröffentlichten Daten 
hervorgeht (siehe Abb. 5.1), gibt es in der gesamten EU 
weiterhin große Unterschiede in der Entlohnung von 
Frauen und Männern – das sogenannte „geschlechts-
spezifische Lohngefälle“. Nach den neuesten verfüg-
baren Daten werden Frauen im Durchschnitt immer 
noch um 16,4 % schlechter bezahlt als Männer, auch 
wenn das geschlechtsspezifische Lohngefälle zwi-
schen 2008 und 2010 in der gesamten EU um 1 % 
gesunken ist. Das geschlechtsspezifische Lohngefälle 

22 Slowakei, Rat der slowakischen Regierung für 
Menschenrechte, nationale Minderheiten und 
Geschlechtergleichstellung (2011a).

23 Finnland, Finlex (2012).
24 Deutschland, Oberlandesgericht Karlsruhe (2011).
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war im Jahr 2010 in Slowenien (4,4 %), Italien (5,5 %) 
und Malta (6,1 %) am geringsten; am höchsten war 
es in Österreich (25,5 %), der Tschechischen Republik 
(25,5 %) und in Deutschland (23,1 %).

In 15 Mitgliedstaaten entwickelte sich das geschlechts-
spezifische Lohngefälle zwischen 2008 und 2010 leicht 
rückläufig. Die stärksten Rückgänge waren in Litauen 
(-7 %), Slowenien (-4,1 %), Malta (-2,5 %) und dem Ver-
einigten Königreich (-1,9 %) zu verzeichnen. In sieben 
Mitgliedstaaten nahm das geschlechtsspezifische Lohn-
gefälle zwischen 2008 und 2010 zu, wobei die größten 
Unterschiede in Lettland (+4,2 %), Portugal (+3,6 %), 
Rumänien (+3,5 %) und Bulgarien (+2,1 %) auftraten.

In Belgien berichtete das Institut für die Gleichstellung 
von Frauen und Männern (eine der Gleichbehandlungs-
stellen), dass der Stundenlohn von Frauen im Durch-
schnitt um 10 % niedriger ist als der von Männern.25

In Finnland liegt das geschlechtsspezifische Lohngefälle 
zwar über dem Durchschnitt der 27 EU-Mitgliedstaaten, 

25 Belgien, Institut für die Gleichstellung von Frauen und 
Männern (2011).

doch laut dem Ende 2010 vom Weltwirtschaftsfo-
rum veröffentlichten Bericht über das weltweite 
geschlechtsspezifische Lohngefälle (G ųžςοų G κħι κť G οľ  
тκľ žťł) steht Finnland bei der Gleichstellung von Frauen 
und Männern weltweit an dritter Stelle.26 In Finnland 
wurde zudem ein Programm mit dem Ziel aufgelegt, das 
geschlechtsspezifische Lohngefälle bis 2015 auf höchs-
tens 15 % zu verringern.27 Zur Erreichung dieses Ziels 
wurden folgende Maßnahmen eingeleitet: eine trans-
parente Politik für vertraglich vereinbarte Löhne, Verrin-
gerung der beruflichen Trennung auf dem Arbeitsmarkt, 
indem Frauen ermuntert werden, Stellen in Berufsfel-
dern anzunehmen, die traditionell eher den Männern 
vorbehalten waren (und umgekehrt); Verringerung der 
geschlechtsbezogenen Trennung von Berufsfeldern und 
Unterstützung der Frauen bei der Laufbahnentwicklung.

In Litauen wurde im Zuge einer Reform des Rentensys-
tems, die im Januar 2012 in Kraft trat, das Rentenein-
trittsalter für Männer und Frauen vereinheitlicht. Mit der 
Novellierung des Gesetzes über staatliche Sozialversi-
cherungsrenten (нοųšłбςωħωφ šž∆ωοųωħωž  ι ťοąι ωī ž  ľ κħšωřφ 

26 Weltwirtschaftsforum (2010).
27 Finnland, Ministerium für Soziales und Gesundheit (2011).

Abbildung� 5.1: Geschlechtsspezifisches Lohngefälle, nach Land, 2010, in %
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  ωħă κωšκ:  D ωκ D οłκħ ήΙ ť E šłųοħι  ( E E )  ą ħι  G ťωκ∆εκħųοħι  ( E и)  ς κуωκεκħ š ω∆ε ο ąή ι οš оοεť 2 0 0 8 . D ωκ D οłκħ ήΙ ť а žųκħ ( аи)  ς κуωκεκħ 
šω∆ε ο ąή ι οš оοεť 2 0 0 9 .

    Кħι ąšłťωκ, B οąσκă κťςκ ą ħι  D ωκħšłųκωšłąħσκħ ( ī ωł  A ąšħοεī κ ι κť ύ ήήκħłųω∆εκħ н κťă οųłąħσ, н κťłκωι ωσąħσ, 
дžуωοųţ κťšω∆εκťąħσ) . я θεκťκ Кħήžťī οłωžħκħ у ąť B κťκ∆εħąħσ ι κš σ κš∆εųκ∆εłššľ κуωпš∆εκħ и žεħσκήθųųκš š ωħι  ο ςťąήςοť 
ąħłκť εł ł ľ : / / κľ ľ . κąťžšłοł . κ∆. κąťž ľ ο. κą/ ∆ο∆εκ/ КкΕρдD D д/ ι κ/ κοťħρσťσľ σ2 ρκšī š. εł ī .

щąκųųκ:   E ąťžšłοł , 2 0 1 1

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/de/earn_grgpg2_esms.htm
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δšłοłбī οš) im Juni 2011 wurde für Frauen und Männer 
ein einheitliches Renteneintrittsalter von 65 Jahren 
eingeführt.28

Zusätzlich zum geschlechtsspezifischen Lohngefälle 
sind Frauen in der EU auch häufig mit der so genannten 
gläsernen Decke konfrontiert, wenn sie sich auf dem 
Arbeitsmarkt um Spitzenpositionen in Politik und Wirt-
schaft bewerben.

Im März 2011 forderte die Vizepräsidentin der Europäi-
schen Kommission, Viviane Reding, alle börsennotierten 
Unternehmen in der EU dazu auf, das Dokument „с κεť 
F ťοąκħ ωħ C εκήκłοσκħ Б дκųςšł ţ κťľ лω∆εłąħσ ήΙ ť E ąťž ľ οе 
zu unterzeichnen, das eine freiwillige Selbstverpflich-
tung zur Erhöhung des Frauenanteils in den Vorstandse-
tagen bis 2015 auf 30 % und bis 2020 auf 40 % vorsieht. 
Nach Angaben der Europäischen Kommission stellen 
Frauen derzeit lediglich 12 % der Vorstandsmitglieder 
der größten europäischen Unternehmen.29

ъD ωκ ώςκťă ωħι ąħσ ι κť мųąήł  уă ωš∆εκħ ι κħ G κš∆εųκ∆εłκťħ 
οħ ι κť дľ ωłуκ ι κť ц ωťłš∆εοήł  ă ωťι  šω∆ε οųš G κă ωħħ ήΙ ť οųųκ 
κťă κωšκħ.  ц ωť ă κťι κħ ħąť ι οħħ E ťήžųσ εοςκħ,  ă κħħ ă ωť οųųκ 
οħ κωħκī  дłťοħσ уωκεκħ.  D οš E ħσοσκī κħł  οąή εž∆εťοħσωσκť 
E ςκħκ ąħι  ă ωťőšοī κťκ с οαħοεī κħ ţ žħ тκσωκťąħσκħ,  
дžуωοųľ οťłħκťħ ąħι  рħłκťħκεī κħ šωħι  κħłš∆εκωι κħι ,  ąī  
ι κħ F ž ťł š∆εťωł ł  уą ςκš∆εųκąħωσκħ.  D ωκ E р  őοħħ εωκť κωħκ 
ă ω∆εłωσκ тžųųκ šľ ωκųκħ,  ωħι κī  šωκ нžťš∆εųθσκ ήΙ ť κωħκ 
  κťοąšήžťι κťąħσ κħłă ω∆őκųł ,  ī ωł  ι κť οųųκ с ωłσųωκι šłοοłκħ 
őžħήťžħłωκťł  šωħι . е
E р - мž ī ī ωššοťωħ нωţ ωοħκ тκι ωħσ ωħ ωεťκť тκι κ οąή ι κť 
B κťłκųšī οħħ- мžħήκťκħу ъF ťοąκħ ąħι  F Ι εťκħе οī  2 2 . дκľ łκī ςκť ωħ B κťųωħ

Im Vereinigten Königreich stellte die Kommission 
für Gleichstellung und Menschenrechte (E č ąοųωłб οħι  
  ąī οħ тωσεł š C ž ī ī ωššωžħ, EHRC) in ihrem Bericht 
ъдκО οħι  аžă κťе 2011 fest, dass Frauen nur 17,4ъдκО οħι  аžă κťе 2011 fest, dass Frauen nur 17,4ъдκО οħι  аžă κťе % 
der Kabinettsposten besetzen und dass die Zahl der 
Redakteurinnen landesweiter Zeitungen von einst vier 
im Jahr 2011 auf zwei gesunken ist. Wenn sich an der 
gegenwärtigen Politik nichts ändert, so der Bericht, wird 
es „weitere 70 Jahre dauern, bis genauso viele Frauen 
in den Vorstandsetagen der FTSE 100 (Index der 100 
umsatzstärksten britischen Unternehmen an der Lon-
doner Börse) vertreten sind, und weitere 45 Jahre, bis 
genauso viele Frauen wie Männer Spitzenpositionen 
in der Justiz besetzen.“ Nach Schätzungen des Berichts 
werden noch weitere 14 allgemeine Wahlen – oder 
70 Jahre – vergehen, bis eine gleiche Zahl weiblicher 
Abgeordneter ins Unterhaus eingezogen ist.30

In Frankreich veröffentlichte der Führungskräfte-
verband ( A ššž∆ωοłωžħ ľ ž ąť ų’ E ī ľ ųžω ι κš C οι ťκš) am 

28 Litauen, Seimas (2011).
29 Europäische Kommission (2011a).
30 Vereinigtes Königreich, Kommission für Gleichstellung und 

Menschenrechte (E č ąοųωłб ο ħι    ąī οħ тωσεłš C ž ī ī ωššωžħ, 
EHRC) (2011), S. 2-3.

Weltfrauentag 2011 eine statistische Erhebung über 
weibliche und männliche Führungskräfte und die anhal-
tende Ungleichheit im Berufsleben .  Die Erhebung zeigt, 
dass weiterhin große Abweichungen im Vergütungssys-
tem bestehen und Frauen immer noch an eine gläserne 
Decke stoßen: Nach 40 Jahren im Beruf besetzen nur 
11 % der Frauen Spitzenpositionen, während bei den 
Männern 23 % in Spitzenpositionen zu finden sind.31

5.3.3. Schutz vor Diskriminierung 
für Arbeitnehmerinnen 
bei Schwangerschaft und 
Mutterschaft

Die Verhandlungen über die vorgeschlagene Überarbei-
tung der Richtlinie über schwangere Arbeitnehmerin-
nen32 wurden im Rat der Europäischen Union im Jahr 2011 
ohne Ergebnis fortgesetzt. Der Fortschrittsbericht der 
ungarischen Ratspräsidentschaft, der dem Ausschuss der 
Ständigen Vertreter und dem Rat der Europäischen Union 
im Juni 2011 vorgelegt wurde, verdeutlicht die Abwei-
chungen zwischen dem Standpunkt des Europäischen 
Parlaments und den Ansichten der EU-Mitgliedstaaten.33

Während einige EU-Mitgliedstaaten den Rat dazu auf-
riefen, seine Tätigkeit auf diesem Gebiet einzustellen, 
ermunterten andere den Rat, die Arbeit fortzuführen. 
Allgemein waren die Delegationen der Ansicht, dass 
die Richtlinie über schwangere Arbeitnehmerinnen nur 
den Mutterschaftsurlaub abdecken sollte. Zahlreiche 
Delegationen betonten, dass sich der Vorschlag im Kern 
auf Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 
beschränken und nicht mit weiteren Themen befassen 
sollte. Nur wenige Delegationen zeigten sich bei den The-
men Adoptions- und Erziehungsurlaub für Väter flexibel.

Auf nationaler Ebene waren bedeutende Entwick-
lungen bei der Rechtsetzung und Rechtsprechung zu 
verzeichnen. Im Juli 2011 änderte der Nationalrat der 
Slowakischen Republik (яοťžι ħο ťοι ο дųžţ κħšőκř ťκľ ą-
ςųωőб) das Arbeitsrecht, um den Schutz für schwangere 
Frauen, Mütter und auch Väter auf dem Arbeitsmarkt zu 
verbessern. Im novellierten Arbeitsrecht heißt es jetzt: 
„Der Arbeitgeber darf die Probezeit von schwangeren 
Frauen, Müttern innerhalb von neun Monaten nach 
der Entbindung oder stillenden Müttern nur schriftlich 
und nur in Ausnahmefällen beenden, die nicht mit der 
Schwangerschaft oder Mutterschaft im Zusammenhang 
stehen; er muss die Kündigung schriftlich ordnungs-
gemäß begründen, da sie andernfalls als nichtig und 
unwirksam anzusehen ist.“34 Eine ähnliche Bestim-
mung wurde in das Gesetz Nr. 346/2005 Slg. über den 

31 Führungskräfteverband (2011).
32 Richtlinie 92/85/EWG des Rates, ABl. L 348 von 28.11.1992.
33 Rat der Europäischen Union (2011).
34 Slowakei, Gesetz Nr. 257/2011.
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öffentlichen Dienst für Berufssoldaten der slowakischen 
Streitkräfte aufgenommen (Artikel 1 Absatz 112).

In Zypern wurde das Mutterschutzgesetz (100(I), 2007) 
im Jahr 2011 geändert, um den Kündigungsschutz für 
Frauen während Schwangerschaft und Mutterschaft zu 
verbessern.35 Eine Änderung sieht vor, dass eine gekün-
digte Mitarbeiterin, die noch keine Kenntnis von ihrer 
Schwangerschaft hat, ihren Arbeitgeber auch zu einem 
späteren Zeitpunkt anhand eines gültigen ärztlichen 
Attests über ihre Schwangerschaft informieren kann. 
Der Arbeitgeber wäre in diesem Fall dazu verpflichtet, 
die Kündigung oder Kündigungsmitteilung zu widerrufen.

In Malta wurde der Mutterschutz mit Wirkung zum 
Januar 2012 von 14 auf 16 aufeinander folgende Wochen 
verlängert; eine weitere Verlängerung auf 18 Wochen 
wird zum 1. Januar 2013 wirksam. Während dieser Ver-
längerung besteht jedoch kein Anspruch auf vollen 
Lohnausgleich (Änderung des Gesetzes über Beschäf-
tigung und Arbeitsbeziehungen, Cap. 452).36

Schwangere Arbeitnehmerinnen werden im Beschäfti-
gungsbereich mitunter aufgrund ihrer Schwangerschaft 
diskriminiert, wie die nachstehend geschilderten Fälle 
zeigen. Diese Fälle aus einzelnen Ländern zeigen auch, 
wo der Schutz vor Diskriminierung für schwangere 
Arbeitnehmerinnen noch verbessert werden könnte.

Die Gleichstellungsbehörde (E σбκħųβ B οħοšī ž ι    οłž -
šοσ, EBA) in Ungarn vertrat eine Arbeitnehmerin, die 
am Arbeitsplatz wiederholt gedemütigt wurde, nach-
dem ihr Arbeitgeber herausgefunden hatte, dass er sie 
wegen einer laufenden Behandlung zur künstlichen 
Befruchtung nicht entlassen konnte. Die EBA verhängte 
eine Geldbuße in Höhe von 500 000 HUF (ca. 1700 EUR). 
Der Arbeitgeber legte Berufung ein, und das abschlie-
ßende Urteil steht noch aus.37

In Irland entschied das Gleichstellungsgericht ( E č ąο-
ųωłб кťωςąħοų) zugunsten einer Klägerin, deren Arbeits-
vertrag im Telefonmarketing gekündigt wurde. Nach 
Bekanntwerden ihrer Schwangerschaft stellte der 
Geschäftsführer des Unternehmens ihre Fähigkeiten im 
Vertrieb immer offener in Frage und kündigte schließ-
lich ihren Arbeitsvertrag. Dies wurde als Diskriminie-
rung und Belästigung entgegen der Abschnitte 8(6)(c) 
und 14A der Gesetze über Gleichstellung und Gleichheit 
am Arbeitsplatz 1998–2008 (E ī ľ ųžбī κħł  E čąοųωłб A ∆łš) 
gewertet. Der Beklagte wurde angewiesen, der Klä-
gerin 18 200 EUR (Gegenwert eines Jahresgehalts) als 
Entschädigung für die auf Diskriminierung beruhende 

35 Zypern, Mutterschutzgesetz (2011).
36 Malta (2011), Gesetz über Beschäftigung und 

Arbeitsbeziehungen (Cap. 452).
37 Ungarn, Gleichstellungsbehörde (E σбκħųő B δħδšī ϊ ι  

  οł ϊ šδσ) ,  д ache 301/2011, Budapest.

Kündigung und 10 000 EUR für die Folgen der Belästi-
gung zu zahlen.38

Der Beauftragte für Gleichbehandlungsfragen ( D ωš-
őťωī ωħκťωħσšž ī ςąι šī οħħκħ) in Schweden erzielte 
eine Einigung mit dem Arbeitgeber einer Klägerin, der 
85 000 SEK (ca. 9300 EUR) zugesprochen wurden.39 Der 
Arbeitgeber hatte die Beschäftigungsbedingungen der 
Klägerin geändert, als er Kenntnis von ihrer Schwanger-
schaft erlangte. In einem anderen Fall einigte sich der 
Beauftragte für Gleichbehandlungsfragen mit einem 
Arbeitgeber auf die Zahlung von 100 000 SEK (rund 
10 950 EUR) an die Klägerin. In diesem Fall war die 
Klägerin aus einem laufenden Einstellungsverfahren 
ausgeschlossen worden, nachdem sie den Arbeitgeber 
über ihre Schwangerschaft informiert hatte.40

5.4. Diskriminierung 
aufgrund der sexuellen 
Ausrichtung und der 
Geschlechtsidentität

Dieser Abschnitt untersucht die Entwicklungen des Jah-
res 2011 in Rechtsetzung, Politik, Praxis und Rechtspre-
chung in Bezug auf Lesben, Schwule, Bisexuelle und 
Transgender (LGBT). Nach einer allgemeinen Untersu-
chung von Fragen der Diskriminierung und Gewalt gegen 
LGBT werden die politischen Entwicklungen zur Förderung 
der Gleichbehandlung und zur Bekämpfung der Diskrimi-
nierung von LGBT erörtert. Im Anschluss daran werden die 
Entwicklungen im Bereich der Freizügigkeit und rechtli-
chen Anerkennung von transgender Personen dargestellt.

5.4.1. Diskriminierung und Gewalt 
gegen LGBT

Im Juni 2011 nahm der Menschenrechtsrat der Vereinten 
Nationen eine Resolution zu Menschenrechten, sexu-
eller Orientierung und Geschlechtsidentität an.41 In der 
Resolution wird große Besorgnis über Gewalttaten und 
Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung 
und Geschlechtsidentität geäußert.

Auf EU-Ebene nahm das Europäische Parlament im 
September 2011 eine Entschließung an, in der die voll-
ständige Umsetzung der Rechte von LGBT in der EU und 
die systematische Verteidigung dieser Rechte in den 
Außenbeziehungen der EU gefordert wurde. Außerdem 

38 Irland, Gleichstellungsgericht ( E č ąοųωłб к ťωςąħοų) (2011a) 
B . F οťťκųų/ Кťωšε Ε žąłε  а ťž ī ž łωžħš и ł ι .  (in Abwicklung) 
DEC-E2011-002.

39 Schweden, Beauftragter für Gleichbehandlungsfragen 
(2011b), Sache ANM 2011/66.

40 Schweden, Beauftragter für Gleichbehandlungsfragen 
(2011b), Sache ANM 158/10.

41 Vereinte Nationen, Menschenrechtsrat (2011).



Grundrechte: Herausforderungen und Erfolge im Jahr 2011

150

rief das Europäische Parlament die Europäische Kom-
mission und die EU-Mitgliedstaaten dazu auf, den 
entsprechenden Stellungnahmen der Agentur der Euro-
päischen Union für Grundrechte (FRA) zu LGBT-Rechten 
weitestgehend Rechnung zu tragen.42

Auf nationaler Ebene haben einige EU-Mitgliedstaaten 
ihre Gleichbehandlungsgesetze entsprechend geändert. 
Griechenland nahm die Geschlechtsumwandlung als 
geschütztes Merkmal in die Antidiskriminierungsgesetze 
auf.43 Die Gleichbehandlungsstellen in Polen und Däne-
mark nahmen die Diskriminierung aufgrund der sexu-
ellen Ausrichtung und die Diskriminierung aufgrund der 
Geschlechtsidentität in ihr Mandat auf. In Polen wurden 
die Zuständigkeiten des Menschenrechtsbeauftragten 
(туκ∆уħωő аťοă  з ςбă οłκųšőω∆ε) und des Bevollmächtig-
ten der Regierung für Gleichbehandlung (аκłħž ī ž∆ħωő 
туąι ą ι š тžă ħκσž  кťοőłžă οħωο) auf den Gebieten der 
Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung erweitert 
und erstrecken sich jetzt auch auf Diskriminierungen 
aus Gründen der sexuellen Ausrichtung. In Dänemark
wurde das Dänische Institut für Menschenrechte (DIHR) 
mit der Förderung, Untersuchung, Überwachung und 
Unterstützung der Chancengleichheit aller Menschen 
unabhängig von ihrer Geschlechtsidentität beauftragt.

In Finnland forderte der Bürgerbeauftragte für Min-
derheiten angesichts der fehlenden ausdrücklichen 
Bestimmungen für den Schutz von transgender Per-
sonen vor Diskriminierung dazu auf, die Gleichbe-
handlungsgesetze zu ändern und auf den „Schutz von 
Gender-Minderheiten“ auszuweiten.44

Finnland nahm auch strafrechtliche Vorschriften an, 
die die Anstiftung zum Hass gegen Menschen auf-
grund ihrer sexuellen Ausrichtung verbieten, und führte 
einen erschwerenden Umstand für Straftaten ein, die 
aufgrund von Vorurteilen gegen LGBT verübt wurden. 
Aufgrund einer Änderung des Strafgesetzbuches durch 
das Gesetz Nr. 511/2010 ist jetzt auch die Anstiftung 
zum Hass gegen Menschen aufgrund ihrer sexuellen 
Ausrichtung verboten. Die Vorschriften für erschwe-
rende Umstände zur Erhöhung des Strafmaßes gelten 
jetzt auch für die sexuelle Ausrichtung.45

In Dänemark wurden LGBT-Rechte in das politische 
Programm aufgenommen, das von der Regierung im 
Oktober 2011 vorgestellt wurde. Unter der Überschrift 
„Gleichbehandlung und Vielfalt machen Dänemark 
stark“ werden in dem Programm Maßnahmen für eine 
bessere Erfassung, Untersuchung und Vorbeugung von 

42 Europäisches Parlament (2011a).
43 Griechenland, Gesetz 3896/2010, Art. 3, Abs. 2.
44 Finnland, Bürgerbeauftragter für Gleichstellungsfragen 

(2011).
45 Finnland, finnisches Parlament, Gesetz zur Änderung des 

Strafgesetzbuchs (511/2011).

Straftaten aufgeführt, die durch Hass auf LGBT und 
andere Minderheiten motiviert sind.

Im polnischen Parlament fand eine Debatte über ein 
Gesetz zur Änderung des Strafgesetzbuches statt.46

Bei Annahme des Gesetzes würde der strafrechtliche 
Schutz auf Hassreden und Hassverbrechen aufgrund 
der sexuellen Ausrichtung, der Geschlechtsidentität, 
einer Behinderung, des Alters oder des Geschlecht des 
Opfers ausgeweitet werden.

Im Bereich der Rechtsprechung verdeutlichte der 
Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) die Bestim-
mungen der Gleichbehandlungsrichtlinie in seinem 
Urteil vom Mai 2011 in der Rechtssache тύī κť. Der EuGH тύī κť. Der EuGH тύī κť
befand, dass eine an einen Partner in einer Lebenspart-
nerschaft gezahlte Zusatzrente, die niedriger ausfällt 
als die an einen Ehepartner gezahlte Zusatzrente, 
unter Umständen eine Diskriminierung aufgrund der 
sexuellen Ausrichtung darstellt, die laut der Richtlinie 
verboten ist.47

In der Rechtssache   οħħžħ σκσκħ F ωťšł  D ωťκ∆ł  иžσωšłω∆š 
иωī ωłκι 48 erkannte das Gleichstellungsgericht (E č ąο-
ųωłб кťωςąħοų) in Irland einer transsexuellen Arbeitneh-
merin eine Entschädigung von mehr als 35 000 EUR 
wegen Diskriminierungen zu, denen sie wegen ihres 
Geschlechts und einer Behinderung ausgesetzt war. 
In der Urteilsbegründung hieß es, dass die Verschlech-
terung ihrer Arbeitsbedingungen nach Unterrichtung 
des Arbeitgebers über ihre wahre Geschlechtsidentität 
und die Notwendigkeit diese Identität zu leben einer 
sozialwidrigen Kündigung infolge ihres Wechsels von 
der männlichen zur weiblichen Geschlechtsidentität 
gleichkomme.

Einige EU-Mitgliedstaaten haben ihre Bemühungen zur 
Erhebung von Daten über die Lage von LGBT in jüngster 
Zeit verstärkt. So begannen die nationalen statistischen 
Ämter in der Tschechischen Republik und in Italien im 
Rahmen ihrer nationalen Volkszählungen mit der Erhe-
bung von Daten über gleichgeschlechtliche Haushalte. 
Im Frühjahr 2011 führte das Tschechische Statistische 
Amt eine Volks- und Haushaltszählung durch, die eine 
Frage zu eingetragenen Partnerschaften zwischen Per-
sonen des gleichen Geschlechts enthielt.49 Ebenso wur-
den im Erhebungsfragebogen des Nationalen Instituts 
für Statistik in Italien erstmals Daten über die Zahl der 
gleichgeschlechtlichen Haushalte im Land erfasst.50

46 Polen, Gesetzesentwurf zur Änderung des polnischen 
Strafgesetzbuchs.

47 Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) тύī κť/ F ťκωκ ą ħι  
  οħšκšłοι ł    οī ςąťσ C-147/08, 10. Mai 2011.

48 Irland, Gleichstellungsgericht (2011b),   οħħžħ/ F ωťšł  D ωťκ∆ł  
иžσωšłω∆š и ωī ωłκι , Aktenzeichen EE/2008/04, 29. иžσωšłω∆š и ωī ωłκι , Aktenzeichen EE/2008/04, 29. иžσωšłω∆š и ωī ωłκι März 2011.

49 Tschechische Republik, Tschechisches Statistisches Amt 
(2011).

50 Dardanelli, S. κł  ο ų.  (2009), S. 37-38.
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Im November 2011 legte der Hohe Kommissar der 
Vereinten Nationen für Menschenrechte den Bericht 
über diskriminierende Gesetze und Praktiken sowie 
Gewalttaten gegen Personen aufgrund ihrer sexuellen 
Ausrichtung und Geschlechtsidentität (D ωš∆ťωī ωħοłž ťб 
ųοă š οħι  ľ ťο∆łω∆κš οħι  ο∆łš žή ţ ωžųκħ∆κ οσοωħšł  ωħι ω-
ţ ωι ąοųš ςοšκι  žħ łεκωť šκОąοų ž ťωκħłοłωžħ οħι  σκħι κť 
ωι κħłωłб) vor. Der Bericht beleuchtet die entsprechen-
den internationalen Standards und erinnert daran, dass 
LGBT wie alle Menschen Anspruch auf den Schutz durch 
die internationalen Menschenrechte haben. Der Bericht 
dokumentiert homophobe und transphobe Gewalt 
und Diskriminierung in allen Weltregionen und betont 
zugleich, dass „eine Quantifizierung homophober und 
transphober Gewalt durch die Tatsache erschwert wird, 
dass nur in wenigen Staaten etablierte Systeme für die 
Überwachung, Aufzeichnung und Meldung derartiger 
Vorfälle existieren“ (Absatz 23).51

Der Kommissar für Menschenrechte des Europarates 
veröffentlichte im Juni 2011 einen Bericht über Diskri-
minierung aufgrund der sexuellen Ausrichtung und 
Geschlechtsidentität in Europa.52 In dem Bericht wir 
festgestellt, dass es zwar in allen 47 Mitgliedstaaten 
homophobe und transphobe Einstellungen gibt, die Ein-
stellungen zwischen diesen Ländern und auch innerhalb 
der einzelnen Länder jedoch erheblich variieren. Die 
Empfehlungen des Berichts sind besonders hilfreich 
für die laufenden Bemühungen der Mitgliedstaaten, 
die Empfehlung des Ministerkomitees zu Maßnahmen 
zur Bekämpfung der Diskriminierung aufgrund der 
sexuellen Ausrichtung oder der Geschlechtsidentität 
umzusetzen.53

ъКħ E ąťž ľ ο ă κťι κħ с ωųųωžħκħ с κħš∆εκħ ă κσκħ ωεťκť 
łοłšθ∆εųω∆εκħ ž ι κť ţ κťī ąłκłκħ šκОąκųųκħ A ąšťω∆εłąħσ ž ι κť 
G κš∆εųκ∆εłšωι κħłωłθł  ι ωšőťωī ωħωκťł ,  šłωσī οłωšωκťł  ž ι κť σοť 
уą з ľ ήκťħ ţ žħ G κă οųł łοłκħ.  дωκ őύħħκħ ωεťκ οųųσκī κωħκħ 
с κħš∆εκħťκ∆εłκ ħω∆εł  ωħ ţ žųųκī  рī ήοħσ κωħųύšκħ.  A ųųκ 
κąťž ľ θωš∆εκħ тκσωκťąħσκħ ă κťι κħ ι ťωħσκħι  οąήσκήžťι κťł ,  
A ςεωųήκ уą š∆εοήήκħ ąħι  ľ žųωłωš∆εκ ąħι  ųκσωšųοłωţ κ 
с οαħοεī κħ уąť B κőθī ľ ήąħσ ţ žħ   ž ī ž ľ εžςωκ ąħι  
кťοħšľ εžςωκ уą κťσťκωήκħ. е
кεž ī οš   οī ī οťςκťσ,  мž ī ī ωššοť ήΙ ť с κħš∆εκħťκ∆εłκ ι κš E ąťž ľ οťοłκš,  
οī  2 3 . оąħω ςκω ι κť аťθšκħłοłωžħ ι κš B κťω∆εłš Ι ςκť D ωšőťωī ωħωκťąħσ 
οąήσťąħι  ι κť šκОąκųųκħ A ąšťω∆εłąħσ ąħι  G κš∆εųκ∆εłšωι κħłωłθł .  D ωκ 
аťκššκī ωł łκωųąħσ ωšł  οςťąήςοť ąħłκť: ă ă ă . ∆žκ. ωħł / ł / ∆ž ī ī ωššωžħκť/
я κă š/ 2 0 1 1 / 1 1 0 6 2 3 иG B кдłąι бρκħ. οšľ

Studien aus mehreren EU-Mitgliedstaaten zufolge ist die 
Stellung von LGBT weiterhin problematisch. Die Unter-
suchungen des Verbands für Familienplanung und der 
Bewegung ο∆∆κľ ł- иG B к C бľ ťąš in Zypern zeigen, dass 
LGBT im Land weiterhin mit Gewalt, psychischer Belästi-
gung, mangelnder Akzeptanz oder Diskriminierung beim 
Zugang zu Beschäftigung, Wohnraum, medizinischer 

51 Generalversammlung der Vereinten Nationen (2011).
52 Europarat, Kommissar für Menschenrechte (2011).
53 Europarat, Ministerkomitee (2010).

Versorgung, Bildung und anderen Dienstleistungen 
sowie im Zusammenhang mit Glaubensgemeinschaf-
ten, Familien, Beziehungen und den Einstellungen in 
der Gesellschaft konfrontiert sind.54

In Finnland sind die Diskriminierung und das Mobbing 
junger Menschen, die zu „sexuellen Minderheiten und 
Gender-Minderheiten“ gehören, nachweislich weit 
verbreitet. In einer Erhebung über Diskriminierungen 
im Bildungsbereich und in der Freizeit gaben 36 % der 
636 zu einer sexuellen Minderheit oder Gender-Minder-
heit gehörenden Befragten an, dass sie während ihrer 
Schulzeit aufgrund ihrer sexuellen Ausrichtung oder 
Geschlechtsidentität Zielscheibe von Mobbing waren.55

Bei einer Umfrage an der Universität Warschau in Polen
äußerten 30 % der 478 Befragten die Meinung, dass 
ein offenes nicht-heterosexuelles Verhalten durchaus 
ein Grund sein könnte, sich in seiner Haut nicht wohl zu 
fühlen. Der Umfrage zufolge hatten 35 % aller Befrag-
ten schon einmal Belästigungen nicht-heterosexueller 
Kommilitonen miterlebt.56

AKTIVITÄT DER FRA

Neue Online-Erhebung über LGBT 
in Europa 
Die FRA hat mit den Forschungsarbeiten für eine 
EU-weite Online-Erhebung begonnen – der ersten 
dieser Art und Größenordnung. In der Erhebung 
werden vergleichbare Daten zu den Erfahrungen 
von LGBT mit Gewalt und Diskriminierung sowie 
zu der Frage erfasst, inwieweit sie ihre Rechte 
kennen und wahrnehmen. Die Erhebung wird auch 
in Kroatien durchgeführt. Weiterhin wird die FRA im 
Jahr 2012 bei Behörden und wichtigen Dienstleistern 
der Frage nachgehen, welche Hindernisse der 
Förderung und Verwirklichung der LGBT-Rechte 
auf allen staatlichen Ebenen im Wege stehen, und 
positive Beispiele aus der Praxis sammeln.
ц κωłκťκ Кħήžťī οłωžħκħ εωκťуą šωκεκ εł ł ľ : / / ųσςłšąťţ κб. κą

5.4.2. Förderung der Gleichbehandlung 
und Bekämpfung der 
Diskriminierung durch 
systematische Einbeziehung

Einige EU-Mitgliedstaaten entwickeln derzeit systemati-
sche Aktionspläne zur Förderung der Gleichbehandlung 
von LGBT. So hat das Innenministerium im Vereinigten 
Königreich einen Aktionsplan zur Gleichbehandlung 

54 Zypern, Verband für Familienplanung und ο∆∆κľ ł - иG B к C бľ ťąš 
(2011).

55 Finnland, Huotari, K. κł  ο ų.  (2011), S. 45, 129.
56 Polen, Queer Uniwersytecie Warszawskim (2011).

http://www.coe.int/t/commissioner/News/2011/110623LGBTStudy_en.asp
http://www.coe.int/t/commissioner/News/2011/110623LGBTStudy_en.asp
http://lgbtsurvey.eu
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von LGBT57von LGBT57von LGBT  und einen eigenständigen Aktionsplan zur 
Gleichbehandlung von transgender Personen erarbei-
tet, in dem aufgezeigt wird, in welchen Bereichen ver-
schiedene Maßnahmen notwendig sind.58

In Estland nahm das Sozialministerium die Erhöhung 
des Grads der Wahrnehmung und der Toleranz für LGBT 
als künftige Maßnahme in seine Entwicklungspläne für 
2011-2014 und 2012-2015 auf.59

In der Slowakei wurde eine Taskforce für Menschen mit 
nicht-heterosexueller Ausrichtung (аťο∆žţ ħο šőąľ ωħб 
ľ ťκ ľąι ω šľąι ω šľ ħκεκłκťžšκОąοųħžą ž ťωκħłο∆ωžą) eingesetzt. 
Diese Taskforce wird dem von der Regierung geschaf-
fenen Rat für Menschenrechte, nationale Minderhei-
ten und Geschlechtergleichstellung beratend zur Seite 
stehen.60

Vielversprechende Praktik

Nationale Aktionspläne zur Bekämpfung 
von Gewalt und Diskriminierung 
unterstützen LGBT-Bürgern
In Portugal kam der Vierte Nationale Aktionsplan 
gegen häusliche Gewalt (Кн аųοħž  я ο∆ωžħοų ∆žħłťο 
ο нωžųκħ∆ωο D ž ī κšłω∆ο)  zu dem Ergebnis, dass LGBT 
besonders häufig Opfer von häuslicher Gewalt 
werden. Der Plan regt zum Schutz dieser Gruppe 
gezielte Maßnahmen an, die bislang jedoch noch 
nicht konkret benannt wurden. Im Vierten Natio-
nalen Aktionsplan für Gleichstellung, Staatsbürger-
schaft, Gender und Nichtdiskriminierung (Кн аųοħž  
я ο∆ωžħοų ľ οťο ο Кσąοųι οι κ,  G κħκťž ,  C ωι οι οħωο κ ħοž  
D ωš∆ťωī ωħο∆οž) ist die „sexuelle Ausrichtung und 
Geschlechtsidentität“ als strategischer Bereich für 
Sensibilisierungsmaßnahmen aufgeführt, die nicht 
nur auf die allgemeine Öffentlichkeit abzielen, son-
dern auch auf strategisch wichtige Berufsgruppen 
(Politiker, Beamte, Fachkräfte in verschiedenen 
Sektoren wie Gesundheitswesen, Bildung, Sozial-
wesen, Sicherheit und Verteidigung, Justiz, Medien 
und NRO) und Jugendliche.
ц κωłκťκ Кħήžťī οłωžħκħ εωκťуą šωħι  οςťąήςοť ąħłκť: 
εł ł ľ : / / 1 9 5 . 2 3 . 3 8 . 1 7 8 / ∆ωσ/ ľ ž ťłοų∆ωσ/ ςž / ι ž∆ąī κħłžš/ Кнρая К. ľ ι ή

5.4.3. Freizügigkeit und zivilrechtliche 
Anerkennung von LGBT

Die EU-Rechtsvorschriften über die Freizügigkeit 
verleihen den Unionsbürgern bestimmte Rechte, 
sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu 
bewegen und aufzuhalten. Unionsbürger und ihre 

57 Vereinigtes Königreich, Innenministerium (2011a).
58 Vereinigtes Königreich, Innenministerium (2011b).
59 Estland, Sozialministerium (2011a, 2011b).
60 Slowakei, Rat für Menschenrechte, nationale Minderheiten 

und Geschlechtergleichstellung der slowakischen Regierung 
(2011).

Familienangehörigen, wie z. B. Ehegatten oder ein-
getragene Lebenspartner, können in Ausübung ihres 
Rechts auf Freizügigkeit bestimmte Rechte geltend 
machen. Nach den Bestimmungen der Richtlinie über 
die Freizügigkeit61 ist ein Mitgliedstaat jedoch nicht ver-
pflichtet, die Gültigkeit gleichgeschlechtlicher Ehen oder 
eingetragener Partnerschaften anzuerkennen, wenn 
diese nach dem nationalen Recht nicht anerkannt sind.

Die Entwicklungen auf nationaler Ebene betrafen haupt-
sächlich Änderungen in der Definition von „Familienan-
gehörigen“; Ziel der Maßnahmen war es, das Recht auf 
Freizügigkeit und auf Familienzusammenführung auf 
gleichgeschlechtliche Partner auszuweiten. Entspre-
chende Änderungen wurden in Österreich, Estland, 
Griechenland, Lettland, Malta, Rumänien, der Slowakei 
und Slowenien eingeführt.

Bei den in Litauen vorgelegten Änderungsentwürfen 
zu den geltenden Rechtsvorschriften soll der Begriff 
„Familienangehörige“ ausgeweitet werden auf „einen 
Partner, zu dem der Bürger eines Mitgliedstaats eine 
dauerhafte Beziehung unterhält“ und andere Perso-
nen, die von der betreffenden Person wirtschaftlich 
abhängig sind oder mit der betreffenden Person im 
Herkunftsland in einem gemeinsamen Haushalt leben, 
wenn die Familienzugehörigkeit belegt werden kann.62

Demgegenüber verbieten neue Rechtsvorschriften in 
Rumänien die Übertragung oder Eintragung von Per-
sonenstandsurkunden oder -auszügen, die von aus-
ländischen Behörden über im Ausland geschlossene 
gleichgeschlechtliche Ehen oder Partnerschaften aus-
gestellt wurden, in das Personenstandsregister.63 Diese 
Übertragung ist jedoch Voraussetzung für die Erteilung 
einer Einreise- und Aufenthaltserlaubnis für Rumänien 
für Ehegatten oder Lebenspartner, womit nach rumäni-
schem Recht nur Partnerschaften zwischen Mann und 
Frau anerkannt werden.

Die Europäische Kommission legte im März 2011 einen 
Vorschlag für eine Verordnung des Rates über die 
Zuständigkeit, das anwendbare Recht, die Anerkennung 
und die Vollstreckung von Entscheidungen über die ver-
mögensrechtlichen Wirkungen eingetragener Partner-
schaften vor.64 Zusammen mit diesem Vorschlag wurde 
ein gesonderter Vorschlag für eine Verordnung des 

61 Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates, ABl. L 158 vom 29.4.2004, S. 77.

62 Litauen, Gesetz zur Änderung des Gesetzes über den 
Rechtsstatus von Ausländern, Nr. XIP-2360(2), 21. Juni 2011.

63 Rumänien, Dringlichkeitsverordnung Nr. 80/2011 der 
Regierung, Artikel I. (20), Teil I, Nr. 694. Artikel 277 des 
neuen Zivilgesetzbuchs erkennt keine gleichgeschlechtlichen 
Ehen oder Lebenspartnerschaften an, die rechtmäßig im 
Ausland geschlossen wurden. Es gibt zwar eine Ausnahme 
für Rechtsvorschriften, die die Freizügigkeit der EU- 
und EWR-Bürger regeln, doch es bleibt unklar, welche 
Auswirkungen dieser Widerspruch in der Praxis haben wird.

64 Europäische Kommission (2011b).

http://195.23.38.178/cig/portalcig/bo/documentos/IV_PNI.pdf
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Rates über die Zuständigkeit, das anwendbare Recht, 
die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidun-
gen über den ehelichen Güterstand vorgelegt.65 Beide 
Vorschläge sollen für gleichgeschlechtliche oder hete-
rosexuelle Ehen sowie für eingetragene Lebenspartner-
schaften gelten. Gemäß ihrem Arbeitsprogramm 2012 
plant die Kommission zwei Legislativvorschläge zur 
Erleichterung der grenzüberschreitenden Anerkennung 
von zivilrechtlichen Dokumenten.66

Aus einer eingetragenen Partnerschaft oder Ehe kön-
nen bestimmte Rechte oder Pflichten in Verbindung mit 
Eigentumstiteln erwachsen. Die Wahrnehmung dieser 
Rechte oder Pflichten kann im grenzüberschreitenden 
Rechtsverkehr schwierig sein, besonders bei gleichge-
schlechtlichen Ehepartnern oder Partnerschaften, die in 
EU-Mitgliedstaaten nicht anerkannt werden. Unionsbür-
ger, die ihr Recht auf Freizügigkeit wahrnehmen, kön-
nen in der Praxis auf Hindernisse stoßen, wenn sie im 
Aufnahmeland amtliche Dokumente, wie z. B. Geburts- 
oder Heiratsurkunde, vorlegen müssen, um bestimmte 
Leistungen beziehen zu können. Die Regelungen sind in 
den einzelnen EU-Mitgliedstaaten recht unterschiedlich 
und mitunter beschwerlich. Das Europäische Parlament 
setzte sich nachdrücklich für Vorhaben zur gegenseiti-
gen Anerkennung von zivilrechtlichen Dokumenten wie 
Heiratsurkunden ein und rief zu weiteren Maßnahmen 
auf, um Hindernisse für Bürger zu beseitigen, die ihr 
Recht auf Freizügigkeit wahrnehmen.67

5.4.4. Rechtliche Anerkennung von 
Transgendern

Hinsichtlich der rechtlichen Anerkennung von transgen-
der Personen waren in einigen Mitgliedstaaten Entwick-
lungen in der Rechtsetzung, Rechtsprechung, Politik und 
medizinischen Praxis zu verzeichnen.

Im Hinblick auf die Berichtigung amtlicher Unterlagen 
nach einer Geschlechtsumwandlung fanden in Por-
tugal legislative Entwicklungen statt, die sich auf die 
rechtliche Anerkennung der Geschlechtsidentität von 
transgender und transsexuellen Personen auswirkten. 
So wurde ein neues Gesetz zur Vereinfachung der Ver-
fahren und zur Abschaffung der als unverhältnismäßig 
angesehenen Vorschriften verabschiedet.68

Das kroatische Ministerium für Gesundheit und Sozi-
ales nahm im Oktober 2011 eine Verordnung über das 
Verfahren zur Erfassung medizinischer Dokumente über 
Geschlechtsangleichungen an.69 Darin wurde die Stel-
lungnahme des nationalen Gesundheitsrats zum maß-
geblichen Dokument für die Änderung von Angaben 

65 Europäische Kommission (2011c).
66 Europäische Kommission (2011d), S. 8.
67 Europäisches Parlament (2011a), Nummer 40.
68 Portugal, Gesetz Nr. 7/2011.
69 Kroatien, Ministerium für Gesundheit und Soziales (2011).

zum Geschlecht in Geburtsurkunden erklärt. Diese 
Stellungnahme beruht auf einem Antragsformular des 
Antragstellers und den begleitenden Stellungnahmen 
medizinischer und anderer Fachkräfte.

Die Entwicklungen in drei EU-Mitgliedstaaten deu-
ten auf mögliche Änderungen in der Rechtsetzung 
hin. In den Niederlanden wurde dem Parlament im 
September 2011 ein Gesetzesentwurf zur Änderung 
von Artikel 1:28 des Bürgerlichen Gesetzbuches über 
Transsexualität und Änderungen der Geburtsurkunde 
vorgelegt. Über den Gesetzesentwurf wird derzeit im 
Parlament beraten.

Dänemark hat eine Überprüfung der Regelungen zu 
Geschlechtsangleichungen angekündigt. So wird unter 
anderem die Möglichkeit untersucht, eine amtliche 
Änderung der Geschlechtsangabe zu erlangen, ohne 
dass sich die Betroffenen einem operativen Eingriff 
unterziehen müssen, damit der Geschlechtsrollenwech-
sel amtlich anerkannt wird.

Die Nationale Behörde für Gesundheit und Wohlfahrt 
in Schweden legte die Ergebnisse einer Erhebung über 
die Betreuung und Unterstützung von transgender Per-
sonen vor.70 Nach derzeitiger Gesetzeslage muss eine 
Person für eine das Geschlecht umwandelnde Operation 
älter als 18 Jahre, schwedischer Staatsbürger, sterilisiert 
und unverheiratet sein. Der Bericht riet dazu, die Vor-
aussetzung abzuschaffen, wonach Personen, die eine 
Geschlechtsumwandlung beantragen, unverheiratet 
und sterilisiert sein müssen.

ъD ωκ D οąκťεοήłωσőκωł  ąħι  Кťťκţ κťšωςωųωłθł  ι κš κī ľ ήąħι κħκħ 
G κš∆εųκ∆εłš ςκω кťοħššκОąκųųκħ ųθššł  šω∆ε ħω∆εł  οī  G ťοι  ι κť 
ž ľ κťοłωţ κħ A ħľ οššąħσ ωεťκť θąακťκħ G κš∆εųκ∆εłšī κťőī οųκ 
ī κššκħ,  šžħι κťħ ţ ωκųī κεť ι οťοħ,  ă ωκ őžħšκčąκħł  šωκ ωħ 
ωεťκī  κī ľ ήąħι κħκħ G κš∆εųκ∆εł  ųκςκħ.  D ωκ ąħςκι ωħσłκ 
нžťοąššκłуąħσ κωħκť ž ľ κťοłωţ κħ G κš∆εųκ∆εłšąī ă οħι ųąħσ 
ħο∆ε Р 8  A ςš.  1  я ť.  4  кдG  ίωħ B κуąσ οąή ι ωκ σκšκłуųω∆εκ 
A ħκťőκħħąħσ ţ žħ кťοħššκОąκųųκħτ šłκųųłκ κωħκ Ι ςκťī θαωσκ 
A ħήžťι κťąħσ ι οť,  ι ο šωκ ţ žħ кťοħššκОąκųųκħ ţ κťųοħσł ,  šω∆ε 
οą∆ε ι οħħ ι κī  E ωħσťωήή οąšуąšκłуκħ ąħι  σκšąħι εκωłųω∆εκ 
B κκωħłťθ∆εłωσąħσκħ εωħуąħκεī κħ,  ă κħħ ι ωκš ωī  
řκă κωųωσκħ F οųų ħω∆εł  ωħι ωуωκťł  ąħι  ήΙ ť ι ωκ F κšłšłκųųąħσ ι κť 
D οąκťεοήłωσőκωł  ι κť кťοħššκОąοųωłθł  ħω∆εł  κťήžťι κťųω∆ε ωšł . е
D κął š∆εκš B ąħι κšţ κťήοššąħσšσκťω∆εł ,  аťκššκī ωł łκωųąħσ я ť. 7 / 2 0 1 1  ţ ž ī  
2 8 . оοħąοť 2 0 1 1

In einigen EU-Mitgliedstaaten gaben auch richterliche 
Entscheidungen den Anstoß für die Weiterentwick-
lung des nationalen Rechts. In Deutschland waren 
nach § 8 des Transsexuellengesetzes von 1980 eine 
dauernde Fortpflanzungsunfähigkeit und ein opera-
tiver Eingriff Voraussetzung für die rechtliche Aner-
kennung des bevorzugten Geschlechts nach dem 

70 Schweden, Nationale Behörde für Gesundheit und Wohlfahrt 
(2010).



Grundrechte: Herausforderungen und Erfolge im Jahr 2011

154

Personenstandsgesetz. Im Januar 2011 erklärte das 
Bundesverfassungsgericht diese Anforderungen für 
verfassungswidrig.71

Das Verfassungsgericht in Malta stellte im Novem-
ber 2010 fest, dass die Unmöglichkeit der Eheschließung 
zwischen einer Transgender-Frau und einer Person ihrer 
Wahl gegen Artikel 12 EMRK (Europäische Menschen-
rechtskonvention) verstößt, der das Recht auf Eheschlie-
ßung und Familiengründung schützt. Im Mai 2011 wurde 
dieses Urteil im Berufungsverfahren aufgehoben. Nach 
Auffassung des Gerichts könne die Antragstellerin nach 
dem Ehegesetz nicht als Frau angesehen werden, obwohl 
in ihrer Geburtsurkunde bereits 2006 ein Vermerk über 
ihr bevorzugtes Geschlecht eingetragen worden war.72

In anderen EU-Mitgliedstaaten gab es begriffliche oder 
methodische Änderungen bei medizinischen Diagno-
sen im Zusammenhang mit der Geschlechtsidentität. In 
Finnland legte das Nationale Institut für Gesundheit und 
Gemeinwohl (кκťţ κбι κħ řο εбţ ωħţ žωħħωħ ųοωłžš/  Кħšłωłąłκł  
ήžť εοųšο ž∆ε ţ οųήοťι ) im Jahr 2011 eine aktualisierte nati-
onale Fassung für die von der Weltgesundheitsorganisa-
tion (WHO) herausgegebene Internationale Klassifikation 
der Krankheiten vor. Darin werden Doppelrollentrans-
vestismus, Fetischismus, fetischistischer Transvestismus, 
Sadomasochismus oder multiple Störungen der sexuellen 
Vorlieben nicht mehr als Krankheiten klassifiziert.73

Das Nationale Institut für Rechtsmedizin (Кħšłωłąłąų 
я οţωžħοų ι κ с κι ω∆ωħă иκσοųă ъс ωħο с ωħžţ ω∆ωе, NIFM) in  ъс ωħο с ωħžţ ω∆ωе, NIFM) in  ъс ωħο с ωħžţ ω∆ωе
Rumänien führte eine neue Methodik für die Beurteilung 
von Rechtssachen im Zusammenhang mit sogenannten 
„sexuellen Identitätsstörungen“ ein. Den LGBT-Organi-
sationen zufolge können mehrere Bestandteile dieser 
Methodik jedoch das Recht auf Privatleben verletzen, da 
sie Folgen für die körperliche und geistige Unversehrt-
heit der betroffenen Person und ihrer Würde haben.

Nach der neuen rumänischen Methodik ist über einen 
Zeitraum von drei Jahren (in drei Phasen) festzustel-
len, ob eine Person die Kriterien für Transgender erfüllt. 
Das NIFM kann die Beurteilung jederzeit abbrechen, 
wenn die betreffende Person den Empfehlungen und 
Anfragen des NIFM nicht nachkommt. Die Person muss 
sich über einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren 
zahlreichen Tests, Krankenhausaufenthalten und einer 
obligatorischen Psychotherapie unterziehen. Eine Unter-
suchung des sozialen Umfelds ist ebenfalls vorgesehen. 
Diese wird in der Regel von den Kommunalbehörden 
am Wohnort der betreffenden Person durchgeführt und 

71 Deutschland, Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 
11. Januar 2011 – 1 BvR 3295/07, Pressemitteilung Nr. 7/2011 
vom 28. Januar 2011.

72 Malta, Verfassungsgericht, ziviles Berufungsgericht 
43/2008/2, оžοħħκ C οššοť /  D ωťκőłž ť ήΙ ť ύ ήήκħłųω∆εκ а žųωłωő,  
23. Mai 2011.

73 Finnland, Nationales Institut für Gesundheit und Gemeinwohl 
(2011).

kann auch die Befragung von Familienangehörigen, 
Arbeitskollegen und Nachbarn einschließen. Weiterhin 
muss der Antragsteller/die Antragstellerin Tätigkeiten in 
einem Umfeld ausüben, in dem hauptsächlich Personen 
des bevorzugten Geschlecht tätig sind, und direkte Kon-
takte zu Personen haben, die sich einer das Geschlecht 
umwandelnden Operation unterzogen haben, sowie zu 
Personen, die sich gegen eine das Geschlecht umwan-
delnde Operation entschieden haben.

AKTIVITÄT DER FRA

Transgender-Rechte im Hinblick 
auf persönliche Sicherheit und 
Gleichbehandlung
Die FRA und das Büro des Kommissars für 
Menschenrechte des Europarates waren am 22. 
und 23. September 2011 in Wien gemeinsame 
Gastgeber einer Gesprächsrunde über die 
Rechte von transgender Personen. In den 
breit angelegten Gesprächen ging es um 
Themen wie Rechtssicherheit in Bezug auf die 
„Geschlechtsidentität“, die Sichtbarkeit von 
Transgendern und deren Erfahrungen, die Rolle und 
die Beziehungen zwischen verschiedenen Akteuren 
sowie bewährte Praktiken. Die Teilnehmer der 
Gesprächsrunde kamen zu dem Ergebnis, dass die 
Behörden, Gleichbehandlungsstellen und andere 
Akteure mehr Engagement bei der Erhebung 
verlässlicher Daten zeigen müssten und dass die 
Privatsphäre der Befragten gewahrt werden müsse. 
Daneben wurden unter anderem folgende Themen 
erörtert: der Ansatz für die Erhebung von Daten 
über Transgender-Rechte, z. B. durch Auswertung 
amtlicher nationaler Statistiken, Beschäftigungs- 
und Haushaltserhebungen; die Art der benötigten 
Daten, z. B. Erfahrungen an Schulen, die Zahl der 
Transgender, die sich medizinische Behandlung 
begeben, welche Werkzeuge für die Erhebung von 
Daten nützlich sein könnten, etwa die Erstellung 
von Berichten durch Dritte, wodurch die Anonymität 
der Berichte sichergestellt wird, sowie Fragen in 
bestehenden EU-weiten Erhebungen.
ц κωłκťκ Кħήžťī οłωžħκħ εωκťуą šωκεκ ąħłκť εł ł ľ : / / ήťο. κąťž ľ ο. κą/
ήťοц κςšωłκ/ ųσςł- ťωσεłš/ ωħήž∆ąš1 1 ρ2 7 0 9 ρκħ. εł ī .

5.5. Diskriminierung aufgrund 
einer Behinderung

Dieser Abschnitt bietet einen Überblick über die recht-
lichen und politischen Entwicklungen im Bereich der 
Diskriminierung aufgrund einer Behinderung und legt 
das Augenmerk insbesondere auf das Übereinkommen 
der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen (im Folgenden „Behindertenrechts-
konvention“, BRK). Der Abschnitt befasst sich zunächst 
mit den neuesten Entwicklungen bei der Ratifizierung 

http://fra.europa.eu/fraWebsite/lgbt-rights/infocus11_2709_en.htm
http://fra.europa.eu/fraWebsite/lgbt-rights/infocus11_2709_en.htm
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und Umsetzung der BRK. Danach geht er auf die recht-
lichen Entwicklungen in den einzelnen Mitgliedstaaten 
ein und untersucht unter dem Blickwinkel der Diskrimi-
nierung von Menschen mit Behinderungen Fragen der 
Zugänglichkeit und Barrierefreiheit, der Beteiligung am 
Arbeitsmarkt, der inklusiven Bildung und der selbstbe-
stimmten Lebensführung.

5.5.1. Ratifizierung und Umsetzung 
der BRK

Im Jahr 2011 trat für die EU das Übereinkommen der 
Vereinten Nationen (UN) über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen (UN-Behindertenrechtskonvention, 
BRK) in Kraft. Gemäß Artikel 33 Absatz 2 der BRK ist 
die EU zur Schaffung eines Rahmens verpflichtet, 
der einen oder mehrere unabhängige Mechanismen 
zur Förderung, zum Schutz und zur Überwachung der 
Umsetzung der BRK vorsieht. Die Europäische Kommis-
sion benannte 2011 jene vier Einrichtungen, die diesen 
EU-Rahmen bilden werden: den Petitionsausschuss des 
Europäischen Parlaments, den Europäischen Bürgerbe-
auftragten, die Europäische Kommission und die FRA. 
Um sicherzugehen, dass Menschen mit Behinderungen 
sowie deren Interessenverbände einbezogen werden, 
wurde das Europäische Behindertenforum (кεκ E ąťž -
ľ κοħ D ωšοςωųωłб F ž ťąī , EDF) – eine EU-weit tätige Orga-
nisation – als Beobachter berufen. In diesem Rahmen 
soll die FRA zur Förderung der BRK beitragen, Daten aus 

ihrem Mandatsbereich sammeln und analysieren sowie 
in Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission 
Indikatoren und Bezugswerte erarbeiten, anhand derer 
der Umsetzungsprozess überwacht werden kann.

Luxemburg, Rumänien und Zypern ratifizierten die BRK 
2011, wobei Luxemburg und Zypern auch das Fakultativ-
protokoll ratifizierten. Damit haben 19 EUMitgliedstaaten 
das Übereinkommen ratifiziert, 16 von ihnen ratifizierten 
auch das Fakultativprotokoll (siehe Tabelle 5.2).

Die Gespräche und Vorbereitungen zur Umsetzung 
werden in den verbleibenden acht EUMitgliedstaaten 
fortgeführt.

Einige EU-Mitgliedstaaten, darunter Deutschland74 und 
Schweden,75 haben nationale Aktionspläne im Bereich 
Menschen mit Behinderungen entwickelt. Diese sollen 
zum einen die Umsetzung der BRK unterstützen und 
zum anderen zum Erreichen der Ziele der Europäischen 
Strategie zugunsten von Menschen mit Behinderungen 
2010-202076 beitragen. Spanien erließ im August 2011 
neue Rechtsvorschriften, mit denen das Recht und die 
Politik des Landes mit den Anforderungen der BRK in 

74 Deutschland Bundesministerium fur Arbeit und Soziales 
(2011).

75 Schweden, Ministerium für Gesundheit und Soziales (2011).
76 Europäische Kommission (2010).

Tabelle� 5.2: Ratifizierung der Behindertenrechtskonvention (BRK) der Vereinten Nationen, nach Land

Land Jahr der Ratifizierung Fakultativprotokoll
AT 2008 Ja
BE 2009 Ja
CY 2011 Ja
CZ 2009 Nein
DE 2009 Ja
DK 2009 Nein
ES 2007 Ja
FR 2010 Ja
HU 2007 Ja
IT 2009 Ja
LT 2010 Ja
LU 2011 Ja
LV 2010 Ja
PT 2009 Ja
RO 2011 Nein
SE 2008 Ja
SI 2008 Ja
SK 2010 Ja
UK 2009 Ja

HR 2007 Ja
  ωħă κωš:  D οłκħ ī ωł  д łοħι  3 1 .  D κуκī ςκť 2 0 1 1 .
щąκųųκ:  F тA ,  2 0 1 1 ;  šωκεκ εł ł ľ : / / ήťο. κąťž ľ ο. κą/ ήťοц κςšωłκ/ ι ωšοςωųωłб/ ι ωšοςωųωłбρκħ. εł ī

http://fra.europa.eu/fraWebsite/disability/disability_en.htm
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Einklang gebracht werden sollen.77 Diese enthalten 
Bestimmungen zu den Bereichen Transport, Informati-
onsgesellschaft und Katastrophenschutz.

5.5.2. Rechtliche Entwicklungen im 
Hinblick auf die Diskriminierung 
von Menschen mit Behinderungen 
in den einzelnen Mitgliedstaaten

Die Forderung nach angemessenen Vorkehrungen für 
Menschen mit Behinderungen war Gegenstand von 
Gesetzesänderungen in Polen78 und Slowenien.79 Die 
Europäische Kommission leitete im Juni 2011 rechtliche 
Schritte gegen Italien ein, da die EU-Richtlinie über die 
Gleichbehandlung von Männern und Frauen in Beschäf-
tigung und Beruf von Italien nicht ordnungsgemäß 
umgesetzt wurde. Nach Auffassung der Kommission 
enthält das italienische Recht keine allgemeine Ver-
pflichtung der Arbeitgeber zur Schaffung angemessener 
Vorkehrungen für Menschen mit Behinderungen.

AKTIVITÄT DER FRA

Schaffung angemessener 
Vorkehrungen für Menschen mit 
psychischen Problemen
In einem Bericht der FRA wurde untersucht, wie Be-
hinderungen im internationalen und europäischen 
Recht thematisiert werden und ob eine allgemeine 
Verpflichtung zur Schaffung angemessener Vor-
kehrungen nach internationalen und europäischen 
Standards auferlegt werden kann. Das Fazit des 
Berichts ъD κť ťκ∆εłųω∆εκ д∆εąłу ţ žħ с κħš∆εκħ ī ωł  
ľ šб∆εωš∆εκħ G κšąħι εκωłšľ ťžςųκī κħ ι ąť∆ε ι οš A ħłω-
ι ωšőťωī ωħωκťąħσšťκ∆εł  Б πąī  нκťšłθħι ħωš ι κť ťκ∆εłųω-ι ωšőťωī ωħωκťąħσšťκ∆εł  Б πąī  нκťšłθħι ħωš ι κť ťκ∆εłųω-ι ωšőťωī ωħωκťąħσšťκ∆εł
∆εκħ D κпħωłωžħ ι κš B κσťωήήš ъB κεωħι κťąħσе ąħι  ι κť 
нκťľ лω∆εłąħσ уą οħσκī κššκħκħ нžťőκεťąħσκħ ήΙ ť 
с κħš∆εκħ ī ωł  B κεωħι κťąħσκħ ωħ ι κħ с ωłσųωκι šłοο-
łκħ ι κť E ąťž ľ θωš∆εκħ рħωžħе lautet, dass Menschen łκħ ι κť E ąťž ľ θωš∆εκħ рħωžħе lautet, dass Menschen łκħ ι κť E ąťž ľ θωš∆εκħ рħωžħе
mit psychischen Problemen in fast allen EU-Mit-
gliedstaaten durch das geltende Antidiskriminie-
rungsrecht geschützt sind. In den meisten Fällen 
kommen Menschen mit psychischen Gesundheits-
problemen auch Maßnahmen für angemessene 
Vorkehrungen oder andere Schutzmaßnahmen in 
Beruf und Beschäftigung zugute. Am Ende des Be-
richts sind Beispiele für Rechtsvorschriften aufge-
führt, die die Verpflichtung zu angemessenen Vor-
kehrungen über den Beschäftigungsbereich hinaus 
ausweiten, etwa auf die Bereiche Bildung, Wohn-
raum und Zugang zu Gütern und Dienstleistungen.

77 Spanien, Gesetz zur rechtlichen Angleichung an die 
Behindertenrechtskonvention (2011); Spanien, Königlicher 
Erlass (2011).

78 Polen, Gesetz über die Gleichbehandlung.
79 Slowenien, Gesetz zur Änderung des Gesetzes über die 

berufliche Rehabilitation und Beschäftigung von Menschen 
mit Behinderungen.

In Kroatien wurden im Jahr 2011 neue Rechtsvorschrif-
ten eingeführt, die die unmittelbare und mittelbare 
Diskriminierung von Menschen, die Sozialhilfe bezie-
hen, verbieten80 und Regelungen abschaffen, die den 
Bezug von Sozialhilfe an die Voraussetzung knüpften, 
dass schwere gesundheitliche Beeinträchtigungen 
bereits vor dem 18. Lebensjahr der Antragsteller vor-
lagen. Menschen mit einer Behinderung oder schweren 
gesundheitlichen Beeinträchtigung können jetzt unab-
hängig davon, wann diese aufgetreten ist, Sozialhilfe 
beziehen.

5.5.3. Zugänglichkeit

Zugänglichkeit und Barrierefreiheit sind wichtige Vor-
aussetzungen für die gesellschaftliche, wirtschaftliche 
und politische Integration von Menschen mit Behinde-
rungen, älteren Menschen und Menschen mit einge-
schränkter Mobilität oder anderen vorübergehenden 
funktionellen Einschränkungen. Wie in der EU-Strategie 
für Menschen mit Behinderungen 2010-2020 angekün-
digt, prüft die Europäische Kommission einen Gesetzes-
vorschlag für ein barrierefreies Europa für Menschen 
mit Behinderungen bis Ende 2012. 

Die Kommission erwägt einen „wirtschaftsfreundlichen 
Vorschlag“ mit dem auf der Grundlage des Konzepts 
„Design für alle“ der Markt für Güter und Dienstleis-
tungen, die für Menschen mit Behinderungen und für 
ältere Menschen zugänglich sind, mit harmonisierten 
Normen verbessert werden soll.

Hierzu heißt es in den Erwägungsgründen des Berichts 
des Europäischen Parlaments über Mobilität und Integ-
ration von Menschen mit Behinderungen, 

ι οšš ъίв τ κωħκ κħσκ нκťςωħι ąħσ уă ωš∆εκħ с žςωųωłθł ,  
B κεωħι κťąħσ ąħι  šžуωοųκť Кħłκσťοłωžħ ςκšłκεł ,  ωħšςκšžħι κťκ 
ωħ B κуąσ οąή ι ωκ ήťκωκ мžī ī ąħωőοłωžħ ąħι  ι κħ πąσοħσ 
уąť мžī ī ąħωőοłωžħ ( κωħš∆εųωκαųω∆ε ι ωκ B ťοωųųκš∆εťωήł  
ąħι  πκω∆εκħšľ ťο∆εκħ šžă ωκ οħι κťκ οųłκťħοłωţ κ 
мžī ī ąħωőοłωžħšήžťī κħ) ,  B κă κσąħσšήťκωεκωł  οąή οųųκħ 
G κςωκłκħ ι κš иκςκħš ąħι  ι κħ πąσοħσ уą D ωκħšłųκωšłąħσκħ;  
ίв τ,  ι οšš ι ωκ ąī ήοššκħι κ кκωųεοςκ οħ οųųκħ B κťκω∆εκħ 
ι κš σκšκųųš∆εοήłųω∆εκħ иκςκħš σκήύťι κťł  ă κťι κħ ī ąššг,  
ήκťħκť ă ωťι  εωħσκă ωκšκħ ъοąή ι ωκ B κι κąłąħσ κωħκť 
G κī κωħš∆εοήłšľ žųωłωő ωħ ι κħ B κťκω∆εκħ ι κť Кħήžťī οłωžħš-  
ąħι  мž ī ī ąħωőοłωžħšłκ∆εħžųžσωκ šžă ωκ ι κť ωħłκųųωσκħłκħ 
G κςθąι κłκ∆εħωő ąħι  иύšąħσκħ οąή ι κī  G κςωκł  ι κť 
з ħųωħκ- мžī ī ąħωőοłωžħ šžă ωκ ίв τ ι ωκ я žłă κħι ωσőκωł ,  ι ąť∆ε ι ωκ 
F ύťι κťąħσ őž ī ľ οłωςųκť дłοħι οťι š οąή ι κī  B ωħħκħī οťőł  šžă ωκ 
E ťųκω∆εłκťąħσκħ ήΙ ť ωεťκ нκťςťκωłąħσ ι ωκ ąħκωħσκš∆εťθħőłκ 
B οťťωκťκήťκωεκωł  уą κťťκω∆εκħ. е
B κťω∆εł  ι κš E ąťž ľ θωš∆εκħ аοťųοī κħłš Ι ςκť с žςωųωłθł  ąħι  Кħłκσťοłωžħ ţ žħ 
с κħš∆εκħ ī ωł  B κεωħι κťąħσκħ ąħι  ι ωκ E ąťž ľ θωš∆εκ дł ťοłκσωκ уąσąħšłκħ 
ţ žħ с κħš∆εκħ ī ωł  B κεωħι κťąħσκħ 2 0 1 0 - 2 0 2 0  ( 2 0 1 0 / 2 2 7 2  ( Кя К) )

80 Kroatien, Sozialhilfegesetz.
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Durch den dadurch entstehenden Wettbewerb zwi-
schen den Anbietern und die Öffnung der Märkte in den 
EU-Mitgliedstaaten soll das Angebot an zugänglichen 
Gütern und Dienstleistungen zu attraktiveren Preisen 
vergrößert werden, wodurch neue Geschäftschancen 
und neues Wirtschaftswachstum entstehen und mithin 
die gesellschaftliche Integration der Menschen geför-
dert wird, denen diese Güter und Dienstleistungen 
zugutekommen.81 Die Kommission leitete im Dezem-
ber 2011 eine öffentliche Anhörung zum europäischen 
Rechtsakt über die Zugänglichkeit für Menschen mit 
Behinderungen ein und ermunterte ein breites Spek-
trum von Interessenvertretern, sich dazu zu äußern.82

In einigen EU-Mitgliedstaaten, darunter Frankreich,83

Deutschland84 und Rumänien,85 wurden politische 
Maßnahmen und Programme zur Verbesserung der 
Barrierefreiheit von Gebäuden entwickelt. Die Verbes-
serung der Barrierefreiheit geht dabei über die rein 
bauliche Umgebung hinaus und kann auch Verfahren, 
Prozesse, Dienstleistungen oder virtuelle Umgebungen 
einschließen (siehe Kapitel 7 für Informationen über 
Maßnahmen zur Verbesserung der Zugänglichkeit von 
Wahllokalen).

In einigen EU-Mitgliedstaaten rückten die Gleichbe-
handlungsstellen mangelhafte Zugänglichkeit in den 
Blickpunkt ihrer Aufmerksamkeit. So verweist das Büro 
des bulgarischen Bürgerbeauftragten (Омбудсман на
Република България) im Jahresbericht 2010 auf die 
baulichen wie auch administrativen Mängel bei der 
Barrierefreiheit von Krankenhäusern, Sozialämtern, 
Wohnstätten von Menschen mit Behinderungen und 
öffentlichen Verkehrsmitteln.86

81 Europäische Kommission (2011e).
82 Europäische Kommission (2011f).
83 Frankreich, Gesetzesentwurf 3431; Frankreich, 

Interministerielle Monitoring-Stelle für Barrierefreiheit und 
universelle Gestaltung (2011).

84 Deutschland, Bundeskompetenzzentrum Barrierefreiheit 
(2011); Deutschland, Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales (2011), S. 196.

85 Rumänien, PROIECT (2011).
86 Bulgarien, Büro des bulgarischen Bürgerbeauftragten (2011), 

S. 10.

Vielversprechende Praktik

Verbesserter Zugang zu Gebäuden
Die dänische Organisation „ F ž ťκħωħσκħ кωųσοħσκ-
ųωσεκι  ήžť A ųųκе (Zugänglichkeit für alle) hat eine 
Zugänglichkeitskennzeichnung (с οťőκžťι ħωħσκħ 
ήžť кωųσοħσκųωσεκι ) entwickelt, die Aufschluss 
über den Grad der Zugänglichkeit von öffentlichen 
Gebäuden, Unternehmen und Organisationen 
gibt. Die Zugänglichkeitskennzeichnung bezieht 
sich auf die folgenden sieben Kategorien: Roll-
stuhlfahrer, Menschen mit eingeschränkter Mobi-
lität, Sehbehinderte, Hörbehinderte, Asthmatiker 
und Allergiker, geistig Behinderte und Legasthe-
niker/Menschen mit Leseschwäche. Anhand von 
Symbolen wird angegeben, ob ein Gebäude die 
Mindestanforderungen für die Zugänglichkeit 
in einer oder mehreren der sieben Kategorien 
erfüllt. Alle in das System aufgenommenen Ge-
richtsgebäude sind mit einem Factsheet zur Zu-
gänglichkeit der Gebäude abrufbar unter http://
www.godadgang.dk und http://www.borger.dk. 
Die Organisation erstellt auch einen Bericht über 
die Zugänglichkeit der einzelnen Gebäude und 
gibt Empfehlungen für mögliche Verbesserungen.
ц κωłκťκ Кħήžťī οłωžħκħ šωħι  οςťąήςοť ąħłκť ă ă ă . σž ι οι σοħσ. ι ő,  
šωκεκ οą∆ε мοľ ωłκų 5

5.5.4. Bekämpfung der Diskriminierung 
von Menschen mit 
Behinderungen: Beschäftigung, 
inklusive Bildung und 
selbstbestimmte Lebensführung

Ein Bericht des Europäischen Parlaments über die Mobi-
lität und Integration von Menschen mit Behinderungen 
verdeutlicht, dass Diskriminierung im Beschäftigungs-
bereich häufiger den Zugang zur Beschäftigung betrifft 
als Diskriminierung am Arbeitsplatz bei denjenigen, die 
bereits in einem Beschäftigungsverhältnis stehen.87 In 
der EU leben rund 80 Millionen Menschen mit Behinde-
rungen, von denen nur 30–40 % erwerbstätig sind. Das 
bedeutet, dass Menschen mit Behinderungen einem 
größeren Armutsrisiko ausgesetzt sind. Auf nationaler 
Ebene wurde das niedrige Beschäftigungsniveau von 
Menschen mit Behinderungen in einschlägigen Unter-
suchungen erforscht; die zutage geförderten Erkennt-
nisse wurden von Experten für Arbeitsmedizin und den 
Gleichbehandlungsstellen in Dänemark88, Finnland89

und Slowenien90 bestätigt.

87 Europäisches Parlament (2011a).
88 Dänemark, Thomsen, L.B., und Hogelund, J. (2011).
89 Finnland, Finnisches Institut für Arbeitsgesundheit (2010).
90 Slowenien, рħωţ κťуο ħ ο а ťωī ž ťšőκī ,  F οőąųłκłο у ο 

ī οħοσκī κħł  (2010).ī οħοσκī κħł  (2010).ī οħοσκī κħł

http://www.godadgang.dk
http://www.godadgang.dk
http://www.borger.dk
http://www.godadgang.dk
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AKTIVITÄT DER FRA

Entwicklung von 
leicht verständlichem 
Kommunikationsmaterial
In einer Reihe von Kurzveröffentlichungen der 
FRA werden die Forschungsergebnisse für Men-
schen mit geistigen Behinderungen in leicht ver-
ständlicher Form dargestellt. Diese Veröffentli-
chungen konzentrieren sich auf die Arbeit der FRA 
zugunsten von Menschen mit Behinderungen und 
enthalten eine Zusammenfassung des FRA-Be-
richts 2010 über die politische Teilhabe.
ц κωłκťκ Кħήžťī οłωžħκħ šωħι  οςťąήςοť ąħłκť:  εł ł ľ : / / ήťο. κąťž ľ ο. κą/
ήťοц κςšωłκ/ ι ωšοςωųωłб/ ι ωšοςωųωłбρκħ. εł ī

Die Weltgesundheitsorganisation und die Weltbank 
unterstrichen in ihrem 2011 gemeinsam veröffentlichten 
Weltbericht Behinderung (ц žťųι  тκľ žťł  žħ D ωšοςωųωłб), 
dass die Förderung der Gleichbehandlung durch das 
Diskriminierungsverbot sowie positive Maßnahmen 
eher bereits erwerbstätigen Menschen zugutekom-
men als denjenigen, die noch auf der Suche nach einer 
Beschäftigung sind.91 Der Bericht verdeutlicht, dass 
Menschen mit Behinderungen oftmals eine schlechtere 
Gesundheit, ein niedrigeres Bildungsniveau, schlechtere 
wirtschaftliche Chancen und ein höheres Armutsrisiko 
aufweisen als Menschen ohne Behinderungen.

Die europäischen Strukturfonds sind ein nützliches Inst-
rument zur Verbesserung der Zugänglichkeit und Förde-
rung der Integration von Menschen mit Behinderungen 
auf dem Arbeitsmarkt, durch die deren Teilhabe an der 
Zivilgesellschaft gefördert wird. Im Oktober 2011 legte 
die Europäische Kommission ihren Vorschlag für eine 
Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen über die 
Fonds für den Zeitraum 2014-2020 vor.92 Der Vorschlag 
enthält verschiedene Bestimmungen zu Behinderungen, 
insbesondere in Bezug auf die Zugänglichkeit und selbst-
bestimmte Lebensführung. Besondere Bedeutung kommt 
Artikel 87 Absatz 3 Ziffer ii zu. Darin heißt es, dass jedes 
über Strukturfonds finanzierte operationelle Programm 
Folgendes enthalten sollte: „eine Beschreibung der spezi-
fischen Maßnahmen zur Förderung der Chancengleichheit 
und Vermeidung von jedweder Form der Diskriminierung 
aufgrund […] einer Behinderung […] während der Erstel-
lung, Ausarbeitung und Durchführung des operationellen 
Programms insbesondere im Zusammenhang mit dem 
Zugang zu Finanzmitteln unter Berücksichtigung der 
Bedürfnisse der verschiedenen von derartiger Diskrimi-
nierung bedrohten Zielgruppen, vor allem der Voraus-
setzungen zur Gewährleistung der Zugänglichkeit für 
Personen mit einer Behinderung.“ Weiterhin bezieht sich 

91 Weltgesundheitsorganisation und Weltbank (2011).
92 Europäische Kommission (2011g).

eines der allgemeinen Kriterien, die für die Gewährung 
von Mitteln aus den Fonds erfüllt sein müssen, auf Behin-
derungen: „Mit einem Mechanismus wird sichergestellt, 
dass die UN-Konvention über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen effizient umgesetzt und angewendet 
wird.“ Zudem müssen die für die Evaluierung der opera-
tionellen Programme zuständigen Monitoringausschüsse 
die „Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung […] 
und der Nichtdiskriminierung, einschließlich Zugänglich-
keit für Personen mit einer Behinderung“ prüfen.

In Spanien ist im jährlichen Tätigkeitsbericht 2010 des 
Ministeriums für Arbeit und Einwanderung zum Beispiel 
nachzulesen, dass bis Ende 2010 durch die Finanzierung 
aus dem Europäischen Sozialfonds 8243 Menschen mit 
Behinderungen einen Arbeitsplatz gefunden haben.93

Aus diesem Fonds werden auch Sensibilisierungskam-
pagnen finanziert, die bei Arbeitgebern für die Einstel-
lung von Arbeitnehmern mit Behinderungen werben.

ъс κħš∆εκħ ī ωł  B κεωħι κťąħσκħ εοςκħ žήł ī οųš šκεť 
šľ κуωпš∆εκ E ťőκħħłħωššκ Ι ςκť ωεťκ B κεωħι κťąħσ ąħι  
ωεťκ дωłąοłωžħ.  B κω ι κť G κšłοųłąħσ ąħι  рī šκłуąħσ 
ţ žħ ľ žųωłωš∆εκħ с οαħοεī κħ,  тκ∆εłšţ žťš∆εťωήłκħ 
ąħι  D ωκħšłųκωšłąħσκħ šžųųłκħ ι οεκť с κħš∆εκħ ī ωł  
B κεωħι κťąħσκħ őžħšąųłωκťł  ąħι  οőłωţ  κωħςκуžσκħ 
ă κťι κħ. B κεωħι κťłκħžťσοħωšοłωžħκħ šωħι  εθąпσ οąή 
мοľ οуωłθłšοąήςοą ąħι  рħłκťšł Ι łуąħσ οħσκă ωκšκħ,  ι οī ωł  
šωκ с κħš∆εκħ ī ωł  B κεωħι κťąħσκħ ī κεť A ąłžħž ī ωκ 
ąħι  ωεťκħ тκ∆εłκħ ī κεť G κųłąħσ ţ κťš∆εοήήκħ őύħħκħ.  
B κω κħłšľ ťκ∆εκħι κť E ħłă ω∆őųąħσ ąħι  F ωħοħуωκťąħσ 
őύħħκħ šωκ κωħκ ă ω∆εłωσκ тžųųκ ςκω ι κť B κťκωłšłκųųąħσ 
ţ žħ D ωκħšłųκωšłąħσκħ šľ ωκųκħ,  у.  B .  ςκω ι κť B κťκωłšłκųųąħσ 
ţ žħ Кħήžťī οłωžħκħ,  σκσκħšκωłωσκħ рħłκťšł Ι łуąħσ ąħι  
šκųςšłςκšłωī ī łκħ иκςκħšήΙ εťąħσ. е
ц κųłσκšąħι εκωłšž ťσοħωšοłωžħ ąħι  ц κųłςοħő ( 2 0 1 1 ) ,  World Report on 
Disability,  д.Disability,  д.Disability 2 6 5

Inklusive Bildung ist eine Voraussetzung für die Integra-
tion von Menschen mit Behinderungen in die Gesellschaft, 
weil insbesondere Bildung und formale Qualifikationen 
den Zugang zu Beschäftigung und zum beruflichen Auf-
stieg eröffnen. In einigen EU-Mitgliedstaaten erhalten 
Kinder mit Behinderungen jedoch keinen Zugang zum 
allgemeinen Bildungssystem und werden stattdessen in 
„Sonder-“ oder „Förderschulen“ eingewiesen.

Dies kann erhebliche Nachteile für die schulische Bildung 
der Kinder mit sich bringen, wie eine Konsultationsrunde 
mit Sachverständigen der Kinderkommission im Deutschen
Bundestag ergab.94 Nach den Erkenntnissen der Sachver-
ständigen leiden Kinder mit Behinderungen in Deutschland 
zumeist unter Lernbehinderungen und Sprachstörungen, 
während der Anteil der Kinder mit Schwerbehinderungen 
relativ niedrig ist. Dennoch besuchen 85 % der Kinder mit 
Behinderungen eine Sonderschule. Die Sachverständigen 

93 Spanien, Ministerium für Arbeit und Einwanderung (2011).
94 Deutschland, Bundestag (2011a).

http://fra.europa.eu/fraWebsite/disability/disability_en.htm
http://fra.europa.eu/fraWebsite/disability/disability_en.htm
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der Konsultationsrunde sprachen sich für die Integration 
von Kindern mit Behinderungen in das allgemeine Bil-
dungssystem und für eine Betreuung durch speziell aus-
gebildete Lehrer aus, statt zwei voneinander getrennte 
Bildungssysteme aufrechtzuerhalten.

Eine unabdingbare Voraussetzung für die inklusive Bil-
dung ist die Verfügbarkeit guter Förderlehrkräfte. Vor 
diesem Hintergrund erklärte das Verfassungsgericht 
in Italien Vorschriften für rechtswidrig, mit denen eine 
Obergrenze für die Zahl der Förderlehrer an staatlichen 
Schulen eingeführt und Schulen an der befristeten Ein-
stellung von Förderlehrkräften für Kinder mit schweren 
Behinderungen gehindert wurden.95 Ebenso urteilte das 
Gericht der Stadt Mailand, dass eine Entscheidung des 
Bildungsministeriums über die Verringerung der Förder-
stunden für Kinder mit Behinderungen einer Diskriminie-
rung gleich komme.96 Das Gericht kam zu dem Schluss, 
dass die Regierung ihrer Pflicht nicht nachgekommen 
sei, angemessene Vorkehrungen für Kinder zu treffen, 
die im Bildungssystem einer besonderen Förderung 
bedürfen. Obwohl die Zahl der Förderlehrkräfte in Italien 
gestiegen ist und die Zahl der Schüler mit Behinderun-
gen in den letzten 10 Jahren um 45 % zugenommen hat, 
nahm das Lehrer-Schüler-Verhältnis ab.

Das Recht auf eine selbstbestimmte Lebensführung wird 
durch Artikel 19 der Behindertenrechtskonvention der 
Vereinten Nationen (BRK) anerkannt und schließt auch 
ein Recht auf persönliche Assistenz ein. Im Jahr 2011 rief 
das Europäische Netzwerk für selbstbestimmtes Leben 
die EU dazu auf, verschiedene Maßnahmen zum Schutz 
und zur Förderung dieser Rechte zu ergreifen.97 Der 
Begriff „selbstbestimmtes Leben“ entstand im Zuge der 
Bemühungen der Behindertenbewegung, Alternativen 
zum Leben im Heim zu entwickeln, indem Menschen mit 
Behinderungen Wahl- und Kontrollmöglichkeiten für ihr 
Leben gegeben werden. Ein selbstbestimmtes Leben 
befähigt Menschen mit Behinderungen zur gleichbe-
rechtigten Teilhabe an der Gemeinschaft. Ein selbstbe-
stimmtes Leben verleiht Autonomie und Kontrolle über 
die Lebensumstände und Aktivitäten im Alltag.

Im Vereinigten Königreich sind nach Berichten des 
Amtes für Behindertenfragen (з ήήω∆κ ήž ť D ωšοςωųωłб 
Кššąκš) über ein Fünftel der behinderten Menschen 
der Ansicht, dass sie in ihrem Alltag oftmals keine 
Wahl- und Kontrollmöglichkeiten besitzen. Der Bericht 
verdeutlicht, dass Menschen mit Behinderungen, die 
direkte Zahlungen erhalten und persönliche Assistenz 
über eigene Budgets organisieren, über mehr Wahl- und 
Kontrollmöglichkeiten verfügen.98

95 Italien, Verfassungsgericht (2010), Gesetz Nr. 247/2007.
96 Italien, Gericht der Stadt Mailand (2011).
97 Europäisches Netzwerk für selbstbestimmtes Leben 

(European Network on Independent Living, ENIL)) (2011).
98 Vereinigtes Königreich, Amt für Behindertenfragen (з ήп∆κ ήž ť 

D ωšοςωųωłб Кššąκš) (2011).

In Österreich veröffentlichte die für die Umsetzung 
der Behindertenrechtskonvention zuständige Stelle im 
Juni 2011 eine Stellungnahme zum Thema persönliche 
Assistenz.99 Darin wurde betont, dass Menschen mit 
Behinderungen Wahl- und Kontrollmöglichkeiten für 
ihre persönliche Assistenz erhalten sollten und diese 
Wahlmöglichkeiten eine wichtige Rolle für ihre Integra-
tion in die Gesellschaft spielen. Außerdem wurde in der 
Stellungnahme darauf hingewiesen, dass in Österreich 
keine angemessenen und bedarfsgerechten Finanz-
mittel für persönliche Assistenz bereitgestellt werden.

Durch Programme zur Aufhebung der Heimunterbrin-
gung („Deinstitutionalisierung“) erhalten Menschen mit 
Behinderungen mehr Chancen für ein selbstbestimmtes 
Leben. Ein entsprechendes Projekt wurde in Bulgarien
für in Heimen lebende Kinder aufgelegt. Für jedes Kind 
wurde ein individuelles Programm zur Deinstitutionali-
sierung erarbeitet.100 Das Projekt umfasst Pläne für den 
Aufbau von Familienheimen, Einrichtungen für betreutes 
Wohnen, in denen Kinder in kleinen Gruppen zusammen-
leben, Tagesstätten für Kinder mit Behinderungen und 
Zentren für die Rehabilitation und soziale Integration in 
den Städten und Dörfern des Landes. Mit den geplanten 
Angeboten würde eine größere Kapazität (2076 Plätze) 
als derzeit erforderlich geschaffen werden, falls künftig 
weitere Kinder diese Angebote benötigen – wie z. B. Kin-
der unter 3 Jahren, die derzeit noch in Heimen leben, und 
Kinder, die zwar in der Gemeinschaft leben, bei denen 
jedoch die Gefahr der Vernachlässigung besteht.

In einem Bericht über die schlechten Lebensbedingun-
gen von Patienten mit geistigen oder psychosozialen 
Behinderungen, die in psychiatrischen Anstalten und 
Einrichtungen der Sozialfürsorge leben, machte das 
Zentrum zur Förderung und Wahrung der Rechte von 
Menschen mit geistigen Behinderungen (с κħłοų D ωšο-
ςωųωłб A ι ţ ž∆ο∆б C κħłťκ) in Kroatien auf den dringenden 
Reformbedarf auf diesem Gebiet aufmerksam.101 Der 
Bericht empfiehlt die sofortige Einführung eines Reform-
pakets, das der Deinstitutionalisierung und dem Aufbau 
wohnortnaher Unterstützungsdienste Priorität einräumt.

ъяο∆ε ωħłκťħοłωžħοųκħ ąħι  κąťž ľ θωš∆εκħ 
с κħš∆εκħťκ∆εłššłοħι οťι š šžųųłκħ ι ωκ тκσωκťąħσκħ ι οš 
дбšłκī  ι κť ωħšłωłąłωžħκųųκħ B κł ťκąąħσ οąή οųłκťħοłωţ κ 
ă žεħžťłħοεκ D ωκħšłκ ąī šłκųųκħ,  ι ωκ мωħι κťħ ąħι  с κħš∆εκħ 
ī ωł  B κεωħι κťąħσκħ ( ι οťąħłκť я ąłуκťħ ţ žħ D ωκħšłųκωšłąħσκħ 
ωī  B κťκω∆ε ι κť ľ šб∆εωš∆εκħ G κšąħι εκωł)  κωħ иκςκħ ωħ 
ι κť G κī κωħš∆εοήł  ąħι  ι ωκ кκωųεοςκ οħ ι κť G κī κωħš∆εοήł  
κťī ύσųω∆εκħ. е
B Ι ťž  ι κš мž ī ī ωššοťš ήΙ ť с κħš∆εκħťκ∆εłκ ι κš E ąťž ľ οťοłκš,  Forgotten 
Europeans, forgotten rights (Vergessene Europäer, vergessene Rechte)  ( 2 0 1 1 ) )

99 Österreich, Unabhängiger Monitoringausschuss (2011).
100 Bulgarien, Ministerium für Arbeit und Sozialpolitik (2011).
101 Kroatien, Zentrum zur Förderung und Wahrung der Rechte 

von Menschen mit geistigen Behinderungen und Verband 
zur sozialen Unterstützung von Menschen mit geistigen 
Behinderungen (2011).
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5.6. Diskriminierung aus 
Gründen des Alters

Dieser Abschnitt befasst sich mit der Diskriminierung 
aus Gründen des Alters. Nach der Vorstellung internati-
onaler Entwicklungen, die die Rechte älterer Menschen 
betreffen, wird die Arbeitsmarktsituation von jüngeren 
und älteren Arbeitnehmern in den EU-Mitgliedstaaten 
erläutert. Das Kapitel schließt mit einer Beschreibung 
von Initiativen, die ein unabhängiges und menschen-
würdiges Leben im Alter fördern und so zur Vorbeugung 
von Misshandlung älterer Menschen beitragen.

5.6.1. Internationale Entwicklungen

Im Dezember 2010 richtete die UN-Generalversamm-
lung eine offene Arbeitsgruppe (з ľ κħ- κħι κι  ц ž ťőωħσ 
G ťžąľ  ž ħ A σκωħσ) ein, mit dem Ziel, den Schutz der 
Menschenrechte älterer Menschen zu stärken.102 Diese 
Arbeitsgruppe hat die Aufgabe, den bestehenden inter-
nationalen Rahmen für die Menschenrechte älterer 
Menschen zu prüfen, um etwaige Lücken zu ermitteln 
und geeignete Lösungsansätze zu erarbeiten. Dabei soll 
gegebenenfalls auch die Möglichkeit zusätzlicher Inst-
rumente und Maßnahmen geprüft werden.103

Das Ministerkomitee des Europarates hat seinen 
Lenkungsausschuss für Menschenrechte beauftragt, 
zwischen 2012 und 2013 ein nicht rechtsverbindliches 
Instrument zur Förderung der Rechte und der Würde 
von älteren Menschen auszuarbeiten. Zu diesem Zweck 
wurde eine Redaktionsgruppe eingerichtet.

Das Jahr 2012 ist das Europäische Jahr des aktiven 
Alterns und der Solidarität zwischen den Generationen, 
für das 2011 die Vorbereitungen begannen.104 Mit dieser 
Initiative soll ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, 
welche Möglichkeiten für ältere Menschen bestehen, 
freiwillig länger zu arbeiten, eine aktive Rolle in der 
Gesellschaft zu spielen und ein gesundes Leben zu füh-
ren. Zudem sollen die Herausforderungen aufgezeigt 
werden, denen sich Politik und Interessengruppen stel-
len müssen, wenn sie die Bedingungen für ein aktives 
Altern und ein unabhängiges Leben in den Bereichen 
Beschäftigung, medizinische Versorgung, Sozialwesen, 
Erwachsenenbildung, Ehrenamt, Wohnungswesen, 
Informationstechnologie, Dienstleistungen und Verkehr 
verbessern wollen.

Im Vorfeld des Europäischen Jahres des aktiven Alterns 
und der Solidarität zwischen den Generationen wurden 
bereits zahlreiche Aktivitäten in den EU-Mitgliedstaaten 
vorbereitet. So sollten Studien über die Realität des 

102 Vereinte Nationen, Generalversammlung (2010).
103 Vereinte Nationen (2011).
104 Europäische Kommission (2012).

aktiven Alterns in Auftrag gegeben werden, wie z. B. in 
Belgien die Studie des Föderalen Öffentlichen Dienstes 
Soziale Sicherheit105, und Informationskampagnen durch-
geführt werden, wie z. B. das Projekt zur Sensibilisie-
rung für die Belange älterer Menschen und zum Schutz 
älterer Menschen106 des bulgarischen Roten Kreuzes 
oder der jährliche E-Learning-Tag, der vom Estnischen 
Zentrum für die Entwicklung des E-Learning im Rahmen 
der Erwachsenenbildungswoche107 veranstaltet wird.

5.6.2. Diskriminierung aus Gründen des 
Alters in Beruf und Beschäftigung

Diskriminierung aus Gründen des Alters in Beruf und 
Beschäftigung, insbesondere im Zusammenhang mit 
Einstellungen und Entlassungen, wurden in mehreren 
Gerichtsurteilen bestätigt, die auf EU- und nationaler 
Ebene erlassen wurden. In einem Fall, der Deutschland
betrifft, entschied der Gerichtshof der Europäischen 
Union (EuGH) im September in der Rechtssache тκωħ-
εοťι  аťωσσκ ąħι  οħι κťκ σκσκħ D κąłš∆εκ иąήłεοħšο A G , 
dass die Regelung, nach der Piloten nach Vollendung 
des 60. Lebensjahrs nicht mehr eingesetzt werden 
dürfen, eine Diskriminierung aus Gründen des Alters 
darstellt.108

Im Juli urteilte der österreichische Oberste Gerichts-
hof im Fall eines 58-jährigen Arztes, dem die gesetz-
liche Krankenkasse eine Vertragsarztstelle verweigert 
hatte, dass eine Diskriminierung aus Gründen des Alters 
vorlag. Personen, die älter sind als 55 Jahre, sind nach 
den Zulassungsbestimmungen von der Vergabe von 
Kassenverträgen ausgeschlossen, es sei denn, es wird 
eine Vereinbarung zwischen der Versicherung und dem 
Antragsteller getroffen. Der Antragsteller machte gel-
tend, dass diese Bestimmung eine Altersdiskriminierung 
darstellt. Das Berufungsgericht kam zu dem Ergebnis, 
dass eine Altersdiskriminierung vorlag, das Oberste 
Gericht bestätigte das Urteil im Rechtsmittelverfahren.

Das Bezirksgericht von Helsinki (  κųšωħσωħ őοťοřοžω-
őκąš/   κųšωħσήžťš łωħσšťοł ł), Finnland, erließ im Juni ein 
Urteil, wonach die Sozialversicherungsbehörde (мοħšο-
ħκųοőκųοωłžš/ F žųőľ κħšωžħšοħšłοųłκħ) einen 58-jährigen 
Bewerber diskriminiert hatte, weil sie trotz höherer 
Qualifikation und längerer Berufserfahrung nicht ihn, 
sondern einen 46-jährigen Mitbewerber für die aus-
geschriebene Führungsposition einstellte.109 Der Kläger 
erhielt eine Entschädigung in Höhe von 8000 EUR.

105 Belgien, Föderaler Öffentlicher Dienst Soziale Sicherheit 
(2011).

106 Bulgarien, Rotes Kreuz (2011).
107 Estland, Estnisches Zentrum für die Entwicklung des 

E-Learning (2011).
108 EuGH, Urteil vom 13. September 2011, тκωħεοťι  а ťωσσκ ą ħι  

οħι κťκ/ D κął š∆εκ и ąήłεοħšο A G  (C-447/09).
109 Finnland, Bezirksgericht Helsinki, Dnro L10/27675.
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Abbildung 5.2: Beschäftigungsquote nach Altersgruppen und Ländern, 4. Quartal 2011, in %
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Abbildung 5.3: Saisonbereinigte Jugendarbeitslosenquote 2011, nach Ländern, in %
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Der Oberste Gerichtshof in Spanien erließ beispielsweise 
zwei Beschlüsse, mit denen die Altersobergrenze von 
30 Jahren für Bewerber auf bestimmte Stellen bei der 
spanischen Polizei abgeschafft wurde.110 Dies waren die 
ersten Gerichtsbeschlüsse, mit denen Diskriminierung 
aus Gründen des Alters beim Zugang zu Beschäftigung 
im öffentlichen Dienst des spanischen Zentralstaats 
anerkannt und abgeschafft wurde. Sie sind deshalb von 
großer Bedeutung, weil sie eine große Anzahl offener 
Gerichtsverfahren zum selben Thema beeinflussen könn-
ten: Im Zusammenhang mit mehr als 15 Einstellungsver-
fahren, die seit 2004 mehr als 30 000 Arbeitsplätze im 
öffentlichen Dienst betrafen, wurde wegen angeblicher 
Diskriminierung aufgrund des Alters geklagt.

Vom griechischen Staatsrat wurde entschieden, dass 
das Höchstalter für Bewerber um einen Richterposten 
bei vorinstanzlichen Gerichten weder gegen die griechi-
sche Verfassung noch gegen die Richtlinie 2000/78/EG 
des Rates zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens 
für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäf-
tigung und Beruf verstößt noch im Widerspruch zu den 
nationalen Rechtsvorschriften zur Umsetzung dieser 
Richtlinie steht. Die Dauer des Wehrdienstes – der nur 
für Männer obligatorisch ist – wird hier jedoch nicht 
berücksichtigt, da die Regelung ansonsten gegen den 
Grundsatz der Gleichbehandlung von Frauen und Män-
nern verstoßen würde.111

In einer Empfehlung an die Europäische Kommission 
forderte der Europäische Bürgerbeauftragte die Kom-
mission im März 2011 auf, den Nachweis zu erbringen, 
dass sie eine 63-jährige Bewerberin in einem Auswahl-
verfahren für Assistenten nicht aus Gründen des Alters 
diskriminiert hatte.112

Die niedrigeren Beschäftigungsquoten jüngerer und 
älterer Arbeitskräfte könnten ein Beleg für eine mit-
telbare Diskriminierung aus Gründen des Alters in Beruf 
und Beschäftigung sein. Daten, die Eurostat vierteljähr-
lich erhebt, lassen vermuten, dass junge Menschen 
auf dem Arbeitsmarkt benachteiligt werden. Aus den 
Eurostat-Daten geht hervor, dass junge Menschen im 
Alter von 15 bis 24 Jahren und ältere Menschen im Alter 
von 55 bis 64 Jahren niedrigere Beschäftigungsquoten 
aufweisen als die Erwerbsbevölkerung insgesamt 
(Altersgruppe der 15- bis 64-Jährigen). Darüber hinaus 
sind die Beschäftigungsquoten bei jungen Menschen in 
den meisten EU-Mitgliedstaaten niedriger als bei älteren 
Menschen; Ausnahmen bilden Malta, die Niederlande, 
Österreich und Slowenien (Abbildung 5.2).

110 Spanien, Oberstes Gericht, STS 2185/2011, 21. März 2011; 
Spanien, Oberstes Gericht, STS 2187/2011, 21. März 2011.

111 Griechenland, Staatsrat (2011).
112 Europäischer Bürgerbeauftragter (2011).

Eine mögliche Erklärung für die Unterschiede bei den 
Beschäftigungsquoten von jüngeren und älteren Arbeits-
kräften sieht der Gleichstellungsbeauftragte von Litauen
auch darin, dass bei vielen Positionen für Hochschul-
absolventen zu hohe Anforderungen gestellt werden. 
Derart hohe Erwartungen wirken sich insbesondere auf 
die Berufsaussichten junger Frauen aus, die nach ihrem 
Hochschulstudium Elternzeit in Anspruch nehmen.113

Wie aus den Daten von Eurostat hervorgeht (Abbil-
dung 5.3) liegt die Arbeitslosenquote junger Menschen 
unter 25 Jahren – außer in Deutschland, den Niederlan-
den und Österreich – in der gesamten EU über 10 %.

Jüngere Arbeitskräfte sind außerdem mit dem Prob-
lem der Langzeitarbeitslosigkeit konfrontiert. In ihrem 
2011 veröffentlichten aktuellen Bericht über globale 
Beschäftigungstrends bei jungen Menschen (G ųž -
ςοų E ī ľ ųžбī κħł  кťκħι š ήž ť Εžąłε), der sich auf die 
Altersgruppe der 15- bis 24-Jährigen bezieht, nennt 
das Internationale Arbeitsamt Italien als Beispiel für 
eine entwickelte Volkswirtschaft, in der die Quote der 
jungen Langzeitarbeitslosen weit höher ist als die der 
übrigen Erwachsenen. Bei jungen Menschen lag die 
Wahrscheinlichkeit der Langzeitarbeitslosigkeit 2010 
dreieinhalb Mal so hoch wie bei den übrigen Erwach-
senen. In anderen EU-Mitgliedstaaten, z. B. in Belgien, 
Frankreich, Griechenland, Irland, Slowakei, Spanien, 
Ungarn und dem Vereinigten Königreich, mussten 
junge Menschen etwa doppelt so häufig damit rechnen, 
in eine ähnliche Situation zu kommen.114

5.6.3. Altersdiskriminierung

Im Jahr 2011 erschienen Forschungsergebnisse, aus 
denen hervorgeht, dass Diskriminierung oder unge-
rechte Behandlung aus Gründen des Alters in den 
EU-Mitgliedstaaten fortbesteht. Die Weltgesundheits-
organisation (WHO) stellt in ihrem Europäischen Bericht 
zur Prävention der Misshandlung älterer Menschen 2011 
fest, dass „die Misshandlung älterer Menschen in allen 
Ländern der Europäischen Region [der WHO] verbreitet 
ist“115 und dass mindestens vier Millionen Menschen 
jährlich aufgrund ihres Alters Opfer von Misshandlun-
gen werden.

Auf nationaler Ebene wird vom Bürgerbeauftragten in 
Kroatien über Hinweise auf die unfreiwillige Unterbrin-
gung von älteren Menschen in Altenheimen berichtet. 
Er hält daher eine verstärkte Überwachung des Systems 
zur Einschränkung der Rechts- und Geschäftsfähigkeit 
für erforderlich.116

113 Litauen, Büro des Gleichstellungsbeauftragten (2010).
114 Internationales Arbeitsamt (2011), S. 3.
115 Weltgesundheitsorganisation, Sethi, D. κł  ο ų.  (Hrsg.) (2011).
116 Kroatien, Bürgerbeauftragter (2011), S. 28-32.
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Das finnische Innenministerium stellte im Mai 2011 
einen Aktionsplan zur Verbesserung der Sicherheit von 
älteren Menschen vor. Das Programm beinhaltet Emp-
fehlungen zur Verbesserung der Sicherheit und zeigt 
außerdem auf, wie alte Menschen vor Misshandlungen, 
Gewalt und Straftaten geschützt werden können.117

Eine britische Wohlfahrtsorganisation für ältere Men-
schen ( A σκ рм)  veröffentlichte eine Studie zur Alters-
diskriminierung in Europa.118 Die Studie wurde von der 
E ąťž ľ κοħ тκšκοť∆ε G ťžąľ  žħ A ł łωłąι κš łž  A σκ (Eurage) 
(Europäische Forschungsgruppe für Altersbilder), 
„einer internationalen Gruppe von Wissenschaftlern 
mit den Arbeitsschwerpunkten Altersdiskriminierung, 
Einstellungen gegenüber dem Alter und interkultu-
relle Vergleiche“, durchgeführt. Geleitet wird diese 
Forschungsgruppe von der University of Kent im Ver-
einigten Königreich (ausführlichere Informationen 
über Eurage sind verfügbar unter www.eurage.com). 
Gestützt auf Erkenntnisse der Europäischen Sozialerhe-
bung stellte die Studie fest, dass Alter den am weitesten 
verbreiteten Grund für Diskriminierung in Europa dar-
stellt. Etwa 64 % der Befragten im Vereinigten König-
reich und 44,4 % der Befragten in ganz Europa sahen 
Altersdiskriminierung als ernstes Problem an.

Vielversprechende Praktik

Festival in Irland feiert ältere 
Menschen
Das Bealtaine-Festival in Irland ist ein 
landesweites Festival, das jedes Jahr stattfindet 
und das speziell älteren Künstlern eine Plattform 
bietet. Am Bealtaine-Festival beteiligen sich über 
400� Organisationen und Gruppen, die im ganzen 
Land Veranstaltungen durchführen. Jedes Jahr 
arbeiten die teilnehmenden Organisationen, die 
beraten, Kontakte vermitteln und auch finanzielle 
Unterstützung leisten, eng mit einem kleinen 
Kreis von Künstlern, Gruppen oder Veranstaltern 
zusammen, um ein anspruchsvolles und 
außergewöhnliches Veranstaltungsprogramm 
anbieten zu können. Das Bealtaine-Festival 
hat sich in den 15� Jahren seines Bestehens 
sowohl hinsichtlich seiner Größe als auch seines 
Anspruchs erfolgreich weiterentwickelt und 
genießt weltweite Anerkennung als erstes 
Festival dieser Art – als nationales Festival, das 
ältere Menschen feiert.
A ąšήΙ εťųω∆εκťκ Кħήžťī οłωžħκħ šωħι  ţ κťήΙ σςοť ąħłκť: ă ă ă .
ςκοųłοωħκ. ∆ž ī

117 Finnland, Innenministerium (2011).
118 Age UK (2011).

5.7. Diskriminierung 
aus Gründen der 
Religion oder der 
Weltanschauung

In diesem Abschnitt werden die rechtlichen, sozialen 
und politischen Entwicklungen untersucht, die 2011 im 
Bereich der Diskriminierung aus Gründen der Religion 
oder der Weltanschauung zu beobachten waren. Am 
Anfang stehen dabei die rechtlichen Entwicklungen, 
die im Zusammenhang mit der Diskriminierung aus 
Gründen der Religion oder der Weltanschauung von 
Bedeutung sind. Anschließend folgt eine ausführli-
chere Betrachtung der Rechtsprechung, bei der es um 
die Frage geht, wo eine Beschneidung der Freiheit der 
Religion oder der Weltanschauung gerechtfertigt sein 
kann. Zum Abschluss des Kapitels wird über Erschei-
nungsformen religiöser Intoleranz in den EU-Mitglied-
staaten berichtet.

5.7.1. Rechtliche Entwicklungen, die 
im Zusammenhang mit der 
Diskriminierung aus Gründen der 
Religion oder der Weltanschauung 
von Bedeutung sind

In mehreren EU-Mitgliedstaaten sind rechtliche Ent-
wicklungen zu verzeichnen, die sich negativ auf die 
religiösen Praktiken und Rituale von Angehörigen ver-
schiedener Glaubensgemeinschaften auswirken könn-
ten. Dies trifft insbesondere auf Juden und Muslime in 
Belgien, Frankreich und den Niederlanden zu.

Die Rechtsvorschriften, die in diesen Mitgliedstaaten in 
Kraft traten oder vorgeschlagen wurden, verbieten in 
der Öffentlichkeit das Tragen von Kleidungsstücken, die 
das Gesicht verhüllen. Auch wenn diese Entwicklungen 
im Allgemeinen im Kontext der nationalen Sicherheit zu 
sehen sind, könnten davon muslimische Frauen betrof-
fen sein, die gemäß ihrer religiösen Überzeugung ihr 
Gesicht vollständig verschleiern.

In Frankreich trat im April 2011 ein Gesetz in Kraft 
(иžωħη 2 0 1 0 - 1 1 9 2  ι ą  1 1 ž ∆łž ςťκ  2 0 1 0  ωħłκťι ωšοħł  ųο 
ι ωššωī ąųοłωžħ ι ą ţ ωšοσκ ι οħš ų’ κšľ ο∆κ ľ ąςųω∆), das die 
Verhüllung des Gesichts in der Öffentlichkeit verbie-
tet.119 Im Juli 2011 wurde in Belgien ein ähnliches Gesetz 
rechtskräftig, nach dem das Tragen von Kleidungsstü-
cken, die das Gesicht teilweise oder ganz verhüllen, in 
der Öffentlichkeit grundsätzlich verboten ist (иžω ţ ωšοħł  
ο ωħłκťι ωťκ ųκ ľ ž ťł  ι κ łžął  ţ κłκī κħł  ∆ο∆εοħł  łž łοųκī κħł  

119 Frankreich (2011), Gesetz 2010-1192.

http://www.eurage.com
http://www.bealtaine.com
http://www.bealtaine.com
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žą ι κ ī οħωκťκ ľ ťωħ∆ωľ οųκ ųκ ţ ωšοσκ).120 Am 17. Novem-
ber 2011 wurde beim Verfassungsgericht Klage einge-
reicht, um die Aufhebung dieses Gesetzes zu erwirken. 
Ein Urteil steht derzeit noch aus. In den Niederlanden 
stimmte das Kabinett im September 2011 für einen 
Gesetzesentwurf, der ein Verbot des Gesichtsschleiers 
vorsieht, da ein solches Kleidungsstück als unvereinbar 
mit den Grundsätzen der Gleichbehandlung von Frauen 
und Männern angesehen wird.121 Im Februar 2012 wurde 
das Gesetz dem niederländischen Parlament (кă κκι κ 
мοī κť ι κť дłοłκħ- G κħκťοοų) zur weiteren Beratung 
vorgelegt.122

ъD ωκ тω∆εłųωħωκ 9 3 / 1 1 9 / E G  šοε ωī  F οųų ι κť ťωłąκųųκħ 
д∆εųο∆εłąħσ ωħ κωħκī  д∆εųο∆εłεžή κωħκ A ąšħοεī κ 
ţ žħ ι κť нκťľ лω∆εłąħσ уąť B κłθąςąħσ ţ ž ť.  D ωκ 
G κī κωħš∆εοήłšţ žťš∆εťωήłκħ Ι ςκť ι ωκ ťωłąκųųκ д∆εųο∆εłąħσ 
ă ąťι κħ řκ ħο∆ε ι κħ κωħуκųšłοοłųω∆εκħ B κι ωħσąħσκħ 
ąħłκťš∆εωκι ųω∆ε ąī σκšκłуł ,  ąħι  ι ωκ κωħуκųšłοοłųω∆εκħ 
тκ∆εłšţ žťš∆εťωήłκħ ςκťΙ ∆őšω∆εłωσκħ F οőłž ťκħ,  ι ωκ Ι ςκť ι κħ 
A ħă κħι ąħσšςκťκω∆ε ι ωκšκť нκťžťι ħąħσ εωħοąšσκεκħ;  ι οεκť 
ωšł  κš ă ω∆εłωσ,  ι οšš ι ωκ A ąšħοεī κ ţ žħ ι κť нκťľ лω∆εłąħσ уąť 
B κłθąςąħσ ţ žħ кωκťκħ ţ ž ť ι κť д∆εųο∆εłąħσ οąήťκ∆εłκťεοųłκħ 
ă ωťι ,  ă žςκω ι κħ с ωłσųωκι šłοοłκħ řκι ž∆ε κωħ σκă ωššκš с οα 
οħ дąςšωι ωοťωłθł  κωħσκťθąī ł  ă ωťι .  F žųσųω∆ε ă ωťι  ī ωł  ι ωκšκť 
нκťžťι ħąħσ ι ωκ тκųωσωžħšήťκωεκωł  šžă ωκ ι ωκ F ťκωεκωł ,  šκωħκ 
тκųωσωžħ ι ąť∆ε G ž ł łκšι ωκħšł ,  рħłκťťω∆εł ,  B ťθą∆εκ ąħι  тωłκħ 
уą ςκőκħħκħ,  σκο∆εłκł ,  ă ωκ ι ωκš ωħ A ťłωőκų 1 0  ι κť C εοťłο ι κť 
G ťąħι ťκ∆εłκ ι κť E ąťž ľ θωš∆εκħ рħωžħ ţ κťοħőκťł  ωšł . е
нκťž ťι ħąħσ ( E G ) я ť. 1 0 9 9 / 2 0 0 9  ι κš тοłκš ţ ž ī  2 4 .  дκľ łκī ςκť 2 0 0 9  Ι ςκť дκľ łκī ςκť 2 0 0 9  Ι ςκť дκľ łκī ςκť
ι κħ д∆εąłу ţ žħ кωκťκħ уąī  πκωł ľ ąħőł  ι κť кύłąħσ

Im Juni 2011 billigte das niederländische Parlament 
einen – von der Tierschutzpartei (аοťłωř ţ ž ž ť ι κ  D ωκ-
ťκħ) eingebrachten – Gesetzesentwurf, der ein Verbot 
der rituellen Schlachtung von Tieren ohne vorherige 
Betäubung vorsah. Der niederländische Senat (E κťšłκ 
мοī κť ι κť дłοłκħ- G κħκťοοų) lehnte im Dezember 2011 
den Gesetzesentwurf in der vorgelegten Form ab. Wäre 
der besagte Gesetzesentwurf angenommen worden, 
so hätte sich dies auf die Verfügbarkeit von Koscher- 
oder Halal-Fleisch für die Mitglieder jüdischer oder 
islamischer Glaubensgemeinschaften auswirken kön-
nen. Die Debatte über dieses Thema ist jedoch noch 
nicht abgeschlossen, und der Landwirtschaftsminister 
berät mit Vertretern jüdischer und muslimischer Grup-
pen über mögliche Änderungen an der bestehenden 
Verordnung.123

In Belgien legte die Partei Neu-Flämische Allianz 
(яωκąă - нųοοī šκ A ųųωοħłωκ)  Ende 2010 einen Gesetzes-
entwurf vor, in dem ein Verbot der rituellen Schlachtung 
von Tieren ohne Betäubung vorgeschlagen wurde. Die 

120 Belgien (2011), иžω ţ ωšοħł  έ ωħłκťι ωťκ ųκ ľ ž ťł  ι κ ł žął  ţ λłκī κħł  
∆ο∆εοħł  ł ž łοųκī κħł  ž ą ι κ ī οħωΟťκ ľ ťωħ∆ωľ οųκ ųκ ţ ωšοσκ.

121 Niederlande, Ministerium für Inneres und 
Königreichsbeziehungen (2011).

122 Niederlande, Unterhaus des Parlaments (2012).
123 Niederlande, Regierung der Niederlande (2012).

Beratungen des Parlaments (C εοī ςťκ ι κš ťκľ ťκšκħ-
łοħłš) über den Gesetzesentwurf dauern derzeit noch 
an. Nach Auskunft der Verfasser zielt der Gesetzesent-
wurf darauf ab, dass dem Tierschutz Vorrang vor dem 
Recht auf freie Religionsausübung eingeräumt wird.124

In Frankreich wurde ebenfalls über die Praxis der rituel-
len Schlachtung diskutiert, auch wenn es hier vorrangig 
um den Verbraucherschutz und die Rückverfolgbarkeit 
von Verbrauchsgütern ging, insbesondere im Hinblick 
auf die Kennzeichnung von Fleisch, das von ohne Betäu-
bung geschlachteten Tieren stammt. Im Oktober 2011 
wurde dem Beratenden Ausschuss für Tiergesundheit 
und Tierschutz (C ž ī ωłκ ∆žħšąųłοłωή ι κ ųο šοħłκ κł  ι κ ųο 
ľ ťž łκ∆łωžħ οħωī οųκ) ein Dekret bezüglich der Schlacht-
bedingungen übermittelt.125

5.7.2. Fälle von Diskriminierung aus 
Gründen der Religion oder der 
Weltanschauung

In dokumentierten Fällen, die die ungleiche Behand-
lung aus Gründen der Religion oder der Weltanschau-
ung betreffen, geht es häufig um die Diskriminierung 
muslimischer Frauen, die am Arbeitsplatz einen Schleier 
tragen. Außerdem liegt bei diesen Fällen oft ein Zusam-
mentreffen von Diskriminierung aus Gründen des 
Geschlechts und aus Gründen der Religion vor.

Zahlreiche Fälle von Diskriminierung aus Gründen der 
Religion oder der Weltanschauung werden aus dem 
Bildungsbereich gemeldet. Was die Zurschaustellung 
religiöser Symbole anbelangt, entschied die Große 
Kammer des Europäischen Gerichtshofs für Menschen-
rechte (EGMR) im März 2011 in der Rechtssache иοąłšω 
ąħι  οħι κťκ σκσκħ Italien, dass die gesetzliche Rege-Italien, dass die gesetzliche Rege-Italien
lung in Italien, die das Anbringen von Kruzifixen in den 
Klassenzimmern staatlicher Schulen vorschreibt, das 
Recht der Eltern, die Erziehung ihrer Kinder entspre-
chend ihren eigenen religiösen und weltanschaulichen 
Überzeugungen sicherzustellen (gemäß Artikel 2 Proto-
koll Nr. 1 EMRK), nicht verletzt.126 Auch wenn der EGMR 
keinen Anlass sah, die Beschwerde unter Berufung 
auf Artikel 14 EMRK, der Diskriminierung verbietet, zu 
prüfen, gibt sein Urteil Aufschluss darüber, wann eine 
unterschiedliche Behandlung aus Gründen der Religion 
gerechtfertigt sein kann. Im vorliegenden Fall vertrat 
der EGMR die Auffassung, dass ein Kruzifix ein seinem 
Wesen nach „passives Symbol“ ist, dessen „Einfluss auf 
die Schüler nicht mit einem didaktischen Vortrag oder 
mit der Teilnahme an religiösen Aktivitäten verglichen 
werden kann“. Gleichzeitig machte der Gerichtshof 
geltend, dass sich nicht beweisen lässt, ob ein religiö-

124 Belgien, Abgeordnetenkammer (2010).
125 Frankreich, Nationalversammlung (2011).
126 EGMR, Beschwerde-Nr. 30814/06, иοąłšω ą ħι  ο ħι κťκ/ Кłοųωκħ,  

18. März 2011.
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ses Symbol an der Wand eines Klassenzimmers einen 
Einfluss auf Schüler hat, und daher keine verbindliche 
Aussage darüber getroffen werden kann, ob es Aus-
wirkungen auf junge Menschen, deren Überzeugungen 
noch nicht gefestigt sind, hat oder nicht.

Der EGMR kam zu dem Ergebnis, dass erst dann eine 
aktive „Indoktrinierung“ stattfindet, wenn davon aus-
gegangen werden kann, dass religiöse Aktivitäten 
oder Symbole die Gewissens- oder Religionsfreiheit 
verletzen.

яο∆ε A ħšω∆εł  ι κš G κťω∆εłšεžήš ъίв τ ł ťωήήł  κš уą,  ι οšš ι ωκ 
σκšκłуųω∆εκ тκσκųąħσ,  ι ωκ ι οš A ħςťωħσκħ ţ žħ мťąуωпОκħ Б 
κωħκš дбī ςžųš,  ι οš ąħοςεθħσωσ ι οţ žħ,  žς  ωεī  κωħ 
šθőąųοťκť šбī ςžųωš∆εκť ц κťł  κωħσκťθąī ł  ă ωťι ,  уă κωήκųųžš 
οąή ι οš C εťωšłκħłąī  B κуąσ ħωī ī ł  Б ωħ мųοššκħуωī ī κťħ 
šłοοłųω∆εκť д∆εąųκħ ţ ž ťš∆εťκωςł ,  ι κť с κεťεκωłšťκųωσωžħ 
κωħκ ι ž ī ωħοħłκ дω∆εłςοťőκωł  ωħ ι κť š∆εąųωš∆εκħ рī σκςąħσ 
σωςł .  D ωκš οųųκωħ ťκω∆εł  řκι ž∆ε ħω∆εł  οąš,  ąī  ţ žħ κωħκī  
Кħι žőłťωħωκťąħσšľ ťžуκšš šκωłκħš ι κš ςκőųοσłκħ дłοοłκš уą 
šľ ťκ∆εκħ ąħι  κωħκħ нκťšłžα σκσκħ ι ωκ B κšłωī ī ąħσκħ ţ žħ 
A ťłωőκų 2  аťž łžőžųų я ť.  1  уą ςκσťΙ ħι κħ. е
E ąťž ľ θωš∆εκť G κťω∆εłšεžή ήΙ ť с κħš∆εκħťκ∆εłκ,  иοąłšω ąħι  οħι κťκ σκσκħ 
Кłοųωκħ,  1 8 .  с θťу 2 0 1 1 ,  тοħι ħąī ī κť 7 1

Das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) in Deutschland 
entschied, dass ein Verbot, das Schülern die Verrichtung 
des Gebets im Schulgebäude außerhalb der Unterrichts-
zeit untersagt, eine Diskriminierung aus Gründen der 
Religion oder der Weltanschauung darstellen könnte (Ver-
waltungsstreitsache BVerwG 6 C 20.10, OVG 3 B 29.09). 
Nach Auffassung des BVerwG können Einschränkungen 
der Verrichtung des Gebets im Schulgebäude weder mit 
dem Recht auf Bildung noch unter Berufung auf die Neu-
tralität des Staates gerechtfertigt werden.

Eine Einschränkung könne jedoch daraus hergeleitet wer-
den, dass die Religionsfreiheit anderer Schüler geschützt 
werden müsse und im Interesse der Wahrung der friedli-
chen Koexistenz der Schüler an der Schule sei. Angesichts 
mehrerer Vorfälle aufgrund von religiösen Spannungen 
zwischen den Schülern an der betreffenden Schule räumte 
das BVerwG ein, dass sich die bestehende Konfliktlage 
verschärfen könnte, wenn einem Schüler die Verrichtung 
des Gebets im Schulgebäude gestattet würde.

Unabhängig davon wies das Bundesverwaltungsgericht 
darauf hin, dass die Schule weniger restriktive Mittel 
als ein völliges Verbot – wie beispielsweise die Einrich-
tung eines speziellen Gebetsraums – hätte anwenden 
können, die in einem angemessenen Verhältnis zum 
Erfordernis, die friedliche Koexistenz sicherzustellen, 
gestanden hätten. Allerdings habe die Schule in der 
Vergangenheit schon einmal einen gemeinsamen 
Gebetsraum eingerichtet, der wieder habe geschlossen 
werden müssen, nachdem es zu Auseinandersetzun-
gen zwischen Schülerinnen, die ein Kopftuch getra-
gen hätten, und anderen, die dies nicht getan hätten, 

gekommen sei, und nachdem die Jungen es abgelehnt 
hätten, gemeinsam mit Mädchen zu beten. Die Schule 
machte geltend, dass die Entscheidung, die Verrichtung 
des Gebets vollständig zu untersagen, angesichts der 
Tatsache gerechtfertigt sei, dass sich ein spezieller 
Gebetsraum nicht als geeignete Lösung des Problems 
erwiesen habe.127

Andere Fälle beziehen sich auf Situationen, in denen die 
Ausübung der Religionsfreiheit durch religiöse Organi-
sationen an sich bereits eine Diskriminierung darstellen 
kann. In Artikel 4 Absatz 2 der Richtlinie über die Gleich-
behandlung in Beschäftigung und Beruf128 ist festge-
legt, dass Kirchen und andere öffentliche oder private 
Organisationen, deren Ethos auf religiösen Grundsätzen 
oder Weltanschauungen beruht, im Einklang mit den 
nationalen verfassungsrechtlichen Bestimmungen und 
Rechtsvorschriften von den für sie arbeitenden Perso-
nen verlangen können, dass sie sich loyal und aufrichtig 
im Sinne des Ethos der Organisation verhalten.

Im September 2011 entschied das deutsche Bundesar-
beitsgericht, dass die Kündigung eines in einer katho-
lischen Klinik tätigen katholischen Chefarztes wegen 
seiner Wiederverheiratung nicht rechtmäßig war.129 Im 
Gegensatz dazu vertrat der EGMR in der Rechtssache 
дωκςκħεοοť σκσκħ D κął š∆εųοħι – einem Fall, der die 
Kündigung einer bei der evangelischen Kirche angestell-
ten Kindergärtnerin wegen ihrer aktiven Mitgliedschaft 
in einer anderen Religionsgemeinschaft betraf – die 
Auffassung, dass keine Verletzung von Artikel 9 EMRK 
vorlag, der das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und 
Religionsfreiheit garantiert.130

Die deutschen Gerichte waren bei der Prüfung dieses 
Falles zu dem Ergebnis gekommen, dass die Kündigung 
notwendig war, um die Glaubwürdigkeit der Kirche zu 
wahren – ein Interesse, das schwerer gewogen habe als 
das Interesse der Angestellten, ihre Stelle zu behalten. 
Mit seinem Urteil, dass die Kündigung der Erzieherin 
durch die evangelische Kirche wegen ihres aktiven 
Engagements für eine andere Religionsgemeinschaft 
gerechtfertigt war, bestätigte der EGMR die Entschei-
dung der deutschen Arbeitsgerichte.

5.7.3. Belege für Intoleranz gegenüber 
religiösen Gruppen

Auch 2011 war Intoleranz gegenüber religiösen Gruppen 
sowohl innerhalb bestimmter Bevölkerungsgruppen als 
auch in der politischen Debatte in den EU-Mitgliedstaaten 

127 Deutschland, Bundesverwaltungsgericht, BVerwG 6 C 20.10, 
OVG 3 B 29.09, 30. November 2011.

128 Richtlinie 2000/78/EG des Rates, ABl. L 303 vom 2.12.2000, 
S. 16.

129 Deutschland, Bundesarbeitsgericht (2011), 2 AZR 543/10, 
8. September 2011.

130 EGMR, Beschwerde-Nr. 18136/02, дωκςκħεοοť/ D κął š∆εųοħι , дωκςκħεοοť/ D κął š∆εųοħι , дωκςκħεοοť/ D κął š∆εųοħι
3. Februar 2011.
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zu verzeichnen. ENAR, das Europäische Netz gegen Ras-
sismus, berichtet über Akte der Intoleranz gegen Juden, 
Muslime und Minderheiten nicht orthodoxer Christen in 
der EU. Die von ENAR beschriebenen Fälle belegen, dass 
Angehörige ethnischer und religiöser Minderheiten nicht 
nur Opfer von Gewalt sind, sondern auch von Diskrimi-
nierung in Beruf und Beschäftigung, im Wohnungswe-
sen, im Bildungsbereich, im Gesundheitswesen und beim 
Zugang zu Gütern und Dienstleistungen betroffen sind.131

Der UN-Sonderberichterstatter über Religions- und Welt-
anschauungsfreiheit kritisierte die Integrationsdebatten 
in Deutschland, weil dabei Muslime im Mittelpunkt ste-
hen. Er warnt davor, dass Muslime so zu Radikalisierung 
und Intoleranz getrieben werden könnten.132

Vom Institut für die Beziehungen zwischen unterschied-
lichen ethnischen Gruppen (Кħšłωłąłκ žή тο∆κ тκųοłωžħš) 
wird darauf hingewiesen, dass die anti-muslimische 
Rhetorik im Vereinigten Königreich unter anderem 
auch durch die politischen Maßnahmen zur Terroris-
musbekämpfung beeinflusst wird, die dazu beigetragen 
haben, dass muslimische Minderheiten als „verdächtige 
Gemeinschaften“ angesehen werden.133 Diese Einschät-
zung deckt sich mit den Ergebnissen vergleichender 
Untersuchungen über die Auswirkungen politischer 
Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung auf irische und 
muslimische Gemeinschaften in Großbritannien, die vom 
britischen Rat für Wirtschaft- und Sozialforschung (E ∆ž -
ħž ī ω∆ οħι  дž∆ωοų тκšκοť∆ε C žąħ∆ωų) finanziert und von der 
London Metropolitan University durchgeführt wurden.134

Ein Beispiel für die Intoleranz gegen Muslime sind die 
Übergriffe in Bulgarien, die am 20. Mai 2011 von Anhän-
gern der politischen Partei Ataka gegen Muslime verübt 
wurden, die sich zum Freitagsgebet in der Banya Bashi 
Moschee in Sofia eingefunden hatten. Bei dem Zwischen-
fall wurden mehrere Menschen verletzt und die Polizei 
nahm zahlreiche Personen fest. Es wurden unverzüglich 
Untersuchungsverfahren eingeleitet. In einem ähnlichen 
Fall eskalierte die Gewalt gegen Zeugen Jehovas in der 
Stadt Burgas, wo die Bulgarische Nationale Bewegung 
(Българско национално движение) im April 2011 eine 
Demonstration für ein Verbot dieser Glaubensgemein-
schaft organisierte. Eine Gruppe maskierter junger 
Männer stürmte den Königreichssaal, den Gebetsraum 
der Zeugen Jehovas, während die Umstehenden die 
Täter durch Sprechchöre und Zurufe anfeuerten. Sieben 
Demonstranten wurden festgenommen, von denen fünf 
später nach dem geltenden Strafrecht verurteilt wurden. 
Im April 2011 war der Anwendungsbereich des Straf-
rechts im Zuge der Umsetzung des Rahmenbeschlusses 

131 ENAR, Gauci, J. (2011); ENAR, Iganski, P. (2011).
132 Deutschland, Bundestag (2011b).
133 Vereinigtes Königreich, Institut für die Beziehungen zwischen 

den Rassen (2011).
134 Hickman, M. κł  ο ų.  (2011).

zur Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlich-
keit in bulgarisches Recht erweitert worden.

Ausblick
Von EU-Institutionen, nationalen Gerichten und Gleich-
behandlungsstellen zunehmend erwartet, dass sie 
sich den Begriff der Mehrfachdiskriminierung zu eigen 
machen und entsprechend handeln – ein Trend, der 
politische Entscheidungsträger in die Lage versetzen 
würde, Maßnahmen zu entwickeln, die genau auf den 
Abbau jener Hindernisse abgestimmt sind, denen sich 
durch Diskriminierung aus mehreren Gründen beson-
ders gefährdete Personen gegenübersehen.

Wenn auch bei der Verabschiedung der von der Europäi-
schen Kommission vorgeschlagenen horizontalen Richt-
linie, die das Verbot der Diskriminierung aus Gründen 
der sexuellen Ausrichtung, des Alters, einer Behinde-
rung oder der Religion über den Bereich der Beschäfti-
gung hinaus erweitern würde, weitere Verzögerungen 
drohen, ist doch von wesentlicher Bedeutung, dass ihr 
wichtigstes Ziel, nämlich eine umfassendere Bekämp-
fung von Diskriminierung, in die Praxis umgesetzt wird.

Auf nationaler Ebene werden Gesetze, die der vollstän-
digen Umsetzung der BRK und der Bekämpfung von Dis-
kriminierung aufgrund der sexuellen Ausrichtung oder 
Geschlechtsidentität dienen, politischen Entscheidungs-
trägern in ihrem Bemühen um die wirksame Bekämpfung 
jeder Form von Diskriminierung als Richtschnur dienen. 
Auch die stärkere Gewichtung von Maßnahmen auf nati-
onaler Ebene zur Förderung der Teilhabe von Menschen 
mit Behinderungen kann deren Aussichten auf eine inte-
grativere Bildung und eigenständigere Lebensführung 
verbessern. Dabei ist allerdings darauf zu achten, dass 
die Auswirkungen der Wirtschaftskrise die Bereitstellung 
von Dienstleistungen für Menschen mit Behinderungen 
nicht in unangemessener Weise beeinträchtigen.

Das Europäische Jahr für aktives Altern und Molida-
rität zwischen den Generationen 2012 wird Politikern 
Gelegenheit bieten, sich mit diskriminierender Behand-
lung und Ausgrenzung, die ältere Menschen in einigen 
EU-Mitgliedstaaten erfahren, zu befassen und dieser 
entgegenzuwirken.

Auswirkungen von Vorschriften im Bereich des Gesund-
heitsschutzes, der öffentlichen Sicherheit oder des 
Verbraucherschutzes, die Menschen bei der Ausübung 
ihres Glaubens beeinträchtigen könnten, müssen genau 
beobachtet werden, um indirekte Diskriminierung auf der 
Grundlage der Religion oder des Glaubens zu vermeiden.
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S c h l u s s b e m e r k u n g e n  z u  I r l a n d  u n d  L i t a u e n .

8 . A p r i l  –  D e r  A u s s c h u s s d e r  V e r e i n t e n  
N a t i o n e n  f ü r  d i e B e s e i t i g u n g  d e r  

  a s s e n d i s k r i m i n i e r u n g  v e r ö f f e n t l i c h t  s e i n e  
S c h l u s s b e m e r k u n g e n  z u  S p a n i e n .

 April
3 1 .  M a i  –  D i e E u r o p ä i s c h e K o m m i s s i o n  g e g e n  
  a s s i s m u s u n d  I n t o l e r a n z  d e s E u r o p a r a t e s 

v e r ö f f e n t l i c h t  i h r e n  v i e r t e n  B e r i c h t  
ü b e r  Z y p e r n .

 Mai
2 4 .  J u n i  –  D i e E K   I  b e s c h l i e ß t  d i e a l l g e m e i n e 
p o l i t i s c h e E m p f e h l u n g  N r .  1 3  z u r  B e k ä m p f u n g  

v o n    o m a f e i n d l i c h k e i t  u n d  d e r  D i s k r i m i n i e r u n g  
v o n    o m a .

 Juni
 Juli
 August

1 3 .  S e p t e m b e r  –  D i e E K   I  d e s  E u r o p a r a t e s  
v e r ö f f e n t l i c h t  i h r e n  v i e r t e n  B e r i c h t  ü b e r  L i t a u e n .

1 4 .  S e p t e m b e r  –  D e r  A u s s c h u s s  d e r  
V e r e i n t e n  N a t i o n e n  f ü r  d i e B e s e i t i g u n g  

d e r    a s s e n d i s k r i m i n i e r u n g  v e r ö f f e n t l i c h t  
s e i n e S c h l u s s b e m e r k u n g e n  z u  M a l t a ,  
z u r  T s c h e c h i s c h e n    e p u b l i k  u n d  z u m  

V e r e i n i g t e n  K ö n i g r e i c h .

2 2 . S e p t e m b e r  –  D e r  B ü r g e r m e i s t e r g i p f e l  
d e s E u r o p a r a t e s z u    o m a - A n g e l e g e n h e i t e n  

v e r a b s c h i e d e t  s e i n e  A b s c h l u s s e r k l ä r u n g  
z u r  U n t e r s t ü t z u n g  d e r  E i n r i c h t u n g  e i n e r  

E u r o p ä i s c h e A l l i a n z  d e r  S t ä d t e u n d    e g i o n e n  f ü r  
d i e  E i n g l i e d e r u n g  d e r    o m a .

 September
 Oktober
 November
 Dezember

Januar 
Februar 
9 . M ä r z  –  D a s E u r o p ä i s c h e P a r l a m e n t  v e r a b s c h i e d e t  e i n e E n t s c h l i e ß u n g  z u r  
E U - S t r a t e g i e z u r  I n t e g r a t i o n  d e r    o m a .

März 
5 . A p r i l  –  D i e E u r o p ä i s c h e K o m m i s s i o n  v e r ö f f e n t l i c h t  e i n e M i t t e i l u n g  ü b e r  e i n e n  
E U -   a h m e n  f ü r  n a t i o n a l e S t r a t e g i e n  z u r  I n t e g r a t i o n  d e r    o m a  b i s 2 0 2 0 .

April 
Mai 
Juni 
Juli 
August 
2 . S e p t e m b e r  –  D e r    a t  d e r  E u r o p ä i s c h e n  U n i o n  v e r ö f f e n t l i c h t  s e i n e 
S c h l u s s f o l g e r u n g e n  ü b e r  e i n e n  E U -   a h m e n  f ü r  n a t i o n a l e S t r a t e g i e n  z u r  
I n t e g r a t i o n  d e r    o m a  b i s 2 0 2 0 .

September 
Oktober 
November 
Dezember 

U N  u n d  E u r o p a r a t
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6
  a s s i s m u s  u n d  
e t h n i s c h e  D i s k r i m i n i e r u n g

Der Mord an 77 Menschen und die Verletzung weiterer 242 im Juli 2011 in Norwegen erinnerte auf eindringliche und 
tragische Weise daran, welche Auswüchse Rassismus, Antisemitismus, ethnische Diskriminierung und Intoleranz 
erlangen können, wenn ihnen nicht Einhalt geboten wird. Die Anschläge warfen auch ein grelles Licht auf von Rassismus 
und ethnischer Diskriminierung motivierte Vorfälle, die sich 2011 innerhalb der EU ereigneten: Gewalt gegen Roma in 
zumindest vier EU-Mitgliedstaaten, gewaltsame Zusammenstöße zwischen Einheimischen und Asylbewerbern1 und 
rassistisch motivierte Morde machten deutlich, dass extreme Formen der Intoleranz nach wie vor nicht überwunden 
sind. Darüber hinaus steht ethnische Diskriminierung in der gesamten EU – ungeachtet großer Bemühungen der 
Mitgliedstaaten, diese einzudämmen – nach wie vor an der Tagesordnung, sei es beim Zugang zu medizinischer 
Versorgung, Bildung, Beschäftigung oder Wohnraum. Wie die von der FRA und anderen Stellen gesammelten Daten 
zeigen, werden insbesondere die Bevölkerungsgruppen der Roma in diesen Bereichen nach wie vor diskriminiert.

Dieses Kapitel beschreibt zunächst besonders schwer-
wiegende Fälle rassistischer Gewalt gegen Minderhei-
tengruppen. Anschließend werden Entwicklungen bei 
den Rechtsvorschriften, Strategien und Praktiken in den 
EU-Mitgliedstaaten in Bezug auf Rassismus und eth-
nische Diskriminierung betrachtet. Dies umfasst auch 
eine Übersicht über den Stand der offiziellen Daten-
erhebung zu rassistisch motivierten Straftaten in der 
EU. Im nächsten Teil werden Hinweise auf ethnische 
Diskriminierung in den Bereichen medizinische Versor-
gung, Bildung, Beschäftigung und Wohnungswesen in 
den EU-Mitgliedstaaten untersucht. Der letzte Teil des 
Kapitels geht unter dem Gesichtspunkt der ethnischen 
Diskriminierung näher auf die Situation der Roma.In 
diesem Teil werden auch Initiativen auf EU-Ebene und 
nationaler Ebene zur Verbesserung der Situation der 
Roma-Bevölkerung beschrieben. Auf EU-Ebene werden 
diese Initiativen hauptsächlich durch die im April 2011 
veröffentlichte Mitteilung der Europäischen Kommis-
sion über einen EU-Rahmen für nationale Strategien 
zur Integration der Roma widergespiegelt.12zur Integration der Roma widergespiegelt.2zur Integration der Roma widergespiegelt.121

1 Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird in diesem 
Bericht auf die durchgehende Nennung der männlichen und 
weiblichen Form verzichtet. Es sind selbstverständlich beide 
Geschlechter gemeint.

2 Europäische Kommission (2011).

Wichtige Entwicklungen im Bereich Rassismus 
und ethnische Diskriminierung:

 In zahlreichen EU-Mitgliedstaaten kommt es weiterhin zu 
rassistischen Straf- und Gewalttaten. Solche Vorfälle werden 
nach wie vor in unterschiedlichem Maße erfasst, doch einige 
EU-Mitgliedstaaten bemühen sich, ihre Datenerhebung zu 
rassistischen Straftaten zu verbessern.
 Studien auf der Ebene der EU-Mitgliedstaaten ergaben, dass 
Schulkinder der zweiten Migrantengeneration aus bestimmten 
Gesellschaftsschichten nach wie vor benachteiligt sind und 
Roma-Kinder weiterhin Benachteiligungen in der Schule erfahren. 
Diskriminierungstests ergaben in einigen EU-Mitgliedstaaten, 
dass es Diskriminierungen beim Zugang zu Beschäftigung und 
Wohnraum gibt.
 Der Rat der Europäischen Union unterstützt die Mitteilung der 
Kommission zu einem EU-Rahmen für nationale Strategien zur 
Integration der Roma. Im Zusammenhang mit diesem neuen 
Kooperationsrahmen übermitteln die EU-Mitgliedstaaten der 
Europäischen Kommission ihre nationalen Integrationsstrategien 
für die Einbeziehung der Roma.
 Zwar haben mehrere Mitgliedstaaten auf nationaler Ebene 
Maßnahmen zur verbesserten Eingliederung der Roma in die 
Wege geleitet, doch jüngere Erhebungen zeigen, dass sich 
die Situation der Roma in den Bereichen Gesundheit, Bildung, 
Beschäftigung, Wohnraum, Armut und Diskriminierung nach wie 
vor schwierig gestaltet.
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6 . 1 .  H er v o r s t ec h en d e 
F ä l l e r a s s i s t i s c h er  
B es c h i m p f u n g en  i n  d er  E U

Im März 2011 vereinigten sich einige extremisti-
sche Gruppen in Ungarn ( нζυυ čБδőęωΕ ī θτΟъωőωΡęΟ, 
B ζΕеъωΡζωζΟ und ρęαζωő) und demonstrierten in Gyön-
gyöspata einen ganzen Monat lang gegen Roma. Bei 
den Demonstrationen wurden Mitglieder der örtlichen 
Roma-Bevölkerung rassistisch beschimpft. Beispiele:

Eine junge Roma-Frau wurde körperlich angegriffen 
und mit den Worten „Wir werden das Haus mit 
deinem Blut anstreichen!“ bedroht.

Ein Roma-Mann wurde vor seiner zweijährigen Toch-
ter mit einer Axt bedroht und mit den Worten „[Ich] 
werde mein neues Haus mit deinem Blut bauen!“ 
eingeschüchtert.

Eine schwangere Roma-Frau erlitt aufgrund von Be-
drohungen einen Schock, durch den vorzeitige We-
hen einsetzten.

Ende August 2011 demonstrierten ca. 1500 Personen 
in Rumburk in der Tschechischen Republik gegen die 
örtliche Roma-Bevölkerung. Demonstranten zerstör-
ten mutwillig Eigentum der Roma und forderten sie 
lautstark auf, zu verschwinden. Nach einer weiteren 
Anti-Roma-Demonstration im September in Varnsdorf 
wurde eine junge Demonstrantin festgenommen, weil 
sie den Völkermord geleugnet hatte. Außerdem trug sie 
ein T-Shirt mit der Aufschrift „Es lebe Hitler! Weg mit dem 
Dreck! Roma in die Gaskammern!“ Diese Vorfälle führ-
ten zu weiteren Spannungen und Anti-Roma-Demons-
trationen an anderen Orten, z. B. in Nov˝  Bor.

Ein Roma-stämmiger Autofahrer, der offenbar der 
Familie des Roma-Geschäftsmannes Kiril Rashkov 
nahesteht, war in einen Verkehrsunfall verwickelt, 
bei dem im September in Bulgarien ein junger Bul-
gare ums Leben kam, was im Land zu gewalttätigen 
Unruhen gegen Roma führte. In der Nacht der Unfalls 
wurden drei Häuser der Familie von Kiril Rashkov nie-
dergebrannt. Über Facebook wurden Roma-feindliche 
Versammlungen organisiert, von denen ausgehend 
Demonstranten mehrere Roma angriffen und deren 
Eigentum beschädigten. Außerdem wurden Roma und 
Türken mit Rufen wie „Stecht die Türken ab!“, „Tod den 
Zigeunern!“, „Macht Seife aus den Zigeunern!“ oder 
„Türken raus aus Bulgarien!“ bedroht.

Im Dezember behauptete in Turin, Italien, ein 16-jäh-
riges Mädchen, sie sei von einem Roma-Mann verge-
waltigt worden. Nach einer allgemeinen Demonstration 
gegen Kriminalität, die von einigen Einwohnern der 
Gegend organisiert worden war, in der das Mädchen 

lebte, zündete eine Gruppe ortsansässiger Demonst-
ranten die Roma-Siedlung Continassa an. Es kam zwar 
niemand ums Leben, jedoch wurde die Siedlung ver-
wüstet, und die Einwohner verloren ihr Hab und Gut. 
Das Mädchen gab später zu, dass der Übergriff nie statt-
gefunden hatte: Sie habe die Geschichte erfunden, um 
ihre Beziehung zu ihrem italienischen Freund vor ihren 
Eltern zu verheimlichen.

Nur wenige Tage nach dem Vorfall in Turin kam es 
ebenfalls in Italien (diesmal in Florenz) zu einer zwei-
ten großen Welle rassistischer Gewalt. Ein Sympathisant 
einer Organisation mit neofaschistischen Tendenzen 
(CasaPound) tötete zwei Senegalesen und verletzte 
drei weitere schwer. Organisationen der Zivilgesell-
schaft und einige lokale Behörden veranstalteten am 
17. Dezember in Florenz eine große Demonstration 
für Solidarität, und der italienische Präsident rief zu 
gemeinsamem Handeln auf, um rassistischer Gewalt 
und Kriminalität Einhalt zu gebieten. Nach den Morden 
wurden die Taten im Internet jedoch teilweise befür-
wortet. Die Behörden leiteten Ermittlungen ein, um die 
Sympathisanten ausfindig zu machen und zu belangen.

Auch wenn solche Gewalttaten eher die Ausnahme als 
die Regel sind, so deuten offizielle Daten, die in den 
EU-Mitgliedstaaten gesammelt werden, darauf hin, dass 
rassistische Gewalt nach wie vor ein besorgniserregen-
des Thema in der EU ist. Die meisten derzeitigen Daten-
erhebungssysteme in den EU-Mitgliedstaaten weisen 
jedoch Mängel auf, wie der nächste Abschnitt dieses 
Kapitels zeigt.

6 . 2 .  E n t w i c k l u n g e n  u n d  
T r e n d s  b e i  o f fi z i e l l  
e r f a s s t e n  r a s s i s t i s c h  
m o t i v i e r t e n  S t r a f t a t e n

Die Richtlinie zur Gleichbehandlung ohne Unterschied 
der Rasse und der Rahmenbeschluss zu Rassismus und 
Fremdenfeindlichkeit3 gewährleisten Schutz gegen Dis-
kriminierung aufgrund der Rasse und der ethnischen 
Herkunft bzw. Schutz gegen rassistische und fremden-
feindliche Straftaten.

Trotz des Engagements und der Bemühungen der Mit-
gliedstaaten, rassistisch motivierten Straftaten Einhalt 
zu gebieten, kommt es in der EU nach wie vor zu solchen 
Verbrechen. Außerdem verfügen viele Mitgliedstaaten 
immer noch nicht über systematische Mechanismen 
zur Datenerhebung, die die Häufigkeit rassistisch moti-
vierter Straftaten auf nationaler Ebene erfassen. Daher 
bleibt es schwierig, die Prävalenz rassistisch motivierter 

3 Rahmenbeschluss 2008/913/JI des Rates vom 
28. November 2008, ABl. L 328 vom 6.12.2008, S. 55.
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Straftaten in der EU zu quantifizieren oder Tendenzen in 
den Mitgliedstaaten über die Zeit zu vergleichen.

Die regelmäßige und kontinuierliche Erhebung offizi-
eller Daten zu rassistisch motivierten Straftaten durch 
Strafverfolgungsbehörden, Strafjustizeinrichtungen und 
zuständige Ministerien ist unabdingbar, um den Ent-
scheidungsträgern fundierte Informationen zur Verfü-
gung zu stellen, anhand derer sie wirksame und gezielte 
Maßnahmen zur Bekämpfung solcher Straftaten entwi-
ckeln können. Die ständige Verfügbarkeit zuverlässiger 
und solider Daten aus diesem Bereich würde die Mög-
lichkeit schaffen, die Wirksamkeit solcher Maßnahmen 
zu bewerten und sie bei Bedarf anzupassen.

Die meisten EU-Mitgliedstaaten erheben in irgendei-
ner Form offizielle Daten über rassistisch motivierte 
Straftaten. Allerdings unterscheiden sich die dabei 
verwendeten Systeme erheblich im Hinblick auf ihre 
Reichweite und Transparenz (siehe Tabellen 6.1 und 
6.2). Die offiziellen Systeme zur Erhebung von Daten 
zu rassistisch motivierten Straftaten lassen sich grob 
in vier Kategorien einteilen:

Keine Daten – Es werden keine Daten zu rassistisch 
motivierten Straftaten erhoben oder veröffentlicht.

Begrenzt – Die Datenerhebung beschränkt sich 
auf wenige Vorfälle rassistisch motivierter Straf-
taten und die Daten werden im Allgemeinen nicht 
veröffentlicht.

Gut – Unterschiedliche Beweggründe für rassis-
tische Straftaten (Rassismus/Fremdenfeindlich-
keit, Religion, Antisemitismus, Islamfeindlichkeit, 
(Rechts-)Extremismus) werden erfasst und die Da-
ten werden im Allgemeinen veröffentlicht.

Umfassend – Unterschiedliche Beweggründe für 
rassistische Straftaten (Rassismus/Fremdenfeind-
lichkeit, Religion, Antisemitismus, Islamfeindlich-
keit, (Rechts-)Extremismus), die Merkmale von Op-
fer und Täter, Fälle von krimineller Viktimisierung 
sowie die Art der Straftaten, etwa Mord, Übergriffe 
oder Drohungen, werden erfasst; die Daten werden 
immer veröffentlicht.

T a b e l l e  6 . 1 :   S t a n d  d e r  o f fi z i e l l e n  E r h e b u n g  v o n  
S t r a f v e r f o l g u n g s d a t e n  z u  r a s s i s t i s c h  
m o t i v i e r t e n  S t r a f t a t e n  i n  d e n  
M i t g l i e d s s t a a t e n  s e i t  J a n u a r  2 0 1 2 ,  n a c h  L a n d

Keine 
Daten Begrenzt Gut UmfassendBegrenzt Gut UmfassendBegrenzt Gut Umfassend

Estland BulgarienBulgarien BelgienBelgien Finnland
Rumänien Italien Dänemark Niederlande

Lettland Deutschland Schweden

Luxemburg Frankreich Vereinigtes 
KönigreichKönigreich

Malta Irland
PortugalPortugal Litauen
Slowenien Österreich
SpanienSpanien Polen
UngarnUngarn Slowakei

Zypern Tschechische 
RepublikRepublik

Kroatien
Griechenland: Das System wurde am 
29. September 2011 eingerichtet29. September 2011 eingerichtet29. September 2011 eingerichtet29. September 2011 eingerichtet29. September 2011 eingerichtet29. September 2011 eingerichtet
ť λζττζ :  F Š A ,  2 0 1 1ť λζττζ :  F Š A ,  2 0 1 1ť λζττζ :  F Š A ,  2 0 1 1ť λζττζ :  F Š A ,  2 0 1 1

Estland und Rumänien erheben und veröffentlichen 
nach wie vor keine offiziellen Daten zu rassistisch moti-
vierten Straftaten.

In Griechenland, Italien und Spanien wurden Schritte 
zur Verbesserung der Datenerhebung ergriffen. Auf 
die Initiative des Hohen Flüchtlingskommissars der 
Vereinten Nationen (UNHCR) hin wurde in Griechen-
land ein Netz für die Erhebung von Daten zu Vorfällen 
rassistischer Gewalt eingerichtet, über das Behörden 
die Häufigkeit rassistisch motivierter Straftaten genauer 
beobachten können.4

Die Beobachtungsstelle für die Sicherheit gegen diskrimi-
nierende Handlungen (ųΡΡζωδΣΕθωσθ πζω τΣ ΡσνλωζннΣ νθΑ-
Εωθ Οτσ ΣΕΕσ ασΡνωση σΑΣΕθωσ, Oscad), die im SeptemberΕωθ Οτσ ΣΕΕσ ασΡνωση σΑΣΕθωσ, Oscad), die im SeptemberΕωθ Οτσ ΣΕΕσ ασΡνωση σΑΣΕθωσ 2010 
in Italien eingerichtet wurde, ermöglicht nun die offizi-
elle Überwachung diskriminierender Handlungen gegen 
Minderheiten aus Gründen der ethnischen Herkunft oder 
Rasse.5 Die Oscad gehört zur Abteilung für öffentliche 
Sicherheit des Innenministeriums und untersteht der Zen-
traldirektion Kriminalpolizei. Ein Teil der Aufgaben der 
Oscad besteht darin, zu ermitteln, ob diskriminierende 
Handlungen gegen Minderheiten aus Gründen der eth-
nischen Herkunft als Straftaten verfolgt werden können.

Das System der Kriminalstatistiken in Spanien wurde 
im Jahr 2011 geändert, so dass nun auch rassistische/
fremdenfeindliche Handlungen in den autonomen Regi-
onen Baskenland, Katalonien und Navarra systematisch 
erfasst werden.6

4 Griechenland, National Commission for Human Rights und 
UNHCR Griechenland (2011).

5 Italien, Italienische Staatspolizei (2011).
6 Spanien, Ministerium für Arbeit und Einwanderung (2011).
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T a b e l l e  6 . 2 :  O f fi z i e l l  e r f a s s t e  r a s s i s t i s c h  m o t i v i e r t e  S t r a f t a t e n  n a c h  L a n d  ( S t a n d :  1 .  J a n u a r  2 0 1 2 )

Erfasste Daten (gemäß der Definition 
der Stelle, die die Daten erhebt)der Stelle, die die Daten erhebt)

Datenquelle(n) Veröffentlichung der Daten

AT Politisch motivierte Kriminalität: 
Tathandlungen und Anzeigen

Bundesministerium für 
Inneres, Bundesamt für 
Verfassungsschutz und 
Terrorismusbekämpfung

Veröffentlichte Daten: jährlicher 
Verfassungsschutzbericht

BE Anzahl der bei der Polizei gemel-
deten Fälle von Rassismus und 
Fremdenfeindlichkeit

Zentrum für Chancengleich-
heit und Rassismusbe-
kämpfung (C ζΑΕωζ  όθω E ∆λΣτ 
ųππθωΕλΑσΕσζΡ Σ Αα ų ππθΡσΕσθΑ 
Εθ Š ΣνσΡη ,  C ų ųŠ)

Veröffentliche Daten: Jahresbericht zu 
Diskriminierung/Vielfalt (ŠΣππθωΕ Σ ΑΑλ-
ζ τ D σΡνωση σΑΣΕσθΑ/ D σδζωΡσΕę т čΣΣωδζωΡτΣΟ 
D σΡνωση σΑΣΕσζ / D σδζωΡσΕζσΕ)

BG Von der Polizei erfasste Straftaten gegen 
die Bürgerrechte

Innenministerium Daten werden nicht veröffentlicht

CY Schwere Straftaten – Vorfälle mit 
rassistischem Hintergrund und/oder 
Gerichtsverfahren

Zyprische Polizei Veröffentlichte Daten: schwere Strafta-
ten – Vorfälle mit rassistischem Hinter-
grund und/oder Gerichtsverfahren

CZ Straftaten mit extremistischem Hinter-
grund (žωζΡΕΑъ čσΑΑθΡΕ Ρ ζгΕωζη σΡΕσνΚýη  
πθαΕζгΕζη )

Innenministerium, Abteilung 
Sicherheitspolizei (Č σΑσΡΕζωΡΕ-
δθ δ ΑσΕωΣ,  ų αυθω υ ζнπζčΑθΡΕΑб 
πθτσΕσΚе)

Veröffentliche Daten: Jahresbericht über 
das Problem des Extremismus in der 
Tschechischen Republik (οπωъδΣ θ πωθ-
υτζη ΣΕσνζ  ζ гΕωζη σΡη  Α Σ Ľ нζη б ČζΡΚę ČζΡΚę Č
ŠζπλυτσΚе)

DE Politisch motivierte Kriminalität: politisch 
motivierte Straftaten

Bundesministerium des 
Innern

Veröffentlichte Daten: jährlicher 
Verfassungsschutzbericht

DK Straftaten mit möglicherweise extremis-
tischem Hintergrund (  ωση σΑζττζ  όθωώθτα 
η ζα η λτσΟ ζ ΚΡΕωζη σΡΕσΡΚ υ ΣΟΟωλΑα)

Dänischer Sicherheits- und 
Nachrichtendienst (ī θτσΕσζΕΡ 
ζόΕζωωζΕΑσΑΟΡΕκζΑζΡΕζ)

Veröffentlichte Daten: Jahresbericht zu 
Straftaten mit möglicherweise extre-
mistischem Hintergrund (  ωση σΑζττζ  
όθωώθτα ςпΠ η ζα η λτσΟ ζ ΚΡΕωζη σΡΕσΡΚ 
υΣΟΟωλΑα)

EE Es werden keine offiziellen Daten zu ras-
sistisch motivierten Straftaten erhoben

k. A. k. A.

EL Fälle rassistisch motivierter Gewalt National Commission for Hu-
man Rights und Büro des Ho-
hen Kommissars der Vereinten 
Nationen für Menschenrechte 
in Griechenland

k. A.

ES Rassistische und fremdenfeindliche Hand-
lungen (Baskenland, Katalonien, Navarra)

Nationales Polizeikorps (C λζω-C λζω-C λζω
πθ š ΣνσθΑΣτ α ζ  ī θτσνбΣ) und 
Zivilgarde (G λΣωασΣ C σδστ)

Daten werden nicht veröffentlicht

FI Rassistisch motivierte Straftaten, die der 
Polizei gemeldet werden

Polizeifachhochschule 
(ī θτσσΡσΣη η ΣΕΕσΚθωΚζΣΚθλτλ)

Veröffentlichte Daten: Jahresbericht 
über Hassverbrechen, die der finnischen 
Polizei gemeldet werden (ī θτσσΡσΑ Εσζ -
ΕθθΑ ΕλττλΕ δ σώΣωσΚθττσΡλλΡ   λθη ζΡΡΣ)

FR Handlungen und Bedrohungen mit rassis-
tischem, antisemitischem oder fremden-
feindlichem Charakter, die von der Polizei 
oder Gendarmerie erfasst werden (ΣνΕζΡ 
ζΕ η ζΑΣνζΡ в νΣωΣνΕąωζ  ωΣνσΡΕζ ,  ΣΑΕσΡęη σΕζ  
ζΕ гęΑθπώθυζ  νθΑΡΕΣΕęΡ πΣω τζΡ ΡζωδσνζΡ αζ  
πθτσνζ  ζΕ αζ  ΟζΑαΣωη ζωσζ)

Nationale Beratungskom-
mission für Menschenrech-
te (C θη η σΡΡσθΑ Α ΣΕσθΑΣτζ  
νθΑΡλτΕΣΕσδζ  α ζΡ α ωθσΕΡ α ζ  
τ’ ώθη η ζ)

Veröffentlichte Daten: Jahresbericht 
über die Bekämpfung von Rassismus, 
Antisemitismus und Fremdenfeind-
lichkeit (ýΣ τλΕΕζ  ν θΑΕωζ  τζ  ωΣνσΡη ζ ,  
τ’ ΣΑΕσΡęη σΕσΡη ζ  ζ Ε τΣ г ęΑθπώθυσζ)

HU Anzahl der Strafverfahren Zentrale Statistikdaten-
bank für Ermittlungs- und 
Strafverfolgungsdaten

Daten werden nicht veröffentlicht

IE Gemeldete rassistisch motivierte 
Straftaten

Zentrales Amt für Statistik 
(C ζΑΕωΣτ   ΕΣΕσΡΕσνΣτ ų όиνζ)

Veröffentlichte Daten: Büro zur Förde-
rung der Integration von Migranten

IT Erfasste diskriminierende Handlungen 
gegen Minderheiten aufgrund der ethni-
schen Herkunft, der Rasse, der religiösen 
Weltanschauung, der sexuellen Ausrich-
tung, der Geschlechtsidentität oder einer 
Behinderung

Italienische Staatspolizei 
(ī θτσнσΣ ασ  ΕΣΕθ), 
Beobachtungsstelle für 
die Sicherheit gegen 
diskriminierende Handlungen 
(ųΡΡζωδΣΕθωσθ πζω τΣ ΡσνλωζннΣ 
νθΑΕωθ Οτσ ΣΕΕσ ασΡνωση σΑΣΕθωσ,  
OSCAD)

Daten werden als aggregierte Anzahl 
der diskriminierenden Handlungen 
veröffentlicht

ť λζττζ :  F Š A ,  2 0 1 1
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Erfasste Daten (gemäß der Definition 
der Stelle, die die Daten erhebt)der Stelle, die die Daten erhebt)

Datenquelle(n) Veröffentlichung der Daten

LT Erfasste Fälle, Voruntersuchungen und die 
Anzahl der Gerichtsverfahren/verurteilten 
Personen, bei denen Diskriminierung aus 
Gründen der Nationalität, Rasse, des 
Geschlechts, der Abstammung, Religion 
oder Zugehörigkeit zu einer anderen Gruppe 
oder die Anstiftung zu Handlungen gegen 
Angehörige einer bestimmten Nationalität, 
Rasse, ethnischen Gruppe, Religion oder 
sonstigen Gruppe eine Rolle gespielt hat

Abteilung für Informations-
technologie und Kommuni-
kation im Innenministerium 
(őΑόθωη ΣΕσΚθΡ σω ωеšőΑόθωη ΣΕσΚθΡ σω ωеšőΑόθωη ΣΕσΚθΡ σω ωе σų αζπΣω-
ΕΣη ζΑΕΣΡ π ωσζ  ρ σαΣλΡ ωζσΚΣτų
η σΑσΡΕζωσκθΡ)

Daten werden nicht veröffentlicht

LU Vergehen gegen Personen, Rassendiskri-
minierung (őΑόωΣνΕσθΑΡ ν θΑΕωζ  τζΡ π ζωΡθΑ-
ΑζΡ,  α σΡνωση σΑΣΕσθΑΡ ωΣνσΣτζΡ)

Polizei von Luxemburg (ī θ-
τσνζ  G ωΣΑα- D λνΣτζ)

Veröffentlichte Daten: jährlicher 
Tätigkeitsbericht der Polizei (ŠΣππθωΕ 
α’ A νΕσδσΕę α ζ  τΣ ī θτσνζ  G ωΣΑα- D λνΣτζ)

LV Anzahl der Strafverfahren aufgrund von 
Anstiftung zu Hass aus Gründen der 
Nationalität, der ethnischen Herkunft 
oder der Rasse

Sicherheitspolizei (D ωθšīυΣΡ šīυΣΡ šī
πθτσνσκΣ)

Daten werden nicht veröffentlicht

MT Rassistisch motivierte Straftaten Polizei von Malta Daten werden nicht veröffentlicht

NL Fälle von Straftaten mit diskriminieren-
dem Charakter, die von der Polizei erfasst 
werden (D θθω α ζ  π θτσΕσζ  Ο ζωζΟσΡΕωζζωαζ  ζ Α 
ΣΣΑΟζτζδζωαζ  σΑνσαζΑΕζΑ η ζΕ ζ ζΑ α σΡνωσ-
η σΑΣΕθσω Κ ΣωΣΚΕζω)

Nationales Kompetenzzen-
trum der Polizei für Vielfalt 
(ýΣΑαζτσκΚ E гπζωΕσΡζ C ζΑΕωλη  
D σδζωΡσΕζσΕ δ ΣΑ α ζ  ī θτσΕσζ)

Veröffentlichte Daten: Jahres-
bericht über Straftaten mit dis-
kriminierendem Charakter 
(C ωση σΑΣτσΕζσΕΡυζζτα ασΡνωση σΑΣΕσζ)

PL Eingeleitete Verfahren und nachgewiesene 
Straftaten in Verbindung mit Hassvergehen 
aufgrund von Unterschieden der 
Nationalität, der ethnischen Herkunft, 
der Rasse oder der Religion; Fälle mit 
rassistischen oder fremdenfeindlichen 
Motiven, die von Strafverfolgungsbehörden 
bearbeitet werden; Verurteilungen im Sinne 
einschlägiger Artikel des Strafgesetzbuchs

Kriminalstatistiksystem der 
Polizei (Temida); Staats-
anwaltschaft; nationales 
Strafregister

Daten werden nicht veröffentlicht

PT Rassistisch motivierte Straftaten, die von 
der Polizei erfasst werden

Generaldirektion für Justiz-
politik (D σωζνį ėθ- G ζωΣτ α Σ 
ī θτбΕσνΣ α ζ  čλΡΕσį Σ)

Daten werden nicht veröffentlicht

RO Es werden keine offiziellen Daten zu ras-
sistisch motivierten Straftaten erhoben

k. A. k. A.

SE Straftaten mit festgestelltem Hassmo-
tiv, die der Polizei gemeldet werden 
(πθτσΡΣΑη жτΑσΑΟΣω η ζα σαζΑΕσиζωΣαζ  
ώΣΕυωθΕΕΡη θΕσδ)

Schwedischer nationaler Rat 
für Verbrechensbekämpfung 
(B ωθΕΕΡόБωζυеΟΟΣΑαζωрαζΕ)

Veröffentlichte Daten: Jahresbericht zu 
Statistiken über Straftaten mit nachgewie-
senem Hassmotiv, die der Polizei gemel-
det werden ( ΕΣΕσΡΕσΚ Бδζω πθτσΡΣΑη жτΑσΑ-
ΟΣω η ζα σαζΑΕσиζωΣαζ  ώΣΕυωθΕΕΡη θΕσδ)

SI Straftaten mit dem Motiv der Intoleranz 
gegenüber Rasse, ethnischer Herkunft 
und Religion

Polizeidirektion (ī θτσνσκΡΚζ  
λπωΣδΣ)

Daten werden nicht veröffentlicht

SK Rassistisch motivierte Straftaten, Daten 
zu Personen, die strafrechtlich verfolgt 
werden oder gegen die ermittelt wird 
(ωΣΡθδθ η θΕσδθδΣΑъ ΕωζΡΕΑъ čσΑΑθΡť,  ĽαΣκζ  ť,  ĽαΣκζ  ť
θ ΡΕбώΣΑýνώ Σ δеšδеšδе ζΕωθδΣΑýνώ θΡθυъνώ)

Innenministerium, Polizei 
(Č σΑσΡΕζωΡΕδθ δΑĽΕωΣ,  ī θτбνσΣ)

Veröffentlichte Daten: Monatsbericht zu 
Kriminalstatistiken (ŠΕΣΕσΡΕσΚΣ Κωση σΑΣτσ-
Εе δ  τθδζΑΡΚζκ ωζπλυτσΚζ)

UK E ΑΟτΣΑα,  š θωασωτΣΑα λΑα ε ΣτζΡ: Straftaten, 
die gemäß den Vorschriften des Innenmi-
nisteriums (H θη ζ  ųόиνζ) erfasst werden 
können
 νώθΕΕτΣΑα: rassistische Vorfälle, die von 
der Polizei erfasst werden; Klagen auf-
grund von rassistischen Hassverbrechen

E ΑΟτΣΑα,  š θωασωτΣΑα λ Αα 
ε ΣτζΡ: Vereinigung der Poli-
zeichefs ( A ΡΡθνσΣΕσθΑ θ ό C ώσζό 
ī θτσνζ  ųόиνζωΡ) 
 νθΕτΣΑα: Staatsanwalt 
(ī ωθνλωΣΕθω F σΡνΣτ)

Veröffentlichte Daten: E ΑΟτΣΑα,  š θωασω-
τΣΑα λ Αα ε ΣτζΡ: Gesamtzahl der von der 
regionalen Polizei in England, Nordirland 
und Wales pro Kalenderjahr erfassten 
Straftaten 
 νώθΕΕτΣΑα: Jahresbericht zu Hassver-
brechen (Geschäftsjahr)

HR Gemeldete Straftaten aufgrund von Ras-
sendiskriminierung oder sonstiger Diskri-
minierung (ŠΣΡΑΣ σ αωλΟΣ ασΡΚωση σΑΣνσκΣ)

Innenministerium (Č σΑσΡΕΣωΡΕ-
δΣ λ ΑλΕΣωΑκσώ π θΡτθδΣ)

Veröffentlichte Daten: Übersicht über Ba-
sisindikatoren zur öffentlichen Sicherheit 
(žζη ζτκΑσώ ΡσΟλωΑθΡΑσώ πθΚΣнΣΕζτκΣ)

ť λζττζ :  F Š A ,  2 0 1 1
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Die Untersuchungen der FRA haben ergeben, dass es 
oftmals schwierig ist, zwischen ethnischer und religiö-
ser Diskriminierung zu unterscheiden. Für die Erhebung 
der Europäischen Union zu Minderheiten und Diskri-
minierung (EU-MIDIS) beispielsweise wurden 23 500 
Angehörige verschiedener Gruppen ethnischer Minder-
heiten und Einwanderer in allen 27 EU-Mitgliedstaaten 
befragt. Etwa 40 % aller Befragten bezeichneten sich 
selbst als Muslime. Viele der Angehörigen der befrag-
ten Minderheitengruppen gaben an, diskriminiert 
zu werden, wobei fast die Hälfte der muslimischen 
Befragten nicht unterscheiden kann, ob der Grund für 
die Diskriminierung „Religion oder Weltanschauung“ 
oder „ethnische Herkunft/Migrationshintergrund“ sind.

Die Tabellen 6.3 bis 6.5 veranschaulichen die Tendenzen, 
die sich aus den offiziell erfassten und veröffentlichten 
Daten zu rassistischen, antisemitischen und (rechts-)
extremen Straftaten in einzelnen EU-Mitgliedstaaten 
ableiten lassen. Für eine Aussage zu Tendenzen bei 
Straftaten aufgrund von Islamfeindlichkeit werden auf 
der Ebene der Mitgliedstaaten nicht genügend Daten 
erhoben. Direkte Vergleiche zwischen den Mitgliedstaa-
ten können und sollten an dieser Stelle nicht angestellt 
werden, da eventuell beobachtete Schwankungen auf 
die Datenerhebungspraktiken auf nationaler Ebene 
zurückzuführen sind.

Die in diesen Tabellen enthaltenen Daten weichen von 
den Daten im Jahresbericht der Organisation für Sicher-
heit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) über Hass-
verbrechen ab, den das OSZE-Büro für demokratische 
Institutionen und Menschenrechte (BDIMR) veröffent-
licht.7 Der Jahresbericht des BDIMR enthält Daten zu 
Hassverbrechen, die die Regierungen der 56 Mitglied-
staaten der OSZE, Partnerorganisationen und NRO in 
diesem Bereich vorgelegt haben.

Die in den Tabellen 6.3 bis 6.5 dargestellten Daten stam-
men aus den offiziellen und öffentlich verfügbaren 
Berichten zu rassistisch motivierten Straftaten, die die 
entsprechenden Behörden des jeweiligen EU-Mitglied-
staats veröffentlichen. Sie zeigen, was offizielle Straf-
verfolgungsdaten in Bezug auf rassistisch motivierte 
Straftaten aussagen können.

Bei der Betrachtung von Tendenzen darf die Anzahl 
der erfassten Vorfälle rassistisch motivierter Strafta-
ten nicht mit der tatsächlichen Anzahl der rassistisch 
motivierten Straftaten verwechselt werden. Zum einen 
ist nicht nur allgemein anerkannt, dass (wie bei vielen 
Formen zwischenmenschlicher Kriminalität) bei wei-
tem nicht alle rassistisch motivierten Straftaten erfasst 
werden, zum anderen gibt es Schwankungen von Jahr 

7 Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa (OSZE) – Büro für demokratische Institutionen und 
Menschenrechte (BDIMR) (2011).

zu Jahr innerhalb der EU-Mitgliedstaaten, die beispiels-
weise auf die folgenden Faktoren zurückgeführt werden 
können:

Definition rassistisch motivierter Straftaten im 
Strafrecht;

Änderungen in Bezug auf die Erfassung (der Merk-
male) von Fällen rassistisch motivierter Straftaten;

Bereitschaft der Opfer und/oder Zeugen, Vorfälle 
zu melden;

tatsächliche Häufigkeit rassistisch motivierter 
Straftaten.

Vielversprechende Praktik

A u f k l ä r u n g  ü b er  d en  H o l o c a u s t  u n d  
V er h i n d er u n g  v o n  V er b r ec h en  g eg e n  
d i e  M e n s c h l i c h k e i t
Seit dem Jahr� 2003 entwickelt die kroatische 
Bildungsbehörde den Lehrplan in Schulen weiter 
und hat ein Schulungsprogramm für Lehrer 
eingeführt, mit dem diese in die Lage versetzt 
werden, die Aufklärung über den Holocaust 
und die Verhinderung von Verbrechen gegen 
die Menschheit (ī θλčΣδΣΑκζ  θ  ώθτθΚΣλΡΕλ 
σ  ΡπωζčΣδΣΑκλ нτθčσΑΣ πωθΕσδ čθδκζčΑθΡΕσ) in den 
Unterricht einzubinden. Insgesamt 517� Lehrer 
haben an den jährlich stattfindenden dreitägigen 
Seminaren zu diesem Thema teilgenommen sowie 
selbst Inhalte erarbeitet und Schülerprojekte 
durchgeführt. Außerdem schickt die Behörde 
jedes Jahr ein Rundschreiben an alle Schulen 
und erinnert an den Holocaust-Gedenktag, um 
die Nachhaltigkeit und den Erfolg der Initiative 
sicherzustellen.

Der Europarat hat zusammen mit der OSZE eine 
Website mit Informationen zum Völkermord an 
den Roma eingerichtet (www.romagenocide.
org). Die Website umfasst eine Datenbank zum 
Völkermord an den Roma mit einer virtuellen 
Bibliothek nützlicher Veröffentlichungen und 
einer interaktiven Landkarte, auf der für jedes 
europäische Land die besonderen Merkmale zu 
diesem Thema auf nationaler Ebene angezeigt 
werden können. Die Website bietet außerdem 
Informationen zu Lehrplänen, verfügbaren 
Lehrmaterialien, Schulbüchern, Gedenkstätten 
und innovativen Praktiken von Ministerien, der 
Zivilgesellschaft, internationalen Organisationen, 
Museen und Schulen.

ε ζσΕζωζ  őΑόθωη ΣΕσθΑζΑ:    ωθΣΕσΡνώζ  B σταλΑΟΡυζώБωαζ  
( Agencije za odgoj i� obrazovanje)  А АА . Σнθθ. ώω/
σΑαζг . πώπ? θπΕσθΑ= νθη άνθΑΕζΑΕ& δσζА = ΣωΕσντζ & σα= 3 2
0 4 : πθλΣδΣΑκζ - θώθτθΚΣλΡΕλ- η θωΣ- πθΡΕΣΕσ- Εζη ζτκΑΣ-
δωσκζαΑθΡΕ- λ- θαΟθκλ- σθυωΣнθδΣΑκλ& νΣΕσα= 2 7 3 : πθδσκζΡΕ

http://www.romagenocide.org
http://www.romagenocide.org
http://www.azoo.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=3204:pouavanje-oholokaustu-mora-postati-temeljna-vrijednost-u-odgoju-iobrazovanju&catid=273:povijest
http://www.azoo.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=3204:pouavanje-oholokaustu-mora-postati-temeljna-vrijednost-u-odgoju-iobrazovanju&catid=273:povijest
http://www.azoo.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=3204:pouavanje-oholokaustu-mora-postati-temeljna-vrijednost-u-odgoju-iobrazovanju&catid=273:povijest
http://www.azoo.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=3204:pouavanje-oholokaustu-mora-postati-temeljna-vrijednost-u-odgoju-iobrazovanju&catid=273:povijest


Rassismus und ethnische� Diskriminierung

181

T a b e l l e  6 . 3 :   T r e n d s  b e i  d e n  o f fi z i e l l  e r f a s s t e n  r a s s i s t i s c h  m o t i v i e r t e n  S t r a f t a t e n  i m  Z e i t r a u m  2 0 0 0  b i s  2 0 1 0 ,  A n z a h l  
d e r  e r f a s s t e n  V o r f ä l l e u n d  j ä h r l i c h e S c h w a n k u n g e n  b e i  d e n  e r f a s s t e n  S t r a f t a t e n ,  n a c h  L a n d

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20102000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20102000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20102000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20102000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20102000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20102000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20102000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20102000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20102000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20102000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

AT 450 528
17,3 %

465
-11,9 %

436
-6,2 %

322
-26,1 %

406
26,1 %

419
3,2 %

752
79,5 %

835
11 %

791
-5,3 %

1 040
31,5 %

BE 757 751757 751
-0,8 %

727
-3,2 %

848
16,6 %

1 021
20,4 %

1 226
20,1 %

1  362
11,1 %

1 318
-3,2 %

1 193
-9,5 %

1 086
-9 %

924
-14,9 %

CY k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. 2k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. 2k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. 2k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. 2k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. 2k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. 2 18
800 %

3
-83,3 %

6
100 %

8
33,3 %

32
300 %

DE k. A. 14 725 12 933
-12,2 %

11 576
-10,5 %

12 553
8,4 %

15 914
26,8 %

18 142
14 %

17 607
-2,9 %

20 422
16 %

19 468
-4,7 %

16 375
-15,9 %

DK 28 11628 116
314,3 %

68
-41,4 %

53
-22,1 %

37
-30,2 %

87
135,1 %

227
160,9 %

35
-84,6 %

113* 73
-35,4 %

62
-15,1 %

FI 495 448
-9,5 %

364
-18,8 %

522
43,4 %

558
6,9 %

669
19,9 %

748
11,8 %

698
-6,7 %

1 163* 1 385
19,1 %

1 168
-15,7 %

FR 903 424
-53 %

1 317
210,6 %

833
-36,8 %

1 574
89 %

979
-37,8 %

923
-5,7 %

723
-21,7 %

864
19,5 %

1 841
113,1 %

1 352
-26,6 %

IE 72 42
-41,7 %

100
138,1 %

62
-38 %

84
35,5 %

94
11,9 %

173
84 %

214
23,7 %

172
-19,6 %

128
-25,6 %

122
-4,7 %

LU k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A.k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A.k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A.k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A.k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A.k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. 14 17
21,4 %

21
23,5 %

28
33,3 %

24
-14,3 %

NL k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. 1 k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. 1 k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. 1 k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. 1 k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. 1 k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. 1 k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. 1 k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. 1 k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. 1 223 1 089
-11 %

1 168
7,3 %

SE 2 703 2 785
3 %

2 391
-14,1 %

2 436
1,9 %

2 414* 2 383
-1,3 %

2 575
8,1 %

2 813
9,2 %

4 826* 4 707
-2,5 %

4 338
-7,8 %

SK 35 40
14,3 %

109
172,5 %

119
9,2 %

79
-33,6 %

121
53,2 %

188
55,4 %

155
-17,6 %

213
37,4 %

132
-38 %

114
-13,6 %

UK: EN & 
WAL**, ***

25 116 30116 30 133
20 %

31 034
3 %

35 022
12,9 %

37 074
5,9 %

41 459
11,8 %

42 554
2,6 %

38 351
-9,9 %

36 762
-4,1 %

35 705
-2,9 %

31 486
-11,8 %

UK: NI** k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. 1 k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. 1 k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. 1 k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. 1 k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. 1 k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. 1 k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. 1 006 1 183
17,6 %

1 044
-11,7 %

1 036
-0,8 %

1 061
2,4 %

UK: SCO** k. A. k. A. 1 k. A. k. A. 1 k. A. k. A. 1 699 2 673
57,3 %

3 097
15,9 %

3 856
24,5 %

4 294
11,4 %

4 474
4,2 %

4 543
1,5 %

4 564
0,5 %

4 513
-1,1 %

UK: EN, NI, 
WAL****

43 426 39 311
-9,5 %

HR k. A. 1 0 1 3k. A. 1 0 1 3k. A. 1 0 1 3k. A. 1 0 1 3k. A. 1 0 1 3
200 %

0 9 50 9 50 9 5
-44,4 %

8
60 %

6
-25 %

11
83,3 %

H σΑА ζσΡζ :   ρζωΟτζσνώζ  Κ БΑΑζΑ Α λω σΑΑζωώΣτυ ζ σΑζΡ E Ά- Č σΕΟτσζαΡΕΣΣΕΡ Σ ΑΟζΡΕζττΕ А ζωαζΑ,  Α σνώΕ н А σΡνώζΑ α ζΑ E Ά- Č σΕΟτσζαΡΕΣΣΕζΑ.  *  A λόΟωλΑα 
δθΑ л ΑαζωλΑΟζΑ α ζω E ωόΣΡΡλΑΟΡπωΣгσΡ Α σνώΕ η σΕ α ζη  ρ θωκΣώω δ ζωΟτζσνώυΣω.  * *  G ζ ΡνώжόΕΡκΣώω:  A πωστ υ σΡ Č жωн.  D ΣΕζΑ н λ Ά    
λη όΣΡΡζΑ:  E š  т E ΑΟτΣΑα,  ε A ý т ε ΣτζΡ,  š ő т š θωασωτΣΑα λ Αα   C ų  т   νώθΕΕτΣΑα.  * * *    ΕωΣόΕΣΕζΑ Σ λόΟωλΑα δ θΑ Š ΣΡΡζ  λ Αα Š ζτσΟσθΑ.  
* * * *    ΣτζΑαζωκΣώω:  čΣΑλΣω υ σΡ D ζ нζη υζω,  δ θΑ α ζω ρ ζωζσΑσΟλΑΟ α ζω ī θτσнζσνώζόΡ ( Association of Chief Police Officers* * * *    ΣτζΑαζωκΣώω:  čΣΑλΣω υ σΡ D ζ нζη υζω,  δ θΑ α ζω ρ ζωζσΑσΟλΑΟ α ζω ī θτσнζσνώζόΡ ( Association of Chief Police Officers* * * *    ΣτζΑαζωκΣώω:  čΣΑλΣω υ σΡ D ζ нζη υζω,  δ θΑ α ζω ρ ζωζσΑσΟλΑΟ α ζω ī θτσнζσνώζόΡ ( )  ζ ωόΣΡΡΕζ  Association of Chief Police Officers)  ζ ωόΣΡΡΕζ  Association of Chief Police Officers
ωΣΡΡσΡΕσΡνώ η θΕσδσζωΕζ    ΕωΣόΕΣΕζΑ.

ť λζττζ :    F Š A ,  2 0 1 1

Die Tabellen 6.3 bis 6.5 sollten daher als Richtwerte für 
die Fluktuationen bei der Erfassung rassistisch moti-
vierter Straftaten betrachtet werden. Sie sollten nicht 
herangezogen werden, um die Prävalenz rassistisch 
motivierter Straftaten in einem EU-Mitgliedstaat wider-
zuspiegeln. Das nachstehende Beispiel zeigt, weshalb 
keine Vergleiche zwischen Mitgliedstaaten angestellt 
werden sollten.

Mitgliedstaaten, in denen wenige Fälle rassistisch 
motivierter Straftaten erfasst werden, weisen bei 
den erfassten Straftaten tendenziell die größten jähr-
lichen Schwankungen auf. Dies zeigt sich beispiels-
weise an dem 300-prozentigen Anstieg der erfassten 
rassistisch motivierten Straftaten in Zypern zwischen 
2009 und 2012, dem Rückgang um 11,8 % in England und 
Wales oder dem Rückgang um 15,9 % in Deutschland. 
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T a b e l l e  6 . 4 :   T e n d e n z e n  b e i  d e n  o f fi z i e l l  e r f a s s t e n  a n t i s e m i t i s c h e n  S t r a f t a t e n  i m  Z e i t r a u m  2 0 0 1  b i s  2 0 1 0 ,  A n z a h l  
d e r  e r f a s s t e n  V o r f ä l l e u n d  j ä h r l i c h e S c h w a n k u n g e n  b e i  d e n  e r f a s s t e n  S t r a f t a t e n ,  n a c h  L a n d

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20102001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20102001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20102001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20102001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20102001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20102001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20102001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20102001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20102001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

AT 3 20
566,7 %

9
-55,0 %

17
88,9 %

8
-52,9 %

8
0,0 %

15
87,5 %

23
53,3 %

12
-47,8 %

27
125,0 %

CZ k. A. k. A. k. A. k. A.k. A. k. A. k. A. k. A.k. A. k. A. k. A. k. A.k. A. k. A. k. A. k. A. 23 14
-39,1 %

18
28,6 %

27
50,0 %

48
77,8 %

28
-41,7 %

DE 1 629 1 594
-2,1 %

1 226
-23,1 %

1 346
9,8 %

1 682
25,0 %

1 662
-1,2 %

1 561
-6,1 %

1 496
-4,2 %

1 690
13,0 %

1 268
-25,0 %

FR 219 936
327,4 %

601
-35,8 %

974
62,1 %

508
-47,8 %

571
12,4 %

402
-29,6 %

459
14,2 %

815
77,6 %

466
-42,8 %

NL 41 60
46,3 %

50
-16,7 %

58
16,0 %

65
12,1 %

108
66,2 %

50
-53,7 %

141
182,0 %

209
48,2 %

286
36,8 %

SE 115 131
13,9 %

128
-2,3 %

151
18,0 %

111
-26,5 %

134
20,7 %

118
-11,9 %

159
34,7 %

250
57,2 %

161
-35,6 %

UK* 310 350
12,9 %

375
7,1 %

532
41,9 %

459
-13,7 %

598
30,3 %

561
-6,2 %

546
-2,7 %

926
69,6 %

639
-31,0 %

UK: EN, NI, 
WAL**

703 488
-30,6 %

H σΑА ζσΡζ :   ρζωΟτζσνώζ  Κ БΑΑζΑ Α λω σΑΑζωώΣτυ ζ σΑζΡ E Ά- Č σΕΟτσζαΡΕΣΣΕΡ Σ ΑΟζΡΕζττΕ А ζωαζΑ,  Α σνώΕ н А σΡνώζΑ α ζΑ E Ά- Č σΕΟτσζαΡΕΣΣΕζΑ.  
* A ΑΕσΡζη σΕσΡνώζ  ρ θωόжττζ  ση  Ο ζΡΣη ΕζΑ ρ ζωζσΑσΟΕζΑ   БΑσΟωζσνώ ( E ΑΟτΣΑα,  š θωασωτΣΑα,  ε ΣτζΡ λ Αα   νώθΕΕτΣΑα) ,  α σζ  δ θΑ α ζω 
λΑΣυώжΑΟσΟζΑ κήασΡνώζΑ ų ωΟΣΑσΡΣΕσθΑ Community Security Trust  ζ ωόΣΡΡΕ А λωαζΑ;  α σζΡζ  ų ωΟΣΑσΡΣΕσθΑ А λωαζ  δ θΑ η ζώωζωζΑ 
ŠζΟσζωλΑΟζΑ Σ τΡ D ΣΕζΑ∆λζττζ  н λ Σ ΑΕσΡζη σΕσΡνώζΑ ρ θωόжττζΑ δ ζωА ζΑαζΕ.  D ΣΕζΑ н λ Ά    λ η όΣΡΡζΑ:  E š т E ΑΟτΣΑα,  ε A ý т ε ΣτζΡ,  š őт 
š θωασωτΣΑα λ Αα   C ų т   νώθΕΕτΣΑα.  * * őη    ΣτζΑαζωκΣώω σΑ E ΑΟτΣΑα,  ε ΣτζΡ λ Αα š θωασωτΣΑα ζ ωόΣΡΡΕζ  Σ ΑΕσΡζη σΕσΡνώζ    ΕωΣόΕΣΕζΑ;  α σζ  
D ΣΕζΑ А λωαζΑ δ θΑ α ζω ρ ζωζσΑσΟλΑΟ α ζω ī θτσнζσνώζόΡ ( Association of Chief Police OfficersD ΣΕζΑ А λωαζΑ δ θΑ α ζω ρ ζωζσΑσΟλΑΟ α ζω ī θτσнζσνώζόΡ ( Association of Chief Police OfficersD ΣΕζΑ А λωαζΑ δ θΑ α ζω ρ ζωζσΑσΟλΑΟ α ζω ī θτσнζσνώζόΡ ( )  ζωόΣΡΡΕ.Association of Chief Police Officers)  ζωόΣΡΡΕ.Association of Chief Police Officers

ť λζττζ :   F Š A ,  2 0 1 1

T a b e l l e  6 . 5 :   T e n d e n z e n  b e i  d e n  o f fi z i e l l  e r f a s s t e n  r e c h t s e x t r e m e n  S t r a f t a t e n  i m  Z e i t r a u m  2 0 0 0  b i s  2 0 1 0 ,  A n z a h l  
d e r  e r f a s s t e n  V o r f ä l l e u n d  j ä h r l i c h e S c h w a n k u n g e n  b e i  d e n  e r f a s s t e n  S t r a f t a t e n ,  n a c h  L a n d

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20102000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20102000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20102000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20102000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20102000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20102000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20102000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20102000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20102000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20102000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

AT 291 301
3,4 %

261
-13,3 %

264
1,1 %

189
-28,4 %

188
-0,5 %

204
8,5 %

280
37,3 %

333
18,9 %

356
6,9 %

335
-5,9 %

CZ 364 452
24,2 %

473
4,6 %

335
-29,2 %

364
8,7 %

253
-30,5 %

248
-2,0 %

196
-21,0 %

217
10,7 %

265
22,1 %

252
-4,9 %

DE k. A. 10 054 10 902
8,4 %

10 792
-1,0 %

12 051
11,7 %

15 361
27,5 %

17 597
14,6 %

17 176
-2,4 %

19 894
15,8 %

18 750
-5,8 %

15 905
-15,2 %

FR 207 198
-4,3 %

179
-9,6 %

148
-17,3 %

461
211,5 %

419
-9,1 %

301
-28,2 %

247
-17,9 %

129
-47,8 %

181
40,3 %

127
-29,8 %

NL k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A.k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A.k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A.k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A.k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A.k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A.k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A.k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. k. A. 85 11385 113
32,9 %

134
18,6 %

SE 566 392
-30,7 %

324
-17,3 %

448
38,3 %

306* 292
-4,6 %

272
-6,8 %

387
42,3 %

667* 538
-19,3 %

421
-21,7 %

H σΑА ζσΡζ :    ρζωΟτζσνώζ  Κ БΑΑζΑ Α λω σΑΑζωώΣτυ ζ σΑζΡ E Ά- Č σΕΟτσζαΡΕΣΣΕΡ Σ ΑΟζΡΕζττΕ А ζωαζΑ,  Α σνώΕ н А σΡνώζΑ α ζΑ E Ά- Č σΕΟτσζαΡΕΣΣΕζΑ.  * A λόΟωλΑα 
δθΑ л ΑαζωλΑΟζΑ α ζω E ωόΣΡΡλΑΟΡπωΣгσΡ Α σνώΕ η σΕ α ζη  ρ θωκΣώω δ ζωΟτζσνώυΣω.

ť λζττζ :  F Š A ,  2 0 1 1
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Der Anstieg in Zypern ist auf lediglich 24 Vorfälle 
zurückzuführen, während die Rückgänge in England 
und Wales sowie in Deutschland jeweils von 3000 Vor-
fällen abhängen. Beobachtete Schwankungen müssen 
daher jeweils für sich allein und unter Berücksichtigung 
von Änderungen in den Datenerhebungspraktiken auf 
nationaler Ebene sowie in Bezug auf sowohl den natio-
nalen Kontext und den Erfassungszeitraum der Vorfälle 
rassistisch motivierter Straftaten betrachtet werden.

In den Niederlanden, Nordirland, Österreich und Zypern
sowie in Kroatien wurden mehr rassistisch motivierte 
Straftaten erfasst (Tabelle 6.3). In allen anderen Mit-
gliedstaaten, die offizielle Daten veröffentlichen, ist ein 
Rückgang festzustellen. Die Zahl der offiziell erfassten 
antisemitischen Straftaten nahm in den Niederlanden und 
in Österreich zu, während in allen anderen Mitgliedstaa-
ten, die offizielle Daten veröffentlichen, ein Rückgang zu 
beobachten ist (Tabelle 6.4). In Bezug auf rechtsextreme 
Straftaten verzeichnen alle Mitgliedstaaten, die Daten ver-
öffentlichen, bei den offiziell erfassten Straftaten einen 
Rückgang, ausgenommen die Niederlande (Tabelle 6.5).

AKTIVTÄT DER FRA

G eg en  d i e U n t er er f a s s u n g  v o n  
S t r a f t a t en : E r h eb u n g en  z u  
E r f a h r u n g en  m i t  k r i m i n e l l er  
V i k t i m i s i er u n g  i n  d er  E U
Die FRA hat eine Erhebung zu den bisherigen 
Erfahrungen mit krimineller Viktimisierung 
durchgeführt – die Erhebung der Europäischen 
Union zu Minderheiten und Diskriminierung 
(EU-MIDIS) – und führt drei weitere Erhebungen 
durch, die sich derzeit in unterschiedlichen Phasen 
befinden: 1. Wahrnehmungen und Erfahrungen 
der jüdischen Bevölkerung im Zusammenhang 
mit Antisemitismus in ausgewählten EU-Mitglied-
staaten; 2. Diskriminierung und Viktimisierung von 
Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender-
Personen (LGBT-Personen); 3. EU-weite Umfrage
über geschlechtsspezifische Gewalt gegen 
Frauen. Zusammengenommen werden diese 
Erhebungen ein vollständigeres Bild der 
Erfahrungen mit krimineller Viktimisierung in 
verschiedenen Bevölkerungsgruppen in der 
EU ergeben. Die Ergebnisse dieser Erhebungen 
werden im Jahr 2013 veröffentlicht.
ε ζσΕζωζ  őΑόθωη ΣΕσθΑζΑ нλ ασζΡζΑ E ωώζυλΑΟζΑ:
E Ά- Č őD ő :  ώΕΕπ: / / όωΣ. ζλωθπΣ. ζλ/ ζλ- η σασΡ;η σασΡ;η σασΡ

-
ωλΑΟ ση  ολΡΣη η ζΑώΣΑΟ η σΕ A ΑΕσΡζη σΕσΡη λΡ σΑ ΣλΡΟζАжώτ-
ΕζΑ E Ά- Č σΕΟτσζαΡΕΣΣΕζΑ:  ώΕΕπ: / / όωΣ. ζλωθπΣ. ζλ/ όωΣε ζυΡσΕζ /
ωζΡζΣωνώ/ πωθκζνΕΡ/ πωθκάΡλωδζеάκζАΡάζΑ. ώΕη ;

--
ΡθΑζΑ:  ώΕΕπ: / / όωΣ. ζλωθπΣ. ζλ/ όωΣε ζυΡσΕζ / ωζΡζΣωνώ/
πωθκζνΕΡ/ πωθκάΡλωδζеΡ- τΟυΕ- πζωΡθΑΡάζΑ. ώΕη ;

-
А ΣτΕ ΟζΟζΑ F ωΣλζΑ:  ώΕΕπ: / / όωΣ. ζλωθπΣ. ζλ/ όωΣε ζυΡσΕζ /
ωζΡζΣωνώ/ πωθκζνΕΡ/ πωθκάζλάΡλωδζеάδΣАάζΑ. ώΕη .

6 . 3 .  E t h n i s c h e  
D i s k r i m i n i e r u n g  i n  
d e r  m e d i z i n i s c h e n  
V e r s o r g u n g

Bevor im folgenden Abschnitt auf die Hinweise auf 
ethnische Diskriminierung in der medizinischen Ver-
sorgung in den EU-Mitgliedstaaten eingegangen wird, 
ist darauf hinzuweisen, dass verschiedene Rechtsinstru-
mente das Verbot von Diskriminierung aus Gründen der 
Rasse oder der ethnischen Herkunft in den Bereichen 
medizinische Versorgung, Bildung, Beschäftigung und 
Wohnraum sicherstellen. Hierzu zählen: die Kinder-
rechtskonvention, das Internationale Übereinkommen 
zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung, 
der Internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale 
und kulturelle Rechte, die Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union, die Richtlinie zur Gleichbehand-
lung ohne Unterschied der Rasse8 und die Europäische 
Sozialcharta (revidiert).

Darüber hinaus wird angemessener Wohnraum in 
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte als 
Bestandteil des Rechts auf einen angemessenen 
Lebensstandard anerkannt. Die Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union legt außerdem fest: „Um die 
soziale Ausgrenzung und die Armut zu bekämpfen, 
anerkennt und achtet die Union das Recht auf eine 
soziale Unterstützung und eine Unterstützung für die 
Wohnung, die allen, die nicht über ausreichende Mittel 
verfügen, ein menschenwürdiges Dasein sicherstellen 
sollen, nach Maßgabe des Unionsrechts und der einzel-
staatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten.“

Dieser Abschnitt untersucht Fälle ethnischer Diskri-
minierung in der medizinischen Versorgung vor dem 
Hintergrund dieser Rechtsinstrumente.

Die frühere Hohe Behörde zum Kampf gegen Diskrimi-
nierung und für Gleichheit (H ΣλΕζ  ΣλΕθωσΕę αζ  τλΕΕζ  νθΑΕωζ  
τζΡ ασΡνωση σΑΣΕσθΑΡ ζΕ πθλω τγęΟΣτσΕę, Halde)9 ermittelte 
über eine Studie in vier öffentlichen und privaten Ein-
richtungen in der französischen Region Ile-de-France 
sowie über 116 Interviews und Feldstudien Hinweise auf 
drei Arten von (tatsächlicher bzw. empfundener) Ras-
sendiskriminierung in der medizinischen Versorgung.10

Die erste und häufigste Art bezieht sich auf die Diskri-
minierung von medizinischem Personal durch Patien-
ten, die das medizinische Personal als den „normalen 
Rassismus“ empfindet, dem es täglich ausgesetzt ist. 

8 Richtlinie 2000/43/EG des Rates vom 29. Juni 2000, ABl. L 180 
vom 19.7.2000, S. 22.

9 Im März 2011 wurde die Halde in das unabhängige 
Verfassungsorgan des D ęόζΑΡζλω α ζΡ D ωθσΕΡ (Verteidiger der 
Rechte) eingegliedert.

10 Bertossi, C. und Prudhomme, D. (2011), S. 5.

http://fra.europa.eu/eu-midis
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/projects/proj_survey_jews_en.htm
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/projects/proj_survey_jews_en.htm
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/projects/proj_surveys-lgbt-persons_en.htm
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/projects/proj_surveys-lgbt-persons_en.htm
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/projects/proj_eu_survey_vaw_en.htm
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/projects/proj_eu_survey_vaw_en.htm
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Bei der zweiten Art handelt es sich um die Diskriminie-
rung der Patienten durch medizinisches Personal.

Die dritte Art betrifft die Diskriminierung von Mitarbei-
tern in der medizinischen Versorgung untereinander. 
Laut der Studie melden Opfer ethnischer Diskriminie-
rung die Vorfälle weder der Geschäftsleitung noch bei 
Beschwerdestellen. Krankenhausleiter, die ebenfalls 
befragt wurden, gaben sogar an, dass sie nichts von 
ethnischer Diskriminierung in Gesundheitseinrichtun-
gen wüssten und sich daher nicht um das Problem 
gekümmert hätten.

In Spanien veröffentlichte der Rat zur Förderung der 
Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung aus Grün-
den der ethnischen Herkunft oder Rasse (C θΑΡζκθ πΣωΣ τΣ 
πωθη θνσдΑ αζ  τΣ σΟλΣταΣα αζ  ΕωΣΕθ е Αθ ασΡνωση σΑΣνσдΑ αζ  
τΣΡ πζωΡθΑΣΡ πθω ζτ θωσΟζΑ ωΣνσΣτ θ ęΕΑσνθ) im April 2011 
einen Bericht über die Funktionsweise des von ihm im 
Juni 2010 eingerichteten Netzes der Unterstützungs-
zentren für Diskriminierungsopfer (Šζα αζ  νζΑΕωθΡ αζ  
ΣΡσΡΕζΑνσΣ Σ δбνΕση ΣΡ αζ  ασΡνωση σΑΣνσдΑ πθω θωσΟζΑ ωΣνσΣτ 
θ ęΕΑσνθ).11 Laut dem Bericht hat sich das Netz in den 
ersten sieben Monaten seines Bestehens mit 235 Fällen 
mutmaßlicher Diskriminierung beschäftigt, von denen 
212 bestätigt wurden, davon 9 im Gesundheitssektor. 
Außerdem führte der Rat im Jahr 2010 unter 556 Ange-
hörigen von ethnischen Gruppen und Migrantengrup-
pen in Spanien eine Erhebung zu deren Wahrnehmung 
von Diskriminierung durch.12 Die Ergebnisse dieser 
im März 2011 veröffentlichten Erhebung zeigen, dass 
28,8 % der Befragten angaben, nach ihrem Empfinden 
in den letzten 12 Monaten im Gesundheitsbereich dis-
kriminiert worden zu sein.

Die Unterschiede bei Fällen mutmaßlicher Diskrimi-
nierung und der wahrgenommenen Diskriminierung 
der Betroffenen, die durch diese Art der Erhebung 
aufgedeckt wurden, könnten darauf hindeuten, dass 
die Wege, über die Beschwerden vorgebracht wer-
den können, für die betroffenen Minderheiten schwer 
zugänglich sind.

Fälle (mutmaßlicher) ethnischer Diskriminierung in der 
medizinischen Versorgung werden bisweilen durch die 
Gewährung von Schadensersatz für (mutmaßliche) 
Diskriminierungsopfer beigelegt. Der Ombudsmann 
für Gleichstellung ( D σΡΚωση σΑζωσΑΟΡθη υλαΡη ΣΑΑζΑ) 
in Schweden war an einem Fall beteiligt, in dem im 
Jahr 2011 eine Beilegung erreicht wurde. In diesem Fall 
hatten Mitarbeiter einer medizinischen Einrichtung 

11 Spanien, Rat zur Förderung der Gleichbehandlung und 
Nichtdiskriminierung aus Gründen der ethnischen 
Herkunft oder Rasse, Netz der Unterstützungszentren für 
Diskriminierungsopfer (2011).

12 Spanien, Rat zur Förderung der Gleichbehandlung und 
Nichtdiskriminierung aus Gründen der ethnischen Herkunft 
oder Rasse (2011).

offenbar eine kurdische Frau beschimpft, weil sie es 
nach dem Empfinden der Mitarbeiter nicht geschafft 
hat, sich in die schwedische Gesellschaft zu integrieren. 
Als sie sich in Behandlung begab, stellte ihr ein Arzt 
wiederholt die Frage, weshalb sie nach 15 Jahren im 
Land immer noch kein Schwedisch gelernt habe, und 
machte abfällige Bemerkungen über die Tätowierungen 
in ihrem Gesicht. Im Rahmen der Beilegung gewährte 
ihr der Rat des Bezirks Karlstad eine Entschädigungs-
summe von 30 000 SEK (3000 EUR).13

Nur wenige Mitgliedstaaten erheben jedoch Daten zur 
Nationalität und/oder zum Geburtsland von Personen, 
die medizinische Versorgung in Anspruch nehmen, 
während lediglich das Vereinigte Königreich speziell 
Daten zur ethnischen Herkunft sammelt. In den meis-
ten Mitgliedstaaten macht dies daher eine umfassende 
oder vergleichende Analyse von Ungleichheiten in der 
medizinischen Versorgung zwischen Angehörigen von 
ethnischen Gruppen und der Mehrheitsbevölkerung 
unmöglich.

6 . 4 .  E t h n i s c h e  
D i s k r i m i n i e r u n g  i n  
d e r  B i l d u n g

Wenn auch formell gesehen in den EU-Mitgliedstaaten 
ein offener Zugang zu Bildung besteht, sehen sich 
Angehörige von ethnischen Gruppen in der Praxis 
weiterhin mit zahlreichen Schwierigkeiten konfron-
tiert: Segregation, diskriminierenden Anmelde- und 
Prüfverfahren, fehlende oder ihnen nicht zur Verfügung 
stehende Vorschuleinrichtungen oder Mittelkürzungen 
für die Bildung. Besonders die Kinder von Roma haben 
oft keinen uneingeschränkten Zugang zur Bildung.

Dieser Abschnitt gibt zunächst einen Überblick über 
die politischen Strategien und Praktiken, die zu eth-
nischer Diskriminierung in der Bildung führen können 
oder geführt haben. Anschließend werden konkrete 
Erfahrungen mit ethnischer Diskriminierung in der 
Bildung beschrieben, die über Untersuchungen in den 
EU-Mitgliedstaaten aufgedeckt wurden. Zum Schluss 
wird auf die Diskriminierung von Roma in der Bildung 
eingegangen.

аD σζ  F БωαζωλΑΟ λΑα αζω  νώλΕн αζΡ ŠζνώΕΡ Σλό B σταλΑΟ λΑα 
ασζ  F БωαζωλΑΟ αζω G τζσνώώζσΕ λΑα š σνώΕασΡΚωση σΑσζωλΑΟ ΡσΑα 
ζσΑαζλΕσΟ η σΕζσΑΣΑαζω δζωАθυζΑζ  ī яσνώΕζΑ ση   σΑΑζ  αζω 
Č ζΑΡνώζΑωζνώΕΡΑθωη ζΑ.  D σζ  E ΑΕΡνώζσαλΑΟζΑ η ζώωζωζω 
Č ζΑΡνώζΑωζνώΕΡθωΟΣΑζ  ζωΚζΑΑζΑ ασζ  нζΑΕωΣτζ  Šθττζ  αζω 
B σταλΑΟ ΣΑ,  А ζΑΑ ζΡ αΣωλη  ΟζώΕ,  αζΑ ΟτζσνώζΑ  νώλΕн 
ΣΑαζωζω Č ζΑΡνώζΑωζνώΕζ  нλ ΟζАжώωτζσΡΕζΑ. ц
 θΑαζωυζωσνώΕζωΡΕΣΕΕζωΡ αζω ρζωζσΑΕζΑ š ΣΕσθΑζΑ нλη  ŠζνώΕ Σλό B σταλΑΟ ( 2 0 1 1 )

13 Schweden, Ombudsmann für Gleichstellung (2011a).
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6 . 4 . 1 .  P o li t i s c h e  K o n z e p t e  
u n d P r a k t i k e n

Die Vereinten Nationen und nationale Überwachungs-
organe haben auf Hindernisse beim Zugang zu Bildung 
in den EU-Mitgliedstaaten für ethnische Gruppen hin-
gewiesen. In seinem Bericht über Spanien aus dem 
Jahr 2011 äußerte der Ausschuss für die Beseitigung 
der Rassendiskriminierung (CERD) Bedenken hinsicht-
lich der Existenz von „Ghetto-Schulen“ für Kinder von 
Migranten und Roma.14 Die Europäische Kommission 
gegen Rassismus und Intoleranz (ECRI) sprach in 
ihrem Bericht über Spanien aus dem Jahr 2011 ähnli-
che Bedenken an und erklärte, immer wieder Berichte 
über „Ghetto-Schulen“ für Kinder von Einwanderern und 
Roma in bestimmten Landesteilen sowie über diskri-
minierende Praktiken bei den Zulassungsverfahren zu 
erhalten, bei denen öffentlich geförderte Privatschulen 
ihre Schüler beliebig auswählen können.15

In seinen abschließenden Bemerkungen zum Vereinig-
ten Königreich weist der CERD auf die verhältnismäßig 
erfolglosen Maßnahmen gegen schlechtes Abschnei-
den in Schulen hin, vor allem bei den Gruppen, die als 
besonders anfällig ermittelt wurden: Kinder von Sinti, 
Roma und Travellers sowie von Einwanderern aus dem 
afro-karibischen Raum.16

Die britische Regierung kündigte im April Änderungen 
am EMAG-Programm ( E ΕώΑσν Č σΑθωσΕе A νώσζδζη ζΑΕ 
G ωΣΑΕ) an, das darauf abzielt, die Leistungsrückstände 
von Schülern aus ethnischen Minderheitengruppen 
wettzumachen, bei denen das Risiko eines schlechten 
Abschneidens am größten ist.17 Die Equality and Human 
Rights Commission (EHRC) – das nationale Menschen-
rechtsorgan – äußerte dahin gehend Bedenken, dass 
das EMAG-Programm seinen zweckgebundenen Status 
verlieren würde, wenn es Teil des „Dedicated School 
Grant“-Systems wird. Dadurch könnten die Schulen 
nach eigenem Ermessen den Umfang des zielgerich-
teten Unterrichts für Schüler aus ethnischen Minder-
heiten erhöhen oder reduzieren,18 was das Risiko mit 
sich bringt, dass die Unterstützung für Schüler aus der 
schwarzen Bevölkerung und Schüler aus ethnischen 
Minderheitengruppen zurückgefahren wird.

In ihrer Antwort an den CERD entgegnete die britische 
Regierung jedoch, sie gehe davon aus, dass die Schulen 
am besten wissen, wie sie die Leistungen und Aus-
sichten von Schülern aus der schwarzen Bevölkerung 

14 Vereinte Nationen, Ausschuss für die Beseitigung der 
Rassendiskriminierung (Vereinte Nationen, CERD) (2011a).

15 Europarat, Europäische Kommission gegen Rassismus und 
Intoleranz (ECRI) (2011a), S. 18.

16 Vereinte Nationen, CERD (2011b), S. 6.
17 Vereinigtes Königreich, Department of Education (2011).
18 Vereinigtes Königreich, Equality and Human Rights 

Commission (EHRC) (2011), S. 39.

oder aus ethnischen Minderheiten (einschließlich Sinti, 
Roma und Travellers) verbessern können, weshalb die 
Regierung den Schulen die Mittel und die Freiheit gebe, 
um dies zu erreichen. Die Regierung gibt an, dass den 
Schulen im Jahr 2011 Mittel in Höhe von 210 Mio. GBP 
im Rahmen des einheitlichen Dedicated School Grant 
zur Verfügung stehen.19

6 . 4 . 2 .  E r f a h r u n g e n  m i t  e t h n i s c h e r  
D i s k r i m i n i e r u n g  u n d  S e g r e g a t i o n  
i n  d e r  B ild u n g

Untersuchungen haben gezeigt, dass Kinder aus einer 
ethnischen Minderheit in mehreren EU-Mitgliedstaa-
ten Erfahrungen mit diskriminierender Behandlung 
oder Segregation gemacht haben. Im Rahmen der 
Studie zu ethnischen und sozialen Unterschieden in 
der Bildung aus der Vergleichsperspektive ( E ΕώΑσν 
ΣΑα  θνσΣτ D σόόζωζΑνζΡ σΑ E αλνΣΕσθΑ σΑ Σ C θη πΣωΣΕσδζ  
ī ζωΡπζνΕσδζ)20 des Projekts E ΕώΑσν D σόόζωζΑνζΡ σΑ E αλ-
νΣΕσθΑ ΣΑα D σδζωΟσΑΟ ī ωθΡπζνΕΡ όθω ΆωυΣΑ ι θλΕώ σΑ ΣΑ 
E ΑτΣωΟζα E λωθπζ  (Edumigrom) wurden ca. 5000 Schü-
ler (Migranten der zweiten Generation und Roma) im 
Alter von 14 bis 17 Jahren befragt, die sich im letzten 
Jahr des Pflichtschulunterrichts befanden. Diese ver-
gleichende Erhebung, die unter dem siebten Rahmen-
programm der Europäischen Kommission finanziert 
wurde, wurde im Jahr 2009 in acht Mitgliedstaaten 
durchgeführt: Dänemark, Deutschland, Frankreich, 
Rumänien, Slowakei, Tschechische Republik, Ungarn
und Vereinigtes Königreich.

In den Ende Dezember 2010 veröffentlichten Ergeb-
nissen der Studie heißt es, dass sich die Bedingungen 
und täglichen Praktiken, denen Kinder aus „sichtbaren“ 
Minderheitengruppen in der Schule kontinuierlich aus-
gesetzt sind, im Verhältnis sehr negativ auf ihre Leistun-
gen und Fortschritte auswirken. Außerdem führen diese 
Bedingungen und Praktiken zu einer fortgesetzten und 
dauerhaften Weiterführung der ethnischen Ungleich-
heiten und machen es für die Schüler noch schwieri-
ger, den Teufelskreis zu durchbrechen, um die gleichen 
Chancen und Aussichten wie ihre Altersgenossen zu 
haben.21

In Bezug auf ethnisch motiviertes Mobbing deckte die 
Erhebung zudem wichtige Unterschiede zwischen den 
EU-Mitgliedstaaten auf. In der Tschechischen Republik
berichteten 60 % der Schüler von derartigem Mobbing, 
verglichen mit 90 % der Schüler in Frankreich, Ungarn
und im Vereinigten Königreich.22

19 Vereinigtes Königreich, Regierung des Vereinigten 
Königreichs (2011).

20 Szalai, J. et al. (2010).
21 Szalai, J. et al. (2010), S. 173.
22 Szalai, J. et al. (2010), S. 121.
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Auch in Deutschland gibt es Hinweise auf ethnische 
Diskriminierung in der Bildung. Die Situation von Men-
schen türkischer Herkunft war Thema des im Januar 
veröffentlichten 11. Jahresberichts des Zentrums für 
Türkeistudien (ZfT).23 Im Sommer/Herbst 2010 führte 
das ZfT eine Erhebung unter 1000 türkischstämmigen 
Erwachsenen ab 18 Jahren durch, die in Nordrhein-West-
falen leben. Insgesamt gaben 81 % der Befragten an, 
Erfahrungen mit ethnischer Diskriminierung gemacht 
zu haben, wobei die Rate der empfundenen Diskrimi-
nierung an Schulen und Hochschulen am höchsten war: 
60,3 % der Befragten gaben an, Opfer von ethnischer 
Diskriminierung im Bildungswesen geworden zu sein.

Laut den Ergebnissen der bereits erwähnten Erhebung zur 
empfundenen Diskriminierung aufgrund der ethnischen 
Herkunft oder der Rasse, die der Rat zur Förderung der 
Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung in Spanien
durchgeführt hat, waren 52,9 % der Befragten nach eige-
ner Auffassung in den letzten 12 Monaten Opfer von eth-
nischer Diskriminierung in der Bildung geworden.24

6 . 5 .  E t h n i s c h e  
D i s k r i m i n i e r u n g  i n  
d er  B e s c h ä f t i g u n g

In diesem Abschnitt werden Fälle ethnischer Diskrimi-
nierung in der Beschäftigung beschrieben, die während 
des Berichtszeitraums ermittelt wurden. Anschlie-
ßend wird auf Diskriminierungstests beim Zugang zu 
Beschäftigung eingegangen.

аD σΡΚωση σΑσζωλΑΟζΑ ΣλΡ G ωήΑαζΑ αζω ŠΣΡΡζ  θαζω αζω 
ζΕώΑσΡνώζΑ H ζωΚλΑόΕ ΚБΑΑζΑ ασζ  ρζωАσωΚτσνώλΑΟ αζω ση  
E G - ρζωΕωΣΟ όζΡΕΟζτζΟΕζΑ οσζτζ  λΑΕζωη σΑσζωζΑ,  σΑΡυζΡθΑαζωζ  
ασζ  E ωωζσνώλΑΟ ζσΑζΡ ώθώζΑ B ζΡνώжόΕσΟλΑΟΡΑσδζΣλΡ λΑα 
ζσΑζΡ ώθώζΑ Č ΣоζΡ ΣΑ ΡθнσΣτζη   νώλΕн,  ασζ  H ζυλΑΟ 
αζΡ ýζυζΑΡΡΕΣΑαΣωαΡ λΑα αζω ýζυζΑΡ∆λΣτσΕжΕ,  αζΑ 
А σωΕΡνώΣόΕτσνώζΑ λΑα ΡθнσΣτζΑ ολΡΣη η ζΑώΣτΕ ΡθАσζ  ασζ  
 θτσαΣωσΕжΕ.  F ζωΑζω ΚΣΑΑ αΣΡ οσζτ αζω ε ζσΕζωζΑΕАσνΚτλΑΟ 
αζω E λωθπжσΡνώζΑ ΆΑσθΑ нλ ζσΑζη  ŠΣλη  αζω F ωζσώζσΕ,  αζω 
 σνώζωώζσΕ λΑα αζΡ ŠζνώΕΡ υζζσΑΕωжνώΕσΟΕ А ζωαζΑ. ц
ŠσνώΕτσΑσζ 2 0 0 0 / 4 3 / E G  αζΡ ŠΣΕζΡ δθη  2 9 . čλΑσ2 0 0 0  нλω A ΑА ζΑαλΑΟ αζΡ 
G τζσνώυζώΣΑατλΑΟΡΟωλΑαΡΣΕнζΡ θώΑζ  ΆΑΕζωΡνώσζα αζω ŠΣΡΡζ  θαζω αζω 
ζΕώΑσΡνώζΑ H ζωΚλΑόΕ

6 . 5 . 1 .  F ä lle  v o n  e t h n i s c h e r  
D i s k r i m i n i e r u n g  i n  
d e r B e s c h ä f t i g u n g

Ein Mitarbeiter der nationalen französischen Eisenbahn-
gesellschaft SNCF brachte Ende 2010 seinen Fall vor das 

23 Sauer, M. (2011).
24 Spanien, Rat zur Förderung der Gleichbehandlung und 

Nichtdiskriminierung aus Gründen der ethnischen Herkunft 
oder Rasse (2011).

Strafgericht von Cambrai, da er an seinem Arbeitsplatz 
rassistisch diskriminiert und belästigt worden war. Der 
Mitarbeiter gab an, über sechs Jahre (2003-2009) hin-
weg aufgrund seiner nordafrikanischen Herkunft von 
einem Vorgesetzten beleidigt und gemobbt worden zu 
sein. Die lokale Gruppe der Bewegung gegen Rassis-
mus und für Völkerfreundschaft (Č θλδζη ζΑΕ νθΑΕωζ  τζ  
ωΣνσΡη ζ  ζΕ πθλω τγΣη σΕσę ζΑΕωζ  τζΡ πζλπτζΡ, MRAP) leitete 
als Zivilklägerin ein Gerichtsverfahren ein. Im Januar 
verurteilte das Gericht den Angeklagten zur Zahlung 
von 3000 EUR Schadensersatz, 300 EUR an die MRAP 
und 600 EUR an das Opfer. Außerdem musste der Ange-
klagte die Gerichtskosten tragen.

In der Rechtssache G ζωΡνώζΑ Č θθατζе ΟζΟζΑ C θλΑΕζω 
ī ωθαλνΕ Č ΣωΚζΕσΑΟ ýΕα in ī ωθαλνΕ Č ΣωΚζΕσΑΟ ýΕα in ī ωθαλνΕ Č ΣωΚζΕσΑΟ ýΕα Irland wies der Beschwer-
deführer, ein Schwarzer aus Südafrika, nach, dass er 
belästigt und aufgrund seiner Rasse nicht für eine 
Beförderung zugelassen worden war.25 Das Equality Tri-
bunal stellte fest, dass dem Beschwerdeführer nicht der 
gleiche Zugang zu einer Beförderung gewährt worden 
war wie irischen Staatsbürgern. Dem Beschwerdeführer 
wurden 5000 EUR für die Folgen der Belästigung und 
10 000 EUR für die Auswirkungen der Diskriminierung 
in Bezug auf den Zugang zu Beförderung zugesprochen.

Ein Schwarzer, der als LKW-Fahrer bei einem Unterneh-
men in Göteborg, Schweden, beschäftigt war, reichte 
eine Beschwerde beim Ombudsmann für Gleichstellung 
ein und gab an, sein damaliger Vorgesetzter habe ihn 
einen „Nigger“ genannt.26 Der Mann hatte erst kurze 
Zeit in der Firma gearbeitet, als es zu dem Vorfall kam. 
Ein Kollege berichtete, dass der Manager gesagt habe 
„Wo ist der Nigger hin?“, als der Mann gerade Werk-
zeug holte. Kurz nach diesem Vorfall wurde der Mann 
entlassen. Der Ombudsmann für Gleichstellung befand, 
dass der Manager den Mann wegen seiner ethnischen 
Herkunft belästigt hat. Der Ombudsmann für Gleich-
stellung und das Unternehmen einigten sich, und dem 
Mann wurden 40 000 SEK (4000 EUR) Schadensersatz 
zugesprochen.

6 . 5 . 2 .  D i s k r i m i n i e r u n g s t e s t s  b e i m  
Z u g a n g  z u  B e s c h ä f t i g u n g

Bei Diskriminierungstests handelt es sich um eine 
Methode zur Ermittlung von diskriminierendem Verhal-
ten, bei der im Namen von Personen, die sich lediglich 
in Bezug auf ihre „Herkunft“ oder ein anderes unzuläs-
siges Kriterium voneinander unterscheiden, ähnliche 
und aufeinanderfolgende Tests durchgeführt werden.27

In mehreren EU-Mitgliedstaaten wurden solche Tests 
durchgeführt, um Hindernisse für die Beschäftigung 
aufzudecken, die für ethnische Minderheiten bestehen.

25 Irland, Equality Tribunal (2011).
26 Schweden, Ombudsmann für Gleichstellung (2011a).
27 Cediey, E. et al. (2008), S. 9.
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Eine Art von Diskriminierungstest im Bereich der 
Beschäftigung besteht darin, Lebensläufe zu verwen-
den, bei denen die Namen der Bewerber nicht genannt 
werden, um ihre angenommene ethnische oder nati-
onale Herkunft zu verbergen. Im November 2010 rief 
die Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) in 
Deutschland ein landesweites Pilotprojekt ins Leben, 
um diese Methode zu testen, die über 12 Monate hin-
weg von verschiedenen Unternehmen, Regierungsstel-
len und Kommunen angewendet wurde. Im Rahmen 
des Projekts wurden 4000 anonyme Bewerbungen auf 
111 Stellen, Ausbildungs- und Studienplätzen verschickt. 
Im Juni 2011 veröffentlichte die ADS eine Zwischen-
bewertung des Projekts, die zeigt, dass Bewerber 
Bewerbungen bevorzugen, bei denen ihre Namen nicht 
genannt werden.28

In Frankreich lassen die Rechtsvorschriften zur Chan-
cengleichheit die Möglichkeit zu, anonyme Lebensläufe 
ohne die Namen der Bewerber zu verwenden.29 Zwar 
wird allgemein angenommen, dass diese Methode 
die Diskriminierungswahrscheinlichkeit senkt, jedoch 
stellen gemeinsame Untersuchungen des Forschungs-
zentrums der Regierung für Wirtschaft und Statistik 
(C ζΑΕωζ  αζ  Šζνώζωνώζ  ζΑ E νθΑθη σζ  ζΕ  ΕΣΕσΡΕσ∆λζ) und 
der Regierungsstelle für Arbeitslose (ī Рτζ  ζη πτθσ) die 
potenziellen Vorteile der Nutzung dieser Methode in 
Frage und zeigen, dass sie kontraproduktiv sein kann. 
Tausende von Lebensläufen, die Hälfte davon ohne 
Namen, wurden an 1000 zufällig ausgewählte Unter-
nehmen verschickt. Entgegen allen Erwartungen zeig-
ten die Ergebnisse der Untersuchung, dass der Einsatz 
von anonymen Lebensläufen die Auswirkungen von 
Diskriminierung von Kandidaten mit Migrationshin-
tergrund noch verstärken kann. Eine der auffälligs-
ten Erkenntnisse bestand darin, dass Kandidaten aus 
Einwandererfamilien bei einem nicht anonymisierten 
Lebenslauf eine Chance von 1:9 auf eine Einstellung hat-
ten, wohingegen dieser Wert bei einem anonymisierten 
Lebenslauf auf 1:21 fällt. Als eine mögliche Erklärung 
hierfür wird angegeben, dass Personalverantwortliche 
möglicherweise weniger gewillt sind, Bewerber ein-
zustellen, deren Adressen in ärmeren, „schwierigen“ 
Gegenden liegen, z. B. in „sensiblen Stadtgebieten“ 
(нθΑζΡ λωυΣσΑζΡ ΡζΑΡσυτζΡ).30 Aufgrund der Ergebnisse 
dieser Untersuchung verwarf die Regierung Pläne, diese 
Einstellungspraxis allgemein einzuführen.

Eine weitere Möglichkeit, ethnischer Diskriminierung in 
der Beschäftigung zu begegnen, ist es, die Leistungen 
von Minderheiten im Beschäftigungssektor und damit 
ihren Beitrag zur Wirtschaft des jeweiligen Landes 
und für die EU zu würdigen. Politische Maßnahmen, 
die ethnisches Unternehmertum unterstützen, werden 

28 Deutschland, Antidiskriminierungsstelle des Bundes (2011).
29 Frankreich, Gesetz Nr. 2006-396.
30 Behaghel, L. et al. (2011), S. 2.

hier vermutlich eine immer wichtiger werdende Rolle 
spielen. So tragen ethnische Unternehmer zum Wirt-
schaftswachstum ihrer direkten Umgebung bei, lassen 
oftmals vernachlässigte Gewerbe wieder aufleben und 
verbessern immer mehr die Verfügbarkeit von hoch-
wertigen Mehrwertdiensten. Sie bieten zusätzliche 
Dienstleistungen und Produkte für Einwanderer und die 
Einwohner des Gastlandes an und schaffen eine wich-
tige Verbindung zu den weltweiten Märkten. Außerdem 
sind ethnische Unternehmer wichtig für die Integration 
von Migranten in den Arbeitsmarkt.31

6 . 6 .  E t h n i s c h e  
D i s k r i m i n i e r u n g  i m  
W o h n u n g s w e s e n

In diesem Abschnitt werden Entwicklungen in Bezug auf 
den gleichberechtigten Zugang zu sozialem und priva-
tem Wohnraum, räumliche Segregation und Zwangs-
räumungen beschrieben.

аD σΡΚωση σΑσζωλΑΟ ση  ε θώΑλΑΟΡА ζΡζΑ ΚΣΑΑ αλωνώ 
ασΡΚωση σΑσζωζΑαζ  G ζΡζΕнζ ,  πθτσΕσΡνώζ   ΕωΣΕζΟσζΑ θαζω 
Č ΣоΑΣώη ζΑ,  F τжνώζΑΑλΕнλΑΟΡπτжΑζ ,  ΣλΡΡνώτσζоζΑαζ  
πθτσΕσΡνώζ  E ΑΕА σνΚτλΑΟζΑ,  A λΡΡνώτλΡΡ δθΑ Č σζΕнλΡνώήΡΡζΑ,  
δζωА ζσΟζωΕζ  ŠζνώΕΡΡσνώζωώζσΕ,  όζώτζΑαζΑ ολΟΣΑΟ нλ 
D ΣωτζώζΑ,  ζσΑΟζΡνώωжΑΚΕζ  Č σΕАσωΚλΑΟ ΣΑ E ΑΕΡνώζσαλΑΟζΑ 
θαζω η ΣΑΟζτΑαζΑ  νώλΕн δθω ασΡΚωση σΑσζωζΑαζΑ ī ωΣΚΕσΚζΑ 
δθΑ πωσδΣΕζΑ A ΚΕζλωζΑ ζωόθτΟζΑ. ц
B ήωθ αζΡ H θώζΑ   θη η σΡΡΣωΡ αζω ρζωζσΑΕζΑ š ΣΕσθΑζΑ όήω Č ζΑΡνώζΑωζνώΕζ ,  
F ΣνΕΡώζζΕ нλη  Č ζΑΡνώζΑωζνώΕ Σλό ΣΑΟζη ζΡΡζΑζΑ ε θώΑωΣλη  ( The Human 
Right to Adequate Housing ) : А А А . θώνώω. θωΟ/ D θνλη ζΑΕΡ/ ī λυτσνΣΕσθΑΡ/
F  2 1 άωζδά1 άH θλΡσΑΟάζΑ. παό

Eine Ungleichbehandlung beim Zugang zu Wohnraum für 
ethnische Minderheiten vergrößert das Risiko der sozi-
alen Ausgrenzung und kann zu räumlicher Segregation 
führen. Berichte von internationalen Überwachungsme-
chanismen und nationalen Gleichbehandlungsstellen 
zeigen, dass in mehreren EU-Mitgliedstaaten für ethni-
sche Minderheiten beim Zugang zu Wohnraum Hinder-
nisse bestehen, z. B. Anforderungen an den Wohnsitz 
oder die Sprachkenntnisse.

Im März 2011 veröffentlichte die nationale Gleichbe-
handlungsstelle von Belgien – das Zentrum für Chancen-
gleichheit und Rassismusbekämpfung (C ζΑΕωζ  όθω E ∆λΣτ 
ųππθωΕλΑσΕσζΡ ΣΑα ųππθΡσΕσθΑ Εθ ŠΣνσΡη , CEOOR) – die 
Ergebnisse einer Studie über Diskriminierung von Per-
sonen aus afrikanischen Ländern südlich der Sahara.32

Dieser Bericht gibt einen Überblick über Vorurteile und 
Arten der Diskriminierung, denen diese Personen unter 
anderem im Wohnungswesen ausgesetzt sind. Die Stu-

31 Eurofound, Rath, J. (2011), S. 5.
32 Belgien, Centre for Equal Opportunities and Opposition to 

Racism (CEOOR) (2011a).

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS21_rev_1_Housing_en.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FS21_rev_1_Housing_en.pdf
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die unterstreicht, dass es für Personen aus afrikanischen 
Ländern südlich der Sahara schwieriger ist, ein Miethaus 
oder eine Mietwohnung zu finden, als für andere Aus-
länder. In seinem im Juni 2011 veröffentlichten Jahresbe-
richt 2010 über Diskriminierung nennt das CEOOR auch 
Anzeigen von Immobilienmaklern, die diskriminierende 
Bedingungen hinsichtlich der Herkunft künftiger Mieter 
stellen. So forderten einige Vermieter sogar, dass sich 
„keine Schwarzen“ melden sollten.33 In der gleichen 
Veröffentlichung berichtete das CEOOR, 338 neue Mel-
dungen zu mutmaßlicher Diskriminierung beim Zugang 
zu oder dem Angebot von Waren und Dienstleistungen 
im Jahr 2010 erhalten zu haben, bei denen größtenteils 
die Rasse eine Rolle spielte. Von den 338 Meldungen 
betrafen 38 % den Wohnraum, und davon beinhalte-
ten 41 % Diskriminierung aufgrund der Rasse oder der 
ethnischen Herkunft.34

Die Halde veröffentlichte im April 2011 eine Empfeh-
lung zur Gleichberechtigung beim Zugang zu Wohnraum 
und dessen Erhaltung in Frankreich.35 In der Empfehlung 
wird angemerkt, dass es bei 48 % der 2200 Beschwer-
den im Wohnungswesen, die seit ihrer Gründung im 
Dezember 2004 bei der Halde eingegangen sind, um 
Diskriminierung aus Gründen der ethnischen Herkunft 
ging. Außerdem wird in der Empfehlung gewarnt, dass 
die höhere Nachfrage nach Sozialwohnungen aufgrund 
des Wohnungsmangels und der Wirtschaftskrise dazu 
führen könnte, dass die Qualität des zugeteilten Wohn-
raums abnimmt und die Wartezeiten steigen, was zu 
einer Ungleichbehandlung führen könnte. In der Emp-
fehlung wird betont, dass das Risiko der unmittelbaren 
und mittelbaren Diskriminierung durch private Ver-
mieter, die z. B. gar nicht an Migranten und Ausländer 
vermieten oder von diesen unverhältnismäßig hohe 
Kautionen verlangen, für Migranten und Ausländer 
offenbar besonders groß ist. Daher empfahl die Halde 
mehrere Maßnahmen: die Einführung von Rahmenbe-
dingungen, die eine angemessene Verfügbarkeit von 
Sozialwohnungen gewährleisten; eindeutigere Informa-
tionen der Maklerverbände über das Verbot von Diskri-
minierung; höhere Transparenz bei den Verfahren für 
die Zuteilung von Sozialwohnungen.

33 Belgien, CEOOR (2011b), S. 67.
34 Belgien, CEOOR (2011b), S. 90-91.
35 Frankreich, Hohe Behörde zum Kampf gegen Diskriminierung 

und für Gleichheit (Halde) (2011).

Vielversprechende Praktik

S i eg e l  „ H er k u n f t s u n a b h ä n g i g e 
G l e i c h b eh a n d l u n g  b e i  V er m i e t u n g “
Der Integrationsrat der Stadt Dortmund 
in Deutschland stellt in Zusammenarbeit 
mit Planerladen� e.� V. (einem Verein zur 
Förderung demokratischer Stadtplanung und 
stadtteilbezogener Gemeinwesenarbeit) und dem 
Mieterverein Dortmund Vermietern, die sich zur 
Einhaltung der Grundsätze der Gleichbehandlung 
auf dem Wohnungsmarkt verpflichten, das Siegel 
„Herkunftsunabhängige Gleichbehandlung bei 
Vermietung“ aus. Ziel dieses Projekts ist es, die 
Ungleichbehandlung im Wohnwesen zu verhindern.
ε ζσΕζωζ  őΑόθωη ΣΕσθΑζΑ:  ώΕΕπ: / / А А А . σΑΕζΟωΣΕσθΑΡπωθκζΚΕ. ΑζΕ/
ΡσζΟζτάΟτζσνώυζώΣΑατλΑΟ. ώΕη τ

In seinem Jahresbericht 2010 erklärt der schwedische
Ombudsmann für Gleichstellung, dass die meisten 
Beschwerden, die bei ihm eingehen, den Zugang zu 
Wohnraum betreffen – sowohl den Mietmarkt (ein-
schließlich Mietkriterien, όБωη ζατσΑΟΡΡеΡΕζη ) als auch 
selbstgenutztes Wohneigentum (υθΡΕΣαΡωжΕΕΡη ΣωΚΑΣ-
αζΑ). Im Bericht wird angemerkt, dass die ethnische 
Herkunft der häufigste Grund für Diskriminierung im 
Wohnungswesen ist.36

Österreich änderte im März sein Gleichbehandlungs-
gesetz37 und weitete den Schutz vor Diskriminierung 
aufgrund eines „Naheverhältnisses“ aus. Bei dieser Art 
der Diskriminierung weist eine Person die Merkmale 
auf, aufgrund derer diskriminiert wird, aber eine andere, 
ihr nahestehende Person wird deswegen benachtei-
ligt. Außerdem verbietet und ahndet das Gleichbe-
handlungsgesetz diskriminierende Anzeigen auf dem 
Wohnungsmarkt, indem dafür ein Bußgeld von bis zu 
360 EUR verhängt wird.

Das Progress-Programm der Europäischen Kommission 
finanzierte eine Studie über den Zugang zu öffentlichem 
und öffentlich finanziertem Wohnraum in Bezug auf die 
Gleichbehandlung im Wohnungswesen in Österreich. 
Laut der Studie haben die nationale Gleichbehandlungs-
anwaltschaft, lokale Antidiskriminierungsstellen und 
Nichtregierungsorganisationen (NRO) wiederholt Fälle 
gemeldet, bei denen die Zuteilung von öffentlichem 
Wohnraum in mehreren Kommunen an ausreichende 
Deutschkenntnisse gebunden war. Dieses Erfordernis 
bedeutete ein hohes Diskriminierungsrisiko für ethni-
sche Minderheiten. Die Ergebnisse der Studie wurden in 
der Veröffentlichung ŠζνώΕ Σλό ε θώΑζΑ?  D ζω ολΟΣΑΟ δθΑ 

36 Schweden, Ombudsmann für Gleichstellung (2011a).
37 Österreich, Gleichbehandlungsgesetz; Österreich, 

Bundesgesetz über die Gleichbehandlungskommission und 
die Gleichbehandlungsanwaltschaft.

http://www.integrationsprojekt.net/siegel_gleichbehandlung.html
http://www.integrationsprojekt.net/siegel_gleichbehandlung.html
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Č σΟωΣΑΕőΑΑζΑ λΑα ζΕώΑσΡνώζΑ Č σΑαζωώζσΕζΑ нλ БόόζΑΕ-
τσνώζη  ε θώΑωΣλη  σΑ щΡΕζωωζσνώ38 zusammengefasst.

Die Stadt Villeurbanne in Frankreich gab im Rahmen 
ihres lokalen Plans zur Bekämpfung von Diskriminie-
rung im Wohnungswesen eine Erhebung zu Diskriminie-
rungstests in Auftrag.39 Die Erhebung wurde zwischen 
November 2010 und April 2011 durchgeführt. Vier Tester 
antworteten auf 100 Wohnungsanzeigen (davon 50 von 
Wohnungsvermittlungen und 50 von Privateigentü-
mern). Dabei stellte sich heraus, dass in 57 % der Fälle 
Interessenten nordafrikanischer Herkunft im Vergleich 
zu Interessenten französischer Herkunft benachteiligt 
wurden. In einigen Gegenden wurden die Mietbewer-
bungen von Personen nordafrikanischer Abstammung 
in 9 von 10 Fällen abgelehnt.

38 Frey, V. (2011).
39 Frankreich, ISM-Corum (2011).

In der bereits erwähnten Erhebung des ZfT gaben die 
Befragten türkischer Abstammung in Nordrhein-West-
falen in Deutschland an, dass sie auf dem Wohnungs-
markt in hohem Maße diskriminiert werden.40 47,1 % 
der Befragten sagten aus, sich bei der Wohnungssu-
che diskriminiert gefühlt zu haben, während 33,1 % 
Erfahrungen mit Diskriminierung in der Nachbarschaft 
gemacht hatten.

Laut der bereits genannten Erhebung zur empfundenen 
Diskriminierung aufgrund der ethnischen Herkunft oder 
der Rasse, die der Rat zur Förderung der Gleichbehand-
lung und Nichtdiskriminierung in Spanien durchgeführt 
hat, hatten 59,9 % der Befragten das Gefühl, in den 
letzten 12 Monaten im Wohnungswesen diskriminiert 
worden zu sein.41

40 Sauer, M. (2011).
41 Spanien, Rat zur Förderung der Gleichbehandlung und 

Nichtdiskriminierung aus Gründen der ethnischen Herkunft 
oder Rasse (2011); ī ΣΑζτ Ρ θυωζ  α σΡνωση σΑΣνσдΑ π θω θ ωσΟζΑ 
ωΣνσΣτ θ ęΕΑσνθ (2011).

H a u s h a l t s u m f r a g e n  u n t e r  d e r    o m a - B e v ö l k e r u n g  i n  d e r  E U
Im Jahr 2011 führten die FRA und das Entwicklungs-
programm der Vereinten Nationen (ΆΑσΕζα 
š ΣΕσθΑΡ D ζδζτθπη ζΑΕ ī ωθΟωΣη η ζ , UNDP) in 
Zusammenarbeit mit der Weltbank zwei von der 
Generaldirektion Regionalpolitik der Europäischen 
Kommission bezuschusste Haushaltsumfragen über 
die Lage der Roma-Bevölkerungsgruppen in der EU 
durch. Die Umfragen wurden über einen ähnlichen 
Ansatz in Bezug auf die Stichprobenauswahl, 
die Schulung der Befragenden und die zentralen 
Fragen miteinander koordiniert. Zum ersten Mal 
wurde damit versucht, durch eine internationale 
Zusammen arbeit zwischen verschiedenen 
Agenturen eine derart umfassende Datenerhebung 
zu bewerkstelligen. Dadurch konnten ausgewählte 
Daten, die in beiden Umfragen erhoben wurden, 
zusammengeführt werden, was die Abdeckung 
und die Repräsentativität der Umfragen erhöhte.

Die Umfrage der FRA wurde in elf EU-Mitgliedstaaten 
durchgeführt: Bulgarien, Frankreich, Griechen-
land, Italien, Polen, Portugal, Rumänien, der 
Slowakei, Spanien, der Tschechischen Republik
und Ungarn. Die Regional-Erhebung von UNDP, 
Weltbank und Europäischer Kommission umfasste 
fünf dieser Länder (Bulgarien, Rumänien 
Slowakei, Tschechische Republik und Ungarn) 
sowie weitere sieben europäische Staaten 
(Albanien, Bosnien-Herzegowina, die ehemalige 
Jugoslawische Republik Mazedonien, Kroatien, 
Montenegro, Republik Moldau und Serbien). 
Insgesamt wurden in den elf EU-Mitgliedstaaten 

22 203 Personen befragt, davon 14 925 Personen, 
die sich selbst als Roma bezeichnen, und 7278 
Nicht-Roma, die in unmittelbarer Nähe zu 
Roma-Bevölkerungsgruppen leben. In den von der 
Umfrage erfassten Haushalten leben insgesamt 
84 287 Personen.

Die Ergebnisse sind repräsentativ für Gebiete, in 
denen die Bevölkerungsdichte der Roma höher ist 
als der nationale Durchschnitt. Die Angaben der 
befragten Nicht-Roma sind zwar nicht repräsentativ 
für die Mehrheitsbevölkerung, sie können jedoch 
als Bezugswert für die Einschätzung der Lage der 
Roma in den untersuchten EU-Mitgliedstaaten 
dienen, weil sich befragte Roma und Nicht-Roma in 
derselben Umgebung, auf demselben Arbeitsmarkt 
und in derselben sozialen Infrastruktur bewegen.

Die Umfragen widmeten sich den folgenden 
Themenbereichen: soziodemografische Merkmale 
aller Haushaltsmitglieder; Situation in Bezug 
auf Beschäftigung, Bildung, Gesundheit und 
Wohnraum; Wohngegend und Infrastruktur; 
Integration, Diskriminierung, Kenntnis der eigenen 
Rechte und aktive Bürgerschaft; Mobilität und 
Migration.

Die Umfrageergebnisse zeigen, dass die 
sozioökonomische Situation der Roma in den 
vier Hauptbereichen Gesundheit, Bildung, 
Beschäftigung und Wohnraum im Durchschnitt 
schlechter ist als die Situation der Nicht-Roma, die 
in ihrer unmittelbaren Nähe leben.

AKTIVITÄT DER FRA
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6 . 7 .  D i e  S i t u a t i o n  d e r  
  o m a - B e v ö l k e r u n g  
i n  d e r  E U

Die Situation der Roma-Bevölkerung in der EU gibt 
nach wie vor Anlass zur Sorge. Um den bedenklichen 
Lebensbedingungen zu begegnen, denen viele Roma 
ausgesetzt sind, veröffentlichte die Europäische Kom-
mission am 5. April 2011 eine Mitteilung über einen 
EU-Rahmen für nationale Strategien zur Integration der 
Roma bis 2020.42 Diese Mitteilung ist ein wegweisendes 
strategiepolitisches Dokument, das die Notwendigkeit, 
Armut und Ausgrenzung zu bekämpfen, mit dem Schutz 
und der Förderung der Grundrechte verknüpft. Am 
19. Mai 2011 vereinbarten im Rat „Beschäftigung, Sozial-
politik, Gesundheit und Verbraucherschutz“ (EPSCO) alle 
27 Mitgliedstaaten eine Reihe von Schlussfolgerungen, 
die einen EU-Rahmen zur Koordinierung der nationalen 
Roma-Strategien befürworten.43 Am 24. Juni 2011 billigte 

42 Europäische Kommission (2011).
43 Rat der Europäischen Union (2011).

der Rat der Europäischen Union diesen Rahmen. Der 
Rahmen legt EU-weite Ziele zur Integration der Roma in 
der ganzen EU fest, die sich insbesondere auf die Ver-
besserung ihrer Situation in den Bereichen medizinische 
Versorgung, Bildung, Beschäftigung und Wohnraum auf 
nationaler Ebene aus der Menschenrechtsperspektive 
konzentrieren, wie in den Schlussfolgerungen des Rates 
festgehalten wurde.44

Die bedenkliche Situation der Roma wird auch in einer 
allgemeinen politischen Empfehlung zur Bekämpfung 
von Roma-Feindlichkeit und der Diskriminierung von 
Roma anerkannt, die die ECRI im Juni 2011 veröffent-
licht hat.45 Diese Empfehlung konzentriert sich auf 
Maßnahmen, die in den Bereichen Wohnraum, Bildung, 
medizinische Versorgung und Zugang zu öffentlichen 
Dienstleistungen sowie im Kampf gegen rassistisch 
motivierte Straftaten ergriffen werden müssen. Diese 
Maßnahmen sollen als Leitlinien für die Mitgliedstaa-
ten des Europarates dienen, die sie bei der Entwick-

44 Rat der Europäischen Union (2011).
45 Europarat, ECRI (2011b).

Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse: 

Gesundheit:
-  Jeder dritte befragte Roma im Alter von 35 bis 54 

Jahren gibt an, im Alltag durch gesundheitliche 
Probleme beeinträchtigt zu sein.

- Im Durchschnitt haben etwa 20 % der befragten 
Roma keine Krankenversicherung oder wissen nicht, 
ob sie einen Krankenversicherungsschutz haben.

Bildung:
-  Im Durchschnitt besucht nur jedes zweite 

Roma-Kind, das von der Erhebung erfasst 
wurde, eine Vorschule oder einen Kindergarten.

-  Neun von zehn Roma-Kindern im 
schulpflichtigen Alter von sieben bis 15 Jahren 
besuchen den Befragten zufolge eine Schule – 
ausgenommen hiervon sind Bulgarien, 
Griechenland und Rumänien.

-  Im Anschluss an die Schulpflicht geht die 
Beteiligung an Bildung deutlich zurück; nur 
15 % der befragten jungen Erwachsenen unter 
den Roma haben die Sekundarstufe II oder 
eine Berufsausbildung abgeschlossen.

Beschäftigung:
- Im Durchschnitt geht weniger als ein Drittel der 

Roma einer bezahlten Beschäftigung nach.
-  Jeder dritte befragte Roma gab an, arbeitslos 

zu sein.
-  Andere bezeichneten sich als im Haushalt tätig, 

im Ruhestand, arbeitsunfähig oder selbständig 
tätig.

-  Im Durchschnitt wird in Roma-Haushalten ein 
Zimmer von mehr als zwei Personen bewohnt.

-  Etwa 45 % der Roma leben in Haushalten, in 
denen mindestens eine der folgenden Grund-
ausstattungen fehlt: Küche, Toilette, Dusche/
Bad im Innenbereich sowie Stromversorgung.

Armut:
-  Im Durchschnitt leben etwa 90 % der 

befragten Roma in Haushalten, deren 
Äquivalenzeinkommen unterhalb der 
Armutsgrenze des jeweiligen Landes liegt.

-  Im Durschnitt leben etwa 40 % der Roma in 
Haushalten, in denen mindestens einmal im 
Monat eine Person hungrig zu Bett gehen 
muss, weil sie sich kein Essen leisten konnten.

Diskriminierung und Kenntnis der eigenen Rechte:
-  Etwa die Hälfte der befragten Roma gab an, 

dass sie in den letzten zwölf Monaten aufgrund 
ihrer ethnischen Herkunft Diskriminierung 
erfahren hätten.

-  Etwa 40 % der befragten Roma wussten, 
dass es Gesetze gibt, nach denen die 
Diskriminierung von Angehörigen ethnischer 
Minderheiten bei der Bewerbung um einen 
Arbeitsplatz verboten ist.

ε ζσΕζωζ  őΑόθωη ΣΕσθΑζΑ ήυζω ασζ  F Š A - Άη όωΣΟζ :  F Š A  λΑα Άš D ī  ( 2 0 1 2 ) ,  D σζ   σΕλΣΕσθΑ αζω Šθη Σ σΑ 1 1  E Ά- Č σΕΟτσζαΡΕΣΣΕζΑ т Άη όωΣΟζζωΟζυΑσΡΡζ  
Σλό ζ σΑζΑ B τσνΚ
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lung wirksamer und praxistauglicher Strategien zur 
Verbesserung der Lebensbedingungen von Angehöri-
gen von Roma-Gemeinschaften unterstützen.

In diesem Abschnitt werden Hinweise auf Diskriminie-
rung von Angehörigen der Roma-Bevölkerung in den 
Bereichen medizinische Versorgung, Bildung, Beschäf-
tigung und Wohnraum untersucht.

6 . 7 . 1 .  H i n w e i s e  a u f  D i s k r i m i n i e r u n g  
d e r    o m a - B e v ö lk e r u n g  i n  d e r  
m e d i z i n i s c h e n  V e r s o r g u n g

Trotz bestehender Einschränkungen hinsichtlich der 
Erhebung ethnischer Daten gibt es laut einem im 
März 2011 veröffentlichen Bericht des Zentralamts 
für Gesundheit (š ζη нζΕσ E ΟęΡнΡęΟήΟеσ žΣΑъνΡ)46 in 
Ungarn konkrete Hinweise darauf, dass Angehörige 
der Roma-Bevölkerung gelegentlich Opfer von Diskri-
minierung in der medizinischen Versorgung sind. Die 
Regierung plant, 150 000 Personen mit Roma-Hinter-
grund im Rahmen der nationalen Strategie für soziale 
Integration in Präventionsprogramme des Gesundheits-
wesens einzubeziehen. Die Strategie umfasst Initiativen 
zur Familienplanung und zum Schutz der reproduktiven 
Gesundheit, um den Zugang zu Gesundheitsdiensten in 
benachteiligten Regionen zu verbessern.47

In seinen Schlussbemerkungen zu Irland erklärte der 
Ausschuss für die Beseitigung der Rassendiskriminie-
rung (CERD), dass zwar Anstrengungen unternommen 
wurden, um die Probleme von Travellers besser zu 
verstehen, es jedoch bedauerlich sei, dass die Bestre-
bungen zur Förderung des Wohlergehens der Travellers 
deren Situation nicht merklich verbessert haben. Der 
CERD weist mit Bedauern auf die mangelhaften Ergeb-
nisse in mehreren Bereichen hin, z. B. in der medizini-
schen Versorgung.48

In Bezug auf die Situation der Sinti und Roma und 
Travellers kam der CERD zu ähnlichen Schlüssen im 
Vereinigten Königreich, wo weiterhin Mängel in der 
medizinischen Versorgung bestehen.49 Ebenso ver-
hält es sich bei den Schlussfolgerungen des CERD zu 
Litauen, wo die Roma weiterhin marginalisiert werden 
und in Bezug auf angemessenen Wohnraum, Zugang zu 
zumutbaren Gesundheitseinrichtungen und Beschäfti-
gung unter besorgniserregenden Umständen leben.50

Die Zwangssterilisierung von Roma-Frauen ist eine 
besonders schwere Form der ethnischen Diskriminierung 

46 Ungarn, Gesundheitsministerium – Zentralamt für Gesundheit 
(2011).

47 Ungarn, Ministerium für öffentliche Verwaltung und Justiz – 
Büro des Staatsministers für soziale Integration (2011).

48 Vereinte Nationen, CERD (2011c).
49 Vereinte Nationen, CERD (2011b).
50 Vereinte Nationen, CERD (2011d).

im Gesundheitswesen. Im Oktober 2011 fällte der 
Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) 
in der Rechtssache ρ. C .  ΟζΟζΑ  τθА ΣΚζσ eine GrundC .  ΟζΟζΑ  τθА ΣΚζσ eine GrundC .  ΟζΟζΑ  τθА ΣΚζσ -
satzentscheidung gegen die Slowakei und zugunsten 
einer Roma-Frau, die im Jahr 2000 zwangssterilisiert 
worden war.51 Die Klägerin gab an, ohne ihre freie 
Einwilligung sterilisiert worden zu sein, und dass die 
anschließende offizielle Ermittlung zu ihrer Sterilisie-
rung nicht gründlich, nicht fair und nicht effektiv gewe-
sen sei. Die Zwangssterilisierungen von Roma-Frauen, 
die ihren Ursprung unter dem kommunistischen Regime 
hatten und war dort gängige Praxis waren, wurden vor 
dem Hintergrund anhaltender Feindseligkeit gegen-
über Personen mit Roma-Hintergrund in der Slowakei 
vorgenommen.

Am 12. Dezember 2011 drückte die slowakische Justiz-
ministerin ihr Bedauern hinsichtlich dieses Falles aus 
und wies darauf hin, dass die im Jahr 2004 geänder-
ten Rechtsvorschriften (Gesetz Nr. 576/2004 über 
die medizinische Versorgung, über medizinische Ver-
sorgungsleistungen und zur Änderung bestimmter 
Gesetze – οъΚθΑ č.  5 7 6 / 2 0 0 4  ο.  θ нαωΣδθΕΑζκ ΡΕΣωθΡΕτσ-
δθΡΕσ,  Ρτλžυъνώ ΡĽδσΡσΣνσνώ Ρ πθΡΚеΕθδΣΑбη  нαωΣδθΕΑζκ 
ΡΕΣωθΡΕτσδθΡΕσ Σ θ нη ζΑζ  Σ αθπτΑζΑб ΑσζΚΕθωýνώ нъΚθΑθδ) 
die Rechte von Patienten an internationale Standards 
angleichen, um solche Fälle in Zukunft zu verhindern. 
Diese Rechtsvorschriften traten am 1. Januar 2005 
in Kraft.

Der EGMR befand, dass die Zwangssterilisierung gegen 
Artikel 3 (Verbot der erniedrigenden Behandlung) und 
Artikel 8 (Recht auf Achtung des Privat- und Familien-
lebens) der Europäischen Menschenrechtskonvention 
verstößt. Außerdem urteilte der EGMR, dass Artikel 14 
(Diskriminierungsverbot) keine separaten Fragen auf-
wirft, so dass der Gerichtshof nicht überprüft hat, ob 
der Staat seine Pflicht erfüllt hat, eine rassistische Moti-
vation hinter der Sterilisierung der Klägerin zu unter-
suchen. Der EGMR verurteilte die Slowakei zur Zahlung 
von 31 000 EUR an die Klägerin.

Der rumänische Ärztebund (C θτζΟσλτ Č ζασνστθω ασΑ 
Šθη ВΑσΣ, CMR) untersuchte einen Fall von mutmaßli-
cher Diskriminierung aufgrund der ethnischen Herkunft. 
Der Fall, den Sastipen (ein Netz zur Verbesserung der 
Gesundheit der Roma) vorbrachte, betraf die mut-
maßliche Diskriminierung durch einen Gynäkologen 
am Krankenhaus Târgu Neam� , der beschuldigt wurde, 
Roma-Frauen den Zugang zu medizinischer Versorgung 
verweigert und deren Recht auf die persönliche Würde 
verletzt zu haben. Die nationale Gleichbehandlungs-
stelle C θΑΡστσλτ š ΣΕσθΑΣτ πζΑΕωλ C θη υΣΕζωζΣ D σΡνωση σΑΣωσσ

51 Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) 
ρ. C . /  τθА ΣΚζσ, Nr.ρ. C . /  τθА ΣΚζσ, Nr.ρ. C . /  τθА ΣΚζσ 18968/07, 8. November 2011.
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(CND) erkannte im Juli 2010 auf Diskriminierung,52 jedoch 
wies der CMR die Beschwerde ab. Sastipen legte im 
November 2010 Berufung gegen die Entscheidung ein. 
Der Fall ist derzeit noch vor dem CMR anhängig.53

6 . 7 . 2 .  H i n w e i s e  a u f  D i s k r i m i n i e r u n g  d e r  
  o m a - B e v ö lk e r u n g  i n  d e r  B ild u n g

Laut einer Studie über die Slowakei, die die Open 
Society Foundation (š ΣαъνσΣ θΕδθωζΑζκ ΡπθτθčΑθΡΕσ) 
veröffentlicht hat, behindert die Segregation in Schulen 
Roma-Schüler in der Entwicklung ihres Potenzials. Die 
Segregation führt sogar zu ihrer Diskriminierung, die 
ihre Persönlichkeitsentwicklung sowie ihre vollstän-
dige Sozialisierung und Integration in die Gesellschaft 
hemmt.54

Im Rahmen von Untersuchungen von RomnoKher (Haus 
für Kultur, Bildung und Antiziganismusforschung) in 
Deutschland zwischen den Jahren 2007 und 2011 wur-
den 275 deutsche Sinti und Roma aus drei Generationen 
über ihre Bildungssituation befragt. 81,2 % davon haben 
in diesem Bereich persönliche Diskriminierungserfah-
rungen gemacht. „Die Erfahrungen in der Schule sind 
in starkem Maße von offenen und verdeckten Diskri-
minierungen in Form von alltäglichen antiziganistischen 
Beschimpfungen und Vorurteilen seitens einzelner 
Schüler/-innen bestimmt.“55

аςD ΣΡ E λωθπжσΡνώζ  ī ΣωτΣη ζΑΕΠ А ζσΡΕ αΣωΣλό ώσΑ,  αΣΡΡ 
ζσΑζ  ώθνώАζωΕσΟζ  ΣττΟζη ζσΑζ  λΑα υζωλяσνώζ  B σταλΑΟ ασζ  
πζωΡБΑτσνώζΑ λΑα υζωλяσνώζΑ ýζυζΑΡπζωΡπζΚΕσδζΑ κζαζΡ 
E σΑнζτΑζΑ υζζσΑяλΡΡΕ λΑα ζΡ αΣώζω δθΑ А ζΡζΑΕτσνώζω 
B ζαζλΕλΑΟ σΡΕ,  ΟτζσνώζΑ ολΟΣΑΟ нλ ζσΑζω ζόόζΚΕσδζΑ 
ΣττΟζη ζσΑζΑ λΑα υζωλяσνώζΑ B σταλΑΟ θώΑζ  κζΟτσνώζ  
D σΡΚωση σΑσζωλΑΟ λΑα  ζΟωζΟΣΕσθΑ нλ ΟζАжώωτζσΡΕζΑ. ц
E ΑΕΡνώτσζоλΑΟ αζΡ E λωθπжσΡνώζΑ ī ΣωτΣη ζΑΕΡ δθη  9 . Č жωн 2 0 1 1  нλω 
E Ά-  ΕωΣΕζΟσζ  нλω őΑΕζΟωΣΕσθΑ αζω Šθη Σ

Eine Studie über die Einbeziehung, den Schulbesuch und 
die Diskriminierungserfahrungen von Roma in Rumänien
zeigt, dass 39,9 % der 985 zwischen Dezember 2009 
und Januar 2010 befragten Roma-Eltern den Eindruck 
haben, dass ihre Kinder in Schulen schlechter behandelt 
werden als Nicht-Roma-Kinder.56 Laut der Studie, die 
teilweise von der rumänischen UNICEF-Niederlassung 
(ΆΑσΕζα š ΣΕσθΑΡ C ώσταωζΑ’ Ρ F λΑα) finanziert wurde, führen 
12,5 % der Befragten Schulabbrüche auf die Ungleichbe-
handlung von Roma-Kindern im Bildungssystem zurück. 
Außerdem geht aus der Studie hervor, dass ca. 60 % der 
Roma-Kinder, die eine Vorschule besuchen einen Platz in 
einer segregierten Einrichtung haben, in der über 50 % 
der betreuten Kinder Roma sind.

52 Rumänien, C θΑΡστσλτ š ΣΕσθΑΣτ π ζΑΕωλ C θη υΣΕζωζΣ D σΡνωση σΑΣωσσ
(CNCD), Entscheidung Nr. 149 vom 7. Juli 2010.

53 Rumänien, Ärztebund (2011).
54 Slowakei, Open Society Foundation (2011), S. 5.
55 Strauß, D. (2011), S. 103.
56 Surdu, L. (2011).

Roma-Kinder, die in der Slowakei oder in der 
Tschechischen Republik zuvor in de-facto-segregierten 
oder speziellen Schulen untergebracht waren, absolvie-
ren im Vereinigten Königreich erfolgreich die Primar- 
und Sekundarschulbildung an integrierten Regelschulen. 
Dies zählt zu den wesentlichen Erkenntnissen einer zwi-
schen Juni und August 2011 an acht Orten im Vereinigten 
Königreich durchgeführten Erhebung, die die Auswir-
kungen der Teilnahme an der Regelschulbildung auf 
Roma-Schüler untersuchte, die zuvor in der Slowakei 
und der Tschechischen Republik zur Schule gegangen 
waren. Im Rahmen der Feldstudien wurden 114 Perso-
nen befragt: 61 Roma-Schüler, die gerade eine Grund-
schule oder eine weiterführende Schule besuchten, 
28 Roma-Eltern und 25 Mitarbeiter der Schulen bzw. aus 
dem Bildungswesen, die mit Roma-Schülern arbeiten. 
Die Roma-Schüler an sieben der acht Orte berichteten, 
an ihren Schulen im Vereinigten Königreich unter keiner 
Form von Rassismus oder Diskriminierung zu leiden und 
von den Lehrern Hilfe und Unterstützung zu erhalten.57

Die Mehrheit der Roma-Schüler gab an, dass sie an 
slowakischen bzw. tschechischen Schulen zuvor Erfah-
rungen mit rassistischem Mobbing oder Beleidigungen 
durch Gleichaltrige gemacht hatten.

Außerdem gaben sie an, in der Slowakei bzw. in der 
Tschechischen Republik unter diskriminierender oder 
ungleicher Behandlung durch ihre Lehrer gelitten zu 
haben, die sie in mehreren Fällen mutmaßlich auch 
körperlich bestraften.

Auch Überwachungsorgane haben auf die Probleme der 
Diskriminierung und Segregation von Roma-Kindern in 
der Bildung hingewiesen. Das Ministerkomitee des Euro-
parates forderte z. B. in einer Entschließung über die 
Umsetzung des Rahmenübereinkommens zum Schutz 
nationaler Minderheiten durch Kroatien, der fortgesetz-
ten Segregation von Roma-Kindern in Schulen ein Ende 
zu bereiten und die Bemühungen zu verstärken, andere 
Mängel zu beheben, denen Roma-Kinder in der Bildung 
ausgesetzt sind.58

аőΑΡΟζΡΣη Ε σΡΕ αΣΡ G ζωσνώΕ λΑΕζω αζΑ Άη ΡΕжΑαζΑ αζΡ 
δθωτσζΟζΑαζΑ F ΣττζΡ λΑα σΑ A ΑζωΚζΑΑλΑΟ αζω B ζη ήώλΑΟζΑ 
αζω ΚωθΣΕσΡνώζΑ B ζώБωαζΑ,  όήω ασζ   νώλτυσταλΑΟ δθΑ 
Šθη Σ-   σΑαζωΑ нλ ΡθωΟζΑ,  αζω A ΑΡσνώΕ,  αΣΡΡ нλ αζω 
η ΣоΟζυτσνώζΑ οζσΕ ΚζσΑζ  Σαж∆λΣΕζΑ  νώλΕнη ζνώΣΑσΡη ζΑ 
δθωώΣΑαζΑ А ΣωζΑ,  η σΕ αζΑζΑ ΡσνώζωΟζΡΕζττΕ А ζωαζΑ ΚθΑΑΕζ ,  
αΣΡΡ ζσΑζ  ΣΑΟζη ζΡΡζΑζ  ρζωώжτΕΑσΡη жоσΟΚζσΕ нА σΡνώζΑ αζΑ 
λη ΟζΡζΕнΕζΑ Č ΣоΑΣώη ζΑ λΑα αζη  δθωΟζυτσνώ δζωόθτΟΕζΑ 
ωζνώΕη жоσΟζΑ οσζτ ζωнσζτΕ λΑα υζσυζώΣτΕζΑ А λωαζ .  D ΣωΣλΡ 
όθτΟΕ,  αΣΡΡ όήω ασζ  ΆΑΕζωυωσΑΟλΑΟ αζω   τжΟζω σΑ ωζσΑζΑ 
Šθη Σ-   τΣΡΡζΑ σΑ ζσΑσΟζΑ A υΡνώΑσΕΕζΑ σώωζω G ωλΑαΡνώλτнζσΕ 
ΚζσΑζ  θυκζΚΕσδζ  λΑα ΣΑΟζη ζΡΡζΑζ  ŠζνώΕόζωΕσΟλΑΟ 
υζΡΕΣΑα. ц
E G Č Š ,  Oröuö und andere gegen Kroatien ,  š ω. 1 5 7 6 6 / 0 3

57 Vereinigtes Königreich, Equality (2011).
58 Europarat, Ministerkomitee (2011a).
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Im März 2011 veröffentlichte der Menschenrechts-
kommissar des Europarates einen Bericht über die 
Tschechische Republik.59 In diesem Bericht wurde 
begrüßt, dass die Regierung einen nationalen Aktionsplan 
für integrative Bildung verabschiedet hat, der Maßnah-
men zur Erleichterung der Integration von Roma-Kindern 
in das Regelschulsystem vorsieht, jedoch wurden dahin 
gehend Bedenken geäußert, dass laut offiziellen Statis-
tiken die Wahrscheinlichkeit, dass Roma-Kinder Sonder-
schulen besuchen, im ganzen Land 12-mal höher ist als 
bei ihren Nicht-Roma-Altersgenossen.

In seinen Schlussbemerkungen zur Tschechischen Repu-
blik60 äußerte sich auch der CERD besorgt über die fort-
dauernde Segregation von Roma-Kindern in der Bildung, 
wie sie durch das Urteil des Europäischen Gerichtshofs 
für Menschenrechte vom 13. November 2007 (D H  λΑα 
ΣΑαζωζ  ΟζΟζΑ žΡνώζνώσΡνώζ  ŠζπλυτσΚ) und den Bericht 
der tschechischen Schulaufsichtsbehörde aus dem 
Jahr 2010 bestätigt wurde. Im Juni 2011 merkte das 
Ministerkomitee des Europarates mit Sorge an, dass bei 
der Umsetzung des DH-Urteils noch viel zu tun sei, und 
betonte, dass die tschechischen Behörden unbedingt die 
Umsetzung ihres Aktionsplans verstärken und möglichst 
beschleunigen müssen.61 In seinen Schlussbemerkungen 
zu Litauen bedauerte der CERD ebenfalls die Unterbrin-
gung von Roma-Kindern in Sonderschulen.62

Gerichtsverfahren in den EU-Mitgliedstaaten veran-
schaulichen die Formen der Diskriminierung in der Bil-
dung, denen Roma-Kinder ausgesetzt sind. Im Februar 
berichtete der stellvertretende Staatsanwalt des obers-
ten griechischen Zivil- und Strafgerichtshofs (Άρειος
Πάγος) von Beschwerden hinsichtlich des Ausschlus-
ses von Roma-Kindern von der öffentlichen Bildung in 
Griechenland, die bei den Staatsanwälten der Beru-
fungsgerichte vorgebracht wurden.63 Die Beschwerden 
der Vereinigung der Organisationen und Gemeinschaf-
ten für die Menschenrechte der Roma in Griechenland 
(Συνεργαζόзενες Οργανώσεις και Κοινότητες για
τα Ανθρώπινα ∆ικαιώзατα των Ροзά στην Ελλάδα,  Ελλάδα,  Ελλάδα
� � � � Æ � � ) beziehen sich auf: sechs Grundschulen, die 
Roma-Kindern den Schulbesuch verweigert haben; fünf 
griechische Regionen, die Roma-Schüler nicht an Schu-
len zulassen; eingeschränkten Zugang zu Schulen für 
10 Roma-Gemeinschaften aufgrund fehlender Beförde-
rungsmöglichkeiten, obwohl die Kommunen gesetzlich 
verpflichtet sind, einen solchen Zugang zur Verfügung zu 
stellen. Eine weitere Beschwerde betraf eine Unterschrif-
tenaktion von Elternvereinigungen in der Stadt Lamia, bei 
der gefordert wurde, dass Roma-Kinder entweder aus 

59 Europarat, Menschenrechtskommissar (2011a), S. 15.
60 Vereinte Nationen, CERD (2011e), S. 4.
61 Europarat, Ministerkomitee, 1115. Sitzung, 8. Juni 2011.
62 Vereinte Nationen, CERD (2011d).
63 Griechenland, Greek Helsinki Monitor (2011a).

den örtlichen Schulen ausgeschlossen oder an andere 
Schulen versetzt werden.64

Dennoch streben das griechische Bildungsministerium 
und das Sondersekretariat für interkulturelle Bildung 
über ihr gemeinsames Projekt E αλνΣΕσθΑ θό Šθη Σ 
C ώσταωζΑ (Bildung für Roma-Kinder) an, Schulen, die 
ausschließlich von Roma-Kindern besucht werden, mit 
der Hilfe der lokalen Behörden abzuschaffen. Ziel ist es, 
Roma-Kinder in Zusammenarbeit mit den Kommunen 
in Regelschulen zu integrieren, unter anderem durch 
die Sicherstellung der Beförderung aller Schüler, die in 
abgelegenen Siedlungen leben.65

In ähnlicher Weise befand das Bezirksgericht von Preöov 
in der Slowakei im Dezember 2011 eine Grundschule in 
der Ortschaft äarisské Micha� any der Diskriminierung � any der Diskriminierung �
von Roma-Kindern für schuldig, da Roma-Schüler dort 
ohne nachvollziehbare Rechtfertigung in separaten 
Klassenzimmern unterrichtet wurden.66 Mehrere Jahre 
lang führte die Grundschule getrennte Regelschulklas-
sen, wobei der Unterricht für Roma-Kinder in einem 
anderen Stockwerk abgehalten wurde. Diese Situation 
verschlimmerte sich im Schuljahr 2008/2009, als die 
Schule alle verbleibenden Roma-Kinder aus den integ-
rierten Klassen in die separaten Klassen versetzte. Im 
Januar 2012 legte die Schule Berufung gegen das Urteil 
des Bezirksgerichts von Preöov ein.

Artikel 5 der Richtlinie zur Gleichbehandlung ohne Unter-
schied der Rasse gestattet es den EU-Mitgliedstaaten, 
zur Gewährleistung der vollen Gleichstellung in der 
Praxis spezifische Maßnahmen beizubehalten oder zu 
beschließen, mit denen Benachteiligungen aufgrund der 
Rasse oder ethnischen Herkunft verhindert oder ausge-
glichen werden. Solche Fördermaßnahmen erlauben es 
den Mitgliedstaaten, sich um die Situation von Gruppen 
zu kümmern, die unter dauerhaften Formen der Diskri-
minierung in der Bildung leiden, z. B. die Roma. Kürzun-
gen bei der Finanzierung solcher Fördermaßnahmen, 
die in einigen Mitgliedstaaten im Jahr 2011 gemeldet 
wurden, könnten deren Wirksamkeit beeinträchtigen.

Der Menschenrechtskommissar des Europarates 
äußerte in einem Bericht über einen Besuch in Irland
Bedenken hinsichtlich der eventuellen Auswirkungen 
der Mittelkürzungen im Jahr 2011 auf die Bildung von 
Travellers. Er zeigte sich insbesondere besorgt über die 
Reduzierung der Unterrichtsstunden, den Stellenabbau, 
die Kürzung der Leistungen für die besonderen Bedürf-
nisse von Kindern sowie die schrittweise Abschaffung 

64 Griechenland, Greek Helsinki Monitor (2011b).
65 Griechenland, Nationale und Kapodistrias-Universität Athen 

(2010).
66 Slowakei, ŠθнώθαΑλΕσζ  ų ΚωζΡΑęώθ Ρ Ľαλ δ ī ωζšθδζ ,  č.  Κ θΑΣΑσΣ

25C 133/2010, 5. Dezember 2011.
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aller Bildungszentren für ältere Travellers ( ζΑσθω žωΣ-
δζττζω žωΣσΑσΑΟ C ζΑΕωζΡ).67

6 . 7 . 3 .  H i n w e i s e  a u f  D i s k r i m i n i e r u n g  
d e r    o m a - B e v ö lk e r u n g  i n  d e r  
B e s c h ä f t i g u n g

Die Diskriminierung der Roma-Bevölkerung verhin-
dert nach wie vor, dass diese uneingeschränkten und 
gleichberechtigten Zugang zum Arbeitsmarkt hat. 
Mehrere EU-Mitgliedstaaten haben jedoch politische 
Initiativen ins Leben gerufen, um die Integration der 
Roma zu verbessern. Im Jahr 2011 verabschiedete der 
Ad-hoc-Sachverständigenausschuss des Europarates 
für Roma-Fragen (C θλΑνστ θό E λωθπζ  A α ώθν C θη η σΕΕζζ  
θό ζ гπζωΕΡ θΑ Šθη Σ σΡΡλζΡ, Cahrom) einen Bericht zur 
Umsetzung der Empfehlung Rec(2001)17 des Minister-
komitees über die Verbesserung der wirtschaftlichen 
Lage und der Arbeitsbedingungen der Roma/Sinti und 
Travellers in Europa, der Beispiele für vorbildliche Ver-
fahren in der Beschäftigung enthält, die nach und nach 
in die Datenbank des Europarates für Strategien und 
vorbildliche Verfahren aufgenommen werden.

Das Arbeitsgericht des Bezirks Pest (ī ζ ΡΕ Č ζΟеζσ 
Č λΑΚΣήΟеσ B бωдΡъΟ, Entscheidung Nr. 1.M.471/2004/3) 
in Ungarn verurteilte im September 2011 einen Arbeitge-
ber, der sich weigerte, Roma einzustellen. Im Jahr 2005 
meldete sich Herr Csaba T. auf eine Stellenanzeige in 
einer Zeitung. Bei einem Telefongespräch wurde ihm 
gesagt, es würden keine Personen mit Roma-Hinter-
grund eingestellt. Csaba T. wandte sich an eine NRO, 
die Diskriminierungstests (siehe oben) durchführte, 
um Nachweise für eine Klage vor Gericht zu sammeln: 
Die Tester riefen das betreffende Unternehmen mehr-
mals an und stellten sich jedes Mal mit einem typi-
schen Roma-Namen vor. Bei jedem Anruf wurde ihnen 
gesagt, die Stelle sei nicht verfügbar, obwohl sie noch 
nicht besetzt worden war. Das Gericht verurteilte den 
Arbeitgeber zur Zahlung von Schadensersatz in Höhe 
von 500 000 HUF (2200 EUR) plus Zinsen an den Kläger.

Ebenfalls in Ungarn führte die Gleichbehandlungs-
behörde ( E ΟеζΑτő B ъΑъΡη дα H ΣΕдΡъΟ) eine Erhe-
bung zu den Auswahlverfahren für Mitarbeiter mit 
10 000 Befragten durch, die ergab, dass arbeitssu-
chende Roma bei ihrer Suche in hohem Maße diskri-
miniert werden.68

Bei der lokalen Antidiskriminierungsbehörde in Uppsala, 
Schweden, ging eine Beschwerde einer Roma-Frau ein, 
der es verboten wurde, bei der Arbeit einen traditio-
nellen Roma-Rock zu tragen. Die Frau hatte den Rock 
zuvor während eines Praktikums im selben Lebensmit-
telladen auch schon getragen, jedoch gab es damals 

67 Europarat, Menschenrechtskommissar (2011b).
68 Ungarn, Gleichstellungsbehörde (2011).

diesbezüglich keine Beschwerden. Nach dem Ende ihres 
Praktikums wurde ihr angeboten, ihre Arbeitszeit zu 
verlängern. Ihr neuer Vorgesetzter forderte sie auf, bei 
der Arbeit Hosen zu tragen, da Röcke nicht der Klei-
derordnung des Unternehmens entsprächen. Obwohl 
die Frau erklärte, dass sie aufgrund ihrer ethnischen 
Herkunft keine Hosen tragen dürfte, bestand der Vor-
gesetzte auf seiner Forderung. Der Fall wurde dem 
Ombudsmann für Gleichstellung übertragen, der eine 
Beilegung mit dem Unternehmen herbeiführen konnte 
und für die Frau Schadensersatz in Höhe von 75 000 SEK 
(7000 EUR) erwirkte.69

Ein offizieller Bericht über die Situation der Roma in 
der Tschechischen Republik im Jahr 2010, der im Okto-
ber 2011 veröffentlicht wurde, wies auf eine dauerhafte 
und hohe Arbeitslosenquote unter der Roma-Bevölke-
rung hin. Die Arbeitslosenquote in sozial ausgegrenzten 
Roma-Gemeinschaften reichte von 70 % bis 100 %.70

Einige EU-Mitgliedstaaten ergriffen Maßnahmen zur 
Verbesserung der Integration der Roma in den Arbeits-
markt. Die staatliche Arbeitsagentur in Bulgarien 
(Агенцията по заетостта) berichtete beispielsweise, 
dass 10 369 Roma über verschiedene Programme und 
Projekte Arbeit gefunden haben. Über ein nationales 
Programm unter dem Motto „Von der Sozialhilfe zur 
Beschäftigung“ (От социални помощи към заетост) 
wurde über die Hälfte davon eingestellt. Ein anderes Pro-
gramm mit einem Budget von 11 Mio. BGN (5,5 Mio. EUR) 
namens „Nimm dein Leben selbst in die Hand“ (Вземи
живота си в ръце) zielt darauf ab, die Bemühungen 
aller Interessengruppen auf lokaler Ebene zu bündeln, 
um gemeinsam arbeitssuchende Roma beim Zugang 
zum Arbeitsmarkt zu unterstützen.71

In Litauen hat das UNDP gemeinsam mit Partnern wie 
dem SOPA (eine gemeinnützige Organisation für die Inte-
gration sozial ausgegrenzter Gruppen in den Arbeits-
markt), dem Roma-Gemeinschaftszentrum (Šθη ų
δσΡλθη ζΑėΡ νζΑΕωΣΡ) und dem Zentrum für soziale Unter-
stützung der Stadt Vilnius (ρστΑσΣλΡ η σζΡΕθ ΡΣδσδΣταеυėΡ 
υσλαžυσλαžυσλα ζΕσΑė įΡΕΣσΟΣ  θνσΣτσΑįΡΕΣσΟΣ  θνσΣτσΑį ėΡ πΣωΣη θΡ νζΑΕωΣΡ) ein Pro-
jekt unter dem Motto „Blick auf die Roma: innovative 
Möglichkeiten zur Integration der Roma in den Arbeits-
markt“ ( A ΕΡσΟωęžΚ į ωθη λΡ:  σΑθδΣΕеδσθΡ ωθη ų αΣτеδΣδση θ 
αΣωυθ ωσΑΚθκζ  πωσζη θΑėΡ) durchgeführt. Das Projekt lief 
von 2009 bis 2012 und sollte die soziale Ausgrenzung 
der Roma bekämpfen und ihre Beteiligung am Arbeits-
markt sowie die Interaktion mit der lokalen Gemein-
schaft fördern. Zum Ende des Berichtszeitraums hatten 
105 Roma an dem Projekt teilgenommen. Im Jahr 2010 
fanden lediglich sieben Teilnehmer über das Programm 
Arbeit, zwischen Januar und September 2011 waren es 17. 

69 Schweden, Ombudsmann für Gleichstellung (2011c).
70 Tschechische Republik, Regierungsbeschluss Nr. 750.
71 Bulgarien, Ministerium für Arbeit und Sozialpolitik (2011).
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Diese Zahlen veranschaulichen die fortbestehenden Pro-
bleme der Roma in der Beschäftigung. Erfolgreiche Teil-
nehmer fanden Arbeit im Bauwesen, in einem Zirkus, in 
Fast-Food-Restaurants und in der Landwirtschaft.

Die Regierung der Slowakei beschloss mehrere politi-
sche Maßnahmen zur Integration nationaler Minderhei-
ten und Migranten in den Arbeitsmarkt, darunter der 
überarbeitete Aktionsplan zum „Jahrzehnt der Integ-
ration der Roma“.72 Im Abschnitt über Beschäftigung 
nennt der Aktionsplan mehrere Möglichkeiten zur Ver-
besserung der Beschäftigungsfähigkeit benachteiligter 
Bevölkerungsgruppen, z. B. die Bereitstellung von sozi-
alen Dienstleistungen und Beratungsmöglichkeiten. Der 
Aktionsplan schlägt mehrere Maßnahmen zur Förde-
rung der Integration benachteiligter Bevölkerungsgrup-
pen in den Arbeitsmarkt vor, wobei die ausgegrenzte 
Roma-Bevölkerung in besonderem Maße angesprochen 
wird. Er sieht die Fortführung von Maßnahmen wie dem 
„Amtsassistentenprojekt“ vor, das sich als wirksames 
Mittel zur Integration von arbeitssuchenden Roma in 
den Arbeitsmarkt erwiesen hat. Bei diesem Projekt 
wurden Roma von den lokalen Ämtern für Arbeit, 
soziale Angelegenheiten und Familie angestellt, um 
Dienstleistungen hauptsächlich für arbeitslose, sozial 
benachteiligte Personen zu erbringen.

Vielversprechende Praktik

I n t eg r a t i o n  v o n    o m a  i n  
d en  A r b e i t s m a r k t
Die polnische Roma-Union (οАσąнζΚ Šθη дА  
ī θτΡΚσνώ) führte zwischen Januar und 
Dezember� 2011 in der Region Szczecinek ein Projekt 
zur Integration von Roma in den Arbeitsmarkt 
durch ( нνнζνσΑσζννе Šθη θАσζ  ΑΣ ωеΑΚλ πωΣνе). 
Im Rahmen des Projekts erhielten 30� Roma 
oder ihre Ehegatten eine Berufsausbildung für 
Tätigkeiten als Friseur, Lagerhalter, Koch, Caterer, 
Staplerfahrer oder Berufsfahrer. Nach Ende 
des Projekts sollten den 10� besten Absolventen 
bezahlte Praktika angeboten werden, damit sie 
weiterhin einer bezahlten Arbeit nachgehen. Auch 
wenn das Projekt in einer Gegend durchgeführt 
wurde, in dem wenige Roma-Familien leben, sind 
90� % dieser Familien vom System der sozialen 
Sicherheit abhängig. In der Region � widwin 
führte die polnische Roma-Union zwischen 
November� 2010 und Dezember� 2011 ein ähnliches 
Projekt durch.

72 Slowakei, Stellvertretender Premierminister für nationale 
Minderheiten und Menschenrechte (2011) .

6 . 7 . 4 .  H i n w e i s e  a u f  D i s k r i m i n i e r u n g  
d e r    o m a - B e v ö lk e r u n g  i m  
W o h n u n g s w e s e n

Die Wohnsituation der Roma-Bevölkerung ist nach 
wie vor besorgniserregend. Roma unterliegen wei-
terhin räumlicher Segregation, Diskriminierung beim 
Zugang zu sozialem Wohnraum und Zwangsräumungen, 
obwohl Maßnahmen wie Strategien zur Integration in 
das Wohnungswesen ergriffen wurden, um die Situation 
zu verbessern.

Der Bürgerbeauftragte (ī λčΚσ πωΣδθυωΣΑσΕζτκčΚσ πωΣδθυωΣΑσΕζτκč ) in Kroatien
veröffentlichte eine Empfehlung an die Regierung 
über die Förderung der sozialen Integration der Roma 
durch die Verstärkung der Bemühungen, Probleme im 
Rahmen der Legalisierung von Roma-Siedlungen zu 
lösen und das System des sozialen Wohnungsbaus zu 
verbessern.73

Der Ombudsmann von Bulgarien (Омбудсман на
Република България) berichtete über die Wohnungs-
probleme armer Roma-Familien und vermittelte in 
Bezug auf die Bereitstellung von Sozialwohnungen für 
diese in Sofia. Der Jahresbericht des Ombudsmanns für 
das Jahr 2010 deckte Probleme hinsichtlich der Verfüg-
barkeit von Wohnraum und der Transparenz der Stra-
tegien im sozialen Wohnungsbau auf. In dem Bericht 
wird betont, dass Kommunen, insbesondere solche 
mit einem hohen Roma-Anteil, nicht alleine mit den 
Wohnungsproblemen der Roma-Familien fertig werden 
können, so dass eine zielgerichtete nationale Strategie 
unerlässlich ist.74

In Schweden berichtete der Ombudsmann für Gleich-
stellung, dass zwischen den Jahren 2004 und 2010 bei 
ihm 230 Beschwerden von Roma eingegangen sind.75

Davon betrafen 45 Beschwerden Diskriminierung im 
Wohnungswesen. Beispiele für Diskriminierung umfas-
sen diskriminierende Auswahlverfahren bei Mietwoh-
nungen, Verweigerung der Zulassung zum Kauf von 
Wohneigentum aufgrund der ethnischen Herkunft 
sowie Belästigung durch Vermieter und Nachbarn.

Der CERD und der Menschenrechtskommissar des Euro-
parates wiesen auf eine anhaltende Diskriminierung 
der Roma-Bevölkerung in der Tschechischen Republik
in Bezug auf angemessenen Wohnraum76 sowie auf 
Vertreibungen von Roma-Familien aus gemieteten 
Sozialwohnungen durch Zwangsräumungen aufgrund 
der Nichtzahlung der Miete oder der Nebenkosten hin.77

73 Kroatien, Bürgerbeauftragter (2011), S. 66.
74 Bulgarien, Ombudsmann (2011), S. 57-58.
75 Schweden, Ombudsmann für Gleichstellung (2011c).
76 Vereinte Nationen, CERD (2011e).
77 Europarat, Menschenrechtskommissar (2011a).
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Im Juni 2011 entschied der Europäische Ausschuss für 
soziale Rechte (ECSR) im Fall E λωθπζΣΑ Šθη Σ ŠσΟώΕΡ C ζΑ-
Εωζ  ( E ŠŠ C )  ΟζΟζΑ Portugal, dass die nationalen Behör-Portugal, dass die nationalen Behör-Portugal
den nicht nachweisen konnten, dass sie ausreichende 
Maßnahmen ergriffen haben, um sicherzustellen, dass 
Roma in angemessenem Wohnraum leben, der den 
Mindestanforderungen entspricht. Außerdem befand 
der Ausschuss, dass die Umsetzung von Umsiedlungs-
programmen durch die Kommunen oftmals zu einer 
Segregation der Roma-Bevölkerung geführt haben. Der 
ECSR erkannte einstimmig auf Verletzung der folgen-
den Artikel der Europäischen Sozialcharta (revidiert): 
Artikel 16 über den Schutz der Rechte von Familien; 
Artikel 30 über den Schutz gegen Armut und soziale 
Ausgrenzung; Artikel 31 Absatz 1 über den Zugang zu 
Wohnraum mit ausreichendem Standard, der für sich 
oder in Verbindung mit Artikel E über das Diskriminie-
rungsverbot gelesen werden kann.78

Im Anschluss an einen Besuch in Slowenien äußerte der 
Menschenrechtskommissar des Europarates Bedenken 
hinsichtlich der mangelhaften Wohnbedingungen der 
Roma. Zu den schwerwiegendsten Problemen zählten 
der fehlende Zugang zur öffentlichen Infrastruktur, 
ungelöste Eigentumsfragen und illegales Bauen.79

Im Dezember 2010 veröffentlichte das Europäische 
Zentrum für die Rechte der Roma (ERRC) den Bericht 
 ΕΣΑαΣωαΡ D θ š θΕ A ππτе:  őΑΣαζ∆λΣΕζ  H θλΡσΑΟ σΑ Šθη ΣΑσ 
C θη η λΑσΕσζΡ, in dem es auch um Rumänien ging. Im 
Bericht wurde festgestellt, dass Roma-Gemeinschaften 
in Rumänien Schwierigkeiten beim Zugang zu Sozial-
wohnungen haben. Lokale Behörden können Anträge 
ohne Angabe von Gründen ablehnen, und einige öffent-
liche Bedienstete behandeln Roma nachteilig, wenn 
diese eine Sozialwohnung beantragen.80

Auch aus einem Bericht von Amnesty Internatio-
nal aus dem Juni 2011 über die Wohnsituation von 
Roma-Gemeinschaften in Rumänien geht hervor, dass 
trotz der Herausforderungen, vor denen Roma-Gemein-
schaften beim Zugang zu angemessenem Wohnraum 
stehen, die Kriterien der lokalen Behörden für die 
Zuweisung von Sozialwohnungen nicht auf Roma aus-
gerichtet sind.81 Der gleiche Bericht erläutert, dass 
das Fehlen eines angemessenen Rechtsrahmens, der 
internationale Menschenrechtsstandards umfasst, in 
Verbindung mit einer weitverbreiteten Diskriminierung 
der Roma zu umfangreichen Verstößen gegen das Recht 
auf Wohnraum, einschließlich Zwangsräumungen, ver-
stoßen haben.

78 Europäischer Ausschuss für soziale Rechte (ECSR) (2011a).
79 Europarat, Menschenrechtskommissar (2011c).
80 Europäisches Zentrum für die Rechte der Roma (2010), S. 45.
81 Rumänien, Amnesty International (2011), S. 3.

Die nationale Gleichbehandlungsstelle der Slowakei, 
das nationale Menschenrechtszentrum ( τθδζΑΡΚę 
ΑъωθαΑę ΡΕωζασΡΚθ πωζ  ľλαΡΚę πωъδΣ,   š  ľλαΡΚę πωъδΣ,   š  ľ Ľī ) veröffent-
lichte einen Bericht mit dem Schwerpunkt Umsetzung 
des Rechts auf Wohnraum. In diesem Bericht weist das 
SNS� P darauf hin, dass die Wohnsegregation der Roma 
durch den Bau verschiedener Mauern und Zäune zur 
Abgrenzung der Roma-Bevölkerung von der Mehr-
heitsbevölkerung verstärkt wurde. Die lokalen und 
kommunalen Verwaltungen setzten diese Maßnahmen 
um oder befürworteten sie stillschweigend. Das SNS� P 
stufte diese Maßnahmen als unfreiwillige Wohnsegre-
gation ein, die das Risiko der Schaffung konzentrierter 
Ballungsräume ethnischer Minderheiten fördern.82

Ein weiteres Beispiel für Wohnsegregation ist die drei 
Meter hohe Mauer, die lokale Behörden in Baia Mare, 
Rumänien, um einen Wohnblock gebaut haben, der 
hauptsächlich von Roma bewohnt wird. Die vom Stadt-
rat getroffene Entscheidung, die Mauer zu bauen, führte 
zu Kritik seitens Menschenrechtsorganisationen wie 
Amnesty International und Romani Criss83 und löste eine 
Untersuchung durch den nationalen Rat zur Bekämp-
fung der Diskriminierung aus, der rumänischen natio-
nalen Gleichbehandlungsstelle.

аΆη  ασζ   ζΟωζΟΣΕσθΑ нλ ωζαλнσζωζΑ λΑα αΣΡ Šζ νώΕ Σλό 
ε θώΑωΣλη  όήω Č σΑαζωώζσΕζΑΟωλππζΑ ( σΑΡυζΡθΑαζωζ  Šθη Σ)  
нλ ΟΣωΣΑΕσζωζΑ,  σΡΕ ζΡ λΑζωτжΡΡτσνώ,  αΣΡΡ  ΕωΣΕζΟσζΑ δζωόθτΟΕ 
А ζωαζΑ,  ασζ  ασζ   ζΟωζΟΣΕσθΑ δθΑ Šθη Σ- G ζη ζσΑΡνώΣόΕζΑ 
δζωώσΑαζωΑ,  ασζ  E σΑυζнσζώλΑΟ αζω Šθη Σ σΑ ασζ  ΡζτυΡΕΡΕжΑασΟζ  
ýБΡλΑΟ σώωζω ε θώΑΡσΕλΣΕσθΑ нλ όБωαζωΑ λΑα ρζωΕωζσυλΑΟζΑ 
δθΑ Šθη Σ нλ δζωώσΑαζωΑ,  αζωζΑ ΣττζσΑσΟζω G ωλΑα ασζ  
őΑΕθτζωΣΑн αζω Č ζώωώζσΕΡυζδБτΚζωλΑΟ σΡΕ. ц
 τθА ΣΚζσ,  š ΣΕσθΑΣτζΡ Č ζΑΡνώζΑωζνώΕΡнζΑΕωλη  αζω  τθА ΣΚζσ ( 2 0 1 1 ) ,    . 4 7

Im Juni 2011 befand der ECSR, dass die Zwangsvertrei-
bungen von Roma rumänischer und bulgarischer Her-
kunft aus Frankreich im Sommer 2010 nicht mit der 
Menschenwürde vereinbar waren und eine Verletzung 
von Artikel E über das Diskriminierungsverbot in Ver-
bindung mit Artikel 31 Absatz 1 über den Zugang zu 
Wohnraum der Europäischen Sozialcharta (revidiert) 
darstellen. Außerdem beschied der ECSR, dass die 
Ausweisung der Roma nach Rumänien und Bulga-
rien im Sommer 2010 gegen Artikel E in Verbindung 
mit Artikel 19 Absatz 8 über die Bedingungen für die 
Ausweisung der Europäischen Sozialcharta (revidiert) 
verstoßen.84 Im November 2011 forderte das Minis-
terkomitee des Europarates daher die französischen 
Behörden auf, auf einer der kommenden Sitzungen 
über die ergriffenen oder geplanten Maßnahmen zur 
Bewältigung der in der Beschwerde beschriebenen 

82 Slowakei, Nationales Menschenrechtszentrum der Slowakei 
(2011), S. 47.

83 Rumänien, Romani Criss, Amnesty International, Vereinigung 
für Chancengleichheit (2011).

84 ECSR (2011b).
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Situation sowie über die Zusammenarbeit mit anderen 
betroffenen Ländern zu berichten.85

Das Europäische Zentrum für die Rechte der Roma 
berichtete im Jahr 2011, dass es in Marseille, Frankreich, 
und in Rom, Italien, zu Vertreibungen von EU-Bürgern 
mit Roma-Hintergrund gekommen war.86 Der Men-
schenrechtskommissar des Europarates äußerte Beden-
ken hinsichtlich der Vertreibungen von Sinti und Roma 
aus Siedlungen in Italien und die Auswirkungen, die 
diese Vorgehensweisen auf das Recht auf Wohnraum 
und andere Menschenrechte der betroffenen Personen 
haben.87

аD ΣΡ ŠλΑαΡνώωζσυζΑ δθη  5 .  A λΟλΡΕ 2 0 1 0 ,  σΑ αζη  ζΡ 
ώσζо, B σΑΑζΑ 3  Č θΑΣΕζΑ η ήΡΡζΑ 3 0 0  σττζΟΣτζ  ýΣΟζω Οζωжλη Ε 
А ζωαζΑ,  А θυζσ Šθη Σ- ýΣΟζω δθωωΣΑΟσΟ нλ υζώΣΑαζτΑ 
ΡσΑα.  ςпΠ D Σώζω ΡσΑα ασζ  ī ωжόζΚΕζΑ αζω D ęπΣωΕζη ζΑΕΡ 
δζωπяσνώΕζΕ,  ασζ  ΡеΡΕζη ΣΕσΡνώζ  A λяБΡλΑΟ αζω σττζΟΣτζΑ 
ýΣΟζω нλ δζωΣΑτΣΡΡζΑ,  σΑΡυζΡθΑαζωζ  αζωκζΑσΟζΑ αζω Šθη Σγ,  
όήώωΕζ  нλω οА ΣΑΟΡδζωΕωζσυλΑΟ δθΑ Šθη Σ ωλη жΑσΡνώζω 
λΑα υλτΟΣωσΡνώζω H ζωΚλΑόΕ,  А ΣΡ ζσΑζω λΑη σΕΕζτυΣωζΑ 
ασΡΚωση σΑσζωζΑαζΑ H ΣΑατλΑΟ ΣλόΟωλΑα αζω ζΕώΑσΡνώζΑ 
H ζωΚλΑόΕ αζω B ζΕωθόόζΑζΑ ΟτζσνώΚθη η Ε.  D σζΡζ  Šжλη λΑΟζΑ 
ζωόθτΟΕζΑ λΑΕζω οА ΣΑΟΡυζασΑΟλΑΟζΑ,  αΣ ασζ  ΡθόθωΕσΟζ  
A λΡА ζσΡλΑΟ ΣλΡ F ωΣΑΚωζσνώ αωθώΕζ . ц
E λωθπжσΡνώζω A λΡΡνώλΡΡ όήω ΡθнσΣτζ  ŠζνώΕζ ,  D ζ νσΡσθΑ θΑ Εώζ  η ζωσΕΡ,  Centre on 
Housing Rights and Evictions (COHRE)/Frankreich ,  B ζ ΡνώА ζωαζ  š ω. 6 3 / 2 0 1 0

Ebenfalls in Italien entschied der Staatsrat im Novem-
ber, dass der Ausnahmezustand in Bezug auf die 
Roma-Bevölkerung, der in Teilen des Landes seit 
Mai 2008 bestand, unrechtmäßig und unbegründet ist.88

Dieser Ausnahmezustand wurde ursprünglich in den 
Regionen Lombardei, Kampanien und Latium verhängt 
und später auf Piemont und Venetien ausgeweitet. 
Er wurde mehrmals verlängert und blieb bis Dezem-
ber 2011 in Kraft. Im Rahmen des Erlasses zur Verhän-
gung des Ausnahmezustands wurden den Behörden 
außerordentliche Entscheidungsbefugnisse gewährt, 
darunter: Überwachung der Lager; Durchführung einer 
Zählung der Lagerbewohner, einschließlich Minderjähri-
ger; Fotografieren der Bewohner und Anforderung von 
Dokumenten zu deren Identifizierung und Erfassung; 
Ausweisung von Personen mit irregulärem Status aus 
den Lagern; Verlegung von Personen in formell über-
wachte Lager; Zwangsräumungen von informellen 
Siedlungen.89

Die EHRC berichtet, dass ein Mangel an menschenwür-
digem, angemessenem und sicherem Wohnraum im 
Vereinigten Königreich zu einer Ungleichbehandlung 
von Sinti, Roma und Travellers geführt hat. Außerdem 

85 Europarat, Ministerkomitee (2011b).
86 Europäisches Zentrum für die Rechte der Roma (2011a).
87 Europarat, Menschenrechtskommissar (2011d), S. 10.
88 Italien, Staatsrat (2011) Entscheidung Nr. 6050 vom 

16. November 2011.
89 Europäisches Zentrum für die Rechte der Roma (2011b).

berichtet die EHRC von Vorreiterinitiativen einiger 
lokaler Behörden, die den Zugang zu Gesundheits- 
und Bildungseinrichtungen und gute Beziehungen zu 
anderen Gemeinschaften fördern sollen, wobei auf die 
Anforderungen von nichtsesshaften Gruppen einge-
gangen wird, damit diese ihren traditionellen Lebensstil 
weiterführen können. Im Rahmen ihrer Überprüfung 
der Fortschritte der lokalen Behörden bei der Erfüllung 
der Unterbringungsanforderungen der Sinti, Roma und 
Travellers bezeichnete die EHRC die Bereitstellung als 
lückenhaft und als weiterhin nicht ausreichend. Außer-
dem erkannte sie eine Verlangsamung der Fortschritte 
im Zeitraum 2008 bis 2010, so dass das ursprüngliche 
Ziel für 2011, die Anzahl der genehmigten Lager zu erhö-
hen, nicht erreicht wurde.90

Im Oktober 2011 wurden 86 Familien irischer Travellers 
(allesamt britische Staatsangehörige) aus dem größten 
Lager dieser Bevölkerungsgruppe im Vereinigten König-
reich (Dale Farm in Essex) vertrieben. Sie waren zwar 
Eigentümer des Grundes, jedoch erhielten sie von den 
Planungsbehörden keine Erlaubnis, sich dort niederzu-
lassen. Die Bewohner leiteten rechtliche Schritte gegen 
die Räumung ein, verloren jedoch letztendlich diesen 
lange andauernden Rechtsstreit. Der Sonderbericht-
erstatter der Vereinten Nationen über angemessenen 
Wohnraum und die UN-Beauftragte für Minderhei-
tenfragen hatten das Vereinigte Königreich bereits im 
Juli 2011 aufgefordert, eine friedliche und geeignete 
Lösung sowie angemessenen Alternativwohnraum für 
die Familien finden.91 Auch der CERD hatte das Thema 
in seinen Schlussbemerkungen zum Vereinigten König-
reich im September 2011 angesprochen und bedauert, 
dass der Vertragsstaat darauf bestand, unmittelbar mit 
der Vertreibung der Sinti, Roma und Travellers von Dale 
Farm in Essex fortzufahren, bevor für die Mitglieder 
dieser Gemeinschaften kulturell angemessener Alter-
nativwohnraum gefunden und bereitgestellt wurde.92

A u s b l i c k
Die bestehenden strukturellen Ungleichheiten zwischen 
ethnischen Minderheiten und Mehrheitsbevölkerungen 
werden wahrscheinlich fortbestehen. Die Lösung dieses 
Problems bedarf nachhaltiger Anstrengungen vonseiten 
der politischen Entscheidungsträger und der Zivilgesell-
schaft. Darüber hinaus muss die Datenerhebung sys-
tematischer und umfassender gestaltet werden, damit 
Umfang und Art der ethnischen Diskriminierung sowie 
rassistisch motivierter Gewalt und Straftaten in der EU 
genauer erfasst werden können.

90 Vereinigtes Königreich, Equality and Human Rights 
Commission (EHRC) (2011), S. 60.

91 Vereinte Nationen, Hoher Kommissar der Vereinten Nationen 
für Menschenrechte (OHCHR) (2011).

92 Vereinte Nationen, CERD (2011b).
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Die Durchsetzung der bestehenden Gesetze, mehr 
Aufklärung über bestehende Rechte und ein einfacher 
Zugang zu Gerichten und anderen Beschwerdestellen 
werden weiterhin wesentliche Instrumente im Kampf 
gegen ethnische Diskriminierung in den Bereichen 
Gesundheit, Bildung, Beschäftigung und Wohnraum 
darstellen.

Um den Erfolg politischer Maßnahmen zur Bekämpfung 
ethnischer Diskriminierung messen zu können und die 
Integration und soziale Eingliederung benachteiligter 
Gruppen zu fördern, müssen unter Verwendung von 
Grundrechtsindikatoren in regelmäßigen Abständen 
Daten erhoben und analysiert werden.

Der EU-Rahmen für nationale Strategien zur Integration 
der Roma bis 2020 bietet der EU und ihren Mitglied-
staaten eine Gelegenheit, die soziale Eingliederung der 
Roma-Bevölkerungsgruppen zu verbessern. Wenn sie 
sich als erfolgreich erweisen, können diese Strategien 
als Vorbild für die bessere Integration und gesellschaft-
liche Eingliederung weiterer benachteiligter Gruppen 
dienen.

Die Überwindung tief verwurzelter Probleme – bei-
spielsweise Segregation im Bildungsbereich oder im 
Wohnungswesen – wird allerdings langfristiges und 
nachhaltiges Engagement erfordern. Neben nationa-
len Behörden werden dabei auch regionale und lokale 
Behörden eine entscheidende Rolle spielen. Ihre Kapa-
zitäten zur Umsetzung von Maßnahmen bezüglich der 
Integration der Roma müssen gestärkt werden, wie auf 
dem Bürgermeister-Gipfel des Europarates im Septem-
ber 2011 anerkannt wurde. Man einigte sich diesbezüg-
lich auf die Gründung einer Europäischen Allianz der 
Städte und Regionen. Ausschlaggebend für den Erfolg 
der Strategien, mit denen auf EU- und nationaler Ebene 
Rassismus und ethnische Diskriminierung überwunden 
werden sollen, ist die Möglichkeit, die Wirkung politi-
scher Maßnahmen im zeitlichen Verlauf zu erfassen und 
sie bei Bedarf anzupassen.
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Beteiligung der EU-Bürger 
an der demokratischen 
Funktionsweise der 
Europäischen Union

Was die Beteiligung der Unionsbürger1 an der demokratischen Funktionsweise der EU anbelangt, so führten 
2011 einige EU-Mitgliedstaaten Reformen durch, mit denen die Teilnahme an Wahlen für alle Menschen 
erleichtert und somit die demokratische Beteiligung gefördert werden sollte. Ende 2011 hatten beispielsweise 
19 EU-Mitgliedstaaten die UN-Behindertenrechtskonvention unterzeichnet und sich somit rechtlich verpflichtet, 
das Wahlrecht von Menschen mit Behinderungen zu fördern. Die weiter sinkende Beteiligung an den Wahlen 
zum Europäischen Parlament löste Diskussionen über eine Wahlreform aus. Über das Thema Wahlen hinaus 
waren 2011 auch Entwicklungen im breiteren Kontext der Beteiligung am öffentlichen Leben zu beobachten. 
So gingen die Gespräche zur Vorbereitung der Europäischen Bürgerinitiative weiter – einem Instrument der 
Bürgerbeteiligung, das auf EU-Ebene eine große Wirkungskraft entfalten kann.

1In diesem Kapitel werden die Entwicklungen in Bezug auf 1In diesem Kapitel werden die Entwicklungen in Bezug auf 1
die politischen Strategien und Verfahren in der EU und 
den Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der Beteiligung der 
EU-Bürger an der demokratischen Funktionsweise der 
Union beschrieben. Das Kapitel gibt zunächst einen Über-
blick über die aktuellen Entwicklungen hinsichtlich des 
Wahlrechts. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der 
Beteiligung der Staatsangehörigen anderer EU-Mitglied-
staaten. Anschließend folgt eine Untersuchung allgemei-
ner Reformen des Wahlrechts, da sich diese direkt auf die 
Art und Weise der Stimmabgabe der Bürger auswirken. 
Während die Regelungen über die Abläufe der Wahl von 
jedem Mitgliedstaat frei festgelegt werden, wirken sich 
Reformen des Wahlrechts oft auf alle Arten von Wahlen 
aus, einschließlich der Wahlen zum Europäischen Parla-
ment sowie nationaler, regionaler und kommunaler Wah-
len. Sie sind daher sowohl für Wahlen zum Europäischen 
Parlament als auch für Kommunalwahlen von unmittelba-
rer Bedeutung; in beiden haben die EU-Bürger das Recht 
auf Ausübung des aktiven und passiven Wahlrechts, unab-
hängig davon, in welchem Mitgliedstaat sie ihren Wohnsitz 
haben. Auf der Grundlage des Vorjahresberichts werden 
in diesem Kapitel Wahlrechtsbeschränkungen untersucht, 
denen sich Menschen mit Behinderungen gegenüberse-
hen. Abschließend werden die aktuellen Entwicklungen 
in Bezug auf die partizipative Demokratie beschrieben.

1 Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird in diesem 
Bericht auf die durchgehende Nennung der männlichen und 
weiblichen Form verzichtet. Es sind selbstverständlich beide 
Geschlechter gemeint.

Wichtige Entwicklungen im Bereich 
demokratischer Beteiligung:

 Die Einführung der Europäischen Bürgerinitiative bildet 
eine Grundlage für die partizipatorische Demokratie auf 
EU-Ebene, und die Europäische Kommission unternimmt 
verschiedene Anstrengungen, dieses neue Instrument 
wirksam werden zu lassen.
 Die öffentliche Debatte über die Bürgerinitiative ist bislang 
noch begrenzt, doch wie das Beispiel des neu eingerichteten 
Citizen House im Internet zeigt, gibt es Bemühungen, bereits 
bestehende Partizipationsmöglichkeiten bekannter und 
zugänglicher zu machen.
 Die Europäische Kommission schlägt vor, das Jahr 2013 zum 
Europäischen Jahr der Bürger zu erklären, und das Europäische 
Parlament debattiert über eine Reform der Wahlordnung.
 Vor dem Hintergrund der BRK müssen die Probleme 
angegangen werden, auf die Menschen mit Behinderungen bei 
der Beteiligung an Wahlen stoßen. Einige EU-Mitgliedstaaten 
haben Maßnahmen ergriffen, um dieser Personengruppe die 
Wahlbeteiligung zu erleichtern; wenn es jedoch um Menschen 
mit psychischen Gesundheitsproblemen oder geistiger 
Behinderung geht, ist der Verlust der Rechtsfähigkeit in den 
meisten EU-Mitgliedstaaten nach wie vor mit dem Entzug des 
Wahlrechts verbunden.
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7.1. Das Wahlrecht in der EU
7.1.1. Das Wahlrecht der EU-Bürger

Die Beteiligung der EU-Bürger an den Wahlen zum Euro-
päischen Parlament und an Kommunalwahlen ist ein 
wichtiges Thema. Artikel 20 Absatz 2 Buchstabe b und 
Artikel 22 des Vertrags über die Arbeitsweise der Euro-
päischen Union (AEUV) sowie Artikel 39 Absatz 1 und 
Artikel 40 der Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union übertragen den EU-Bürgern in dem Mitgliedstaat, 
in dem sie ihren Wohnsitz haben, das aktive und passive 
Wahlrecht bei den Wahlen zum Europäischen Parlament 
und bei Kommunalwahlen. Dies wird auch für Kroatien
gelten. Wenn Kroatien im Juli 2013 der EU beitritt, treten 
die nötigen Reformen in Kraft, die es den EU-Bürgern 
ermöglichen, sich sowohl an der kommunalen Selbst-
verwaltung als auch an Wahlen zum Europäischen Par-
lament zu beteiligen.

Im Jahr 2011 schlug die Europäische Kommission vor, 2013 
zum Europäischen Jahr der Bürger zu erklären. Im Rah-
men dieser Initiative verfügt die EU über Fördermittel in 
Höhe von insgesamt 1 Mio. EUR für Projekte, die für die 
Unionsbürgerschaft von Bedeutung sind. Die Europäi-
sche Kommission betont, dass die Sensibilisierung der 
Bürger für das Wahlrecht in dem Mitgliedstaat, in dem 
sie ihren Wohnsitz haben, angesichts der Wahlen zum 
Europäischen Parlament im Jahr 2014 äußerst wichtig ist.2

„Das Europäische Jahr der Bürger wird eine gute 
Gelegenheit sein, die Menschen daran zu erinnern, über 
welche Rechte sie durch die Europäische Union verfügen 
und was die Europäische Union für jeden von uns tun kann.“
Viviane Reding, Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, Brüssel, 
11. August 2011

Im Jahr 2011 wurden einige Anstrengungen unternom-
men, das Wahlsystem für das Europäische Parlament in 
Vorbereitung auf die nächsten Wahlen im Jahr 2014 zu 
reformieren und den EU-Bürgern näher zu bringen. Im 
Juli gelang es dem Plenum des Europäischen Parlaments 
nicht, einen im „Bericht Duff“ beschriebenen Vorschlag 
zur Änderung des Akts vom 20. September 1976 zur Ein-
führung allgemeiner unmittelbarer Wahlen der Abge-
ordneten des Europäischen Parlaments anzunehmen.3
Die Angelegenheit wurde an den Ausschuss für kons-
titutionelle Fragen zurückverwiesen, der den Entwurf 
anschließend genehmigte.4 Im Bericht wird vorgeschla-
gen, einen einzelnen Wahlkreis einzurichten, der das 
gesamte Territorium der Europäischen Union umfasst, 
sowie 25 zusätzliche Abgeordnete von EU-weiten Par-
teilisten zu wählen.5 Ebenfalls im Jahr 2011 wurden 

2 Europäische Kommission (2011a).
3 Europäisches Parlament (2009). 
4 Europäisches Parlament (2011a). 
5 Duff, A. (2011). 

Verhandlungen zwischen den im Rat vertretenen Mit-
gliedstaaten bezüglich eines Legislativvorschlags6 mit 
dem Ziel wieder aufgenommen, den Mechanismus zur 
Vermeidung einer doppelten Stimmabgabe bei Wahlen 
zum Europäischen Parlament durch EU-Bürger, die ihren 
Wohnsitz in einem anderen Mitgliedstaat als ihrem Her-
kunftsland haben, zu vereinfachen.

Vielversprechende Praktik

Information der EU-Bürger über ihr 
Recht auf Beteiligung an Wahlen
Mit der Kampagne „Ich kann wählen“ in 
Luxemburg sollten Staatsangehörige anderer 
Mitgliedstaaten motiviert werden, sich für die 
Kommunalwahlen im Oktober� 2011 einzutragen. 
Bei Ablauf der Eintragungsfrist hatten sich 
30� 937� ausländische Staatsbürger mit Wohnsitz in 
Luxemburg eingetragen. Die Kampagne wurde von 
Nichtregierungsorganisationen und kommunalen 
Behörden durchgeführt und Anfang� 2011 gestartet. 
Sie stellte Informationen über die Rechte und 
Pflichten in fünf Sprachen zur Verfügung (abrufbar 
unter: www.jepeuxvoter.lu). Verschiedene im 
Ausland angesiedelte Plattformen und soziale 
Netzwerke wurden beauftragt, Informationen zu 
verbreiten und zu übersetzen, um vor allem die 
englischsprachige Bevölkerung einzubeziehen. 
Im Rahmen der Kampagne wurden außerdem 
Hausbesuche in den verschiedenen Gemeinden 
veranstaltet.

Im September sendeten die zyprischen Behörden 
1� 500� persönliche Schreiben an EU-Bürger, die sich 
an den letzten Kommunalwahlen nicht beteiligt 
hatten, und klärten sie über ihre Rechte in Bezug 
auf eine Beteiligung auf. Die Behörden informierten 
auch die betreffenden Botschaften. Außerdem 
schalteten sie Werbeanzeigen in den beiden 
englischsprachigen Zeitungen und unterrichteten 
alle nicht griechischsprachigen Wahlberechtigten 
über ihr Wahlrecht.

Wie im letzten Jahr berichtet wurde, stehen den 
EU-Bürgern immer noch Hindernisse bei der Ausübung 
des Wahlrechts im Wege.7 Im zyprischen Dorf Pegia bei-
spielsweise, in dem Bürger des Vereinigten Königreichs
über 20 % der Bevölkerung ausmachen, sehen die 
griechischen Zyprer Berichten zufolge mit Sorge den 
Auswirkungen und dem Einfluss dieses Stimmanteils 
von 20 % auf die Kommunalwahlen entgegen. Im All-
gemeinen sind die Angaben zu der Zahl der EU-Bürger, 
die in einem anderen Mitgliedstaat als ihrem Herkunfts-
land das Wahlrecht ausüben, jedoch unzuverlässig oder 
gar nicht vorhanden. In Italien beispielsweise forderte 

6 Europäisches Parlament (2011b). 
7 Europäische Kommission (2010). 

http://www.jepeuxvoter.lu
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das Innenministerium im Rundschreiben Nr. 39/20118

die Kommunen dazu auf, genaue Daten zur Eintragung 
und tatsächlichen Beteiligung der Staatsangehörigen 
anderer Mitgliedstaaten zu erheben. Die erforderliche 
Software war jedoch nicht verfügbar, und die Daten 
wurden während des Berichtszeitraums offenbar nicht 
vollständig verarbeitet. Die überwältigende Mehrheit 
der Staatsangehörigen anderer Mitgliedstaaten, die sich 
in die Wählerverzeichnisse für die Kommunalwahlen im 
Mai 2011 eingetragen haben, waren rumänische Staats-
bürger (65,88 %), gefolgt von polnischen (7,19 %) und 
deutschen (5,69 %) Staatsbürgern. In Spanien stehen 
Angaben zufolge ähnliche Statistiken zur Verfügung, 
aber auch hier werden nur eingetragene Staatsange-
hörige anderer Mitgliedstaaten erfasst; es stehen keine 
Daten zu ihrer tatsächlichen Beteiligung an den Kom-
munalwahlen im Mai 2011 zur Verfügung. Im Jahr 2012 
nahm die Europäische Kommission einen neuen Bericht 
über Kommunalwahlen an, der den EU-Mitgliedstaaten 
neue Informationen zu diesem Thema lieferte.9

7.1.2. Das Wahlrecht: Tendenzen auf 
nationaler Ebene

Die konkreten Verfahren für die verschiedenen Wahlen 
auf kommunaler, regionaler, nationaler oder gar europä-
ischer Ebene werden von den EU-Mitgliedstaaten fest-
gelegt; sie werden nicht durch Unionsrecht bestimmt. 
Solche Verfahrensvorschriften wirken sich jedoch auf 
die Bedingungen aus, unter denen sich EU-Bürger an 
Kommunal- und Europawahlen beteiligen. Die folgen-
den Abschnitte geben daher einen Überblick über die 
wichtigsten Entwicklungen auf nationaler Ebene und 
beschreiben auch Pläne, mit denen die Beteiligung an 
Wahlen beispielsweise durch die Möglichkeit der Brief-
wahl, der elektronischen Stimmabgabe, der vorzeitigen 
Stimmabgabe oder sogar der Stimmabgabe aus dem 
Ausland erleichtert werden soll.

Einige EU-Mitgliedstaaten machen Fortschritte bei der 
Erweiterung des Wahlrechts für im Ausland lebende 
Bürger. Sowohl in Belgien, mit Bezugnahme auf Wahlen 
zum Europäischen Parlament,10 als auch in Rumänien, 
mit Bezugnahme auf nationale Wahlen,11 wurden Vor-
schläge erörtert, das Wahlrecht für im Ausland lebende 
Bürger zu erweitern. Für die Parlamentswahlen im 
Jahr 2011 organisierte Zypern zum zweiten Mal die 
Stimmabgabe aus dem Ausland in einigen seiner dip-
lomatischen Vertretungen. Bei diesem System müssen 
mindestens 30 Wähler im Wählerverzeichnis eingetra-
gen sein, damit ein Wahllokal im Ausland geöffnet 

8 Italien, Innenministerium (2011). 
9 Europäische Kommission (2012). 
10 Belgien, Repräsentantenhaus (2010a). 
11 Rumänien, Außenministerium (2011); weitere Informationen 

unter: www.ziare.com/articole/abuzuri+la+vot. Alle 
Hyperlinks wurden am 17. April 2012 aufgerufen. 

wird.12 Im Zuge der Verfassungsreform in Ungarn wur-
den an das Wahlrecht geknüpfte Anforderungen an 
den Wohnsitz aufgehoben. Obwohl die allgemeinen 
Bestimmungen in Artikel XXIII Absatz 1 des Grundge-
setzes kein Wohnsitzerfordernis enthalten, heißt es 
in Absatz 4, dass ein wichtiges Gesetz das Wahlrecht 
vom Wohnsitz in Ungarn abhängig machen kann. Eine 
gegenläufige Entwicklung fand in Spanien statt, wo das 
Organgesetz 2/2011 dauerhaft im Ausland lebenden, 
spanischen Staatsbürgern das Recht auf Beteiligung 
an Kommunalwahlen entzog.13 Schließlich wurde das 
Thema im Mai auch vor dem Europäischen Gerichtshof 
für Menschenrechte (EGMR) erörtert. Das Wahlrecht 
der im Ausland lebenden Bürger ist das zentrale Thema 
der Rechtssache Sitaropoulos und andere, die vor einer 
Großen Kammer entschieden wurde. Die Kläger gaben 
an, dass sie sich von ihrem Wohnsitz aus nicht an den 
Parlamentswahlen im Jahr 2007 beteiligen konnten, 
weil keine Bestimmungen für das Wahlrecht im Ausland 
lebender griechischer Wähler existierten.14 Ein Urteil 
wurde für März 2012 erwartet.

Im Juni 2011 nahm die Venedig-Kommission einen 
Bericht über die Wahlteilnahme im Ausland an 
(CDL-AD(2011)022).15 Dieser Bericht basiert auf einer 
vergleichenden Studie der Situation in den Mitgliedstaa-
ten der Venedig-Kommission und behandelt vor allem 
das aktive Wahlrecht (nicht die Wählbarkeit, also das 
passive Wahlrecht). Dem Bericht zufolge ist das Wahl-
recht in den meisten betroffenen Staaten (hauptsächlich 
EU-Mitgliedstaaten) nicht mehr Ansässigen vorbehal-
ten; daher wird der Schluss gezogen, dass die Staaten 
einen positiven Ansatz in Bezug auf das Wahlrecht von 
im Ausland lebenden Bürgern verfolgen sollten.

Deutschland beschäftigte sich mit dem Thema von Min-
destschwellen. Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) 
hat in einem Urteil die Mindestschwelle von 5 %, die 
Parteien erreichen müssen, um Sitze im Europäischen 
Parlament zu erhalten, für verfassungswidrig erklärt. 
Die durch das Gesetz über die Wahl der Abgeordneten 
des Europäischen Parlaments aus der Bundesrepublik 
Deutschland (Europawahlgesetz, EuWG) vorgeschrie-
bene Mindestschwelle erschwert es kleinen Parteien, 
im Europäischen Parlament vertreten zu sein. Zwar gilt 
die Fünf-Prozent-Sperrklausel auch für nationale Wah-
len in Deutschland, aber das Bundesverfassungsgericht 
kam zu dem Schluss, dass sich die Situation bei Wahlen 
zum Europäischen Parlament anders darstellt, weil eine 
Zersplitterung in Bezug auf die Vertretung der Parteien 

12 Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa/
Büro für demokratische Institutionen und Menschenrechte 
(OSZE/BDIMR) (2011a).

13 Spanien, Organgesetz 2/2011. 
14 EGMR, Sitaropoulos und andere/Griechenland, Nr.Sitaropoulos und andere/Griechenland, Nr.Sitaropoulos und andere/Griechenland 42202/07. 
15 Europäische Kommission für Demokratie durch Recht 

(Venedig-Kommission) (2011a). 

http://www.ziare.com/articole/abuzuri+la+vot
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eine Regierungsbildung nicht gefährden würde.16 Eine 
Änderung des deutschen Europawahlgesetzes wird bei 
den nächsten Wahlen zum Europäischen Parlament im 
Jahr 2014 Anwendung finden und es für kleine Parteien 
einfacher machen, bei den Wahlen zum Europäischen 
Parlament eine Rolle zu spielen.

Offen ist jedoch nach wie vor die Frage, wie bei den nächs-
ten Wahlen zum Europäischen Parlament in den meisten 
EU-Mitgliedstaaten, in denen keine Wahlpflicht mehr 
besteht, eine höhere Wahlbeteiligung erreicht werden 
kann. In Belgien wurde im Jahr 2011 ein Gesetzesvorschlag 
erörtert, der die Abschaffung der Wahlpflicht befürwortet. 
Der Vorschlag spiegelt die Überzeugung wider, dass die 
Entwicklung demokratischer Strukturen die Wahlpflicht 
überflüssig macht.17 In den wenigen EU-Mitgliedstaa-
ten, in denen noch Wahlpflicht besteht (Griechenland, 
Luxemburg und Zypern), werden immer seltener Strafen 
in Form von Bußgeldern für Nichtwähler verhängt.18

Um die Stimmabgabe einfacher zu gestalten, bietet 
Italien19 Wählern finanzielle Unterstützung für die Fahrt 
vom Arbeitsplatz, selbst wenn dieser im Ausland liegt, 
zum Wohnsitz, an dem sie im Wählerverzeichnis einge-
tragen sind. Außerdem wurde von der Möglichkeit zur 
Briefwahl und diesbezüglichen Reformen berichtet. In 
Österreich beispielsweise wurde die Nationalratswahl-
ordnung geändert, und in Rumänien wurde ein Geset-
zesvorschlag zur Einführung der Briefwahl erörtert. Ein 
neues Gesetz in Portugal20 standardisiert und erweitert 
ein System der vorzeitigen Stimmabgabe. Es legt fest, 
welche Wähler das Recht auf vorzeitige Stimmabgabe 
ausüben dürfen und wie dieses Recht ausgeübt wird. 
Wähler, die aus gesundheitlichen Gründen nicht in der 
Lage sind, die Wahllokale aufzusuchen, und Strafge-
fangene, denen die politischen Rechte nicht aberkannt 
wurden, profitieren von dieser Reform.

Die Einführung der elektronischen Stimmabgabe kann 
ebenfalls dazu beitragen, die Beteiligung an Wahlen 
zu erleichtern. In Estland ist die elektronische Stimm-
abgabe auch bei Europawahlen seit mehreren Jahren 
zulässig. Nach den Parlamentswahlen in Estland war die 
Sicherheit der elektronischen Stimmabgabe ohne Erfolg 
angefochten worden.21 In Litauen wurde in einigen 
Kommunen ein elektronisches Registrierungssystem 
für Wähler eingeführt, das die Möglichkeit der elek-
tronischen Stimmabgabe bei den Kommunalwahlen 
im Jahr 2011 bot. In Österreich dienten die Wahlen zur 
Österreichischen HochschülerInnenschaft im Jahr 2009 
als Testlauf für die Einführung der elektronischen 

16 Deutschland, Bundesverfassungsgericht, Entscheidung vom 
9. November 2011. 

17 Belgien, Repräsentantenhaus (2010b). 
18 Malkopoulou, A. (2009), S. 8 und 9. 
19 Italien, Gesetz vom 1. Juni 2011, Nr. 78/2011. 
20 Portugal, Organgesetz 3/2010. 
21 Estland, Postimees (2010a); Estland, Postimees (2010b). 

Stimmabgabe; die allgemeine Anwendung scheiterte 
jedoch daran, dass der Verfassungsgerichtshof die Ein-
führung für gesetzeswidrig erklärte.22

Ein weiteres Thema, das im Jahr 2011 Aufmerksamkeit 
erregte, war die Aberkennung des Wahlrechts für Straf-
gefangene. Dieses Thema löste Diskussionen in Estland,
eine kontroverse Debatte im Vereinigten Königreich
und Reformen in Österreich aus, wo infolge des Urteils 
des EGMR in der Rechtssache Frodl mit Wirkung vom Frodl mit Wirkung vom Frodl
1. Oktober der automatische Verlust des Wahlrechts 
nach der Verurteilung wegen einer schweren Straf-
tat abgeschafft wurde.23 In einem Verfahren gegen 
Italien urteilte eine Kammer des EGMR im Januar, dass 
die automatisierte und unterschiedslose Anwendung 
eines Verbots der Stimmabgabe für Strafgefangene 
gegen das Wahlrecht verstößt.24 Dieses Urteil wurde 
an die Große Kammer des EGMR verwiesen, die am 
2. November eine Anhörung abhielt.

7.2. Die Einschränkung 
der Wahlrechte 
von Menschen mit 
Behinderungen

Das Recht von Menschen mit Behinderungen auf politi-
sche Beteiligung nahm im Jahr 2011 konkretere Gestalt an. 
Am 16. November verabschiedete das Ministerkomitee 
des Europarates eine Empfehlung zur Teilhabe von Men-
schen mit Behinderungen am politischen und öffentlichen 
Leben.25 Der Gegenstand der Empfehlung geht zwar über 
die Beteiligung an Wahlen hinaus, allerdings behandelt 
der folgende Abschnitt nur diesen Aspekt. Die Emp-
fehlung ruft die Mitgliedstaaten des Europarates dazu 
auf sicherzustellen, dass Menschen mit Behinderungen 
gleichberechtigt mit anderen Bürgern die Möglichkeit 
haben, zu wählen und gewählt zu werden. Das Ziel der 
Empfehlung ist es, die Beteiligung an Wahlen zu vereinfa-
chen, indem ein barrierefreier Zugang zu den Wahllokalen 
geschaffen wird, politische Informationen in einer Reihe 
unterschiedlicher Formate zugänglich gemacht werden 
(z. B. Gebärdensprache, Braille, Audioformat und leicht 
verständlich) und vollkommen zugängliche Wahlverfah-
ren gewährleistet werden. Durch die Gewährleistung 
einer besseren Zugänglichkeit möchte die Empfehlung 
außerdem Menschen mit Behinderungen fördern, was 
eine sinnvolle Einbeziehung in den gesamten Politikzy-
klus und bei Bedarf Unterstützung bei Wahlen erfordert.

22 Österreich, Verfassungsgerichtshof, Entscheidung vom 
13. Dezember 2011. 

23 Österreich, Wahlrechtsänderungsgesetz, BGBl. I Nr. 43/2011. 
Siehe auch: Europarat, Ministerkomitee, Entschließung CM/
ResDH(2011)91 betreffend die Umsetzung des Urteils des 
EGMR in der Rechtssache Frodl/Österreich, Nr. 20201/04, 
8. April 2010, endgültig vom 4. Oktober 2010. 

24 EGMR, Scoppola/Italien (No. 3), Nr. 126/05, 18. Januar 2011. 
25 Europarat, Ministerkomitee (2011). 
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Mit der Annahme dieser Empfehlung verpflichteten 
sich die 47 Mitgliedstaaten des Europarates dazu, die 
politische und öffentliche Beteiligung von Personen mit 
Behinderungen unter anderem an Wahlen zu verbes-
sern. Die Empfehlung enthält eine Reihe von Standards, 
die für alle Arten von Wahlen und damit sowohl für 
Kommunal- als auch für Europawahlen gelten. Infolge-
dessen trägt die Empfehlung dazu bei, dass das Über-
einkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen (Behindertenrechtskon-
vention, BRK)26 in den EU-Mitgliedstaaten, die dieses 
Übereinkommen ratifiziert haben, auf breiterer Basis 
umgesetzt wird (siehe Kapitel 10).

Im Dezember 2011 überarbeitete die Venedig-Kommission 
ihre im Jahr 2010 verabschiedete Interpretation27, um den 
Anforderungen der BRK besser Rechnung zu tragen und 
den Grundsatz des allgemeinen Wahlrechts, der diskri-
minierungsfrei Anwendung finden sollte, zu bestätigen.28

Der UN-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen untermauerte die Bedeutung von 
„Teilhabe“. In den Schlussbemerkungen seines ersten 
Länderberichts zu einem EU-Mitgliedstaat (Spanien) 
verabschiedete der Ausschuss im September eine 
weitgefasste Auslegung dessen, was in Artikel 29 der 
Konvention als „Teilhabe am politischen und öffentli-
chen Leben“ bezeichnet wird.

„[...], dass die einschlägigen Rechtsvorschriften überprüft 
werden müssen, um sicherzustellen, dass alle Menschen 
mit Behinderungen unabhängig von der Art ihrer 
Behinderung, ihrer Rechtsstellung oder ihrem Wohnsitz das 
Recht haben, gleichberechtigt mit anderen zu wählen und 
am öffentlichen Leben teilzuhaben.“
Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen (2011), S. 7

7.2.1. Das Wahlrecht von Menschen 
mit Behinderungen

Daten zum Wahlrecht von Menschen mit Behinde-
rungen sind oft gar nicht vorhanden. In Deutschland
erkennt der Nationale Aktionsplan der Bundesregierung 
zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention 
diese unvollständige Datenlage ausdrücklich an und 
verweist auf eine Studie, die das Bundesministerium 
für Arbeit und Soziales zum besseren Verständnis der 
realen Praxis ins Leben gerufen hat.29 Es besteht jedoch 

26 Eine eingehende Erläuterung der Anforderungen des 
Artikels 29 der BRK findet sich unter: www.ohchr.org/EN/
Issues/Disability/Pages/ThematicStudies.aspx. 

27 FRA (2011), S. 136. 
28 Europäische Kommission für Demokratie durch Recht 

(Venedig-Kommission) (2011b). 
29 Deutschland, Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

(2011), S. 86. 

kein Zweifel daran, dass es Probleme gibt. Die Orga-
nisation für Sicherheit und Zusammenarbeit berich-
tete im Jahr 2011, dass das Wahlrecht von Menschen 
mit Behinderungen ein Problembereich war, der in 
mehreren Fällen zu speziellen Empfehlungen geführt 
hat (Bulgarien30, Estland31, Finnland32, Lettland33 und 
Zypern34).

Mit der Ratifizierung der BRK haben sich 19 EU-Mit-
gliedstaaten rechtlich dazu verpflichtet, das Wahlrecht 
für Menschen mit Behinderungen zu erweitern. Wenn 
die bestehenden Rechtsvorschriften nicht ausreichten, 
erarbeiteten die Länder neue Rechtsvorschriften. Von 
zwei Beispielen kann berichtet werden. Im März ver-
abschiedete Spanien den Königlichen Erlass 422/201135, 
der Maßnahmen enthält, die von der Barrierefreiheit 
der Wahllokale und der öffentlichen und offiziellen Ver-
anstaltungsorte für Wahlkampfaktivitäten bis hin zur 
Erbringung kostenloser Leistungen für das Gebärden-
dolmetschen reichen. In Polen trat am 1. August eine 
neue Wahlordnung in Kraft. Sie definiert Menschen 
mit Behinderungen als Personen mit begrenzten phy-
sischen, psychologischen, geistigen oder sensorischen 
Fähigkeiten für die Beteiligung an Wahlen.36 Die Wahl-
ordnung führt Lösungen ein, die den Bedürfnissen von 
Wählern mit solchen Behinderungen gerecht werden, 
und verleiht ihnen das Recht auf Informationen über 
Wahlen, Vertretung bei der Stimmabgabe und Brief-
wahl sowie Ausübung der Wahl in speziellen, barriere-
freien Wahllokalen. Sehbehinderte Menschen haben 
das Recht auf Stimmzettelschablonen in Brailleschrift 
und/oder persönliche Unterstützung bei der Stimmab-
gabe. Eine mangelnde Kenntnis der neuen Vorschriften 
führte jedoch dazu, dass am 9. Oktober, dem Wahltag, 
nur 211 Wähler Braille-Schablonen anforderten und nur 
841 Wähler von der Möglichkeit der Briefwahl Gebrauch 
machten. Erschwerend kam außerdem hinzu, dass die 
Braille-Schablonen es den Wählern nicht ermöglich-
ten, die Namen der Kandidaten zu lesen, so dass die 
betreffenden Wähler weitere Unterstützung benötigten. 
Knapp 12 000 Wähler ließen sich bei der Wahl vertreten, 
weit weniger als die 19 800 Wähler, die zuvor bei den 
Wahlen im Jahr 2010 diese Möglichkeit genutzt hatten.

30 OSZE/BDIMR (2011b), S. 9. 
31 OSZE/BDIMR (2011c), S. 23. 
32 OSZE/BDIMR (2001d), S. 5. 
33 OSZE/BDIMR (2011e), S. 4 und S. 18. 
34 OSZE/BDIMR (2011a), S. 6. 
35 Spanien, Königlicher Erlass 422/2011. 
36 Polen, Wahlordnung, Artikel 5 Absatz 11. 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Disability/Pages/ThematicStudies.aspx
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Disability/Pages/ThematicStudies.aspx
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Vielversprechende Praktik

Bessere Zugänglichkeit durch 
Wählerinformation
Die zyprischen Behörden forderten vom 
Behindertenverband (� � � � � � � �  � � � � ¹ � � � � � � �  
� � ¹ � � � ) eine Liste der Personen mit 
Behinderungen an, um festzustellen, wo sie 
wählen, und so die nötigen Vorkehrungen für 
sie treffen zu können (z.� B. Zugangsrampen für 
Wahllokale). Der Behindertenverband bestätigte, 
dass seine Mitglieder in den vergangenen Jahren 
aufgrund dieser Maßnahmen keine Beschwerden 
mehr eingereicht hatten.

Zahlreiche Maßnahmen sind erforderlich, um die Barri-
erefreiheit von Wahllokalen zu gewährleisten. Vor allem 
geht es um die Gebäude selbst. Wahllokale müssen für 
Menschen mit physischen Behinderungen, insbesondere 
für Rollstuhlfahrer, zugänglich sein. Des Weiteren soll-
ten Wahllokale an die Bedürfnisse von sehbehinderten 
Menschen angepasst werden. Viele EU-Mitgliedstaaten 
fördern vollkommen barrierefreie Wahllokale. In Öster-
reich beispielsweise muss jede Gemeinde über mindes-
tens ein barrierefreies Wahllokal verfügen.37 In Belgien
ist vorgeschrieben, dass jedes Wahllokal mit einer ange-
passten Wahlkabine ausgestattet wird und insgesamt 
jede fünfte Wahlkabine angepasst ist. In Frankreich muss 
mindestens eine Wahlkabine pro Wahllokal vollkommen 
barrierefrei, d. h. für Menschen mit jeder Art von Behin-
derung zugänglich sein, und die Wahlurnen müssen für 
Rollstuhlfahrer zugänglich sein.38 In Deutschland sollten 
Wahllokale für Menschen mit Behinderungen so barrie-
refrei wie möglich sein.39 In den Niederlanden sollte min-
destens ein Viertel der Wahllokale in einer Gemeinde für 
Wähler mit physischen Behinderungen zugänglich sein.40

In Slowenien sollte laut Artikel 79a des Gesetzes über die 
Wahlen zur Nationalversammlung mindestens ein Wahl-
lokal pro Gemeinde barrierefrei sein. Ein sehbehinderter 
Rollstuhlfahrer war der Auffassung, dass das barriere-
freie Wahllokal zu weit von seinem Wohnsitz entfernt 
war und klagte gegen diese Bestimmung, aber sowohl 
das Verwaltungsgericht als auch der Oberste Gerichtshof 
wiesen die Klage ab.41

Viele EU-Mitgliedstaaten und Kroatien unternehmen 
Schritte für eine behindertengerechtere Gestaltung der 
Wahllokale, müssen aber oft große Hürden überwinden. 
Die zentrale Wahlkommission in Lettland gab an, dass es 

37 Österreich, Wahlrechtsänderungsgesetz, Paragraf 52 
Absatz 5. 

38 Frankreich, Ministerium für Arbeit, Sozialpartnerschaft, 
Familie, Solidarität und Stadtentwicklung (2009), 
Artikel D56-1 bis D56-3 der Wahlordnung. 

39 Deutschland, Europawahlordnung, Paragraf 39. 
40 Niederlande, Wahlgesetz, Artikel J4 Absatz 2. 
41 Slowenien, Oberster Gerichtshof, Entscheidung vom 

5. Mai 2011. 

bedenklich sei, dass nur 46 % der Wahllokale als barriere-
frei angesehen werden könnten. Im März überprüfte die 
niederländische nationale Behindertenorganisation (Han-
dicap nationaal) stichprobenhaft nach dem Zufallsprinzip 
320 Wahllokale auf ihre Barrierefreiheit. Sie gelangte zu 
dem Schluss, dass die meisten überprüften Wahllokale 
nicht rollstuhlgerecht waren, obwohl die Wahlbehörden 
83 % der Wahllokale als barrierefrei eingestuft hatten.42

Der nationale Wahlausschuss in Polen erklärte, dass 7 785 
von 25 993 Wahlbezirken (obwody do g osowania) barrie-
refrei waren, das entspricht rund 33 %. In Portugal hatten 
Wähler mit einer Sehbehinderung Probleme beim Wählen. 
Der portugiesische Blinden- und Sehbehindertenverband 
(Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal, ACAPO) 
und die Bewegung „Ich möchte wählen“ (Movimento 
Quero Votar)43 – ein Zusammenschluss von Nichtregie-
rungsorganisationen, Einzelpersonen, Geldgebern und 
Privatunternehmen – verlangten Lösungen, die sehbehin-
derten Menschen die Beteiligung an Wahlen ermöglichen. 
Im Anschluss an die Präsidentschaftswahlen am 31. Januar 
forderte ACAPO die Entwicklung von Braille-Schablonen 
bis zu den Parlamentswahlen im Jahr 2013.44 In Spanien
beantragte der katalanische Verband für die soziale Inte-
gration von Blinden die Ausweitung der Verwendung von 
Braille-Schablonen und -Umschlägen auf Kommunalwah-
len. Die Schablonen und Umschläge werden zwar seit 
200745 bei regionalen und nationalen Wahlen sowie bei 
den Wahlen zum Europäischen Parlament verwendet,46

die Ausweitung auf Kommunalwahlen wird jedoch als 
Herausforderung angesehen.

Wenn keine Vorschriften in Bezug auf Barrierefreiheit 
vorhanden sind, veröffentlichen einige Regierungen, 
wie die Regierung von Griechenland47, Rundschreiben 
des Ministeriums, in denen sie praktische Alternativen 
für den Wahltag fordern. Solche Maßnahmen können es 
erforderlich machen, dass ein Wahlbeauftragter einen 
Hausbesuch vornimmt, um einen Antrag auf Vertretung 
bei der Stimmabgabe zu erfassen oder eine Wahlurne 
aus einem nicht behindertengerechten Wahllokal abzu-
holen und in ein besser zugängliches Wahllokal oder zu 
dem Betreffenden nach Hause zu bringen. Personen 
mit Behinderungen der Sinnesorgane müssen unter 
Umständen in die Wahlkabine begleitet werden oder 
die Möglichkeit erhalten, sich von einer anderen Per-
son begleiten zu lassen. Belgien, Bulgarien, Dänemark, 
Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Luxemburg48, 

42 Weitere Informationen unter: www.handicapnationaal.nl/
verenigingsnieuws/010/010.html. 

43 Weitere Informationen unter: 
www.querovotar.com/movimento.asp. 

44 Portugal, Portugiesischer Blinden- und 
Sehbehindertenverband (2011). 

45 Spanien, Königlicher Erlass 1612/2007. 
46 Weitere Informationen unter: www.votoaccesible.com/

default.asp.
47 Griechenland, Innenministerium (2011a). 
48 Luxemburg, Wahlgesetz, Artikel 79 in der geänderten 

Fassung von 2004. 

http://www.handicapnationaal.nl/verenigingsnieuws/010/010.html
http://www.handicapnationaal.nl/verenigingsnieuws/010/010.html
http://www.querovotar.com/movimento.asp
http://www.votoaccesible.com/default.asp
http://www.votoaccesible.com/default.asp
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Malta, die Niederlande49, Österreich, die Slowakei, die 
Tschechische Republik und Zypern wenden in unter-
schiedlichem Umfang ähnliche Maßnahmen an.

In einigen Ländern wird der Herausforderung von Wahlen 
mit speziellen Aktionsplänen für Menschen mit Behin-
derungen begegnet. Finnland plant im Rahmen seines 
Behindertenpolitik-Programms Vampo (2010-2015) zwei 
Maßnahmen, um Wählern den Zugang zu erleichtern. Die 
erste Maßnahme umfasst die Erstellung und Überwa-
chung von Leitlinien, mit denen die Barrierefreiheit aller 
Wahllokale sichergestellt werden soll. Die zweite Maß-
nahme verpflichtet zur Berücksichtigung der Bedürfnisse 
von sehbehinderten Menschen bei der Entwicklung der 
elektronischen Stimmabgabe, was die Unabhängigkeit 
bei Wahlen erhöht. Das finnische Justizministerium ist 
für die Umsetzung dieser Maßnahmen verantwortlich.50

In anderen Fällen haben nationale Wahlkommissionen 
breit angelegte Konsultationen mit Organisationen von 
Menschen mit Behinderungen eingeleitet, um die Pro-
blematik der Barrierefreiheit anzugehen. Rumänien
führte eine solche Konsultation mit Schwerpunkt auf 
physischen Barrieren in Wahllokalen durch.

In Schweden veranstalteten die Wahlbehörden umfas-
sende Informationskampagnen für Menschen mit 
Behinderungen, um sie zur Teilnahme zu ermutigen. 
Der polnische Kommissar für Bürgerrechte startete 
zusammen mit dem polnischen Rundfunk ebenfalls 
eine solche Kampagne.51

Vielversprechende Praktik

Uneingeschränkt zugängliche 
Wahlinformationen
Die schwedische Wahlbehörde (Valmyndigheten) 
ist für öffentliche Informationen über Zeitpunkt, Ort 
und Art und Weise der Wahlen verantwortlich. Um 
die Informationen für Menschen mit Behinderungen 
besser zugänglich zu machen, stellte die Behörde 
die Wahlinformationen in verschiedenen Formaten 
zur Verfügung, unter anderem in Gebärdensprache, 
Braille, einer leicht verständlichen Broschüre 
und auf CD. Die Wahlbehörde verteilte sowohl 
die CD als auch die Broschüre an Mitglieder des 
Nationalen Sehbehindertenverbands und des 
Zentrums zur Förderung der Lesbarkeit und 
sendete die CD außerdem an Audiobibliotheken. 
Sie erstellte zudem spezielle Dokumente, die 
es sehbehinderten Menschen ermöglichten, in 
Brailleschrift zu lesen und selbständig zu wählen.52

49 Niederlande, Wahlgesetz, Artikel J28. 
50 Finnland, Ministerium für soziale Angelegenheiten und 

Gesundheit (2011). 
51 Weitere Informationen unter: 

www.rpo.gov.pl/pliki/13152985810.pdf. 

52Die Wahlkommission des 52Die Wahlkommission des 52 Vereinigten Königreichs ver-
öffentlichte im April ein neues Informationsblatt mit 
dem Titel „Disabled People’s Voting Rights“ (Wahlrecht 
von Menschen mit Behinderungen).53 Darin werden die 
lokalen Behörden aufgerufen, durch vorausschauende 
Maßnahmen sicherzustellen, dass die Wahllokale 
Menschen mit Behinderungen nicht benachteiligen. 
In dem Informationsblatt werden vier zentrale Rechte 
für Menschen mit Behinderungen genannt: Ersuchen 
um Unterstützung bei der Stimmabgabe, Verwendung 
einer Stimmzettelschablone, Unterstützung beim 
Zugang zu Wahllokalen und Verwendung von Stimm-
zetteln in Großdruck. Seit einem Regierungsbeschluss 
vom 8. Dezember 2010 über die Umsetzung der BRK in 
Litauen54 hat die zentrale Wahlkommission zusammen 
mit dem litauischen Verband der Gemeinden die Auf-
gabe, die Beteiligung von Menschen mit Behinderungen 
an Wahlen sicherzustellen, indem der Zugang zu Wahl-
lokalen erleichtert wird und einschlägige Informationen 
zur Verfügung gestellt werden. Im Februar 2011 erarbei-
teten das Department of the Environment, Community 
and Local Government in Irland und die National Disabi-
lity Authority Leitlinien, wie Wahlbeauftragte sicherstel-
len können, dass das Wahlverfahren und die Auswahl 
des Wahllokals möglichst behindertengerecht sind.55

Vielversprechende Praktik

Informationen über Kandidaten per 
Telefondurchsage
Während der am 2.� März abgehaltenen Wahlen zu 
den Provinzialräten in den Niederlanden konnten 
die Wähler über eine eigens eingerichtete 
gebührenfreie Rufnummer gesprochene 
Informationen über die Kandidaten abrufen. 
Wähler mit einer Sehbehinderung konnten die 
Wahlliste per Telefondurchsage (Kieslijsttelefoon) 
abrufen.

7.2.2. Wahlrecht von Menschen 
mit psychischen 
Gesundheitsproblemen und 
Menschen mit geistiger 
Behinderung

Wie mit dem Recht von Menschen mit psychischen 
Gesundheitsproblemen und Menschen mit geistigen 
Behinderungen auf politische Teilhabe umgegangen 

52 Schweden, Wahlbehörde (2011).
53 Vereinigtes Königreich, Wahlkommission (2011)
54 Litauen, Beschluss zum Übereinkommen der Vereinten 

Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
und das zugehörige Fakultativprotokoll.

55 Weitere Informationen unter: www.nda.ie/website/nda/
cntmgmtnew.nsf/0/3965829F67831338802578320058BB21?O
penDocument.

http://www.rpo.gov.pl/pliki/13152985810.pdf
http://www.nda.ie/website/nda/cntmgmtnew.nsf/0/3965829F67831338802578320058BB21?OpenDocument
http://www.nda.ie/website/nda/cntmgmtnew.nsf/0/3965829F67831338802578320058BB21?OpenDocument
http://www.nda.ie/website/nda/cntmgmtnew.nsf/0/3965829F67831338802578320058BB21?OpenDocument
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wird, unterscheidet sich von einem EU-Mitgliedstaat 
zum anderen sehr stark. In diesem Spektrum sind im 
Wesentlichen drei grundsätzliche Herangehensweisen 
zu erkennen: völliger Ausschluss, Einzelfallprüfung und 
uneingeschränkte Beteiligung.56 Diejenigen EU-Mit-
gliedstaaten, welche die Betroffenen völlig ausschlie-
ßen, binden das Wahlrecht an deren Rechtsfähigkeit. In 
anderen Mitgliedstaaten sieht das nationale Recht vor 
dem Entzug des Wahlrechts eine individuelle Prüfung 
der Fähigkeit zur Teilnahme an Wahlen vor. Diejenigen 
Staaten, die sämtliche Einschränkungen aufgehoben 
haben, ermöglichen Menschen mit geistigen Behinde-
rungen und Menschen mit psychischen Gesundheits-
problemen die Teilnahme an Wahlen ohne Unterschied 
zu anderen Bürgern. In diesem Bereich hat sich 2011 
wenig getan.57

56 FRA (2010), S. 15ff.
57 FRA (2010).

Ungarn vollzog allerdings mit dem neuen Grundgesetz, 
das am 1. Januar 2012 in Kraft trat, einen wichtigen Schritt 
nach vorn. Das neue Gesetz besagt, dass eine Vormund-
schaft keine Grundlage für den Entzug des Wahlrechts 
mehr bietet. Stattdessen muss der zuständige Richter 
anhand einer Überprüfung der „eingeschränkten geis-
tigen Fähigkeiten“ feststellen, ob eine Person von der 
Beteiligung an Wahlen ausgeschlossen werden soll – ein 
Kriterium, das noch nicht genau definiert ist, jedoch im 
Rahmen eines neuen Wahlgesetzes klargestellt werden 
dürfte. Ungarn ist damit in den Kreis der EU-Mitglied-
staaten eingetreten, die vor dem Entzug des Wahlrechts 
eine juristische Einzelfallprüfung vorsehen.

In der Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten zieht der Ver-
lust der Rechtsfähigkeit nach wie vor den Entzug des 

Tabelle 7.1:�  Das Recht von Menschen mit psychischen Gesundheitsproblemen und Menschen mit geistiger 
Behinderung auf politische Beteiligung 

Land Ausschluss Eingeschränkte Beteiligung Beteiligung Ausschluss Eingeschränkte Beteiligung Beteiligung Ausschluss Eingeschränkte Beteiligung Beteiligung Ausschluss Eingeschränkte Beteiligung Beteiligung Ausschluss Eingeschränkte Beteiligung Beteiligung Ausschluss Eingeschränkte Beteiligung Beteiligung Ausschluss Eingeschränkte Beteiligung Beteiligung 
AT X
BE X
BG X
CY X X
CZ X X
DE X
DK X X
EE X X
EL X
ES X X
FI X X

   FR* X X
     HU** X

IE X X
IT X
LT X
LU X
LV X
MT X X
NL X
PL X
PT X
RO X
SE X
SI X
SK X
UK X

       HR*** X
Hinweise:  Ein Mitgliedstaat kann in mehrere Spalten erscheinen, da Menschen mit psychischen Gesundheitsproblemen und Menschen mit 

geistiger Behinderung unterschiedlich behandelt werden können. 
* Es handelt sich um den Artikel L3211-3 7 des französischen Gesetzes über das öffentliche Gesundheitswesen, aufgrund einer 
legislative Veränderung, die den Wahlrecht nicht betrifft. 
** Ungarn, Artikel XXIII (2), Grundgesetz. 
*** Kroatien (1996), Gesetz für Wählerverzeichnisse.

Quelle: FRA, 2011; auf der Grundlage von Informationen, die die FRA im November 2010 in ihrem Bericht mit dem Titel „The right to political 
participation of persons with mental health problems and persons with intellectual disabilities“ („Das Recht von Menschen mit 
psychischen Gesundheitsproblemen und Menschen mit geistiger Behinderung auf politische Beteiligung“) veröffentlichte, S. 23.
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Wahlrechts nach sich. Ein solches System hat auch 
Kroatien: Artikel 2 des Gesetzes für Wählerverzeich-
nisse (Zakon o popisima bira a)58 sieht vor, dass in 
einem solchen Verzeichnis alle kroatischen Bürger ab 
dem Alter von 18 Jahren erfasst sind, mit Ausnahme 
derjenigen, denen per endgültigem Gerichtsbeschluss 
die Rechtsfähigkeit aberkannt wurde. Damit sieht Kro-
atien, wie viele EU-Mitgliedstaaten, den automatischen 
Wahlrechtsentzug vor.59 Dem statistischen Jahresbe-
richt über die Anwendung des Sozialrechts 201060 ist zu 
entnehmen, dass am 31. Dezember 2010 15 761 Men-
schen nicht rechtsfähig waren. Dies löste in Kroatien 
eine öffentliche Debatte aus. In einem Bericht, der 2011 
erschien, warnte der Bürgerbeauftragte für Menschen 
mit Behinderungen, dass die Einhaltung der BRK das 
Wahlrecht für Menschen mit geistigen Behinderungen 
und Menschen mit psychischen Gesundheitsproblemen 
voraussetze.61

Tabelle 7.1 enthält eine aktualisierte Zusammenfassung 
einer im Jahr 2010 veröffentlichten Tabelle.62

In den Niederlanden erhalten Menschen mit geistiger 
Behinderung trotz der vorhandenen Rechtsvorschriften 
zur Gewährleistung einer uneingeschränkten Beteili-
gung nicht in ausreichendem Maße spezifische Unter-
stützung. Nach Ansicht des niederländischen Wahlrats 
sind Menschen mit geistiger Behinderung, die nicht 
ohne Hilfe wählen können, nicht in der Lage, ihre Wahl-
entscheidung unabhängig zu treffen, und sollten daher 
nicht an Wahlen teilnehmen.63 Diese Situation wirft 
generell die Frage auf, welche Anpassungen nötig sind, 
um Menschen mit geistiger Behinderung die Teilnahme 
an Wahlen zu erleichtern. Im Mai wurden eine Vielzahl 
bewährter Praktiken und eine Reihe von Empfehlungen 
im Zusammenhang mit dem Projekt „Aufnahme von 
Diversität zur Aktiven Partizipation an Europawahlen“ 
(ADAP) veröffentlicht.64

58 Kroatien, Gesetz für Wählerverzeichnisse, 30. April 1996.
59 FRA (2010), S. 15 und 23.
60 Kroatien, Gesundheits- und Sozialministerium (2011).
61 Kroatien, Beauftragter für Menschen mit Behinderungen 

(2011).
62 FRA (2010), S. 23. 
63 Weitere Informationen unter: www.kiesraad.nl/nl/

Onderwerpen/Thema-Stemmen/Hulp_bij_stemmen.html. 
64 Siehe: http://www.inclusion-europe.org/

images/stories/documents/Project_ADAP/
ETR_Policy_Recommendations_DE.pdf. 

Vielversprechende Praktik

Förderung der politischen Beteiligung 
von Menschen mit geistiger 
Behinderung
Sunbeam Media entwickelte zur Sensibilisierung 
den Videoclip „Your Power, Your Vote“65 für die 
Parlamentswahlen in Irland im Jahr� 2011 und 
veröffentlichte ihn im Februar auf YouTube. Das 
Video macht deutlich, welche Unterstützung 
Menschen mit geistiger Behinderung für die 
politische Beteiligung benötigen, warum Menschen 
mit Behinderungen an Wahlen teilnehmen sollten 
und wie sie dieses Recht ausüben können.

7.3. Entwicklungen in 
der partizipativen 
Demokratie65

Das Recht auf Beteiligung an Kommunal- und Euro-
pawahlen ist nur ein Element, das das Unionsrecht im 
weiter gefassten Kontext der politischen Beteiligung 
vorsieht. In Artikel 10 Absatz 3 des Vertrags über die 
Europäische Union (EUV) heißt es: „Die Entscheidungen 
werden so offen und bürgernah wie möglich getroffen.“ 
Artikel 11 EUV legt verschiedene Elemente der partizipa-
tiven Demokratie fest, wobei die Europäische Bürgerin-
itiative (EBI) das wichtigste Werkzeug darstellt. Neben 
der Bürgerinitiative sieht dieser Artikel Folgendes vor: 
den öffentlichen Austausch der Ansichten zwischen 
„den Bürgerinnen und Bürgern und den repräsentativen 
Verbänden“; „einen offenen, transparenten und regel-
mäßigen Dialog“ der Organe „mit den repräsentativen 
Verbänden und der Zivilgesellschaft“ sowie „Anhörun-
gen der Betroffenen“ durch die Europäische Kommis-
sion. Die Zahl der Konsultationen nahm im Jahr 2011 zu66: 
131 Konsultationen wurden abgeschlossen, vier davon 
aus dem Politikbereich „Justiz und Grundrechte“.67

Im März veröffentlichte der Europäische Wirtschafts- 
und Sozialausschuss (EWSA) einen Fahrplan für die 
partizipative Demokratie, der die praktische Umset-
zung des zivilen Dialogs förderte.68 Im Fahrplan heißt 
es: „Die Unruhen im Mittelmeerraum verdeutlichen die 
maßgebliche Rolle, die die Zivilgesellschaft im Prozess 
der Demokratisierung spielen sollte, und zeigen, dass 
Europa vor der Herausforderung steht, konkrete Inst-
rumente und angemessene Investitionen zur Stärkung 
der demokratischen Strukturen zu beschließen.“ Der 

65 Weitere Informationen unter: www.youtube.com/
watch?feature=player_embedded&v=aDk6gYnbFL8. 

66 FRA (2011), S. 136. 
67 Weitere Informationen unter: http://ec.europa.eu/yourvoice/

consultations/2011/index_de.htm. 
68 EWSA (2011). 

https://www.kiesraad.nl/nl/Onderwerpen/Thema-Stemmen/Hulp_bij_stemmen.html
https://www.kiesraad.nl/nl/Onderwerpen/Thema-Stemmen/Hulp_bij_stemmen.html
http://www.inclusion-europe.org/images/stories/documents/Project_ADAP/ETR_Policy_Recommendations_DE.pdf
http://www.inclusion-europe.org/images/stories/documents/Project_ADAP/ETR_Policy_Recommendations_DE.pdf
http://www.inclusion-europe.org/images/stories/documents/Project_ADAP/ETR_Policy_Recommendations_DE.pdf
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/2011/index_de.htm
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/2011/index_de.htm
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Fahrplan fordert dazu auf, „eine umfassende Liste 
aller Mechanismen des zivilen Dialogs aufzustellen, 
die in den Organen und Gremien der EU bereits heute 
genutzt werden, um diese Mechanismen zu analysie-
ren“. Des Weiteren sollen die EU und die Mitgliedstaaten 
„eine Bestandsaufnahme der Verfahren auf nationaler 
Ebene vornehmen und sie auswerten, um sie dann auf 
EU-Ebene weiterzuentwickeln“.

„Die Bereitstellung klarer, umfassender und zugänglicher 
Informationen über die Kommunal- und Regionalpolitik 
stärkt die aktive Bürgerschaft und fördert sowohl das 
Zusammengehörigkeitsgefühl als auch die Bürgerpflicht, 
sich in einer demokratischen Gesellschaft für die 
Gemeinschaft zu engagieren.“
KGRE-Empfehlung 307 (2011) zur Bürgerpartizipation in Europa auf 
kommunaler und regionaler Ebene

Der Kongress der Gemeinden und Regionen in Europa 
(KGRE) des Europarates betonte nachdrücklich die 
Bedeutung der unmittelbaren Bürgerbeteiligung als 
Instrument zur Stärkung der Demokratie auf kom-
munaler und regionaler Ebene. In einer im Oktober 
verabschiedeten Empfehlung empfahl der KGRE den 
Mitgliedstaaten des Europarates, die öffentliche Betei-
ligung an Entscheidungsprozessen zu erhöhen, damit 
die Bürger ihre Wünsche, Vorlieben und Ansichten zu 
bestehenden politischen Strategien unmittelbar zum 
Ausdruck bringen können.69

69 KGRE (2011). 

Vielversprechende Praktik                     

Europa mit einer zentralen Website 
zugänglicher machen
Citizen House ist eine neue Website und zentrale 
Anlaufstelle für EU-Bürger, die bei der Europäischen 
Kommission Beschwerde einreichen, um Zugang 
zu EU-Dokumenten ersuchen, eine Petition an 
das Europäische Parlament richten, eine Anfrage 
an den Europäischen Bürgerbeauftragten stellen 
oder eine Europäische Bürgerinitiative ins 
Leben rufen möchten. Citizenhouse.eu ist ein 
„360-Grad-Instrument von Bürgern für Bürger, 
die voneinander lernen, sich austauschen und 
sich engagieren möchten“. Der European Citizen 
Action Service hat die Website während der 
ersten Phase eines ehrgeizigen Projekts zur 
Einrichtung des „European Civil Society House“ 
erstellt. Damit sollen NRO und Einzelpersonen 
die Möglichkeit erhalten, sich innerhalb der EU 
Gehör zu verschaffen, indem sie Vorschläge 
unterbreiten, wie die an die Unionsbürgerschaft 
gekoppelten Rechte gefördert und verteidigt 
sowie Mittel beschafft werden können. Es wird 
außerdem beabsichtigt, Bürgern auf nationaler 
Ebene Zugang zur Website zu gewähren.
Weitere Informationen unter: www.citizenhouse.eu

Die EU-Verordnung über die Europäische Bürger-
initiative70 trat am 1. April 2011 in Kraft und ist vom 
1. April 2012 an anwendbar. Am 17. November 2011 
verabschiedete die Europäische Kommission die 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1179/2011.71 Am 
22. Dezember 2011 stellte sie eine „Open-Spource-Soft-
ware“ zur Verfügung.72 Die Kommission ist zur Ein-
richtung und Wartung einer „Open-Source-Software“ 
verpflichtet, „die mit den relevanten technischen und 
sicherheitsspezifischen Funktionen ausgestattet ist, die 
zur Einhaltung der Vorschriften dieser Verordnung in 
Bezug auf Online-Sammelsysteme notwendig sind. […] 
Die Software wird kostenfrei zur Verfügung gestellt“,73

und zu diesem Zweck sind „technische Spezifikationen“ 
zu verabschieden.74

Die Frist zwischen dem Inkrafttreten der Verordnung 
und ihrer Anwendbarkeit gab den EU-Mitgliedstaaten 
die Möglichkeit, den ihnen aus der Verordnung erwach-
senden Verpflichtungen nachzukommen – darunter die 
Zertifizierung des Online-Sammelsystems,75 die Über-
prüfung der Unterstützungsbekundungen einschließlich 
der Ausstellung eines Dokuments, das die Anzahl der 

70 Verordnung (EU) Nr. 211/2011.
71 Europäische Kommission (2011b).
72 Weitere Informationen abrufbar unter: http://joinup.

ec.europa.eu/software/ocs/release/100.
73 Verordnung (EU) Nr. 211/2011, Artikel 6 (2), (4).
74 Verordnung (EU) Nr. 211/2011, Artikel 6 (5).
75 Verordnung (EU) Nr. 211/2011, Artikel 6 (3).

                     

http://www.citizenhouse.eu
http://joinup.ec.europa.eu/software/ocs/release/100
http://joinup.ec.europa.eu/software/ocs/release/100
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gültigen Unterstützungsbekundungen bescheinigt,76

sowie Datenschutzvorkehrungen.77 Außerdem können 
sie in dieser Frist die Haftung für Schäden regeln, die 
durch Organisatoren einer Europäischen Bürgerinitia-
tive verursacht werden, und das Strafmaß festlegen, 
das für falsche Angaben der Organisatoren einer Euro-
päischen Bürgerinitiative oder für die missbräuchliche 
Verwendung von Daten, die in ihrem Zusammenhang 
gesammelt werden, gelten soll.78

Belgien, Bulgarien, Deutschland, Finnland, Italien, 
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Österreich, Polen, 
die Tschechische Republik, Ungarn und das Vereinigte 
Königreich haben bereits konkrete Schritte zur Vorbe-
reitung und Einführung der Gesetzgebung eingelei-
tet. In sieben dieser Länder (Bulgarien, Deutschland, 
Finnland, Lettland, Luxemburg, Österreich und Ungarn) 
liegen die Gesetzentwürfe bereits den Parlamenten 
vor. In einigen EU-Mitgliedstaaten, wie Dänemark, 
Frankreich, Griechenland, den Niederlanden, der 
Slowakei, Spanien und dem Vereinigten Königreich, 
wird keine besondere Gesetzgebung benötigt.

Während des Berichtszeitraums fand nur eine begrenzte 
öffentliche Debatte über die Europäische Bürgerinitiative 
statt. Es bleibt abzuwarten, ob sie in der Öffentlichkeit 
bekannter wird, wenn ab dem 1. April 2012 die ersten 
Initiativen gestartet werden. Zumindest ein Merkmal 
des Rechtsrahmens für die Europäische Bürgerinitiative 
verdient bereits im Voraus besonders hervorgehoben 
zu werden: die Möglichkeit, Unterschriften online zu 
sammeln, setzt moderne Maßstäbe, die grundsätzlich 
eine vermehrte Bürgerbeteiligung begünstigen.

76 Verordnung (EU) Nr. 211/2011, Artikel 8 (2).
77 Verordnung (EU) Nr. 211/2011, Artikel 12 (4), (5).
78 Verordnung (EU) Nr. 211/2011, Artikel 13 und 14.

Ausblick
Im Vorfeld der nächsten Wahlen im Jahr 2014 die Betei-
ligung an EU-Wahlen zu steigern und das Wahlsystem 
für das Europäische Parlament zu reformieren. Auch die 
Reform der Wahlsysteme auf nationaler Ebene dürfte 
weiterhin auf der Tagesordnung stehen, wobei auch 
das Wahlrecht für im Ausland lebende Staatsbürger zu 
berücksichtigen ist.

Das Ziel, Menschen mit Behinderungen ebenso zur Teil-
nahme an Wahlen zu befähigen wie alle anderen Bürger 
auch, wird in zahlreichen EU-Mitgliedstaaten weiterhin 
Anlass zu Sorge bieten und Herausforderungen mit sich 
bringen. Nach der Ratifizierung der BRK und der Verab-
schiedung einer Empfehlung des Ministerkomitees des 
Europarates, die auf diesem Gebiet hohe Ansprüche 
formuliert, erscheinen Fortschritte in diesem Bereich 
besonders dringend geboten.

Auch außerhalb von Wahlen stellt die aktive Beteili-
gung von Unionsbürgern am demokratischen Leben 
der EU nach wie vor eine große Herausforderung dar. 
Die Einführung der Europäischen Bürgerinitiative am 
1. April 2012 dürfte die demokratische Funktionsweise 
der EU verbessern. Es bleibt abzuwarten, in welcher 
Weise Unionsbürger von den Möglichkeiten dieses Ins-
truments Gebrauch machen werden.
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vergleichenden Bericht 
zu den Gerichten in den 

EU-Mitgliedstaaten.

 März
 April

31. Mai – Der Europarat 
gibt Leitlinien zu einer 

kinderfreundlichen Justiz heraus.

 Mai
 Juni
 Juli
 August
20. September – Der Europäische 
Gerichtshof für Menschenrechte 
urteilt in der Rechtssache Ullens 
de Schooten und Rezabek gegen 

Belgien, dass ein nationales 
Gericht die Ablehnung begründen 
muss, wenn es eine Vorlage beim 

Gerichtshof der Europäischen 
Union verweigert.

 September
 Oktober

18. November – Die 
UN-Kommission für 

Verbrechensverhütung und 
Strafrechtspflege verabschiedet 

die Draft UN Principles and 
Guidelines on Access to Legal 

Aid in Criminal Justice Systems 
(UN-Entwurf für Prinzipien 

und Leitlinien für den Zugang 
zu Prozesskostenhilfe in 

Strafjustizsystemen).

 November 
 Dezember

Januar 
14. Februar – Die Agentur der Europäischen Union für Grundrechte veröffentlicht ein 
Gutachten zum Entwurf einer Richtlinie über die Europäische Ermittlungsanordnung 
in Strafsachen.

Februar 
März 
April 
Mai 
8. Juni – Die Europäische Kommission stellt einen Vorschlag für eine Richtlinie 
über das Recht auf Rechtsbeistand in Strafverfahren und das Recht auf 
Kontaktaufnahme bei der Festnahme vor.

14. Juni – Die Europäische Kommission leitet eine Konsultation zur Stärkung des 
gegenseitigen Vertrauens im europäischen Rechtsraum – Grünbuch zur Anwendung 
der EU-Strafrechtsvorschriften im Bereich des Freiheitsentzugs ein.

Juni 
Juli 
August 
20. September – Die Europäische Kommission nimmt die Mitteilung der Kommission 
an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen „Auf dem Weg zu einer 
europäischen Strafrechtspolitik: Gewährleistung der wirksamen Durchführung der 
EU-Politik durch das Strafrecht“ an.

September 
Oktober 
29. November – Die Europäische Kommission schlägt Alternative 
Streitbeilegungsmechanismen, einschließlich einer Plattform für die Online-
Konfliktbeilegung, vor.

November  
13. Dezember – Das Europäische Parlament verabschiedet eine legislative 
Entschließung zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments 
und des Rates über das Recht auf Belehrung in Strafsachen.

Dezember 

UN und Europarat 
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8
Zugang zu einer effizienten 
und unabhängigen Justiz

Durch die anhaltende Finanzkrise war das Thema Zugang zur Justiz auch im Jahr 2011 im Blickpunkt. Beim Zugang 
zu einer effizienten und unabhängigen Justiz sahen sich wichtige Einrichtungen wie Gerichte und Institutionen 
mit Menschenrechtsauftrag durch Haushaltskürzungen vor neue Herausforderungen gestellt. Dennoch wurde 
versucht, die Dauer von Gerichtsverfahren zu verkürzen, Klagebefugnisse vor Gericht zu erweitern und den 
elektronischen Rechtsverkehr (E-Justiz) auszubauen, um auf diese Weise Verbesserungen zu erreichen. Die 
Notwendigkeit, den Zugang zum Rechtssystem zu erleichtern und die Modernisierung voranzutreiben, erzeugt 
einen gewissen Reformdruck, wobei EU-Gesetzgebung und kritische Anmerkungen der Organe des Europarats 
und der UN das Reformtempo zusätzlich erhöhen.

Die große Zahl der vor dem Europäischen Gerichtshof 
für Menschenrechte (EGMR) anhängigen Fälle, von 
denen viele auf die Mitgliedstaaten zurückgehen, 
macht die Herausforderungen beim Zugang zur Justiz 
in der Europäischen Union deutlich. Bei den Urteilen des 
EGMR des Jahres 2011 wurden mehr als 500 Verstöße 
durch die Mitgliedstaaten festgestellt. Davon betrafen 
etwa 100 Fälle das Recht auf ein faires Verfahren und 
200 Fälle die Verfahrensdauer - beides wesentliche Ele-
mente des Zugangs zur Justiz. In diesem Kapitel werden 
einige Besonderheiten dieser EGMR-Fälle betrachtet, 
die in Kapitel 10 näher erläutert werden.

Ferner werden die Entwicklungen in der EU und den 
Mitgliedstaaten hinsichtlich der Schlüsselthemen beim 
Zugang zur Justiz im Allgemeinen sowie der Verteidi-
gungsrechte aufgezeigt. Die Rechte der Opfer werden 
an dieser Stelle jedoch nicht behandelt, da sie in 
Kapitel 9 dargelegt werden. In Kapitel 10 werden im 
Rahmen der Verpflichtungen der Staaten nach der 
internationalen Menschenrechtsgesetzgebung zudem 
die in den verschiedenen Verträgen vorgesehenen 
Beschwerdeverfahren untersucht, die den Zugang zur 
Rechtsprechung auf internationaler Ebene verbessern. 
Die Kapitel 5 und 6 zu den Themen Gleichbehandlung 
und Nichtdiskriminierung bieten einen ergänzenden 
Überblick über die Gleichbehandlungsstellen, die für 
das Verständnis des Zugangs zur Justiz von Bedeutung 
sind. Der Themenschwerpunkt dieses Jahresberichts zur 
Grundrechte-Landschaft in der EU ist ebenfalls eng mit 

Wichtige Entwicklungen beim Zugang zu einer 
effizienten und unabhängigen Justiz:

 Die Bemühungen vieler EU-Mitgliedstaaten, in Anbetracht 
knapper Finanzmittel verschiedene gerichtliche und 
außergerichtliche Mechanismen zu straffen, könnten 
Auswirkungen auf grundrechtliche Garantien haben.
 Die EU-Mitgliedstaaten bemühen sich weiterhin um die 
Verkürzung der Dauer von Gerichtsverfahren und um andere 
Gerichtsreformen.
 In einigen EU-Mitgliedstaaten werden unabhängige 
Einrichtungen mit einem Menschenrechtsauftrag, die den 
Zugang zur Justiz unterstützen und/oder bereitstellen 
können, eingeführt oder reformiert; insbesondere 
nationale Gleichbehandlungsstellen und nationale 
Menschenrechtsinstitutionen gewinnen an Bedeutung.
 Im Zusammenhang mit der Notwendigkeit, die Justizsysteme 
zu modernisieren und die Kosteneffizienz zu steigern, 
befassen sich mehrere EU-Mitgliedstaaten verstärkt mit 
Entwicklungen auf dem Gebiet der Internet-Technologie, 
durch die das Gerichtswesen vereinfacht und modernisiert 
werden kann (die sogenannte E-Justiz).
 Mit der laufenden Weiterentwicklung des Fahrplans zur 
Stärkung der Verfahrensrechte von Verdächtigten oder 
Beschuldigten in Strafverfahren der EU werden diese 
Rechte insbesondere in Bezug auf den Zugang zur Justiz in 
grenzübergreifenden Zusammenhängen ausgebaut.
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diesem Kapitel verbunden. Der Schwerpunkt zeigt die 
Wechselbeziehungen zwischen den unterschiedlichen, 
auf Ebene der Einzelstaaten, der EU, des Europarats und 
der Vereinten Nationen tätigen Einrichtungen sowie die 
Folgen dieser Beziehungen in den unterschiedlichen 
Bereichen, nicht zuletzt für den Zugang zur Justiz.

8.1. Entwicklung des 
Konzepts für den Zugang 
zur Justiz

Im Laufe der Jahre hat sich der Zugang zur Justiz in 
der EU durch die Gesetzgebung und die richterliche 
Auslegung weiterentwickelt. Die Rechtsprechung des 
EuGH stellt eindeutig fest, dass das Justizwesen durch 
das Prinzip des „wirksamen Rechtsschutzes“ gekenn-
zeichnet sein muss, der sich auch in Artikel 47 der 
Charta der Grundrechte der Europäischen Union wid-
erspiegelt (Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf 
und ein unparteiisches Gericht, das sich auch auf das 
Konzept des „Zugangs zur Justiz“ bezieht). Ein wirk-
samer Rechtsschutz umfasst zahlreiche Elemente, von 
angemessener Prozesskostenhilfe bis zur Verhängung 
wirkungsvoller Sanktionen. Dieser Abschnitt befasst 
sich daher nicht nur mit dem „Zugang“ zu den Gerichten, 
sondern bietet auch einen umfassenden Blick auf den 
„Zugang zur Justiz“, der auch außergerichtliche Mecha-
nismen beinhaltet.

Wichtige von der Großen Kammer im Jahr 2011 erlassene 
Urteile des EGMR befassten sich beispielsweise mit 
einer Verurteilung aufgrund von anonymen Zeugenaus-
sagen und einer unzureichend begründeten Gericht-
sentscheidung, gegen die kein Rechtsmittel eingereicht 
werden konnte1 sowie einem Botschaftsmitarbeiter, der 
einen Arbeitsstreit nicht vor die französischen Ger-
ichte bringen konnte.2 Ein drittes Beispiel betrifft ein 
französisches Gericht, das einen Antragsteller – eine 
schwerbehinderte Person, die einen sexuellen Überg-
riff anzeigte - an einer Klageerhebung hinderte, indem 
es explizite Einlassungen zu den Rechtsmittelgründen 
forderte, die formell gesetzlich nicht notwendig sind.3
In allen drei Fällen wurden Verstöße gegen das Recht 
auf ein faires Verfahren nach Artikel 6 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention (EMRK) festgestellt.

Die Rechtssache Ullens de Schooten und Rezabek gegen 
Belgien4 hat einen stärkeren Bezug zur Europäischen 
Union. Das EGMR kam zu dem Schluss, dass ein 
nationales Gericht seine Entscheidung angemessen zu 

1 EGMR, Taxquet/Belgien, Nr. 926/05, 16. November 2010.
2 EGMR, Sabeh el Leil/Frankreich, Nr. 34869/05, 29. Juni 2011.
3 EMGR, Poirot/Frankreich, Nr. 29938/07, 15. Dezember 2011, 

das Urteil ist nicht rechtskräftig.
4 EGMR, Ullens de Schooten und Rezabek/Belgien, 

Nr. 3989/07 und 38353/07, 20. September 2011.

begründen hat, wenn es den Antrag auf Vorlage des 
Falls beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) ablehnt. 
Durch diese Entscheidung werden die auf Grundlage 
von Artikel 6 der EMRK geführten Verfahren für Vora-
bentscheidungen (Artikel 267 AEUV) geklärt. In diesem 
speziellen Fall befand der EGMR, dass das nationale 
Gericht seine Ablehnung ausreichend begründet hatte 
und daher kein Verstoß vorlag.

Auch der EuGH hatte Gelegenheit, sich mit dem Zugang 
zur Justiz zu befassen. In der Rechtssache DEB urteilte 
der EuGH beispielsweise, dass Artikel 47 der Charta 
der Grundrechte eine Regelung ausschließe, wonach 
der Gerichtskostenvorschuss aufgrund seiner Höhe ein 
unüberwindliches Hindernis für den Zugang zur Recht-
sprechung darstellt.5 In der Rechtssache Solvay befasste 
sich der EuGH mit der Länge der Verfahren zum Wettbe-
werbsrecht zwischen dem Unternehmen Solvay und der 
Europäischen Kommission.6 Der EuGH hat zudem seine 
Ausarbeitung der mit dem Urteil Kadi verbundenen 
Fälle fortgeführt (siehe Jahresbericht 2010 der FRA, 
Abschnitt 8.2.3), die sich mit dem Einfrieren von Konten 
auf Grundlage der Resolution des UN-Sicherheitsrates 
zur Bekämpfung des Terrorismus und dem Anspruch auf 
rechtliches Gehör befassten, das einen wesentlichen 
Aspekt eines effektiven gerichtlichen Rechtsschutzes 
und des Konzepts zum Zugang zur Justiz darstellt.7

8.1.1. Internationale Instrumente 
und Berichte

Im Jahr 2011 führten die Vereinten Nationen (UN) die 
Entwicklung der Standards im Bereich Zugang zur Justiz 
fort und arbeiteten Leitlinien aus. Beispielsweise berief 
die UN-Kommission für Verbrechensverhütung und 
Strafrechtspflege (Commission on Crime Prevention 
and Criminal Justice, CCPCJ) ein Fachgremium ein, das 
den Entwurf der UN Principles and Guidelines on Access 
to Legal Aid in Criminal Justice Systems (UN-Prinzipien 
und Leitlinien für den Zugang zu Prozesskostenhilfe in 
Strafrechtssystemen) annahm, die noch zu überprüfen 
und durch die CCPCJ zu genehmigen sind.8 In diesem 
Entwurf umfasst die Definition von Prozesskostenhilfe 
die juristische Beratung, Unterstützung und Vertretung 

5 EuGH, Rechtssache C-279/09, DEB Deutsche Energiehandels- 
und Beratungsgesellschaft mbH, Randnr. 59, 
22. Dezember 2010.

6 EuGH, Verbundene Rechtssachen C-109/10 und 110/10, Solvay 
SA/Europaische Kommission, 25. Oktober 2011.

7 EuGH, Rechtssache C-548/09, Bank Melli Iran/Rat der 
Europäischen Union, 16. November 2011, Randnr. 94, 103 
und 104; EuGH, Rechtssache C-27/09, Französische Republik/
People’s Mojahedin Organization of Iran, 21. Dezember 2011, 
Randnr. 66. Siehe auch EuGH, C-380/09, Melli Bank/Rat der 
Europäischen Union, 28. Juni 2011, Randnr. 33.

8 UN, CCPCJ (2011) UN Principles and Guidelines on Access 
to Legal Aid in Criminal Justice Systems (UN-Prinzipien 
und Leitlinien für den Zugang zu Prozesskostenhilfe 
in Strafrechtsystemen), E/CN.15/2012/24, 
16. - 18. November 2011.
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von Verdächtigen, Inhaftierten, Angeklagten und 
Festgenommenen sowie von Opfern und Zeugen9 in 
Strafverfahren, die kostenlos bereitzustellen ist, wenn 
die Personen nicht über ausreichende Mittel verfügen 
oder dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist.10

Die Europäische Kommission für die Effizienz und 
Qualität der Justiz (CEPEJ), ein Gremium des Europar-
ats, setzte die Datenerhebung und die Arbeit an den 
Indikatoren zur Messung der Qualität der Justiz an den 
nationalen Gerichten in Europa fort.11 Die CEPEJ ver-
zeichnete auch Fortschritte bei dem Projekt „Saturn 
Time Management“ zur Verbesserung der Effizienz 
der Gerichte sowie beim Prüfplan zur Evaluierung des 

9 Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird in diesem 
Bericht auf die durchgehende Nennung der männlichen und 
weiblichen Form verzichtet. Es sind selbstverständlich beide 
Geschlechter gemeint.

10 Ibid., Erwägungsgrund 8 (wie während der Sitzung 
überarbeitet).

11 Europarat, CEPEJ (2010), CEPEJ (2011a). Siehe auch: CEPEJ 
(2011b).

Gerichtswesens durch einen Peer-Review-Mecha-
nismus, mit dem im Jahr 2011 die Niederlande und 
Österreich geprüft wurden.12 Ein anderes Gremium des 
Europarats, der Beirat europäischer Richter (CCJE), gab 
eine Stellungnahme zu Justiz und Informationstech-
nik heraus, die an späterer Stelle in diesem Kapitel 
eingehender erläutert wird.13 Der CCJE hat auch eine 
Magna Charta der Richter verabschiedet, die eine 
Zusammenstellung der richterlichen Grundprinzip-
ien – Unabhängigkeit der Richter, ethische Aspekte, 
Zugang zur Justiz - darstellt14, und veröffentlichte eine 
Stellungnahme zur Rolle der Richter bei der Vollstreck-
ung gerichtlicher Entscheidungen, einschließlich der 
Urteile des EGMR.15

12 Nähere Informationen unter: CEPEJ SATURN Centre for judicial 
time management (SATURN Center für Zeitmanagement in time management (SATURN Center für Zeitmanagement in time management
der Justiz), www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/Delais/
default_en.asp; CEPEJ-Sitzungsberichte der Arbeitsgruppe 
zur Evaluierung des Gerichtswesens unter www.coe.int/t/
dghl/cooperation/cepej/WCD/GTEVALReports_en.asp.

13 Europarat, CCJE (2011).
14 CCJE (2010a).
15 CCJE (2010b).

AKTIVITÄT DER FRA

Bericht macht verschiedene Hindernisse beim Zugang zur Justiz deutlich
Im März veröffentlichte die FRA ihren ersten Bericht über den Zugang zur Justiz: Access to justice in Europe: an 
overview of challenges and opportunities (Zugang zur Justiz in Europa: ein Überblick über die Herausforderungen 
und Möglichkeiten). Auf Grundlage einer Vergleichsanalyse des Zugangs zur Justiz in den EU-Mitgliedstaaten 
gelangt der Bericht zu der Feststellung, dass viele Hindernisse bestehen, die den Personen die Durchsetzung 
ihrer Rechte erschweren. Diese Schwierigkeiten finden sich in Bereichen wie Fristen, Parteistellung bei Gericht 
und Verfahrensdauer, Prozesskosten, Verfahrensformalitäten und Anforderungen sowie in der Komplexität der 
Rechtsordnung. Der Bericht befasst sich mit Zivil- und Verwaltungsverfahren, die Diskriminierungsopfern offen 
stehen, die Ergebnisse sind jedoch von weitreichenderer Bedeutung. Zudem enthält der Bericht eine Analyse 
des Zugangs zur Justiz auf Ebene der UN, des Europarats und der Europäischen Union und es werden Chancen 
und Herausforderungen aufgezeigt. Der Bericht wurde auf der Konferenz „Opferschutz in der EU: Die Zukunft“ in 
Budapest vorgestellt, die der ungarische Ratsvorsitz mit Unterstützung der FRA ausrichtete.

Im Jahr 2011 schloss die Agentur für Grundrechte ferner eine Untersuchung über den Zugang zur Justiz 
durch die nationalen Gleichbehandlungsstellen ab. Dieser Bericht befasst sich mit den Erfahrungen von 
Beschwerdeführern, nationalen Gleichbehandlungsstellen und Vermittlern wie beispielsweise Anwälten oder 
Nichtregierungsorganisationen, die Beschwerdeführer beim Zugang zur Justiz unterstützen. Die qualitative Studie 
untersucht den Zugang zum Recht in Diskriminierungsfällen über Gleichbehandlungsstellen in acht ausgewählten 
Mitgliedstaaten (Belgien, Bulgarien, Finnland, Frankreich, Italien, Österreich, die Tschechische Republik und 
das Vereinigte Königreich). Am 26. September veranstaltete die FRA eine Konsultation der Interessengruppen, 
um die vorläufigen Ergebnisse der Untersuchung zu diskutieren, an der Vertreter der Gleichbehandlungsstellen, 
Richter und Rechtsanwaltsverbände sowie Rechtshilfedienste teilnahmen. Der im Jahr 2012 vorzulegende 
Bericht zeigt die Herausforderungen in den EU-Mitgliedstaaten wie die häufig komplexen Systeme, in denen sich 
eine Person zurechtfinden muss, um im Fall einer Diskriminierung den Rechtsweg zu beschreiten. Des Weiteren 
werden in dem Bericht mögliche Verbesserungen aufgezeigt.
Nähere Informationen unter: FRA (2011a)

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/Delais/default_en.asp
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/Delais/default_en.asp
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/WCD/GTEVALReports_en.asp
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/WCD/GTEVALReports_en.asp
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8.2. Entwicklungen bei 
den� Rechtsvorschriften 
auf EU-Ebene

Auf EU-Ebene hatten die Entwicklungen in den 
Bereichen Straf- und Zivilrecht im Jahr 2011 starke 
Auswirkungen auf den Zugang zur Justiz. Diese Entwick-
lungen reichen von einem verbesserten Rechtsschutz in 
Strafverfahren bis zu weiteren Versuchen, den „freien 
Verkehr“ gerichtlicher Entscheidungen zu verbessern, 
um den Zugang zur Justiz unabhängig von den Grenzen 
zu gewährleisten.

8.2.1. Strafrecht

Der Aktionsplan des Stockholmer Programms sah für 
2011 die Umsetzung verschiedener Maßnahmen vor, 
von denen einige eindeutig mit dem Zugang zur Justiz 
verbunden sind.16 Hier wurden wesentliche Fortschritte 
und Verbesserungen im Bereich der Rechte des Ein-
zelnen im Strafverfahren, insbesondere in Bezug auf 
den Zugang zur Justiz in grenzübergreifenden Zusam-
menhängen, erzielt.

Nach dem Fahrplan zur Stärkung der Verfahrensrechte 
im Strafverfahren von 200917 (der parallele Fahrplan zu 
den Opferrechten wird in Kapitel 9 behandelt) und der 
auf die Maßnahme A des Fahrplans zurückgehenden 
Richtlinie zu Dolmetschleistungen und Übersetzungen18

widmet sich die Europäische Kommission nun den ver-
bleibenden fünf Maßnahmen B bis F des Fahrplans. Im 
Jahr 2010 machte die Kommission in Zusammenhang mit 
Maßnahme B „Erklärung der Rechte“ einen Vorschlag 
für eine Richtlinie über das Recht auf Belehrung in 

16 Europäische Kommission (2010a).
17 Rat der Europäischen Union (2009), Seiten 1 bis 3.
18 Richtlinie 2010/64/EU.

Strafverfahren.19 Mitte November 2011 nahm der Rat 
der Europäischen Union diesen Vorschlag an und am 
13. Dezember 2011 stimmte das Europäische Parlament 
dieser Maßnahme zu.20 Die Richtlinie zur Erklärung der 
Rechte erleichtert das Verständnis der wesentlichen 
Rechte von Verdächtigten oder Beschuldigten zu einem 
frühen Zeitpunkt der strafrechtlichen Untersuchung.

Im Jahr 2011 schlug die Europäische Kommission zudem 
eine Richtlinie über das Recht auf Rechtsbeistand in 
Strafverfahren und das Recht auf Kontaktaufnahme bei 
der Festnahme vor, die gemeinsam die Maßnahmen C 
und D des Fahrplans umfassen, wobei der Vorschlag 
für die Maßnahme D früher als ursprünglich geplant 
erfolgte.21 Diese Maßnahmen würden das Recht auf 
Kontaktaufnahme zu einem Angehörigen oder Arbeit-
geber (Artikel 5) sowie das Recht auf Rechtsbeistand so 
früh wie möglich, spätestens aber bei Freiheitsentzug 
(Artikel 3) gewährleisten. Nach einem Europäischen 
Haftbefehl (EuHB), einem in allen EU-Mitgliedstaaten 
gültigen Haftbefehl, hat eine festgenommene Person 
Recht auf einen Rechtsbeistand im Vollstreckungsmit-
gliedstaat und im Ausstellungsmitgliedstaat (Artikel 11). 
Der Europarat wurde in den unterschiedlichen Phasen 
der Ausarbeitung auf Sekretariatsebene regelmäßig 
zum Fahrplan und den Entwürfen der Maßnahmen 
befragt, nahm auf Grundlage der Rechtsprechung des 
EGMR Stellung zur Vereinbarkeit der Entwürfe mit den 
Normen der EMRK und wies auf mögliche sprachliche 
Unklarheiten oder Defizite bei den Mindestvorschriften 
hin.22

Im Unterschied zu den Maßnahmen A bis D ist die 
Maßnahme E zu den Garantien für schutzbedürftige 

19 Europäische Kommission (2010b).
20 Europäische Kommission (2011a).
21 Europäische Kommission (2011b).
22 Europarat (2011a).

Abbildung� 8.1:  Zeittafel zum Fahrplan zur Stärkung der Verfahrensrechte im Strafverfahren mit Änderungen  
der ursprünglichen Planung

DEZ. 2009
Vertrag von
Lissabon/

Stockholmer
Programm

NOV. 2009
Annahme

des Fahrplans

MÄRZ 2010
Maßnahme A:
Übersetzungen

und
Dolmetsch-
leistungen
(Vorschlag)

JULI 2010
Maßnahme B:

Belehrung
über

die Rechte
(Vorschlag)

OKT. 2010
Maßnahme A:

(angenommen)

JUNI 2011 
Maßnahme F:

Grünbuch über die
Untersuchungshaft

JUNI 2011 
Maßnahme D:

Kontaktaufnahme
zu Angehörigen

(Vorschlag)

JUNI 2011
Maßnahme C:
Rechtsbeistand
und Prozess-
kostenhilfe
(Vorschlag)

2012
Maßnahme D:

Kontaktaufnahme
zu Angehörigen

(Vorschlag)

2013
Maßnahme E:

Garantien
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bedürftige
(Vorschlag)

2014
Maßnahme F:

Grünbuch
über die

Untersuchungs-
haft

Quelle: FRA, 2011Quelle: FRA, 2011
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Personen noch im Einzelnen vorzustellen. Maßnahme F, 
deren Vorlage ursprünglich für das Jahr 2014 geplant 
war, wurde bereits im Jahr 2011 veröffentlicht.23 Nach 
diesem Grünbuch war die Kommentierung der nach-
folgenden Rechtsvorschriften, insbesondere zu den 
Haftbedingungen in grenzübergreifenden Zusam-
menhängen wie bei einem Europäischen Haftbefehl, 
durch eine Reihe öffentlicher Konsultationen vorgese-
hen. Die Konsultationen wurden Ende November 2011 
abgeschlossen.24

Ferner veröffentlichte die Europäische Kommission 
eine Mitteilung mit dem Titel: Auf dem Weg zu einer 
europäischen Strafrechtspolitik: Gewährleistung der 
wirksamen Durchführung der EU-Politik durch das 
Strafrecht.25 Wie in der Mitteilung betont, verleiht der 
Vertrag von Lissabon eine ausdrückliche Gesetzge-
bungskompetenz sowohl für strafrechtliche Ver-
fahren als auch für das materielle Strafrecht. Derartige 
Maßnahmen würden das Vertrauen in das Strafrecht 
in grenzübergreifenden Zusammenhängen stärken. Ein 
einheitlicheres Vorgehen bei verschiedenen Straftat-
beständen würde eine einfachere Zusammenarbeit 
zwischen den Mitgliedstaaten und eine vereinfachte 
Anwendung der verschiedenen grenzübergreifenden 
Instrumente, die entweder bereits vorhanden sind oder 
derzeit entwickelt werden, gewährleisten. Wichtiger ist 
allerdings, dass die Mitteilung die wichtige Rolle der 
Grundrechte in diesem Bereich (Absatz 2 Punkt 1 - „zu 
beachtende allgemeine Grundsätze“) anerkennt.

Im letztjährigen Jahresbericht wurde über das Ersuchen 
des Europäischen Parlaments an die Agentur für Grund-
rechte auf ein Gutachten zum Entwurf einer Richtlinie 
über die Europäische Ermittlungsanordnung in Straf-
sachen (EEA) berichtet, durch die die Erhebung und 
Übermittlung von Beweismitteln zwischen den Mit-
gliedstaaten erleichtert werden soll.26

Einige der von der FRA aufgeworfenen Fragen wie die 
Gründe, aus denen die Vollstreckung einer Europäischen 
Ermittlungsanordnung verweigert werden können, wur-
den zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts noch 
vom Rat der Europäischen Union debattiert. Im Jahr 2011 

23 Europäische Kommission (2011c).
24 Weitere Informationen zum Grünbuch finden Sie unter: 

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/
opinion/110614_en.htm.

25 Europäische Kommission (2011g). Siehe auch: 
Kommentare zur Mitteilung durch den Europäischen 
Datenschutzbeauftragten, 24. Oktober 2011: 
www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/
site/mySite/shared/Documents/Consultation/
Comments/2011/11-10-24_EU_criminal_policy_DE.pdf.

26 Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA) 
(2011a). Siehe auch: Stellungnahme von Eurojust zum 
Ratsdokument 6812/11, 4. März 2011: http://register.
consilium.europa.eu/pdf/en/11/st06/st06814.en11.pdf.

wurde eine weitgehende Einigung erreicht.27 Durch 
Instrumente wie die geplante Europäische Ermittlung-
sanordnung soll der Austausch zwischen den EU-Mit-
gliedstaaten erleichtert werden, um ein Justizsystem zu 
schaffen, das weniger durch Grenzen behindert wird. 
Eine Herausforderung stellen die Unterschiede in der 
Funktionsweise der Rechtssysteme, nicht notwendi-
gerweise jedoch beim Schutz der Grundrechte dar. In 
der Rechtssache Stojkovic gegen Frankreich und Belgien 
lag nach Ansicht des EGMR beispielsweise ein Verstoß 
gegen das Recht auf rechtlichen Beistand vor (Artikel 6 
Absatz 3 Buchstabe e der EMRK), da in einem gren-
zübergreifenden Fall auf Ersuchen eines französischen 
Untersuchungsrichters die belgische Polizei einen Ver-
dächtigen vernahm, ohne ihm die Hinzuziehung eines 
Rechtsbeistands zu gestatten. Dies veranschaulicht die 
Schwierigkeiten bei grenzüberschreitenden Fällen, bei 
denen die rechtlichen Garantien des einen Mitglied-
staats nicht vollständig mit der Umsetzung der Maßnah-
men in einem anderen Mitgliedstaat übereinstimmen.28

Auch der Menschenrechtskommissar des Europarats 
äußerte Bedenken hinsichtlich grenzübergreifender 
Fragen bei der Anwendung des Europäischen Haftbefe-
hls (EuHB). Er kritisierte unter anderem das Fehlen eines 
wirksamen Rechtsbehelfs gegen den Europäischen 
Haftbefehl, die Unmöglichkeit, einen Europäischen Haft-
befehl bei erwiesener Unschuld zu löschen, die lange 
Dauer zwischen einer mutmaßlichen Straftat und dem 
Erlass eines EuHB sowie den Missbrauch des EuHB für 
leichtere Straftaten.29

27 Rat der Europäischen Union (2011a). Siehe auch: Rat der 
Europäischen Union (2011b).

28 EGMR, Stojkovic/Frankreich und Belgien, Nr. 25303/08, 
27. Oktober 2011 (nicht rechtskräftig).

29 Europarat, Kommentare des Menschenrechtskommissars 
(2011a). Siehe auch: Europäische Kommission (2011e).

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/opinion/110614_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/criminal/opinion/110614_en.htm
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Comments/2011/11-10-24_EU_criminal_policy_DE.pdf
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Comments/2011/11-10-24_EU_criminal_policy_DE.pdf
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Comments/2011/11-10-24_EU_criminal_policy_DE.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st06/st06814.en11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st06/st06814.en11.pdf
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AKTIVITÄT DER FRA

Zusammenarbeit der EU-Agenturen: 
gemeinsam gegen Menschenhandel
Die FRA arbeitet in unterschiedlichem Maße mit 
den EU-Agenturen im Bereich Justiz und Inneres wie 
Europol, Frontex, Cepol und Eurojust zusammen, 
um die Grundrechte in der Polizeiarbeit, beim 
Grenzschutz und bei den Tätigkeiten der Justiz 
zu stärken. Gestützt auf ihre Forschungs- und 
Analysearbeiten bietet die FRA durch Beratung 
und Beiträge zu Weiterbildungsprogrammen 
eine Perspektive vom Standpunkt der Grund- 
und Menschenrechte zur operativen Arbeit der 
Agenturen im Bereich Justiz und Inneres. Im 
Oktober 2011 verständigten sich die Direktoren 
von sieben EU-Agenturen, einschließlich der 
Agentur für Grundrechte, auf die Ausarbeitung 
einer europaweiten Strategie zur Beseitigung 
des Menschenhandels. Nach der gemeinsamen 
Stellungnahme der Leiter der EU-Agenturen im 
Bereich Justiz und Inneres sind die Grundrechte 
der Opfer von Menschenhandel für die 
EU-Politik in diesem Bereich von wesentlicher 
Bedeutung. Bemühungen zur Bekämpfung des 
Menschenhandels erfolgen in Zusammenarbeit 
mit den EU-Mitgliedstaaten, EU-Organen und 
anderen Partnern wie den Organisationen der 
Zivilgesellschaft. Im Rahmen der Veranstaltung 
im Oktober fand eine Debatte zwischen den 
Direktoren der EU-Agenturen statt, die von 
der EU-Koordinatorin für die Bekämpfung des 
Menschenhandels moderiert wurde.
Nähere Informationen unter: http://fra.europa.eu/fraWebsite/
news_and_events/2011-events/evt11_1810_de.htm

8.2.2. Zivilrecht

Schon im Jahr 2010 schlug die Europäische Kommis-
sion eine Neufassung der Brüssel-I-Verordnung vor, mit 
der die Hindernisse für den freien Verkehr von Ger-
ichtsentscheidungen beseitigt werden sollen.30 Durch 
die grenzübergreifende Anwendbarkeit von Entschei-
dungen verbessert diese Maßnahme den Zugang zur 
Justiz. Die Neufassung, insbesondere der vorgeschla-
gene Abbau der Zwischenverfahren zur Anerkennung 
und Vollstreckung des Urteils, durch den das Urteil über 
Grenzen hinweg unmittelbar anwendbar würde, wird 
noch erörtert. Besondere Schwierigkeiten bereiten dabei 
Tatbestände, die in den Mitgliedstaaten unterschiedlich 
geregelt sind, wie Verleumdung.31 Entscheidungen über 
Verleumdungen sind besonders problematisch und es 
ist nach Ansicht der Europäischen Kommission verfrüht, 
davon auszugehen, dass das erforderliche Vertrauen 

30 Rat der Europäischen Union (2001), S. 1. Siehe auch 
FRA (2011b).

31 Europäische Kommission (2010c), S. 6.

zwischen den Rechtssystemen besteht, um den Status 
quo in diesem Punkt zu verändern. Daher ist für den 
Tatbestand der Verleumdung eine Ausnahme vorgese-
hen.32 Kritiker argumentieren, dass es andere Bereiche 
gäbe, in denen Ausnahmen sinnvoll wären, wie Streiti-
gkeiten zum Eigentum.33

Die Europäische Kommission hat zudem Rechts-
vorschriften zum Thema alternative Streitbeilegung 
vorgeschlagen. Mechanismen der alternativen Streit-
beilegung wie Mediation können den Zugang zur 
Rechtsprechung gewährleisten, indem sie Beschwer-
deführern schnellere und kostengünstigere Alter-
nativen bieten, selbst wenn dadurch einige Vorteile 
formellerer Verfahren nicht wahrgenommen werden 
können. In der Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten wurde 
in jüngster Zeit die Gesetzgebung in Zusammenhang 
mit Mediation reformiert, teilweise um die Richtlinie 
über bestimmte Aspekte der Mediation in Zivil- und 
Handelssachen in nationales Recht umzusetzen. Durch 
diese Richtlinie soll der Zugang zur Rechtsprechung 
erleichtert werden, indem wesentliche Aspekte des 
Zivilverfahrens bei grenzüberschreitenden Streitig-
keiten eingeführt werden.34 Die Europäische Kommis-
sion leitete Ende 2011 gegen sechs Mitgliedstaaten 
die zweite Stufe des Vertragsverletzungsverfahrens 
ein, indem sie an diese mit Gründen versehene Frist-
setzungsschreiben35 für die Umsetzung der Richtlinie 
in innerstaatliches Recht richtete.36 Das Europäische 
Parlament hat die Kommission aufgefordert, die Bere-
itstellung eines harmonisierten Rechtsrahmens sek-
torübergreifend für einige Aspekte der alternativen 
Streitbeilegung zu prüfen und gleichzeitig vorhandene 
Systeme weiter auszubauen und die Mitgliedstaaten 
anzuhalten, die entsprechenden Finanzmittel aufzus-
tocken.37 Im November schlug die Europäische Kommis-
sion zudem den Ausbau der alternativen Streitbeilegung 
im Bereich der verbraucherrechtlichen Streitigkeiten 
sowie die Schaffung einer Plattform für die Online-Streit-
beilegung vor. Österreich folgte diesem Vorschlag mit 
einem Gesetz über Mediationsverfahren in grenzüber-
schreitenden Zivil- und Handelssachen.38

32 Ibid., S. 7.
33 Vereinigtes Königreich, Justizministerium (2010), S. 9.
34 Richtlinie 2008/52/EG, ABl. L 136.
35 Siehe Themenschwerpunkt.
36 Europäische Kommission (2011f).
37 Rechtsausschuss des Europäischen Parlaments (2011).
38 Österreich, Bundesgesetz über bestimmte Aspekte 

der grenzüberschreitenden Mediation in Zivil- und 
Handelssachen in der Europäischen Union.

http://fra.europa.eu/fraWebsite/news_and_events/2011-events/evt11_1810_de.htm
http://fra.europa.eu/fraWebsite/news_and_events/2011-events/evt11_1810_de.htm


Zugang zu einer effizienten und unabhängigen Justiz

227

8.3. Institutionelle 
Entwicklungen auf 
europäischer Ebene 
und Ebene der 
Mitgliedstaaten

In Europa wurden Bemühungen zur Einleitung von 
Maßnahmen unternommen, die insbesondere auf die 
Verkürzung der Verfahrensdauer sowohl auf europäis-
cher Ebene, d. h. bei den Gerichten in Straßburg und Lux-
emburg, als auch auf nationaler Ebene bei den Gerichten 
in den Mitgliedstaaten zielen. Im Jahr 2011 waren außer-
dem Gerichtsreformen zu beobachten, bei denen durch 
Umstrukturierungs- und Modernisierungsmaßnahmen 
die Unabhängigkeit der Gerichte sowie die Effizienz der 
gesamten Justiz gestärkt werden sollten. Einige dieser 
Reformen können jedoch durch eine Einschränkung der 
Prozesskostenhilfe den Zugang zur Justiz erschweren. 
Im Laufe des Jahres wurden Fortschritte im Bereich des 
elektronischen Rechtsverkehrs (E-Justiz) erzielt. Ein 
weiterer in den Mitgliedstaaten zu erkennender Trend 
ist der fortgesetzte Ausbau der Nationalen Menschen-
rechtsinstitutionen (NHRI).

8.3.1. Verfahrensdauer

In der gesamten EU stellt die Verfahrensdauer nach wie 
vor eines der größten Hindernisse für einen wirksamen 
Zugang zur Justiz dar. In Tabelle 8.1 wird die Zahl der 
Urteile angegeben, in denen mindestens ein Verstoß 
gegen ein Recht der EMRK festgestellt wurde, sowie die 
Zahl der Urteile, die sich auf das Recht auf ein faires Ver-
fahren, insbesondere auf die Verfahrensdauer, bezogen. 
Die Daten unterstreichen die Probleme, die in Europa 
in Zusammenhang mit der Verfahrenslänge bestehen.

Im Jahr 2011 ergriffen mehrere EUMitgliedstaaten 
gezielte gesetzliche Maßnahmen, um dem fortdau-
ernden Problem überlanger Verfahren entgegen-
zuwirken. In Österreich beispielsweise wurde das 
Zivilprozessrecht geändert – Sommer- und Winter-
pausen des Gerichtsbetriebs wurden abgeschafft.39

Frankreich reformierte seine Strafgerichtshöfe, indem 
die Zahl der Geschworenen in der ersten Instanz von 
neun auf sechs und in Verfahren höherer Instanzen von 
12 auf neun gesenkt wurde,40 um den Strafgerichten 
zu ermöglichen, mehr Fälle pro Sitzung zu bewältigen. 
Anlässlich eines Piloturteils des EGMR (Rumpf) wurde 
in Deutschland im Dezember 2011 ein neues Gesetz 
erlassen. Dieses sieht im Fall von überlangen Verfahren 
zwei Schritte vor: Der Betroffene muss im Fall eines 
überlangen Verfahrens zuerst eine Verzögerungsrüge 

39 Österreich, Entwurf Budgetbegleitgesetz Justiz 2011-2013.
40 Frankreich, Gesetzesdekret Nr. 2011-939 vom 

10. August 2011.

einlegen. Wird das Verfahren weiterhin verzögert, kann 
eine Entschädigung gewährt werden.

In ganz Europa wurden verschiedene gesetzliche 
Bestimmungen angenommen, die auf eine Beschleuni-
gung von Gerichtsverfahren zielen. Griechenland etwa 
erweiterte den Zuständigkeitsbereich von Gerichten der 
ersten Instanz, indem es den Streitwert der Verfahren, 
die dort verhandelt werden dürfen, erhöhte. Außerdem 
wurde der Spielraum der Gerichte zur Verschiebung von 
Strafverfahren verringert.41 In Rumänien dürfen Rich-
ter Vernehmungen nunmehr kurzfristiger anberaumen 
als zuvor und die Parteien durch aktive Maßnahmen 
zwingen, Beweise vorzulegen und ihre Verpflichtungen 
ohne unnötige Verzögerungen zu erfüllen; Unterlagen, 
einschließlich Vorladungen, dürfen nun auch per Fax 
oder E-Mail übermittelt werden.42 Die slowenische
Nationalversammlung verabschiedete zwei Gesetze, 
mit denen gezielte Maßnahmen zur Beschleunigung 
von Gerichtsverfahren eingeführt werden. Eine dieser 
Maßnahmen sieht Honorarkürzungen für Gerichtsgu-
tachter vor, wenn diese Verzögerungen verursachen; 
eine andere bietet Richtern die Möglichkeit, Ger-
ichtstermine auch außerhalb regulärer Arbeitszeiten 
anzuberaumen.43

8.3.2. Reform des Gerichtswesens

Gleichzeitig wurden in Europa Schritte eingeleitet, 
um den Zugang zur Justiz effektiver zu gestalten. Die 
Entwicklungen umfassen eine Stärkung der Unabhän-
gigkeit der Gerichte und der Effizienz der gesamten 
Justiz sowie die Umstrukturierung und Modernisierung 
der Gerichte. Einige Veränderungen lassen jedoch ver-
muten, dass der Zugang zur Justiz beeinträchtigt wurde.

Im Laufe des Jahres haben der EGMR, EuGH und zahl-
reiche EU-Mitgliedstaaten Gerichtsreformen durch-
geführt. Der Europarat veranstaltete in Izmir eine 
Konferenz über die Zukunft des Europäischen Ger-
ichtshofs für Menschrechte, die eine Folgeveranstaltung 
zur Konferenz von Interlaken44 im Jahr 2010 darstellte 
und bei der die beiden Ziele einer effektiveren Bear-
beitung dringender und relevanter Rechtssachen und 
der Entscheidung von mehr Fällen auf nationaler Ebene 
behandelt wurden. Auch der EGMR strebte nach verbes-
serten Verfahren: So sollten die vorläufigen Maßnahmen 

41 Griechenland, Gesetz 3904/2011 über die Konsolidierung 
und Verbesserung der Strafjustiz; Griechenland, 
Gesetz 3994/2011 über die Straffung und Verbesserung der 
Ziviljustizverwaltung.

42 Rumänien, Gesetz 202/2010 über Maßnahmen zur 
Beschleunigung von Gerichtsverfahren. Ähnliche 
Veränderungen beinhalten auch die Gesetze: Rumänien, 
Gesetz 134/2010 zur Zivilprozessordnung; Rumänien, 
Gesetz 135/2010 zur Strafprozessordnung.

43 Slowenien, Gesetz zur Änderung des Justizgesetzes; 
Slowenien, Gesetz zur Änderung der Gerichtsordnung.

44 Europarat (2011b).
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eine Verschlechterung der Situation bis zur möglichen 
Verhandlung wirkungsvoller verhindern.45 Weitere 
Maßnahmen umfassten die Veröffentlichung eines Leit-
fadens zu den Zulässigkeitsvoraussetzungen und die 
Schaffung einer Abteilung zur Selektierung nicht zuläs-
siger Fälle. Diese Bemühungen dienen insbesondere der 
Reduzierung der Fälle aus den Staaten mit der höchsten 
Zahl von Gerichtsverfahren.46 Zudem institutionalisierte 
der EGMR ein Verfahren für Piloturteile, in dem ein Urteil 
für mehrere Verfahren ergeht, um so systembedingte 

45 EGMR (2011a).
46 EGMR (2011b).

Probleme zu ermitteln und die Zahl der anhängigen und 
wiederholten Verfahren zu reduzieren.47 Auf nationaler 
Ebene nahm das lettische Parlament im Juni Änder-
ungen am Verwaltungsverfahrensgesetz an, durch 
die ein sogenanntes „experimentelles Entscheidungs-
verfahren“ eingeführt wird.48 Nach diesem Verfahren 
kann der Vorsitzende des Gerichts einem oder mehr-
eren Verfahren mit ähnlichen Sachverhalten oder rech-
tlichen Gegebenheiten einen „experimentellen Status“ 

47 EGMR (2011c).
48 Lettland, Gesetzentwurf zur Änderung des 

Verwaltungsverfahrensgesetzes.

Tabelle 8.1:�  Zahl der EGMR-Urteile im Jahr 2011, bei denen mindestens ein Verstoß oder mehrere Verstöße gegen 
das Recht auf ein faires Verfahren oder Verstöße in Bezug auf die Verfahrensdauer festgestellt 
wurden, nach Ländern

Staat Urteile, in denen mindestens Staat Urteile, in denen mindestens 
ein Verstoß festgestellt wurde

Recht auf ein  
faires Verfahren

Verfahrensdauer

AT 7 (-9) 0 (-6) 5 (-4) 
BE 7 (+3) 2 (-1) 0 (unverändert) 
BG 52 (-17) 2 (-4) 21 (-10) 
CY 1 (-2) 0 (unverändert) 1 (+1) 
CZ 19 (+10) 13 (+10) 2 (+1) 
DE 31 (+2) 0 (-2) 19 (-10) 
DK 1 (+1) 0 (unverändert) 0 (unverändert) 
EE 3 (+2) 1 (+1) 0 (unverändert) 
EL 69 (+16) 6 (-2) 50 (+17) 
ES 9 (+3) 4 (unverändert) 1 (+1) 
FI 5 (-11) 0 (-2) 2 (-7) 
FR 23 (-5) 11 (+1) 2 (+1) 
HU 33 (+12) 4 (+3) 19 (+5) 
IE 2 (unverändert) 0 (unverändert) 2 (+1) 
IT 34 (-27) 7 (-2) 16 (-28) 
LT 9 (+2) 3 (unverändert) 5 (+2) 
LU 1 (-4) 1 (-1) 0 (-3) 
LV 10 (+7) 0 (-1) 1 (+1) 
MT 9 (+6) 3 (+3) 3 (+3) 
NL 4 (+2) 1 (+1) 0 (unverändert) 
PL 54 (-33) 14 (-6) 15 (-22) 
PT 27 (+12) 1 (-1) 13 (+7) 
RO 58 (-77) 9 (-21) 10 (-6) 
SE 0 (-4) 0 (-1) 0 (-1) 
SI 11 (+8) 1 (+1) 6 (+4) 
SK 19 (-21) 2 (unverändert) 5 (-24) 
UK 8 (-6) 3 (+3) 1 (unverändert) 

HR 23 (+2) 8 (+2) 3 (-5) 
Gesamt 529 (-128) 96 (-25) 202 (-76) 

Anmerkung:  Veränderungen gegenüber 2010 sind in Klammern angegeben. Quelle: Europarat/EGMR, Jahresbericht 2011 
(veröffentlicht 2012), S. 155-157
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zuweisen, wenn für die betreffende Rechtssache keine 
gefestigte Rechtsprechung vorliegt. Alle Gerichtsin-
stanzen prüfen diese experimentellen Verfahren vor-
rangig. Die übrigen vergleichbaren Fälle werden erst 
geprüft, nachdem das Urteil im experimentellen Ver-
fahren rechtskräftig wurde.

Der EuGH hat die konstant steigende Zahl der Verfahren 
bewältigt, die jedes Jahr dort eingehen. Dieser Anstieg 
liegt jedoch weit unterhalb des Zuwachses der Fälle 
beim EGMR.49 Im Jahr 2010 gingen beim EuGH 1 406 Fälle 
und beim EGMR 60 000 neue Beschwerden ein.50 Auch 
der EuGH wird reformiert. Dabei sollen sowohl die Sat-
zung des Gerichtshofs als auch die Verfahrensordnung 
geändert werden.51 Ein wichtiger Punkt ist dabei die 
Zusammensetzung der Spruchkörper. Es wird eine Erhö-
hung der Richter der Großen Kammer von 13 auf 15 und 
der Verzicht auf die Bestimmung vorgeschlagen, dass 
alle vier Präsidenten der Kammern gleichzeitig in der 
Großen Kammer sitzen müssen. Eine andere wichtige 
Änderung betrifft die verbesserte Bearbeitung der 
Rechtssachen. Entscheidungen über Prozesskostenhilfe 
sollen vereinfacht und die Kammern in der Lage sein, in 
bestimmten Fällen das Verfahren zu beschleunigen und 
den Parteien Anonymität zum Schutz ihrer Privatsphäre 
zu gewähren. Der EuGH könnte dann in manchen Fällen 
auch eine Entscheidung erlassen, wenn die Anrufung 
des EuGH später zurückgezogen würde, um dafür Sorge 
zu tragen, dass in wichtigen Rechtsfragen Entscheidun-
gen gefällt werden.

Verschiedene Bereiche der Reform haben jedoch 
Bedenken ausgelöst. Hierzu zählen unter anderem: 
die Einstellung der Veröffentlichung der schriftlichen 
Argumente - der Unterlagen für die sogenannten Sit-
zungsberichte, die vor der mündlichen Verhandlung 
an den EuGH übermittelt werden, die Einstellung von 
Übersetzungen mit Ausnahme der Übersetzung der 
Schriftsätze und der mündlichen Argumente und die 
neue Befugnis des EuGH, eine Anhörung abzulehnen, 
selbst wenn der Antrag durch eine der Parteien gestellt 
wurde.52 Diese Maßnahmen zur Steigerung der Leis-
tungsfähigkeit haben für den Zugang zur Justiz insge-
samt sowohl positive als auch negative Folgen.

Auf nationaler Ebene haben die meisten EU-Mitglied-
staaten und Kroatien Schritte eingeleitet, um die 
nationalen Justizsysteme zu reformieren und neu zu 
strukturieren und so ihre Effizienz zu steigern. Die 
Niederlande reduzieren beispielsweise die Zahl der 
Berufungsgerichte (Gerechtshoven, Hof) von fünf auf 
vier und die Zahl der Gerichte (rechtbanken) von 19 auf 

49 EuGH (2011a).
50 EGMR (2011d).
51 EuGH (2011b).
52 Vereinigtes Königreich, Law Society of England and Wales

(Anwaltskammer von England und Wales) (2011a).

10.53 In Rumänien wurden die Gerichte umstrukturiert, 
indem einige kleinere Gerichte geschlossen oder mit 
anderen wenig ausgelasteten Gerichten zusammengel-
egt wurden und Mitarbeiter zu stärker ausgelasteten 
Gerichten versetzt wurden.54 Das irische Parlament ver-
sucht, die Ausgaben für das Justizwesen zu senken, es 
wurden jedoch Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen 
dieser Kostensenkung auf die richterliche Unabhängig-
keit laut.55 Anfang 2012 leitete die Europäische Kommis-
sion ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn
aufgrund von Rechtsvorschriften in Zusammenhang mit 
der Unabhängigkeit der Gerichte, insbesondere mit dem 
verbindlichen Rentenalter für Richter ein.56

Vielversprechende Praktik

Messung des öffentlichen Vertrauens 
in die Justiz: Indikatoren
Im Rahmen von EURO-JUSTIS, einem vom Siebten 
Rahmenprogramm (RP7) der EU kofinanzierten 
Forschungsprojekt zu den Indikatoren im Bere-
ich der Justiz, sollen EU-Organen und Mitglied-
staaten neue Indikatoren an die Hand gegeben 
werden, um das öffentliche Vertrauen in die Justiz 
zu messen. Hierbei soll unter anderem das Ver-
trauen in die Wirksamkeit der Gerichte, die Ver-
teilungsgerechtigkeit und die Verfahrensfairness 
der Gerichte untersucht werden. Diese Indikator-
en sollen den Entscheidungsträgern auf Ebene der 
EU und der Mitgliedstaaten Anhaltspunkte liefern, 
wie die Politik Probleme bei der Wahrnehmung 
der Gerichte bzw. den Erfahrungen mit diesen 
lösen kann. Im Juni wurde der Abschlussber-
icht des Projekts mit dem Titel „Trust in justice“ 
veröffentlicht.
Nähere Informationen unter: www.eurojustis.eu

Bulgarien und Rumänien verpflichteten sich zum Zeit-
punkt des EU-Beitritts, das Justizwesen zu reformieren.57

Haushaltskürzungen trieben in Europa weitere Refor-
men der Gerichte voran. Griechenland führte beispiels-
weise Gerichtsreformen durch, die eine Vollstreckung 
gerichtlicher Entscheidungen gewährleisten, die Füh-
rungskompetenzen der Richter verbessern und neben 
den erwähnten Reformen die Überhänge beseitigen.58

53 Niederlande, Repräsentantenhaus (2011).
54 Rumänien, Gesetz 148/2011.
55 Irland, 29th Amendment to the Constitution (Judges’ 

Remuneration) Bill 2011 (29. Änderung der Verfassung 
(Richterbesoldung) Gesetzentwurf 2011).

56 Europäische Kommission (2012).
57 Rat der Europäischen Union (2011c).
58 Europäische Kommission, Generaldirektion Wirtschaft und 

Finanzen (2011).

http://www.eurojustis.eu
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8.3.3. Gerichtsgebühren und 
Prozesskostenhilfe

Hohe Kosten in Zusammenhang mit Gerichtsver-
fahren wie Gerichtsgebühren und Anwaltshonorare 
können Personen davon abhalten, Rechtsmittel bei 
den Gerichten einzulegen. Angemessen finanzierte 
Prozesskostenhilfesysteme sind daher für einen wirk-
samen Zugang zur Justiz entscheidend. Nach Maßgabe 
der Rechtsprechung des EGMR entsprechend Artikel 6 
Absatz 1 der EMRK haben die Staaten in Zivilsachen 
unentgeltlich einen Rechtsbeistand bereitzustellen, 
wenn dieser Beistand für den wirksamen Zugang zu den 
Gerichten erforderlich ist, da die rechtliche Vertretung 
entweder nach dem nationalen Gesetz vorgeschrieben 
oder aufgrund der Komplexität des Verfahrens oder der 
Rechtssache erforderlich ist.59

Im Jahr 2011 wurden die Gerichtsgebühren, d. h. die von 
einem Beschwerdeführer bei Beginn des Verfahrens an 
das Gericht zu zahlenden Gebühren, in verschiedenen 
Mitgliedstaaten geprüft. In der Tschechischen Repub-
lik wurden diese Gebühren in einigen Fällen um bis zu 
50 % erhöht.60 Litauen führte beispielsweise neue Ger-
ichtsgebühren für Anträge auf vorläufige Maßnahmen 
und die Anfechtung einer Entscheidung eines erstin-
stanzlichen Gerichts in Abwesenheit ein, während die 
Gebühren für andere Rechtssachen, z. B. in Zusammen-
hang mit Verbraucherrechten, erlassen wurden.61 Auch 
die Niederlande erwägen eine Erhöhung der Gebüh-
ren.62 Österreichs Juristen kritisierten die hohen Kos-
ten für das Kopieren von Dokumenten aus den Akten, 
da diese Gebühren die Gesamtkosten der Verfahren 
beträchtlich erhöhen.63

In einigen Mitgliedstaaten hat die Nachfrage nach 
Prozesskostenhilfe zugenommen. Bulgarien stellte in 
wesentlich höherem Umfang Prozesskostenhilfe zur 
Verfügung. Die Gründe hierfür lagen größtenteils in den 
Änderungen der Strafprozessordnung, die nun einen 
sogenannten Reserveanwalt, einen zweiten Rechts-
beistand, gestattet, der zunehmenden Bekanntheit 
der Prozesskostenhilfe unter der Bevölkerung und der 
finanziellen Lage vieler Personen.64 In Irland stieg die 
Zahl der Personen, die um Rechtsberatung für andere 
Zivilsachen als Asylangelegenheiten nachsuchten von 
10 000 im Jahr 2007 auf 17 000 im Jahr 2010. Diese 
Zahl stieg 2011 noch weiter und erreichte in den ersten 
sechs Monaten des Jahres beinahe den Gesamtwert 
des Jahres 2007. Dies hat natürlich einen hohen Druck 

59 Siehe z. B. EGMR, Miroslaw Orzechowski/Polen, Nr. 13526/07, 
13. Januar 2009, Abs. 20.

60 Tschechische Republik, Gesetz Nr. 549/1991, 
1. September 2011.

61 Litauen, Gesetz der Republik Litauen zur Änderung und 
Ergänzung der Zivilprozessordnung, Nr. XI-1480, 21. Juni 2011.

62 Niederlande, Staatsrat (2011).
63 Österreich, Recht.extrajournal.net (2011).
64 Bulgarien, Justizministerium (2011) S. 5.

für die Beratungszentren des Irish Legal Aid Board und 
deren Kapazitäten für die Bereitstellung von Beratungs-
diensten in angemessener Zeit zur Folge.65

Mehrere EU-Mitgliedstaaten führten Gesetzesreformen 
im Bereich der bestehenden Prozesskostenhilfesys-
teme durch (siehe auch Maßnahme C des Fahrplans 
zur Stärkung der Verfahrensrechte in Abbildung 8.1, 
die sich in gewissem Umfang mit der Prozesskosten-
hilfe befasst). Frankreich verabschiedete im Juli ein 
Gesetz, in dem das Recht festgeschrieben wurde, in 
Polizeigewahrsam oder bei zollamtlichem Gewahrsam 
einen Anwalt zu sehen.66 Die Reform umfasst staatliche 
Beiträge für die Entlohnung von Rechtsanwälten, die 
vom Gericht ernannt werden, und bietet einen Zuschuss 
für die Anwaltskammern, um die gesamten oder einen 
Teil der Kosten für die Bereitstellung dieser Anwälte zu 
decken. Österreich änderte im September das Frem-
denrechtsgesetz. Hierdurch wird der Rechtsbeistand 
für Asylsuchende bei den Verfahren zur Zulassung 
sowie dem erstinstanzlichen Verfahren und Beru-
fungsverfahren vor dem Asylgerichtshof verpflichtend 
eingeführt.67 (Weitere Informationen zum Thema Asyl 
finden sich in Kapitel 1). Die Slowakei reformierte die 
Prozesskostenhilfe, um sie für einen größeren Teil der 
Gesellschaft zugänglich zu machen.68

Andere EU-Mitgliedstaaten haben jedoch restriktivere 
Maßnahmen eingeführt. Der Minister für Immigra-
tion und Asylpolitik der Niederlande kündigte neue 
Maßnahmen zur Verkürzung der Asylverfahren an.69

Danach wird die Prozesskostenhilfe reduziert oder 
gestrichen, wenn Asylsuchende weitere Anträge stel-
len, ohne neue Fakten vorzulegen.70 Eine Sachverstän-
digengruppe hat bereits darauf hingewiesen, dass diese 
Politik im Widerspruch zur Richtlinie 2005/85/EG des 
Rates über Mindestnormen für Verfahren in den Mit-
gliedstaaten zur Zuerkennung und Aberkennung der 
Flüchtlingseigenschaft sowie zu Artikel 47 der Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union und Artikel 6 
der Europäischen Menschenrechtskonvention steht, die 
beide das Recht auf ein faires Verfahren garantieren.71

Im Vereinigten Königreich wird der Gesetzentwurf 
Legal Aid, Sentencing and Punishment of Offenders 
Bill (Prozesskostenhilfe, Verurteilung und Bestrafung Bill (Prozesskostenhilfe, Verurteilung und Bestrafung Bill

65 Irland, House of the Oireachtas (2011).
66 Frankreich, Dekret Nr.°2011-810 vom 6. Juli 2011.
67 Österreich, Fremdenrechtsänderungsgesetz.
68 Slowakei, Gesetz 332/2011 zur Änderung des Gesetzes 

Nr. 327/2005 Coll.
69 Niederlande, Minister für Immigration und Asylpolitik (2011).
70 Ibid.
71 Standing Committee of Experts on International 

Immigration, Refugee and Criminal law (ständiger Immigration, Refugee and Criminal law (ständiger Immigration, Refugee and Criminal law
Sachverständigenausschuss für internationales 
Einwanderungs-, Flüchtlings und Strafrecht), auch bekannt als 
Meijers Committee, abrufbar unter: www.commissie-meijers.
nl/commissiemeijers/pagina.asp?pagnaam=english.

http://www.commissie-meijers.nl/commissiemeijers/pagina.asp?pagnaam=english
http://www.commissie-meijers.nl/commissiemeijers/pagina.asp?pagnaam=english
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Straffälliger) kontrovers diskutiert,72 da er erhebliche 
Reduzierungen bei der Verfügbarkeit von Prozesskos-
tenhilfe und Änderungen bei den Finanzierungsmeth-
oden für Zivilverfahren vorsieht.

Auf nationaler Ebene waren im Jahr 2011 neue Entwick-
lungen bei den Rechtsvorschriften zu verzeichnen, die 
auch die Rechtsberatung im Bereich Strafrecht betrafen. 
Angesichts des durch den EGMR in seinem Urteil in der 
Rechtssache Salduz gegen die Türkei73 2008 geschaf-
fenen Präzedenzfalls verabschiedete das belgische 
Parlament im August 2011 das „Salduz-Gesetz“, das 
ab der ersten polizeilichen Vernehmung das Recht auf 
den Zugang zu einem Anwalt gewährt (d. h. durch das 
Gesetz werden die Strafprozessordnung und das Gesetz 
vom 20. Juli 1990 zur Sicherungsverwahrung geändert 
und bestimmte Rechte wie das Recht auf Beratung 
und Unterstützung durch einen Rechtsanwalt für alle 
Personen bei polizeilichen Verhören und bei Freiheit-
sentzug gewährt).

8.3.4. Klagebefugnis vor Gericht

Die Möglichkeit, einen Fall vor Gericht zu bringen, 
spielt für den Zugang zur Justiz eine zentrale Rolle. 
Sie kann auf verschiedenen Wegen gefördert werden, 
beispielsweise durch eine Erweiterung des Kreises der 
Klageberechtigten oder durch den Abbau von Verfah-
renshindernissen. Eine Untersuchung ähnlicher Fälle 
bei außergerichtlichen Institutionen im Rahmen von 
Forschungsarbeiten der FRA hat gezeigt, dass Diskri-
minierungsfälle den zuständigen Behörden nur selten 
gemeldet werden.74 Laufende Forschungsarbeiten der 
FRA legen nahe, dass Geschädigte sich deshalb nicht 
an Gerichte wenden, weil die Hürden für die Anrufung 
eines Gerichts zu hoch sind.75 Von einer Änderung der 
Klagebefugnis im Hinblick auf die Zulassung von Kolle-
ktivbeschwerden könnten sowohl Gerichte als auch 
andere Institutionen, beispielsweise nationale Gleichbe-
handlungsstellen, profitieren. Mit kollektiven Unterlas-
sungsverfügungen als kollektiven Schadenersatzklagen 
können Ansprüche in einem einzigen gemeinsamen 
Verfahren gebündelt werden.

Im Jahr 2011 führte die EU eine öffentliche Anhörung 
zum kollektiven Rechtsschutz durch,76 mit der unter 
anderem gemeinsame Rechtsgrundsätze für diesen 
Bereich ermittelt werden sollten. Die Konsultation sol-

72 Hale, B. (2011); Vereinigtes Königreich, Law Society of 
England and Wales (Anwaltskammer von England und Wales) 
(2011b); Vereinigtes Königreich, Bar Council of England and 
Wales (Berufsvereinigung der Anwaltschaft von England and 
Wales) (2011); Vereinigtes Königreich, Law Centres Federation
(Vereinigung der Rechtsberatungsstellen) (2011); Vereinigtes 
Königreich, Liberty (2011).

73 EGMR, Salduz/Turkei, Nr.Salduz/Turkei, Nr.Salduz/Turkei 36391/02, 27. November 2011.
74 FRA (2009), S. 50.
75 Siehe Textbox zu Aktivität der FRA, Kapitel 8.1.
76 Europäische Kommission (2011g).

lte ferner Aufschluss darüber geben, wie derartige 
gemeinsame Prinzipien in das EU-Rechtssystem und 
die Rechtsordnungen der 27 Mitgliedstaaten einge-
baut werden können. Außerdem wurde der Frage 
nachgegangen, in welchen Bereichen der kollektive 
Rechtsschutz, wie Schadenersatz oder Unterlassung, 
die Durchsetzung der EU-Rechtsvorschriften oder den 
Schutz der Rechte der Geschädigten verbessern könnte 
und somit einen Mehrwert hätte. Durch die Kollektivbe-
schwerden soll die Möglichkeit geschaffen werden, 
unrechtmäßige Praktiken leichter zu verhindern und 
Schadenersatzansprüche bei einem Verstoß gegen 
EU-Recht, der zu einer Schädigung großer Personen-
gruppen oder Unternehmen führt, geltend zu machen.77

Kollektivbeschwerden sind zwar eng mit sogenannten 
„Klagen im kollektiven Interesse“ verbunden, sollten 
jedoch nicht mit diesen verwechselt werden. Aufgrund 
des internationalen Umweltrechts müssen die Staaten 
bereits seit vielen Jahren Beschwerden von direkt 
betroffenen Personen und der Allgemeinheit, sofern 
sie ein hinreichendes Rechtsschutzinteresse hat, zulas-
sen. „Was als ausreichendes Interesse und als Rechts-
verletzung gilt, bestimmen […] im Einklang mit dem 
Ziel, der betroffenen Öffentlichkeit einen weiten Zugang 
zu Gerichten zu gewähren […]. Zu diesem Zweck gilt 
das Interesse jeder Nichtregierungsorganisation [zur 
Förderung des Umweltschutzes] als ausreichend […].78

Die EU hat diesen Bereich des internationalen Rechts 
über die Richtlinie zur Umweltverträglichkeitsprüfung 
eingeführt, durch die die Beteiligung der Öffentlichkeit 
an der umweltbezogenen Planung geregelt wird.79 Der 
EuGH stellte klar, dass die Klagebefugnis einer solchen 
Nichtregierungsorganisation über nationalem Verfah-
rensrecht steht.80

Mehrere Mitgliedstaaten ergriffen im Jahr 2011 
Maßnahmen, um die Gruppe der Klageberech-
tigten zu erweitern, indem sie in Bereichen, wo dies 
zuvor nicht zulässig gewesen war, kollektive Kla-
gen ermöglichten. In Belgien arbeitet der flämische 
Anwaltsverband (Orde van Vlaamse Balies) an einem 
Gesetzentwurf, mit dem „kollektiver Rechtsschutz“ 
unter belgischem Recht zugelassen werden soll. Das 
Gesetz würde mehreren Klageführern oder namen-
tlich nicht einzeln aufgeführten „Klageunterstützern“ 
ermöglichen, sich hinter einem stellvertretenden Kläger 
zusammenzuschließen.81 In Estland sieht das seit dem 

77 Ibid., Abs. 3.
78 UN, Wirtschaftskommission für Europa (UNECE), Art. 9.; siehe 

auch: FRA (2011c), S. 39-40.
79 Richtlinie 85/337/EWG des Rates vom 27. Juni 1985, geändert 

durch die Richtlinie 2003/35/EG.
80 EuGH, C-115/09, Bund für Umwelt und Naturschutz 

Deutschland, Landesverband Nordrhein-Westfalen e. V./
Bezirksregierung Arnsberg, 12. Mai 2011, Randnr. 50 et seq. 
Siehe auch EuGH, C-128/09, Antoine Boxus und andere/
Region wallonne, 18. Oktober 2011.

81 Belgien, Flämischer Anwaltsverband (2011).



Grundrechte: Herausforderungen und Erfolge im Jahr 2011

232

1. Januar 2012 geltende neue Verwaltungsprozessrecht 
(Halduskohtumenetluse seadustik) eine Klagebefugnis 
für Nichtregierungsorganisationen vor, die sich für den 
Umweltschutz einsetzen, und für Gruppen von Aktiv-
isten, welche die Meinung einer signifikanten Zahl von 
Anwohnern vertreten.82 In Litauen verabschiedete die 
Regierung eine Entschließung, in der sie Kollektivbe-
schwerden guthieß.83 Entsprechende Entwicklungen 
sind auch in Kroatien im Gange.84

Vielversprechende Praktik

Anzeige per Webcam erstatten
Auch die Polizei führt innovative Konzepte bei der 
Erstattung von Anzeigen ein. Die Polizeidiensts-
telle Rotterdam-Rijnmond in den Niederlanden 
führte im April einen Pilotversuch ein, bei dem die 
Bürger eine Straftat über eine Webcam melden 
können. Eine Person, die eine Anzeige erstatten 
möchte, betritt einen virtuellen Raum auf der 
Website der Polizeidienststelle und nutzt dann 
eine private Webcam, legt dieser die Ausweis-
papiere vor und beantwortet die Fragen eines 
Polizeibeamten, der die notwendigen Formu-
lare ausfüllt. Der virtuelle Raum ist von 8.00 bis 
22.00� Uhr geöffnet. Einige Anzeigen wie Gewalt- 
und Sexualstraftaten sowie Straftaten von Fami-
lienangehörigen des Anzeigeerstatters können 
nicht auf diese Weise erstattet werden.
Nähere Informationen unter: www.politie-rotterdam-rijnmond.
nl/online-service/aangifte/aangifte-via-webcam.aspx

8.3.5. E-Justiz

E-Justiz, d. h. der Einsatz von Informationstechnolo-
gie für den vereinfachten Zugang zur Justiz, entwick-
elt sich in der EU schnell und hat für die Grundrechte 
sowohl positive als auch negative Folgen. E-Justiz 
ermöglicht einen erweiterten und schnelleren Zugang 
zur Justiz, stellt jedoch auch ein Risiko für den Schutz 
der Privatsphäre und persönlicher Daten sowie einen 
verringerten physischen Zugang zu verschiedenen 
juristischen Diensten dar. Das europäische Justizpor-
tal wurde im Jahr 2010 ins Netz gestellt und ist eine 
zentrale Anlaufstelle für Themen zum EU-Recht.85 Wie 
im Bericht der FRA Access to justice in Europe (Zugang 
zur Justiz in Europa) (2011) erläutert, bietet das Portal 
detaillierte Informationen über die Justizsysteme und 
Prozesskostenhilfe in allen Mitgliedstaaten. Ende 2011 
führte der EuGH den neuen Online-Dienst e-Curia ein, 
der es den Parteien ermöglicht, Verfahrensschriftstücke 

82 Estland, Verwaltungsprozessrecht; auch: Estland, 
Zivilprozessordnung.

83 Litauen, Beschluss zur Zulassung von Kollektivbeschwerden.
84 Kroatien, Zivilprozessordnung.
85 Nähere Informationen unter: https://e-justice.europa.eu; FRA 

(2011a), S. 21; Rat der Europäischen Union (2011d), S. 1.

in elektronischer Form einzureichen, zu empfangen und 
einzusehen.86

Mit elektronischen Hilfsmitteln können verschiedene 
e-Dienste angeboten und wirksam räumliche Distanzen 
zu einem Gericht überbrückt werden, es gibt jedoch 
Grenzen für die Reichweite dieser Instrumente, da nicht 
alle gesellschaftlichen Gruppen Zugang zum Internet 
haben oder über die entsprechenden Kenntnisse ver-
fügen bzw. diese nutzen wollen. Die bereits erwähnte 
Stellungnahme zu Justiz und Informationstechnik des 
Beirats europäischer Richter (CCJE) unterstreicht die 
Bedeutung und Hürden beim Einsatz der Information-
stechnologie für die Justiz.87 In der Stellungnahme wird 
beispielsweise ein verbesserter Zugang zur Justiz durch 
elektronische Antragstellung (e-Filing) und die Bere-
itstellung der Rechtsprechung gefordert. Der CCJE ist 
der Ansicht, dass die Justiz die Rechtsprechung oder 
zumindest die wichtigsten Entscheidungen im Internet i) 
gebührenfrei ii) in leicht zugänglicher Form und iii) unter 
Berücksichtigung des Schutzes der personenbezogenen 
Daten veröffentlichen sollte.88

Vielversprechende Praktik

Verbesserung des Portals e-justice
Die Funktionen des europäischen Portals e-justice 
werden konstant ausgebaut. Der Rat der europäis-
chen Anwaltschaften (CCBE) stellte die Daten für 
die Funktion der Suche nach einem Rechtsanwalt 
zur Verfügung, die eine Suche nach Land, Fach-
gebiet und Sprachen ermöglicht. Die Pilotphase 
fand 2011 statt und die Funktion steht ab 2013 zur 
Verfügung. Vom Rat der Notariate der Europäis-
chen Union (CNUE) wurde eine ähnliche Funktion 
entwickelt, die ebenfalls 2013 in das Portal in-
tegriert wird. Im Rahmen des Projekts e-CODEX 
werden 2012 der direkte elektronische Austausch 
zwischen den Bürgern und den Gerichten in den 
Mitgliedstaaten für die europäischen Verfahren 
für geringfügige Forderungen und das europäis-
che Mahnverfahren getestet. Von der Kommis-
sion in Zusammenarbeit mit dem CCBE erarbeitete 
Factsheets zu den Rechten von Verdächtigen und 
Beschuldigten in Strafverfahren in den jeweiligen 
EU-Mitgliedstaaten werden 2012 ins Netz ges-
tellt. Es wird davon ausgegangen, dass diese En-
twicklungen zu ähnlichen Schritten auf nationaler 
Ebene anregen.
Nähere Informationen unter: https://e-justice.europa.eu

86 EuGH (2011c); siehe auch: https://curia.europa.eu/e-Curia/
login.faces?conversationContext=1.

87 CCJE (2011).
88 CCJE (2010a) Art. 24. Die Stellungnahme weist zudem auf 

das Erfordernis der Einhaltung der ECLI-Standards hin, siehe 
vorstehend.

https://e-justice.europa.eu
https://e-justice.europa.eu
https://curia.europa.eu/e-Curia/login.faces?conversationContext=1
https://curia.europa.eu/e-Curia/login.faces?conversationContext=1
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Im Jahr 2011 fanden ähnliche Entwicklungen im Bereich 
der e-Justiz auf Ebene der EU-Mitgliedstaaten statt, 
diese betrafen insbesondere den elektronischen 
Austausch von Schriftstücken und die elektronische 
Antragstellung bei Gericht. Die EU-Richtlinie über Dien-
stleistungen im Binnenmarkt hat dabei geholfen, die 
Mitgliedstaaten zu Verbesserungen bei der e-Justiz 
anzuhalten.89 In Österreich können seit 2011 Dokumente 
zu allen Gerichtsverfahren elektronisch an die Gerichte 
übermittelt werden. Das Bundesministerium für Justiz 
räumt weiteren Verbesserungen im Bereich e-Justiz 
Priorität ein, um den Zugang zur Justiz zu fördern und 
die Verfahrensdauer zu verkürzen.90 Nach den jüngsten 
verfügbaren Daten aus dem Jahr 2010 wurden etwa 
95 % der Eilverfahren und mehr als 65 % der Anträge 
auf Vollstreckung einer gerichtlichen Entscheidung 
elektronisch übermittelt.91 Seit Juni bietet die finnische
Justizverwaltung einen elektronischen Dienst an, mit 
dem Bürger und Unternehmen einige rechtliche Angel-
egenheiten online durchführen können. Hierzu zählen 
Anträge auf Prozesskostenhilfe und die Einleitung von 
Maßnahmen bei unbestrittenen Geldforderungen, 
sofern nur ein Schuldner vorhanden ist.92

Frankreich führte die Plattform e-bar (e-barreau) ein, 
durch die eine elektronische Kommunikation zwischen 
den Parteien und den Berufungsgerichten ermöglicht 
wird. Seit 1. September können Rechtsmittel nur noch 
über diese elektronische Plattform eingelegt werden, 
d. h. elektronische Rechtsmittel haben die Anträge 
in Papierform ersetzt.93 In Deutschland fanden drei 
wichtige Neuerungen im Bereich e-Justiz statt: Das 
De-Mail-Gesetz, durch das ein e-Government-Kom-
munikationsdienst geschaffen wird, der den elektro-
nischen Austausch von Rechtsdokumenten zwischen 
Bürgern, Behörden und Unternehmen ermöglicht, trat 
im Mai 2011 in Kraft.94 An den Gerichten auf Bundes- 
und Länderebene wurde in Deutschland die elektron-
ische Antragstellung eingeführt.95 Bis Ende 2011 sollte 
in Deutschland ein System eingerichtet werden, durch 
das die gesamte schriftliche Kommunikation mit den 
Bundesgerichten und Bundesanwälten elektronisch 
erfolgen kann.96 In Litauen können gerichtliche Entsc-
heidungen über das Onlinesystem T� EUS beantragt 
werden, das zudem ständig aktualisierte Informationen 
über den Stand des Antrags bietet.97 Litauen hat auch 
Standardformulare für die Ablehnung oder Zulassung 

89 Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates, ABl. L 376 2006, S. 36 und Art. 8.

90 Österreich, Justizministerium (2011) S. 4.
91 Ibid.
92 Finnland, Gesetz zur Änderung des Gesetzes über 

den parlamentarischen Bürgerbeauftragten, Gesetz 
20.5.2011/535.

93 Frankreich (2011).
94 Deutschland, De-Mail-Gesetz, 3. Mai 2011.
95 Ibid.
96 Ibid.
97 Ibid.

von Klagen ausgearbeitet, durch die der Bedarf an 
Rechtsberatung verringert wird.98

Die Niederlande starteten ein Projekt für digitale 
Verfahren im Bereich Verwaltungsrecht (Digitaal Pro-
cederen Bestuursrecht), das eine Komponente umfasst, 
mit der die Bürger die Gerichte elektronisch anrufen 
können.99 Auf dem Gebiet des Strafrechts testete das 
Gericht in Rotterdam 2011 ein vollständig digitales Ver-
fahren.100 In der Slowakei führte das Justizministerium 
ein Onlineportal mit einem Bereich für elektronische 
Klagen (e� aloby) ein, über das die Bürger Klage oder 
Anträge in laufenden Zivilverfahren einreichen kön-
nen. In diesem Bereich finden sich die entsprechenden 
Formulare sowie Anweisungen für deren Bearbeitung.101

Slowenien richtete im Mai für die Grundbuchämter 
e-Filing ein und verzeichnete in den Folgemonaten 
eine hohe Anzahl eingereichter Anträge. Eine Reihe 
weiterer e-Projekte wird nach der Strategie für e-Justiz 
vorbereitet.102

Vielversprechende Praktik

Visualisierung des Gerichtsverfahrens: 
Sie sind der Richter
Das Justizministerium des Vereinigten Königre-
ichs wurde für den interaktiven Leitfaden zur 
Erläuterung von Gerichtsverfahren „You be the 
judge“ mit dem International Visual Communi-
cations Award ausgezeichnet. Dieses Hilfsmittel 
erleichtert den Zugang zur Justiz, da es den Men-
schen ermöglicht, sich außerhalb der Gerichtssäle 
an die Verfahren der Gerichte zu gewöhnen.
Nähere Informationen unter: http://ybtj.justice.gov.uk

Das Vereinigte Königreich kündigte im September ein 
Arbeitsprogramm zur Modernisierung und Verbes-
serung der Wirksamkeit des Strafrechtssystems in 
England und Wales an.103 Dieses besteht aus zwei Kom-
ponenten: straffere digitale Arbeitsabläufe und stärk-
erer Einsatz von Videotechnologie, die ein „virtuelles 
Gericht“ umfasst, bei dem die ersten Anhörungen bei 
den Gerichten für Bagatellsachen über Video erfolgen 
und der jeweilige Beschuldigte nach der Anzeige in der 
Polizeistation verbleibt. Ein Forschungsprojekt im Ver-
einigten Königreich untersucht auch den Einsatz einer 
Videoschaltung zwischen einer Polizeidienststelle und 
dem Gericht für die ersten Anhörungen in Strafsachen.104

Ende 2010 wurde die elektronische Offenlegung, d. h. 
die elektronische Bereitstellung der Informationen 

98 Litauen, Justizministerium (2011).
99 Niederlande (2011a).
100 Niederlande (2011b).
101 Slowakei, Justizministerium (2011).
102 Slowenien, Justizministerium (2011).
103 Vereinigtes Königreich, Justizministerium (2011).
104 Terry, M., et al. (2010).

http://ybtj.justice.gov.uk
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durch die Parteien sowie deren Verwaltung, in England 
and Wales für Zivilsachen verpflichtend eingeführt.105

8.3.6. Nationale 
Menschenrechtsinstitutionen

Nationale Menschenrechtsinstitutionen (National 
Human Rights Institutions, NHRI), d. h. Organisationen, 
die zum Schutz und zur Förderung der Menschenre-
chte auf nationaler Ebene geschaffen wurden, spielen 
beim Zugang zur Justiz eine wichtige Rolle. Die Art und 
Weise, in der sie diesen Zugang gewähren, hängt im 
Wesentlichen von ihrem institutionellen Auftrag ab. 
Einige NHRI konzentrieren sich beispielsweise auf die 
Überwachung der Einhaltung der Menschenrechte 
und führen Forschungsarbeiten oder Anhörungen von 
Beschwerden durch. Andere Organisationen wollen die 
Öffentlichkeit für die Menschenrechte sensibilisieren 
und so den Zugang zur Justiz gar nicht erst erforderlich 
machen.

Im Juni 2011 verabschiedete der UN-Menschenre-
chtsrat in Genf eine Resolution, in der die wichtige 
Rolle der NHRI bei der Förderung und dem Schutz der 
Menschenrechte auf nationaler Ebene und auf Ebene 
der Vereinten Nationen bestätigt wurde.106 Durch die 
Resolution wurden die Mitgliedstaaten der Vereinten 
Nationen aufgefordert, NHRI einzurichten, die den inter-
nationalen Standards entsprechen, oder die bestehe-
nden Menschenrechtsinstitutionen zu stärken. Dabei 
handelte es sich um die erste Resolution des Men-
schenrechtsrats, die sich speziell mit der Arbeit der 
NHRI befasste.107 Der Menschenrechtskommissar des 
Europarats veröffentlichte 2011 eine Stellungnahme zu 
den nationalen Strukturen für die Förderung der Gleich-
stellung. Diese Stellungnahme soll die Mitgliedstaaten 
bei der Umsetzung der Gleichbehandlungsvorschrif-
ten, der Schaffung unabhängiger und wirkungsvoller 
Gleichbehandlungsstellen sowie der Ausstattung dieser 
Strukturen zur unabhängigen und effektiven Ausübung 
ihrer Funktionen unterstützen. Sie unterstreicht die 
Bedeutung fundierter Gleichbehandlungsvorschriften 
sowie Unabhängigkeit und Wirksamkeit als wesentliche 
Faktoren für die Bewertung der nationalen Strukturen 
für die Förderung der Gleichstellung.108

Das vom Unterausschuss für Akkreditierung des Inter-
nationalen Koordinationskomitees der nationalen Men-
schenrechtsinstitutionen (International Coordinating 
Committee of National Institutions for the Promotion 
and Protection of Human Rights, ICC) durchgeführte 
Akkreditierungsverfahren in Einklang mit den Pariser 
Grundsätzen ist für den Status dieser Institutionen 

105 Vereinigtes Königreich (2010).
106 UN, Resolution des Menschenrechtsrats.
107 Asien-Pazifik-Forum (2011a).
108 Europarat, Menschenrechtskommissar (2011a).

entscheidend, da es größere Wirksamkeit und Unab-
hängigkeit gewährleistet. Im Jahr 2011 wurden Refor-
men zu den NHRI und ihrem Akkreditierungsstatus 
durchgeführt.109 Die NHRI in den beiden Mitglied-
staaten Dänemark110 und Portugal111 wurden geprüft 
und entsprachen vollständig den Pariser Grundsätzen, 
weshalb sie auch weiterhin den Status A führen. Beide 
Mitgliedstaaten haben Gesetzesänderungen für eine 
Restrukturierung der bestehenden NHRI auf den Weg 
gebracht, um die vorhandenen Systeme zum Schutz der 
Menschenrechte zu straffen und die Rolle der NHRI zu 
stärken. Auch in Kroatien findet eine Umstrukturierung 
der NHRI statt.112

Im gleichen Zeitraum beantragten NHRI in Bulgarien, 
Ungarn und Schweden die Akkreditierung durch das ICC. 
Das ICC prüfte die Einhaltung der Pariser Grundsätze 
und erteilte allen Institutionen den Status B, da sie den 
Prinzipien nicht in vollem Umfang entsprachen. Die bei-
den bulgarischen Institutionen, der Bürgerbeauftragte 
und die Kommission zum Schutz gegen Diskriminierung, 
erhielten den Status B. Ungarn ersetzte die vier beste-
henden Kommissare für Rechtsfragen durch einen 
Kommissar für Grundrechte (Alapvetõ jogok biztosa), 
der nach dem neuen Gesetz über den Kommissar für 
Grundrechte (CXI/2011) die Situation der Grundrechte 
überwacht und analysiert sowie entsprechende statis-
tische Untersuchungen durchführt. Der Kommissar 
erhält und erfasst auch statistische Daten von der Kom-
mission für Gleichbehandlung, der nationalen Datens-
chutzbehörde, der Beschwerdestelle bei der Polizei und 
dem Kommissar für das Recht auf Bildung.

Seit 2010 ist die Zahl der akkreditieren NHRI in den 
EU-Mitgliedstaaten auf 22 angestiegen: Zwölf NHRI mit 
Status A finden sich in zehn verschiedenen Mitglied-
staaten (drei davon im Vereinigten Königreich), neun 
Institutionen mit Status B sind in acht unterschiedlichen 
Mitgliedstaaten tätig (zwei in Bulgarien) und eine NHRI 
verfügt über den Status C (siehe Tabelle 8.2).

In mindestens drei Mitgliedstaaten mit akkreditierten 
NHRI, d. h. in Österreich, Belgien und den Niederlanden,
wurden Reformen eingeleitet, die möglicherweise 
zu Verbesserungen vom Status B zum Status A füh-
ren. In Österreich tritt beispielsweise am 1. Juli 2012 
eine Änderung des Volksanwaltschaftsgesetzes aus 
dem Jahr 1982 in Kraft. In Belgien wurden im Dezem-
ber 2006 Verhandlungen zur Umwandlung des Centre 
pour l’egalite des chances et la lutte contre le racisme
(Zentrum für Chancengleichheit und Rassismusbekämp-
fung) in ein interföderales Zentrum aufgenommen, 

109 Asien-Pazifik-Forum (2011b).
110 Dänemark, Regeringsgrundlag (2011).
111 Portugal, Änderung des Organgesetzes zum portugiesischen 

Bürgerbeauftragten.
112 Kroatien, Gesetz über den Bürgerbeauftragten. Siehe auch: 

Carver, R. et al.
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wobei weiterhin der Status A angestrebt wird.113 In den 
Niederlanden wurde im November eine neue NHRI 
geschaffen, die Mitte 2012 ihre Arbeit aufnehmen 
soll.114 In Italien wurde ein neuer Gesetzentwurf zur 
Gründung einer NHRI vorgelegt, deren Akkreditierung 
durch das ICC geplant ist.115 Zypern,116 Finnland117 und 
Litauen118 haben Schritte eingeleitet, um die bestehe-
nden Institutionen, die nicht akkreditiert sind, zu stärken 
und die Anerkennung durch das ICC zu beantragen. Die 
Änderungen in Zypern umfassen die Umwandlung des 
Bürgerbeauftragten in einen Kommissar für den Schutz 
der Menschenrechte, einschließlich des Auftrags zur 
Erfüllung der Monitoring-Pflichten nach dem Fakul-
tativprotokoll zum Übereinkommen der Vereinten 
Nationen gegen Folter (OP-CAT). Wie im Jahresbericht 
des vergangenen Jahres beschrieben (S. 148), schlug in 
Schweden ein von der Regierung eingesetzter Unter-
suchungsausschuss die Schaffung einer NHRI in Ein-
klang mit den Pariser Grundsätzen vor.119 Im Jahr 2011 
wurde im Rahmen einer weiteren von der Regierung 
eingeleiteten Untersuchung die Schlussfolgerung gezo-
gen, dass unter anderem eine neue NHRI geschaffen 
werden sollte. Ihr Auftrag sollte breiter angelegt sein 
als das Mandat der bestehenden Institution, die sich der 

113 Belgien, Zentrum für Chancengleichheit und 
Rassismusbekämpfung (CEOOR) (2012).

114 Niederlande, Gesetzentwurf des holländischen Senats zur 
Schaffung eines nationalen Menschenrechtsinstituts.

115 Italien, Gesetzesentwurf für die Einrichtung einer nationalen 
Kommission für die Förderung und den Schutz der 
Menschenrechte.

116 Zypern, Gesetz 158(I)/2011 zur Stärkung der Funktion des 
Bürgerbeauftragten für den Schutz der Menschenrechte; 
hierdurch wird das Gesetz zum Verwaltungskommissar 
(Bürgerbeauftragten) (Gesetz 36(I) 2004) geändert sowie 
das Mandat auf den Schutz der Menschenrechte ausgedehnt.

117 Finnland, Gesetz zur Änderung des Gesetzes über den 
parlamentarischen Bürgerbeauftragten 20.5.2011/535. 
Siehe auch Finnland, Gesetzesvorlage der Regierung 
zur Änderung des Gesetzes über den parlamentarischen 
Bürgerbeauftragten, und Finnland (2010).

118 Litauen, Menschenrechtsausschuss des litauischen 
Parlaments (Seimas) (2011).

119 Schweden, Nationaler Aktionsplan für Menschenrechte 
(2010), S. 343, 346-347.

Gleichbehandlung widmet, und sie sollte auf den Erhalt 
des Status A zielen.120

AKTIVITÄT DER FRA

Handbuch zur Schaffung und 
Akkreditierung nationaler 
Menschenrechtsinstitutionen in  
den Mitgliedstaaten der  
Europäischen Union
Die FRA hat ein Handbuch zur praktischen Hilfe bei 
der Schaffung von NHRI in der EU, insbesondere mit 
Blickpunkt auf den Akkreditierungsprozess, verfasst. 
Die 2011 von der FRA durchgeführten Konsultationen 
der NHRI zu Struktur und Inhalt des Handbuchs führen 
zu wesentlichen Verbesserungen und konkreten 
Beispielen von NHRI in der Europäischen Union. Neben 
der Beschreibung des Akkreditierungsverfahrens 
bietet das Handbuch praktische Beispiele aus den 
EU-Mitgliedstaaten sowie Informationen, wie der 
Status des ICC nach der Akkreditierung beibehalten 
oder verbessert werden kann. Das Handbuch richtet 
sich in erster Linie an die nationalen Regierungen, 
Parlamente und bestehenden Einrichtungen mit 
einem Menschenrechtsauftrag, die eine NHRI in 
Erwägung ziehen oder bestehende Institutionen 
zur Akkreditierung ermutigen wollen. Es kann 
auch als praktisches Instrument für die Akteure 
der Zivilgesellschaft dienen, die Entwicklungen in 
diesem Bereich befürworten und unterstützen. Die 
Veröffentlichung erfolgt im Jahr 2012.

Im Jahr 2011 kündigte Irland die Verschmelzung der 
bestehenden NHRI mit der nationalen Gleichbehan-
dlungsstelle, einer nach EU-Recht für die Förderung 
der Gleichstellung erforderlichen Einrichtung, an.121

Dadurch würde sich die Zahl der akkreditierten NHRI, die 

120 Schweden, Delegation für Menschenrechte (2011), S. 252-269.
121 Irland, Abteilung für Justiz und Gleichbehandlung (2011a) und 

(2011b).

Tabelle� 8.2: Nationale Menschenrechtsinstitutionen nach Institution und Akkreditierungsstatus durch das ICC

Status Länder 

A Dänemark, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Luxemburg, Polen, Portugal, 
Spanien, Vereinigtes Königreich (Schottland, England und Wales, sowie Nordirland), KroatienSpanien, Vereinigtes Königreich (Schottland, England und Wales, sowie Nordirland), Kroatien

B Österreich, BelgienBelgien, Bulgarien (zwei Institutionen), Niederlande, Slowakei, Slowenien, 
Schweden, Ungarn

C Rumänien
Keine akkrediti-
erten NHRI

Estland, Finnland, Italien, Lettland, Litauen, Malta, Tschechische Republik, Zypern

Anmerkungen:  In den in durch Fettdruck hervorgehobenen Mitgliedstaaten wurden im Jahr 2011 NHRI durch das ICC akkreditiert. 
Kursivschrift weist darauf hin, dass die Mitgliedstaaten Änderungen eingeleitet haben, die Auswirkungen auf den 
Akkreditierungsstatus der NHRI haben können. Ist der Mitgliedstaat unterstrichen, verfügt er über NHRI, die zudem als 
nationale Gleichbehandlungsstelle nach EU-Recht fungieren.

Quelle:  FRA, 2011
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gleichzeitig als nationale Gleichbehandlungsstellen tätig 
sind, in den EU-Mitgliedstaaten auf sieben erhöhen: 
Davon weisen drei Institutionen den Status A und vier 
den Status B auf. Die Niederlande integrieren die beste-
hende Gleichbehandlungskommission mit Status B in 
die bereits erwähnte kürzlich geschaffene NHRI.

Nach den Bestimmungen des OP-CAT hat Österreich122

seine ICC-akkreditierte NHRI mit der erforderlichen 
Funktion des nationalen Präventionsmechanismus 
(NPM) beauftragt. Auch Kroatien wählte diese Vorge-
hensweise.123 Von den vierzehn EU-Mitgliedstaaten und 
Kroatien, die Ende 2011 einen NPM bestimmt hatten, 
waren vier zudem NHRI (Kroatien, Polen, Slowenien 
und Ungarn).124 Im Jahr 2011 wurde der NHRI mit Status A 
in Dänemark125 und der NHRI mit Status B in Belgien126

ein Mandat zur Überwachung des UN-Übereinkom-
mens über die Rechte von Menschen mit Behinderun-
gen (BRK) erteilt. Von den neunzehn teilnehmenden 
EU-Mitgliedstaaten haben sechs eine akkreditierte 
NHRI als Monitoring-Stelle zur Behindertenrechtskon-
vention ernannt.127 Weitere Informationen finden sich 
in Kapitel 5.

Ausblick
Die im Jahr 2011 eingeleiteten Reformen sind zu loben, 
weil sie darauf abzielen, langwierige Gerichtsverfahren 
zu verkürzen und die Gerichtssysteme übersichtlicher 
zu gestalten, was den Zugang zur Justiz auf europäis-
cher Ebene und auf der Ebene der Mitgliedstaaten in der 
Praxis erleichtern und wirksamer gestalten wird. Einige 
Maßnahmen bergen allerdings auch die Gefahr, den 
Zugang zur Justiz zu schmälern, indem sie Hindernisse 
für den Zugang zu Gerichten oder zu anderen Rechts-
behelfen einführen oder erhöhen.

Das Streben nach mehr Effizienz leitete bahnbrechende 
Entwicklungen – insbesondere im Bereich des elektron-
ischen Rechtsverkehrs (E-Justiz) – ein. Es ist zu erwarten, 
dass die EU-Mitgliedstaaten ihre Arbeit auf diesem 
Gebiet ausbauen und weiterentwickeln, wobei allerd-
ings darauf geachtet werden muss, dass Menschen, 

122 Österreich, Bundesgesetz zur Durchführung des 
Fakultativprotokolls vom 18. Dezember 2002 zum 
Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Folter 
und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende 
Behandlung oder Strafe, Art. 17.

123 Kroatien, Gesetz über einen Präventionsmechanismus 
für die Verhinderung von Folter und anderer grausamer, 
unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe.

124 Association for the prevention of torture (APT) (2012).
125 Weitere Informationen zum Mandat der NHRI in Dänemark 

finden sich in englischer Sprache unter: http://www.
humanrights.dk/about+dihr/dihr%27s+mandate/
dihr%27s+mandate.

126 Belgien, CEOOR (2011).
127 UN, Office of the High Commissioner for Human Rights

(Amt des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für 
Menschenrechte) (2011).

die keinen Internetzugang haben, nicht ausgegrenzt 
werden. Auch auf dem Gebiet der Klagebefugnis waren 
im Jahr 2011 Fortschritte zu verzeichnen, da sich der 
Kreis derjenigen, die Klage erheben können, erweiterte. 
Der Aufbau von Institutionen mit einem Menschenre-
chtsauftrag trägt ebenfalls zu einem besseren Zugang 
zur Justiz bei. Und mit der fortgesetzten Weiterentwick-
lung des EU-Rechts werden die EU-Mitgliedstaaten vor 
die Notwendigkeit gestellt werden, ihre Rechtssysteme 
anzupassen und zu harmonisieren, damit sie grenzüber-
greifende Streitigkeiten wirksam behandeln und einen 
hinreichenden Schutz der Grundrechte gewährleisten 
können.

Vorausschauend lässt sich sagen, dass 2012 das Jahr 
sein wird, in dem die EU die Maßnahme B des Fahr-
plans zur Stärkung der Verfahrensrechte im Strafver-
fahren – die Erklärung der Rechte – verabschieden wird. 
Bezüglich anderer Maßnahmen sind ebenfalls wesentli-
che Fortschritte zu erwarten. Es ist anzunehmen, dass 
die finanzielle Lage weiterhin großen Einfluss auf die 
Prioritäten und die Bemühungen um ein effektiveres 
Justizsystem haben wird. Die Tendenz zur Stärkung 
der nationalen Menschenrechtsinstitutionen und ihrer 
Funktion als außergerichtlicher „Zugang zur Justiz“ 
wird sich in nächster Zukunft mit großer Wahrscheinli-
chkeit fortsetzen; dasselbe gilt für die Bedeutung der 
Überwachungsmechanismen, die unter internationalen 
Menschenrechtsübereinkommen eingeführt wurden.

http://www.humanrights.dk/about+dihr/dihr%27s+mandate/dihr%27s+mandate
http://www.humanrights.dk/about+dihr/dihr%27s+mandate/dihr%27s+mandate
http://www.humanrights.dk/about+dihr/dihr%27s+mandate/dihr%27s+mandate
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15. April – Das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union 
nehmen eine Richtlinie zur Verhütung und Bekämpfung des Menschenhandels 
und zum Schutz seiner Opfer und zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 
2002/629/JI des Rates an.

April  
18. Mai – Die Europäische Kommission legt einen Vorschlag für eine 
Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung von 
Mindeststandards in Bezug auf die Rechte, die Unterstützung und den Schutz 
von Opfern von Straftaten vor.

Mai 
10. Juni – Der Rat der Europäischen Union verabschiedet eine Entschließung 
über einen Fahrplan für die Stärkung der Rechte und des Schutzes von Opfern, 
insbesondere in Strafverfahren.

Juni 
Juli  
August  
September  
Oktober  
November  
13. Dezember – Das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union 
nehmen eine Richtlinie zur Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs und der 
sexuellen Ausbeutung von Kindern und der Kinderpornografie und zur Ersetzung 
des Rahmenbeschlusses 2004/68/JI des Rates an.

13. Dezember – Das Europäische Parlament billigt die Europäische 
Schutzanordnung für Opfer von Straftaten.

Dezember  

UN und Europarat



245

9
Rechte der Opfer 
von� Straftaten 

Im Jahr 2011 jährte sich zum zehnten Mal die Verabschiedung des Rahmenbeschlusses des Rates über die 
Stellung des Opfers im Strafverfahren. Hinsichtlich der Rechte von Opfern waren in diesem Jahr in der EU 
Fortschritte zu verzeichnen, die auf Initiativen des Rates der Europäischen Union und der Europäischen 
Kommission zurückgehen. Ergänzt wurden diese Reformen durch das Übereinkommen des Europarats 
zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und von häuslicher Gewalt, das im April 2011 
verabschiedet wurde. Auch im Zusammenhang mit dem Schutz von Kindern und dem Kampf gegen 
Menschenhandel wurden die Rechte der Opfer thematisiert.

Dieses Kapitel befasst sich mit den wesentlichen Verän-
derungen in der Gesetzgebung, Politik und Praxis der EU 
und der Mitgliedstaaten 2011 im Bereich der Rechte der 
Opfer von Straftaten. Zunächst geht es um Entwicklun-
gen, die alle Opfer von Straftaten betreffen und anschlie-
ßend um Gruppen von Opfern bestimmter Formen von 
Straftaten, nämlich häuslicher Gewalt, Menschenhandel 
sowie schweren Formen der gewerbsmäßigen Ausbeu-
tung und Hassverbrechen. Zu entscheidenden Entwick-
lungen im Bereich der Rechte kindlicher Opfer siehe 
Kapitel 4 „Die Rechte des Kindes und Schutz von Kin-
dern“. Hier finden Sie insbesondere Informationen über 
zentrale Entwicklungen im Bereich der Rechte kindlicher 
Opfer.

9.1. Entwicklungen auf 
EU-Ebene und in den 
Mitgliedstaaten

Seit dem Urteil des Gerichtshofes der Europäischen 
Union (EuGH) in der Rechtssache Cowan1 1989, dass es 
bei der Entschädigung der Opfer von Straftaten nicht zu 
einer Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit 
kommen darf, bemüht sich die EU darum, gemeinsame 
Mindeststandards für die Opfer von Gewalttaten in 
allen EU-Mitgliedstaaten festzulegen. Die wichtigsten 

1 EUGH, Rechtssache C-186/87, Ian William Cowan/Tresor 
public, 2. Februar 1989. 

Wichtige Entwicklungen im Bereich der Rechte  
der Opfer von Straftaten:

 Auf EU-Ebene werden verschiedene Maßnahmen 
vorgeschlagen, mit denen Opfern in der gesamten EU 
sowohl im Zivil- als auch im Strafrecht gleichwertige 
Rechte eingeräumt werden; außerdem wird ein Fahrplan 
verabschiedet, mit dem die Rechte und der Schutz der Opfer 
erweitert werden.
 Ein neuer Europäischer Pakt für die Gleichstellung der 
Geschlechter für den Zeitraum 2011-2020 bekräftigt die 
Verpflichtung der EU, Gewalt gegen Frauen in allen ihren 
Formen zu bekämpfen, und einige EU-Mitgliedstaaten führen 
Reformen ein, die für den Schutz vor häuslicher Gewalt von 
Bedeutung sind.
 Während mehrere EU-Mitgliedstaaten bei der Bekämpfung 
von Gewalt gegen Frauen deutliche Fortschritte verzeichnen, 
werden Beschwerden darüber laut, dass die Verbände, die 
weiblichen Opfern häuslicher Gewalt Unterstützung anbieten, 
nicht hinreichend ausgestattet sind.
Die EU verstärkt ihre Bemühungen zur Bekämpfung 
des Menschenhandels und zum Schutz seiner Opfer; bei 
der Entwicklung politischer Maßnahmen auf nationaler 
Ebene ist erkennbar, dass über den Menschenhandel zu 
Zwecken der sexuellen Ausbeutung hinaus auch anderen 
Ausbeutungsbereichen verstärkt Aufmerksamkeit 
gewidmet wird.
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Rechtsinstrumente hierbei sind bislang der Rahmen-
beschluss des Rates über die Stellung des Opfers im 
Strafverfahren2 und die Richtlinie des Rates über die 
Entschädigung der Opfer von Straftaten.3 Diese Rechts-
instrumente haben jedoch nur geringe Wirkung gezeigt, 
was zum Teil auf die vorsichtige Herangehensweise der 
Rechtsprechung selbst und zum Teil auf die mangelnde 
Entschlossenheit seitens der EU-Mitgliedstaaten im Hin-
blick auf deren Umsetzung zurückzuführen ist.4 Im Vorfeld 
der Annahme des Vertrags von Lissabon war die Euro-
päische Kommission rechtlich insbesondere nicht befugt, 
Rechtsstreitigkeiten zu führen, um Mitgliedstaaten zur 
Einhaltung der sich aus den Rahmenbeschlüssen erge-
benden Verpflichtungen zu zwingen. Eine Analyse der 
Europäischen Kommission aus dem Jahr 2009 ergab, dass 
die nationalen Rechtsvorschriften zu diesem Zeitpunkt 
weitgehend die Situation vor Annahme des Rahmenbe-
schlusses widerspiegeln.5 Der Vertrag von Lissabon bietet 
mit Artikel 82 Absatz 2 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union (TFEU) seitdem eine neue Rechts-
grundlage, die eine Verabschiedung von Richtlinien – bei-
spielsweise über die Rechte der Opfer von Straftaten – im 
Einklang mit dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren 
erlaubt und damit die Rolle des Europäischen Parlaments 
stärkt. Das Jahr 2011 markiert somit den Beginn der „Ära 
nach Lissabon“ im Bereich der Opferrechte.

„Der Schutz von Opfern in der gesamten Europäischen 
Union ist ein wesentliches Element unseres Handelns und 
muss dies auch weiterhin bleiben. Die Inanspruchnahme 
des Rechts auf Freizügigkeit und Aufenthaltsfreiheit sollte 
nicht zum Verlust dieses Schutzes führen.“
Viviane Reding, Vizepräsidentin der Europäischen Kommission und Kommissarin 
für Justiz, Grundrechte und Bürgerschaft, Pressemitteilung, Brüssel, 
13. Dezember 2011

Zentrales Grundrecht der Opfer ist gemäß Artikel 47 
der Charta der Grundrechte der Europäischen Union das 
Recht auf den Zugang zur Justiz. Dieses Recht umfasst 
verschiedene Aspekte:

Um Opfer wirksam zu schützen, muss es im Strafrecht 
Bestimmungen geben, die schwere Grundrechtsver-
letzungen als Straftat definieren und die abschre-
ckende und angemessene Strafen beinhalten;

erscheint ein Anspruch auf Viktimisierung rechtmä-
ßig, müssen die Opfer das Recht auf eine gründli-
che und effektive Untersuchung haben;

die Opfer müssen das Recht haben, bei der straf-
rechtlichen Verfolgung mitzuwirken; sowie

2 Rahmenbeschluss 2001/220/JI des Rates, ABl. 2001 L 82. 
3 Richtlinie 2004/80/EG des Rates, ABl. 2004 L 261. 
4 Pemberton, A., Rasquete, C. (2009), S. 10. 
5 Europäische Kommission (2009), S. 9; Aa, 5. van der et al.

(2009), S. 11.

das Recht auf Rechtsdurchsetzung, das das Recht 
auf Entschädigung sowie das Recht auf angemes-
sene strafrechtliche Sanktionen umfasst.

9.1.1. EU-Ebene: Paket und Fahrplan  
für Opfer

Am 18. Mai 2011 legte die Europäische Kommission ein 
Paket für den Opferschutz vor, um für Opfer in Europa 
ein einheitliches Maß an Zugang zur Justiz, Schutz, 
Unterstützung und Schadenersatz zu gewährleisten. Die 
Kommission betonte dabei die Bedürfnisse bestimmter 
Opfergruppen, beispielsweise Kinder und Opfer von Ter-
roranschlägen. Das Paket für den Opferschutz besteht 
aus einer Mitteilung zur Stärkung der Opferrechte,6

einem Vorschlag für eine Richtlinie, mit der Mindeststan-
dards für Opferrechte eingeführt werden sollen,7 und 
einem Vorschlag für eine Verordnung zur gegenseitigen 
Anerkennung von Schutzmaßnahmen in Zivilrechtssa-
chen.8 Ergänzend zu dieser Maßnahme zugunsten der 
gegenseitigen Anerkennung leiteten mehrere EU-Mit-
gliedstaaten unter der Schirmherrschaft des Rates der 
Europäischen Union auf dem Gebiet des Strafrechts die 
Einführung der europäischen Schutzanordnung in die 
Wege, die am 13. Dezember 2011 vom Europäischen 
Parlament verabschiedet wurde.9

AKTIVITÄT DER FRA

Opferschutz in der EU: der Weg  
in die Zukunft
Im März fand im Vorfeld der Annahme der Roadmap 
for strengthening the rights of victims (Fahrplan für 
die Stärkung der Rechte von Opfern) durch den Rat 
der Europäischen Union eine internationale Konferenz 
über die Zukunft des Opferschutzes in der EU statt. 
Doppelziel der Konferenz, die vom ungarischen 
Ministerium für öffentliche Verwaltung und Justiz mit 
Unterstützung der FRA organisiert wurde, war die 
Ermittlung der Probleme im Bereich der Opferhilfe 
und der Vorschlag einer Langzeitstrategie für einen 
verbesserten Schutz der Opferrechte gemäß den 
übergeordneten politischen EU-Leitlinien in diesem 
Bereich, dem so genannten Stockholmer Programm. 
In seiner Eröffnungsrede unterstrich der Direktor der 
FRA, Morten Kjaerum, wie wichtig es sei, die Opfer 
zur Durchsetzung ihrer Rechte zu ermächtigen und 
sie zu unterstützen, damit diese den Mut fassen, 
Anzeige zu erstatten. Die Konferenz fand am 23./24. 
März in Budapest statt.
Weitere Informationen siehe: http://fra.europa.eu/fraWeb-
site/news_and_events/news-archive/news-archive-2011/
infocus11_23-2403_en.htm

6 Europäische Kommission (2011a).
7 Europäische Kommission (2011b).
8 Europäische Kommission (2011c).
9 Rat der Europäischen Union (2011a).

http://fra.europa.eu/fraWebsite/news_and_events/news-archive/news-archive-2011/infocus11_23-2403_en.htm
http://fra.europa.eu/fraWebsite/news_and_events/news-archive/news-archive-2011/infocus11_23-2403_en.htm
http://fra.europa.eu/fraWebsite/news_and_events/news-archive/news-archive-2011/infocus11_23-2403_en.htm
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Anknüpfend an das Paket der Europäischen Kommission 
zum Opferschutz verabschiedete der Rat der Europä-
ischen Union im Juni einen Fahrplan zur Stärkung der 
Rechte und des Schutzes von Opfern.10 Der Fahrplan 
beinhaltet fünf Komponenten:

·  Maßnahme A – Die Kommission hat einen 
Vorschlag für eine Richtlinie erarbeitet, die den 
Rahmenbeschluss des Rates über die Stellung des 
Opfers im Strafverfahren ersetzen soll.

·  Maßnahme B – Eine Empfehlung bzw. 
Empfehlungen für praktische Maßnahmen und 
bewährte Verfahren, die den EU-Mitgliedstaaten 
bei der Umsetzung der in Maßnahme A genannten 
Richtlinie als Orientierung dienen könnten.

·  Maßnahme C – Die Europäische Kommission hat eine 
Verordnung über die gegenseitige Anerkennung von 
Maßnahmen zum Schutz der Opfer in Zivilsachen 
vorgeschlagen, welche die Richtlinie über die 
europäische Schutzanordnung ergänzen würde.

·  Maßnahme D – Überprüfung der Richtlinie 
2004/80/EG des Rates zur Entschädigung der 
Opfer von Straftaten zwecks Vereinfachung der 
Verfahren für Entschädigungsforderungen.

·  Maßnahme E – Ähnlich wie Maßnahme 
B Empfehlungen zu den spezifischen Bedürfnissen 
bestimmter Opfergruppen, beispielsweise 
Opfer des Menschenhandels, Opfer sexueller 
Ausbeutung im Kindesalter, Opfer des Terrorismus 
und Opfer des organisierten Verbrechens.

AKTIVITÄT DER FRA

Untersuchung von Modellstrukturen 
für die Opferhilfe
Auf Anfrage der Europäischen Kommission initiierte 
die FRA 2011 ein Projekt über die Rechte von 
Opfern, in dessen Rahmen verschiedene Modelle 
von Unterstützungsstrukturen für Opfer untersucht 
und die Bedeutung von Unterstützungsdiensten bei 
der Realisierung von Opferrechten beurteilt werden 
sollen. Ziel des Projekts, das von 2012 bis 2013 
durchgeführt wird, ist es, vielversprechende 
Praktiken zu ermitteln und hervorzuheben und die 
EU-Mitgliedstaaten damit in die Lage zu versetzen, 
die Umsetzung der Rechte der Opfer von Straftaten 
auf nationaler Ebene zu verbessern. Den Auftakt des 
Projekts markierte im November eine Sitzung von 
Interessengruppen, an der ca. 60 Vertreterinnen 
und Vertreter von Opferhilfsdiensten, europäischen 
Einrichtungen, nationalen Regierungen und 
Wissenschaftskreisen teilnahmen.

10 Rat der Europäischen Union (2011b).

In ihrer Mitteilung vom September Auf dem Weg zu 
einer europäischen Strafrechtspolitik: Gewährleistung 
der wirksamen Durchführung der EU-Politik durch 
das Strafrecht legte die Europäische Kommission ihre das Strafrecht legte die Europäische Kommission ihre das Strafrecht
Vorstellungen bezüglich eines Rahmens für eine ein-
heitliche EU-Strafrechtspolitik bis 2020 vor. In dieser 
Mitteilung werden die Opferrechte in den breiteren 
Kontext des Strafrechts eingebettet.11 Der Mitteilung 
zufolge tragen wirksame strafrechtliche Vorschriften 
nicht nur zum Schutz der Rechte der Angeklagten, son-
dern auch zum Schutz der Opferrechte bei.

9.1.2. Nationale Beispiele

Mehrere EU-Mitgliedstaaten haben die Rechte von 
Opfern gestärkt. In Kroatien trat das neue Gesetz über 
Strafverfahren, das vom kroatischen Parlament 2008 
angenommen wurde, im September in Kraft.12 Das neue 
Strafprozessrecht stärkt die Verfahrensrechte der Opfer 
gemäß dem Rahmenbeschluss des Rates über die Stel-
lung des Opfers in Strafverfahren.

In Dänemark hat das Parlament im April ein Gesetz ver-
abschiedet, das das Recht auf Vorabinformation über die 
Entlassung eines Straftäters13 auf eine größere Gruppe 
von Opfern ausweitet.14 Auch die Niederlande haben 
Pläne bezüglich einer Stärkung der Rechte von Opfern 
auf Mitteilung über Gefängnisentlassungen angekündigt. 
Den Plänen zufolge werden die Opfer auch in Bezug auf 
Begnadigungen für Langzeitinsassen und Hafturlaube für 
geistig behinderte Straftäter konsultiert.15

Laut seinem Regierungsprogramm 2011–2016 plant Irland
Rechtsvorschriften zur Stärkung der Rechte der Opfer von 
Straftaten und ihrer Familien zu erlassen. Die Verpflichtun-
gen beinhalten eine Initiative zur Einführung von Rechts-
vorschriften, die gewährleisten sollen, dass erschwerende 
Umstände im Zusammenhang mit der Verletzung von 
Opferrechten bei der Urteilsfindung berücksichtigt wer-
den. Die Rechtsvorschriften sollen einen Mechanismus 
beinhalten, mit dessen Hilfe die Strafverfolgungsbehör-
den die Aufmerksamkeit des Gerichts auf erschwerende 
Umstände im Zusammenhang mit der Straftat lenken kön-
nen. Weiterhin sieht das Programm die Einführung einer 
Reihe von Restriktionen nach der Haftzeit für Gewalt- und 
Sexualstraftäter vor, u. a. elektronische Fußfesseln und 
andere Beschränkungen, die zum Zeitpunkt der Verurtei-
lung auferlegt werden können. Gewalt- und Sexualstraf-
täter können eine vorzeitige Entlassung ausschließlich 
durch gute Führung, die Teilnahme an allgemeinen und 
beruflichen Bildungsmaßnahmen, das Absolvieren von 

11 Europäische Kommission (2011d). 
12 Kroatien, Gesetz über Strafverfahren (2008). 
13 Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird in diesem 

Bericht auf die durchgehende Nennung der männlichen und 
weiblichen Form verzichtet. Es sind selbstverständlich beide 
Geschlechter gemeint.

14 Dänemark (2011). 
15 Van Dijk, J. (2011). 
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Suchtbehandlungsprogrammen sowie ggf. von Maßnah-
menprogrammen für Sexualstraftäter erreichen.16

9.1.3. Unterstützung der Opfer

Artikel 13 des Rahmenbeschlusses des Rates über die 
Stellung des Opfers im Strafverfahren unterstreicht die 
Notwendigkeit starker Unterstützungsstrukturen für 
Opfer, die entweder durch spezielle staatliche Angebote 
oder von Nichtregierungsorganisationen zur Verfügung 
gestellt werden. Die Fortschritte in diesem Bereich sind 
bislang jedoch bescheiden. Eine vergleichende Studie 
über Opfer in Europa, die in Kooperation von dem nie-
derländischen International Victimology Institute an 
der Universität Tilburg (Intervict) und der portugiesi-
schen Vereinigung für die Unterstützung von Opfern 
(Apoio a Vitima) durchgeführt und 2009 veröffentlicht 
wurde, nennt acht EU-Mitgliedstaaten, die keine nati-
onale Opferhilfsorganisation besaßen. Weitere sieben 
EU-Mitgliedstaaten verfügten über Opferhilfsorganisa-
tionen, die jedoch nicht landesweit tätig waren.17

Die Auswirkungen der Finanzkrise auf die Haushalts-
politik machte die Notwendigkeit einer Finanzierung 
stabiler und verlässlicher Strukturen für die Unterstüt-
zung von Opfern 2011 zum Thema öffentlicher Debat-
ten, etwa in Lettland und Litauen. In Lettland gibt es 
staatlich finanzierte soziale Rehabilitationsangebote 
lediglich für kindliche Opfer sowie für Opfer von Men-
schenhandel. Auch wenn das lettische Parlament 2009 
Änderungen zum Gesetz über Sozialeinrichtungen und 
Sozialfürsorge angenommen hat, die allen Opfern von 
Gewalttaten einen Anspruch auf soziale Rehabilitations-
angebote zusprechen, hat sich die Situation in der Praxis 
nicht verbessert. Die Änderungen sollten ursprünglich 
am 1. Januar 2011 in Kraft treten; ihre Umsetzung wurde 
jedoch im Oktober 2010 aufgrund der Finanzkrise ver-
schoben. Es wird nun erwartet, dass sie am 1. Januar 2013 
in Kraft treten. In Litauen sind die begrenzten Mittel für 
nicht staatliche Opferhilfsorganisationen in letzter Zeit 
noch weiter gekürzt worden. Einige Nichtregierungsorga-
nisationen (NRO), u. a. solche, die auf die Unterstützung 
kindlicher Opfer spezialisiert sind, waren gezwungen, 
ihre Angebote einzuschränken oder ganz aufzugeben.18

Neben dem neuen Strafprozessrecht räumt Kroatien in sei-
nem nationalen Programm zum Schutz und zur Förderung 
der Menschenrechte der Situation von Opfern höchste 
Bedeutung ein und stieß damit zwischen 2008 und 2011 
eine entsprechende Verbesserung der Situation an. Das 
Justizministerium baute mit Unterstützung des Entwick-
lungsprogramms der Vereinten Nationen (UNDP) eine 
institutionelle Struktur zur Unterstützung von Opfern in 
Kroatien auf. Diese Struktur umfasst Ministerialabtei-
lungen, die Opfer mit Informationen versorgen, einen 

16 Irland, Ministerium des Taoiseach (2011), S. 17. 
17 Aa, S. van der et al. (2009), S. 123. 
18 Vaik�  linija (2011). 

nationalen Ausschuss für die Unterstützung von Opfern/
Zeugen sowie die Einrichtung von sieben Anlaufstellen 
für Opfer und Zeugen von Straftaten an Bezirksgerichten. 
Diese Gerichtsstellen sind Teil der Justizverwaltung und 
erstatten dem Gerichtspräsidenten Bericht. Personaltech-
nisch sind sie mit zwei Beamten je Büro, Freiwilligen des 
Verbands für die Unterstützung von Opfern und Zeugen 
sowie Studierenden der Law Clinic der rechtswissen-
schaftlichen Fakultät der Universität Zagreb ausgestat-
tet. Auch wenn bereits Vieles erreicht wurde, sieht das 
kroatische Menschenrechtsbüro bezüglich der Schulung 
von Polizei und Justiz noch Verbesserungspotenzial.19

In Frankreich ist die Kommission für Verfassungsrecht, 
Gesetzgebung und allgemeine Administration der 
Republik (Commission des lois constitutionnelles, de la 
législation et de l’administration générale de la Répub-
lique) damit beauftragt, den Zugang zu den Gerichten 
zu prüfen. In einem Bericht vom April 2011 forderte 
die Kommission Verbesserungen bezüglich der Orga-
nisation und Finanzierung von Opferhilfsangeboten.20

Ungarn ergriff in neun Bezirken neue Initiativen zur 
Unterstützung der Opfer von Straftaten im Rahmen des 
Tett-Programms für Opfer und Straftäter (Program az 
aldozatokert es a tettesekert).21

Vielversprechende Praktik

„Kann ich Ihnen helfen?“ – 
Bedürfnisse von Touristen erfüllen, 
die Opfer einer Straftat werden
Im August� 2011 startete der portugiesische 
Verband für die Unterstützung von Opfern (Apoio 
a� Vitima, APAV) eine Kampagne mit dem Titel 
„Kann ich Ihnen helfen?“. Ziel der Kampagne 
ist es, die Informationen für und Unterstützung 
von Touristen zu verbessern, die in Portugal 
Opfer einer Straftat werden. Touristen, die einer 
Straftat zum Opfer fallen, können sich besonders 
verletzlich fühlen, da sprachliche und kulturelle 
Barrieren die Suche nach Informationen und 
Unterstützung besonders erschweren.
Als zweites Element führt APAV Schulungen für 
ausländische Botschaften durch um diese in die 
Lage zu versetzen, den besonderen Bedürfnissen 
von Touristen, die Opfer einer Straftat geworden 
sind, besser gerecht zu werden. Ausländische 
Botschaften und Konsulate spielen eine wichtige 
Rolle, da sie für Touristen, die Opfer einer Straftat 
wurden, häufig die bevorzugte Anlaufstelle sind.
Nähere Informationen siehe www.apav.pt/portal_eng/index.
php?limitstart=8

19 Kroatien, Menschenrechtsbüro (2010). 
20 Frankreich, Kommission für Verfassungsrecht, Gesetzgebung 

und allgemeine Verwaltung der Republik (2011). 
21 Nähere Informationen über das Tett-Programm siehe: www. 

tettprogram.hu/Aldozatsegites. 

http://www.apav.pt/portal_eng/index.php?limitstart=8
http://www.apav.pt/portal_eng/index.php?limitstart=8
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9.1.4. Entschädigung von Opfern

Mehrere EU-Mitgliedstaaten haben 2011 die Bedingun-
gen für Entschädigungsforderungen geändert bzw. sol-
che Änderungen erwogen.

In Dänemark wurden im Rahmen des oben genannten 
Gesetzesentwurfs, in dem das Recht auf Vorabinfor-
mation über die Freilassung eines Straftäters auf eine 
größere Gruppe von Opfern ausgeweitet wurde, die 
Meldeauflagen gelockert. Vor Annahme des Geset-
zesentwurfs musste das Opfer eine Straftat innerhalb 
von 24 Stunden bei der Polizei angezeigt haben, um 
Anspruch auf Entschädigung zu haben. In dem Gesetz-
entwurf wurde die Frist auf 72 Stunden verlängert.

In den Niederlanden trat im Januar das Gesetz über die 
Stärkung der Position von Opfern in Strafprozessen in 
Kraft.22 Eine der wichtigsten Neuerungen des Gesetzes 
verpflichtet die Regierung zu Vorauszahlungen an das 
Opfer, wenn der Täter die angeordnete Entschädigung 
nicht innerhalb von acht Monaten nach der Verurteilung 
vollständig gezahlt hat. Zu diesem Zeitpunkt bewilligt 
die zentrale Inkassostelle eine Vorauszahlung und zieht 
die Summe anschließend vom Straftäter ein. Im Sep-
tember erhielten die ersten Opfer Entschädigungszah-
lungen von der Inkassostelle. Im Juni billigte der Senat 
eine Änderung des Gesetzes über den Fonds zur Ent-
schädigung bei Straftaten, die im Januar 2012 in Kraft 
trat.23 Die Änderung ermöglicht Familienangehörigen 
verstorbener Opfer die Forderung nach einer Entschä-
digung, selbst wenn sie von dem Opfer nicht finanziell 
abhängig waren.

Das deutsche Bundessozialgericht urteilte am 7. April, 
dass Stalking nicht per se Gewalt darstellt und Opfer 
daher nicht in allen Fällen Anspruch auf Entschädigung 
haben. Vielmehr sei jeder Fall individuell zu prüfen um 
festzustellen, ob sich aus dem jeweiligen Stalking-Kon-
text eine bestimmte Handlung herausgreifen lasse, die 
an sich einen vorsätzlichen gewalttätigen Übergriff 
darstelle.24

9.2. Rechte der Opfer  
von häuslicher Gewalt 
und Stalking

9.2.1. Europäische Ebene

Im März nahm der Rat der Europäischen Union einen 
neuen Europäischen Pakt für die Gleichstellung der 

22 Niederlande, Beschluss vom 13. Juli 2010. 
23 Niederlande, Gestz vom 6. Juni 2011 zur Änderung des 

Gesetzes über den Fonds zur Entschädigung bei Straftaten 
(2011).

24 Deutschland, Bundessozialgericht (2011).

Geschlechter für den Zeitraum 2011–2020 an. Der Pakt 
bekräftigt erneut die Zusage der EU, Gewalt gegen 
Frauen in jeglicher Form zu bekämpfen. In dem Pakt 
werden die EU und ihre Mitgliedstaaten nachdrücklich 
aufgefordert, Maßnahmen zur „Verbesserung der Prä-
vention von Gewalt gegen Frauen und des Schutzes 
der Opfer“ und zur „Hervorhebung der Rolle […] von 
Männern und Jungen bei der Beseitigung der Gewalt 
gegen Frauen“ zu ergreifen.25

Im April nahm das Europäische Parlament eine nicht 
legislative Entschließung über eine neuen EU-Politi-
krahmen zur Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen 
an.26 Ebenso wie die Schlussfolgerungen des Rates von 
2010 soll mit dieser eine verbesserte Prävention ange-
strebt werden, um Gewalt gegen Frauen zu bekämp-
fen.27 Das Parlament unterstrich die Notwendigkeit, sich 
mit geschlechtsspezifischen Gewalttaten wie häuslicher 
Gewalt und Straftaten gegen Migrantinnen zu befassen. 
Es wies im Hinblick auf Gewalt gegen Frauen jedwede 
Berufung auf kulturellen Relativismus, einschließlich so 
genannter „Ehrenverbrechen“ und der Genitalverstüm-
melung von Mädchen und Frauen, zurück. Weiterhin 
forderte das Parlament die EU auf, der UN-Konvention 
über die Beseitigung jeder Form von Diskriminierung 
der Frau (CEDAW) beizutreten, wofür eine Änderung 
der Konvention erforderlich wäre.28 Unter dem Hin-
weis, dass die FRA in einem neuen Projekt einen reprä-
sentativen Querschnitt von 40 000 Frauen aus allen 
EU-Mitgliedstaaten zu ihren Erfahrungen mit Gewalt 
befragen wird, fordert das Europäische Parlament, 
„dass der Schwerpunkt auf die Auswertung der Ant-
worten gelegt wird, die Frauen von den verschiedenen 
Behörden und Unterstützungsdiensten erhalten, wenn 
sie Anzeige erstatten“. Darüber hinaus forderte das 
Europäische Parlament „die Agentur der Europäischen 
Union für Grundrechte und das Europäische Institut für 
Gleichstellungsfragen auf, die Verbreitung von Gewalt 
in Teenager-Beziehungen und deren Auswirkung auf in Teenager-Beziehungen und deren Auswirkung auf in Teenager
ihr Wohlergehen zu untersuchen“.29

25 Rat der Europäischen Union (2011c). 
26 Europäisches Parlament (2011a). 
27 Rat der Europäischen Union (2010). 
28 UN CEDAW (1979). 
29 Europäisches Parlament (2011a), Punkte 13 und 16. 
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AKTIVITÄT DER FRA

EU-weite Umfrage zu 
geschlechts-bezogener Gewalt
Die FRA führt 2011 – 2012 eine EU-weite Erhebung 
zu geschlechtsbezogener Gewalt gegen Frau 
durch. Dies ist die erste Erhebung ihrer Art, bei 
der ein repräsentativer Querschnitt von über 
40 000 Frauen aus allen EU-Mitgliedstaaten und 
Kroatien befragt wird. Die Erhebung untersucht 
vor allem Gewalterfahrungen in unterschiedlichen 
Situationen, z. B. zuhause und am Arbeitsplatz. 
Sie beinhaltet Fragen bezüglich der Häufigkeit 
und der Schwere der Gewalt, der körperlichen, 
emotionalen und psychischen Folgen von 
Gewalt, der Nutzung von Gesundheits- und 
anderen Diensten, der Zufriedenheit mit den in 
Anspruch genommenen Diensten sowie Fragen 
zu den Erfahrungen von Frauen im Kontakt mit 
der Polizei. Darüber hinaus werden die Frauen 
zu ihren Erfahrungen in der Kindheit befragt, 
und es werden Daten über den Hintergrund 
der Frauen erhoben, um das Zusammenspiel 
von geschlechtsbezogener Gewalt und Alter, 
Bildungsgrad, Beschäftigungsstatus und anderen 
Faktoren zu untersuchen. Die Ergebnisse der 
Umfrage werden die Staaten darin unterstützen, 
politische Strategien zur Bekämpfung der Gewalt 
gegen Frauen zu konzipieren sowie insbesondere 
Maßnahmen zu verabschieden, die zur Einhaltung 
der Europarat-Konvention über die Verhütung 
und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und 
häusliche Gewalt („Konvention von Istanbul“) 
erforderlich sind.
Nähere Informationen siehe Kapitel 5 des Jahresberichts 
und Factsheet über die Erhebung: http://fra.europa.eu/fra-
Website/research/publications/publications_per_year/2011/
pub-vaw-survey-factsheet_en.htm

Die Konvention des Europarates über die Verhütung und 
Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häusliche 
Gewalt30 („Konvention von Istanbul“), die am 11. Mai in 
Istanbul angenommen wurde, ist ein bahnbrechendes 
internationales Abkommen. Es schreibt eine allumfas-
sende Definition für Gewalt gegen Frauen fest. Diese 
beinhaltet sämtliche geschlechtsbezogenen Handlun-
gen, wenn diese Frauen tatsächlich oder wahrscheinlich 
in sexueller, körperlicher, psychischer oder wirtschaft-
licher Hinsicht schädigen oder Leiden verursachen. 
Der Begriff „geschlechtsbezogene Gewalt“, der in der 
gesamten Konvention verwendet wird, bezeichnet 
Gewalt gegen Frauen aufgrund ihres Geschlechts oder 
Gewalt, von der Frauen überproportional betroffen sind.

30 Europarat, Konvention über die Verhütung und Bekämpfung 
von Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt 
(„Konvention von Istanbul”) (2011). 

Die Konvention von Istanbul sieht auch einen Über-
wachungsmechanismus vor, mit dem eine effektive 
Umsetzung gewährleistet werden soll. Eine Experten-
gruppe zum Thema Bekämpfung von Gewalt gegen 
Frauen und häuslicher Gewalt (Grevio), die eingesetzt 
werden soll, sobald die Konvention in Kraft tritt, wird 
die Umsetzung der Konvention nach einem Verfahren 
gemäß Artikel 68 der Konvention überwachen. Als 
ersten Schritt legen die Parteien – gestützt auf einen 
von Grevio erstellten Fragebogen – einen Bericht über 
legislative und andere Umsetzungsmaßnahmen vor. 
Darüber hinaus können auch NRO, staatliche Menschen-
rechtsinstitutionen (NHRI), die nationalen Parlamente 
und andere internationale Stellen Grevio Informationen 
zukommen lassen. Scheinen die gesammelten Daten 
nicht ausreichend, oder sollte eine bestimmte Angele-
genheit unmittelbare Aufmerksamkeit erfordern, kann 
Grevio einen Besuch in dem betreffenden Land organi-
sieren. Auf der Basis der vorliegenden Informationen 
kann Grevio Berichte und Schlussfolgerungen mit dem 
Ziel annehmen, die staatliche Partei darin zu unterstüt-
zen, ihre Verpflichtungen im Rahmen der Konvention 
besser zu erfüllen.

Bis April 2012 hatten 18 Staaten die Konvention von 
Istanbul unterzeichnet, u. a. elf EU-Mitgliedstaa-
ten: Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, 
Luxemburg, Österreich, Portugal, Schweden, Slowakei, 
Slowenien und Spanien (weitere Informationen siehe 
Kapitel 10 über EU-Mitgliedstaaten und internationale 
Verpflichtungen). Mehrere EU-Mitgliedstaaten, u. a. 
Deutschland, Finnland, Frankreich und Österreich
berichten, dass sie auf eine rasche Ratifizierung der 
Konvention hinarbeiten. Die Konvention steht nicht nur 
EU-Mitgliedstaaten, sondern auch der EU zur Ratifizie-
rung offen. Nach der 10. Ratifizierung wird sie in Kraft 
treten (Artikel 75 der Konvention). Zum Zwecke der 
Sensibilisierung und um die Mitgliedstaaten des Euro-
parats aufzufordern, die Konvention zu unterzeichnen 
und zu ratifizieren, organisierte der Europarat 2011 zwei 
internationale Konferenzen über wirksame Möglichkei-
ten zur Prävention und Bekämpfung von Gewalt gegen 
Frauen und häuslicher Gewalt. Eine der Konferenzen 
fand in einem Nicht-EU-Mitgliedstaat, die andere in 
Bratislava, Slowakische Republik, statt, in Kooperation 
mit dem Justizministerium der Slowakei und Norway 
Grants.31 An der Konferenz nahmen Vertreterinnen 
und Vertreter von staatlichen Stellen und NRO aus 16 
EU-Mitgliedstaaten und Norwegen sowie ein FRA-Ver-
treter teil.32

31 Nähere Informationen über Norway Grants siehe 
www.eeagrants.org.

32 Nähere Informationen über die Konferenz siehe: www.coe.
int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/Seminars/
bratislava2011/default_en.asp. 

http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_per_year/2011/pub-vaw-survey-factsheet_en.htm
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_per_year/2011/pub-vaw-survey-factsheet_en.htm
http://fra.europa.eu/fraWebsite/research/publications/publications_per_year/2011/pub-vaw-survey-factsheet_en.htm
http://www.eeagrants.org
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/Seminars/bratislava2011/default_en.asp
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/Seminars/bratislava2011/default_en.asp
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/convention-violence/Seminars/bratislava2011/default_en.asp
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9.2.2. Gewalt gegen Frauen: hohe 
Priorität auf Ebene der 
Mitgliedstaaten

Die Themen Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt 
waren 2011 in vielen EU-Mitgliedstaaten Gegenstand 
von Debatten und politischen Maßnahmen.

So hat die Regierung in Frankreich im April einen inter-
ministeriellen Aktionsplan zur Bekämpfung der Gewalt 
gegen Frauen (Plan de lutte contre les violences envers 
les femmes) angenommen.33 Dieser befasst sich mit 
häuslicher Gewalt, Zwangsheirat, Polygamie, Genital-
verstümmelung, Gewalt am Arbeitsplatz, Vergewal-
tigung und Prostitution. Der Aktionsplan reagiert auf 
Ereignisse des Jahres 2010, insbesondere die Ermordung 
eines 17-jährigen Mädchens im Oktober, die von ihrem 
Freund erstochen wurde. Nach diesem Verbrechen 
erließ die französische Regierung eine Verordnung, mit 
der eine Schutzanordnung für Opfer häuslicher Gewalt 
eingeführt wurde. Diese Verordnung war Bestandteil 
der Umsetzung des Gesetzes Nr. 2010-769 über Gewalt 
gegen Frauen, in der Partnerschaft und ihre Auswir-
kungen auf Kinder, die im französischen Parlament im 
Juli 2010 abgestimmt wurde. Das Gesetz schuf eine 
Rechtsgrundlage für Schutzanordnungen, führte eine 
Definition für „Schikanieren“ ein und erleichterte das 
Einlegen von Beschwerden.34

In Portugal verabschiedete der Ministerrat im Dezem-
ber 2010 den vierten Aktionsplan gegen häusliche 
Gewalt für den Zeitraum 2011 bis 2013.35 Der Plan führt 
Maßnahmen in fünf Bereichen ein: Information, Sensibi-
lisierung und Aufklärung; Opferschutz; Prävention wie-
derholter Viktimisierung durch Interventionen gegen 
den Täter; Schulung von Fachkräften; Forschung und 
Überwachung.

Im November 2010 veröffentlichte die Regierung des 
Vereinigten Königreichs ihren Call to end violence 
against women and girls strategy (England and Wales)
(Strategie „Aufruf zur Beendigung der Gewalt gegen 
Frauen und Mädchen [England und Wales]“), in der die 
Regierung ihre Ansichten und Leitlinien für den Bereich 
bis 2015 umreißt. Dem Aufruf folgte am 8. März 2011 ein 
ressortübergreifender Aktionsplan mit 88 Aktionen zur 
Behandlung aller Aspekte der Gewalt gegen Frauen und 
Mädchen. Der Aktionsplan sieht für spezielle Angebote 
in diesem Bereich finanzielle Mittel von mehr als 28 Mil-
lionen GBP bis Ende 2015 vor, u. a. 900 000 GBP für 
nationale Telefonberatungsdienste zu häuslicher Gewalt 
und 3,5 Millionen GBP pro Jahr für den Aufbau neuer 
Unterstützungszentren für Vergewaltigungsopfer. Eine 

33 Frankreich, Ministerium für Solidarität und sozialen 
Zusammenhalt (2011). 

34 Frankreich, Gesetz Nr. 2010-769 (2010). 
35 Portugal, Ministerrat (2010). 

aktualisierte Fassung des Plans vom November 2011 
ergab, dass bereits ein Viertel der 88 geplanten Maß-
nahmen umgesetzt worden war; eine weitere aktua-
lisierte Version des Aktionsplans, die darüber hinaus 
neue Maßnahmen enthalten wird, wird zum Internati-
onalen Frauentag am 8. März 2012 veröffentlicht.

Auf einen Bericht über statistische Daten zum Thema 
Häusliche Gewalt 201036 einer nationalen Organisa-
tion, die Dienste im Bereich häusliche Gewalt in Irland, 
Safe Ireland, vertritt, äußerte sich der Außenminister Safe Ireland, vertritt, äußerte sich der Außenminister Safe Ireland
folgendermaßen:

„Die Regierung will die nationale Strategie zur Bekämp-
fung von häuslicher, sexueller und geschlechtsbezoge-
ner Gewalt für den Fünfjahreszeitraum 2010 bis 2014 
engagiert umsetzen. Eines der Hauptziele der Strategie 
ist es, die Bedürfnisse der Opfer häuslicher Gewalt zu 
erfüllen. Der HSE (das irische Gesundheitsamt) prüft 
derzeit auf nationaler und regionaler Ebene das Service-
angebot im Bereich häusliche Gewalt. Ziel der Untersu-
chung ist es sicherzustellen, dass die finanziellen Mittel 
bedarfsgemäß verteilt werden und dass Bereiche mit 
hohem Bedarf angemessen ausgestattet werden.“37hohem Bedarf angemessen ausgestattet werden.“37hohem Bedarf angemessen ausgestattet werden.“

In Deutschland stand das Thema der so genann-
ten „Ehrenmorde“ im Mittelpunkt der öffentlichen 
Aufmerksamkeit.38 Eine vom Bundeskriminalamt in 
Auftrag gegebene und vom Max-Planck-Institut für 
ausländisches und internationales Strafrecht durch-
geführte Untersuchung untermauerte die Debatte mit 
Fakten. Auf der Grundlage der Forschungsergebnisse 
widerlegten die Autoren eine Reihe von Annahmen im 
Zusammenhang mit dem Phänomen der Ehrenmorde. 
Ihrer Darstellung zufolge werden Ehrenmorde nicht in 
Bevölkerungsgruppen aller Gesellschaftsschichten und 
Bildungsniveaus verübt, sondern lediglich in den am 
stärksten benachteiligten Gruppen mit dem niedrigsten 
Bildungsstand. Es gab keinerlei Hinweise darauf, dass 
die Zahl der Ehrenmorde in den letzten Jahren gestie-
gen ist.39

Die Frage, ob Rechtsvorschriften und politische Stra-
tegien zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen 
und häuslicher Gewalt ausreichend sind oder nicht, ist 
ein immer wiederkehrendes Thema der allgemeinen 
regelmäßigen Überprüfung der Vereinten Nationen (UN 
Universal Periodic Review, UPR) (nähere Informationen 
siehe Kapitel 10 „EU-Mitgliedstaaten und internationale 
Verpflichtungen“). Im Mai wurden Belgien, Dänemark 
und Ungarn überprüft. Im Falle Belgiens wurde im Rah-
men von acht Empfehlungen eine Intensivierung der 
Anstrengungen zur Bekämpfung von Gewalt gegen 

36 Safe Ireland (2011a). 
37 Kildarestreet.com (2011). 
38 Der Spiegel (2011). 
39 Oberwittler, D., Kasselt, J. (2011). 
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Frauen und häuslicher Gewalt gefordert, die Belgien 
allesamt akzeptierte.40 Gegenüber Dänemark wurden 
zehn entsprechende Empfehlungen ausgesprochen.41

Die UPR enthielt insbesondere die Empfehlung, Däne-
mark möge einen Aktionsplan zur Bekämpfung der 
häuslichen Gewalt auf Grönland und den Färöer-Inseln 
auflegen. Auf die UPR-Empfehlungen hin, bei Vergewal-
tigung in der Ehe einer Straffreiheit entgegenzuwirken, 
ersuchte Dänemark einen Sachverständigenausschuss 
um eine eingehende Prüfung des Strafrechts. Es wird 
erwartet, dass der Ausschuss seine Arbeiten 2012 
abschließt.42 Im Falle Ungarns wurden neun entspre-
chende Empfehlungen ausgesprochen, die Ungarn weit-
gehend akzeptierte.43

Massive Beschwerden wurden bezüglich der unzurei-
chenden Mittelausstattung im Bereich der individu-
ellen Unterstützung von Frauen, die Opfer häuslicher 
Gewalt werden, insbesondere in Deutschland, Finnland, 
Irland und Lettland geäußert. In Deutschland wurde 
bei einer Parlamentsdebatte im November die Frage 
einer unzureichenden finanziellen Ausstattung der 
Frauenhäuser erörtert.44 Safe Ireland veröffentlichte Safe Ireland veröffentlichte Safe Ireland
im September seine jährliche Statistik über häusli-
che Gewalt. Laut den statistischen Daten erhielten 
2010 insgesamt 7235 Frauen von speziellen Diensten 
Unterstützung bei häuslicher Gewalt. Von diesen lebten 
1545 Frauen und 2355 Kinder unterschiedlich lange an 
Schutzorten. Dennoch konnten in mehr als 3000 Fäl-
len 2010 – das ist eine Zunahme von 38 % gegenüber 
2300 im Jahr 2009 – Frauen und Kinder, die Schutz 
suchten, nicht untergebracht werden, da die Schutzorte 
entweder ausgelastet waren oder in einer bestimmten 
Region gänzlich fehlten. Mittlerweile geht die Tendenz 
zunehmend in Richtung einer Unterbringungskrise, wie 
es Unterstützungsdienste wahrnehmen. In Anbetracht 
der Haushaltskürzungen eröffnen keine neuen Schutz-
orte, und für die bereits bestehenden wird es immer 
schwieriger, ihre Angebote aufrecht zu erhalten.45

40 UN-Menschenrechtsrat (2011a). 
41 UN-Menschenrechtsrat (2011b). 
42 UN-Menschenrechtsrat (2011c). 
43 UN-Menschenrechtsrat (2011d). 
44 Deutschland, Deutscher Bundestag (2011a), S. 16601. 
45 Safe Ireland (2011b). 

Vielversprechende Praktik

Youth4Youth – Prävention 
geschlechtsbezogener Gewalt mittels 
Peer-Education
Im März startete das Mediterranean Institute 
of Gender Studies (Mittelmeerinstitut für 
Geschlechterstudien) in Zypern ein Projekt, das 
Jugendlichen einen sicheren Raum bietet, in dem sie 
ihre Ansichten über Gewalt äußern und ihre Toleranz 
gegenüber Gewalt überprüfen können. Im Rahmen 
des Projekts werden die Jugendlichen ermutigt, sich 
für die Entwicklung eines gewaltfreien Umfelds für 
sich selbst und Gleichaltrige zu engagieren. Das 
Projekt soll u.� a. junge Menschen unterstützen, 
ihre Ansichten über und den Zusammenhang 
zwischen Geschlechterstereotypen und 
geschlechtsbezogener Gewalt zu hinterfragen. 
Weiterhin will das Projekt bei den Jugendlichen 
eine Haltung der Selbstachtung und ein 
Selbstwertgefühl fördern.
Nähere Informationen siehe: www.medinstgenderstudies.org/
current-projects/youth4youth-empowering-young-people-
inpreventing-gender-based-violence-through-peer-education

9.2.3. Wirksamer Schutz gegen 
wiederholte Gewalt

Auch wenn sich der Rahmenbeschluss des Rates über 
die Stellung des Opfers im Strafverfahren (sowie die 
vorgeschlagene Richtlinie über Opferrechte) auf die 
Rechte aller Opfer bezieht, werden ebenfalls die spe-
zifischen Rechte besonders schutzbedürftiger Opfer 
anerkannt. Hierunter fällt insbesondere das Recht von 
Opfern häuslicher Gewalt auf wirksamen Schutz vor 
wiederholter Gewalt gemäß Artikel 8. In der Konven-
tion von Istanbul ist ausdrücklich festgeschrieben, was 
diese Auflage bislang beinhaltet: eine professionelle 
Risikobewertung und professionelles Risikomanage-
ment (Artikel 51), einstweilige Verfügungen über ein 
Zutrittsverbot (Artikel 52), Unterlassungs- oder Schutz-
anordnungen (Artikel 53) und andere Maßnahmen, die 
den Schutz der Opfer und ihrer Angehörigen vor wie-
derholter Gewalt sicherstellen (Artikel 56).

Als ein wichtiger Schritt in diese Richtung hat das Euro-
päische Parlament im Dezember die Richtlinie über die 
europäische Schutzanordnung (EPO) angenommen. Ziel 
dieses Rechtsinstruments ist es, den Schutz aufgrund 
der in einem Mitgliedstaat angeordneten „Schutz-
maßnahme“ – der die Bewegung einer Person, die ein 
Opfer gefährdet, einschränkt – auf ein Opfer, das in 
einen anderen Mitgliedstaat umzieht, auszuweiten. Die 
Richtlinie gilt für Schutzmaßnahmen, die in Strafsachen 
ergriffen wurden und hat das Ziel, das Opfer vor einer 
strafbaren Handlung zu schützen, die z. B. die Würde 

http://www.medinstgenderstudies.org/current-projects/youth4youth-empowering-young-people-inpreventing-gender-based-violence-through-peer-education
http://www.medinstgenderstudies.org/current-projects/youth4youth-empowering-young-people-inpreventing-gender-based-violence-through-peer-education
http://www.medinstgenderstudies.org/current-projects/youth4youth-empowering-young-people-inpreventing-gender-based-violence-through-peer-education
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der Frau gefährden könnte. Die Schutzmaßnahme muss 
nicht zwangsläufig von einer Strafverfolgungsbehörde, 
sondern kann auch von einer Verwaltungs- oder Zivilbe-
hörde angeordnet werden. Der Staat, der die Anordnung 
durchsetzt, kann gemäß seiner nationalen Rechtsvor-
schriften strafrechtliche, administrative oder zivile 
Maßnahmen ergreifen.

Im Rahmen der EPO-Richtlinie kann eine Justizbehörde 
(oder entsprechende Behörde) in einem EU-Mitglied-
staat, in dem eine Schutzmaßnahme durchgeführt 
wurde, auf Ersuchen der geschützten Person eine euro-
päische Schutzanordnung aussprechen. Beschließt die 
geschützte Person, sich in einem anderen Mitgliedstaat 
niederzulassen oder aufzuhalten, kann die Behörde in 
diesem Mitgliedstaat auf der Grundlage der europäi-
schen Schutzanordnung die Zuständigkeit für die Siche-
rung der geschützten Person übernehmen. Somit beugt 
die Richtlinie dem Fall vor, dass ein Opfer bei einem 
Umzug in einen anderen Mitgliedstaat den gesamten 
Rechtsweg zur Erreichung von Schutzmaßnahmen von 
Anfang an erneut beschreiten müsste.

Da die Richtlinie die EU-Mitgliedstaaten nicht zur 
Annahme von Rechtsvorschriften über Schutzmaßnah-
men verpflichtet, kann sie nur so wirkungsvoll sein wie 
die Maßnahmen, die im Rahmen des nationalen Rechts 
des jeweiligen Mitgliedstaats zur Verfügung stehen. 
Daneben ist in mehreren Mitgliedstaaten das Fehlen 
effektiver Instrumente, um den Kreislauf häuslicher 
Gewalt zu durchbrechen, weiterhin ein Thema von 
besonderer Bedeutung.

In Malta hat die Kommission für häusliche Gewalt (Com-
mission for Domestic Violence, CDV) eine Untersuchung 
in Auftrag gegeben, derzufolge eine von vier Frauen 
über mindestens eine Gewalterfahrung in ihrem Leben 
berichtete. Die Hälfte dieser Frauen gab an, dass die 
Gewalt noch in dem Jahr, in dem die Befragung durch-
geführt wurde, andauerte. Ungeachtet dessen werden 
gerichtliche Schutzanordnungen nur selten vollzogen, 
und die Polizei ist nicht in der Lage, die mutmaßlichen 
Täter aus ihrer Wohnung zu entfernen.46

Seit Annahme des Gesetzes über den Schutz gegen 
häusliche Gewalt legt Bulgarien jährlich nationale Pro-
gramme zur Prävention von und zum Schutz vor häus-
licher Gewalt auf. 2011 stellte das Land staatliche Mittel 
in Höhe von 500 000 BGN (254 800 Euro) für entspre-
chende Projekte zur Verfügung. Informationen für Opfer 
werden auf der Internetseite des Innenministeriums 
veröffentlicht. Es gibt Standardformulare zur Einrei-
chung von Beschwerden bei Polizei und Gerichten. Infol-
gedessen hat sich die Zahl der Gerichtsverfahren und 
gerichtlichen Schutzanordnungen deutlich erhöht und 
liegt in den vergangenen Jahren bei rund 1 300 – 1 400 

46 Fsadni et al. (2011); Laiviera (2011). 

jährlich.47 Dennoch kritisiert eine Reihe von Organi-
sationen, u. a. die Beobachtungsstelle der Vereinten 
Nationen (CEDAW), der Ausschuss zur Beseitigung jeder 
Form von Diskriminierung der Frau, sowie die bulgari-
sche Stiftung für Geschlechterforschung48 die Situation, 
bei der ihres Erachtens häusliche Gewalt weitgehend 
straffrei bleibe. Die Stellen monieren die unzureichende 
Ermutigung der Opfer, Vorfälle zu melden, die begrenzte 
Effektivität der Ermittlungen und die zu enge Auslegung 
häuslicher Gewalt durch die Gerichte. Im August 2011 
legte der Ausschuss CEDAW seine Ansichten im Zusam-
menhang mit der Rechtssache V.K. gegen Bulgarien vor 
und ersuchte Bulgarien, das Gesetz über den Schutz 
vor häuslicher Gewalt zu ändern und zu gewährleis-
ten, dass staatlich finanzierte Zufluchtsstätten für Opfer 
häuslicher Gewalt in ausreichender Zahl zur Verfügung 
stehen, und obligatorische Schulungen zu dem Thema 
für Richter, Rechtsanwälte und Mitarbeiter der Straf-
verfolgungsbehörden durchzuführen.49

Was das Vereinigte Königreich betrifft, hat mehr als 
eine von vier Frauen in England und Wales seit Errei-
chen des 16. Lebensjahres häusliche Gewalt erfahren; 
in Schottland liegt die Zahl bei einer von sieben Frau-
en.50 Ende Juni führten drei Polizeibezirke in England 
und Wales Schutzanordnungen gegen häusliche Gewalt 
ein. Diese Anordnungen ermöglichen es der Polizei und 
den Gerichten, Opfer häuslicher Gewalt dadurch zu 
schützen, dass sie dem Täter bis zu 28 Tage lang eine 
Rückkehr in die Wohnung und eine Kontaktaufnahme 
mit dem Opfer untersagen. Bis Ende 2011 hatten die 
Gerichte 232 solche Anordnungen ausgesprochen.

Häusliche Gewalt ist weiterhin Diskussionsthema in 
Finnland. Der Fall eines Mannes, der im April in Südfinn-
land seine frühere Ehefrau, den gemeinsamen 13-jäh-
rigen Sohn und sich selbst tötete, setzte die finnischen 
Waffengesetze auf die politische Tagesordnung. In 
diesem Fall hatte die Polizei die Waffen des Mannes 
zu einem früheren Zeitpunkt konfisziert, sie ihm aber 
später wieder ausgehändigt, als die frühere Ehefrau ihre 
Beschwerde zurückzog. Das finnische Ministerium für 
Soziales und Gesundheit erarbeitete einen Aktionsplan 
zum Abbau der Gewalt gegen Frauen, in dem eine Reihe 
von zu behandelnden Themen aufgeführt wird. Der 
Aktionsplan sieht vor, dass die Polizei in Fällen offen-
sichtlicher und unmittelbarer Androhung von Gewalt 
nicht nur die Befugnis haben sollte, den Täter vom 
Ort des Geschehens zu entfernen, sondern auch eine 

47 Auskunft der bulgarischen Regierung im Februar 2012. 
48 Bulgarische Stiftung für Geschlechterforschung (2011). 
49 UN, Ausschuss zur Beseitigung jeder Form von 

Diskriminierung der Frau (2011). 
50 Nähere Informationen siehe Equality and Human Rights 

Commission, How fair is Britain? The first Triennial 
Review, abrufbar unter: Review, abrufbar unter: Review www.equalityhumanrights.
com/key-projects/how-fair-is-britain/
full-report-and-evidence-downloads. 

http://www.equalityhumanrights.com/key-projects/how-fair-is-britain/full-report-and-evidence-downloads
http://www.equalityhumanrights.com/key-projects/how-fair-is-britain/full-report-and-evidence-downloads
http://www.equalityhumanrights.com/key-projects/how-fair-is-britain/full-report-and-evidence-downloads
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einstweilige Verfügung zu verhängen.51 Als Maßnah-
men werden u. a. die Durchführung einer umfassenden 
Überprüfung der Wirksamkeit von Vollzugsverboten 
sowie die Erstellung von Leitlinien für staatliche Stel-
len (Polizei, Staatsanwaltschaft, Sozialbehörden) über 
die Anwendung von Vollzugsverboten vorgeschlagen.52

In Estland löste die Entscheidung, das Strafverfahren 
gegen einen erfolgreichen Geschäftsmann, dem wie-
derholte körperliche Angriffe gegen seine Ehefrau und 
seinen Sohn vorgeworfen wurden, einzustellen, eine 
kontroverse öffentliche Debatte aus. Der Staatsanwalt 
ersuchte um Einstellung des Verfahrens, da aufgrund 
der Tatsache, dass es in dem Fall um Gewalt innerhalb 
der Familie gehe und das Verfahren bereits unverhält-
nismäßig lange andauere, kein triftiges öffentliches 
Interesse vorliege.53 Zudem beklagen NRO die häufig 
unzureichende Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen. So 
sei in der Strafprozessordnung zwar ein Vollzugsverbot 
vorgesehen, es gebe jedoch keinerlei Mittel, um die 
Verfügung bei Nichteinhaltung durchzusetzen.54

Mit der Annahme des Gesetzes über den Schutz vor 
Gewalt in engen Beziehungen ergriff das litauische 
Parlament am 26. Mai einen wichtigen Schritt.55 Das 
Gesetz sieht die befristete Wegweisung von Tätern 
aus ihrer Wohnung in Kombination mit einem Verbot 
der Kontaktaufnahme mit dem Opfer vor. Das Gericht 
für staatsanwaltliche Ermittlungen muss spätestens 
48 Stunden nach Eingang einer Beschwerde über diese 
Schutzmaßnahmen entscheiden. Vor Annahme des 
Gesetzes wurde Gewalt im Bereich der Privatsphäre 
häufig als Privatangelegenheit betrachtet, so dass die 
Fälle lediglich als Privatklageverfahren verfolgt wurden. 
Das neue Gesetz legt eindeutig fest, dass die Strafver-
folgung in Fällen häuslicher Gewalt eine Angelegenheit 
von öffentlichem Interesse darstellt – eine Änderung, 
die den Erwartungen zufolge zu einem deutlichen 
Anstieg der Fälle führen wird, die vor Gericht kommen 
werden.56

Polen verabschiedete im August Rechtsvorschriften 
zur Änderung verschiedener Gesetze. Die aktuellen 
Änderungen ermöglichen es, einen mutmaßlichen Täter 
selbst dann seiner Wohnung zu verweisen, wenn die 
Kommune nicht in der Lage ist, einen vorübergehenden 
Aufenthaltsort zur Verfügung zu stellen.57

51 Finnland, Ministerium für Soziales und Gesundheit (2011), 
S. 41. 

52 Finnland, Ministerium für Soziales und Gesundheit (2011), 
S. 42. 

53 Ratt (2011); Sulbi (2011). Siehe auch Estland, Parlament von 
Estland (Riigikogu) (2011). 

54 Auskunft im Rahmen eines E-Mail-Austauschs mit dem 
Frauenhaus Jarva.

55 Litauen, Seimas (2011). 
56 Ibid.
57 Polen, Gesetz über den Schutz von Mieterrechten, den 

kommunalen Wohnungsbestand, das Zivilgesetzbuch und die 
Zivilprozessordnung (2011). 

In Deutschland verabschiedete der Bundestag am 
1. Dezember einstimmig ein Gesetz zur Einrichtung einer 
Notfallrufnummer für Frauen, die Opfer von Gewalt 
geworden sind (Hilfetelefongesetz). Der Notruf bietet 
700 Frauen täglich Unterstützung und Beratung und 
erfordert eine Personalausstattung von 80 bis 90 Per-
sonen. Der Dienst wird täglich 24 Stunden kostenfrei zur 
Verfügung gestellt. Im Januar 2012 wurde das Gesetz im 
Bundesrat beraten.58 Es wird erwartet, dass das neue 
Gesetz Ende 2012 in Kraft tritt.

Das irische Zivilrechtsgesetz (sonstige Bestimmungen) 
2011, das im August in Kraft trat, bietet gegenüber dem 
Gesetz über häusliche Gewalt von 1996 eine Reihe 
wichtiger Reformen. Das Gesetz von 2011 erweitert die 
Definition für applicant (Antragsteller/in) und ermögapplicant (Antragsteller/in) und ermögapplicant -
licht so Personen Schutz zu beantragen, wenn diese 
z. B. ein gemeinsames Kind mit dem mutmaßlichen 
Täter haben. Die Antragsteller/innen müssen nicht mehr 
mit einem gewalttätigen Partner zusammenleben, um 
Schutz beantragen zu können. Der Justizminister hat 
weitere Rechtsreformen im Bereich häusliche Gewalt 
durch umfassendere Rechtsvorschriften zugesagt.59

Vielversprechende Praktik

Handybasiertes Notrufsignal für 
schnelleren Polizeieinsatz in Fällen 
häuslicher Gewalt
Im Juli� 2011 starteten der ungarische 
Frauenrechtsverband (N� k a� N� kert Egyutt az 
Er� szak Ellen, NANE) und die Polizei von Budapest 
gemeinsam mit Vodafone ein Pilotprogramm zur 
Beschleunigung der polizeilichen Reaktionszeit 
in Fällen häuslicher Gewalt. Mit dem Programm 
wird eine handybasierte Notrufsignaltechnologie 
eingeführt. Ein kleines Gerät von der Größe einer 
Streichholzschachtel sendet auf Tastendruck 
ein Notfallsignal und übermittelt den exakten 
Standort des Opfers an die Einsatzzentrale der 
Polizei. Der Verband NANE, der seit 1994 Frauen 
unterstützt, die Opfer von Gewalt wurden, hat 
das Programm entwickelt und die Polizeikräfte 
geschult.
Nähere Informationen siehe: www.nane.hu/english/index.
html und auf EU-Ebene www.wave-network.org/start.
asp?ID=23527

9.2.4. Schlichtung in Fällen häuslicher 
Gewalt: Im Sinne der 
Frauenrechte?

In mehreren EU-Mitgliedstaaten, u. a. in Estland, 
Finnland, Litauen, Malta und Ungarn fanden 2011 
Diskussionen statt, die die Angemessenheit und 

58 Deutschland, Deutscher Bundestag (2011b). 
59 Irland, Gemeinsamer Parlamentsausschuss für Justiz (2011). 

http://www.nane.hu/english/index.html
http://www.nane.hu/english/index.html
http://www.wave-network.org/start.asp?ID=23527
http://www.wave-network.org/start.asp?ID=23527
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Zulässigkeit einer Opfer-Täter-Schlichtung in Fällen 
häuslicher Gewalt in Zweifel zogen. Kritiker und Kri-
tikerinnen betonen beispielsweise, dass gerichtliche 
Anhörungen – im Gegensatz zur Schlichtung – mit einer 
öffentlichen Anerkennung der Gewalttat und des Opfers 
verbunden sind.

Berichten des estnischen Justizministeriums zufolge 
betrafen von den 319 Schlichtungen in Strafsachen 2010 
insgesamt 60 % häusliche Gewalt. Frauenorganisatio-
nen äußerten Bedenken, dieses Vorgehen berücksich-
tige nicht die Besonderheiten von häuslicher Gewalt, 
wie etwa die Ungeschütztheit der Opfer.60

In Litauen führte die Aufnahme der Schlichtung in neue 
Rechtsvorschriften über häusliche Gewalt zu Kontro-
versen. Der Parlamentsausschuss für Menschenrechte 
argumentierte, Schlichtung solle in Fällen häuslicher 
Gewalt nicht angewendet werden; daher wurde der 
Vorschlag, eine Schlichtung in solchen Fällen zuzulas-
sen, abgelehnt.61 In Malta forderte der Generaldirektor 
der Stiftung für Dienste im Sozialwesen eine Überarbei-
tung des Schlichtungsgesetzes, das Paare auch dann 
zu einer Schlichtung zwingt, wenn ein gewalttätiger 
Übergriff stattgefunden hat.62

Die Konvention von Istanbul geht auf die Kontroverse um 
das Thema Schlichtung in Fällen häuslicher Gewalt ein 
und untersagt jede Form von obligatorischer Schlichtung 
oder alternativen Streitbeilegungsverfahren in Fällen 
häuslicher Gewalt und in Fällen betreffend andere For-
men von Gewalt, die unter die Konvention fallen, wie 
Stalking, sexuelle Belästigung, sexuelle Gewalt, Zwangs-
heirat und weibliche Genitalverstümmelung (Artikel 48).

Auf Ersuchen eines spanischen Gerichts um eine Vor-
abentscheidung machte der Europäische Gerichtshof 
deutlich, dass durch den Rahmenbeschluss des Rates 
über die Stellung des Opfers im Strafverfahren kein 
Mitgliedstaat davon abgehalten werde, eine Schlich-
tung in Fällen häuslicher Gewalt auszuschließen. Diese 
Entscheidung ermöglicht eine Ausnahme von Artikel 10, 
nach dem die Mitgliedstaaten allgemein verpflichtet 
sind Anstrengungen zu unternehmen, um eine Schlich-
tung in geeigneten Strafverfahren zu fördern.

„Art. 10 Absatz� 1 des Rahmenbeschlusses 2001/220 
ist dahin auszulegen, dass er den Mitgliedstaaten in 
Anbetracht der spezifischen Merkmale der Straftaten im 
familiären Bereich gestattet, die Schlichtung in sämtlichen 
Strafverfahren, die sich auf derartige Straftaten beziehen, 
auszuschließen.“
Europäischer Gerichtshof, Strafsache C-1/10, Gueye, Urteil vom 
15. September 2011

60 Auskunft im Rahmen eines E-Mail-Austauschs mit dem 
Frauenhaus Jarva. 

61 Litauen, Menschenrechtsausschuss (2011).
62 Calleja (2010).

9.3. Rechte der Opfer von 
Menschenhandel 
und anderen 
schweren Formen 
gewerbs-mäßiger 
Ausbeutung

EU-weit steht Menschenhandel nach wie vor ganz 
oben auf der politischen Tagesordnung der Strafjus-
tiz. Die Anzahl der Gerichtsverfahren ist noch immer 
gering – ein deutlicher Beleg für die weiterhin beste-
henden Probleme bei der Ermittlung der Opfer und der 
Verfolgung von Straftaten. Diese Situation spiegelt sich 
in den Erkenntnissen der Sachverständigengruppe zur 
Bekämpfung des Menschenhandels (Greta) des Europa-
rates, die eine Beurteilung der ersten zehn Länder, die 
dem Übereinkommen des Europarates zur Bekämpfung 
des Menschenhandels (trat 2008 in Kraft) beitraten, 
durchführte. Die Beurteilung betraf auch eine Reihe 
von EU-Mitgliedstaaten: Bulgarien, Dänemark, Kroa-
tien, Österreich, Rumänien, Slowakei und Zypern. In 
ihrem Bericht über Zypern vom September63 begrüßte 
Greta beispielsweise die Zusicherungen der Behörden, 
in Zypern gelte Menschenhandel als Verstoß gegen die 
Menschenrechte, stellte jedoch fest, dass vier Jahre 
nach Inkrafttreten der einschlägigen Rechtsvorschriften 
noch keine einzige Verurteilung für diese Straftat erfolgt 
war. Die erste Zivilklage, die von einem Opfer ange-
strengt wurde – so Greta – sei ebenfalls noch anhän-
gig. Kroatische64 Gerichte verurteilten dem Bericht über 
Kroatien zufolge im Jahr 2010 drei, 2009 sechs und 2008 
acht Straftäter. Dänische Gerichte verurteilten laut dem 
Bericht über Dänemark sowohl 2010 als auch 2009 je 
11 Personen gegenüber sieben 2008.65

Die Greta-Berichte zeigen, dass der Hauptgrund für die 
mangelnde Wirksamkeit von Ermittlungen und Straf-
verfolgung eine unzureichende Berücksichtigung der 
Grundrechte der Opfer ist, die stattdessen u. U. als 
Migranten in einer irregulären Situation kriminalisiert 
werden. Nach dem Bericht über die Slowakei66 würde 
beispielsweise die Entwicklung eines Viktimisierungs-
konzepts auf der Basis des Menschenrechtsansatzes 
erheblich zu einer effektiveren Umsetzung der Konven-
tion zur Bekämpfung des Menschenhandels beitragen. 
Die Folgen wären: eine verbesserte Ermittlung der Opfer 
von Menschenhandel, die Einführung einer Erholungs- 

63 Europarat, Ausschuss der Vertragsparteien des 
Übereinkommens des Europarates zur Bekämpfung des 
Menschenhandels (2011a).

64 Europarat, Sachverständigengruppe zur Bekämpfung des 
Menschenhandels (Greta) (2011a).

65 Europarat, Greta (2011b). 
66 Europarat, Ausschuss der Vertragsparteien des 

Übereinkommens des Europarates zur Bekämpfung des 
Menschenhandels (2011b). 
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und Reflexionsphase mit geeigneten Unterstützungs- 
und Schutzmaßnahmen, die den Opfern Gelegenheit 
böte, eine etwaige Unterstützung der polizeilichen 
Ermittlungen zu erwägen, sowie ein angemessener 
Schutz der Opfer im Rahmen des Strafprozesses.

In Bezug auf die EU-Rechtsvorschriften bestand die 
wichtigste Errungenschaft in der Annahme der Richtlinie 
zur Verhütung und Bekämpfung des Menschenhandels 
und zum Schutz seiner Opfer, die von den EU-Mitglied-
staaten bis zum 6. April 2013 umzusetzen ist (nähere 
Informationen über die Rechte des Kindes siehe Kapi-
tel 4).67 Die Richtlinie zeichnet sich durch einen opf-
erzentrierten Ansatz und eine geschlechtsspezifische 
Perspektive aus.

AKTIVITÄT DER FRA

Zusammenarbeit bei der Bekämpfung 
des Menschenhandels
Im Oktober 2011 verpflichteten sich die Direktoren 
von sieben EU-Agenturen, u. a. der FRA, zur Erar-
beitung eines EU-weiten Konzepts zur Beseitigung 
des Menschenhandels. Laut der gemeinsamen 
Erklärung der Leiter der EU-Agenturen für Justiz 
und Inneres haben die Grundrechte der Opfer von 
Menschenhandel eine zentrale Bedeutung für die 
EU-Politik in diesem Bereich. Anstrengungen zur 
Bekämpfung des Menschenhandels würden ge-
meinsam mit den EU-Mitgliedstaaten, den EU-Or-
ganen und-Einrichtungen und anderen Partnern, 
u. a. zivilgesellschaftlichen Organisationen, unter-
nommen. Die Veranstaltung im Oktober bot den 
Direktoren der EU-Agenturen Gelegenheit zu einer 
Diskussion, die von dem EU-Koordinator für die Be-
kämpfung des Menschenhandels moderiert wurde.
Nähere Informationen siehe: http://fra.europa.eu/fraWebsite/
news_and_events/infocus11_1810_en.htm

Am 14. Dezember 2010 ernannte die Europäische Kom-
mission einen EU-Koordinator für die Bekämpfung des 
Menschenhandels, dessen Aufgabe darin besteht, 
die Koordination und Kohärenz der EU-Strategie und 
Aktivitäten zur Bekämpfung des Menschenhandels zu 
gewähr-leisten und für eine übergeordnete strategische 
Ausrichtung in dem Bereich zu sorgen. Am 21. Dezem-
ber 2010 lancierte die Europäische Kommission ihre 
Website zur Bekämpfung des Menschenhandels mit 
Informationen über die EU-Politik und Rechtsvorschrif-
ten, Entwicklungen auf Ebene der EU-Mitgliedstaaten, 
Empfehlungen von EU-Expertengruppen und Veröffent-
lichungen aus einer großen Anzahl von Quellen.68

67 Richtlinie 2011/36/EU. 
68 Nähere Informationen über die Website der Europäischen 

Kommission zur Bekämpfung des Menschenhandels siehe: 
http://ec.europa.eu/anti-trafficking/index.action. 

AKTIVITÄT DER FRA

Rechte von Migrantinnen bei 
Beschäftigung im Haushalt gefährdet
In ihrem 2011 veröffentlichten Bericht Migrants in 
an irregular situation employed in domestic work: 
Fundamental rights challenges for the European 
Union and its Member States (Migranten in einer 
irregulären Situation, die einer Beschäftigung im 
Haushalt nachgehen: Probleme in Bezug auf die 
Grundrechte für die Europäische Union und ihre 
Mitgliedstaaten) hebt die FRA einen wichtigen 
Sektor extremer gewerbsmäßiger Ausbeutung 
hervor, der vorwiegend Frauen betrifft: 
Beschäftigung im Haushalt. Der Bericht zeigt, 
dass sich die Rechte von Migrantinnen in einer 
irregulären Situation, die im Haushalt arbeiten, 
sowie ihr Zugang zu diesen Rechten in den zehn 
untersuchten Ländern stark unterscheiden. Der 
Zugang dieser Migrantinnen zu Grundrechten liegt 
derzeit weitgehend im Ermessen des Arbeitgebers. 
Folglich sind Fragen im Zusammenhang mit der 
Beschäftigung, die für regulär Beschäftigte klar 
sind – z. B. Krankheitsurlaub und Lohnfortzahlung 
im Krankheitsfall, die Vorabinformation über eine 
Entlassung sowie Entlassungsabfindungen – für 
Migranten und Migrantinnen in einer irregulären 
Situation ein Luxus, zu dem ihnen der Zugang 
häufig verwehrt ist.
Nähere Informationen siehe: http://fra.europa.eu/fraWebsite/
attachments/FRA-report-domestic-workers-2011_EN.pdf

Während sich die politischen Strategien zur Bekämp-
fung des Menschenhandels bislang meist auf den 
Menschenhandel zum Zwecke sexueller Ausbeutung 
beziehen, wird seit kurzem tendenziell mehr Aufmerk-
samkeit auf andere Bereiche von Ausbeutung gelegt. 
So hat Österreich in seinem zweiten Aktionsplan nicht 
nur das Ziel aufgenommen, die Ermittlung potenziel-
ler Opfer gewerbsmäßiger Ausbeutung zu verbessern, 
sondern bezieht auch andere Akteure wie Arbeitsauf-
sichts- und Finanzbehörden in die Durchsetzung mit 
ein.69 Das österreichische Bundesministerium für Arbeit, 
Soziales und Konsumentenschutz hat gemeinsam mit 
dem Österreichischen Institut für Internationale Politik 
(oiip) und der Internationalen Organisation für Migra-
tion (IOM) regionale Initiativen aufgelegt. Im September 
wurde in Wien ein regionaler runder Tisch zum Thema 
Menschenhandel zum Zwecke der gewerbsmäßigen 
Ausbeutung, u. a. Leibeigenschaft, organisiert.70

69 Der zweite Nationale Aktionsplan zur Bekämpfung des 
Menschenhandels (2009 – 2011), erstellt von der Taskforce 
Menschenhandel, ist hier abrufbar: www.bmeia.gv.at/
fileadmin/user_upload/bmeia/media/2-Aussenpolitik_
Zentrale/Menschenrechte/TFM_Aktionsplan_ engl_
V20091007_LAYOUT_FINAL.pdf. 

70 Auskunft der österreichischen Regierung durch Mitteilung 
vom 17. Februar 2012. 

http://fra.europa.eu/fraWebsite/news_and_events/infocus11_1810_en.htm
http://fra.europa.eu/fraWebsite/news_and_events/infocus11_1810_en.htm
http://ec.europa.eu/anti-trafficking/index.action
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-report-domestic-workers-2011_EN.pdf
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-report-domestic-workers-2011_EN.pdf
http://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/bmeia/media/2-Aussenpolitik_Zentrale/Menschenrechte/TFM_Aktionsplan
http://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/bmeia/media/2-Aussenpolitik_Zentrale/Menschenrechte/TFM_Aktionsplan
http://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/bmeia/media/2-Aussenpolitik_Zentrale/Menschenrechte/TFM_Aktionsplan
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Die dänische Regierung hielt im Februar eine parla-
mentarische Anhörung zum Thema Menschenhan-
del mit dem Schwerpunkt Menschenhandel zwecks 
gewerbsmäßiger Ausbeutung ab.71 Auf den Bericht des 
finnischen nationalen Berichterstatters über Menschen-
handel ersuchte das finnische Parlament die Regierung, 
Maßnahmen zur Bekämpfung des Menschenhandels 
zum Zwecke der gewerbsmäßigen Ausbeutung zu 
ergreifen.72

Aktuelle Forschungsprojekte befassen sich schwer-
punktmäßig mit dem Thema der gewerbsmäßigen 
Ausbeutung auch über den Menschenhandel hinaus. 
Der qualitative Bericht Trafficking for Forced Labour 
and Labour Exploitation in Finland, Poland and Esto-
nia (Menschenhandel zum Zwecke der Zwangsarbeit 
und gewerbsmäßigen Ausbeutung in Finnland, Polen 
und Estland) hebt hervor, die geringe Sichtbarkeit von 
Zwangsarbeit sei teilweise durch die Überzeugung 
begründet, „dass Zwangsarbeit bedeutet, Menschen 
mit vorgehaltener Waffe und/oder in Ketten wie Skla-
ven zur Arbeit zu zwingen oder in Ausbeuterbetrieben 
gefangen zu halten“. Durch sorgfältige Untersuchung 
des Umfeldes, in dem Zwangsarbeit stattfindet, belegt 
der Bericht glaubhaft, wie versteckte Informationen 
aus vorhandenen Quellen zutage gefördert werden 
und miteinander kombiniert werden können, um so 
einen Überblick über das Phänomen zu ermöglichen.73

Im Dezember 2010 veröffentlichte das Migrant Rights 
Centre in Irland einen Bericht mit dem Titel Trafficking 
for Forced Labour in Ireland and the United Kingdom: 
Issues and Emerging Good Practice, der zu demselben 
Ergebnis kommt. Der Bericht kommt zu dem Schluss, 
dass „bei der Bekämpfung von Zwangsarbeit noch 
erhebliche Schwächen bestehen. […] Gesetzgeber, 
politische Entscheidungsträger, Beamte im Bereich der 
Verbrechensverhütung und Mitarbeiter in der Praxis 
stehen nun vor der Herausforderung, das Konzept des 
Menschenhandels auch auf Opfer von Zwangsarbeit 
auszuweiten und ihnen dieselben Rechte und denselben 
Schutz zuzugestehen“.74

In Deutschland hat sich gezeigt, dass es problemati-
scher ist, nicht von Menschenhandel betroffene Opfer 
gewerbsmäßiger Ausbeutung zu schützen und zu unter-
stützen als Opfer von Menschenhandel, da für sie die 
Rechtsdefinitionen für Menschenhandel nicht gelten. 
Sie erhalten daher nicht dieselbe Unterstützung bzw. 
denselben Schutz und haben möglicherweise kein 
Recht auf Entschädigung, auch wenn die Folgen der 
Ausbeutung für sie u. U. ähnlich sind wie bei Opfern 
von Menschenhandel. Der Umstand, dass Öffentlich-
keit und Politik ihr Augenmerk auf bestimmte Arten 

71 Vereinigte Staaten, Außenministerium (2011). 
72 Finnland (2010), Parlamentarische Mitteilung 43/2010.
73 Jokinen et al. (2011), SS. 9-10. 
74 Coghlan (2010), S. 3; Jokinen et al. (2011). 

von Straftaten legen, birgt die Gefahr, dass die Rechte 
bestimmter Opfer mehr Anerkennung finden als die 
Rechte anderer. Auch wenn es zweifelsfrei ein Erfolg 
ist, dass die Rechte der Opfer von Menschenhandel oder 
die Rechte von Kindern, die sexueller Ausbeutung zum 
Opfer fallen, all die Aufmerksamkeit erhalten, die sie 
verdienen, bleibt jedoch die Tatsache bestehen, dass 
Opfer ebenso schwerer Straftaten nicht die gleiche 
Aufmerksamkeit erhalten. Dies gilt beispielsweise für 
nicht von Menschenhandel betroffene Opfer schwerer 
Formen von gewerbsmäßiger Ausbeutung.

Um Abhilfe bei diesen Mängeln in Sachen Schutz zu 
leisten, spielen Rechtsvorschriften wie die Richtlinie 
über Mindeststandards für Sanktionen und Maßnah-
men gegen Arbeitgeber, die Drittstaatsangehörige 
ohne rechtmäßigen Aufenthalt beschäftigen75 – die 
so genannte Richtlinie über Arbeitgebersanktionen – 
eine wichtige Rolle. Laut Artikel 9 der Richtlinie tra-
gen die EU-Mitgliedstaaten dafür Sorge, dass illegale 
Beschäftigung in Kombination mit besonders ausbeu-
terischen Arbeitsbedingungen eine Straftat darstellt. 
Artikel 13 der Richtlinie („Erleichterung der Einreichung 
von Beschwerden“) sieht vor, dass Mitgliedstaaten die 
Bedingungen festlegen, unter denen Drittstaatenan-
gehörigen befristete Aufenthaltstitel gewähren. Der 
Artikel bezieht sich ausdrücklich auf die Richtlinie 
des Rates über die Erteilung von Aufenthaltstiteln für 
Drittstaatsange-hörige, die Opfer von Menschenhandel 
geworden sind.76 Die Mitgliedstaaten wurden verpflich-
tet, die Richtlinie über Arbeitgebersanktionen bis zum 
20. Juli 2011 umzusetzen. Bis Juli 2014 wird die Kom-
mission dem Europäischen Parlament und dem Rat der 
Europäischen Union über die Umsetzung der Richtlinie 
Bericht erstatten.

Slowenien beispielsweise ergriff gesetzgeberische 
Maßnahmen, um die Umsetzung zu gewährleisten. 
Vor dem Hintergrund der Richtlinie über Arbeitgeber-
sanktionen änderte es Artikel 50 des Ausländergesetzes 
und erweiterte somit das Schutzangebot für Opfer von 
Menschenhandel auf Opfer illegaler Beschäftigung. Nun 
wird für die Dauer des Strafprozesses – für mindestens 
sechs Monate und höchstens ein Jahr – eine vorläufige 
Aufenthaltserlaubnis erteilt. Die Erlaubnis kann verlän-
gert werden, bis der Strafprozess abgeschlossen ist. 
Zur Umsetzung der Richtlinie über Arbeitgebersankti-
onen hat die Tschechische Republik entsprechend in 
das Gesetz über den Aufenthalt von Ausländern auf 
dem Gebiet der Tschechischen Republik Aufenthaltstitel 
für Opfer von Ausbeutung durch illegale Beschäftigung 
aufgenommen.

75 Richtlinie 2009/52/EG, S. 24. 
76 Richtlinie 2004/81/EG des Rates, S. 19. 
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9.4. Opfer-Rechte: Opfer 
von durch Vorurteile 
motivierten Straftaten

Durch Vorurteile motivierte Straftaten werden häufig 
auch als „Hassverbrechen“ bezeichnet. Belege lassen 
jedoch darauf schließen, dass jegliche Definition, die auf 
„Hass“ zur Begründung von „Hassverbrechen“ besteht, 
einen großen Anteil von Straftaten ausschließen würde, 
die durch Voreingenommenheit oder Vorurteile moti-
viert sind.77 Die Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofes für Menschenrechte (EGMR) macht 
deutlich, dass es den Strafjustizsystemen der EU-Mit-
gliedstaaten obliegt nachzuweisen, wenn eine Straf-
tat durch Vorurteile gegen das Opfer motiviert ist. Wie 
der Abschnitt „Rassistisch motivierte Straftaten“ in 
Kapitel 6 zeigt, kommt es in manchen Mitgliedstaaten 
jedoch nur vereinzelt oder gar nicht zu Verurteilungen 
aufgrund rassistisch motivierter Straftaten.

9.4.1. Rassistisch motivierte Straftaten

Ganz oben auf der Tagesordnung der EU-Mitgliedstaa-
ten steht die Notwendigkeit, den Schutz vor rassistisch 
motivierter Gewalt gefährdeter Gruppen zu verbessern.

Dieses Anliegen war einer der Hauptschwerpunkte 
der allgemeinen regelmäßigen Überprüfung (UPR) bei 
der Beurteilung der Situation in Ungarn vom Mai. Die 
Empfehlungen von 14 Staaten beinhalten u. a. Schulung 
und Kapazitätsaufbau der Strafverfolgungs- und Jus-
tizbehörden; Erarbeitung von Leitlinien zur Erkennung 
sowie unverzüglichen und effektiven Untersuchung ras-
sistisch motivierter Straftaten; Ermutigung der Opfer, 
Fälle rassistisch motivierter Straftaten anzuzeigen und 
Gewährleistung ihres Schutzes vor Repressalien nach 
der Anzeige von Straftaten; Gewährleistung, dass Opfer 
rassistisch motivierter Straftaten Zugang zu Unterstüt-
zung und Schutz erhalten, einschließlich Beratung 
und Rechtsbeistand. Ungarn unterstützte sämtliche 
Empfehlungen.78

Auf derselben Sitzung wurde Belgien einer Überprü-
fung unterzogen. Auch hier äußerten einige Staaten 
Bedenken hinsichtlich rassistisch motivierter Straftaten, 
insbesondere in Bezug auf Organisationen und politi-
sche Parteien, die zu rassistisch motiviertem Hass auf-
stacheln. Belgien erhielt die Empfehlung, die staatliche 
Förderung solcher Organisationen einzustellen.79

Das wichtigste EU-Rechtsinstrument zum Schutz der 
Rechte der Opfer von Straftaten, die durch Diskrimi-
nierung motiviert sind, ist der Rahmenbeschluss des 

77 Garland, J., Chakraborti, N. (2012), S. 40. 
78 UN-Menschenrechtsrat (2011d). 
79 UN-Menschenrechtsrat (2011a). 

Rates zur strafrechtlichen Verfolgung bestimmter For-
men und Ausdrucks-weisen von Rassismus und Frem-
denfeindlichkeit.80 Nach diesem Rahmenbeschluss sind 
die EU-Mitgliedstaaten verpflichtet sicherzustellen, 
dass bestimmte Formen der Aufstachelung zu Gewalt 
oder Hass unter Strafe gestellt werden (Artikel 1) und 
rassistische und fremdenfeindliche Beweggründe 
als erschwerender Umstand gelten (Artikel 4). Die 
EU-Mitgliedstaaten hatten die Auflage, dem Rahmen-
beschluss nachzukommen und der Europäischen Kom-
mission mitzuteilen, welche Umsetzungsmaßnahmen 
sie bis zum 28. November 2010 ergriffen hatten. Bis 
Februar 2012 hatten 23 Mitgliedstaaten die Kommis-
sion über ihre Umsetzungsmaßnahmen informiert; für 
Belgien, Estland, Griechenland und Spanien stand dies 
noch aus. Sobald alle Mitgliedstaaten Bericht erstattet 
haben, wird die Kommission die Umsetzung des Rah-
menbeschlusses auswerten und 2013 ihrerseits darüber 
berichten. Der Rat der Europäischen Union hat dann bis 
November 2013 Zeit, den Rahmenbeschluss und seine 
Umsetzung durch die Mitgliedstaaten auf der Grundlage 
dieses Berichts zu analysieren.

Aus Sicht der Opferrechte konzentriert sich der Rahmen-
beschluss auf die Strafbarkeit diskriminierenden Verhal-
tens. Ansonsten geht er praktisch nicht auf Opferrechte 
ein und berücksichtigt z. B. nicht das Recht auf kompe-
tente Unterstützungsdienste oder auf respektvolle und 
mitfühlende Behandlung durch geschulte Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen, die darauf achten, eine sekun-
däre Viktimisierung zu vermeiden. Lediglich Artikel 8 
des Rahmenbeschlusses kann dahingehend ausgelegt 
werden, dass die Situation der Opfer in Betracht gezo-
gen wird, da hier untersagt wird, Ermittlungen oder 
die strafrechtliche Verfolgung einschlägiger Strafta-
ten davon abhängig zu machen, ob ein Opfer Anzeige 
erstattet – eine wichtige Ausnahme, da die Opfer häufig 
Vorfälle nur dann anzeigen, wenn sie von kompetenten 
und vertrauenswürdigen Mitarbeiterinnen bzw. Mitar-
beitern der Opferhilfsdienste oder Polizei ermutigt und 
beraten werden.

Um Opfer angemessen unterstützen zu können, sind 
eine ausreichende Ausbildung und eine entsprechende 
Spezialisierung sowie Vorschriften zum Schutze der 
Opfer gegen eine sekundäre Viktimisierung erforder-
lich. Erheblich niedriger ist die Melderate, wenn rassis-
tisch motivierte Straftaten gegen gefährdete Gruppen 
oder Personen und ein geringes Vertrauen der Opfer in 
die Bereitschaft oder Fähigkeit des Strafjustizsystems, 
diese Straftaten wirksam zu ermitteln, zu verfolgen 
und zu bestrafen, zusammenkommen. Das Handeln von 
Polizei, Staatsanwaltschaft und Richtern dient daher 
nicht nur dazu, die gesellschaftliche Verurteilung von 
Rassismus und anderen Formen von Diskriminierung zu 
bekräftigen, sondern auch dem Aufbau und Erhalt des 

80 Rahmenbeschluss 2008/913/JI des Rates, ABl. 2008 L 328/55. 
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Vertrauens benachteiligter Personen oder Gruppen in 
die Fähigkeit und Entschlossenheit der Behörden, deren 
Viktimisierung umfassend anzuerkennen und ihnen den 
effektiven Schutz ihrer Rechte zuzusichern.

Vielversprechende Praktik

Kooperation von Bezirkspolizei 
und der LGBT-Community (Lesben, 
Schwule, Bisexuelle und Transgender)
Die Polizei von Stockholm hat eine Spezialeinheit 
für Hassverbrechen eingerichtet, die 
Polizeischulungen durchführt und als Anlaufstelle 
für die Zusammenarbeit mit LGBT-Gruppen 
fungiert. Ein Arbeitsschwerpunkt der Einheit 
besteht darin zu gewährleisten, dass die Polizei 
bei der Ermittlung von Straftaten gegen LGBT 
eine Motivation aufgrund von Vorurteilen 
nicht übersieht. Man geht davon aus, dass 
dieses Kooperationsmodell das Vertrauen der 
Bevölkerung in die Polizei gestärkt hat.

Dieses und weitere Projekte haben Beachtung 
gefunden und wurden im Kontext des 
europäischen Projekts der International Lesbian 
and Gay Association (Internationaler Lesben- und 
Schwulenverband) mit dem Titel „Working with 
the police and challenging hate crimes in Europe“ 
(Zusammenarbeit mit der Polizei und Bekämpfung 
von Hassverbrechen in Europa) weiterentwickelt. 
Die Abschlusskonferenz des Projekts fand im 
Dezember in Den Haag statt.
Nähere Informationen siehe: www.ilga-europe.org/home/
news/for_media/media_releases/closing_conference_
hate_crime_2011 and http://www.polisen.se/en/Languages/
Victims-of-Crime/Hate-crime-victims

9.4.2. LGBT als Opfer 
vorurteilsgeleiteter Straftaten

Als neben Ungarn und Belgien auch Lettland im Mai 
einer allgemeinen regelmäßigen Überprüfung unterzo-
gen wurde, empfahlen die Vereinigten Staaten, recht-
liche und administrative Maßnahmen in Betracht zu 
ziehen, um Gewalt aufgrund der Geschlechtsidentität 
oder der sexuellen Orientierung als Hassverbrechen 
anzuerkennen. Norwegen empfahl eine Änderung des 
lettischen Strafrechts und die Aufnahme von Hassreden 
gegen LGBT wie in Brasilien geschehen.81

Auch wenn sich der Rahmenbeschluss über Hassverbre-
chen lediglich auf rassistische und fremdenfeindliche 
Diskriminierung bezieht, haben zahlreiche EU-Mitglied-
staaten die strafrechtlichen Definitionen auf andere 
geschützte Eigenschaften ausgeweitet.

81 UN-Menschenrechtsrat (2011e). 

Was die Definitionen der Aufstachelung zu Gewalt 
oder Hass anbelangt, so haben einige EU-Mitgliedstaa-
ten, darunter Dänemark, Irland, Schweden und das 
Vereinigte Königreich, im Laufe der Zeit den Schutz 
auch auf die sexuelle Orientierung ausgedehnt, dasselbe 
gilt für Kroatien. Eine Reihe weiterer EU-Mitgliedstaa-
ten – Belgien, Estland, Finnland, Litauen, Luxemburg, 
die Niederlande, Österreich, Portugal, Rumänien, 
Slowenien und Spanien – definieren nunmehr eine noch 
größere Spannbreite von Merkmalen, für die Schutz vor 
Diskriminierung gewährt wird. Dies macht deutlich, dass 
die EU-Mitgliedstaaten mehrheitlich die Existenz von 
„Hassreden“ über Rassismus und Fremdenfeindlichkeit 
hinaus in der einen oder anderen Form anerkennen.

Die Tendenz, zum Schutz von Personen vor schweren 
Formen der Diskriminierung und insbesondere vor 
vorurteilsbedingten Gewalttaten eine größere Anzahl 
von Merkmalen im Strafrecht zu definieren, entspricht 
einem neuen politischen Konsens und neuen rechtlichen 
Parametern. Besonders deutlich wird dies anhand des 
Schutzes von LGBT-Gruppen und Personen. Das Euro-
päische Parlament hat in Entschließungen jüngeren 
Datums die EU-Mitgliedstaaten aufgefordert zu gewähr-
leisten, dass LGBT-Personen vor homophoben Hassre-
den und Gewalt geschützt werden. Außerdem forderte 
das Europäische Parlament die Europäische Kommission 
in diesen Entschließungen auf, Homophobie durch eine 
ähnliche Gesetzgebung wie den Rahmenbeschluss des 
Rates zu Rassismus zu bekämpfen.82 Im Dezember 2011 
verabschiedete das Europäische Parlament eine Ent-
schließung zum Antrag Kroatiens auf Mitgliedschaft 
in der EU. Darin äußerte es sich tief besorgt über die 
gewaltsamen Ausschreitungen gegen Teilnehmer an 
der LGBT-Pride-Parade in Split am 11. Juni 2011 und über 
das Unvermögen der kroatischen Behörden, für den 
Schutz der Teilnehmer zu sorgen. In der Entschließung 
wird Kroatien aufgefordert, Hassverbrechen gegen 
LGBT-Minderheiten entschlossen entgegenzutreten.83

Der Kommissar für Menschenrechte des Europara-
tes veröffentlichte 2011 einen Bericht mit dem Titel 
Discrimination on grounds of sexual orientation and 
gender identity in Europe (Diskriminierung aufgrund 
der sexuellen Orientierung und der Geschlechtsiden-
tität in Europa), der sich ausführlich mit Gewalt gegen 
LGBT und der Rechtsprechung zur Bekämpfung die-
ser Gewalt beschäftigt. Der Bericht kommt zu dem 
Schluss, dass Gewalt gegen LGBT in der nationalen 
Rechtsprechung nur selten konkret benannt wird. Dies 
trägt zu einem Klima bei, in dem vorurteilsbedingte 
Straftaten ohne eindeutige öffentliche Verurteilung 
geschehen. Daher sollten die EU-Mitgliedstaaten ihre 
Bemühungen zur Bekämpfung von Hass gegen LGBT 

82 Europäisches Parlament (2006a), (2006b), (2007), und 
(2009).

83 Europäisches Parlament (2011b), Punkte 14 und 15.
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intensivieren (nähere Informationen über die Diskri-
minierung von LGBT siehe Kapitel 5 „Gleichbehandlung 
und Nichtdiskriminierung“).84

AKTIVITÄT DER FRA

Breit angelegte Erhebungen über die 
Viktimisierung von LGBT und Juden
Die Berichte der FRA weisen immer wieder auf 
den eingeschränkten Zugang von Opfern zur 
Justiz aufgrund der geringen Zahl der Opfer 
hin, die ihre Rechte kennen, Vertrauen in die 
Polizei haben und angemessen unterstützt 
und ermutigt werden, Anzeige zu erstatten.85

Um ein umfassenderes Bild zu erhalten, führt 
die FRA zwei breit angelegte Erhebungen über 
die Diskriminierung und Viktimisierung von 
LGBT und von Juden durch. Die Erhebung der 
Europäischen Union über die Diskriminierung und 
Viktimisierung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen 
und Transgender (European Union Survey of 
discrimination and victimisation of Lesbian, 
Gay, Bisexual and Transgender Persons) wird 
auf eine Anfrage des Europäischen Parlaments 
von 2007 durchgeführt. Von der FRA zu diesem 
Thema veröffentlichte Berichte unterstreichen 
das weitgehende Fehlen aussagekräftiger und 
vergleichbarer Daten über die Diskriminierung 
gegen und Viktimisierung von LBGT. Die Erhebung 
baut auf früheren Untersuchungen der FRA über 
Gewalt gegen LGBT und ihr Recht auf Schutz 
auf.86 Die Erhebung über die Diskriminierung 
von und Hassverbrechen gegen Juden (Survey: 
Discrimina-tion and hate crime against Jews) soll 
in neun Mitgliedstaaten vergleichbare Daten über 
die Erfahrungen, Wahrnehmungen und Ansichten 
von Personen liefern, die sich selbst als jüdisch 
bezeichnen. Auch diese Umfrage soll politische 
Entscheidungsträger bei der Bekämpfung 
vorurteilsbedingter Straftaten unterstützen.

Ausblick8586

Die zeitnahe Ratifizierung des Übereinkommens des 
Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt 
gegen Frauen und häuslicher Gewalt, auch bekannt als 
Übereinkommen von Istanbul, durch die EU-Mitglied-
staaten würde einen wichtigen Fortschritt bei der 
Bewältigung fortdauernder Probleme darstellen, indem 
Gewalt gegen Frauen, insbesondere häusliche Gewalt, 
bekämpft wird.

84 Europarat (2011), S. 124. 
85 FRA (2010), SS. 71-74 und FRA (2009), SS. 43-45.
86 FRA (2011), Zusammenfassung siehe Kapitel 2.

Die Ratifizierung dieses Übereinkommens wird voraus-
setzen, dass die EU-Mitgliedstaaten Gesetze einführen, 
mit denen Frauen wirksam und unmittelbar vor wieder-
holter Viktimisierung geschützt werden. Beispielsweise 
fehlt in vielen EU-Mitgliedstaaten eine angemessene 
Definition der Nachstellung (Stalking), obwohl diese zu 
dessen Bekämpfung nach Artikel 34 des Übereinkom-
mens unabdingbar ist.

Die Richtlinie zur Bekämpfung des Menschenhandels, 
die bis zum 6. April 2013 in nationales Recht umgesetzt 
werden muss, dürfte die Lage der Opfer von Zwangsar-
beit und anderen schweren Formen der Ausbeutung der 
Arbeitskraft verbessern; zugleich wird erwartet, dass 
die Richtlinie über Sanktionen gegen Arbeitgeber den 
Opfern, die in problematischen Beschäftigungsverhält-
nissen stehen, Erleichterung verschafft.

Die politische Bedeutung vorurteilsbedingter Strafta-
ten und die diesbezügliche Rechtsprechung werden die 
Gesetzgeber auf Ebene der EU und der Mitgliedstaaten 
vor Herausforderungen stellen. Es ist zu erwarten, dass 
die Geltungsbereiche strafrechtlicher Bestimmungen in 
den EU-Mitgliedstaaten weiterhin stark voneinander 
abweichen werden, obwohl diese unter der Europäi-
schen Menschenrechtskonvention der gemeinsamen 
Verpflichtung unterliegen, durch Vorurteile motivierte 
Aspekte von Straftaten in Strafverfahren besonders 
hervorzuheben.

Es wird rechtlicher und praktischer Maßnahmen bedür-
fen, um Opfer zu ermutigen, sich bei den Behörden zu 
melden, und um Vertrauen in diese Behörden zu schaf-
fen. Einzelpersonen und Gruppen, die von Viktimisie-
rung bedroht sind, müssen darauf vertrauen können, 
dass die Behörden fähig und willens sind, Meldungen 
von Straftaten auf respektvolle und professionelle 
Weise nachzugehen. Andernfalls wird es schwierig 
bleiben, die Lücke zwischen der Anzahl strafrechtlich 
relevanter und tatsächlich untersuchter und geahndeter 
Taten zu schließen.

Die künftige Richtlinie zur Schaffung von Mindeststan-
dards in Bezug auf die Rechte, die Unterstützung und 
den Schutz von Opfern von Straftaten, die den beste-
henden Rahmenbeschluss des Rates über die Stellung 
des Opfers im Strafverfahren ersetzen wird, sollte auf 
EU-Ebene wichtige Fortschritte bewirken und so die 
Rechtsentwicklungen auf Ebene der EU-Mitgliedstaaten 
bezüglich der Partizipation von Opfern in Strafverfahren 
voranbringen.
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D i e  E u r o p ä i s c h e  U n i o n  ( E U )  u n d  i h r e    i t g l i e d s t a a t e n  s i n d  i n  e i n e n  i n t e r n a t i o n a l e n  K o n t e x t  e i n g e b e t t e t ,  i n  
d e m  i m m e r  m e h r  ✓o r m e n  u n d  V e r p fl i c h t u n g e n  i n  B e z u g  a u f    e n s c h e n r e c h t e  g e s c h a f f e n  w u r d e n .  I m  J a h r  
2 0 1 1  w u r d e n  i m  H i n b l i c k  a u f  d e r a r t i g e  V e r p fl i c h t u n g e n  s o w o h l  a u f  E U - E b e n e  a l s  a u c h  i n  d e n    i t g l i e d s t a a t e n  
w i c h t i g e  S c h r i t t e  u n t e r n o m m e n .  E U -   i t g l i e d s t a a t e n  r a t i fi z i e r t e n  m e h r e r e  i n t e r n a t i o n a l e  Ü b e r e i n k o m m e n  
b z w .   r o t o k o l l e ,  d i e  f ü r  d e n  S c h u t z  d e r  G r u n d r e c h t e  v o n  u n m i t t e l b a r e r  B e d e u t u n g  s i n d .  E u r o p ä i s c h e  b z w .  
i n t e r n a t i o n a l e  V e r t r a g s ü b e r w a c h u n g s o r g a n e  h a b e n  ü b e r  5 0  B e r i c h t e  ü b e r  d i e  V e r t r a g s e r f ü l l u n g  d e r  E U  
  i t g l i e d s t a a t e n  i m  B e r e i c h  d e r  G r u n d r e c h t e  v o r g e l e g t ,  i n  d e n e n  s o w o h l  E r f o l g e  a l s  a u c h   r o b l e m e  d a r g e s t e l l t  
s i n d .  D i e  i n t e r n a t i o n a l e  R e c h t s p r e c h u n g ,  i n s b e s o n d e r e  a m  E u r o p ä i s c h e n  G e r i c h t s h o f  f ü r    e n s c h e n r e c h t e  
( E G   R ) ,  h a t  s i c h  w e i t e r e n t w i c k e l t .  D e r  E G   R  h a t  i n  i n s g e s a m t  5 0 6  U r t e i l e n  V e r s t ö ß e  v o n    i t g l i e d s t a a t e n  g e g e n  
d i e  E u r o p ä i s c h e    e n s c h e n r e c h t s k o n v e n t i o n  ( E   R K )  f e s t g e s t e l l t .

D i e  G r u n d r e c h t e l a n d s c h a f t  d e r  E U  b e s t e h t  a u s  n a t i o n a -
l e n  N o r m e n ,  E i n r i c h t u n g e n  u n d  V e r f a h r e n  s o w i e  i h r e m  
k o m p l e x e n  Z u s a m m e n s p i e l  m i t  d e r  E U ,  d e m  E u r o p a r a t  
u n d  i n t e r n a t i o n a l e n  I n s t i t u t i o n e n ,  d i e  z u m  S c h u t z  u n d  
z u r  F ö r d e r u n g  d e r  G r u n d r e c h t e  g e s c h a f f e n  w u r d e n .  D i e  
n a t i o n a l e n  S y s t e m e  z u m  S c h u t z  u n d  z u r  F ö r d e r u n g  d e r  
G r u n d r e c h t e –  u . a .  G e r i c h t e ,  n a t i o n a l e  G e s e t z e ,  G l e i c h -
b e h a n d l u n g s s t e l l e n  u n d  p o l i t i s c h e    o n z e p t e  i m  B e r e i c h  
G r u n d r e c h t e  –  t r e t e n  e b e n f a l l s  m i t  d e r  e u r o p ä i s c h e n  
( E u r o p a r a t  u n d  E u r o p ä i s c h e  U n i o n )  u n d  i n t e r n a t i o n a l e n  
( V e r e i n t e  N a t i o n e n ,  U N )  E b e n e  i n  W e c h s e l w i r k u n g .

V o r  d i e s e m  H i n t e r g r u n d  u n t e r s u c h t  d a s  v o r l i e g e n d e  
  a p i t e l ,  i n w i e w e i t  s i c h  i n  B e z u g  a u f  d i e  f o r m e l l e  V e r -
b i n d l i c h k e i t  z u r  E i n h a l t u n g  i n t e r n a t i o n a l e r  V e r t r ä g e  ü b e r  
M e n s c h e n r e c h t e  d u r c h  d i e  E U - M i t g l i e d s t a a t e n  u n d  d a s  
  a n d i d a t e n l a n d    r o a t i e n  v o m  1 . J a n u a r 2 0 1 1  b i s  z u m  
3 1 . D e z e m b e r 2 0 1 1  Ä n d e r u n g e n  e r g e b e n  h a b e n .  D a m i t  
w e r d e n  d i e  D a t e n  d e s  l e t z t e n  J a h r e s b e r i c h t s  d e r  F R A  
ü b e r  E r f o l g e  u n d  P r o b l e m e  i m  B e r e i c h  d e r  G r u n d r e c h t e  
2 0 1 0  a u f  d e n  n e u e s t e n  S t a n d  g e b r a c h t .  E n t w i c k l u n g e n  
i m  V e r l a u f  d e s  J a h r e s  2 0 1 1  s i n d  i n  d e n  f o l g e n d e n  T a b e l l e n  
g e l b  u n t e r l e g t ,  w ä h r e n d  d i e  A b b i l d u n g e n  e i n e n  Ü b e r -
b l i c k  ü b e r  d e n  G r a d  d e r  V e r b i n d l i c h k e i t  g e b e n .  Z u n ä c h s t  
b e f a s s t  s i c h  d a s    a p i t e l  m i t  d e m  V e r t r a g  d e s  E u r o p a r a t s  
ü b e r  d i e  M e n s c h e n r e c h t e  f ü r  d e n  A l l t a g s g e b r a u c h  u n d  
d e r  E u r o p ä i s c h e n  S o z i a l c h a r t a ,  d i e  2 0 1 1  i h r  5 0 - j ä h r i g e s  
B e s t e h e n  f e i e r t e .  A n s c h l i e ß e n d  w i r d  d i e  A k z e p t a n z  d e r  

E u r o p a r a t -   o n v e n t i o n e n  u n d  i h r e r  F a k u l t a t i v p r o t o k o l l e  
u n t e r s u c h t .  H i e r  fl i e ß e n  a u c h  D a t e n  d e s  E u r o p ä i s c h e n  
G e r i c h t s h o f s  f ü r  M e n s c h e n r e c h t e  ü b e r  V e r f a h r e n  g e g e n  
d i e  2 7 E U - M i t g l i e d s t a a t e n  u n d    r o a t i e n  e i n .  S c h l i e ß l i c h  
g i b t  d a s    a p i t e l  e i n e n  Ü b e r b l i c k  ü b e r    o n v e n t i o n e n  d e r  
V e r e i n t e n  N a t i o n e n  u n d  i h r e  j e w e i l i g e n  F a k u l t a t i v p r o -
t o k o l l e ,  d i e  v o n  d e n  E U - M i t g l i e d s t a a t e n  u n d    r o a t i e n  
a n g e n o m m e n  w u r d e n .  D i e s  u n t e r s t r e i c h t  d i e  N o t w e n -
d i g k e i t  e i n e s  k o o r d i n i e r t e n  V o r g e h e n s  a u f  e u r o p ä i s c h e r  
u n d  U N - E b e n e ,  u m  d i e  F u n k t i o n  u n d  d e n  E r f o l g  d e s  
G r u n d r e c h t s r a h m e n s  i n  d e r  g e s a m t e n  E U  z u  g e w ä h r -
l e i s t e n  ( s i e h e  S c h w e r p u n k t t h e m a ) .

10.1. Verpflichtung zum Schutz 
sozialer Rechte: die 
Europäische Sozialcharta

D i e  E u r o p ä i s c h e  S o z i a l c h a r t a  w u r d e  1 9 6 1  a n g e n o m -
m e n  u n d  1 9 9 6  ü b e r a r b e i t e t .  D i e  a u s f ü h r l i c h e r e  u n d  
e r g ä n z t e  F a s s u n g  v o n  1 9 9 6  e r s e t z t  n a c h  u n d  n a c h  d a s  
u r s p r ü n g l i c h e  A b k o m m e n  v o n  1 9 6 1 ,  w o b e i  b e i d e  V e r s i o -
n e n  d e r  C h a r t a  d e r z e i t  w e i t e r h i n  r e c h t s g ü l t i g  s i n d .  E i n e s  
d e r  Z i e l e  d e r  Ü b e r a r b e i t u n g  d e r  E u r o p ä i s c h e n  S o z i a l -
c h a r t a  w a r  e s ,  d e n  E n t w i c k l u n g e n  i m  s o z i a l e n  B e r e i c h  
u n d  i n s b e s o n d e r e  d e n  z a h l r e i c h e n  R i c h t l i n i e n ,  d i e  a u f  
d e r  G r u n d l a g e  d e r  G e m e i n s c h a f t s c h a r t a  d e r  s o z i a l e n  
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G r u n d r e c h t e  d e r  A r b e i t n e h m e r  1 9 8 9  a n g e n o m m e n  
w o r d e n  w a r e n ,  R e c h n u n g  z u  t r a g e n .  D i e s e  R i c h t l i n i e n  
e n t h a l t e n  d i e  z e n t r a l e n  G r u n d s ä t z e ,  a u f  d e n e n  d a s  
e u r o p ä i s c h e  A r b e i t s r e c h t s m o d e l l  b a s i e r t .  D i e  E u r o p ä -
i s c h e  S o z i a l c h a r t a  g a r a n t i e r t  n e b e n  d e n  v o r w i e g e n d  
b ü r g e r l i c h e n  u n d  p o l i t i s c h e n  R e c h t e n ,  d i e  d u r c h  d i e  
E M R    g e s c h ü t z t  w e r d e n ,  s o z i a l e  u n d  w i r t s c h a f t l i c h e  
R e c h t e .

A n l ä s s l i c h  d e s  J a h r e s t a g e s  d e r  E u r o p ä i s c h e n  S o z i a l -
c h a r t a  g a b  d a s  M i n i s t e r k o m i t e e  d e s  E u r o p a r a t s  i m  
O k t o b e r  2 0 1 1  e i n e  E r k l ä r u n g  a b .  D a r i n  b e k r ä f t i g t  e s  d i e  
B e d e u t u n g  d e r  s o z i a l e n  R e c h t e  f ü r  g a n z  E u r o p a  u n d  

b e g r ü ß t  „ d i e  g r o ß e  Z a h l  d e r  R a t i fi z i e r u n g e n  s e i t  d e m  
z w e i t e n  G i p f e l  d e r  S t a a t s -  u n d  R e g i e r u n g s c h e f s “  1 9 9 7 . 1
H e u t e  z ä h l e n  a l l e  E U - M i t g l i e d s t a a t e n  u n d  d a s    a n d i d a -
t e n l a n d    r o a t i e n  z u  d e n  4 3 V e r t r a g s s t a a t e n  d e r  E u r o -
p ä i s c h e n  S o z i a l c h a r t a  1 9 6 1 .  M i t  d e r  R a t i fi z i e r u n g  d u r c h  
Ö s t e r r e i c h  2 0 1 1  h a b e n  m i t t l e r w e i l e  1 8 E U - M i t g l i e d s t a a -
t e n  d i e  C h a r t a  1 9 9 6  r a t i fi z i e r t  ( s i e h e  T a b e l l e 1 0 . 2 ) .  D a s  
M i n i s t e r k o m i t e e  d r ü c k t e  w e i t e r h i n  „ s e i n e  E n t s c h l o s -
s e n h e i t  a u s ,  d i e  W i r k s a m k e i t  d e r  S o z i a l c h a r t a  d u r c h  

1  E u r o p a r a t ,  M i n i s t e r k o m i t e e  ( 2 0 1 1 ) ,  Declaration of the 
Committee of Ministers on the 50th anniversary of the 
European Sozialcharta,  1 2 . O k t o b e r  2 0 1 1 .  

Tabelle 10.1:�  Übereinstimmung und Nichtübereinstimmung nationaler Rechtsbestimmungen und Vorgehensweisen 
mit Bestimmungen der Europäischen Sozialcharta 1961 und 1996 (samt Zusatzprotokoll) 2011 laut den 
Schlussfolgerungen des ECSR, nach Land

L a n d

A n z a h l  d e r  
ü b e r p r ü f t e n  

B e s t i m m u n g e n  
d e r  C h a r t a

A n z a h l  d e r  
S c h l u s s -

f o l g e r u n g e n  
b e t r e f f e n d  e i n e  

Ü b e r e i n s t i m m u n g

A n z a h l  d e r  
S c h l u s s f o l g e -

r u n g e n  b e t r e f f e n d  
e i n e  ✓i c h t -

ü b e r e i n s t i m m u n g

✓i c h t ü b e r e i n s t i m m u n g  d e s  V e r t r a g s s t a a t s  
m i t  A n z a h l  d e r  g e p r ü f t e n  C h a r t a - B e s t i m -

m u n g e n  ( i n  % )  
r o t  =  ü b e r  2 5  % ,  g e l b  =  1 5  % - 2 5  % ,  

g r ü n  =  u n t e r  1 5  %
A T 2 0 1 7 1 5
B E 2 9 1 8 4 1 4
B G 1 9 4 8 4 2
C Y 2 3 1 1 8 3 5
C Z 1 6 1 0 4 2 5
D E 2 3 1 4 5 2 2
D K 3 0 2 6 7
E E 3 1 2 1 5 1 6
E L 2 6 1 3 8 3 1
E S 2 6 1 5 6 2 3
FI 3 0 2 4 2 7
FR 3 6 2 2 1 2 3 3

 H U *
I E 3 2 1 4 1 3 4 1
I T 3 6 1 7 1 6 4 4
L T 3 0 1 9 6 2 0
L U 2 5 1 6 4 1 6
L V 6 4 1 1 7
  T 1 9 1 1 5 2 6

 ✓L * * 3 5 1 9 9 2 6
 L 2 3 1 4 5 2 2
 T 3 6 2 1 4 1 1
R × 2 1 7 7 3 3
S E 3 1 2 5 4 1 3
S I 3 6 1 3 1 2 3 3
S K 2 7 1 1 8 3 0
U K 1 9 7 8 4 2

H R 1 6 7 6 3 8
Hinweise:  * Ungarn legte keinen Bericht vor, so dass der Europäische Ausschuss für soziale Rechte (ECSR) keine Schlussfolgerungen 

annehmen konnte.
  **Dies bezieht sich nur auf die Niederlande, nicht auf die überseeischen Gebiete des Königreichs der Niederlande.
   Die Diskrepanz zwischen der Gesamtzahl der untersuchten Fälle und der Anzahl der Fälle in Bezug auf eine Übereinstimmung 

bzw. Nichtübereinstimmung der EU-Mitgliedstaaten mit den Bestimmungen der Europäischen Sozialcharta ist darauf 
zurückzuführen, dass der ECSR in einigen Fällen keine Schlussfolgerungen annehmen konnte, weil er auf zusätzliche 
Informationen seitens der Regierung des betreffenden EU-Mitgliedstaates wartete. 

Quelle:   FRA 2011. Daten abgefragt von der Europarat-Website „European Social Charter – The Conclusions of the European Committee 
of Social Rights for 2011“, abrufbar unter: www.coe.int/T/DGHL/Monitoring/SocialCharter/NewsCOEPortal/Conclusions2011 
Publication_en.asp

http://www.coe.int/T/DGHL/Monitoring/SocialCharter/NewsCOEPortal/Conclusions2011Publication_en.asp
http://www.coe.int/T/DGHL/Monitoring/SocialCharter/NewsCOEPortal/Conclusions2011Publication_en.asp
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e i n  a n g e m e s s e n e s  u n d  e f fi z i e n t e s  B e r i c h t e r s t a t t u n g s -
s y s t e m  u n d  g g f .  d a s    o l l e k t i v b e s c h w e r d e v e r f a h r e n “  
s i c h e r  z u  s t e l l e n .  D a s    o m i t e e  f o r d e r t e  a l l e  S t a a t e n ,  
d i e  d i e s  n o c h  n i c h t  g e t a n  h a b e n ,  n a c h d r ü c k l i c h  a u f ,  
e i n e  A n n a h m e  d e s  Z u s a t z p r o t o k o l l s  ü b e r    o l l e k t i v -
b e s c h w e r d e n  z u  e r w ä g e n  ( s i e h e  T a b e l l e 1 0 . 3 ) . 2  A l l e  
E U - M i t g l i e d s t a a t e n  u n d  K r o a t i e n  h a b e n  d a s  Z u s a t z -
p r o t o k o l l  u n t e r z e i c h n e t ;  z w ö l f  v o n  i h n e n ,  u . a .    r o a -
t i e n ,  h a b e n  d a s  I n s t r u m e n t  d a r ü b e r  h i n a u s  r a t i fi z i e r t .  
L e d i g l i c h  e i n  E U - M i t g l i e d s t a a t ,  F i n n l a n d ,  h a t  z u s ä t z l i c h  
d i e  E i n r e i c h u n g  v o n    o l l e k t i v - b e s c h w e r d e n  d u r c h  n a t i -
o n a l e  u n d  i n t e r n a t i o n a l e  N i c h t r e g i e r u n g s o r g a n i s a t i o -
n e n  ( N R O )  u n d  n a t i o n a l e  G e w e r k s c h a f t e n  ( A r t i k e l 2  d e s  
Z u s a t z p r o t o k o l l s )  a n g e n o m m e n . 3

U m  d i e  E i n h a l t u n g  d e r  B e s t i m m u n g e n  d e r  E u r o p ä i s c h e n  
S o z i a l c h a r t a  v o n  1 9 6 1  u n d  v o n  1 9 9 6  s o w i e  d e s  Z u s a t z -
p r o t o k o l l s  v o n  1 9 8 8  z u  g e w ä h r l e i s t e n ,  ü b e r w a c h t  d e r  
E u r o p ä i s c h e  A u s s c h u s s  f ü r  s o z i a l e  R e c h t e  ( E C S R )  a l l e  

2  Ibid.
3  W e i t e r e  I n f o r m a t i o n e n  ü b e r  d i e  E u r o p ä i s c h e  S o z i a l c h a r t a  

s i e h e :  w w w . c o e . i n t / t / d g h l / m o n i t o r i n g / s o c i a l c h a r t e r /
P r e s e n t a t i o n / O v e r v i e w _ e n . a s p .  

v i e r  J a h r e  d i e  U m s e t z u n g  d e s  V e r t r a g s  d u r c h  d i e  V e r -
t r a g s s t a a t e n .  Z u r    o n t r o l l e  s ä m t l i c h e r  B e s t i m m u n g e n  
i m  R a h m e n  d i e s e s  V i e r j a h r e s z y k l u s  h a t  d e r  E C S R  d i e  
B e s t i m m u n g e n  i n  v i e r  t h e m a t i s c h e  G r u p p e n  e i n g e t e i l t .  
D i e  V e r t r a g s s t a a t e n  l e g e n  j e d e s  J a h r  e i n e n  B e r i c h t  ü b e r  
e i n e  d e r  v i e r  t h e m a t i s c h e n  G r u p p e n  v o r .  S o  w i r d  ü b e r  
j e d e  B e s t i m m u n g  d e r  C h a r t a  e i n m a l  a l l e  v i e r  J a h r e  
B e r i c h t  e r s t a t t e t .  I n  B e z u g  a u f  d i e  2 7 E U - M i t g l i e d s t a a t e n  
u n d    r o a t i e n  w a r  d a s  S c h w e r p u n k t t h e m a  2 0 1 1    i n d e r ,  
F a m i l i e n  u n d  M i g r a n t e n 4  ( A r t i k e l 7 ,  8 ,  1 6 ,  1 9 ,  2 7  u n d  3 1  
d e r  C h a r t a ) .  F o l g l i c h  u n t e r s u c h t e  d e r  E C S R  2 0 1 1  g e m ä ß  
d e r  E u r o p ä i s c h e n  S o z i a l c h a r t a 1 9 6 1  d i e  A n w e n d u n g  
d i e s e r  A r t i k e l  d u r c h  K r o a t i e n  u n d  e l f E U - M i t g l i e d s t a a -
t e n  – D ä n e m a r k ,  D e u t s c h l a n d ,  G r i e c h e n l a n d ,  L e t t l a n d ,
L u x e m b u r g ,  Ö s t e r r e i c h ,   o l e n ,  S l o w a k e i ,  S p a n i e n ,
d i e  T s c h e c h i s c h e  R e p u b l i k  u n d  d a s  V e r e i n i g t e  K ö n i g -
r e i c h  u n d  p r ü f t e  g l e i c h z e i t i g  g e m ä ß  d e r  E u r o p ä i s c h e n  
S o z i a l - c h a r t a  1 9 9 6  d i e  A n w e n d u n g  d i e s e r  A r t i k e l  d u r c h  
1 5 E U - M i t g l i e d s t a a t e n –  B e l g i e n ,  B u l g a r i e n ,  E s t l a n d ,

4  I m  I n t e r e s s e  e i n e r  b e s s e r e n  L e s b a r k e i t  w i r d  i n  d i e s e m  
B e r i c h t  a u f  d i e  d u r c h g e h e n d e  N e n n u n g  d e r  m ä n n l i c h e n  u n d  
w e i b l i c h e n  F o r m  v e r z i c h t e t .  E s  s i n d  s e l b s t v e r s t ä n d l i c h  b e i d e  
G e s c h l e c h t e r  g e m e i n t .

A b b i l d u n g  1 0 . 1 :  A n n a h m e  a u s g e w ä h l t e r  Ü b e r e i n k o m m e n  d e s  E u r o p a r a t s ,  n a c h  L a n d

10 6 

6 5 

9 7 
11 9 

8 6 

8 6 

10 6 

8 6 

6 5 

10 7 

11 8 

10 8 
9 6 

6 7 

8 6 
7 7 

7 7 

8 6 
7 5 

10 8 
7 5 

9 8 

11 8 
9 7 

10 8 

10 6 

8 3 

11 9 

Anzahl der angenommenen
Europarat-Übereinkommen

Anzahl der angenommenen
Fakultativprotokolle und
-bestimmungen
des Europarats

AT
BE
BG
CY
CZ
DE
DK
EE
EL
ES
FI
FR
HU
IE
IT
LT
LU
LV

MT
NL
PL
PT
RO
SE
SI
SK
UK

HR

Hinweise:  Eine Annahme umfasst sowohl den Umstand, ein Vertragsstaat zu sein, als auch die Annahme zusätzlicher 
Kontrollbestimmungen. CoE = Europarat; OP = Fakultativprotokoll

Quelle:   FRA 2011. Daten abgefragt von der Europarat-Website „Treaty office“, abrufbar unter: http://conventions.coe.int

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Presentation/Overview_en.asp
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Presentation/Overview_en.asp
http://conventions.coe.int
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Tabelle 10.2: Annahme verschiedener Bestimmungen der Europäischen Sozialcharta (ESC), nach Land  

E S C  ( 1 9 9 6 )

L a n d A T B E B G C Y E E F I F RF I F R H U I EH U I E I T

A r t i k e l insgesamt angenommen 16 24 17 15 20 26 31 18 28 30

1  –  R e c h t  a u f  A r b e i t ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

2  –  G e r e c h t e  A r b e i t s b e d i n g u n g e n 0 ✓ 0 0 0 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

3  –  S i c h e r e  u n d  g e s u n d e  A r b e i t s b e d i n g u n g e n ✓ ✓ ✓ 0 0 0 ✓ ✓ ✓ ✓

4  –  G e r e c h t e s  A r b e i t s e n t g e l t 0 ✓ 0 0 0 0 ✓ × ✓ ✓

5  –  V e r e i n i g u n g s r e c h t ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

6  –  R e c h t  a u f  K o l l e k t i v v e r h a n d l u n g e n 0 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

7  –  S c h u t z  v o n  K i n d e r n  u n d  J u g e n d l i c h e n 0 ✓ ✓ 0 0 0 ✓ ✓ ✓ ✓

8  –  R e c h t  d e r  A r b e i t n e h m e r i n n e n  a u f    u t t e r s c h u t z ✓ ✓ ✓ 0 ✓ 0 ✓ ✓ 0 ✓

9  –  B e r u f s b e r a t u n g ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

1 0  –  B e r u fl i c h e  B i l d u n g ✓ ✓ × ✓ 0 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

1 1  –  S c h u t z  d e r  G e s u n d h e i t ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

1 2  –  S o z i a l e  S i c h e r h e i t ✓ ✓ 0 ✓ ✓ ✓ ✓ 0 ✓ ✓

1 3  –  F ü r s o r g e  ✓ ✓ 0 0 0 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

1 4  –  I n a n s p r u c h n a h m e  s o z i a l e r  D i e n s t e ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

1 5  –  R e c h t e  v o n    e n s c h e n  m i t  B e h i n d e r u n g e n ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

1 6  –  S c h u t z  d e r  F a m i l i e ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

1 7  –    –    – S o z i a l e r ,  r e c h t l i c h e r  u n d  w i r t s c h a f t l i c h e r  S c h u t z  v o n  K i n d e r n  u n d  
J u g e n d l i c h e n ✓ ✓ 0 × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

1 8  –  E r w e r b s t ä t i g k e i t  i m  H o h e i t s g e b i e t  a n d e r e r  V e r t r a g s p a r t e i e n ✓ ✓ 0 0 × ✓ ✓ × ✓ ✓

1 9  –  S c h u t z  v o n  u n d  B e i s t a n d  f ü r  W a n d e r a r b e i t n e h m e r 0 0 × ✓ ✓ 0 ✓ × ✓ ✓

2 0  –  ✓i c h t d i s k r i m i n i e r u n g  a u f g r u n d  d e s  G e s c h l e c h t s × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

2 1  –  U n t e r r i c h t u n g  u n d  A n h ö r u n g × ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓

2 2  –  B e t e i l i g u n g  a n  d e r  V e r b e s s e r u n g  d e r  A r b e i t s b e d i n g u n g e n × ✓ ✓ 0 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

2 3  –  S o z i a l e r  S c h u t z  ä l t e r e r    e n s c h e n × × × × × ✓ ✓ × ✓ ✓

2 4  –  S c h u t z  b e i  K ü n d i g u n g × × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓

2 5  –  S c h u t z  b e i  Z a h l u n g s u n f ä h i g k e i t  d e s  A r b e i t g e b e r s  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ ×

2 6  –  W ü r d e  a m  A r b e i t s p l a t z 0 0 ✓ × × ✓ ✓ × ✓ ✓

2 7  –  A r b e i t n e h m e r  m i t  F a m i l i e n p fl i c h t e n 0 × 0 0 ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓

2 8  –  S c h u t z  d e r  A r b e i t n e h m e r v e r t r e t e r  ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓

2 9  –  A n h ö r u n g  i n  d e n  V e r f a h r e n  b e i    a s s e n e n t l a s s u n g e n  × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓

3 0  –  S c h u t z  g e g e n  A r m u t  u n d  s o z i a l e  A u s g r e n z u n g  × ✓ × × × ✓ ✓ × ✓ ✓

3 1  –  R e c h t  a u f  W o h n u n g × × × × × ✓ ✓ × × ✓

Hinweise:  Eine Annahme umfasst sowohl den Umstand, ein Vertragsstaat zu sein sowie die Annahme zusätzlicher 
Kontrollbestimmungen. Gelb unterlegte Felder zeigen neue Entwicklungen im Jahr 2011 an. 

Quelle:   FRA 2011. Daten abgefragt von der Europarat-Website „European Social Charter – Tabelle of accepted provisions“, 
abrufbar unter: www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Presentation/ProvisionsIndex_en.asp und 
www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Presentation/ProvisionTabelleRevOct2011.pdf und 
www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Presentation/ProvisionTabelleRevOct2011.pdf 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Presentation/ProvisionsIndex_en.asp
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Presentation/ProvisionTabelleRevOct2011.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Presentation/ProvisionTabelleRevOct2011.pdf
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T a b e l l e  1 0 . 2 :  ( F o r t s e t z u n g )  

E S C  ( 1 9 6 1 )  

L T   T ✓L  T✓L  T R × S K S I S E C Z D K D ED K D E E L L V L U  L E S U KE S U K H R

24 21 30 31 17 25 29 23 16 18 15 21 1021 10 16 11 23 14 15

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 0 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ 0 ✓ ✓ 0 ✓ ✓ 0 ✓ 0 ✓ ✓ × ✓ 0 ✓ 0 ✓

✓ ✓ ✓ ✓ 0 ✓ ✓ 0 ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ×

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 0 0 0 0 ✓ × 0 0 ✓ 0 ×

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ 0 0 ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 0 ✓ × 0 ✓ × ✓ 0 ✓ 0 ✓

✓ 0 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 0 ✓ 0 0 ✓ ✓ 0 ✓ ✓ 0 ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ × ✓ 0 ✓ × ✓ 0 ✓ ✓ ×

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

0 0 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 0 ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ 0 ×

0 ✓ ✓ ✓ 0 0 0 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 0 ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 0 ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ 0 0 ✓ ✓ 0 ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ×

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

0 0 ✓ ✓ 0 0 0 ✓ 0 ✓ ✓ ✓ × ✓ 0 ✓ ✓ ×

0 × 0 ✓ 0 0 ✓ ✓ 0 × ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ×

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ × × × ✓ × ✓

✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ × × × ✓ × ✓

✓ × ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ × × × ✓ × ✓

× ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ × × × ✓ × ×

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓  =  a n g e n o m m e n
0  =  t e i l w e i s e  a n g e n o m m e n  

× =  n i c h t  a n g e n o m m e n✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓

✓ 0 ✓ ✓ 0 0 ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ×

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

× × ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓

0 × ✓ ✓ × × ✓ ✓

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Presentation/ProvisionsIndex_en.asp
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Presentation/ProvisionTabelleRevOct2011.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Presentation/ProvisionTabelleRevOct2011.pdf
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Tabelle 10.3: Annahme ausgewählter Übereinkommen des Europarats, nach Land       � � � Tabelle 10.3: (Fortsetzung) 

L a n d A T B E B G C Y C Z D E D KD E D K E E E LE E E L E S F I F RF I F R

insgesamt angenommen 16 11 16 20 14 1414 14 16 14 11 17 18 1818 18

E M R    ( i n  d e r  d u r c h  P r o t o k o l l  1 4  g e ä n d e r t e n  F a s s u n g ) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

E M R    P r o t o k o l l  1  ( E i g e n t u m ,  A u s b i l d u n g  u s w . ) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

E M R    P r o t o k o l l  4  ( k e i n e  G e f ä n g n i s s t r a f e  f ü r  S c h u l d e n  
u s w . ) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓

E M R    P r o t o k o l l  6  ( T o d e s s t r a f e ) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

E M R    P r o t o k o l l  7  ( B e r u f u n g  i n  S t r a f s a c h e n ) ✓ s ✓ ✓ ✓ s ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

E M R    P r o t o k o l l  1 2  ( D i s k r i m i n i e r u n g ) s ss s × ✓ s ss s × s ss s ✓ ✓ ×

E M R    P r o t o k o l l  1 3  ( T o d e s s t r a f e ) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

E S C  ( 1 9 9 6 ) * ✓ ✓ ✓ ✓ s s ss s ss s s ✓ s ss s ✓ ✓

E S C  C C P P * * s ✓ ✓ ✓ s × s × ✓ × ✓ ✓

C P I P P D ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Z u s a t z p r o t o k o l l  z u r  C P I P P D ✓ s ✓ ✓ ✓ ✓ s ✓ s ✓ s ✓

E C C V V C ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ s ✓ ✓ ✓

E C P T ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

E C R M L ✓ × × ✓ ✓ ✓ ✓ × × ✓ ✓ s

F C N M ✓ s ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ s ✓ ✓ ×

E C E C R ✓ × × ✓ ✓ ✓ × × ✓ s ✓ ✓

„   o n v e n t i o n  v o n  O v i e d o “ × × ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Ü b e r e i n k o m m e n  ü b e r  d i e  D a t e n n e t z k r i m i n a l i t ä t s ss s ✓ ✓ s ✓ ✓ ✓ s ✓ ✓ ✓

Z u s a t z p r o t o k o l l  z u m  Ü b e r e i n k o m m e n  ü b e r  
d i e D a t e n n e t z k r i m i n a l i t ä t s ss s × ✓ × ✓ ✓ s ss s × ✓ ✓

C A T H B ✓ ✓ ✓ ✓ × s ✓ s ss s ✓ s ✓

C S E C ✓ s ✓ s × s ✓ s ✓ ✓ ✓ ✓

C A O D × s × × × × × s × × s ×

„   o n v e n t i o n  v o n  I s t a n b u l “ * * * s × × × × s × × s s s ss s s ss s s ss s s s

Hinweise:  Eine Annahme umfasst sowohl den Umstand, ein Vertragsstaat zu sein sowie die Annahme zusätzlicher Kontrollbestimmungen. Gelb unterlegte 
Felder zeigen neue Entwicklungen im Jahr 2011 an. 

  EMRK (in der durch Protokoll 14 Europäische Menschenrechtskonvention (Konvention zum Schutze der Menschenrechte und
 geänderten Fassung Grundfreiheiten) 
 ESC (1996)*  Europäische Sozialcharta (überarbeitet 1996) 
 ESC CCPP**  Protokoll über das Verfahren für Kollektivbeschwerden der ESC

CPIPPD  Übereinkommen zum Schutz des Menschen bei der automatischen Verarbeitung personenbezogener 
Daten. Die Europäische Union kann dem CPIPPD beitreten; Zusatzerklärungen der Mitgliedstaaten des 
Europarats anhängig. 

 Zusatzprotokoll zum CPIPPD  Zusatzprotokoll zum CPIPPD über Aufsichtsbehörden und grenzüberschreitende Datenströme
 ECCVVC  Europäisches Übereinkommen über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten
 ECPT   Europäisches Übereinkommen zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender 

Behandlung oder Strafe 
 ECRML  Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen
 FCNM  Rahmenkonvention zum Schutz nationaler Minderheiten
 ECECR  Europäisches Übereinkommen über die Ausübung von Kinderrechten
 „Konvention von Oviedo“  Übereinkommen über Menschenrechte und Biomedizin

http://conventions.coe.int


E U - M i t g l i e d s t a a t e n  u n d  i n t e r n a t i o n a l e  V e r p fl i c h t u n g e n

273

��� Tabelle 10.3: (Fortsetzung) 

H U I EH U I E I T L T L U L V   T ✓L  L  T R × S E S I S K U K H R v o n  d e n  2 7  
  i t g l i e d s t a a t e n  
u n d  K r o a t i e n  

h a b e n  i n s g e s a m t  
a n g e n o m m e n

15 13 15 14 14 1414 14 1414 14 14 12 18 12 17 19 16 18 16 11 20

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2 8

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2 8

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ s ✓ 2 6

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2 8

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ s ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ 2 4

s s ss s ss s s × ✓ s × ✓ × s ✓ × ✓ s × ✓ 8

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ s ✓ ✓ s ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2 6

✓ ✓ ✓ ✓ s ss s ✓ ✓ s ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ s ss ss s 1 8

s ✓ ✓ × × × × ✓ × ✓ × ✓ ✓ s × ✓ 1 3

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2 8

✓ ✓ s ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ s ✓ 2 0

s × × s ✓ × × ✓ × ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ 1 8

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2 8

✓ × s × ✓ × s ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1 7

✓ ✓ ✓ ✓ s ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2 4

s ss s ✓ × s ✓ s × ✓ s × s ✓ s × ✓ 1 2

✓ × s ✓ s ✓ × s ss s ✓ ✓ s ✓ ✓ × ✓ 1 7

✓ s ✓ ✓ s ✓ s ✓ s ✓ ✓ s ✓ ✓ ✓ ✓ 1 9

× × s ✓ s ✓ s ✓ s ✓ ✓ s ✓ × × ✓ 1 2

s ✓ ✓ s ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2 1

s s s ss s s ss s s ss s s s ✓ × ✓ ✓ s ss s ✓ s s s ss s s ss s s ss s s s ✓ 1 2

✓ × × s × × × × × × × ✓ s × × × 2

× × × × s × × × × s × s s ss s ss s s × × 0

  Zusatzprotokoll zum   Zusatzprotokoll zum   Zusatzprotokoll zum Übereinkommen über Datennetzkriminalität bezüglich der 
Übereinkommen über Kriminalisierung von Handlungen rassistischer und fremdenfeindlicher Art begangen 
Datennetzkriminalität durch ComputersystemeDatennetzkriminalität durch ComputersystemeDatennetzkriminalität

 CATHB  Übereinkommen des Europarats zur Bekämpfung des Menschenhandels
 CSEC   Übereinkommen über den Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung und sexuellem 

Missbrauch 
 CAOD  Übereinkommen über den Zugang zu amtlichen Dokumenten 
 „Konvention von Istanbul“   „Konvention von Istanbul“   „Konvention von Istanbul“ Übereinkommen über die Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und 

häuslicher Gewalt 
 * Alle europäischen Mitgliedstaaten sind Vertragsstaaten der ESC 1961. 

**  Nach Artikel D der ESC 1996 findet „das Zusatzprotokoll zur Europäischen Sozialcharta über Kollektivbeschwerden für 
die Staaten, die es ratifiziert haben, auf die nach dieser Charta eingegangenen Verpflichtungen Anwendung“. Laut 
diesem Artikel können die Vertragsstaaten das Kollektivbeschwerdeverfahren jederzeit annehmen, ohne „formell 
durch das Zusatzprotokoll zur Europäischen Sozialcharta über Kollektivbeschwerden gebunden“ zu sein. Bulgarien 
und Slowenien haben von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. 

*** Die Konvention von Istanbul wurde im April 2011 angenommen.*** Die Konvention von Istanbul wurde im April 2011 angenommen.***

✓ =  V e r t r a g s s t a a t /
a n w e n d b a r  

s =  u n t e r z e i c h n e t
× =  n i c h t  

u n t e r z e i c h n e t

Quelle:  FRA 2011. Daten abgefragt von der Europarat-Website „Treaty office“, abrufbar unter: http://conventions.coe.int

http://conventions.coe.int
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F i n n l a n d ,  F r a n k r e i c h ,  I r l a n d ,  I t a l i e n ,  L i t a u e n ,    a l t a ,
d i e  ✓i e d e r l a n d e ,   o r t u g a l ,  R u m ä n i e n ,  S c h w e d e n ,  S l o -
w e n i e n  u n d  Z y p e r n .  U n g a r n  l e g t e  i n n e r h a l b  d e r  F r i s t  
k e i n e n  B e r i c h t  v o r .  V o n  d e n  f ü r  j e d e n  V e r t r a g s s t a a t  
u n t e r s u c h t e n  B e s t i m m u n g e n  –  j e  n a c h  A n z a h l  d e r  v o n  
d e m  j e w e i l i g e n  S t a a t  a n g e n o m m e n e n  B e s t i m m u n -
g e n  z w i s c h e n  d r e i  b i s  3 6  –  s t e l l t e  d e r  E S C R  u n t e r  a l l e n  
E U - M i t g l i e d s t a a t e n  u n d    r o a t i e n  i n  d u r c h s c h n i t t l i c h  
2 7 %  s e i n e r  S c h l u s s f o l g e r u n g e n  e i n e  N i c h t ü b e r e i n s t i m -
m u n g  m i t  d e n  C h a r t a - B e s t i m m u n g e n  f e s t .  T a b e l l e 1 0 . 1  
g i b t  e i n e n  Ü b e r b l i c k  ü b e r  d i e  A n z a h l  d e r  ü b e r p r ü f t e n  
B e s t i m m u n g e n  s o w i e  ü b e r  d i e  Ü b e r e i n s t i m m u n g  d e r  
n a t i o n a l e n  R e c h t s v o r s c h r i f t e n  u n d  P r a x i s  m i t  d e n  
B e s t i m m u n g e n  d e r  E u r o p ä i s c h e n  S o z i a l c h a r t a  i n  d e m  
j e w e i l i g e n  E U - M i t g l i e d s t a a t  u n d    r o a t i e n ,  a u s g e d r ü c k t  
i n  A n z a h l  u n d  Q u o t e .  T a b e l l e  1 0 . 2  b i e t e t  e i n e  Ü b e r s i c h t  
ü b e r  d i e  A n n a h m e  v o n  B e s t i m m u n g e n  d e r  C h a r t a  d u r c h  
d i e  E U - M i t g l i e d s t a a t e n  u n d    r o a t i e n .

10.2. Annahme von 
Übereinkommen  
und Protokollen  
des Europarats

I m  J a h r  2 0 1 1  g a b  e s  m e h r e r e  b e d e u t e n d e  E n t w i c k l u n g e n  i n  
B e z u g  a u f  Ü b e r e i n k o m m e n  u n d  P r o t o k o l l e  d e s  E u r o p a r a t s .  
V o r  a l l e m  n a h m  d e r  E u r o p a r a t  i m  A p r i l  e i n  n e u e s  Ü b e r e i n -
k o m m e n  ü b e r  d i e  V e r h ü t u n g  u n d  B e k ä m p f u n g  v o n  G e w a l t  
g e g e n  F r a u e n  u n d  h ä u s l i c h e r  G e w a l t  ( „   o n v e n t i o n  v o n  
I s t a n b u l “ )  a n ,  e i n  u m f a s s e n d e r  R e c h t s r a h m e n  z u m  S c h u t z  
v o n  F r a u e n ,  d e r  d a s  S p e k t r u m  d e r  M e n s c h e n r e c h t s k o n -
v e n t i o n e n  d e s  E u r o p a r a t s  e r w e i t e r t  ( w e i t e r e  I n f o r m a t i o -
n e n  s i e h e    a p i t e l 9  „ R e c h t e  d e r  O p f e r  v o n  S t r a f t a t e n “ ) .  B i s  
E n d e  2 0 1 1  h a t t e n  e l f E U - M i t g l i e d s t a a t e n  d i e    o n v e n t i o n  
v o n  I s t a n b u l  u n t e r z e i c h n e t ,  a b e r  b i s l a n g  h a t  n o c h  k e i n  
E U - M i t g l i e d s t a a t  d i e    o n v e n t i o n  r a t i fi z i e r t .

A b b i l d u n g  1 0 . 2 :  Z u  e i n e r  r e c h t l i c h e n   r ü f u n g  a n g e n o m m e n e  A n t r ä g e  j e  1 0  0 0 0  E i n w o h n e r ,  n a c h  L a n d

HR

UK
SK
SI
SE
RO
PT
PL
NL
MT
LV
LU
LT
IT
IE
HU
FR
FI
ES
EL
EE
DK
DE
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CY
BG
BE
AT

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

2010

2011

2009

Hinweise:  Die Mitgliedstaaten des Europarats besaßen am 1. Januar 2011 eine Gesamtbevölkerung von ca. 819 Millionen 
Einwohnern. Die durchschnittliche Anzahl von angenommenen Anträgen je 10 000 Einwohner lag 2011 bei 0,79. Die 
Grafik zeigt lediglich die in diesem Jahresbericht behandelten 27 EU-Mitgliedstaaten und Kroatien; die ursprüngliche 
Abbildung enthielt statistische Angaben für alle 47 Mitgliedstaaten des Europarats. 

Quelle:� � EGMR, Jahresbericht 2011 
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W i e  i n  T a b e l l e  1 0 . 3  d a r g e s t e l l t ,  h a b e n  2 0 1 1  B u l g a r i e n ,  
F i n n l a n d ,  L u x e m b u r g ,  Ö s t e r r e i c h ,  R u m ä n i e n  s o w i e  
K r o a t i e n  d a s  Ü b e r e i n k o m m e n  ü b e r  d e n  S c h u t z  v o n  
  i n d e r n  v o r  s e x u e l l e r  A u s b e u t u n g  u n d  s e x u e l l e m  M i s s -
b r a u c h  ( Convention on the Protection of Children against 
Sexual Exploitation and Sexual Abuse,  C S E C )  r a t i fi z i e r t ,  
w a s  d i e  G e s a m t z a h l  d e r  R a t i fi z i e r u n g e n  d u r c h  E U - M i t -
g l i e d s t a a t e n  a u f  e l f  p l u s    r o a t i e n  e r h ö h t .  D a s  V e r e i -
n i g t e  K ö n i g r e i c h  r a t i fi z i e r t e  d a s  Ü b e r e i n k o m m e n  ü b e r  
d i e  D a t e n n e t z k r i m i n a l i t ä t ;  D e u t s c h l a n d  u n d  F i n n l a n d  
r a t i fi z i e r t e n  u n d  I t a l i e n  u n t e r z e i c h n e t e  d a s  Z u s a t z p r o t o -
k o l l .  S o m i t  h a t t e n  E n d e  2 0 1 1  a l l e  E U - M i t g l i e d s t a a t e n  d a s  
Ü b e r e i n - k o m m e n  u n t e r z e i c h n e t ,  u n d  1 8  p l u s    r o a t i e n  
h a t t e n  e s  r a t i fi z i e r t .  D a s  Z u s a t z p r o t o k o l l  w u r d e  b i s l a n g  
v o n  n e u n  E U - M i t g l i e d s t a a t e n  u n t e r z e i c h n e t  u n d  v o n  
e l f  r a t i fi z i e r t ,  w o b e i  K r o a t i e n  V e r t r a g s s t a a t  s o w o h l  d e s  
Ü b e r e i n k o m m e n s  a l s  a u c h  d e s  P r o t o k o l l s  i s t .

D i e  E U  s e t z t e  2 0 1 1  d i e  V e r h a n d l u n g e n  ü b e r  i h r e n  B e i -
t r i t t  z u m  E M R    f o r t  u n d  u n t e r n a h m  l e t z t e  S c h r i t t e  z u r  
  l ä r u n g  d e r  e i n s c h l ä g i g e n  r e c h t l i c h e n  A s p e k t e  d e s  
E U - B e i t r i t t s a b k o m m e n s .  I m  R a h m e n  d i e s e s  V e r f a h r e n s  
m ü s s e n  s ä m t l i c h e  E U - M i t g l i e d s t a a t e n  d a s  B e i t r i t t s a b -
k o m m e n  r a t i fi z i e r e n .  D i e  B e d i n g u n g e n  m ü s s e n  v o n  
a l l e n  M i t g l i e d s t a a t e n  d e s  E u r o p a r a t s  d u r c h  f o r m e l l e  
Z u s t i m m u n g  i h r e s  j e w e i l i g e n  n a t i o n a l e n  P a r l a m e n t s  
a n g e n o m m e n  w e r d e n . 5  A u c h  w e n n  f ü r  d e n  B e i t r i t t  d e r  
E U  z u m  E M R    n o c h  k e i n  e n d g ü l t i g e r  T e r m i n  f e s t g e l e g t  
w u r d e ,  w i r d  e r w a r t e t ,  d a s s  d a s  V e r f a h r e n  s o  r a s c h  

5  E u r o p a r a t ,  I n f o r m e l l e  G r u p p e  z u m  B e i t r i t t  d e r  E u r o p ä i s c h e n  
U n i o n  z u m  Ü b e r e i n k o m m e n  ( 2 0 1 1 ) ,  Accession by the 
European Union to the European Convention on Human 
Rights: Answers to frequently asked questions,  3 0 . J u n i 2 0 1 1 .  

A b b i l d u n g  1 0 . 3 :  A n z a h l  d e r  g e r i c h t l i c h  a n h ä n g i g e n  A n t r ä g e  i m  D e z e m b e r  2 0 1 1 ,  n a c h  b e f r a g t e m  L a n d
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Hinweis:  Die Grafik zeigt lediglich die in diesem Jahresbericht behandelten 27 EU-Mitgliedstaaten und Kroatien; 
die ursprüngliche Abbildung enthielt statistische Angaben für alle 47 Mitgliedstaaten des Europarats. 

Quelle:   EGMR, Jahresbericht 2011
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Tabelle 10.4:�  Anzahl der EGMR-Urteile 2011, nach EMRK-Artikel, und Anzahl der zur Vollstreckung anhängigen 
„Leitentscheidungen“ Ende 2011, nach Land

E   R K - A r t i k e l 2 2 3 3 3 4 5 6 62 2 3 3 3 4 5 6 62 2 3 3 3 4 5 6 62 2 3 3 3 4 5 6 62 2 3 3 3 4 5 6 62 2 3 3 3 4 5 6 62 2 3 3 3 4 5 6 62 2 3 3 3 4 5 6 62 2 3 3 3 4 5 6 6
A T 1 2 7 4 17 4 17 4 1 5
B E 9 7 17 1 1 21 21 2 6 6 26 2
B G 6 2 5 2 8 2 1 4 1 3 32 1 4 1 3 32 1 4 1 3 32 1 4 1 3 32 1 4 1 3 32 1 4 1 3 32 1 4 1 3 3 1 0 2 2 1
C Y 2 1 11 1 1
C Z 2 2 1 9 1 2 1 1 3 2
D E 4 1 3 1 9 1 1 8 1 9
D   6 1 51 5
E E 3 3 1 11 1
E L 7 3 6 9 2 2 1 0 8 68 6 5 0
E S 1 2 9 29 2 1 1 4 14 1
F I 7 5 2 2
F R 3 3 2 3 9 1 1 1 51 1 51 1 5 1 1 1 2
H U 3 4 3 3 1 3 5 45 4 1 9
I E 2 2 2
I T 4 5 3 4 3 8 1 18 1 18 1 18 1 1 2 2 72 7 1 6
L T 1 0 9 1 1 11 1 3 53 5
L U 3 1 21 2 1
L V 1 2 1 0 2 1 7 1
M T 1 3 9 39 3 1 3 33 3
N L 6 4 24 2 4 14 1
P L 7 1 5 4 1 6 1 11 11 1 5 1 6 1 4 1 5
P T 3 1 2 7 3 1 1 1 3
R O 6 8 5 8 3 7 3 87 3 87 3 87 3 8 2 0 6 2 92 9 1 0
S E 4 4
S I 1 2 1 1 1 2 1 61 6
S   2 1 1 9 2 1 1 2 2 52 5
U   1 9 8 9 28 9 28 9 2 5 25 2 1 3 11 3 11 3 1
Z w i s c h e n -
s u m m e 5 0 6 9 2 4 3 1 8 1 9 4 5 9 1 1 9 4 8 8 1 9 9
G e s a m t -
s u m m e 6 3 3 *

H R 2 5 2 3 2 2 3 43 4 5 8 35 8 35 8 3
Hinweise:  Die Urteile können sich auf mehr als eine Bestimmung beziehen. 
   * Einige Urteile betreffen zwei EU-Mitgliedstaaten, eine Rechtssache für jedes der folgenden Paare: Italien und Frankreich, 

Griechenland und Belgien, Polen und Deutschland, Frankreich und Belgien. 
   ** Sonstige Urteile: angemessene Entschädigung, Wiederaufnahme eines Verfahrens, prozesshindernde Einreden und 

Unzuständigkeit des Gerichts. 
   *** „Leitentscheidungen“ (leading cases) betreffen die Überwachung der Vollstreckung einer Leitentscheidung. Der Europarat 

definiert diese als Rechtssachen, die ihrem Wesen nach nicht repetitiv sind, sondern sich auf ein strukturelles oder generelles 
Problem in dem betreffenden Staat beziehen, für dessen Lösung Maßnahmen ergriffen werden müssen. 

Quelle:   FRA 2011. Daten entnommen aus dem EGMR Jahresbericht 2011. „Violations by Article and by State“, abrufbar unter: 
www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/596C7B5C-3FFB-4874-85D8-F12E8F67C136/0/TABELLEAU_VIOLATIONS_EN_2011.pdf

A n z a h l  d e r  U r t e i l e
U r t e i l e ,  b e i  d e n e n  m

i n -

U r t e i l e ,  b e i  d e n e n  m
i n -

U r t e i l e ,  b e i  d e n e n  m
i n -

d e s t e n s  e i n  V e r s t o ß  

f e s t g e s t e l l t  w
u r d e

U r t e i l e ,  b e i  d e n e n  k e i n  

U r t e i l e ,  b e i  d e n e n  k e i n  

U r t e i l e ,  b e i  d e n e n  k e i n  

V e r s t o ß  f e s t g e s t e l l t  

w
u r d e

E i n v e r n e h m
l i c h e  

E i n v e r n e h m
l i c h e  

L ö s u n g e n / S t r e i c h u n g  

v o n  U r t e i l e n

S o n s t i g e  U r t e i l e * *  
R e c h t  a u f  L e b e n  –  E n t z u g  

d e s  L e b e n s

F e h l e n  e f f e k t i v e r  

E r m
i t t l u n g e n  

V e r b o t  d e r  F o l t e r

U n m
e n s c h l i c h e  

o d e r  e r n i e d r i g e n d e  

B e h a n d l u n g
B e h a n d l u n g
B e h a n d l u n g
B e h a n d l u n g

F e h l e n  e f f e k t i v e r  

E r m
i t t l u n g e n

V e r b o t  d e r  S k l a v e r e i /  

Z w
a n g s a r b e i t

R e c h t  a u f  F r e i h e i t  u n d  

S i c h e r h e i t  
R e c h t  a u f  e i n  f a i r e s  

V e r f a h r e n
D a u e r  d e s  V e r f a h r e n s
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6 7 8 96 7 8 96 7 8 96 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4  1 - 1  1 - 2  1 - 3  7 - 4
1 1 11 1 11 1 1 2 1

1 2 2 2
5 1 2 35 1 2 35 1 2 35 1 2 3 2 6 1 71 7 6 1 1 6

8
2 1 2 0

1 5 21 5 21 5 2 1 11 1 1 0 1 1 4
1 3

1 3
3 1 11 1 3 2 1 41 4 6 3

2 1 1 5
2 1 1 6
2 1 22 1 22 1 2 6 1 4 6
2 2 1 2 1 2 5

1 3
1 2 1 3 1 1 5 9

1 1 0
5

2 2 1 8
2 1 51 5 1 2

8
1 8 2 1 7 2

2 3 1 0 8 1 2
6 8 1 11 1 4 1 0 1 8 8

6
2 7 9

1 2 1 3 13 1 2 0
1 1 2 5

1 3 5 4 6 3 2 0 5 1 0 5 5 5 3 2 1 1

7 1 9

4 1 2 1 4 2

A u s s e t z u n g  d e r  

V o l l - s t r e c k u n g
K e i n e  S t r a f e  o h n e  G e s e t z

R e c h t  a u f  A c h t u n g  

d e s   r i v a t -  u n d  

F a m
i l i e n l e b e n s

R e c h t  a u f  G e d a n k e n - ,  

G e w
i s s e n s -  u n d  

R e l i g i o n s f r e i h e i t

 
e i n u n g s f r e i h e i t  

V e r s a m
m
l u n g s -  u n d  

V e r e i n i g u n g s f r e i h e i t   

R e c h t ,  e i n e  E h e  

e i n - z u g e h e n  
R e c h t  a u f  w

i r k s a m
e  

R e c h t s m
i t t e l   

V e r b o t  d e r  

D i s k r i m
i - n i e r u n g  

S c h u t z  d e s  E i g e n - t u m
s  

R e c h t  a u f  B i l d u n g
R e c h t  a u f  f r e i e  W

a h l e n  

R e c h t ,  w
e g e n  d e r s e l b e n  

R e c h t ,  w
e g e n  d e r s e l b e n  

S t r a f t a t  n i c h t  z w
e i m

a l  

s t r a f r e c h t l i c h  v e r f o l g t  

o d e r b e s t r a f t  z u  w
e r d e n  

L e i t e n t s c h e i d u n g e n ,  f ü r  

d i e  e i n e  V o l l s t r e c k u n g  

a n h ä n g i g  i s t * * *
Tabelle 10.4 (Fortsetzung) 

S o n s t i g e  A r t i k e l  d e s  

S o n s t i g e  A r t i k e l  d e s  

Ü b e r e i n k o m
m
e n s  

S o n s t i g e  A r t i k e l  d e s  

Ü b e r e i n k o m
m
e n s  

S o n s t i g e  A r t i k e l  d e s  
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w i e  m ö g l i c h  a b g e s c h l o s s e n  w i r d . 6  S o b a l d  d i e  E U  V e r -
t r a g s p a r t e i  d e s  E M R    i s t ,  w i r d  d a s  R e c h t s s y s t e m  d e r  
E U  s e l b s t ,  i n  B e z u g  a u f  d i e  E i n h a l t u n g  d e r  E M R   ,  u n t e r  
A u f s i c h t  d e s  E u r o p ä i s c h e n  G e r i c h t s h o f s  f ü r  M e n s c h e n -
r e c h t e  ( E G M R )  g e s t e l l t . 7

6  E u r o p a r a t ,  L e n k u n g s a u s s c h u s s  f ü r  M e n s c h e n r e c h t e  ( 2 0 1 1 ) ,  
Report to the Committee of Ministers on the elaboration of 
legal instruments for the accession of the European Union to 
the European Convention on Human Rights,  1 4 .  O k t o b e r  2 0 1 1 .  

7  E u r o p a r a t ,  I n f o r m e l l e  G r u p p e  z u m  B e i t r i t t  d e r  E u r o p ä i s c h e n  
U n i o n  z u m  Ü b e r e i n k o m m e n  ( 2 0 1 1 ) ,  Accession by the 
Europäische Union to the European Convention on Human 
Rights: Answers to frequently asked questions,  3 0 .  J u n i  2 0 1 1 .  

10.3. Verfahren vor dem 
Europäischen Gerichtshof 
für Menschenrechte

L a u t  d e n  a k t u e l l e n  S t a t i s t i k e n  d e s  E G M R  f ä l l t e  d e r  
G e r i c h t s h o f  6 3 3 U r t e i l e  i n  V e r f a h r e n ,  d i e  g e g e n  d i e  
2 7 E U - M i t g l i e d s t a a t e n  u n d  K r o a t i e n  a n g e s t r e n g t  w u r -
d e n .  W i e  T a b e l l e  1 0 . 4  z e i g t ,  g i n g  e s  i n  d e n  V e r f a h r e n  
v o r  d e m  E G M R  a m  h ä u fi g s t e n  u m  d i e  V e r f a h r e n s d a u e r  
( 1 9 9 U r t e i l e ) ,  d a s  R e c h t  a u f  w i r k - s a m e  R e c h t s m i t t e l  
( 1 0 5 ) ,  d a s  R e c h t  a u f  F r e i h e i t  u n d  S i c h e r h e i t  ( 9 4 )  u n d  d a s  
R e c h t  a u f  e i n e n  f a i r e n  P r o z e s s  ( 8 8 ) .  I m  V e r g l e i c h  z u  2 0 1 0  
m i t  i n s g e s a m t  7 9 5 U r t e i l e n  g e g e n  E U - M i t g l i e d s t a a t e n  
f ä l l t e  d e r  E G M R  2 0 1 1  d e u t l i c h  w e n i g e r  U r t e i l e  b e z ü g l i c h  
d e r  D a u e r  d e r  V e r f a h r e n ,  d e s  R e c h t s  a u f  E i g e n t u m  u n d  
d e r  A u s s e t z u n g  d e r  V o l l s t r e c k u n g .

T a b e l l e  1 0 . 4  g i b t  e i n e n  Ü b e r b l i c k  ü b e r  d i e  v o m  E G M R  2 0 1 1  
g e f ä l l t e n  U r t e i l e ,  a u f g e s c h l ü s s e l t  n a c h  E M R   - A r t i k e l n  
u n d  L a n d .  D i e  T a b e l l e  z e i g t  a u c h  d i e  A n z a h l  d e r  z u r  

A b b i l d u n g  1 0 . 4 :  A n n a h m e  i n t e r n a t i o n a l e r    e n s c h e n r e c h t s i n s t r u m e n t e ,  n a c h  L a n d
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PT
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HR

Anzahl der angenommenen
UN-Übereinkommen

Anzahl der angenommenen
UN-Fakultativprotokolle
und -bestimmungen

Anzahl der angenommenen
Europarat-Übereinkommen

Anzahl der angenommenen
Europarat-
Fakultativprotokolle
und -bestimmungen

Hinweise:  OP = Fakultativprotokolle. Eine Annahme umfasst sowohl den Umstand, ein Vertragsstaat zu sein sowie die Annahme 
zusätzlicher Kontrollbestimmungen.  
Die Abbildung umfasst die in den Tabellen 10.3 (Übereinkommen des Europarats) und 10.5 (UN-Übereinkommen) 
aufgeführten Instrumente. 

Quelle:    FRA 2011. Daten abgefragt von der UN-Website „Treaty Collection“, abrufbar unter: http://treaties.un.org und von der 
Europarat-Website „Treaty office“, abrufbar unter: http://conventions.coe.int

http://treaties.un.org
http://conventions.coe.int
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V o l l s t r e c k u n g  a n h ä n g i g e n  L e i t e n t s c h e i d u n g e n  ( leading 
cases) .  D e r E u r o p a r a t  b e z e i c h n e t  m i t  „ L e i t e n t s c h e i d u n -
g e n “  j e n e  R e c h t s - s a c h e n ,  d i e  i h r e m  W e s e n  n a c h  n i c h t  
r e p e t i t i v  s i n d ,  s o n d e r n  s i c h  a u f  e i n  s t r u k t u r e l l e s  o d e r  
g e n e r e l l e s  P r o b l e m  i n  d e m  b e t r e f f e n d e n  S t a a t  b e z i e h e n .  
D e r a r t i g e  P r o b l e m e  l a s s e n  s i c h  n u r  d u r c h  L e g i s l a t i v m a ß -
n a h m e n  a u f  a l l g e m e i n e r  E b e n e  l ö s e n .

E i n  B l i c k  a u f  a n d e r e  S t a t i s t i k e n  d e s  E G M R  i s t  e b e n f a l l s  
i n t e r e s s a n t ,  z . B .  d i e  A n z a h l  d e r  B e s c h w e r d e n ,  d i e  d e r  
G e r i c h t s h o f  e n t s p r e c h e n d  e i n e r  b e s t i m m t e n  E i n w o h n e r -
z a h l  f ü r  e i n e  i n t e r n e  r e c h t l i c h e  P r ü f u n g  a n g e n o m m e n  
h a t ,  b e z e i c h n e t  a l s  „ applications allocated to a judicial 
formation “ .  D i e s  i s t  i n  A b b i l d u n g 1 0 . 2 ,  g e s t ü t z t  a u f  d i e  
E G M R  S t a t i s t i k ,  d a r g e s t e l l t .  W ä h r e n d  d i e  A r b e i t s b e l a s -
t u n g  d e s  G e r i c h t s h o f s  i n  d e n  v e r g a n g e n e n  d r e i  J a h r e n  
g r u n d s ä t z l i c h  u n v e r ä n d e r t  g e b l i e b e n  i s t ,  z e i g t  e i n  B l i c k  
a u f  L ä n d e r  w i e  K r o a t i e n ,  E s t l a n d  u n d  S c h w e d e n  e i n e  
k o n s t a n t e ,  s t a r k e  Z u n a h m e  a n h ä n g i g e r  R e c h t s s a c h e n  
z w i s c h e n  2 0 0 9  u n d 2 0 1 1 .

10.4. Annahme von 
Instrumenten, 
Übereinkommen 
und Protokollen der 
Vereinten Nationen

I m  U N -   o n t e x t  s t e l l t  d a s  Ü b e r e i n k o m m e n  ü b e r  d i e  
R e c h t e  v o n  M e n s c h e n  m i t  B e h i n d e r u n g e n  ( U N C R P D )  d i e  
e n g s t e  f o r m e l l e  V e r k n ü p f u n g  z w i s c h e n  d e n  M e n s c h e n -
r e c h t s s y s t e m e n  d e r  E U  u n d  d e r  U N  d a r .  D a s  U N C R P D  
i s t  d a s  e r s t e  d e r  z e n t r a l e n  i n t e r n a t i o n a l e n  M e n s c h e n -
r e c h t s a b k o m m e n ,  d a s  a u s d r ü c k l i c h  e i n e n  B e i t r i t t  r e g i -
o n a l e r  O r g a n i s a t i o n e n  v o r s i e h t  –  e i n e  M ö g l i c h k e i t ,  v o n  
d e r  d i e  E U  m i t  i h r e m  B e i t r i t t  a l s  V e r t r a g s p a r t e i  z u m  
U N C R P D  i m  D e z e m b e r 2 0 1 0  G e b r a u c h  m a c h t e .  I m  J a h r  
2 0 1 1  r a t i fi z i e r t e n  d r e i  w e i t e r e  E U - M i t g l i e d s t a a t e n ,  n ä m -
l i c h  L u x e m b u r g ,  R u m ä n i e n  u n d  Z y p e r n ,  d a s  U N C R P D  
u n d  e r h ö h t e n  d i e  G e s a m t z a h l  d a m i t  a u f  1 9  p l u s  K r o -
a t i e n .  A l l e  E U - M i t g l i e d s t a a t e n  h a b e n  z u m i n d e s t  d a s  

A b b i l d u n g  1 0 . 5 :  A n n a h m e  a u s g e w ä h l t e r  U ✓- Ü b e r e i n k o m m e n ,  n a c h  L a n d
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Anzahl der angenommenen
UN-Übereinkommen

Anzahl der angenommenen
UN-Fakultativprotokolle
und -bestimmungen

Hinweise:  OP = Fakultativprotokolle. Eine Annahme umfasst sowohl den Umstand, ein Vertragsstaat zu sein sowie die Annahme 
zusätzlicher Kontrollbestimmungen. Es ist zu beachten, dass in der Abbildung sämtliche in Tabelle 10.5 aufgeführten 
UN-Übereinkommen sowie -Fakultativprotokolle und -Fakultativbestimmungen aufgeführt sind. 

Quelle:   FRA 2011. Daten abgefragt von der UN-Website „Treaty Collection“, abrufbar unter: http://treaties.un.org

http://treaties.un.org
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Tabelle 10.5: Annahme ausgewählter UN-Übereinkommen, nach Land          T a b e l l e  1 0 . 5  ( F o r t s e t z u n g )  

L a n d A T B E B G C Y C Z D E D KD E D K E E E LE E E L E S F I F RF I F R

insgesamt angenommen 23 25 22 23 19 25 23 16 19 27 20 25

I C E R D ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
I C E R D  -  E i n z e l b e s c h w e r d e n  ( A r t .  1 4  A b s .  1 ) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓
I C C P R ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
I C C P R  -  S t a a t e n b e s c h w e r d e n  ( A r t .  4 1 ) ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ × × ✓ ✓ ×
I C C P R  -  O P 1  ( E i n z e l b e s c h w e r d e n ) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
I C C P R  -  O P 2  ( T o d e s s t r a f e ) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
I C E S C R ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
I C E S C R  -  O P  ( E i n z e l b e s c h w e r d e n )  [ n o c h  n i c h t  i n    r a f t ] × s × × × × × × × ✓ s ×
C E D A W ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
C E D A W  -  O P  ( E i n z e l b e s c h w e r d e n ) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓
C E D A W  -  O P  ( A n f r a g e v e r f a h r e n ,  A r t .  1 0 ,  
O p t - o u t -   l a u s e l ) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓

C A T ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
C A T  -  O P s ss s ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ s ✓ s ✓
C A T  -  S t a a t e n b e s c h w e r d e n  ( A r t .  2 1  A b s .  1 ) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓
C A T  -  E i n z e l b e s c h w e r d e n  ( A r t .  2 2  A b s .  1 ) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓
C A T  -  A n f r a g e v e r f a h r e n  ( A r t .  2 0  A b s .  2 ) ,  O p t - o u t -
  l a u s e l  i n  A r t .  2 8  A b s .  1 ) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

C R C ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
C R C  -  O P 1  ( B e w a f f n e t e    o n fl i k t e ) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ s ✓ ✓ ✓ ✓
C R C  -  O P 2  ( P r o s t i t u t i o n ) ✓ ✓ ✓ ✓ s ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ s ✓
I C R M W × × × × × × × × × × × ×
C R S R ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
U N T O C ✓ ✓ ✓ ✓ s ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
U N T O C  -  O P 1  ( S c h l e u s u n g  v o n  M i g r a n t e n ) ✓ ✓ ✓ ✓ s ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
U N T O C  -  O P 2  ( U n e r l a u b t e r  H a n d e l ) ✓ ✓ ✓ ✓ s ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
I C P E D s ✓ s ss s × ✓ s × s ✓ s ✓
I C P E D  -  E i n z e l b e s c h w e r d e n  ( A r t .  3 1 ) × ✓ × × × × × × × ✓ × ✓
C R P D ✓ ✓ s ✓ ✓ ✓ ✓ s ss s ✓ s ✓
C R P D  -  O P  ( E i n z e l b e s c h w e r d e n ) ✓ ✓ s ✓ s ✓ × × s ✓ s ✓
I L O  C 1 6 9 × × × × × × ✓ × × ✓ × ×
I L O  C 1 8 9 * × × × × × × × × × × × ×

Hinweise:  Eine Annahme umfasst sowohl den Umstand, ein Vertragsstaat zu sein sowie die Annahme zusätzlicher Kontrollbestimmungen. Gelb unterlegte 
Felder geben Entwicklungen 2011 an. 

 ICERD  Internationales Übereinkommen über das UN-Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassen-diskriminierung
 ICCPR  Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte
 ICCPR - OP1 Fakultativprotokoll zum ICCPR 
 ICCPR - OP2 Zweites Fakultativprotokoll zum ICCPR zur Abschaffung der Todesstrafe

ICESCR Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte
 ICESCR – OP Fakultativprotokoll zum ICESCR 

CEDAW Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der FrauCEDAW Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der FrauCEDAW
CEDAW – OP Fakultativprotokoll zum CEDAW CEDAW – OP Fakultativprotokoll zum CEDAW CEDAW – OP
CAT Internationales Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrige Behandlung oder Strafe CAT Internationales Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrige Behandlung oder Strafe CAT

 CAT – OP Fakultativprotokoll zum CAT
CRC Übereinkommen über die Rechte des KindesCRC Übereinkommen über die Rechte des KindesCRC

 CRC - OP2 Fakultativprotokoll zum CRC über die Beteiligung von Kindern an bewaffneten Konflikten

http://treaties.un.org
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   T a b e l l e  1 0 . 5  ( F o r t s e t z u n g )  

H U I EH U I E I T L T L U L V   T ✓L  L  T R × S E S I S K U K H R v o n  2 8  L ä n d e r n  
h a b e n  i n s g e s a m t  
a n g e n o m m e n23 19 23 19 23 16 20 24 19 22 21 24 2424 24 23 21 23

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2 8
✓ ✓ ✓ × ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × × 2 3
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2 8
✓ ✓ ✓ × ✓ × ✓ ✓ ✓ × × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2 0
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ 2 7
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ s ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2 6
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2 8
× × s × s × × s × s × × s ss s × × 1
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2 8
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2 5

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2 5

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2 8
× s ss s × ✓ × ✓ ✓ ✓ s ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ 1 7
✓ ✓ ✓ × ✓ × ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2 4
✓ ✓ ✓ × ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ × ✓ 2 3

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2 7

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2 8
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2 7
✓ s ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2 5
× × × × × × × × × × × × × × × × 0
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2 8
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2 7
✓ s ✓ ✓ s ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2 5
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2 7
× s s s ss s s ss s s ss s s s × s ✓ × s s s s ss s s s ss s s s ss s s s ss s s s s × s 5
× × × × × × × ✓ × × × × × × × × 4
✓ s ✓ ✓ ✓ ✓ s s ss s ss s s ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 2 0
✓ × ✓ ✓ ✓ ✓ s × × ✓ s ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 1 7
× × × × × × × ✓ × × × × × × × × 3
× × × × × × × × × × × × × × × × 0

 ICRMW  Internationale Konvention zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Familien
 ICPED  Übereinkommen zum Schutz aller Personen vor dem Verschwinden lassen
 CRPD  Übereinkommen über die Rechte von Personen mit Behinderungen
 CRPD – OP  Fakultativprotokoll zum CRPD 
 ILO C169  Übereinkommen über eingeborene und in Stämmen lebende Völker
 ILO C189  Konvention zu den Rechten von Hausangestellten 
 UNTOC  Übereinkommen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität 
 UNTOC - Op 1  Fakultativprotokoll 1 zum CTOC über die Schleusung von Migranten
 UNTOC - Op 2  Fakultativprotokoll 2 zum CTOC über unerlaubten Handel

CRSR Übereinkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge
 * ILO C189  2011 angenommen, aber noch nicht in Kraft.

Quelle: FRA 2011. Daten abgefragt von der UN-Website „Treaty Collection“, abrufbar unter: http://treaties.un.org

✓ =  V e r t r a g s s t a a t /
a n w e n d b a r   

s =  u n t e r z e i c h n e t   
× =  n i c h t  

u n t e r z e i c h n e t

http://treaties.un.org
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Tabelle 10.6: Empfehlungen der allgemeinen regelmäßigen Überprüfung 2011, nach Land

I n s g e s a m t A n g e n o m m e n * V e r s c h o b e n A b g e l e h n t

A T 1 7 0 1 3 5 0 3 5

B E 1 5 5 1 1 2 1 3 3 0
D K 1 3 3 8 2 2 4 9
E E 1 2 5 9 1 2 2 1 1
E L 1 3 9 1 1 6 2 2 1
H U 1 4 8 1 1 3 2 9 6
I E E r g e b n i s b e r i c h t  a u s s t e h e n d

L T E r g e b n i s b e r i c h t  a u s s t e h e n d

L V 1 2 2 7 1 4 4 7
Hinweise: *  Die Angaben können sich mit der späteren Annahme verschobener oder abgelehnter Empfehlungen ändern. Es ist zu 

beachten, dass sich diese Abbildungen je nach der für die Datenkompilierung verwendeten Quelle unterscheiden können. 
Quelle:   FRA 2011. Die Tabelle basiert auf Angaben, die abrufbar sind unter: www.upr-info.org/+Detailed-statistics-available+.html und 

www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx

U N C R P D  u n t e r z e i c h n e t .  D a r ü b e r  h i n a u s  r a t i fi z i e r t e n  
L u x e m b u r g  u n d  Z y p e r n  2 0 1 1  a u c h  d a s  F a k u l t a t i v p r o -
t o k o l l  z u m  U N C R P D ,  d a s  E i n z e l b e s c h w e r d e n  e r m ö g -
l i c h t .  D i e  G e s a m t z a h l  d e r  d e m  F a k u l t a t i v p r o t o k o l l  z u m  
U N C R P D  b e i g e t r e t e n e n  E U - M i t g l i e d s t a a t e n  b e t r ä g t  1 6  
p l u s    r o a t i e n ;  s e c h s  w e i t e r e  h a b e n  d a s  P r o t o k o l l  u n t e r -
z e i c h n e t .  D a s  U N C R P D  i s t  e i n  B e i s p i e l  f ü r  d i e  z u n e h -
m e n d e  V e r k n ü p f u n g  z w i s c h e n  d e r  n a t i o n a l e n ,  E U -  u n d  
i n t e r n a t i o n a l e n  M e n s c h e n r e c h t s e b e n e .  D i e s e  z u n e h -
m e n d e  V e r k n ü p f u n g  s t ä r k t  d e n  i n s t i t u t i o n e l l e n  R a h m e n  
u n d  g e w ä h r l e i s t e t  d i e    o n s i s t e n z  ( s i e h e  T a b e l l e 1 0 . 5 ,  
S c h w e r p u n k t t h e m a  u n d  A b s c h n i t t  5 . 5  i n    a p i t e l 5 ) .

B e i  a n d e r e n  U N - Ü b e r e i n k o m m e n ,  d i e  b e r e i t s  s e i t  g e r a u -
m e r  Z e i t  i n    r a f t  s i n d ,  w a r e n  2 0 1 1  w e n i g e r  E U - A k t i v i -
t ä t e n  z u  v e r z e i c h n e n .  G r i e c h e n l a n d  r a t i f i z i e r t e  d a s  
Ü b e r e i n k o m m e n  d e r  V e r e i n t e n  N a t i o n e n  g e g e n  d i e  
g r e n z ü b e r s c h r e i t e n d e  o r g a n i s i e r t e    r i m i n a l i t ä t  ( U N T O C ) ,  
d e s s e n  Z i e l  d a r i n  b e s t e h t ,  O p f e r  v o n  M e n s c h e n h a n d e l  
z u  s c h ü t z e n  u n d  z u  u n t e r s t ü t z e n ,  s o w i e  d i e  z u g e h ö r i g e n  
F a k u l t a t i v p r o t o k o l l e  ( P r o t o k o l l 1  ü b e r  d i e  S c h l e u s u n g  
v o n  M i g r a n t e n  u n d  P r o t o k o l l 2  ü b e r  u n e r l a u b t e n  H a n -
d e l ) .  W i e  a u s  T a b e l l e 1 0 . 5  h e r v o r g e h t ,  b e l ä u f t  s i c h  d i e  
G e s a m t z a h l  d e r  d e m  U N T O C  b e i g e t r e t e n e n  E U - M i t g l i e d -
s t a a t e n  a u f  2 6  p l u s    r o a t i e n .  E n t s p r e c h e n d  e r h ö h t e  s i c h  
d i e  Z a h l  d e r  V e r t r a g s p a r t e i e n  d e r  P r o t o k o l l e 1  u n d  2  a u f  
2 4  b z w .  2 6 .  K r o a t i e n  i s t  V e r t r a g s s t a a t  s o w o h l  d e s  Ü b e r -
e i n k o m m e n s  a l s  a u c h  s e i n e r  P r o t o k o l l e ,  u n d  d a s s e l b e  
g i l t  f ü r  d i e  E U ,  d i e  d a s  Ü b e r e i n k o m m e n  2 0 0 4  u n d  d i e  
P r o t o k o l l e 1  u n d  2  i m  J a h r  2 0 0 6  u n t e r z e i c h n e t e .

A u c h  w e n n  a l l e  E U - M i t g l i e d s t a a t e n  u n d  K r o a t i e n  d e m  
Ü b e r e i n k o m m e n  ü b e r  d i e  R e c h t e  d e s    i n d e s  ( C R C )  
b e i g e t r e t e n  s i n d ,  s t e h t  e i n e  v o l l s t ä n d i g e  R a t i fi z i e r u n g  
d e r  b e i d e n  P r o t o k o l l e  z u  d i e s e m  Ü b e r e i n k o m m e n  
d u r c h  s ä m t l i c h e  E U - M i t g l i e d s t a a t e n  n o c h  a u s .  I n s g e -
s a m t  2 4 E U - M i t g l i e d s t a a t e n  s i n d  V e r t r a g s p a r t e i  d e s  

P r o t o k o l l s 2  ü b e r    i n d e r - p r o s t i t u t i o n ,  w o b e i  L u x e m b u r g
d e m  P r o t o k o l l  2 0 1 1  b e i t r a t .  B e l g i e n  u n d  d i e  ✓i e d e r l a n d e  
r a t i fi z i e r t e n  d a s  I n t e r n a t i o n a l e  Ü b e r e i n k o m m e n  z u m  
S c h u t z  a l l e r  P e r s o n e n  v o r  d e m  V e r s c h w i n d e n  l a s s e n  
( I C P E D ) ,  w o d u r c h  d i e  G e s a m t z a h l  d e r  R a t i fi k a t i o n e n  
v o n  d r e i  a u f  f ü n f  s t i e g .  W a s  d a s  Ü b e r e i n k o m m e n  g e g e n  
F o l t e r  b e t r i f f t ,  d a s  b e r e i t s  v o n  a l l e n  E U - M i t g l i e d s t a a -
t e n  r a t i fi z i e r t  w u r d e ,  u n t e r z e i c h n e t e n  B u l g a r i e n  u n d  
G r i e c h e n l a n d  d a s  F a k u l t a t i v - p r o t o k o l l  ( O P - C A T ) ,  d a s  
d i e  B e n e n n u n g  o d e r  E i n r i c h t u n g  n a t i o n a l e r  P r ä v e n t i v -
m e c h a n i s m e n  e r f o r d e r t .  M i t  d i e s e n  E r g ä n z u n g e n  2 0 1 1  
z ä h l t  d a s  P r o t o k o l l  1 7 E U - M i t g l i e d s t a a t e n  p l u s  K r o a t i e n
a l s  V e r t r a g s p a r t e i e n  s o w i e  w e i t e r e  s i e b e n  a l s  U n t e r -
z e i c h n e n d e .  D i e  I n t e r n a t i o n a l e    o n v e n t i o n  z u m  S c h u t z  
v o n  W a n d e r a r b e i t n e h m e r n  ( I C R M W )  b l e i b t  d a s  e i n z i g e  
U N - „   e r n a b k o m m e n “  ü b e r  M e n s c h e n r e c h t e ,  d a s  v o n  
k e i n e m  E U - M i t g l i e d s t a a t  u n t e r z e i c h n e t  o d e r  r a t i fi z i e r t  
w u r d e .  I m    o n t e x t  d e r  I n t e r n a t i o n a l e n  A r b e i t s o r g a n i -
s a t i o n  I L O  w u r d e  j e d o c h  i m  J u n i 2 0 1 1  e i n e    o n v e n t i o n  
z u  d e n  R e c h t e n  v o n  H a u s a n g e s t e l l t e n  ( I L O C 1 8 9 )  a n g e -
n o m m e n ,  d i e  j e d o c h  n o c h  n i c h t  i n    r a f t  g e t r e t e n  i s t .

D i e  M e h r z a h l  d e r  o b e n  a u f g e f ü h r t e n  U N - A b k o m m e n  
s i e h t  d i e  E i n r i c h t u n g  v o n  Ü b e r w a c h u n g s o r g a n e n  v o r ,  
d i e  d i e  U m s e t z u n g  d e r  A u fl a g e n  d u r c h  d i e  V e r t r a g s s t a a -
t e n ,  u . a .  ü b e r  e i n  V e r f a h r e n  d e r  r e g e l m ä ß i g e n  B e r i c h t -
e r s t a t t u n g ,  ü b e r w a c h e n .  D e r  U N - M e n s c h e n r e c h t s r a t  
f u n g i e r t  ü b e r  d a s  2 0 0 6  g e s c h a f f e n e  V e r f a h r e n  d e r  a l l -
g e m e i n e n  r e g e l m ä ß i g e n  Ü b e r p r ü f u n g  ( U P R )  e b e n f a l l s  
a l s  Ü b e r w a c h u n g s o r g a n .  2 0 1 1  w u r d e  d e r  e r s t e  v i e r j ä h -
r i g e  U P R - Ü b e r w a c h u n g s z y k l u s  a b g e s c h l o s s e n ,  i n  d e s -
s e n  R a h m e n  s ä m t l i c h e  M i t g l i e d s t a a t e n  d e r  V e r e i n t e n  
N a t i o n e n  ü b e r w a c h t  w u r d e n . 8

8  W e i t e r e  I n f o r m a t i o n e n  u n d  g r u n d l e g e n d e  F a k t e n  ü b e r  d a s  
U P R - S y s t e m  s i e h e :  w w w . o h c h r . o r g / E N / H R B o d i e s / U P R /
P a g e s / B a s i c F a c t s . a s p x .  

http://www.upr-info.org/+Detailed-statistics-available+.html
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/UPRMain.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/BasicFacts.aspx
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/BasicFacts.aspx
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Tabelle 10.7:�  Übersicht über die im Rahmen der Überwachungsverfahren der Vereinten Nationen und  
des Europarats 2011 herausgegebenen Beobachtungsberichte, nach Land

U ✓- B e r i c h t e E u r o p a r a t - B e r i c h t e

A T                 ✓     ✓                  ✓     ✓                  ✓     ✓                  ✓     ✓                  ✓     ✓                  ✓     ✓                  ✓     ✓                  ✓     ✓                  ✓     ✓                  ✓     ✓                  ✓     ✓                  ✓     ✓                  ✓     ✓   2
B E                 ✓                        ✓                        ✓                        ✓                        ✓                        ✓                        ✓                        ✓                        ✓                        ✓                        ✓                        ✓                        ✓         1
B G   ✓     ✓                  ✓     ✓                  ✓     ✓                  ✓     ✓                  ✓     ✓                  ✓     ✓                  ✓     ✓                  ✓     ✓                  ✓     ✓                  ✓     ✓                  ✓     ✓                  ✓     ✓                  ✓     ✓                 2
C Y                     ✓   ✓                    ✓   ✓                    ✓   ✓                    ✓   ✓                    ✓   ✓                    ✓   ✓                    ✓   ✓                    ✓   ✓                    ✓   ✓                    ✓   ✓                    ✓   ✓                    ✓   ✓                    ✓   ✓ 2
C Z ✓         ✓           ✓  ✓         ✓           ✓  ✓         ✓           ✓  ✓         ✓           ✓  ✓         ✓           ✓  ✓         ✓           ✓  ✓         ✓           ✓  ✓         ✓           ✓  ✓         ✓           ✓  ✓         ✓           ✓  ✓         ✓           ✓  ✓         ✓           ✓  ✓         ✓           ✓   3
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Hinweise:  ✓ = Teilnahme an Überwachungszyklen 2011 
CERD Ausschuss für die Beseitigung der Rassendiskriminierung
HRC  HRC  HRC Menschenrechtsausschuss (Überwachungsorgan des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte 

(IPbpR))
CESCR Ausschuss über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte
CEDAW Ausschuss für die Beseitigung der Diskriminierung der FrauCEDAW Ausschuss für die Beseitigung der Diskriminierung der FrauCEDAW
CAT Ausschuss gegen FolterCAT Ausschuss gegen FolterCAT
CRC Ausschuss über die Rechte des KindesCRC Ausschuss über die Rechte des KindesCRC
CRC-OP-SC  CRC-OP-SC  CRC-OP-SC Ausschuss über die Rechte des Kindes (Überwachungsorgan des Fakultativprotokolls betreffend den Verkauf   Ausschuss über die Rechte des Kindes (Überwachungsorgan des Fakultativprotokolls betreffend den Verkauf   

von Kindern)
CRPD Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen (Behindertenrechtskonvention, BRK)
UPR Allgemeine periodische Überprüfung
ECPT Europäisches Komitee zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder StrafeECPT Europäisches Komitee zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder StrafeECPT
CAHLR Europäischer Sachverständigenausschuss der Regional- oder Minderheitensprachen
FCNM Beratender Ausschuss zum Schutz nationaler Minderheiten
ECRI Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz

Quelle: FRA 2011. Daten abgefragt von: UN-Organen – http://tb.ohchr.org/default.aspx;http://tb.ohchr.org/default.aspx;http://tb.ohchr.org/default.aspx
 Organe des Europarats – www.cpt.coe.int/en/states.htm,

www.coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/default_en.asp,www.coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/default_en.asp,www.coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/default_en.asp
www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/3_FCNMdocs/Tabelle_en.asp,www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/3_FCNMdocs/Tabelle_en.asp,www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/3_FCNMdocs/Tabelle_en.asp
www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/countrybycountry _en.asp
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W i e  T a b e l l e  1 0 . 6  z e i g t ,  d u r c h l i e f e n  2 0 1 1  n e u n  E U - M i t -
g l i e d s t a a t e n  d a s  U P R - V e r f a h r e n :  B e l g i e n ,  D ä n e m a r k ,
E s t l a n d ,  G r i e c h e n l a n d ,  I r l a n d ,  L e t t l a n d ,  L i t a u e n ,  Ö s t e r -
r e i c h  u n d  U n g a r n . 9

D i e  U P R - A r b e i t s g r u p p e  g i b t  g e s t ü t z t  a u f  d i e  B e r i c h t e  
E m p f e h l u n g e n  d a h i n g e h e n d  h e r a u s ,  w i e  V e r p f l i c h -
t u n g e n  i m  B e r e i c h  d e r  M e n s c h e n r e c h t e  a u f  n a t i o n a -
l e r  E b e n e  e f f e k t i v e r  e i n g e h a l t e n  w e r d e n  k ö n n e n .  D i e  
S t a a t e n  h a b e n  d i e  M ö g l i c h k e i t ,  d i e  U m s e t z u n g  d i e s e r  
E m p f e h l u n g e n  a n z u n e h m e n ,  a b z u l e h n e n  o d e r  z u  v e r -
s c h i e b e n .  B e l g i e n  e r h i e l t  b e i s p i e l s w e i s e  1 2 1 E m p f e h -
l u n g e n ,  v o n  d e n e n  e s  8 5  a n n a h m ,  s e c h s  a b l e h n t e  u n d  
1 3  v e r s c h o b .  L e t t l a n d  n a h m  7 1  d e r  E m p f e h l u n g e n  a n ,  
l e h n t e  s i e b e n  a b  u n d  v e r s c h o b  v i e r .  D i e  G r ü n d e  f ü r  e i n e  
A b l e h n u n g  o d e r  V e r s c h i e b u n g  v o n  E m p f e h l u n g e n  s i n d  
v o n  L a n d  z u  L a n d  u n t e r s c h i e d l i c h :  D i e  U m s e t z u n g  e i n e r  
E m p f e h l u n g  k a n n  v e r s c h o b e n  w e r d e n ,  u m  d i e  o p t i m a l e  
H e r a n g e h e n s w e i s e  a n  e i n e  E m p f e h l u n g  z u  p r ü f e n ,  o d e r  
e i n e  E m p f e h l u n g  k a n n  a b g e l e h n t  w e r d e n ,  d a  ä h n l i c h e  
S c h r i t t e  b e r e i t s  e i n g e l e i t e t  w u r d e n .  S o  h a t  B e l g i e n  e i n e  
E m p f e h l u n g  z u r  E r a r b e i t u n g  e i n e s  n a t i o n a l e n  M e n -
s c h e n r e c h t s p l a n s  a b g e l e h n t ,  d a  d a s  L a n d  b e r e i t s  m i t  d e r  
U m s e t z u n g  e i n e s  s e k t o r a l e n  M e n s c h e n r e c h t s a n s a t z e s  
b e g o n n e n  h a t t e . 1 0

I m  G e g e n s a t z  z u  d e m  U P R - S y s t e m ,  b e i  d e m  d i e  g e s a m t e  
M e n s c h e n r e c h t s p o l i t i k  e i n e s  S t a a t e s  a u f  d e n  P r ü f s t a n d  
k o m m t ,  ü b e r w a c h e n  d i e  U N - V e r t r a g s ü b e r w a c h u n g s -
o r g a n e  d i e  U m s e t z u n g  v o n  R e c h t e n ,  d i e  i m  R a h m e n  
i h r e r  j e w e i l i g e n  Ü b e r e i n k o m m e n  g a r a n t i e r t  w e r d e n .  
D a s  V e r t r a g s ü b e r w a c h u n g s o r g a n  f ü h r t  i n  d e r  R e g e l  
e i n e  P r ü f u n g  a u f  d e r  G r u n d l a g e  r e g e l m ä ß i g e r  B e r i c h t e  
d u r c h ,  d i e  v o n  d e m  j e w e i l i g e n  S t a a t  v o r g e l e g t  w e r d e n .  
D i e  Ü b e r p r ü f u n g s z y k l e n  d e r  O r g a n e  b e t r a g e n  n o r m a -
l e r w e i s e  z w i s c h e n  v i e r  u n d  f ü n f  J a h r e ,  m i t  A u s n a h m e  
d e s  Ü b e r e i n k o m m e n s  z u r  B e s e i t i g u n g  j e d e r  F o r m  v o n  
R a s s e n d i s k r i m i n i e r u n g ( C E R D ) ,  f ü r  d a s  e i n  z w e i j ä h r i -
g e r  Z y k l u s  g i l t .  D i e  U N - V e r t r a g s ü b e r w a c h u n g s o r g a n e  
ü b e r p r ü f t e n  2 0 1 1  m e h r e r e  E U - M i t g l i e d s t a a t e n .  W i e  a u s  
T a b e l l e 1 0 . 7  h e r v o r g e h t ,  h a t  v o n  a l l e n  V e r t r a g s ü b e r w a -
c h u n g s o r g a n e n  d a s  Ü b e r w a c h u n g s o r g a n  f ü r  C E R D ,  d e r  
A u s s c h u s s  f ü r  d i e  B e s e i t i g u n g  d e r  R a s s e n d i s k r i m i - n i e -
r u n g ,  2 0 1 1  d i e  g r ö ß t e  Z a h l  v o n  E U - M i t g l i e d s t a a t e n  ü b e r -
p r ü f t :  I r l a n d ,  L i t a u e n ,    a l t a ,  S p a n i e n ,  d i e  T s c h e c h i s c h e  
R e p u b l i k  u n d  d a s  V e r e i n i g t e  K ö n i g r e i c h .  D i e  T a b e l l e  
z e i g t ,  d a s s  d i e  E U - M i t g l i e d s t a a t e n  s o w o h l  a u f  U N -  a l s  
a u c h  a u f  E U - E b e n e  e i n e m  b r e i t e n  S p e k t r u m  v o n  Ü b e r -
w a c h u n g s a k t i v i t ä t e n  u n t e r z o g e n  w e r d e n .

9  N ä h e r e  I n f o r m a t i o n e n  ü b e r  U P R - S i t z u n g e n  s i e h e :  
w w w . o h c h r . o r g / E N / H R B o d i e s / U P R / P a g e s / U P R S e s s i o n s . a s p x .  

1 0  V e r e i n t e  N a t i o n e n ,  M e n s c h e n r e c h t s r a t  ( 2 0 1 1 ) ,  „ H u m a n  
R i g h t s  C o u n c i l  a d o p t s  o u t c o m e s  o f  U n i v e r s a l  P e r i o d i c  
R e v i e w  o n  B e l g i u m ,  D e n m a r k  a n d  P a l a u “ ,  P r e s s e m i t t e i l u n g ,  
2 1 . S e p t e m b e r  2 0 1 1 .

10.5. Schutz und Förderung 
der Grundrechte 
gewährleisten

D a s  Z u s a m m e n s p i e l  z w i s c h e n  n a t i o n a l e n ,  e u r o p ä i s c h e n  
u n d  U N - M e c h a n i s m e n  z u m  S c h u t z  u n d  z u r  F ö r d e r u n g  
d e r  M e n s c h e n r e c h t e  s c h e i n t  s i c h  z u  v e r s t ä r k e n .  I n  
A n b e t r a c h t  d e r  u m f a s s e n d e n  Z u s t ä n d i g k e i t e n  d e r  E U  
v e r ö f f e n t l i c h t e  d a s  R e g i o n a l b ü r o  E u r o p a  d e s  U N - A m t e s  
d e s  h o h e n    o m m i s s a r s  f ü r  M e n s c h e n r e c h t e  2 0 1 1  e i n e n  
B e r i c h t  ü b e r  d i e  E u r o p ä i s c h e  U n i o n  u n d  i n t e r n a t i o n a l e  
M e n s c h e n r e c h t s g e s e t z e  ( The European Union and inter-
national human rights law).1 1  D e r  B e r i c h t  s c h l i e ß t  m i t  
e i n e r  R e i h e  v o n  E m p f e h l u n g e n  a n  E U -  u n d  U N - O r g a n e ,  
u . a .  m i t  d e r  ü b e r g r e i f e n d e n  A n r e g u n g ,  d i e  E U ,  i h r e  M i t -
g l i e d s t a a t e n  u n d  d i e  U N - M e n s c h e n r e c h t s o r g a n e  s o l l t e n  
e n g  z u s a m m e n a r b e i t e n ,  u m  d i e  G e f a h r  v o n  L ü c k e n  i m  
S c h u t z  d e r  M e n s c h e n r e c h t e  i n  E u r o p a  z u  m i n i m i e r e n .  
E i n  s o l c h e s  M a ß  a n    o o r d i n a t i o n  u n d  g e g e n s e i t i g e r  
B e f r u c h t u n g  z w i s c h e n  n a t i o n a l e r ,  e u r o p ä i s c h e r  u n d  
U N - E b e n e  k ö n n t e  d a z u  b e i t r a g e n ,  e i n  e u r o p ä i s c h e s  
U m f e l d  z u  s i c h e r n ,  i n  d e m  d i e  G r u n d r e c h t e  s t r e n g  
g e s c h ü t z t  u n d  e n g a g i e r t  g e f ö r d e r t  w e r d e n .  D i e  H e r a u s -
f o r d e r u n g  d e r    o o r d i n a t i o n  s o w i e  d e r  F ö r d e r u n g  e i n e s  
k o n z e r t i e r t e n  A n s a t z e s  z u m  S c h u t z  d e r  G r u n d r e c h t e  i s t  
e b e n f a l l s  G e g e n s t a n d  d e s  S c h w e r p u n k t t e i l s  d i e s e s  J a h -
r e s b e r i c h t s  z u m  T h e m a  „ R e c h t e  z u m  L e b e n  e r w e c k e n :  
D i e  G r u n d r e c h t e l a n d s c h a f t  i n  d e r  E U “ .

1 1  V e r e i n t e  N a t i o n e n ,  A m t  d e s  h o h e n    o m m i s s a r s  f ü r  
M e n s c h e n r e c h t e ,  R e g i o n a l b ü r o  E u r o p a  ( 2 0 1 1 ) ,  The European 
Union and International Human Rights Law.  
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Grundrechte: 
wesentliche juristische 

und politische 
Entwicklungen im  

Jahr 2011

HIGHLIGHTS
2011

Die Europäische Union (EU) und ihre 27 Mitgliedstaaten haben im Jahr 2011 eine Reihe von Initiativen ergriffen, um den 
Schutz der Grundrechte der Menschen in der EU zu gewährleisten. Die EU verabschiedete entscheidende rechtliche 
und politische Maßnahmen, beispielsweise zu den Rechten der Opfer von Straftaten, zur Einbeziehung der Roma sowie 
gegen Menschenhandel. Zudem wurde die EU erstmals direkt einem internationalen Menschenrechtsabkommen 
unterworfen – der UN-Behindertenrechtskonvention (BRK). Mehrere EU-Mitgliedstaaten reformierten unter anderem 
ihre Kinderschutzsysteme, veranlassten Maßnahmen zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und bemühten sich 
um eine Verkürzung der Dauer von Gerichtsverfahren.

Dennoch stehen die EU wie auch ihre Mitgliedstaaten weiterhin vor zentralen  Herausforderungen, vor allem in den 
Bereichen Rassismus, Gleichheit und Nichtdiskriminierung. Das Jahr 2012 wird entscheidend für den Abschluss des 
Gemeinsamen Europäischen Asylsystems und die Debatte über den neuen EU-Datenschutzrahmen sein.

Der diesjährige Jahresbericht der FRA basiert auf objektiven, verlässlichen und vergleichbaren sozial- und 
rechtswissenschaftlichen Daten und präsentiert positive Entwicklungen des Jahres 2011 ebenso wie Herausforderungen, 
denen die EU und ihre Mitgliedstaaten im Bereich der Grundrechte gegenüberstehen. Er untersucht, welche 
Fortschritte die EU und ihre Mitgliedstaaten in ihren rechtlichen Verpflichtungen gemäß der Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union erzielt haben. Behandelt werden folgende Themen: Asyl, Zuwanderung und Integration; 
Grenzkontrolle und Visapolitik; Informationsgesellschaft und Datenschutz; Rechte des Kindes und Schutz von Kindern; 
Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung; Rassismus und ethnische Diskriminierung; Beteiligung der Unionsbürger 
an der demokratischen Funktionsweise der EU; Zugang zu einer effizienten und unabhängigen Justiz; und Rechte der 
Opfer von Straftaten.

Das Schwerpunktthema des diesjährigen Jahresberichts zeichnet die Grundrechtslandschaft der heutigen 
EU auf. Es wird untersucht, wie die verschiedenen Institutionen, Normen und Gesetze auf der Ebene von 
Einzelstaaten, Europarat, EU und der internationalen Gemeinschaft zusammenhängen. Auch die Rechte, 
Einrichtungen und Vorgehensweisen auf den verschiedenen Ebenen werden beschrieben. In Kombination 
miteinander sollten sie die Grundrechte nicht nur fördern und schützen, sondern sie auch für jeden 
Menschen in der EU zum Leben erwecken.

Ländercodes
AT Österreich
BE Belgien
BG Bulgarien
CY Zypern
CZ Tschechische Republik
DE Deutschland
DK Dänemark
EE Estland
EL Griechenland
ES Spanien
FI Finnland
FR Frankreich
HR Kroatien
HU Ungarn
IE Irland
IT Italien
LT Litauen
LU Luxemburg
LV Lettland
MT Malta
NL Niederlande
PL Polen
PT Portugal
RO Rumänien
SE Schweden
SI Slowenien
SK Slowakei
UK Vereinigtes Königreich

Der vorliegende FRA Jahresbericht sowie eine 
Zusammenfassung der wesentlichen juristischen 
und politischen Entwicklungen im Jahr 2011 
„Highlights 2011” sind in englischer, deutscher 
und französischer Sprache erhältlich. Die 
Dokumente sind auf der FRA Webseite abrufbar: 
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